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Vorwort des Regierungspräsidenten

Irgendwann im Jahre 2006 machte der Blick in den Kalender unmissverständlich 
klar: Das Regierungspräsidium Kassel steuert mit dem 1. Oktober 2007 auf sein  
140-jähriges Bestehen zu. Und in den Gesprächen zwischen Regierungsvizepräsident 
Dr. Neusel und mir bemerkten wir beide sehr schnell, wie ungenau das Gedächt-
nis alles das gespeichert hat, was allein wir an Veränderungen und Reformen in der 
Landesverwaltung und damit auch im Regierungspräsidium Kassel erlebt haben. Wir 
erinnerten uns an den Historiker Kurt Dülfer, der im Jahre 1960 auf 450 Seiten „Die 
Regierung in Kassel“ mit ihrer Geschichte und ihren Gebäuden vorgestellt hatte, und 
wir erinnerten uns an den Regierungspräsidenten Alfred Schneider, der zum 100-jäh-
rigen Bestehen des Regierungspräsidiums Kassel 1967 die Schrift „Brücke und Mittler“ 
herausgab, in der nicht nur Aufgaben und Organisation, sondern vor allem auch die 
schwere Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wiederaufbau festgehalten sind. So 
wuchs die Idee, sich um die Fortschreibung dieser Geschichte zu bemühen. Möglichst 
vollständig sollte sie sein, die Darstellung des halben Jahrhunderts, das seit Dülfers 
großartiger Arbeit und Alfred Schneiders „Brücke und Mittler“ vergangen war. 
	 Jede Form der Selbstbespiegelung verbot sich von selbst. Gesucht war der unver-
stellte Blick des Außenstehenden. Unser Ziel und Wunsch war eine in der Darstellung 
zeitgemäße wissenschaftliche Arbeit von ähnlichem Stellenwert wie Kurt Dülfers „Die 
Regierung in Kassel“. 

Damit war eigentlich schon klar, dass dieses Projekt nur mit der Universität Kassel  
realisierbar war. Präsident Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep stellte auf meinen Wunsch 
den Kontakt zu dem Historiker Prof. Dr. Jens Flemming und dem Politologen Prof.  
Dr. Eike Hennig her. Sie wurden die Betreuer dieser jetzt von Marcus Dittrich vorge-
legten Magisterarbeit. 
	 Ohne der fachlichen Bewertung dieser Magisterarbeit vorgreifen zu wollen,  
kann ich sagen, dass unsere Ziele und Wünsche erreicht und bei Weitem übertroffen 
wurden. Schon die Lektüre der ersten Kapitel birgt für die unterschiedlichen Leser po-
sitive Überraschungen – der Verwaltungspraktiker staunt darüber, wie tiefe Kenntnisse 
über die Regierungspräsidien in Hessen sowie die Kasseler Behörde sich der Autor in 
kürzester Zeit angeeignet hat, und der Laie freut sich darüber, wie plausibel und ver-
ständlich die Ergebnisse formuliert sind.
	 Diese Darstellung der jüngeren Geschichte des Regierungspräsidiums Kassel 
und seiner vielfachen Anpassungen an unsere sich immer schneller verändernde Welt  



10

widerlegt ein gern gepflegtes Vorurteil gegen wissenschaftliche Texte: Objektivität und 
Detailtreue, also das, was wir gemeinhin unter wissenschaftlicher Qualität verstehen, 
lassen sich wunderbar mit lebhafter, frischer und anschaulicher Darstellung verbinden. 
Das Regierungspräsidium dankt der Universität Kassel für die gute Unterstützung, 
und es dankt Herrn Dittrich für seine großartige Arbeit und den vermittelten Erkennt-
nisgewinn.

Lutz Klein
Regierungspräsident
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„Trotz aller grundlegenden Veränderungen, die unsere Welt 	
und Deutschland in den vergangenen hundert Jahren 	
erfahren haben, überdauerte die Behörde des Regierungspräsidenten in 
Kassel die staatlichen Veränderungen […]“ 
(Regierungspräsident Alfred Schneider in: Schneider, S. 9)

Einführung

Am 1. Oktober 2007 wurde das Regierungspräsidium Kassel 140 Jahre alt. Im Septem-
ber 1866 hatte Preußen die Annektierung des Kurfürstentums Hessen beschlossen. 
Nach einem „Diktaturjahr“ (zur Angleichung der Verwaltung) „wurde am 1. Oktober 
1867 der Regierungsbezirk Kassel gebildet“ (vgl. Wegner, S. 132). Zwei Weltkriege, vier 
Staatsformen, die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung hat die Behörde seither 
überstanden. Das Regierungspräsidium Kassel ist damit das älteste der drei Regie-
rungspräsidien in Hessen und spielt für den Regierungsbezirk – sozusagen als Nachfol-
ger des Kurfürstentums – bis heute eine bedeutende Rolle.

Nicht 140, sondern schon 200 Jahre alt ist das „Modell Regierungspräsidium“. 1807 
wurde die Idee dieser Verwaltungsbehörde durch den Freiherrn vom Stein geboren 
und ab 1808 im preußischen Staate umgesetzt. Wohl kaum eine andere Verwaltungs-
behörde kann auf eine solch kontinuierliche Geschichte zurückblicken. Allerdings 
wurde und wird schon seit der Gründung dieser Behörden der staatlichen Mittel
instanz in Preußen und Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer wieder über 
deren Notwendigkeit und die Zukunft der Regierungspräsidien in den deutschen 
Bundesländern diskutiert – auch in Hessen. Mit einer Ausnahme – nämlich dem Land 
Niedersachsen – wurde der dreistufige Verwaltungsaufbau aber bislang beibehalten. 
Kern der Mittelstufe sind dabei die Regierungspräsidien.

140 Jahre Regierungspräsidium Kassel heißt nicht, dass das Regierungspräsidium heute 
noch genau das ist, was die Behörde vor 140 Jahren war. Der allgemeine Verwaltungs-
auftrag der Behörde und viele Aufgaben blieben zwar bis heute erhalten, aber Auf
gabenbestand, Organisation und Arbeitsweise der Behörde veränderten sich teilweise 
grundlegend. Nicht als hoheitliche Bürokratiebehörde (in der Literatur wird zuweilen 
das Wort „Fossil“ verwendet), sondern als gestaltende Dienstleistungsbehörde tritt das 
Regierungspräsidium Kassel heute nach außen auf. Der ehemalige Kasseler Regie-
rungspräsident Dr. Ernst Wilke schilderte im Interview, dass er bei seinem Amtsantritt 
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die Devise ausgegeben habe: „dass wir eine gestaltende Dienstleistungsbehörde  
sein wollen.“ Dass sich das Regierungspräsidium Kassel zu einer gestaltenden Dienst
leistungsbehörde gewandelt hat, soll in dieser Arbeit dargestellt werden.

Auch das Regierungspräsidium Kassel unterlag der Diskussion um die Regierungsprä-
sidien und dem gesellschaftlichen Wandel – und damit einem Wandel in Aufgaben 
und Organisationsstruktur. Insbesondere seit dem Bestehen der Bundesrepublik 
Deutschland bzw. des Bundeslandes Hessen hat sich die Behörde stark verändert – aber 
sie ist doch das Regierungspräsidium, „die Regierung“ in Kassel, „Brücke und Mittler“ 
zwischen Kommunen, Bevölkerung und Landesregierung geblieben.

In dieser Arbeit wird der Wandel des Regierungspräsidiums Kassel seit den 1960er 
Jahren dargestellt. Ausgangspunkte dieser Darstellung sind die Veröffentlichung zum 
100-jährigen Bestehen dieser traditionsreichen Verwaltungsinstitution von 1967 sowie 
Kurt Dülfers umfangreiche Geschichte der „Regierung in Kassel“ (1960). Ausgehend 
von der Beschreibung in diesen beiden Standardwerken, soll hier die Entwicklung des 
Regierungspräsidiums bis heute dargestellt werden. Die Behörde, ihre Organisations-
struktur und ihre Aufgaben sowie deren Veränderungen in den vergangenen fast 50 
Jahren werden beschrieben, auch vor dem Hintergrund der Diskussion um die Regie-
rungspräsidien. Aber auch das Element des Gestaltenden, die eigenen Spielräume, die 
insbesondere in der Person des Regierungspräsidenten zu finden sind, und die damit 
verbundene Bedeutung der Behörde für den Regierungsbezirk, für die Region Nord-
hessen, sollen aufgezeigt werden, ohne diese allerdings in der Theorie analysieren zu 
können. Die Arbeit beschränkt sich daher auf eine beschreibende Darstellung dieser 
vielseitigen Verwaltungsbehörde.

Im ersten Teil des Buches wird der Behördentyp Regierungspräsidium in die Verwal-
tungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland eingeordnet und ein Überblick über 
Geschichte, Aufgaben und Funktionen der Behörde gegeben. Außerdem wird versucht, 
die Diskussion um den Behördentyp darzustellen und anschließend die Diskussion 
um die Regierungspräsidien in Hessen nach 1945 nachzuvollziehen. Dieser erste Teil 
stützt sich vor allem auf die Literatur über die Regierungspräsidien. Die grundlegenden 
Standardwerke zu diesen Verwaltungsbehörden der Mittelstufe entstanden bereits 
Ende der 70er Jahre (1967, 1969) von Fonk und Hillmann, die Geschichte, Aufgaben 
und Funktion der Regierungspräsidien beschreiben. Die neuere Literatur befasst sich 
vor allem mit der Diskussion um diesen Behördentyp, zumeist im übergeordneten 
Rahmen des allgemeinen Verwaltungsreformprozesses.
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	 Im Hauptteil (Teil II) wird das Regierungspräsidium Kassel und dessen Wandel 
seit 1960 dargestellt. Dabei werden zunächst ausgehend von den Organisationsein-
heiten (Abteilungen) die Aufgaben und deren Veränderungen betrachtet, außerdem 
werden einzelne „Institutionen“ der Behörde (Behördenleitung, Personalrat, Frauen-
beauftragte) sowie die Veränderungen von Organisation und Arbeitsprozessen vorge-
stellt. Kurze Abschnitte befassen sich mit der Geschichte des Regierungspräsidiums bis 
1960, den Lebensläufen der Regierungspräsidenten und einem Überblick über den 
Regierungsbezirk.
	 Im dritten Teil schließt sich eine Bewertung der dargestellten Veränderungen, 
auch im Hinblick auf die Diskussion um die Regierungspräsidien und die Rolle des 
Regierungspräsidiums Kassel für die Region Nordhessen an. 

Der zweite Teil dieser Arbeit beruht hauptsächlich auf Recherchen im Regierungs
präsidium Kassel. Allerdings sollen zunächst zwei Bücher hervorgehoben werden, an 
die diese Arbeit zumindest zeitlich anknüpfen soll und die eine wichtige Grundlage für 
diese Arbeit waren, um die Rolle der „Regierung in Kassel“ als „Brücke und Mittler“ 
überhaupt zu verstehen:
	 Kurt Dülfers grundlegendes Werk „Die Regierung in Kassel“, das die Entwick-
lung des Regierungspräsidiums mit seinen Leitern und Abteilungen, des Regierungs-
bezirks und der Regierungsgebäude bis 1960 beschreibt, und das von Regierungspräsi-
dent Alfred Schneider zum 100-jährigen Bestehen des Regierungspräsidiums Kassel 
1967 herausgegebene Buch „Brücke und Mittler“, in der nicht nur Aufgaben und 
Organisation, sondern vor allem auch die schwere Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der Wiederaufbau festgehalten sind. Beide Bücher enthalten außerdem persön-
liche Schilderungen zweier Regierungspräsidenten, die das Haus in schwerer Zeit 
führten (Dr. Ferdinand Friedensburg bis zur Machtergreifung Hitlers 1933 und  
Dr. Fritz Hoch im Wiederaufbau ab 1945). „Es wird also notwendig sein, zu ihm zu 
greifen, will man das Geschehen der letzten 20 Jahre voll verstehen“, verwies Alfred 
Schneider (S. 8) 1967 in „Brücke und Mittler“ auf Dülfer. Hier also auch der Hinweis: 
Wer die Darstellungen in dieser Arbeit und die 140-jährige Geschichte der Kasseler 
Regierung verstehen will, möge ebenfalls zu Dülfer und zu Schneider greifen.

Lieferten diese beiden Bücher die grundlegenden Informationen, so waren das wohl 
wichtigste Standbein, um die Entwicklung der Behörde nach 1967 nachvollziehen zu 
können, die vom Verfasser durchgeführten Interviews, da es für die Zeit nach 1967 
keine weitere ausführliche Literatur über die Entwicklung des Regierungspräsidiums 
Kassel gibt. Die Interviews wurden in Form von Leitfadengesprächen im Zeitraum 
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zwischen dem 21. Mai und dem 5. September 2007 geführt, digital aufgezeichnet  
und transkribiert. Die Transkriptionen wurden anschließend den Interviewpartnern 
zur Korrektur vorgelegt. Nur die von den Interviewpartnern freigegebenen bzw.  
korrigierten Passagen werden in dieser Arbeit verwendet. Interviewt wurden die ehe-
maligen Leiter der Abteilungen Forsten, Regionalplanung und Umwelt, der ehemalige 
Regierungsvizepräsident, ein ehemaliger Regierungspräsident sowie der amtierende 
Regierungspräsident und dessen ständiger Vertreter. Nachgeholt und nachträglich  
eingefügt wurden Interviews mit den beiden Leitern der Abteilungen II und III im 
Februar 2008. Nähere Auskünfte zu den Interviewpartnern finden sich im Anhang. 
Alle Interviewpartner erklärten sich mit der Nennung ihres Namens im Zuge dieser 
Arbeit einverstanden. Für die Interviews wurde ein Leitfragenkatalog verwendet, der 
an den jeweiligen Interviewpartner angepasst wurde. Neben einem auf den Interview-
ten abgestimmten fachlichen Teil (z.B. Forst, Polizei, Umwelt etc.) enthielten die  
Fragebögen Fragen zur Person, zur Diskussion um die Mittelinstanz und zur Gesamt-
einschätzung des Regierungspräsidiums Kassel. Die Fragebögen können im Anhang 
eingesehen werden. Da das Interview in Form eines Gespräches geführt wurde, wur-
den nicht immer alle Leitfragen in der vorgegebenen Reihenfolge beantwortet, teilwei-
se wurden Fragen zusammengefasst beantwortet oder aus zeitlichen Gründen ausge
lassen. Die Interviews fanden im Regierungspräsidium Kassel oder in der Wohnung 
der Interviewten statt. Die Dauer der Interviews lag – je nach Fragestellung und  
Gesprächsbereitschaft – zwischen (aufgezeichneten) 80 und 240 Minuten, im Durch-
schnitt bei etwa zwei Stunden. Allen Interviewpartnern sei bereits an dieser Stelle für 
ihre Offenheit und ihr Entgegenkommen herzlich gedankt.
	 Neben den aufgezeichneten Leitfadeninterviews dienten mehrere Gespräche in-
nerhalb der Behörde zur Informationsbeschaffung. Die Gespräche wurden jeweils in 
den einzelnen Fachgebieten mit Mitarbeitern des Regierungspräsidiums geführt und 
dienten insbesondere der Vertiefung bzw. dem Verständnis der verschiedenen Bereiche, 
teilweise waren die Gespräche auch mit Führungen durch die jeweiligen Dezernate 
verbunden. Um einen Überblick über die Behörde zu erhalten, wurden außerdem 
mehrere Gespräche mit dem Organisationsdezernenten geführt. Den Gesprächen  
lag kein spezieller Leitfadenkatalog zugrunde. Während der Gespräche wurden hand-
schriftliche Protokolle angefertigt, aus denen hier zitiert wird. Eine Liste mit allen  
Interviews und Gesprächen befindet sich im Literatur- und Quellenverzeichnis.
	 Um im Rahmen dieser Arbeit zumindest eine kleine Einschätzung des Regie-
rungspräsidiums Kassel von außen zu erhalten, wurden außerdem einige hessische bzw. 
nordhessische Institutionen um eine schriftliche Beantwortung von Fragen zum Re-
gierungspräsidium Kassel gebeten. Da eine Kundenbefragung bereits vom RP Kassel 



durchgeführt wurde und für diese Arbeit auch nicht in Betracht kam, wurden Vertreter 
der politischen Parteien, der Wirtschaftsverbände, der Medien und weitere als „wich-
tig“ erachtete nordhessische Institutionen, die in der Region eine Rolle spielen und  
mit dem Regierungspräsidium Kontakt haben, ausgewählt. Angeschrieben wurden 
schließlich 15 Institutionen: 
–	 die vier im Hessischen Landtag vertretenen Parteien CDU, SPD, FDP und 		
	 Bündnis 90/Die Grünen;
–	 die nordhessischen Medien: Hessischer Rundfunk (Studio Kassel), RTL (Studio 
	 Kassel), Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA; Kassel), Waldeckische 		
	 Landeszeitung (Korbach), Fuldaer Zeitung (Fulda);
–	 die nord- bzw. osthessischen Wirtschaftsverbände: Handwerkskammer Kassel, 	
	 IHK Kassel, IHK Fulda;
–	 sowie das Regionalmanagement Nordhessen (Kassel), der Sprecher der Landräte 	
	 des Regierungsbezirks und die Universität Kassel.
Eine Rückmeldung erfolgte von zwölf (80%) der 15 Institutionen, neun Institutionen 
(60%; darunter alle Parteien) nahmen schließlich an der Befragung teil. Die Beantwor-
tung der Fragen erfolgte sehr unterschiedlich, zum Teil wurde jede Frage im Einzelnen 
beantwortet, während andere die Beantwortung der Fragen in einem Text zusammen-
fassten. Teilweise konnten die Befragten zu einzelnen Fragen auch keine Stellung  
nehmen. Sieben der neun Antworten gingen schriftlich (per Post oder E-Mail) ein. In 
einem Fall (Regionalmanagement) wurden die Fragen in einem Leitfadengespräch vor 
Ort beantwortet, in einem weiteren Fall (RTL) erfolgte die Beantwortung der Fragen 
telefonisch.
	 Neben Interviews, Gesprächen und Befragung bildete die Einsicht in (Archiv-) 
Akten eine weitere wichtige Quelle für diese Arbeit. Besonders hervorzuheben sind 
hier die Organisations- und Geschäftsverteilungspläne des Regierungspräsidiums 
Kassel seit 1952, anhand derer sich sowohl die Organisationsstruktur, als auch die Auf-
gabenentwicklung zurückverfolgen lassen. Weitere Archivakten (sowohl im Archiv des 
Regierungspräsidiums Kassel als auch im Hessischen Staatsarchiv in Marburg) liefer-
ten ebenfalls wertvolle Einblicke in die Veränderungsprozesse der vergangenen 50 Jahre. 
Für die Arbeit wurde außerdem auf verschiedene Gesetze, Verordnungen und Erlasse 
(Bibliothek des Regierungspräsidiums) sowie auf weitere, insbesondere vom RP Kassel 
zur Verfügung gestellte Materialien und verschiedene Internetseiten zurückgegriffen. 

Die verschiedenen Abteilungen, Dezernate und Aufgaben werden in der folgenden 
Darstellung teilweise unterschiedlich behandelt. Zum Teil werden Abteilungen und 
Aufgaben relativ detailliert dargestellt (wie beispielsweise die Forstabteilung und das 
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Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe), während andere Aufgaben
bereiche vergleichsweise kürzer behandelt werden. Es war im Rahmen dieser Arbeit 
nicht möglich, sämtliche Aufgaben des Regierungspräsidiums Kassel im Detail darzu-
stellen – zur Erklärung mag genügen, dass allein der „Katalog der Zuständigkeiten“ 
des Kasseler Regierungspräsidiums von 1971 über 780 Seiten stark ist.
	 Die Arbeit soll dennoch einen Überblick über diese vielfältigen Aufgabenbereiche 
der „allgemeinen inneren Verwaltung“ auf der Mittelstufe bieten. Alle Abteilungen 
und ihre Aufgabenbereiche werden daher nach Möglichkeit angesprochen. Der 
Hauptaspekt der Arbeit soll aber – wie bereits erwähnt – auf dem Wandel des Regie-
rungspräsidiums Kassel vor dem Hintergrund der Diskussion um die Mittelinstanz 
liegen. Aufgabenbereiche der Behörde, die von diesem Wandel eher weniger betroffen 
waren, werden daher verkürzt dargestellt. Weitere Gründe für die unterschiedliche 
Darstellungsweise liegen in der Auswahl der Gesprächspartner: Bei dem umfang-
reichen Aufgabengebiet des Regierungspräsidiums war es nicht möglich, mit Mitarbei-
tern aus allen Bereichen zu sprechen, es musste eine Auswahl vorgenommen werden. 
Für einige Bereiche (z.B. die ehemalige Schulabteilung) standen leider auch keine 
Gesprächspartner mehr zur Verfügung. Schließlich wurden einige Spezialaufgaben, die 
man in einem Regierungspräsidium vielleicht weniger vermutet oder die als Beispiel 
für die Vielfältigkeit dieser Behörde dienen können (z.B. das oben genannte Fachzent-
rum), herausgegriffen und exemplarisch dargestellt. 

Kritisch möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass diese Arbeit hauptsächlich auf 
Informationen aus dem Regierungspräsidium Kassel und damit der innerbehördlichen 
Sichtweise beruht. So wies mich Herr Dr. Lohmeier von der IHK Kassel freundlicher-
weise bei der Beantwortung des Fragenbogens darauf hin, dass mit der Befragung 
durch die vorgesehene Veröffentlichung der Arbeit „eine Art Grußwort zum Jubiläum“ 
erfragt werde und weniger eine Bewertung für eine wissenschaftliche Untersuchung. 
Die Ergebnisse der Befragung zeigen allerdings, dass sich die befragten Institutionen 
auch kritisch mit der Mittelinstanz auseinandersetzen. Außerdem ist zu vermuten, 
dass die Befragung wohl nicht durchweg so positiv ausgefallen wäre, wenn die Be-
fragten größere Probleme mit dem Regierungspräsidium hätten. Darauf deutet auch 
die Initiative des Regionalmanagements Nordhessen hin, das RP Kassel für die Aus-
zeichnung „Kundenfreundliche Verwaltung“ vorzuschlagen. Und auch die Gespräche 
in der Behörde, die Kundenbefragung und die Diskussionsrunde anlässlich der Jubilä-
umsveranstaltung liefern ein RP-freundliches Bild, das zwar von der Sichtweise der 
Behörde und vom runden Geburtstag (wer wünscht da schon Schlechtes?) geprägt 
sein mag, das bestimmt aber einen großen Funken Wahrheit enthält.



	 Es gibt sicherlich einige Problemfelder und Nachteile, die behoben werden müs-
sen, und die nach bestem Wissen und Gewissen in dieser Arbeit auch angesprochen 
werden – soweit sie bei den Gesprächen in der Behörde, bei der Befragung und in der 
Literatur angesprochen wurden. Wie das Regierungspräsidium tatsächlich in der Be-
völkerung gesehen wird, wie es die „Kunden“ aus Wirtschaft und Politik unabhängig 
von einer behördeninternen oder einer auf das Jubiläum bezogenen Befragung sehen, 
und wie die Qualität, Effektivität und Effizienz der Aufgabenwahrnehmung nach einer 
fachlichen Untersuchung im Einzelnen zu beurteilen sind, muss an dieser Stelle aber 
offen bleiben.

Entstanden ist diese Magisterarbeit auf Initiative des Regierungspräsidiums Kassel im 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel. Betreut wurde die  
Arbeit von Prof. Dr. Eike Hennig und Prof. Dr. Jens Flemming (Uni Kassel) und im 
Regierungspräsidium insbesondere von Organisationsdezernent Winfried Hausmann. 
Ihnen und all jenen, ohne deren Hilfe diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre, sei an 
dieser Stelle schon einmal herzlich gedankt. Ein umfangreicheres Dankeswort findet 
sich am Ende der Arbeit. Die ist am Schluss zwar wesentlich umfangreicher geworden, 
als ich es mir zu Anfang vorgestellt hatte, und doch konnte noch nicht alles berück-
sichtigt werden. Denn:
 

„Ein Regierungspräsidium – tausendundeine Aufgabe.“ 
(Regierungspräsident Lutz Klein; in: Report 05, S. 3)
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Begriffsklärung und Definition

I. 1 Was ist ein Regierungspräsidium?

Das Regierungspräsidium im Gesamtsystem

I. 1.1 Der Aufbau der Verwaltungsorganisation in Deutschland

„Der öffentlichen Verwaltung ist als Teil des Staates eine besondere Funktion zugewie-
sen. Sie ist auf die Ausführung der Gesetze spezialisiert.“ (Reisnecker, S. 29). 

Nehmen wir zunächst als gegeben an, dass der Staat – und somit auch der Bürger –  
ein gewisses Maß an Verwaltung benötigt, um – und hier sieht Reisnecker die beson-
dere Bedeutung der Verwaltung – die von der Politik erlassenen Gesetze auszuführen. 
Damit ist es laut Reisnecker Aufgabe der Verwaltung, den in den Gesetzen mani-
festierten politischen Willen umzusetzen, er spricht auch vom „Vollzug politischer 
Programme“ (vgl. Reisnecker, S. 29). Bei dieser Umsetzung des politischen Willens 
könne den Verwaltungen Spielraum belassen werden (ebd.). 
	 Neben der Aufgabe des Gesetzesvollzuges erkennt Reisnecker der Verwaltung 
aber noch eine weitere Aufgabe zu: die Unterstützung der Legislative bei der Herstel-
lung politischer Entscheidungen. Die Regierungen seien auf das Fachwissen der Ver-
waltung angewiesen, so Reisnecker (vgl. S. 30), damit werde die Verwaltung „in einer 
politischen Funktion tätig“ (Reisnecker, S. 29). 

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss die Verwaltung „funktionsfähige  
Organisationseinheiten […] schaffen“ (Hill, S. 25). Die Anforderungen an den Verwal-
tungsaufbau ergeben sich zunächst aus dem Grundgesetz, wie Reisnecker beschreibt: 
Verwaltung muss demokratisch, sozialstaatlich, rechtsstaatlich, republikanisch und 
bundesstaatlich aufgebaut sein (vgl. Reisnecker, S. 15). Neben diesen allgemeinen  
Anforderungen nennt Hill aber auch spezielle Anforderungen, die sich für den Aufbau 
und die Organisation der Verwaltung ergeben (vgl. Hill, S. 25): 
–	 Verwaltung muss effizient sein (Effizienz = „schnelle, wirtschaftliche, sachlich 		
	 richtige und rechtmäßige Aufgabenwahrnehmung“);
–	 Verwaltung muss bürgernah sein (Bürgernähe = „anliegens- und adressaten- 
	 gerechtes, akzeptanz- und integrationsförderndes Verwaltungshandeln“).
Wagener fasst die Anforderung der Bürgernähe weiter und setzt an ihre Stelle den 
Begriff des Integrationswertes: Verwaltung mache den Staat für den Bürger leibhaftig, 
integriere Teilgesellschaften und verleihe dem Staat damit Stabilität (Wagener, S. 6). 
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Beide Anforderungen an die Staatsverwaltung – Effizienz und Bürgernähe – bilden 
laut Hill keine Gegensätze, sondern „ergänzen sich“, sie sind jeweils Teil des anderen, 
können aber je nach Aufgabe unterschiedlich gewichtet sein. Auch Wagener betont, 
dass die „Effektivität“ (enthält Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit und Wirkungs-
grad der Verwaltung) nur eine Seite der Betrachtung von Verwaltung sei und den 
politischen Aspekt, den Integrationswert, außer Acht lasse (vgl. Wagener, S. 6). 
	 Um die Funktionsfähigkeit der Staatsverwaltung zu gewährleisten, führt Hill ein 
weiteres notwendiges Kriterium an: die Stetigkeit der Verwaltungsorganisation, aller-
dings verbunden mit der Forderung nach gleichzeitiger Lernfähigkeit:

	 „Verwaltungseinheiten dürfen daher nicht einem ständigen Veränderungs- und 	
Neuerungsdruck ausgesetzt werden, andererseits müssen sie sich auch im Hinblick auf 	
die wandelnden Herausforderungen der Zukunft als lern- und innovationsfähig erwei-
sen.“

Den Aspekt der Stetigkeit, dem auch bei der Diskussion um die Regierungspräsidien 
in der Bundesrepublik Beachtung geschenkt werden sollte, betont Wagener ebenfalls:

	 „Eine Verwaltungsorganisation kann in ihren wesentlichen Einheiten nicht 	
dauernd umgestaltet werden. Der Gesamtapparat der Verwaltung muss daher so zuge-
schnitten sein, dass er voraussichtliche Entwicklungen des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens ohne grundlegende Umgestaltung auffangen kann.“ (Wagener, S. 10)

Reisnecker weist darauf hin, dass noch weitere Anforderungen an das Verwaltungs-
handeln gestellt werden, Wagener gliedert seine Anforderungen („Maßstäbe“) bei-
spielsweise in weitere Untermaßstäbe und kommt im Ergebnis zu einem umfassenden 
Maßstabskatalog (vgl. Wagener, S. 312 ff). Auf eine vertiefende Betrachtung dieser  
Anforderungen soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
	 Neben den genannten grundsätzlichen Anforderungen an Aufgaben und Aufbau 
der Verwaltung ergeben sich weitere Anforderungen an die Verwaltungsorganisation 
durch die Struktur des Staates: Der Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland 
beruht auf der Einteilung in Bund, Länder und Kommunen. Damit ergibt sich auch 
die Notwendigkeit einer Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung. In der Bun-
desrepublik gibt es also zunächst nach dem Föderalismusprinzip des Grundgesetzes 

„grob drei Hauptverwaltungsebenen“ (Bogumil 1998, S. 111/vgl. Eichhorn, S. 1.118). 
Der Begriff Verwaltungsebene kennzeichnet die vertikale Gliederung der öffentlichen 
Verwaltung (vgl. Eichhorn, S. 1.118). Neben der Einteilung der Verwaltungsebenen 
nach dem Föderalismusprinzip, kann die Verwaltung weiter durch „die gebietskörper-
schaftlich organisierten Träger mit eigener Rechtspersönlichkeit“ (Eichhorn, S. 1.118) 
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untergliedert werden, damit kann die Kommunalverwaltung noch einmal in eine 
Kreis- und eine Gemeindeebene geteilt werden. „Zu einer weiteren V. (Verwaltungs-
ebene, d. Verf.) gelangt man, wenn nach organisatorischen Hauptverwaltungsebenen 
differenziert wird“ (Eichhorn, S. 1.118). Daraus leitet sich nach Bogumil (1998, S. 112) 
das folgende Verwaltungsschema für die Bundesrepublik Deutschland ab:

1. Verwaltungsebene:  Bund
2. Verwaltungsebene:  Länder
3. Verwaltungsebene:  Regierungsbezirke
4. Verwaltungsebene:  Landkreise und kreisfreie Städte
5. Verwaltungsebene:  Gemeinden

Wie bei Eichhorn beschrieben, handelt es sich bei der dritten Verwaltungsebene, den 
Regierungsbezirken, allerdings nur um eine organisatorische Verwaltungsebene und 
keine durch das Grundgesetz verankerte eigenständige Gebietskörperschaft. Die Regie-
rungsbezirke sind daher Teil der Landesverwaltung, Wagener nennt sie „unselbststän-
dige Untergliederungen der großen Flächenländer.“ Den Regierungsbezirken kommt 
von daher eine Sonderrolle im Verwaltungsaufbau der Bundesrepublik Deutschland 
zu, da sie im Gegensatz zu den vier anderen Verwaltungsebenen laut Wagener keine  
eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, nicht „raumausfüllend“ vorhanden sind und  
ihnen kein unmittelbar gewähltes Organ zur Seite steht (vgl. Wagener, S. 55).
	 Die Länder und Gemeinden tragen in der Bundesrepublik Deutschland die 
Hauptlast der Verwaltung, Bogumil begründet dies mit dem Föderalismusprinzip, 
dem Gewaltenteilungsprinzip und der garantierten kommunalen Selbstverwaltung, 
sodass sich ein geringer Anteil zentralstaatlicher Verwaltung in Deutschland ergibt (vgl.  
Bogumil 1998, S. 112; Grundgesetz Artikel 30). Die Verwaltungsebenen und die Verwal-
tungskonzentration bei den Ländern und Gemeinden stellen weitere Anforderungen 
an den Verwaltungsaufbau. Eichhorn nennt zwei Grundprinzipien der Verwaltungs-
organisation: die (De-)Zentralisation und die (De-)Konzentration (vgl. Eichhorn,  
S. 1.110/1.111).

Zentralisation – Dezentralisation

Mit dem Begriffspaar Zentralisation – Dezentralisation werden nach Reisnecker die 
allgemeinen Prinzipien der Aufbauorganisation der Verwaltung gekennzeichnet. 
	 Zentralisation bedeutet im Idealzustand die Wahrnehmung sämtlicher Verwal-
tungsaufgaben bei einer Stelle, d.h. die Orientierung hin zum Mittelpunkt. Unter  
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Dezentralisation versteht man umgekehrt die entgegengesetzte Orientierung (weg vom 
Mittelpunkt), d.h. die Wahrnehmung der Aufgaben durch verschiedene Behörden. 
Die (De-)Zentralisation kann sowohl vertikal, also am Grad ihrer räumlichen Ausdeh-
nung, als auch horizontal, am Grad der sachlichen Ausdehnung, gemessen werden (vgl. 
Reisnecker, S. 39/40). Dies bedeutet im Idealfall: Eine räumlich zentralisierte Behörde 
nimmt sämtliche Verwaltungsaufgaben für einen bestimmten Verwaltungsraum wahr, 
es gibt nur diese eine Verwaltungsbehörde für den Verwaltungsraum. Räumliche Zen-
tralisation wäre auch gegeben, wenn alle Verwaltungsaufgaben an einem Ort für einen 
Verwaltungsraum wahrgenommen werden, sachlich die Aufgaben aber dezentralisiert 
sind und in verschiedenen Verwaltungsbehörden, z.B. je nach Aufgabengebiet, wahr-
genommen werden. Sachliche und räumliche Dezentralisation ist also erreicht, wenn 
Verwaltung auf möglichst viele autonome Verwaltungsträger im Raum verteilt ist (vgl. 
Eichhorn, S. 1.110). 

Konzentration – Dekonzentration

Unter dem Begriffspaar Konzentration – Dekonzentration versteht Reisnecker den Grad 
der Verteilung öffentlicher Verwaltungsaufgaben. Im Idealzustand bedeutet dies, dass 
sämtliche Verwaltungsaufgaben bei einem Höchstmaß an Konzentration in der un-
mittelbaren Staatsverwaltung ausgeführt werden. Dekonzentration heißt, dass die Ver- 
waltungsaufgaben nicht mehr unmittelbar von der Staatsverwaltung, sondern von 
rechtlich verselbstständigten Bereichen (Landesbetrieb, Private, etc.) wahrgenommen 
werden. Auch die (De-)Konzentration kann sowohl horizontal (sachlich) als auch ver-
tikal (räumlich) betrachtet werden; d.h., Aufgaben können entweder nach sachlichen 
Gesichtspunkten oder „auf Verwaltungseinheiten mit einem bestimmten Raumbezug“ 
verteilt werden (vgl. Reisnecker, S. 41/42; vgl. auch Fonk, S. 20). Eichhorn beschreibt 
den Begriff der (De-)Konzentration umfassender und versteht darunter die Verteilung 
von Verwaltungskompetenzen auf eine oder auf mehrere Behörden (sowohl räumlich/
vertikal als auch sachlich/horizontal), d.h. die konzentrierte Aufgabenwahrnehmung bei 
einer Behörde oder die Wahrnehmung einer Aufgabe durch verschiedene Behörden (auf 
einer Verwaltungsebene [horizontal] oder auf mehreren Verwaltungsebenen [vertikal]). 

Beide Begriffspaare kennzeichnen weder einen bestehenden Zustand der Verwaltungs-
ordnung, noch können sie vollständig verwirklicht werden. Darauf weist Reisnecker 
hin. Vielmehr seien mit (De-)Zentralisation und (De-)Konzentration nur graduell er-
reichbare „Richtungen, nicht Ziele der Verwaltungsorganisation“ gemeint (Reisnecker, 
S. 39). Die Vor- und Nachteile beider Begriffspaare werden sowohl bei Eichhorn als 
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auch bei Reisnecker ausführlich erläutert, hier werden sie später im Zusammenhang 
mit der Diskussion um die Mittelinstanz berücksichtigt.

Die Einheit der Verwaltung

Im Begriff der Einheit der Verwaltung findet die Konzentration möglichst vieler Auf-
gaben innerhalb einer Verwaltungsorganisation seinen Ausdruck (vgl. auch Eichhorn, 
S. 289). In der Literatur über die Diskussion um die Mittelinstanz ist häufig vom 

„Grundsatz“ der Einheit der Verwaltung die Rede, Hill spricht von einer anerkannten 
verwaltungswissenschaftlichen Organisationsmaxime (vgl. Hill, S. 26). 
	 Aus den oben geschilderten Organisationsprinzipien der Verwaltung ([De-]Kon-
zentration und [De-]Zentralisation) lassen sich für Hill drei grundsätzliche Organisa-
tionsmodelle der Staatsverwaltung ableiten:
–	 eine Ausdifferenzierung der Verwaltungsorganisation, um die Anforderungen 		
	 „einer hochkomplexen Umwelt“ bewältigen zu können (vgl. Hill, S. 27); dies 		
	 entspräche einer möglichst weitreichenden Dezentralisation und Dekonzentration;
–	 eine „konzentriert-ganzheitliche und interdisziplinäre Aufgabenerfüllung“, um die 	
	 Aufgaben der Verwaltung „in ihrem Zusammenhang zu erfassen und zu bewältigen“ 	
	 (ebd.); also eine möglichst weitgehende Konzentration von Aufgaben;
–	 sowie als Mittelweg eine „lose Koppelung“ zwischen organisatorischer Ausdifferen-	
	 zierung und organisatorischer Konzentration (ebd.). 

Dem Prinzip der konzentriert-ganzheitlichen Aufgabenerfüllung (das Hill übrigens 
favorisiert) entspricht die Einheit der Verwaltung:

	 „Dieses Prinzip, nach dem die Verwaltungsaufgaben territorial bei einer Behörde 
(bzw. einer Gruppe chefangegliederter Behörden) zusammengefasst (werden sollen) und 
auf Sonderbehörden möglichst verzichtet werden soll, ist als verwaltungswissenschaftliche 
Organisationsmaxime anerkannt.“ (Hill, S. 28)

Für Fonk verkörpert die Einheit der Verwaltung den Zweckmäßigkeitsgrundsatz der 
Geschlossenheit der Aufgabenwahrnehmung (vgl. Fonk, S. 21): 

	 „Die Bündelungs- und Einheitsbehörde bietet wie keine andere die Chance, alle Fach-
sparten, deren Votum zu einer bestimmten Verwaltungsentscheidung erforderlich ist, an der 
Entscheidungsfindung auf einheitliche und schnelle Weise zu beteiligen und unter einer 
einheitlichen Verantwortung einen Ausgleich zwischen den Vertretern der Ressortinteressen 
herbeizuführen.“ (Fonk, S. 22)
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Der Grundsatz der Einheit der Verwaltung ist laut Reisnecker zunächst ein außer-
rechtliches Phänomen; er weist nach, dass die Einheit der Verwaltung außer in der 
bayerischen Landesverfassung in keiner anderen deutschen Landesverfassung und 
auch nicht im Grundgesetz verankert ist (vgl. Reisnecker, S. 99/100). Die Einheit 
der Verwaltung bzw. die Forderung nach dieser Einheit ist in Deutschland historisch 
gewachsen und wurde mit der Aufteilung der Exekutive in unterschiedliche Ressorts 
notwendig, um die verschiedenen Geschäftsbereiche bzw. Fachinteressen auf unterge-
ordneter Ebene wieder zusammenführen zu können (vgl. Reisnecker, S. 80):

	 „Die Forderung nach einer Bündelung von Aufgaben auf der Mittel- und Unterstufe 
stammt aus einer Zeit, als sich auf der obersten Verwaltungsebene eine immer größere Aus-
differenzierung durchsetzte.“ (Reisnecker, S. 78)

Damit sind die Einheit der Verwaltung und die staatliche Mittelinstanz eng mitein-
ander verknüpft, die Zusammenführung bzw. Bündelung der einzelnen Ressortinter-
essen bzw. Fachverwaltungen fand nach den Stein-/Hardenbergschen Reformen in 
Preußen und findet bis heute auf der Mittelebene in den Regierungspräsidien und 
auf der unteren Verwaltungsebene in den Landkreisverwaltungen statt. Fonk spricht 
daher in diesem Rahmen auch von der Einheit der Verwaltung als eine Prämisse der 
mehrstufigen Staatsverwaltung: die Bündelung müsse auf Mittel- und Unterebene 
stattfinden, da die Ministerialverwaltung fachlich ausgerichtet sei (vgl. Fonk, S. 20). 
Und Hillmann betont, dass die Regierungspräsidien „heute die einzige Stelle im Staat 
[seien], bei der die meisten Fäden der Verwaltung zusammenlaufen, ‚die sich auf das 
Gesamtgeschehen in einem bestimmten Gebiet beziehen‘“ (Hillmann, S. 137).
	 Der Begriff der Einheit der Verwaltung umfasst nach Reisnecker zwei Bedeu-
tungsdimensionen (vgl. S. 38): 
–	 funktionale Bedeutung:
	 Einheitlichkeit und Gleichgerichtetheit staatlichen Handelns;
–	 organisatorische Bedeutung (Schwerpunkt): 
	 „innerhalb eines Verwaltungsraumes alle Verwaltungsaufgaben  
	 von einer Behörde wahrnehmen zu lassen.“ 
Die organisatorische Bedeutung dürfte damit die funktionale Bedeutung der Einheit-
lichkeit des Verwaltungshandelns mit einschließen. Wie für die Prinzipien der (De-) 
Konzentration/Zentralisation gilt aber auch bei der Einheit der Verwaltung, dass  
es sich um eine „idealtypische Vorstellung von Verwaltungsorganisation“ (Hillmann,  
S. 136) handelt. 
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Allgemeine Verwaltung

Ein Begriff, der mit den Prinzipien der Konzentration bzw. der Einheit der Verwaltung 
in engem Zusammenhang steht, ist der Begriff der allgemeinen Verwaltung. Auch  
dieser setzt sich nach Fonk (vgl. Fonk S. 30/S. 40) aus zwei Dimensionen zusammen:
–	 sachliche Dimension: Unter Bezug zur Verwaltungstätigkeit bedeutet allgemeine  
	 Verwaltung die Wahrnehmung von Aufgaben, die „verschiedensten Ressorts  
	 zugewiesen sind“;
–	 funktionale Dimension: Unter Bezug auf die Verwaltungsbehörde bedeutet  
	 allgemeine Verwaltung, dass Behörden „allen Ressorts zur Verfügung stehen“. 
Der Begriff der allgemeinen Verwaltung beinhaltet damit eine theoretische Allzustän-
digkeit (vgl. Fonk, S. 31), „denn vom System her darf es keine Aufgabe geben, für deren 
Erledigung niemand zuständig ist“ (Fonk, S. 38). Damit liegt den Behörden der allge-
meinen Verwaltung eine positive Zuständigkeitsvermutung zugrunde, sie sind grund-
sätzlich für alle Aufgaben zuständig, ausgenommen derer, „die ihnen gesetzlich entzo-
gen sind“ (Fonk, S. 38). 

Allgemeine Verwaltung – allgemeine innere Verwaltung – allgemeine und  
innere Verwaltung

Neben dem Begriff der allgemeinen Verwaltung werden auch die Umschreibungen 
„allgemeine innere Verwaltung“ sowie „allgemeine und innere Verwaltung“ gebraucht, 
worauf Fonk (vgl. S. 33ff ) hinweist. Die Zusammensetzung „allgemeine und innere 
Verwaltung“ hat laut Fonk sowohl die oben genannte organisatorisch-funktionelle (1) 
als auch eine institutionelle (2) Bedeutung: „allgemein“ bedeutet, die Behörde steht 
potenziell der gesamten Verwaltungstätigkeit des Staates zur Verfügung (1), „innere“ 
heißt, dass sie beim Innenministerium ressortiert (2) (vgl. Fonk, S. 34). Im Begriff der 
allgemeinen inneren Verwaltung verbirgt sich nach Reisnecker (vgl. S. 48) im „inneren“ 
der Oberbegriff, d.h. das Fachgebiet, die innere Verwaltung (nach dem Ressortprinzip; 
vs. Justiz, Wirtschaft, Finanzen, etc.), laut Fonk (vgl. S. 34) kann man also in eine all-
gemeine (grundsätzliche Zuständigkeit im Fachgebiet Inneres; vgl. auch Reisnecker, S. 
49) und in eine besondere innere Verwaltung (Teilzuständigkeit im Fachgebiet Inneres, 
z.B. Polizei, etc.) unterscheiden. Für das Regierungspräsidium Kassel trifft also zu, dass 
das Regierungspräsidium eine Behörde der allgemeinen und inneren Verwaltung ist, 
da es grundsätzlich allen anderen Ressorts für Verwaltungsaufgaben zur Verfügung 
steht und funktionell dem Innenministerium untergeordnet ist, das RP Kassel aber (in 
der Abteilung I) Aufgaben der allgemeinen inneren Verwaltung wahrnimmt.
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Sonderbehörden

Die Verwaltung muss im „modernen sozialen Rechtsstaat einen enormen Umfang an 
Aufgaben bewältigen“ (Reisnecker, S. 44). Fast alle Lebensbereiche werden mittler-
weile vom Staat und seiner Verwaltung abgedeckt, so Reisnecker, damit geht auch 
innerhalb der Verwaltungsorganisation notwendigerweise eine Spezialisierung auf die 
bestehenden Probleme einher (ebd.). Je komplexer dieses System ist und wird, desto 
notwendiger werde auch eine Binnendifferenzierung, beschreibt Reisnecker den wei-
teren Kausalzusammenhang; es sei offensichtlich, dass die Kapazität einer Behörde 
nicht unbegrenzt sein könne. 
	 Kein Wunder also, dass die Einheit der Verwaltung bis heute nur ein theore-
tischer Idealzustand ist: Neben den allgemeinen Verwaltungsbehörden entstanden 
schnell Sonderbehörden. Im Gegensatz zur allgemeinen Verwaltung beruht deren 
Existenz auf einer negativen Zuständigkeitsvermutung: Sonderbehörden sind Behör-
den „mit enumerierter bzw. spezieller sachlicher Zuständigkeit“ (Eichhorn, S. 961). 
Die Zuständigkeit der Sonderbehörden wird gesetzlich genau begrenzt, ihnen wird ein 
spezielles Aufgabengebiet zugewiesen (vgl. Reisnecker, S. 54), dazu werden sie aus der 
allgemeinen Verwaltung ausgegliedert (vgl. Eichhorn, S. 961).
	 Allerdings werden nicht nur die Aufgabenvermehrung und die damit notwen-
dige Spezialisierung in der Industriegesellschaft als Grund für die Errichtung von 
Sonderbehörden angeführt, sondern auch politische Erwägungen (vgl. Hillmann,  
S. 148). Reisnecker bezeichnet daher die Ressortpartikularismen als eine Triebkraft für 
die Entstehung von Sonderverwaltungen, die Ministerien hätten das „Bestreben nach 
größtmöglicher politischer Einflussnahme“ (Reisnecker, S. 203). Die Errichtung von 
Sonderbehörden wird daher auch als „Beeinträchtigung der Einheit der Verwaltung“ 
gesehen (vgl. Eichhorn, S. 961). Wagener beklagt, dass die Einheit der Verwaltung 
zwar immer wieder „als dringend notwendig bezeichnet worden“ sei, ihr aber eine 
Ausgliederung und Spezialisierung „ganzer Behördenzweige“ entgegengestanden habe 
(vgl. Wagener, S. 224/225). Die Diskussion über Sonderbehörden und Einheit der 
Verwaltung ist damit ein wesentlicher Bestandteil der Diskussion um die Mittelinstanz 
und lässt sich nach Fonk auf zwei Punkte zuspitzen (vgl. S. 24):

 vs.

„Notwendigkeit ganzheitlicher 
Zusammenarbeit“

mit dem Nachteil des Mangels 	
an vertiefter Sachkenntnis 

„Notwendigkeit ganzheitlicher 
Zusammenarbeit“

mit dem Nachteil des Mangels 	
an vertiefter Sachkenntnis 

„Ziel hochspezialisierter  
Verwaltungsleistung“

mit dem Nachteil der Befangenheit 	
im Bannkreis der Partikularinteressen

„Ziel hochspezialisierter  
Verwaltungsleistung“

mit dem Nachteil der Befangenheit 	
im Bannkreis der Partikularinteressen
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Die Verwaltungsgliederung der Bundesländer

Die genannten Organisationsprinzipien sowie weitere Einflussfaktoren – Wagener 
nennt rechtliche, politische, geschichtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche As-
pekte (vgl. Wagener, S. 11) – fließen und flossen schließlich in die Gestaltung der Ver-
waltungsorganisation der Bundesrepublik Deutschland mit ein. Ein wichtiger Faktor 
ist ebenfalls die räumliche Aufgliederung der Verwaltung: „Jede Behörde muss räumlich 
so gelegen sein, dass sie die zur Aufgabenerfüllung notwendige Nähe zum Entschei-
dungsgegenstand hat“ (Hillmann, S. 118). Für die Bundesländer, zu denen wie oben 
bereits angesprochen die Regierungspräsidien zählen, ergibt sich daraus folgendes:

Die Bundesländer können zunächst in Stadtstaaten und Flächenländer unterteilt wer-
den. Da in den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg kommunale und staat-
liche Verwaltung zusammenfallen (vgl. Eichhorn, S. 1.112) und sie für die Betrachtung 
der Regierungspräsidien keine Rolle spielen, sollen sie hier außer Acht gelassen werden. 
Die Verwaltung der übrigen 13 Flächenstaaten kann derzeit in drei Ebenen eingeteilt 
werden: die Zentralstufe, die Mittelstufe und die Unterstufe (ebd.). Zur Zentralstufe 
zählen die Obersten Landesbehörden (Landesministerien) und die Landesoberbehör-
den, die als selbstständige Behörden den Ministerien unmittelbar nachgeordnet sind 
und landesweit spezielle Aufgaben wahrnehmen (z.B. Landeskriminalamt) (Bogumil 
1998, S. 114). Die Mittelstufe der Landesverwaltung besteht aus Landesmittelbehör-
den (obere Landesbehörden), die ebenfalls unmittelbar den obersten Landesbehörden  
unterstellt und „für jeweils einen bestimmten Gebietsteil eines Landes“ zuständig sind 
(Eichhorn, S. 1.112). Typische Landesmittelbehörden sind die Regierungspräsidien, es 
können aber auch Sonderbehörden auf der Mittelebene existieren. Unberücksichtigt 
bleibt in Eichhorns Definition die Möglichkeit von Landesverwaltungsämtern (z.B. 
in Thüringen und Sachsen-Anhalt), die ebenfalls zur Mittelebene zählen, aber für die 
gesamte Fläche eines Landes zuständig sind. Bogumil (2007; S. 14/15) unterscheidet 
daher in der Bundesrepublik drei Typen der Mittelinstanz:
–	 regional ausgerichtete Mittelinstanzen (Aufgaben sind bei einer Behörde für  
	 abgegrenzten Teil des Landes konzentriert);
–	 Mittelinstanzen mit landesweiter Zuständigkeit (Aufgaben sind bei einer Behörde 	
	 für das gesamte Land konzentriert; derzeit nur in Thüringen);
–	 Mittelinstanzen mit funktionalem Aufgabenzuschnitt (Aufgaben sind horizontal 	
	 und vertikal dekonzentriert; derzeit nur in Sachsen-Anhalt [drei Landesverwal- 
	 tungsämter mit unterschiedlichen Aufgaben und Standorten]).
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Schließlich wird die Unterstufe der Landesverwaltung von unteren Landesbehörden als 
unmittelbaren Staatsbehörden auf der einen Seite und von den Behörden der Kreise, 
Städte und Gemeinden auf der anderen Seite gebildet. Die letztgenannten Behörden 
nehmen nicht nur die Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung, sondern auch 
ihnen zugewiesene staatliche Aufgaben wahr (vgl. Eichhorn, S. 1.112). 
	 Die Dreistufigkeit der Landesverwaltung existiert nicht in allen deutschen Bun-
desländern, was vor allem mit deren Größe (Fläche und Einwohnerzahl) zusammen-
hängt, aber auch andere Gründe haben kann. Genau hier liegt ein Schwerpunkt der 
Diskussion um die Regierungspräsidien bzw. den Erhalt der Mittelinstanz. Interessan-
terweise gliedert Reisnecker die Flächenländer zwar auch in kleine und große Flächen-
staaten, er definiert klein und groß aber nicht wie üblich nach der Zahl der Einwohner 
oder nach der Flächengröße, sondern nach dem Vorhandensein einer Mittelinstanz 
(vgl. S. 61). Durch die Abschaffung der Mittelinstanz in Niedersachsen erscheint diese 
Definitionsweise aber mittlerweile als unbrauchbar, denn Niedersachsen zählt ohne 
Zweifel zu den großen Flächenstaaten. Andererseits besitzt Thüringen zwar eine Mittel
instanz (Landesverwaltungsamt), ist aber zu den nach Fläche und Einwohnerzahl  
kleinen Bundesländern zu rechnen. Die Zahl der Verwaltungsebenen wurde zwar in 
allen Bundesländern seit 1945 diskutiert, bis heute hat aber nur Niedersachsen (im Jahr 
2005) die mittlere Verwaltungsstufe weitgehend abgeschafft (vgl. u.a. Bogumil 2007,  
S. 55). Alle übrigen Bundesländer behielten nach 1945 bzw. für den Ostteil der BRD 
nach der Wende (und der damit verbundenen Einführung der verschiedenen Verwal-
tungsstufen in den neuen Bundesländern) ihre ursprüngliche Zahl an Verwaltungs
ebenen bei, allerdings wurden durch unterschiedliche Reformen die Behörden der 
Mittelebene teilweise verändert. 
	 Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die aktuelle Zahl der Ver-
waltungsstufen in den deutschen Bundesländern:

Tab. 1 : Verwaltungsstufen in den Flächenländern der BRD 2007

Land Flächen-
größe 1  
( in km²)

Einwohner-
zahl 1

Verwaltungs-
ebenen 2

Anzahl und Art der  
Mittelinstanz 2

Baden- 
Württemberg

35.751,65 10.736.000 Dreistufig 4 Regierungspräsidien

Bayern 70.551,57 12.469.000 Dreistufig 7 Regierungspräsidien
Brandenburg 29.478,61 2.559.000 Zweistufig
Hessen 21.114,79 6.092.000 Dreistufig 3 Regierungspräsidien
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Mecklenburg- 
Vorpommern

23.180,14 1.707.000 Zweistufig

Niedersachsen 47.624,20 7.994.000 Seit 2005  
weitestgehend 
zweistufig 

Nordrhein- 
Westfalen

34.085,29 18.058.000 Dreistufig 5 Regierungspräsidien

Rheinland-Pfalz 19.853,36 4.059.000 Dreistufig 2 Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen, 
1 Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion

Saarland 2.568,70 1.050.000 Zweistufig
Sachsen 18.415,51 4.274.000 Dreistufig 3 Regierungspräsidien
Sachsen- 
Anhalt

20.446,31 2.470.000 Dreistufig 1 Landesverwaltungsamt

Schleswig- 
Holstein

15.799,38 2.833.000 Zweistufig

Thüringen 16.172,10 2.335.000 Dreistufig 1 Landesverwaltungsamt

1 Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2005.	 2 Quelle: Bogumil 2007.

Im Jahr 2007 gab es demnach 22 Regierungspräsidien in fünf Bundesländern, in zwei 
Ländern ein Landesverwaltungsamt sowie in einem Bundesland das Modell der Ge-
nehmigungs-/Dienstleistungsdirektionen auf der Mittelstufe der Verwaltung. Es fällt 
auf, dass die „großen“ Bundesländer (über ca. vier Millionen Einwohner bzw. über 
ca. 20.000 Quadratkilometern Fläche) in der Regel über eine dreistufige Landesver-
waltung mit regionaler Gliederung verfügen, einzige Ausnahme ist Niedersachsen. 
Die kleineren Bundesländer (weniger als vier Millionen Einwohner bzw. weniger als 
20.000 Quadratkilometer Fläche) verfügen über keine Mittelinstanz bzw. eine zwei-
stufige Landesverwaltung, hier bildet Thüringen mit dem Landesverwaltungsamt eine 
Ausnahme. Im Grenzbereich liegen die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt, sie verfügen allerdings allesamt über einen dreistufigen Verwaltungs-
aufbau.
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Geschichte und Funktion

I. 1.2 Die Regierungspräsidien

Der Name der Mittelinstanz

Der Name der Mittelinstanz auf Bezirksebene ist in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht einheitlich und war ebenfalls Gegenstand der Diskussion um diesen Behörden-
typ. Stöbe/Brandel (vgl. S. 7) zählen die unterschiedlichen heute gültigen Bezeich-
nungen auf, die auf der „verwaltungsgeschichtlichen Entwicklung“ (Mittelinstanz
bericht, S. 19) beruhen:
–	 in Bayern heißt der Behördentyp weiterhin „Regierung“;
–	 in Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen „Regierungspräsidium“ (ebenfalls  
	 in Sachsen-Anhalt bis zur Überführung des Regierungspräsidiums in ein Landes-	
	 verwaltungsamt);
–	 in Nordrhein-Westfalen „Bezirksregierung“ (ebenso in Niedersachsen bis zur  
	 Auflösung und in Rheinland-Pfalz bis zur Umstrukturierung der Mittelinstanz).

Bis vor wenigen Jahren war der offizielle Behördenname der Regierungspräsidien/Be-
zirksregierungen in Hessen und Nordrhein-Westfalen nach preußischer Tradition noch 
an den Namen des Behördenleiters geknüpft, die Behörde hieß „Der Regierungspräsi-
dent“ – „es gibt sonst wohl keine andere Behörde mit einem personalisierten Namen“ 
(Laux, S. 827). Der Regierungspräsident bzw. das Regierungspräsidium in Kassel wur-
de (und wird einstweilen!) im allgemeinen Sprachgebrauch im preußischen Sinne als 

„Regierung“ bezeichnet. Der Posteingangsstempel der Bußgeldstelle trug noch im Jahr 
2006 diese Bezeichnung.

In dieser Arbeit wird die hessische und auch für das Regierungspräsidium Kassel heute 
offiziell gültige Bezeichnung Regierungspräsidium, abgekürzt RP, für diesen im fol-
genden beschriebenen Behördentyp der Mittelinstanz verwendet. Unter Bezug auf  
das Regierungspräsidium Kassel wird aber in manchen Zusammenhängen auch von 

„Regierung“ und „Der Regierungspräsident“ die Rede sein, diese Begriffe werden dann 
gleichbedeutend mit dem heutigen Behördennamen verwendet. Sofern der Behörden-
leiter angesprochen wird, ist die Bezeichnung „der Regierungspräsident“ an die Person 
geknüpft. 
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Die Geschichte

Im 19. Jahrhundert führte die Modernisierung des Staatsapparates zur Entstehung des 
dreistufigen Verwaltungsaufbaus in allen deutschen Territorien. Als Ursachen dafür 
nennt Hillmann die wachsende Flächengröße und die wachsende Bevölkerung der 
Staaten sowie die Entwicklung neuer Aufgaben. Unter anderem führte dies dazu, dass 
Aufsichtsfunktionen und die staatliche Repräsentanz in der Fläche in den neuen grö-
ßeren Territorien gewährleistet werden mussten (vgl. Hillmann, S. 45). 
	 In Preußen wurde die Idee der staatlichen Mittelinstanz im Jahr 1807 durch den 
Freiherrn vom Stein geboren, wie Köstering berichtet (vgl. S. 2): 
	 „In seiner Nassauer Denkschrift hatte der Reichsfreiherr vom Stein eine Straffung der 
Verwaltungsorganisation auf allen Stufen, insbesondere eine Zusammenfassung der wesent-
lichen Staatsaufgaben in der Mittelinstanz gefordert.“ 

Die seit 1723 existierenden Kriegs- und Domänenkammern, die bis dahin die „Haupt-
träger der allgemeinen inneren Verwaltung“ (Hillmann, S. 46) in Preußen waren und 
laut Hillmann als schwerfällig galten, wurden daher im Dezember 1808 in der „Ver-
ordnung wegen der verbesserten Einrichtung der Provinzial-, Polizei- und Finanzbe-
hörden“ in sogenannte Regierungen verwandelt (vgl. Köstering, S. 3/Hillmann, S. 47). 
Damit wurde die gesamte innere Staatsverwaltung in den ehemaligen Domänenkam-
mern für einen bestimmten Verwaltungsbezirk vereinigt:
	 „Zum ersten Mal sollten sämtliche Angelegenheiten der allgemeinen Landesverwal-
tung, soweit sie nicht ausdrücklich Sonderbehörden übertragen wurden, auf der Bezirks
ebene in einem einzigen Verwaltungskörper mit vollem Instanzcharakter zusammengefasst 
werden.“ (Hillmann, S. 48)

In Bayern entstanden im gleichen Jahr nach den Plänen des Verwaltungsreformers 
Graf Montgelas 15 Kreise mit „Kommissariaten“, die den Bezirken und ihren Regie-
rungen in der Funktion ähnelten. 
	 Ziel der Reformen in Preußen und Bayern war eine „Vereinfachung und Verbesse-
rung des Behördensystems sowie eine zweckmäßige Einteilung der Verwaltungsbezirke 
(Hillmann, S. 53). Die preußischen Regierungen, auf die dieser kurze geschichtliche 
Überblick beschränkt sein soll, waren zunächst nach dem Kollegialprinzip verfasst. 
Dies bedeutete, dass Verwaltungsentscheidungen im Kollegium mit Stimmenmehr-
heit getroffen werden mussten; Mitglieder des Kollegiums waren Räte, den Vorsitz 
führte der Regierungspräsident als „primus inter pares“ (vgl. Hillmann, S. 194). Ein 
Kollegialplenum gab es sowohl auf Gesamt- als auch auf Abteilungsebene der Regie-
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rungen. Damit sollte eine gründliche, zweckmäßige und unparteiische Arbeitsweise 
gewährleistet werden (ebd.). Bereits ab 1825 erfolgte aber durch verschiedene Gesetze 
und Erlasse eine schrittweise Zurückdrängung des Kollegialprinzips zugunsten einer 
monokratischen Organisation und der damit verbundenen Stärkung der Stellung des 
Regierungspräsidenten, 1932 wurde das Kollegialprinzip schließlich komplett abge-
schafft (vgl. Hillmann, S. 195/196).
	 Die „Regierungen“ bestanden zunächst aus zwei Abteilungen (erste Abteilung: 
Auswärtiges, Inneres, Krieg und Polizei; zweite Abteilung: Finanzen). „Damit wur-
den fast alle Bereiche des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens von der Regierung 
erfasst“ (Hillmann, S. 54). Folgende Aufgabenbereiche ordnet Hillmann den Regie-
rungen zu:
	 Gemeinde- und Kreisverwaltung, Polizei, Verkehr, Wirtschaft, Handel und  
Gewerbe, Steuern, Domänen, Forsten, Schule, Kirche und Gesundheit (vgl. S. 54). 
Da die Zuständigkeit nicht nur auf den Gesetzesvollzug beschränkt war, sondern die  
Regierungen auch an der Gesetzgebung beratend beteiligt waren, „trugen diese Behör-
den ihren Namen nicht ganz zu unrecht“, urteilt Hillmann (S. 54). 
	 Die Besonderheit dieser neuen Verwaltungsorganisation fasst Köstering zusam-
men:
	 „Mit dieser Verordnung wurden aber nicht nur ein neuer Behördenname geschaffen 
und eine Art von Bürogemeinschaft ins Leben gerufen, sondern sie brachte den Durch-
bruch von einer bis dahin säulenartig nach Fachbereichen vertikal organisierten Staats-	
verwaltung zu einer Konzeption der horizontalen Bündelung von Aufgaben und Zustän-
digkeiten in einer für ein abgegrenztes Teilgebiet des Landes verantwortlichen Behörde.“ 
(Köstering, S. 3)

Zu erwähnen ist noch, dass die Mittelinstanz in Preußen aus zwei Ebenen bestand: 
Neben den Regierungen wurde die Instanz des Oberpräsidenten geschaffen, der die 
Funktion der bisherigen Provinzialminister übernehmen sollte (vgl. Hillmann, S. 55). 
Preußen setzte sich 1815 demnach aus zehn Provinzen zusammen, denen ein Ober
präsident vorstand, und die in 25 Verwaltungsbezirke (Regierungsbezirken) aufgeteilt 
waren. Das Verhältnis zwischen Ober- und Regierungspräsident war teilweise schwie-
rig, wie aus Hillmanns Ausführungen hervorgeht, bereits in den 1880er Jahren wurde 
daher gefordert, auf eine der beiden Behörden zu verzichten (vgl. Hillmann, S. 66). 
Soweit kam es zunächst jedoch nicht, allerdings wurde bis 1932 das Verhältnis zwischen 
Oberpräsident und Regierungspräsident in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen 
konkretisiert und verbessert. 1944 sollte die Stellung des Oberpräsidenten noch einmal 
ausgebaut werden, doch nach Ende des zweiten Weltkrieges war seine Position in den 
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neu geschaffenen Bundesländern überflüssig geworden (vgl. Hillman, S. 37; s. auch 
Kapitel II. 3.1 „Regierungspräsident und Regierungsvizepräsident“).
	 Die Regierungspräsidien überlebten seit ihrer Gründung alle Staatsformen in 
Deutschland: Das Deutsche Reich nach 1871, das laut Reisnecker kaum Verände-
rungen für die Verwaltungsstruktur brachte (vgl. S. 85), die Weimarer Republik, die 
für die Zentralisierung einiger Staatsaufgaben und damit die Schaffung eigener Ver-
waltungszweige sorgte, die bis heute gültig ist (z.B. Finanzen, Arbeit; vgl. Reisnecker, 
S. 86), die Nazi-Diktatur von 1933 bis 1945, während der die Eigenständigkeit der 
Länder aufgehoben und die Landesverwaltung von der Reichsverwaltung gebraucht 
worden war (vgl. Reisnecker, S. 87) und schließlich die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland. Erwähnenswert ist, dass die Regierungspräsidien nach dem Zusammen-
bruch 1945 quasi die einzige staatliche Verwaltungsebene bildeten, da weder Bund 
noch Länder existierten. So beschreibt Schneider die Situation für das Regierungsprä-
sidium Kassel: 
	 „Da es zu jener Zeit weder eine Reichs- noch eine Landesverwaltung gab und eine 
Ressortverwaltung noch nicht eingerichtet war, lag faktisch die Verwaltung aller staatlichen 
Aufgaben, soweit sie den Deutschen verblieben war, innerhalb der Provinz Kurhessen in 
den Händen des kommissarischen Ober- und Regierungspräsidenten.“ (Schneider, S. 24)

Das Regierungspräsidium war nicht nur für die allgemeine und innere Verwaltung 
zuständig, sondern es unterstanden dem kommissarischen Präsidenten auch die ehe-
maligen Reichsbehörden, Körperschaften, Anstalten und Institutionen des Bezirks. 
Die Aufgaben reichten von der Reichsbahndirektion bis zur Oberpostdirektion (vgl. 
Schneider, S. 24). Der kommissarische Ober- und Regierungspräsident war sogar dazu 
ermächtigt, mit Zustimmung der Militärregierung „Anordnungen mit Gesetzeskraft“ 
erlassen zu können, wenn die bestehenden deutschen Gesetze nicht ausreichten (vgl. 
Hoch, in: Schneider, S. 113), und auch bei der Genehmigung zur Zulassung von Par-
teien und anderen Institutionen (Kammern etc.) wirkte der Regierungspräsident mit 
(vgl. Hoch/Schneider, S. 116). Eine solche Machtfülle war dem Regierungspräsidenten 
bis dahin und bis heute nicht mehr gegeben. Allerdings war diese Machtfülle aus Dik-
tatur, Krieg, Not und Elend und dem Fehlen anderer staatlicher Institutionen heraus 
geboren. Und so kommt Hillmann zu dem Schluss, dass „die großen Leistungen der 
Nachkriegsverwaltung beim Aufbau eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens […] nicht 
zum geringsten Teil den Bezirksregierungen zuzurechnen“ seien (Hillmann, S. 102). Es 
ist zu hoffen, dass es nie mehr wieder so weit kommen muss, aber die Situation nach 
dem Krieg zeigte auch, welche wichtige Rolle die Verwaltungsbehörde des Regierungs-
präsidenten in Notsituationen spielen kann. 
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Aufgaben und Organisation der Regierungspräsidien

„Bezirksregierung (Regierungspräsidium) ist die Bezeichnung für regionale Landesmittel
behörden der allgemeinen Verwaltung.“ (Eichhorn, S. 153)

Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die Regierungspräsidien sind nach den oben hergeleiteten Prinzipien als dezentrali-
sierte und konzentrierte Behörden auf der mittleren Verwaltungsebene der Bundeslän-
der angesiedelt. Träger der Regierungspräsidien sind die Bundesländer (vgl. Hillmann, 
S. 168), ihre Zuständigkeit ist in der Regel auf bestimmte Gebiete der Staatsfläche 
begrenzt (Regierungsbezirke), Hillmann spricht daher auch von der Formung der  
Regierungspräsidien nach dem „Regionalsystem“ (vgl. S. 163).
	 Wie bereits erwähnt, finden sich aus unterschiedlichen Gründen nicht in allen 
Bundesländern Regierungspräsidien, sondern (bisher) nur in den nach Einwohnerzahl  
bzw. Grundfläche großen Ländern. Andere Bundesländer haben entweder andere  
Modelle auf der Mittelstufe der Verwaltung eingeführt (Rheinland-Pfalz und Sachsen-
Anhalt auf Grundlage ehemaliger Regierungspräsidien, Thüringen von Beginn an) 
oder besitzen keine Mittelinstanz. 
	 Weitere Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern mit Regierungspräsi-
dien. Sie unterscheiden sich nicht nur äußerlich anhand ihrer Namen, sondern auch in 
ihrer Rechtsstellung, in ihren Aufgaben und in ihrer Infrastruktur (vgl. Mittelinstanz-
bericht, S. 5). Beispielsweise ist die rechtliche Verankerung der Regierungspräsidien  
in den Ländern unterschiedlich geregelt, worauf Schrapper (vgl. S. 158/159) hinweist: 
In Bayern sind die Regierungsbezirke Teil der Verfassung, es gibt aber kein Organisati-
onsgesetz der Regierungen. In Niedersachsen waren und in Nordrhein-Westfalen sind 
die Aufgaben und Stellung der Mittelinstanz am ausführlichsten gesetzlich geregelt, in 
Hessen beschränkt sich das Gesetz über die Mittelstufe der Verwaltung darauf, „die  
Bezirkregierungen als ‚allgemeine Verwaltungsbehörden der Mittelinstanz‘ zu erwäh-
nen“ (Schrapper, S. 159). Für die Errichtung von Regierungspräsidien und Regierungs-
bezirken als deren Verwaltungsräume gibt es ebenfalls keine einheitlichen Vorgaben, 

„Zahl und Größe der Bezirke hängt von örtlichen Besonderheiten ab und ist eine Frage 
der räumlichen und personellen Überschaubarkeit“ (Eichhorn, S. 153). Der Mittel
instanzbericht der Ständigen Konferenz der Innenminister der Länder empfiehlt aller-
dings die Errichtung von Regierungsbezirken in Ländern mit mehr als 3,5 Millionen 
Einwohner oder einer Flächengröße über 20.000 Quadratkilometern (vgl. S. III). 
	 Neben den Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es außer
dem auch innerhalb der Bundesländer Unterschiede zwischen den Regierungsprä-



37

sidien bzw. den Regierungsbezirken. Diese ergeben sich durch die unterschiedlich 
strukturierten Räume, die von den Regierungsbezirken eingefasst werden, aber auch 
(und sicherlich mit der Raumstruktur verbunden) durch Aufgaben und Organisation 
der Mittelinstanzen. Erneut sei hier auf die Empfehlungen des Mittelinstanzberichtes 
hingewiesen, aus denen die Unterschiede bereits deutlich werden: Der Bericht nennt 
für Ballungsräume eine Einwohnerzahl von 2,5 bis 4 Millionen pro Bezirk und eine 
Flächengröße von 6.000 bis 8.000 Quadratkilometern. Für Regionen mit geringer 
Einwohnerdichte sollte ein Regierungsbezirk 1,5 bis 2,5 Millionen Einwohner bzw. 
8.000 bis 15.000 Quadratkilometer umfassen. Die Zahl der in einem Bezirk liegenden 
Gebietskörperschaften (Landkreise und kreisfreie Städte) sieht der Bericht bei zwölf 
bis 15 als optimal an, zehn bis 20 seien aber möglich, solange der Bezirk überschaubar 
bleibt (vgl. Mittelinstanzbericht, S. 16).

Trotz aller Unterschiede sieht Wahl in den Regierungspräsidien die dominierende  
Behörde der Mittelstufe, die Einheit der Verwaltung sei auf der mittleren Ebene am 
stärksten verwirklicht (vgl. Wahl, S. 227). Behrens bezeichnet die Regierungspräsidien 
daher als wichtigste Behörde der Mittelinstanz, deren Ziel seit ihrer Gründung durch 
Stein/Hardenberg die Zusammenfassung aller wesentlichen Staatsaufgaben und damit 
die Einheit der Verwaltung sei (vgl. Behrens, S. 315). 

Die Aufgaben der Regierungspräsidien

Die Regierungspräsidien erfüllen Aufgaben für den Staat (also für Bund oder Länder) 
und damit nicht zuletzt für den Bürger. Diese Aufgaben (Fonk spricht von „Zustän-
digkeiten“, da die Aufgaben an sich Aufgaben des Staates seien) werden den Regie-
rungspräsidien durch Gesetze (etc.) vom Staat zugewiesen (vgl. Fonk, S. 98/99). 
	 Daneben haben die Regierungspräsidien den oben bereits angesprochenen all-
gemeinen Verwaltungsauftrag, wie Hillmann betont. Neben den Aufgaben, die den 
Regierungspräsidien durch Bundes- und Landesgesetze zugewiesen werden (Aufgaben 
als „obere“ oder „höhere“ …-Behörde; vgl. Hillmann, S. 169), sind die Regierungsprä-
sidien dadurch gekennzeichnet, dass sie die Allzuständigkeit für sämtliche Aufgaben  
tragen, die nicht ausdrücklich anderen Behörden übertragen sind (vgl. Hillmann,  
S. 170). Dieser allgemeine Verwaltungsauftrag sei die „singuläre Eigenart dieser Insti-
tution“ (Hillmann, S. 172). 
	 Der Mittelinstanzbericht weist den Regierungspräsidien in der Bundesrepublik 
Deutschland 2.500 bis 3.000 gesetzliche Zuständigkeiten zu (vgl. S. 5). Ihr Funktions-
bild sei geprägt durch eine „ungewöhnliche sachliche Vielfalt der wahrzunehmenden 
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Aufgaben“, von denen allerdings nur relativ wenige erstinstanzlich seien. Im Schwer-
punkt seien die Regierungspräsidien als vorgesetzte Behörde an der Gesetzesausfüh-
rung vor Ort beteiligt und nähmen Aufgaben der gesetzfreien Verwaltung bei einem 
gleichberechtigten Nebeneinander gesetzlicher und gesetzesfreier Aufgaben wahr (vgl. 
Mittelinstanzbericht, S. 7). Auch wenn sich der Aufgabenbestand von Bundesland 
zu Bundesland unterscheidet, so seien ihre Zuständigkeiten den Regierungspräsidien 
nicht willkürlich zugewiesen, stellt Wagener (1981, S. 158) fest. Die Aufgabenbereiche 
grenzt Wagener (ebd.) so ein: 
–	 nicht Ministerialaufgaben (= „Regeln und Programmieren“),
–	 meist regionaler Bezug (nicht landesweit),
–	 dennoch überörtlich (Planung, Aufsicht, Lenkungsinhalte),
–	 mit anderen Sachgebieten verflochten (ressortübergreifende Bündelung).

Reisnecker (vgl. S. 170 – 176) unterscheidet in erst- und zweitinstanzliche Aufgaben
bereiche (s.a. unter „Die Funktionen der Regierungspräsidien“): 
–	 erstinstanzliche Aufgaben nehmen die Regierungspräsidien wahr „wenn sie auf 	
	 der Unterstufe nicht erledigt werden können oder sollen“ (S. 170); Gründe sind  
	 u.a. Wirtschaftlichkeit, Überörtlichkeit oder staatliches Interesse);
–	 zweitinstanzliche Tätigkeiten der Regierungspräsidien seien: Widerspruchsbehörde,  
	 Aufsichtsfunktion, Vertretung der allgemeinen Staatsgewalt und regionale  
	 Steuerung.

Die Aufgaben der Regierungspräsidien gliedert Hillmann in „klassische“ Aufgaben 
und Sonderaufgaben (vgl. S. 170/171). Zu den klassischen Aufgaben zählt er:
–	 die Kommunalaufsicht,
–	 die Gefahrenabwehr,
–	 die Polizei,
–	 staatliche Hoheitsangelegenheiten,
–	 das Vermessungs- und Katasterwesen,
–	 Bauangelegenheiten,
–	 den Bereich Gesundheit,
–	 die Schulverwaltung,
–	 Landwirtschaftsangelegenheiten, 
–	 den Forst.

Diese Aufgaben wurden von Anfang an in den Regierungspräsidien wahrgenommen. 
Später kamen zusätzlich die Bereiche Wirtschaft, Preise, Verkehr, Gewerbeaufsicht, 
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Verteidigung und Planung hinzu, die Hillmann ebenfalls zu den klassischen Aufgaben 
zählt, da sie typisch für die Regierungspräsidien sind. 
	 Als Sonderaufgaben nennt Hillmann die Aufgabenbereiche, die nach dem zwei-
ten Weltkrieg zusätzlich von den Regierungspräsidien wahrgenommen wurden und 
sich mit den Folgen des Naziregimes und des Krieges beschäftigen: Entschädigung, 
Lastenausgleich, Vertriebenen-/Flüchtlingswesen und Wohnungswesen.

Der Aufgabenbestand der Regierungspräsidien ist von Land zu Land unterschiedlich, 
eine genauere Übersicht kann daher hier nicht gegeben werden. Auch haben sich seit 
Hillmanns Darstellung die Aufgaben der Regierungspräsidien weiterentwickelt. Ins-
besondere in den Bereichen Regionalplanung, Natur- und Umweltschutz sind neue 
Aufgabenbereiche hinzugekommen. 
	 In Hillmanns Aufstellung ebenfalls unberücksichtigt sind die „Zentralaufgaben“ 
bzw. Querschnittsaufgaben, die von den Regierungspräsidien in den Bereichen Perso-
nal/Ausbildung, Haushalt, Recht, Besoldung und Versorgung wahrgenommen werden 
(vgl. Wagener, S. 159). Welche Aufgaben beim Regierungspräsidium Kassel angesiedelt 
sind und wie sich die Aufgaben im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte gewandelt 
haben, wird in Teil II dieser Arbeit dargestellt.

Die Funktionen der Regierungspräsidien

Besser als durch die Aufgaben, lassen sich die typischen Merkmale der Regierungs-
präsidien durch ihre Funktionen („Zweck“, „Leistung“, die die Behörde erfüllen soll; 
vgl. www.olev.de) beschreiben, wenngleich diese in engem Zusammenhang mit den 
Aufgaben stehen und sich teilweise überschneiden. Ihr Funktionsbild betone die  
innersystematische Bedeutung der Regierungspräsidien im Verwaltungsaufbau, betont 
Wahl (vgl. S. 228). 
	 Nach Fonks Vorbild, der die Funktionen der Regierungspräsidien in drei Funk-
tionsgruppen („Funktionskategorien“) gliedert (vgl. Fonk, S. 71), sollen daher hier 
die verschiedenen in der Literatur dargestellten Funktionen der Regierungspräsidien 
zusammengefasst werden. Diese Einteilung in hier zwei Gruppen stellt einen Versuch 
der Gliederung und der möglichst übersichtlichen Darstellung der einzelnen Funkti-
onen, die in der Literatur genannt werden, dar. Teilweise überschneiden sich die Funk-
tionen auch, evtl. wären weitere Ordnungsmöglichkeiten möglich. Es stellt sich aber 
die Frage, wie die Funktionen trennscharf voneinander abzugrenzen sind. Inwieweit 
die Funktionen tatsächlich auf das Regierungspräsidium Kassel zutreffen oder sich evtl. 
verändert haben, kann im zweiten Teil dieser Arbeit nachvollzogen werden.
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Die Funktionen der Regierungspräsidien

I.	 Funktionen der Verwaltungstätigkeit,
	 die sich aus den Aufgaben der Regierungspräsidien ergeben:
	 a.	 Aufsichtsfunktion
	 b.	 Ordnungs- und Sicherheitsfunktion
	 c.	 Personalführungsfunktion
	 d.	 Bewilligungs- und Genehmigungsfunktion
	 e.	 Planungsfunktion
	 f.	 Erstinstanzliche Funktion

II.	 Besondere Funktionen,
	 die sich aus der Stellung als Mittelbehörde ergeben:
	 a.	 Ausgleichsfunktion
	 b.	 Mittlerfunktion
	 c.	 Verteilungsfunktion
	 d.	 Entlastungsfunktion
	 e.	 Vertretungs- und Repräsentationsfunktion
	 f.	 Koordinations- und Steuerungsfunktion

I. Funktionen der Verwaltungstätigkeit
Die Funktionen, die sich aus den Verwaltungsaufgaben, die den Regierungspräsidien 
zugewiesen sind, ergeben, wurden unter Bezug auf Fonk dieser Kategorie zugeordnet. 
Man könnte sie auch unter dem Begriff „Ausführungsfunktion“ zusammenfassen: Die 
Behörde führt die ihr zugewiesenen Aufgaben im Auftrag des Landes aus und nimmt 
bei der Ausübung dieser Aufgaben bestimmte Funktionen wahr:

Aufsichtsfunktion
„Ein Schwerpunkt der Tätigkeit“ (Hillmann, S. 173) bzw. „eine Kernfunktion“ 
(Stöbe/Brandel, S. 16) der Regierungspräsidien ist die Aufsichtsfunktion. Sie  
beinhaltet sowohl die Aufsicht über den Regierungspräsidien nachgeordnete  
Behörden im Sinne der Dienst- und Fachaufsicht, als auch die Kommunalauf-
sicht über die Landkreise, kreisfreien Städte, Zweckverbände und Gemeinden 
des Regierungsbezirks. Hier kommen vor allem eine Rechtsaufsicht und die Auf-
sicht über die Haushalte der Kommunen zum Tragen. Ebenfalls in den Bereich 
der Kommunalaufsicht fällt die Aufsicht über die kommunalen Kreditinstitute 

Umfassend:
Bündelungs-
und
Konzentrations- 
funktion

Umfassend:
Bündelungs-
und
Konzentrations- 
funktion



41

(Sparkassenaufsicht) (vgl. Stöbe/Brandel, S. 16; Hillmann, S. 173 ff). Zur Aus
übung der Aufsicht stehen den Regierungspräsidien unterschiedlichste Aufsichts-
mittel (von Berichtspflichten bis hin zur „Ersatzvornahme“) zur Verfügung (vgl. 
Eichhorn, S. 57). Aufsichtsaufgaben werden in nahezu allen Aufgabenbereichen 
und Dezernaten der Regierungspräsidien wahrgenommen (Stöbe/Brandel, S. 16). 
Der Mittelinstanzbericht billigt den Regierungspräsidien als Aufsichtsbehörde 
ein „Eingriffsmonopol“ zu (vgl. S. 7).
	 Dienstaufsicht ist die Aufsicht über die Behörden und „Amtsträger“ und „er-
fasst die Beobachtung, Anleitung und Beanstandung dienstlicher Verrichtungen“ 
(Eichhorn, S. 257/258). Fachaufsicht wird im Rahmen der Hierarchie ausgeübt, 
indem die fachliche Richtigkeit von Maßnahmen überprüft und beobachtet wird 
(vgl. Eichhorn, S. 344), d.h. hier kann die Aufsichtsbehörde inhaltlich auf die 
Aufgabenwahrnehmung einer unteren Instanz einwirken. Die Rechtsaufsicht ist 
schließlich die Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der untergeord-
neten Ebenen.
	 In den Bereich der Aufsichtsfunktion unterordnen lässt sich auch die u.a. 
bei Fonk (vgl. S. 66, 71) eigenständig aufgeführte Funktion der Überwachung 
der Gleichmäßigkeit der Gesetzesanwendung im Regierungsbezirk. Diese Gleich-
mäßigkeit wird durch Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht gewährleistet. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Regierungspräsidien durch ihre 
intime „Kenntnis der örtlichen Verhältnisse“ und ihre fachlichen Erfahrungen 
Stellungnahmen zu Gesetzesvorschlägen der Landesregierung abgeben und selbst 
Verbesserungen zu bestehenden Verordnungen vorschlagen können. 
	 Ebenfalls der Aufsichtsfunktion untergeordnet ist die Funktion des Regie-
rungspräsidiums als Beschwerde- (vgl. Hillmann, S. 181) bzw. Widerspruchsin
stanz (Melzig, S. 77). Die Regierungspräsidien fungieren für die Bürger als 
Beschwerde- und Widerspruchsbehörde für die nachgeordneten Instanzen. Hill-
mann (ebd.) hält diese Widerspruchsfunktion für „unverzichtbar“, da sie die Ver-
waltungsgerichte entlastet, die Ministerien von Bürgerbeschwerden freihält und 
es die Notwendigkeit gebe, Verwaltungsakte nicht nur auf ihre Rechtmäßigkeit 
(Verwaltungsgerichte), sondern auch auf ihre Zweckmäßigkeit kontrollieren zu 
lassen.

Ordnungs- und Sicherheitsfunktion
Stöbe/Brandel (S. 16) bezeichnen die Ordnungsfunktion (Melzig, S. 77: Sicher-
heits- und Ordnungsfunktion) als eine der ebenfalls klassischen Funktionen der 
Mittelinstanz. Dazu zählen u.a. die Polizei, der Brand- und Katastrophenschutz, 
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der Verkehr, das Ausländerrecht, die Lebensmittelüberwachung, die Bauaufsicht, 
der Arbeits- und Immissionsschutz sowie weitere hoheitliche Aufgaben (vgl. Stöbe/ 
Brandel, S. 16).

Personalführungsfunktion
Für die nachgeordneten staatlichen Behörden sind die Regierungspräsidien für 
deren Personalführung und -steuerung verantwortlich (vgl. ebd.).

Bewilligungs- und Genehmigungsfunktion
„In vielen Bereichen nimmt die Bezirksregierung Funktionen bei der Bewilligung 
von Fördermitteln aus Landes- und Bundesprogrammen wahr“, insbesondere be-
trifft das die Sozial- und Wirtschaftsförderung in den Regierungsbezirken (ebd.). 
	 Als Genehmigungsbehörde treten die Regierungspräsidien ebenfalls in  
vielen Aufgabenbereichen auf, beispielsweise in den Bereichen Umweltschutz 
(Genehmigung technischer Anlagen etc.), Aufsicht (Haushaltsgenehmigungen 
etc.), Planung (Bauleitpläne etc.) und Ordnung/Sicherheit (Ausnahmegenehmi-
gungen etc.). 

Planungsfunktion
Nach Stöbe/Brandel nicht in allen Bundesländern, aber für Hessen zutreffend 
übernehmen die Regierungspräsidien die Zuständigkeiten der Regionalplanung 
und die Koordination der örtlichen Planungen. Daneben werden in allen Re-
gierungspräsidien in verschiedenen anderen Aufgabenbereichen planende Tätig-
keiten ausgeführt (ebd.). Die Planungsfunktion der Regierungspräsidien bezeich-
net Hillmann als „eminent politische“ Aufgabe. Die Behörde wirke damit „tief  
in die strukturelle Entwicklung […] des Regierungsbezirks ein“ (S. 184).

Erstinstanzliche Funktion
In Bereichen, in denen spezielle Fachkenntnisse erforderlich sind bzw. Aufgaben 
mit weiträumiger Bedeutung wahrgenommen werden müssen, weist Hillmann 
den Regierungspräsidien erstinstanzliche Aufgaben zu. Schwerpunkte seien (vgl. 
Wahl, S. 229): komplizierte technische Genehmigungen, Planfeststellungen im 
Verkehr, Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Planungen der 
Wasser- und Landwirtschaft. Im Vordringen erstinstanzlicher Aufgaben sieht er 
allerdings eine Gefahr für die Funktion der Regierungspräsidien als „Aufsichts- 
und Rechtsmittelinstanz“. Damit werde die „leitende und lenkende Tätigkeit“ 
der Regierungspräsidien bedroht (vgl. S. 183).
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II. Besondere Funktionen
Aus der besonderen Stellung der Regierungspräsidien als Behörden der allgemeinen 
Verwaltung und durch den besonderen Amtsauftrag des Regierungspräsidenten als 
allgemeiner Vertreter der Landesregierung „insgesamt“ in seinem Bezirk (vgl. Fonk, 
S. 46ff; zur Person des Regierungspräsidenten u. s. Kapitel II. 3.1 „Der Regierungsprä-
sident“) leiten sich weitere Funktionen der Mittelbehörde ab, die die gesamte Aufga-
benwahrnehmung beeinflussen bzw. umgreifen: 

Ausgleichsfunktion
In den Regierungspräsidien findet ein Interessenausgleich zwischen den verschie-
denen Ressortinteressen/Fachbelangen ebenso statt wie ein Ausgleich der Interes-
sen zwischen den Kommunen im Hinblick auf den gesamten Bezirk. In der staat-
lichen Mittelinstanz sei eine Stelle vorhanden, „[...] in der die oft gegensätzlichen 
Ressortwünsche unter staatspolitischen Gesichtspunkten ebenso ausgeglichen werden, 
wie ein einheitliches Zusammenarbeiten der örtlichen Behörden gefördert oder sogar 
gewährleistet wird.“ (Thiele, S. 183)

Mittlerfunktion („Bindegliedfunktion“)
Eng mit der Ausgleichsfunktion verbunden ist die Mittlerfunktion des Regie-
rungspräsidiums als sozusagen vertikaler Interessenausgleich zwischen unterer und 
oberer Verwaltungsebene. Die Mittelinstanz sei „Mitte“ und zugleich Mittler „zwi-
schen den politisch bestimmten Ebenen der Ministerien und den Kommunen“, 
schreibt Wahl, „durch ihre Entlastungs- und Bindegliedfunktion macht sie diese 
anderen Ebenen und Funktionen erst möglich.“ Dem Regierungspräsidenten 
weist Wahl die „Rolle des ‚ehrlichen Maklers’ zwischen Staat und Kommunen“ 
zu (vgl. S. 228). Damit ist das Regierungspräsidium allerdings auch gleichzeitig 
dem Druck von oben und unten ausgesetzt, deutet Kilian an (vgl. S. 111).

Entlastungsfunktion
Durch ihre Verortung zwischen Unter- und Oberstufe entlasten die Regierungs-
präsidien die Ministerien. Indem die Mittelinstanzen die Verwaltungsarbeit über-
nehmen, können sich die Ministerien auf ihre Regierungsfunktion konzentrieren. 
Hillmann nutzt hier auch den Begriff des „Filters“ und „Siebs“ (vgl. S. 181/182), 
indem das Regierungspräsidium z.B. Bürgerbeschwerden von den Ministerien 
fernhalte. 
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Verteilungsfunktion
Melzig (S. 77) verwendet für die „Richtung“ Land > Kommune den Begriff der 
Verteilungsfunktion für die Aufgabe des Regierungspräsidiums, die Landespolitik 
im Bezirk zu vertreten, deren Politik also in der Region bekannt zu machen, zu 
verteilen, und auch über deren Durchsetzung zu wachen (vgl. z.B. Fonk, S. 45ff). 

Vertretungs- und Repräsentationsfunktion
Das Regierungspräsidium (insbesondere durch die Person des Regierungspräsi-
denten) vertritt und repräsentiert die Landesregierung in der Region einerseits 
und die Belange der Region gegenüber Landesregierung und Bund andererseits.

Koordinations- und Steuerungsfunktion
Die Koordinations- und Steuerungsfunktion (Melzig; Thiele) liegt all diesen 
Funktionen zu Grunde und greift auch in die umfassende Bündelungsfunktion 
ein. Zur Aufgabenwahrnehmung koordiniert und steuert das Regierungspräsidi-
um die unterschiedlichen Interessen.

Umfassend und entscheidend
Die Bündelungsfunktion der Regierungspräsidien
In den Regierungspräsidien werden also nahezu alle Aufgaben der allgemeinen Ver-
waltung wahrgenommen (vgl. Eichhorn, S. 153), „die Aufgaben der Landesverwaltung, 
die in den Ministerien nach funktionalen Kriterien getrennt sind, werden in den  
Mittelbehörden zusammengefasst und konzentriert“ (Bogumil/Kottmann, S. 56). Man 
kann also von einer Konzentrationsfunktion der Regierungspräsidien sprechen. Ent-
scheidend ist aber nicht die reine Aufgabenkonzentration bei den Regierungspräsidien, 
sondern deren Verflechtung:
	 „Entscheidendes Merkmal des gesamten Organisationsmodells der Bezirksregierungen 
ist es demnach, dass die vielfältigen Zuständigkeiten […] nicht lediglich nach Art einer 
bloßen Bürogemeinschaft addiert, sondern aufgrund ihrer sachlichen Abhängigkeiten auch 
in der verwaltungstechnischen Abwicklung durch Mittel der institutionellen und funkti-
onellen Organisation miteinander verflochten sind.“ (Wagener 1981, S. 165/166)

(Nahezu) alle Fäden der staatlichen Verwaltung laufen in den Regierungspräsidien 
zusammen und vereinigen sich „gleichsam zu einem Bündel“, beschreibt Hillmann 
(S. 56) die Verflechtung der Aufgaben. Wenn man so will, wird aus den einzelnen 
„Fachsträngen“ in den Regierungspräsidien ein dickes Tau gewoben, in dem die  
einzelnen Sachverhalte zusammenlaufen und schließlich wieder ein Ganzes bilden.  
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Diese nicht bloße Nebeneinander der Fachstränge, sondern ihre Verflechtung, kommt 
im Begriff der „Bündelungsfunktion“ der Regierungspräsidien zum Ausdruck. Die 
Bündelungsfunktion wird als „herausragendes Merkmal“ (Melzig, S. 77), „Grund-
funktion“ (Reisnecker, S. 179), „Kernfunktion“ (Stöbe/Brandel, S. 12) und „entschei-
dendes Organisationskriterium“ (Mittelinstanzbericht, S. 7; Wagener 1981, S. 165/166) 
und „Grundfunktion der Behörde schlechthin“ (Fonk, S. 72) angesehen. Alle oben 
genannten Funktionsgruppen/Einzelfunktionen der Regierungspräsidien werden von 
der Bündelungsfunktion umfasst (vgl. Fonk, S. 72; Reisnecker, S. 179).

Freudenberg beschreibt die Bündelungsfunktion kurz und knapp damit, dass die  
Regierungspräsidien die Aufgabe haben, „nicht koordinierte, zum Teil sogar wider-
sprüchliche Vorgaben von Fachministerien in konkreten Verwaltungsentscheidungen 
auf einen Nenner zu bringen“ (S. 350). Nach Hämmerle ist (lt. Bogumil/Kottmann, 
S. 56) Bündelung die Aufarbeitung eines Problems aus unterschiedlichen Blick- 
winkeln und unter Einbeziehung verschiedener Fachrichtungen. Bündelung bedeute 
das Einbringen vielfältiger Sachkenntnis, Koordination und die Suche nach einem 
Kompromiss. 

„Ein schönes Bild für diese Funktion stellt das Modell einer Sanduhr dar, wonach in den 
Mittelinstanzen eine brennpunktartige Bündelung der Staatsfunktionen stattfindet, wäh-
rend sich die Regierung in der zentralen Ebene und die Verwaltung in der Unterstufe 
arbeitsteilig auffächern“. (Bogumil/Kottmann, S. 56)

Abb. 1 : „Brennglas“ oder „Sanduhr“ – die Bündelungsfunktion der  
Regierungspräsidien
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Der ehemalige Kasseler Regierungsvizepräsident Herbert Schestag hat ein weiteres 
Bild für die Bündelungsfunktion der Mittelstufe und vergleicht die Regierungspräsidi-
en mit dem Stamm eines Baumes:
	 „Wenn man die Verwaltung im Land Hessen insgesamt mit einem Baum vergleicht, 
dann stellt die Mittelbehörde den Stamm dar. Dieser hat die Aufgabe, die Verbindung 
von der weit verzweigten Baumkrone – den Ministerien – und den vielzähligen Wurzeln 
– den nachgeordneten Behörden – herzustellen, damit die zum Wachstum notwendigen 
Substanzen von oben nach unten und umgekehrt fließen können. Im Stamm bündeln sich 
gewissermaßen die Wurzeln mit der Baumkrone. So lebenswichtig die Baumkrone und die 
Wurzeln sind, können sie beide nicht die Funktion des Stammes übernehmen.“

Für Hill führt die der Bündelung zugrunde liegende Einheit der Verwaltung zu einer 
schnellen und widerspruchsfreien „Abwägung und Entscheidung durch konzentrierte, 
hierarchische Zusammenführung von Fachbelangen im Sinne des Gemeinwohls“ (Hill, 
S. 28/29). In seinem Aufsatz in den Niedersächsischen Verwaltungsblättern beschreibt 
Becker die Bündelungsfunktion der Regierungspräsidien und deren Notwendigkeit für 
die verschiedenen Aufgabenbereiche: 

Insbesondere bei raum- und flächenbezogenen Planungen und Entwicklungen 
sowie bei „Maßnahmen von überregionaler Bedeutung“ komme die Bündelungs-
funktion zum Tragen. Entscheidungen werden in den Regierungspräsidien „unter 
Berücksichtigung aller […] in dem konkreten Verfahren zu vertretender Belange“ 
abgestimmt und nach außen einheitlich vertreten, eine Entscheidung habe damit 

„Konzentrationswirkung, d.h. eine Vielzahl sonst erforderlicher weiterer Geneh-
migungen – auch solche, für die sonst andere Behörden zuständig sind – werden 
ausgeschlossen.“ 
	 Becker fasst den Bündelungsauftrag aber noch weiter, er wird nicht nur in 
der Behörde praktiziert, sondern umfasst auch die Einbeziehung anderer Ver-
waltungen, Verbände „oder sonst Beteiligten mit dem Ziel eines administrativen 
Konsenses.“ Hier wird auch der umfassende Charakter der Bündelungsfunktion 
deutlich, denn die Zusammenarbeit werde erleichtert „durch häufige, auch fach-
übergreifende Kontakte, die aus der Vielfalt der Aufgaben der Bezirksregierung 
entstehen.“ (vgl. Becker, S. 89). Besonders bei großen Plan- und Genehmigungs- 
verfahren wirken sich die Vorteile der Bündelung positiv aus, Beispiele des  
Regierungspräsidiums Kassel sollen dies in Kapitel III.1 „Bündelung in der Praxis“ 
aufzeigen. Als Vorteile nennt Becker, dass bei komplexen Verfahren – quasi unter 
einem Dach – konkurrierende Ansprüche zusammengeführt und einheitlich ent-
schieden werden können (vgl. S. 89), der Antragssteller einen Ansprechpartner 
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hat, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und zügig alle Voraussetzungen für sein 
Vorhaben geschaffen werden (S. 90).
	 Neben den per Aufgabenzuweisung den Regierungspräsidien übertragenen  
Bündelungs- und Koordinierungskompetenzen sind die Regierungspräsidien  
aber auch in der Lage, gerade durch die Vielzahl der bei ihnen angesiedelten 
Fachbereiche und durch ihre vielfältigen Kontakte, situationsabhängige Ko-
ordinierungsaufgaben zu übernehmen. Die Bezirksregierungen seien befähigt,  
„[...] aufgrund ihrer eigenen vielfältigen Zuständigkeiten durch ihre enge Zusam-
menarbeit mit anderen Behörden und Einrichtungen innerhalb und außerhalb ih-
res Geschäftsbereichs […], unterschiedliche, aber auf ein generelles Ziel ausgerichtete 
Maßnahmen zu koordinieren.“ (Becker, S. 90).

Als Beispiel nennt Becker den Katastrophenfall (s. Kapitel III. 1.2 „Katastrophen-
schutz“), aber gerade auch in der Mittlerfunktion des Regierungspräsidenten 
kommt der Bündelungsgedanke zum Tragen (vgl. Kapitel II. 3.1 „Regierungsprä-
sident und Regierungsvizepräsident“). 

Durch die Bündelungsfunktion würden Einheit und Transparenz der Verwaltung ge-
stärkt, interne Konflikte auf unterer Ebene erledigt, ohne Kabinett und Ministerien 
zu belasten, der Durchsetzung von Ressortegoismen vorgebeugt und „der fachliche 
Interessenausgleich im Sinne einer gesamtstaatlichen Optimierung gefördert“, zählt 
Koetz (in RP Gießen, S. 31/32) die Vorteile der Bündelungsfunktion auf. Bündelung 
bedeutet also mehr als nur das Zusammenbringen der einzelnen Fachstränge. In die 
Entscheidungsfindung fließen auch die regionalen Belange und landespolitischen  
Interessen mit ein (natürlich nur, soweit es der gesetzliche Rahmen zulässt).
	 „Mit der Bündelung von Aufgaben entspricht der Staat den berechtigten Erwar-
tungen der Bürgerinnen und Bürger, für ihre Anliegen Entscheidungen aus einer Hand 
zu bekommen“, verdeutlicht der ehemalige Leiter der Regionalplanungsabteilung im 
RP Kassel, Helmut Bauknecht, im Interview die Rolle der Bündelungsfunktion für 
Staat und Bürger.
	 „‚(Die) Landesverwaltung würde gerade in den Alltagsfragen, bei denen mit Vorliebe 
der Teufel in den Details steckt, unbeweglich und entscheidungsunfähig werden‘, hätte sie 	
nicht die Bündelungs- und Koordinierungsbehörde Bezirksregierung“, hebt Freudenberg 
(S. 350) die besondere Bedeutung der Regierungspräsidien durch ihre Bündelungs-
funktion hervor. Und Wahl urteilt, dass die Mittelinstanz „mit seiner klassischen 
fachübergreifenden Bündelungsfunktion das bedeutsame Gegengewicht gegen die 
ansonsten dominierenden Tendenzen zur sektoralen Spezialisierung und Separierung“ 
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sei (S. 228). Er unterstreicht allerdings, dass der Bündelungsauftrag instrumentiert sein 
müsse, um nicht bloße Bürogemeinschaft zu sein (ebd.). 

Der Aufbau der Behörde
Innere Organisation der Regierungspräsidien

Gliederung

Der große Aufgabenumfang der Regierungspräsidien verlange eine quantitative (in 
Organisationseinheiten) und eine qualitative (nach Qualifikation der Mitarbeiter)  
Arbeitsteilung innerhalb der Regierungspräsidien, stellt Fonk fest (vgl. S. 130). Die 
Regierungspräsidien sind daher horizontal (sachlich) und vertikal (hierarchisch)  
gegliedert, Hillmann spricht dabei von einer behördeninternen Dekonzentration 
(Hillmann, S. 200).
	 Die horizontale Gliederung in Abteilungen erfolgt in der Regel nach Sach
aspekten, oft auch nach der Ressortzugehörigkeit, teilweise auch nach regionalen  
Zuständigkeiten (z.B. im Schul- und Forstbereich; vgl. Fonk, S. 137ff). Vertikal sind 
die Regierungspräsidien in Dezernate unterteilt. 
	 Bei der Gliederung der Regierungspräsidien in Abteilungen gelte die Zweckfor-
derung nach Überschaubarkeit und Beherrschbarkeit der Behörde, außerdem müsse 
stets der Kompromiss eines Gleichgewichts der Abteilungen gefunden werden (vgl. 
Fonk, S. 140). Die Einteilung der Abteilungen in Dezernate ist laut Fonk aufgaben-
abhängig (vgl. S. 141). Die eigentliche Verwaltungstätigkeit kommt Hillmann zufolge 
(vgl. S. 200) den Abteilungsleitern und Dezernenten zu. Tragende Organisationsein-
heiten der Regierungspräsidien sind danach die Dezernate (vgl. S. 201), in denen die 
fachliche Arbeit geleistet wird. Trotz dieser Gliederung gilt nach außen das Prinzip 
der Einheit der Behörde, betont Fonk. Das Regierungspräsidium trete als „Aktions-
einheit“ auf und sei das nach außen handelnde Organ (vgl. Fonk, S. 131/132). Hill-
mann bezeichnet die Organisationseinheiten des Regierungspräsidiums daher auch 
als „Organteile“ (vgl. S. 191), Fonk die Mitarbeiter als „Organwalter“ bzw. „Sachwalter“  
(S. 130/132).
	 Die Gliederung der Behörde darf auch im Innern nicht dazu führen, dass sich die 
einzelnen Teile als eigenständige Einheiten betrachten, wie bereits oben angesprochen 
wurde: Das Regierungspräsidium ist keine Addition von Bürogemeinschaften, die nur 
die gleichen Ressourcen nutzen, sondern ist eine Bündelungsbehörde. Der innerbe-
hördlichen Zusammenarbeit misst Fonk wegen dieser Bündelungsfunktion daher eine 
große Bedeutung zu. In den Regierungspräsidien bedeute der Begriff Zusammenarbeit 
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nicht nur eine allgemeine Dienstpflicht („Norm dienstlichen Verhaltens“), sondern 
auch eine geschäftsmäßige Technik zur „Komplettierung des Sachverstandes:“ Die Zu-
sammenarbeit bilde einen „Schwerpunkt in der Organisation des Arbeitsablaufes“, die 
Einzelgeschäfte müssen zusammengebracht, koordiniert und aufeinander abgestimmt 
werden, damit am Ende eines Verfahrens eine einheitliche, sachlich richtige und voll-
ständige Entscheidung sichergestellt ist (vgl. Fonk, S. 171 – 173). Gewährleistet wird 
die Zusammenarbeit durch Koordinierung, die von den Leitern der Organisations-
einheiten geleistet werde (Fonk, S. 174) und deren wichtigste Grundlage die gegen-
seitige Information ist. Die Zusammenarbeit kann institutionalisiert sein (z.B. in den 
Geschäftsordnungen durch die Verpflichtung zur Beteiligung anderer Organisations-
einheiten mittels Stellungsnahmen, Berichten oder Mitzeichnungspflichten), sie kann 
auch auf nicht institutionalisierten Wegen stattfinden, z.B. anlassbezogen in Teams 
oder Ad-hoc-Gruppen (vgl. Fonk, S. 179/180).

Organisationsgewalt

Die Organisationsgewalt über die Regierungspräsidien steht den Innenministerien der 
Länder zu, denen die Regierungspräsidien untergeordnet sind. Damit unterstehen die  
Regierungspräsidien auch der Organaufsicht der Innenminister, allerdings nur im  
Bereich der allgemeinen Behördenaufsicht und der Dienstaufsicht. Die Behörden
aufsicht umfasst u.a. die Organisation der Behörde, so werden z.B. Stellenpläne, (Rah-
men-/Muster-) Gliederungspläne und Geschäftsordnungen für die Regierungspräsi
dien von den Innenministerien erlassen. Die Dienstaufsicht beinhaltet die Aufsicht 
über das Personal (unter Mitwirkung der Fachministerien). In der Regel werden den 
Regierungspräsidien nur bis zu einer bestimmten Besoldungsstufe eigene Befugnisse 
der Personalbewirtschaftung eingeräumt. Die Möglichkeiten des Regierungspräsi-
denten im Personaleinsatz werden damit eingeschränkt, es sei „besonders auffallend“ 
(Hillmann), wie abhängig die Regierungspräsidien im Personalsektor von den Minis-
terien seien (vgl. Hillmann, S. 186/187; Fonk, S. 123ff).
	 Die fachliche Aufsicht über die Arbeit und Aufgabenerfüllung der Regierungs-
präsidien ist von den Innenministerien getrennt, sie liegt bei den jeweiligen Fachminis-
terien (im Innenbereich aber demzufolge auch beim Innenministerium). Im Rahmen 
der Fachaufsicht sind die Regierungspräsidien an die Weisungen der Fachressorts ge-
bunden (laut Hillmann gebe es dabei „manchmal des Guten zuviel“ Weisungen), diese 
Verflechtung mit allen Ministerien stelle aber auch eine enge Verzahnung mit ihnen 
sicher (vgl. Hillmann, S. 188).
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Anders als im Falle der inneren Organisation der Regierungspräsidien steht den Regie-
rungspräsidenten die innere Geschäftsverteilung selbst zu, allerdings auf der Grund-
lage der Organisationsstruktur (vgl. Fonk, S. 153). Der Geschäftsverteilungsplan führt 
den Organisationsplan aus und bestimmt als Verwaltungsanweisung, „wie sich die 
Dienstgeschäfte auf die Abteilungsleiter, die Dezernenten […], die Sachbearbeiter und 
die anderen Mitarbeiter verteilen“ (Hillmann, S. 190). Er ist personenbezogen, genau  
und ordnet zweifelsfrei zu, welcher Mitarbeiter für was zuständig ist (vgl. Fonk,  
S. 149 – 153). 
	 Der innerbehördliche Geschäftsgang der Regierungspräsidien wird schließlich 
in Geschäftsordnungen geregelt, die je nach Bundesland entweder landeseinheitlich 
oder nur für ein bestimmtes Regierungspräsidium gelten (vgl. Fonk, S.161/169). Die 
Geschäftsordnungen haben den Charakter von Verwaltungsvorschriften und regeln 
generell und abstrakt (vgl. Fonk, S. 163):
–	 den Geschäftsablauf („Technik“ und „Weg“ der Aufgabenbehandlung);
–	 den Geschäftsbetrieb (äußere Voraussetzungen wie Dienstzeiten,  
	 Geschäftsräume, etc.).

Weitere Merkmale der Regierungspräsidien

Die Regierungspräsidien sind regionale, monokratisch strukturierte Verwaltungsor-
gane der allgemeinen Staatsverwaltung der Mittelstufe, die unter der Trägerschaft des 
Landes stehen, definiert Hillmann die Behörde des Regierungspräsidenten (vgl. S. 69). 
Ihren Charakter als eigenständige Instanz begründet Hillmann aus dieser Definition 
sowie aus 
–	 der hohen Zahl der Einzelzuständigkeiten,
–	 der einmaligen Funktion der Aufgabenbündelung,
–	 der Befugnis, innerhalb ihres Wirkungskreises aus eigener Zuständigkeit und  
	 ohne Anfrage bei den Ministerien Entscheidungen zu treffen
–	 und der besonderen Rolle des Regierungspräsidenten als Organwalter.
„Eine instanzielle Eigenständigkeit solcher Art“ sei im organisatorischen Aufbau der 
Staatsverwaltung nicht wieder zu finden, hebt Hillmann die Bedeutung der Regie-
rungspräsidien hervor (ebd.). Für Stöbe/Brandel kommt den Regierungspräsidien  
sogar eine bundespolitische Bedeutung zu, da sie als Teil der Länder auch bundes- 
und EU-Recht umsetzen: „Die Funktionsfähigkeit der Bezirksregierungen ist somit 
[…] von entscheidender Bedeutung […] auch für die Bundespolitik“ (Stöbe/Brandel,  
S. 14). Für Bogumil/Kottmann sollen die Aufgaben der Regierungspräsidien die Akti-
vitäten der Richtlinienkompetenzen der Ressorts ergänzen: 
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	 „Im Rahmen dieser Steuerung müssen die Bezirksregierungen bei divergierenden 	
Zielen verschiedener Ministerien eine Bündelungsfunktion wahrnehmen, zur optimalen 
Umsetzung staatlicher Ziele manchmal lokale und regionale Akteure aktivieren sowie verti-
kal und regional zum Ausgleich von Interessen beitragen.“ (Bogumil/Kottmann, S. 56)

Die Besonderheit der Regierungspräsidien sei, dass ihre Funktion nicht auf ein ab-
gegrenztes Politikfeld bezogen ist, sondern auf alle Ressorts. Dies stelle hohe Anfor-
derungen an die Verwaltung, so Stöbe/Brandel (S. 14/15), und daraus ergebe sich die 
erhöhte Bedeutung der Regierungspräsidien als „Instanz der ressortübergreifenden 
Integration.“ Wahl (S. 228) bezeichnet die Regierungspräsidien als „das bedeutsame 
Gegengewicht gegen die ansonsten dominierenden Tendenzen zur sektoralen Spezi-
alisierung und Separierung.“ Und Melzig (vgl. S. 77) betont, dass die Aufgaben der 
Regierungspräsidien nicht nur auf den Verwaltungsvollzug beschränkt sind, sondern 
sie auch 
–	 die Verwirklichung der Ziele der Landesregierung überwachen,
–	 Sorge für einheitlichen Verwaltungsvollzug tragen 
–	 und die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung beobachten.
Ebenfalls noch einmal erwähnt sei die Rolle der Regierungspräsidien als Vertreter  
regionaler Interessen und Mittler zwischen Verwaltungsstufen und Interessengrup-
pen. Damit haben die Regierungspräsidien eine wohl unvergleichbare, auch politisch- 
gestaltend wirkende Position inne, sie sind der „Mittelpunkt der ganzen Verwaltung  
in der Region“ (Hillmann, S. 57).
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Abschaffen, optimieren, beibehalten?

I. 2 Die Diskussion um die REGIERUNGSPRÄSIDIEN

Im Überblick

I. 2.1 	 Die Diskussion um die Mittelinstanz

Dass das Regierungspräsidium Kassel im Jahr 2007 sein 140-jähriges Bestehen feiern 
konnte, ist keineswegs selbstverständlich. Köstering nennt es erstaunlich, dass ein Be-
hördentyp „im Zentrum des deutschen Verwaltungsaufbaus“ sich in vier verschiedenen 
Staatsformen – in Preußen, in der Weimarer Republik, während der Nazidiktatur 
und in der Bundesrepublik (auch nach der Wiedervereinigung) – behauptet hat (vgl.  
Köstering, S. 1). Das lange Durchhalten der Mittelinstanz erscheint umso erstaunli-
cher, wenn man die Diskussion um die Regierungspräsidien betrachtet, denn quasi 
seit ihrer Gründung wurde deren Existenzberechtigung „immer wieder angezweifelt“ 
(vgl. Dülfer, S. 194). So verlangten bereits 1880 Nationalliberale und Freikonservative 
„eine einheitliche Provinzverwaltung ohne Bezirkregierungen“ (Hillmann, S. 66), und 
auch während der Weimarer Zeit war die Abschaffung der Regierungspräsidien ein 
Reformziel, wie Wagener beschreibt (vgl. S. 112). Ging es in der damaligen Diskussion 
vor allem um die „doppelte“ Mittelinstanz von Ober- und Regierungspräsident und 
die Beseitigung einer dieser Institutionen, so hatte die Diskussion auch nach der Auf-
lösung des Oberpräsidenten kein Ende (vgl. Köstering, S. 8). „Keine andere Institution 
wurde nach 1945 so häufig in Frage gestellt […] und immer wieder beibehalten“, stel-
len Stöbe/Brandel (S. 8) fest. Zwei Gründe macht Dülfer (S. 194) für die Diskussion 
um die Mittelinstanz verantwortlich: 

	 „Sie erschien nicht nur als eine Konkurrentin der Selbstverwaltung auf der Bezirks
ebene, sie wurde in gleichem Maße als eine lästige und nicht mehr notwendige Zwischen-
schaltung in den Beziehungen der Kreise zu der Landesregierung angesehen.“

Mit anderen Worten: Es geht grundsätzlich um die Frage, ob die Verwaltung eines 
Bundeslandes zwei- oder dreistufig aufgebaut sein sollte. Entscheidet man sich für 
die zweistufige Variante, so sind die Regierungspräsidien überflüssig; wird die drei-
stufige Variante bevorzugt, so stellt sich die Frage nach möglichen Alternativen für 
die Regierungspräsidien. Von grundsätzlicher Bedeutung ist hierbei die Frage, ob die 
Verwaltung eines Bezirkes in den Händen des Staates oder in den Händen der Bürger 
(sprich: der [kommunalen] Selbstverwaltung) liegen sollte (vgl. Dülfer, S. 185) bzw. ob 
überhaupt eine Untergliederung des Landes notwendig ist (Landesverwaltungsamt).
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Die Diskussion um die Regierungspräsidien bzw. die Frage der mittleren Verwaltungs-
stufe ist bis heute nicht abgeschlossen. 1999 forderte der Spitzenkandidat der Hessischen 
CDU, Roland Koch, im Landtagswahlkampf die Abschaffung der Regierungspräsidi-
en – und stärkte sie dann während seiner Amtszeit (s. Kapitel I. 2.2 „Die Diskussion 
um die Regierungspräsidien“). 2002 erneuerte J. J. Hesse in einem Gutachten für den 
Bund der Steuerzahler seinen Standpunkt, die Regierungspräsidien in Hessen aufzu-
lösen. Niedersachsen war im Jahr 2005 das erste Bundesland, das diesen Schritt wagte, 
das Land Baden-Württemberg ging im gleichen Jahr genau den umgekehrten Weg und 
stärkte seine Regierungspräsidien durch die Eingliederung eines Großteils der Sonder
verwaltungen wie in noch keinem anderen Bundesland zuvor (vgl. Bogumil 2007,  
S. 25). In Thüringen (hier gleich nach der Wende; später auch in Sachsen-Anhalt aus 
den zunächst eingerichteten Regierungspräsidien) entstand ein Landesverwaltungsamt  
auf der Mittelebene. Schließlich strukturierte Rheinland-Pfalz Ende der 90er Jahre  
seine Mittelinstanz vollständig um und schuf ein neues Direktionsmodell (vgl. u.a. Bolz, 
in: Konzendorf, S. 41). Die Frage nach der Notwendigkeit einer Mittelinstanz und der 
Regierungspräsidien wird also von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich beant-
wortet. Selbst in den politischen Parteien besteht über die Frage der Mittelinstanz 
Uneinigkeit, wenn man die Reformen der letzten Jahre betrachtet: In Niedersachsen 
wurde die Mittelstufe der Verwaltung von einer CDU-FDP-Koalition abgeschafft, in 
Hessen (durch den Druck der FDP, s. Kapitel I. 2.2 „Die Diskussion um die Mittel
instanz in Hessen“) beibehalten und in Baden-Württemberg sogar bedeutend gestärkt 
(vgl. auch Bogumil 2007, S. 15).

Die Diskussion um die Regierungspräsidien ist nicht nur eine Diskussion um die Vor- 
und Nachteile dieses einen Behördentyps, sondern – wie die Behörde selbst – Teil eines 
Gesamtsystems:

	 „Entwicklungstendenzen des politisch-administrativen Gesamtsystems berühren die 
Zukunft der Bezirksregierungen ebenso sehr (und vielleicht sogar noch stärker) als behör-
deninterne Lagen und Veränderungen in den Bezirksregierungen. Es ist also notwendig, 	
zumindest kursorisch das Verwaltungsumfeld in die Überlegungen einzubeziehen.“ 
(Wagener 1981, S. 155)

Zunächst soll daher versucht werden, einige äußere Aspekte der Diskussion – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – in einem kurzen Überblick darzustellen.
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Zwei Wellen, ein Prozess
Die Verwaltungsreform in den Bundesländern

„Das Ringen um eine Optimierung von Verwaltungsstrukturen hat eine lange Tradition“ 
(Bogumil 2007, S. 13), Verwaltungsreform ist ein Prozess und eine Daueraufgabe der 
Bundesländer (vgl. Hessischer Innenminister 1968, S. 6/7). Allerdings macht Bogumil  
zwei „Reformwellen“ zur Modernisierung der Landesverwaltung in Deutschland aus: 
In den 70er Jahren ging es vor allem um eine Gebiets- und Funktionalreform, seit 
Ende der 90er Jahre hauptsächlich um die Einführung neuer Steuerungsmethoden in  
der Verwaltung (vgl. Kißler/Kersting/Lange, S. 123). Auslöser der Verwaltungsreform 
sei die Finanzkrise der Länder: Die Bundesländer haben mit ca. 51 Prozent den größten  
Personalanteil an der Verwaltungsorganisation der BRD, durch eine Modernisierung 
der Landesverwaltung erhoffen sie sich vor allem Personal- und damit Kosteneinspa-
rungen (vgl. Bogumil 1999, S. 6). Auch Kißler/Kersting/Lange erläutern, dass die 
zweite Reformwelle wesentlich von der Haushaltskonsolidierung der Länder beein-
flusst werde (vgl. S. 13). Die Landesregierungen haben dabei die Möglichkeiten, 
–	 die Zahl der Ressorts und (begrenzt, da z.T. Auftragsangelegenheiten des Bundes) 	
	 die Zahl der Sonderbehörden,
–	 das Ausmaß der Dekonzentration auf ortsnahe Träger,
–	 die Zahl der Verwaltungsstufen (zwei oder drei),
–	 die innere Organisation der Landesbehörden 
–	 und die Rahmenbedingungen der kommunalen Selbstverwaltung
zu beeinflussen (Bogumil 1999, S. 7). Bogumil weist darauf hin, dass die Verwaltungs-
reform auf Länderebene durch eine komplexe Ausgangslage gekennzeichnet ist, zum 
einen durch horizontale und vertikale Verflechtungen (Fach- und Zentralaufgaben, 
Verwaltungsebenen, etc.; vgl. Bogumil 1999, S. 11), zum anderen aber auch durch die 
Verflechtung von Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung im Rahmen der Ver-
waltungsdezentralisierung, bei der sich der Bund der Verwaltung von Ländern und 
Kommunen bedient (vgl. Bogumil 1998, S. 113). 
	 Die drei wesentlichen Reformstränge der aktuellen Verwaltungsreform auf Län-
derebene zeigen Kißler/Kersting/Lange auf (vgl. S. 16):
–	 den Abbau bzw. die Vereinfachung von Verwaltungsvorschriften;
–	 eine äußere Verwaltungsreform, d.h. eine Funktional- und Strukturreform  
	 der Verwaltung;
–	 eine innere Verwaltungsreform, auf der das Hauptaugenmerk liege und die  
	 vor allem von den Begriffen Effizienz und Effektivität geprägt sei (vgl. S. 13).
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Die Regierungspräsidien sind von allen drei Reformsträngen betroffen, insbesondere 
aber durch die innere und äußere Verwaltungsreform. Bei der äußeren Verwaltungs-
reform geht es in Bezug auf die Regierungspräsidien um deren mögliche Abschaffung, 
die Suche nach Alternativen, den Umbau der Behörden und z.B. Fragen der Aufga-
benverlagerung/-verteilung. Im Innern geht es um die Einführung neuer Modelle des 
Verwaltungsablaufes, unter anderem, um die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen 
und effizienter zu gestalten.
	 Die Regierungspräsidien seien unter Druck geraten, urteilen Kißler/Kersting/
Lange (S. 17): „Gefordert wird eine Mittelinstanz neuen Typs. Sie soll keine klassische 
Hoheitsbehörde mehr sein.“ 

Zwei oder Drei ?
Die Frage der Mittelstufe

Nur zwei Verwaltungsebenen sind in den Ländern verfassungsmäßig garantiert, eine 
mittlere Verwaltungsebene ist (außer in Bayern) nicht in den Landesverfassungen vor-
geschrieben (s. Kapitel I. 1.1 „Definition“). Aus verschiedenen Gründen wird daher die 
zweite Verwaltungsebene für entbehrlich gehalten. Köstering fasst diese Diskussion in 
einer einfachen Frage zusammen (S. 8): „Ist das Land groß genug, dass sich ein drei-
stufiges System lohnt?“
	 Im Mittelinstanzbericht werden einige Kritikpunkte am Verwaltungsaufbau der 
Länder beschrieben: Im Allgemeinen sei die Verwaltungsorganisation zu kompliziert 
und zu unübersichtlich, es gebe durch zu viele Verwaltungsstufen und -typen eine 

„Überorganisation“ der Landesverwaltung (vgl. Mittelinstanzbericht, S. 8). Neben die-
ser Unübersichtlichkeit und der damit sicherlich verbundenen Frage der Finanzierbar-
keit spielt auch die Debatte um die Aufgaben und Funktionen des Staates eine Rolle 
bei der Diskussion um die Mittelinstanz. So fordert Hesse unter dem Motto „Staats-
reform ist Staatsvereinfachung“ (S. 8) eine „deutliche Entflechtung und klare Verant-
wortungsteilung“ der Staatsverwaltung in Hessen (vgl. S. 37). Der Staat solle sich auf 
seine Kernbereiche konzentrieren (vgl. u.a. S. 8), der Vollzug „wann immer möglich“ 
kommunalisiert werden (S. 9). Damit könnten auch die Regierungspräsidien abge-
schafft, auf ihre Aufgaben verzichtet oder diese den Kommunen übertragen werden 
(vgl. S. 95). Insgesamt erhofft sich Hesse eine Verbesserung der Steuerungsfähigkeit des 
Staates und die Senkung von Personalkosten (vgl. S. 37). 
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„Mammutbehörden“
Die Grenzen der Einheit der Verwaltung

Neben der grundsätzlichen Diskussion um die Frage der Zwei- oder Dreistufigkeit der 
Landesverwaltung spielen auch die Gefahren bzw. Grenzen der Einheit der Verwaltung 
bei der Debatte um die Regierungspräsidien eine Rolle. Hill zitiert den Vorwurf, dass die 
Einheit der Verwaltung weder die deutsche Verwaltungswirklichkeit beschreibe noch 
praktisch realisierbar sei. Wie in Kapitel I. 1.1 „Definition“ beschrieben, hat die Ent-
wicklung der Gesellschaft zu einem Anwachsen an hoch spezialisierten Fachaufgaben 
für die Verwaltung geführt, was sich in der Schaffung von Sonderbehörden niederge-
schlagen hat (vgl. auch Reisnecker, S. 84). So schreibt Thiele (S. 181): „Daseinsvorsorge 
verlangt eine große und differenzierte Verwaltung.“ Als Vorteile solcher Sonderbehör-
den nennt Hill den in ihnen vorhandenen speziellen Sachverstand, das entsprechend 
qualifizierte Personal und damit die Durchsetzungsstärke der Fachbelange. Wesent-
licher Nachteil der Einheit der Verwaltung ist für Hill (vgl. S. 30) und Reisnecker die 
Bildung von unüberschaubaren „Mammutbehörden“. So warnt Reisnecker: 
	 „Eine Aufgabenbündelung ist nur insoweit wünschenswert, als die Behördenleitung 
ihre Verwaltung noch überblicken kann und ihre wesentlichen Funktionen der Lenkung 
und Koordination noch erfüllen kann.“ (Reisnecker, S. 196)

Reisnecker listet eine Reihe damit verbundener Nachteile der Einheit der Verwaltung 
auf (vgl. S. 116), die man in zwei Problemgruppen zusammenfassen kann:

–	 die Einheit der Verwaltung führt zu einer schlechteren Wahrnehmung von  
	 Sach-/Fachaufgaben;
–	 die Einheit der Verwaltung führt zu nicht überschaubaren, intransparenten  
	 und ineffizienten Behörden.
Dies bedeutet u.a., dass ein zu großer Aufgaben- und Personalbestand dazu führen 
kann, dass der Verwaltungsapparat schwerfälliger und schließlich unwirtschaftlicher 
arbeitet, wenn die Koordinationswege länger werden (vgl. Reisnecker, S. 197/198). 
Neben diesem Koordinationsproblem macht Hill dafür auch das Hierarchieprinzip ver- 
antwortlich, durch das die einzelnen Fachbelange zusammengeführt werden (vgl. S. 30). 

Anpassung nötig
Mängel der Verwaltung insgesamt

Außerdem spielen auch allgemeine Mängel in der Verwaltung insgesamt bei der  
Diskussion um die Regierungspräsidien eine Rolle, sie betreffen z.B. den Ablauf des 
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Verwaltungsgeschäfts und den Behördenaufbau. Wagener bildet vier Kategorien:
–	 Mangelnde Anpassungsfähigkeit der Verwaltung,
–	 Mängel bei der Aufgabenerfüllung,
–	 Mängel im organisatorischen Aufbau
–	 sowie Mängel in Verwaltungsführung und Personalwesen.

Was ist ein Bezirk?
Die Begrenzung der Verwaltungsbezirke

Auch der Zuschnitt der Verwaltungsbezirke berührt die Diskussion um die Regierungs-
präsidien und mögliche Alternativen, da die Umgrenzung des mittleren Verwaltungs-
raumes schwerfällt. Während Landes-, Kreis-, und Gemeindegebiet (mittlerweile)  
klar umrissen sind (aber auch hier gab und gibt es Diskussionen und Reformen), so 
ist der Begriff Region (also die Bezirksebene) „allerdings schillernd und konturenlos“ 
(Freudenberg, S. 349). Es stellt sich also die Frage nach einer „optimalen“ Gliederung 
der Verwaltungsbezirke der Mittelstufe. Die Anforderungen daran erscheinen einfach: 

„Jede Behörde muss räumlich so gelegen sein, dass sie die zur Aufgabenerledigung not-
wendige Nähe zum Entscheidungsgegenstand hat“, schreibt Hillmann (S. 118). Aber 
was ist „die notwendige Nähe“? Hillmann weist schließlich auf die unterschiedlichen 
Aspekte hin, die in die Begrenzung eines Verwaltungsbezirkes mit einfließen können, 
zum einen sind dies naturräumliche Aspekte, zum anderen aber auch ökonomische, 
soziologische und politische Elemente (vgl. Hillmann, S. 242 – 247): Einwohnerzahl 
und -dichte, der Begriff der Identität, die „Kontaktstärke“ zum Regierungspräsidium, 
die Wirtschafts- und Verkehrsverhältnisse, ökonomische Verflechtungen, die Struktur 
des Raumes (Verdichtungsraum, ländlicher Raum) und schließlich traditionelle und 
psychologische Faktoren (Zusammengehörigkeitsgefühle, die „Würde“ ehemaliger 
Hauptstädte, etc.). Alle diese Faktoren müssen bei einer Grenzziehung berücksichtigt 
werden (vgl. Hillmann, S. 248). Mit der Frage nach der optimalen Bezirksgröße hängt 
auch die Frage nach der optimalen Größe der Kommunen und der Bundesländer 
zusammen, diese Diskussion wird derzeit aber wahrscheinlich nur vereinzelt geführt, 
eher ist die Kreisebene in Verbindung mit der Regionalebene betroffen (z.B. Region 
Hannover, aktuelle Diskussion in Stadt und Landkreis Kassel). Wagener entwickel-
te beispielsweise ein Modell zur optimalen Einteilung der Kommunal-, Landes- und 
Bundesverwaltung, das zu einer Einteilung der (alten) Bundesrepublik in fünf Länder, 
17 Bezirke und 157 Landkreise führte (vgl. Wagener, S. 527 – 556). 
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Staat oder Bürger
Selbstverwaltung auf der Mittelstufe

Eine weitere Frage ist, in wessen Händen eigentlich die Verwaltung der Regionen bzw. 
Bezirke liegen sollte. Während die Regierungspräsidien von staatlicher Hand getragen 
werden, wäre auch eine regionale Selbstverwaltung auf mittlerer Ebene denkbar (vgl. 
u.a. Dülfer, S. 185ff; Mittelinstanzbericht, S. 25). Dabei ist sowohl möglich, dass die 
gesamte Verwaltung der Bezirke/Regionen von diesen selbst organisiert wird, als auch 
eine vollständige Verwaltung durch den Staat. Auch eine „Doppellösung“, d.h. einer 
parallelen und miteinander verknüpften staatlichen und kommunalen Verwaltung des 
Bezirks, wie sie z.B. Behrens fordert, ist denkbar. Ansätze dazu gab und gibt es in 
Deutschland: Von 1866 bis 1952 existierte im Regierungsbezirk Kassel ein Kommunal
verband auf Bezirksebene, der vor allem Aufgaben der Fürsorge, des Straßenbaus, der 
Landwirtschaft und des Kassen- und Versicherungswesens hatte und der in den Landes
wohlfahrtsverband überging (vgl. Dülfer, S. 188). In Nordrhein-Westfalen gibt es bis 
heute zwei Landschaftsverbände mit ähnlichen Aufgaben (vgl. Bogumil 2006, S. 86). 

Der große Rahmen
Wandel in Staat und Gesellschaft

Staat und Gesellschaft befinden sich im ständigen Wandel. Auch das hat Einflüsse auf 
die Verwaltungsorganisation, wie beispielsweise Stöbe/Brandel und Freudenberg fest-
stellen. Freudenberg spricht etwa den Wertewandel in der Gesellschaft an, der von Ich-
Bezogenheit und Selbstentfaltungsstreben gekennzeichnet sei, die fremde Autoritäten 
infrage stellen würden: „Hierarchische Entscheidungsstrukturen überzeugen immer  
weniger“, schreibt Freudenberg, „der Bürger ist nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass 	
die Erteilung eines Ersatzführerscheins drei Behördengänge erfordert, während er den 
Wechsel des Bankkontos in einem Gang [und mittlerweile mit einem „Mausklick“, d. Verf.] 
erledigen kann.“ (Freudenberg, S. 346)

Und Stöbe/Bogumil weisen auf den Wandel der Staatsfunktion hin: Der Staat habe 
sich vom Wohlfahrts- zum Steuerungsstaat entwickelt, der Staat werde zum funktio-
nalen Staat und akzeptiere die Selbststeuerung der unterschiedlichen sozialen Syste-
me wie Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei beschränkt sich der Staat auf die Funk-
tionen Moderation, Verhandlung, Koordination und Sicherung der Verbindlichkeit 
der Verhandlungsergebnisse. Die Veränderung der Staatsfunktion mache schließlich 
auch eine Veränderung der Verwaltungsanforderungen und der Verwaltungskultur 
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erforderlich (vgl. Stöbe/Brandel, S. 25ff). Stichworte wie die Einführung des Neuen 
Steuerungsmodells in der Verwaltung oder die Privatisierung von Aufgaben (vgl. u.a. 
Kißler/Kersting/Lange) passen in diese Diskussion. Damit stellt sich auch die Frage, 
welche Aufgaben der Staat (und damit die Regierungspräsidien) noch wahrnehmen 
muss/soll/kann (vgl. auch Hesse, der den Staat auf seine „Kernfunktionen“ begrenzen 
will). 

Zusammenfassung
Die Diskussion um die Regierungspräsidien wird von vielen Faktoren beeinflusst und 
steht damit in einem übergeordneten Zusammenhang zu Fragen der grundsätzlichen 
Aufgaben und der räumlichen Gliederung des Staates und den daraus resultierenden 
Fragen nach einem möglichst optimalen Verwaltungsaufbau (Zwei- oder Dreistufig-
keit, (De-)Konzentration und (De-)Zentralisation, Einheit der Verwaltung oder Son-
derbehörden, Staats- oder Selbstverwaltung).

Die Nachteile der Bündelung
Spezielle Probleme der Regierungspräsidien

Die spezielle Kritik an den Regierungspräsidien hängt in vielen Punkten mit den oben 
genannten Faktoren zusammen (z.B. der von Hesse [S. 92] festgestellte „überausgestat-
tete Personalkörper“) und kann an dieser Stelle im Einzelnen nicht dargestellt werden. 
In der Hauptsache entflammt die Kritik jedoch an dem spezifischen Organisations-
merkmal der Regierungspräsidien, der Bündelungsfunktion. „Es liegt auf der Hand, 
dass das Hauptproblem der Mittelinstanz in der Realisierung und den Bedingungen 
der Realisierbarkeit dieser Funktion liegt“, schreibt Wahl (S. 225) und Wagener stellt 
die Frage, ob die Regierungspräsidien „bei ihrer gegenwärtigen Größe und der Viel-
fältigkeit ihrer Aufgaben tatsächlich den hohen Ansprüchen aus ihrer Bündelungs-
funktion gerecht werden“ können (Wagener 1981, S. 165). Stöbe/Brandel bemängeln, 
dass die Regierungspräsidien „im Zentrum einer ‚doppelt organisierten Unverantwort-
lichkeit‘“ stehen, die horizontale und die vertikale organisierte Unverantwortlichkeit 
(horizontal: Trennung von Ressourcen und Fachaufgaben [Ressortprinzip], vertikal: 
Verwaltungsebenen der Länder [„Behördendschungel“]) fallen in den Regierungsprä-
sidien zusammen (vgl. Stöbe/Brandel, S. 79). Der Grundsatz der Regierungspräsidien 
laute oftmals: „Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen“ (vgl. Miller 1995, S. 166). 
Hesse (2004, S. 207) erkennt offensichtliche Schnittstellen, gleichartige Aufgabenpro-
file und erkennbare Doppelarbeiten der Regierungspräsidien mit anderen Behörden 
und laut Miller (1995, S. 184) nehmen die Regierungspräsidien in der Praxis keine 
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echten Koordinierungsaufgaben, „sondern ‚Briefträgerfunktionen’“ zwischen Landes-
regierung und Kommunen wahr. Nach Freudenbergs Einschätzung (S. 235) werde 
der Dienstweg oft umgangen und das Regierungspräsidium als Mittelbehörde über-
sprungen. Unter Bezug auf Wagener (1981) beschreibt er, wie die Bündelungsfunktion 
durch die Fachpolitik ausgehöhlt werde: Das Bündelungsprinzip stehe im Spannungs-
verhältnis zum Ressortprinzip, die Fachpolitiker wollten ihre Fachpolitik auch durch-
setzen. Wagener stellt fest, dass es eine Tendenz gebe, der „Funktion“ (die Durchset-
zung der Fachaufgabe) den Vorrang vor dem „Gebiet“ (Bündelung auf Bezirksebene) 
zu geben, die „Funktionsoptimierung“ werde durch eine „vertikale Überbetonung der 
einzelnen Fachaufgabe“ erreicht (vgl. Wagener 1981, S. 156). Dies führe zur Gründung 
vertikaler, berufsständischer Fachbruderschaften über die Verwaltungsebenen hinweg. 
Als Beispiel nennt Freudenberg die Einführung von Fachcomputerprogrammen z.B. 
im Bereich Naturschutz, die möglicherweise die Bündelungsfunktion und damit die 
Kompatibilität mit den Programmen der übrigen Abteilungen eines Regierungspräsi-
diums außer Acht lassen (vgl. Wagener 1981, 157; Freudenberg, 235). Wagener warnt 
daher vor einer Gefährdung der Einheit der Verwaltung der Regierungspräsidien: Es 
werde „[...] die selbstständige Entscheidungsmöglichkeit der staatlichen Mittelinstanz 
wesentlich dadurch geschwächt, dass die Fachreferenten der Bezirksregierungen gele-
gentlich dazu neigen, sich vor schwierigen Entscheidungen bei ‚ihrem‘ Ministerium 
rückzuversichern, statt sich im eigenen Hause zu beraten und den Mut zur eigenen 
Entscheidung aufzubringen.“ (Wagener 1981, S. 157)

Umgekehrt gebe es die Neigung der Fachressorts, „die Fachreferenten an den Regie-
rungen kurz zu halten“ (oft durch „fernmündliche Weisungen“); damit werde die 
Bündelungsfunktion der Regierungspräsidien unterlaufen, zitiert Wagener Ernst  
Emmering (Situation der Regierungen in Bayern, 1981; ebd.).

Ein weiterer, speziell auf die Regierungspräsidien bezogener Aspekt ist die Frage der 
demokratischen Legitimation der Regierungspräsidien (z.B. Melzig, S. 78; s. Kapitel 
III.7 „Das Problem der fehlenden Legitimation“), da es auf der Mittelebene keine 
unmittelbar oder mittelbar vom Volk gewählten Kontrollgremien gibt. Wohl auch im 
Hinblick auf die besondere Stellung des Regierungspräsidenten, der ebenfalls nicht 
vom Volk gewählt ist, wird den Regierungspräsidien daher ein Kontrolldefizit unter-
stellt. Durch ihren Aufgabenzuschnitt erscheinen sie bürger- und politikfern, absolu-
tistisch, obrigkeitsstaatlich und bürokratisch (vgl. Kilian, S. 119, Freudenberg; S. 234), 
Miller (S. 94) fragt schließlich süffisant:
	 „Das Regierungspräsidium – ein Fossil aus der Steinzeit der Verwaltung?“
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Ebenfalls diskutiert
Alternativen zu den Regierungspräsidien

„Der größte Teil dessen, was die Regierungspräsidien tun, dient ja nicht der bloßen Selbstbe-
schäftigung. Irgendjemand muss die geleistete Arbeit ja tun.“ (Miller, S. 100)

Aus der Diskussion um die Regierungspräsidien bzw. die Mittelinstanz ging eine  
Reihe von Alternativmöglichkeiten als Ersatz für die Behörde des Regierungspräsi-
denten hervor.

Im Rahmen der Dreistufigkeit werden im Mittelinstanzbericht u.a. genannt (vgl.  
S. 9 – 15):
–	 Behörden der Staatsverwaltung (die Aufgaben der Regierungspräsidien werden 	
	 weiterhin durch den Staat wahrgenommen):
	 –	 einheitliche Landesverwaltungsämter (quasi ein Regierungspräsidium mit  
		  Zuständigkeit für das gesamte Bundesland);
	 –	 regionale Sonderbehörden (also die Fortsetzung des Ressortprinzips auf  
		  der Mittelebene);
	 –	 regionale Landesverwaltungsämter/Regionalämter (zur Zusammenfassung  
		  der unteren und mittleren Sonder- und Bündelungsbehörden unterhalb  
		  der Bezirksebene).
–	 „Kommunalverbände höherer Ordnung“ (die Aufgaben der Regierungspräsidien  
	 werden [soweit möglich] auf die Selbstverwaltung übertragen):
	 –	 Bezirksverbände (Selbstverwaltung auf Bezirksebene);
	 –	 Regionalkreise (Kreise unterhalb der Bezirks- aber oberhalb der  
		  Landkreisebene).

Alle Alternativlösungen werden vom Mittelinstanzbericht allerdings verworfen, da 
ihre möglichen Vorteile in jedem Fall auch mit Nachteilen verbunden sind. Die Be-
gründung in der Kurzfassung des Mittelinstanzberichtes lautet, dass der allgemeine 
Verwaltungsauftrag, also die Bündelungsfunktion, in der Mittelinstanz effektiv nur auf 
Bezirksebene wahrgenommen werden könne. Eine Übertragung des allgemeinen Ver-
waltungsauftrages auf die Selbstverwaltung scheidet deshalb aus, weil dies die bei den 
Regierungspräsidien wahrgenommenen Aufgaben nicht zulassen. Der Mittelinstanz-
bericht weist dabei auch auf verfassungsrechtliche Probleme hin (vgl. Mittelinstanzbe-
richt, S. III). Für den kompletten Wegfall der mittleren Verwaltungsebene gilt Entspre-
chendes; die Aufgaben der Mittelinstanz müssten dann auf die oberste (Ministerien; 
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zentrale Landesämter als Sonderbehörden) und die unterste Ebene (Landkreise und 
Gemeinden) verteilt werden. Als mögliche Nachteile einer ersatzlosen Streichung der 
Mittelinstanz führt Hillmann (vgl. S. 249 – 251) auf:
–	 die Belastung der Zentralbehörden mit Einzelfällen,
–	 die weite räumliche Entfernung,
–	 die Überforderung der Behörden der unteren Verwaltungsstufe.
Hillmann bezweifelt Kosteneinsparungen durch den Wegfall der Mittelinstanz (ein 
Großteil der Aufgaben müsste weiterhin wahrgenommen werden) und warnt vor 
einem Verlust der Regierungsfunktion der Ministerien, einem „Aufblähen“ der Mi-
nisterialverwaltung und dem Ende der Einheit der Verwaltung. Aufgabe der Minis-
terien seien Gesetzgebungshilfe, Lenkung und Aufsicht, nicht Verwaltung, schreibt 
auch Fonk (S. 57). Becker weist darauf hin, dass die kommunalen Gebiete für die 
Wahrnehmung von Aufgaben der Regierungspräsidien zu klein seien und ihnen Ver-
waltungskraft und Fachpersonal dazu fehlten (vgl. Becker, S. 90), auf der anderen Seite 
würde eine ressortübergreifende Bündelung verloren gehen oder müsste zwischen den 
Ministern am Kabinettstisch ausgetragen werden: „Der Verwaltungsvollzug verlöre an 
Effizienz“ (Becker, S. 91).

Das Beispiel Niedersachsen

Als erstes Bundesland hat Niedersachsen im Jahr 2005 den Schritt vollzogen, seine 
Regierungspräsidien abzuschaffen. Damit wurde „erstmalig in einem großen Flächen
land die Dreistufigkeit der Landesverwaltung aufgegeben“ (Bogumil/Kottmann,  
S. 10). Hauptziel der Reform war nach Bogumils Angaben die Haushaltskonsolidie-
rung durch den Abbau von Personal. In einem ersten Gutachten zur Abschaffung 
der Regierungspräsidien in Niedersachsen zieht Bogumil ein negatives Fazit. In Wis-
senschaft und Praxis gebe es „eine große Übereinstimmung, dass sich für die großen 
Flächenländer das Prinzip der konzentrierten Dreistufigkeit als die angemessene  
Organisationsform bewährt habe“, so Bogumil/Kottmann (S. 100), aufgrund der ers-
ten Erfahrungen in Niedersachsen „hat sich diese Auffassung aus Sicht des Gutachters 
nicht abgeschwächt, sondern wurde eher bestärkt“ (S. 101). Durch die Abschaffung der 
Regierungspräsidien
–	 bestehe die Gefahr wachsender Ressortegoismen,
–	 erhöhe sich „unzweifelhaft“ die Zahl der Sonderbehörden,
–	 könne es im Bereich der Aufsicht zu „erheblichen Problemlagen“ kommen,
–	 werde die Zahl von Gerichtsverfahren (durch die Abschaffung der  
	 Widerspruchsverfahren) ansteigen.
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Außerdem weist Kottmann im gleichen Gutachten nach, dass die Abschaffung kaum 
zu Stellen- und Kosteneinsparungen führen werde (vgl. S. 4). In seinem Gutachten zur 
Umweltverwaltung von 2007 bestätigen Bogumil et al. die Einschätzungen von 2006: 
Nach der Abschaffung der Regierungspräsidien „weist die neue, zweistufige Organisation 	
der niedersächsischen Umweltverwaltung jedoch offensichtlich eine Reihe struktureller Pro-
blemlagen auf. Die Lücke zwischen Kommunen und Ministerien erweist sich als zu groß.“ 
(Bogumil 2007, S. 63)

Das Beispiel Baden-Württemberg

Aus den gleichen Gründen wie Niedersachsen – hauptsächlich die schlechte finanzielle 
Lage, daneben funktionelle Überlegungen – wagte auch das Land Baden-Württem-
berg zum 1. Januar 2005 einen „großen Wurf“ in der Neuorganisation der Verwaltung, 
entschied sich aber für den genau umgekehrten Weg wie Niedersachsen (vgl. Bogumil 
2005, S. 10): 350 der 450 Sonderbehörden des Landes wurden in die Regierungsprä-
sidien bzw. die Landkreise eingegliedert, die dreistufige Landesverwaltung und die 
Bündelungsfunktion also eindeutig gestärkt (vgl. Bogumil 2005, S. 12). Der dreistufige 
Verwaltungsaufbau und die Einheit der Verwaltung wurden damit zum „prägenden 
Strukturelement“ der baden-württembergischen Verwaltungsorganisation (S. 13).  
Bogumil zieht, anders als in Niedersachsen, in Baden-Württemberg ein erstes positives 
Fazit (vgl. S. 68/69):
–	 der Personalübergang zu Regierungspräsidien und Landkreisen habe  
	 überraschend gut funktioniert,
–	 durch eine „mikropolitische Meisterleistung“ (verbunden mit der starken  
	 Stellung der CDU und seiner Person) habe der Ministerpräsident die  
	 Widerstände der Ressorts überwunden,
–	 das Einsparpotenzial wird für möglich gehalten.

Weitere bereits existierende Alternativen zu den Regierungspräsidien sind die Lan-
desverwaltungsämter in Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie das Direktionsmodell 
in Rheinland-Pfalz. In allen drei Fällen sei angemerkt, dass es sich um Modelle für 
kleinere Bundesländer handelt, in denen eine regionale Aufgliederung der Mittelins-
tanz nicht unbedingt als notwendig erachtet wird. Durch die beiden Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen in Rheinland-Pfalz ist die regionale Anbindung zwar zum 
Teil noch gegeben, aber sowohl bei Bogumil (1999, S. 52) als auch bei Reisnecker wird 
betont, dass die regionale Anbindung aufgehoben wurde; Reisnecker kritisiert außer-
dem, dass durch die Trennung der Verwaltungsaufgaben (Genehmigungsdirektionen) 
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und der Aufsichts- und Serviceaufgaben (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) die 
Effektivität des Bündelungsgedankens aufgehoben wird (vgl. S. 206). 

Und es gibt sie doch
Vorteile der Regierungspräsidien

Für Wahl gelten die Regierungspräsidien heute als mittel- und langfristig stabi-
lisiert (sein Text wurde aber lange vor der Abschaffung der Regierungspräsidien in  
Niedersachsen verfasst): 

	 „Die staatliche Mittelinstanz verdankt diese Konsolidierung nicht nur dem Fehlen 
einer überzeugenden Alternative, sondern auch dem Vorhandensein eines positiven Funkti-
onsbildes und Leistungsprofils.“ (Wahl, S. 227)

Was sind also die Vorteile der Regierungspräsidien?

Kilian listet die Vorteile der Regierungspräsidien auf (S. 110 – 113):
–	 Verwirklichung der Einheit der Verwaltung auf regionaler Ebene,
–	 Bündelungsfunktion,
–	 Mittlerfunktion,
–	 Entlastungsfunktion,
–	 Fachkompetenz,
–	 Konzentrationsfunktion,
–	 Repräsentationsfunktion.

Die Vorteile entsprechen damit in etwa dem Funktionsbild der Regierungspräsidien  
(s. Kapitel I. 1.2 „Die Regierungspräsidien“) und werden deshalb hier nicht noch ein-
mal erläutert. 

Hill (vgl. S. 29) beschreibt die Vorteile der Einheit der Verwaltung für den Bürger:
–	 bessere Transparenz und Überschaubarkeit der Verwaltungsstrukturen,
–	 umfassende Kompetenz und Zuständigkeit der Behörde
–	 und damit Vermeidung von Unklarheiten, Unsicherheiten und langen Wegen.

Als weitere Vorteile werden genannt:
–	 die Gewährleistung eines einheitlichen und rechtmäßigen Verwaltungsvollzuges 	
	 (vgl. Hill, S. 28);
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–	 in den Regierungspräsidien als Behörden der allgemeinen Verwaltung können 	
	 „Gewichtsverlagerungen“ (z.B. durch politische Vorgaben; in jüngster Zeit etwa 	
	 im Bereich Verbraucherschutz oder öffentliche Sicherheit) und neue Aufgaben 	
	 durch einen behördeninternen Personalaustausch besser aufgefangen werden, 		
	 die Bediensteten der Behörde können so je nach Geschäftsanfall in den einzelnen 	
	 Bereichen ausgelastet werden, was bei Sonderbehörden mit begrenztem Auf- 
	 gabenspektrum nicht so einfach möglich ist (vgl. Hillmann, S. 141); insgesamt 	
	 könnten Synergieeffekte besser ausgenutzt werden (vgl. Hill, S. 29);
–	 die Regierungspräsidien als Behörden der Einheit der Verwaltung gewährleisten 	
	 eine sparsamere Behördenorganisation (vgl. Hillmann, S. 141) durch die 		
	 gemeinsame Nutzung personeller und sachlicher Ressourcen (vgl. Hill, S. 28);
–	 die Regierungspräsidien als Behörden der Einheit der Verwaltung garantieren eine 	
	 qualifizierte Ausbildung der Dienstkräfte, sie erhalten durch das breite Auf-
	 gabenspektrum eine universelle Bildung und Beweglichkeit, die Regierungspräsi- 
	 dien verkörperten die „Basis für Ausbildung“ der Beamten aller Laufbahnen  
	 (vgl. Hillmann, S. 146);
-	 die „neutrale“ Stellung der Regierungspräsidien (s. Kapitel III.7 „Das Problem der 	
	 fehlenden Legitimation“).

Fonk hebt außerdem den besonderen Amtsauftrag des Regierungspräsidenten hervor: 
Weder die Leiter von Sonderbehörden noch Landräte könnten seine Mittlerstellung 
einnehmen, der Regierungspräsident bilde die „Verklammerung“ von Bürger und 
Staat, von Verwaltungsunterstufe und Ministerien.
	 Freudenberg liefert weitere „Legitimierungsansätze“ (vgl. S. 348):
–	 die große historische Kontinuität der Regierungspräsidien;
–	 den vorhandenen verwaltungspraktischen Bedarf (unter Verweis auf Wagener: Es 	
	 gebe keine überzeugende Alternative zu den Regierungspräsidien; s.a. zuvor), es 	
	 gebe Bedarf:
	 –	 an regionaler Verwaltung,
	 –	 an Aufsicht,
	 –	 am Vollzug der Entscheidungen der Ministerien,
	 –	 an Bündelung und Koordinierung von Entscheidungen. 
Während für die genannten Aspekte auch Alternativmöglichkeiten infrage kommen, 
sieht Freudenberg in der Bündelungs- und Koordinierungsfunktion den heraus
ragenden Vorteil der Regierungspräsidien:
	 „Die Frage der Legitimation der Bezirksregierung im Verhältnis zum Ressortprinzip 
hängt also letztlich davon ab, ob oberhalb der Kreisebene ein Bedarf besteht, Entschei-
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dungen, Pläne und Subventionen zu bündeln und zu koordinieren, die den fachlichen 
Kompetenzbereich eines Ressorts und den örtlichen Zuständigkeitsbereich einer Kommunal-
körperschaft der Kreisebene oder einer staatlichen Ortsbehörde überschreiten.“ […]

„Man braucht ein Scharnier, ein Gelenk zwischen der regionalen Landespolitik und der 
kommunalen Regionalpolitik.“ (Freudenberg, S. 350)

Bündelungsbedarf bestehe, wenn die räumliche Zuständigkeit der kommunalen Ge-
bietskörperschaften überschritten werde oder Aufgaben ressortübergreifend behandelt 
werden müssten, so Freudenberg. Besonders betroffen sind die Bereiche der Genehmi-
gung und Erstellung von Plänen sowie die Bewilligung von Fördermitteln, die Haupt-
aufgaben liegen daher beispielsweise in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Verkehr, 
Abfall, Naturschutz und Gesundheit (vgl. Freudenberg, S. 350). 

Erhalten und verbessern
Optimierungsvorschläge

Statt die Abschaffung der Regierungspräsidien zu fordern oder ihre Aufgaben auf 
alternative Behörden zu übertragen, werden in einer Reihe von Veröffentlichungen 
Optimierungsvorschläge zur Verbesserung der Arbeit der Regierungspräsidien ge-
macht. Die Vorschläge bauen vor allem auf der Bündelungsfunktion als Kernfunktion 
der Regierungspräsidien auf. Beispielhaft seien hier die Vorschläge von Behrens und 
Stöbe/ Brandel erwähnt, weitere aktuelle Vorschläge machen auch Freudenberg und 
Bogumil in ihren Veröffentlichungen:
	 Stöbe/Brandel fordern eine stärker aktiv-verknüpfende Wahrnehmung der Bün-
delungsfunktion durch die Regierungspräsidien (vgl. S. 30) und zeigen Beispiele zur 

„zukunftsweisenden Gestaltung“ der Bündelungsbehörde auf, etwa im Bereich des 
Verhältnisses zu den Kommunen durch eine Abgabe von Aufgaben an die Selbstver-
waltung bei einer stärkeren Moderatorenfunktion der Regierungspräsidien und einer 
Sichtweise als „Partner der Kommunen“ (vgl. S. 37); neue Ansätze für die Durchfüh-
rung von Genehmigungsverfahren („Akzeptanzmanagement“, „kooperative Problem-
lösungen“; vgl. S. 38 ff); eine flexiblere Binnenorganisation und eine Stärkung der 
Regierungspräsidien bei der eigenständigen Abwicklung von Förderprogrammen im 
Sinne eines regionalen Managements.
	 Behrens schlägt die Schaffung einer „Mittelinstanz neuen Typs“ vor, die bestehen-
de Möglichkeiten der Regierungspräsidien nutzen und ausbauen soll, Behrens nennt 
u.a. die Begriffe Flexibilität, Koordinatoren-, Moderatoren- und Initiatorenfunktion 
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(vgl. S. 319). Die Mittelinstanz neuen Typs soll staatliche und überkommunale Aufga-
ben unter einem Dach vereinen, dazu soll neben dem staatlichen Behördenleiter eine 
Beigeordnetenstruktur (wie sie z.B. bei den Landkreisen existiert) und ein kommu-
naler Bezirksverband geschaffen werden. Kommunale und staatliche Seite sollen durch 
ein mittelbar gewähltes Gremium verbunden sein (vgl. S. 321). Ein ähnliches Modell 
wird für das Land Nordrhein-Westfalen derzeit auch angestrebt (vgl. Bogumil 2007,  
S. 113, S. 128). 
	 Neben diesen spezifischen Verbesserungsvorschlägen für die Regierungspräsidien 
wird außerdem eine Optimierung der allgemeinen Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
gefordert, z.B. durch die Einführung von Leitbildern, einer ständigen Aufgabenkritik, 
dezentraler Verantwortungsstrukturen und neuer Steuerungsinstrumente (vgl. Stöbe/
Brandel, S. 61 – 78). Behrens nennt in diesem Zusammenhang u.a. die Einführung von  
Zielvereinbarungen als Führungsinstrument sowie eines Berichtswesens und Control-
lings auf Basis von Produkt- und Leistungsbeschreibungen (vgl. S. 327/328) und fordert  
eine verstärkte Einbeziehung der Mitarbeiter in den Verwaltungsreformprozess (S. 333). 

Das Gute stärken
Die Bewährung der Regierungspräsidien 

Stöbe/Brandel bezeichnen die Regierungspräsidien „weder als das nachgewiesen opti-
male noch als das objektiv unbrauchbare“, sondern als ein mögliches Modell der Ver-
waltungsorganisation (vgl. S. 22). Regierungspräsidien haben keine Ewigkeitsgarantie, 
aber ihre Vorteile – vor allem in Bezug auf den Bündelungsaspekt – sind unbestreitbar, 
wie u.a. Bogumil und Wagener feststellen: Das Prinzip der konzentrierten Dreistufig
keit habe sich bewährt (Bogumil/Kottmann, S. 100, s. zuvor), „die nützliche Existenz 
der Regierungsbezirke als Verwaltungsebene“ werde kaum noch infrage gestellt (Wa-
gener 1981, S. 153). Dennoch ergeben sich einige Probleme und Kritikpunkte, die hier 
nur ansatzweise wiedergegeben werden konnten, vor allem ist davon auch der innere Ver-
waltungsablauf der Regierungspräsidien betroffen. Melzig schreibt dazu (S. 86/87):
	 „Um den Bestand der Bezirksregierungen auch in Zukunft rechtfertigen zu können, 
ist es notwendig, ‚eine durchgreifende Effizienzsteigerung und innere Optimierung im 	
Kontext einer unumgänglichen Modernisierung anzustreben.‘ Zu einer Optimierung not-
wendig sind:
–	 größeres Selbstverständnis als Regionalinstanz,
–	 Selbstverständnis als dienstleistende Instanz,
–	 Organisatorische Reformen.“



69

Die Regierungspräsidien seien reformierbar, wenn das Gute hervorgehoben und Neues 
eingefügt werde, so Melzig (ebd.). 

Das Beispiel des Regierungspräsidiums Kassel soll nun im Folgenden zeigen, welche 
Rolle diese Bündelungsbehörde für die Region Nord- und Osthessen spielt, wie die 
Kasseler Behörde in den vergangen Jahrzehnten auch auf die Diskussion um die Regie-
rungspräsidien reagiert, sich gewandelt und erneuert hat und das Modell Regierungs-
präsidium (zumindest für Nordhessen) kein Auslaufmodell ist.

Beginn nach Landesgründung

I. 2.2 	 Die Diskussion um die Mittelinstanz in Hessen

Eine Einheit ( ? )
Das Bundesland

Als „echtes Land der Mitte“ (Pletsch, S. 26) liegt Hessen im Zentrum der Bundes
republik Deutschland. Das Bundesland mit der Hauptstadt Wiesbaden hat eine Fläche  
von 21.114 Quadratkilometern und knapp 6,1 Millionen Einwohner (s. Kapitel I.1  
„Definition“). Damit zählt Hessen zu den kleineren Bundesländern (vgl. Pletsch, S. 11/
Abendroth, S. 145). Hessen gliedert sich in drei Regierungsbezirke (Kassel im Norden, 
Gießen in der Mitte und Darmstadt im Süden Hessens), 21 Landkreise, fünf kreisfreie 
Städte (Darmstadt, Frankfurt/Main, Offenbach, Kassel und Wiesbaden) und 421 wei-
tere Städte Gemeinden (vgl. Wahl, S. 251). 
	 Gegründet wurde das Bundesland Hessen erst im Jahr 1945 durch eine Proklamation 
der amerikanischen Militäradministration (vgl. Abendroth, S. 145). Das heutige Bun-
desland kann daher „seine Identität keineswegs aus der Geschichte eines geschlossenen 
Territoriums schöpfen“ (Heidenreich/Böhme, S. 7), die interregionalen Unterschiede 
seien bis heute „ein wesentliches Kennzeichen der hessischen Raumstruktur, und da-
mit gleichzeitig der Raumplanung“ (Pletsch, S. 36). Erstmals erwähnt wird der Name  
Hessen im Jahr 738 in einem Sendschreiben Papst Gregors III an Bonifatius, der  
Ursprung des Bundeslandes wird im heutigen Nordhessen vermutet: 

	 „,Hessi‘ lebten wohl im Gebiet der unteren Eder und Fulda, was die Vermutung nahe 
legt, dass dieser Raum des Fritzlarer und Kasseler Beckens den Ursprung des Landes Hessen 
darstellt.“ (Pletsch, S. 15)

Nach wechselvoller Geschichte (vgl. u.a. Pletsch, Abendroth) bestand Hessen nach 
1848 im Wesentlichen aus dem Kurfürstentum Hessen-Kassel (Kurhessen) und dem 
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Fürstentum Waldeck auf dem Gebiet des heutigen Regierungsbezirkes Kassel, dem 
Großherzogtum Hessen-Darmstadt und dem Herzogtum Nassau (vgl. Freund, S. 11). 
Im Sommer 1866 marschierte Preußen in „Hessen“ ein, als Folge entstand die Provinz 
Hessen-Nassau mit dem Oberpräsidenten in Kassel, gegliedert in die beiden Regie-
rungsbezirke Wiesbaden und Kassel. Hessen-Darmstadt blieb formal selbstständig 
(vgl. Abendroth, S. 150). 1945 wurden die Landesteile schließlich von der amerika-
nischen Besatzungsmacht vereint.
	 Diese hessische Geschichte soll deshalb hier kurz umrissen werden, weil sie für 
den Regierungsbezirk und das Regierungspräsidium Kassel von einiger Bedeutung ist 
(vgl. Kapitel III. 6 „Die besondere Stellung des Regierungspräsidiums Kassel“). Denn 
aus der Geschichte des Bundeslandes und vor allem aus der ehemaligen Eigenständig-
keit „Nordhessens“ rühren einige Besonderheiten her, die offensichtlich heute noch 
eine Rolle spielen. Pletsch stellt z.B. fest, dass „zu den bis heute sichtbaren Zeichen der 
verschlungenen historischen Territorialentwicklung […] ein unterschiedliches Iden-
titätsbewusstsein der hessischen Bevölkerung“ zähle (Pletsch, S. 26). Ein „hessisches 
Identitätsbewusstsein“ habe sich nie herausgebildet, „[...] vielmehr waren es räumliche 
Untereinheiten, die historischen Landschaften oder politischen Machtsphären entsprachen 
und die die Grundlagen bildeten für eine eher regionale oder gar lokale Identifikation der 
Bevölkerung.“ (Pletsch, S. 27)

Aber nicht nur in der Identität, auch in seiner Gesamtstruktur ist Hessen ein diffe
renziertes Bundesland geblieben: Die Entwicklung Nord-, Mittel- und Osthessens 
unterscheidet sich stark von der des Ballungsraumes Südhessen, der „Hessens öko-
nomische und demografische Entwicklung“ bestimme (Freund, S. 91; s. auch Kapitel 
II. 1.1 „Definition“). Mit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze habe Hessen zwar 
die alte räumliche Zentralstellung wieder erhalten, das regionale Gleichgewicht sei 
aber noch nicht wieder hergestellt, stellt Pletsch (S. 40) fest, er weist aber darauf hin, 
dass sich „die hessische Landesregierung […] seit Bestehen des Bundeslandes darum 
bemüht, diese regionalen Gegensätze auszugleichen“ (ebd.). 

Dreistufig
Der Verwaltungsaufbau in Hessen

Die unmittelbare hessische Landesverwaltung „wird im wesentlichen durch ein drei-
stufiges System bestimmt“ (Meyer, S. 257). Auf oberster Verwaltungsebene gibt es in 
Hessen (Stand: 1. November 2006) acht Landesministerien, die Staatskanzlei, den 
Staatsgerichtshof, den Hessischen Rechnungshof und den Hessischen Datenschutz
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beauftragten. Außerdem gibt es Landesämter für:
–	 Umwelt und Geologie (Umweltministerium), 
–	 Denkmalpflege (Wissenschaftsministerium),
–	 Geschichtliche Landeskunde (Wissenschaftsministerium),
–	 Statistik (Staatskanzlei),
–	 Verfassungsschutz (Innenministerium),
–	 Gesundheitswesen (Prüfung und Untersuchung; Innenministerium)
–	 und das Landeskriminalamt (Innenministerium).
Daneben gibt es mehrere Landesbetriebe, Anstalten etc. auf der oberen Landesebene. 
	 Auf der Mittelstufe der Verwaltung gibt es in Hessen die drei Regierungspräsi-
dien, eine Oberfinanzdirektion, das Amt für Lehrerbildung, eine Eichdirektion sowie 
zwei Landesämter, die dem Wirtschaftsministerium zugeordnet sind: ein Landesamt 
für Straßen- und Verkehrswesen und ein Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information (Katasterwesen).
	 Auf der unteren Verwaltungsstufe existieren in Hessen neben den Landräten 
als Behörden der Landesverwaltung folgende Sonderverwaltungszweige: Ämter für 
Versorgung und Soziales (zum RP Gießen), Finanzämter, die Schulverwaltung, ein 
Prüfungsamt des Hessischen Rechnungshofes sowie im Bereich des Wirtschaftsminis-
teriums die Ämter für Bodenmanagement, für Straßen und Verkehrswesen und drei 
Baustoff- und Bodenprüfstellen.
	 Das Kultus- und in Teilen das Wirtschaftsministerium besitzen damit einen  
eigenen Verwaltungsunterbau in der Mittel- und Unterstufe der Verwaltung (neben  
der von der allgemeinen Verwaltung traditionell ausgenommenen Finanz- und  
Justizverwaltung). Die Polizeiverwaltung ist zweistufig gegliedert (s. auch Kapitel II. 2.3  
„Die Abteilung für Inneres und Soziales“). Die Regierungspräsidien sind dennoch „die 
absolut dominierenden Landesmittelbehörden“, in der Tendenz wurden sie im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte durch Eingliederungen gestärkt (vgl. Meyer, S. 259). Wie 
bereits in Kapitel I.1 „Definition“ beschrieben, übt auch in Hessen das Innenministe-
rium die Behörden- bzw. Dienstaufsicht über die Regierungspräsidien aus, die Fach-
aufsicht liegt bei den entsprechenden Fachministerien (vgl. Meyer, S. 263). Nach dem 
Plan des Verwaltungsaufbaus in Hessen ressortieren die Regierungspräsidien (aller-
dings mit unterschiedlich starker Gewichtung) im Wesentlichen bei den Ministerien 
für Inneres, Wirtschaft, Umwelt und Soziales.
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Die Verwaltungsstruktur geprägt
Die Diskussion um die Regierungspräsidien in Hessen

Die Diskussion um die Abschaffung bzw. das Fortbestehen der Regierungspräsidien in 
Hessen reicht bis vor die Gründung des Bundeslandes Hessen zurück: Diese Debatte 
um die Verwaltungsreform nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war wesentlich 
von der Nachkriegssituation geprägt, wie Koenig mehrfach (u.a. zusammenfassend auf  
S. 91) erwähnt. „Die Ursachen dafür waren u.a. der historisch bedingte Mangel an einer 
einheitlichen Verwaltung und die gleichzeitige Notwendigkeit, das Land aufzubauen“ 
(Koenig, S. 85). Eine Verwaltungsreform in Hessen war schon allein deshalb nötig 
geworden, weil mit der Gründung „Groß-Hessens“ die bisher voneinander getrennten 
und unterschiedlich ausgeprägten Regionen des Volksstaates Hessen (Darmstadt) und 
der preußischen Provinzen Kurhessen (Kassel) und Nassau (Wiesbaden) nun gemein-
sam einen neuen Staat bildeten (vgl. Koenig, S. 30ff). Die gesamte hessische Verwal-
tung habe nach 1945 einen Vereinheitlichungsprozess durchlaufen müssen, so Wahl, 
„ehe aus den unterschiedlichen Verwaltungstraditionen der ehemals preußischen Teile […] 
und des früheren Volksstaates Hessen […] ein neues Ganzes geworden war. Deshalb war in 
Hessen Verwaltungspolitik gefordert […].“ (Wahl, S. 250)

So fehlte beispielsweise im ehemaligen Volksstaat eine Mittelinstanz, wie Pittermann 
(S. 322) beschreibt. Eine ebenfalls wichtige Rolle spielte in der Zeit nach der Nazi-Dik-
tatur auch das Bestreben, die Verwaltung „von unten nach oben“ aufzubauen und den 
Demokratie-Gedanken in der Verwaltung zu verankern. „Dies sollte durch die Etab-
lierung einer Selbstverwaltung des Volkes auf allen Ebenen der Verwaltung geschehen“ 
(vgl. Koenig, S. 43/44).

Vor diesem Hintergrund wurde auch die Mittelstufe der Verwaltung in Hessen in-
frage gestellt. Nach dem Krieg war diese Mittelstufe sowohl kommunal als auch staat-
lich organisiert: Die staatliche Mittelinstanz war bei den Regierungspräsidenten in 
Kassel, Wiesbaden und neu in Darmstadt angesiedelt, „während die Provinzial- bzw. 
Bezirkskommunalverbände unter der Leitung des Landeshauptmanns in Kassel und 
in Wiesbaden kommunale Einrichtungen waren“ (Koenig, S. 33). Da in Darmstadt 
damals nur eine staatliche Mittelinstanz existierte (vgl. Pittermann, S. 322), kam es laut 
Koenig zunächst zu einer Diskussion um die kommunale Mittelebene (Übertragung 
auf Darmstadt oder Abschaffung in Wiesbaden und Kassel; vgl. Koenig, S. 26 – 91). 
Bereits 1946 wurde daher ein Ausschuss für Verwaltungsorganisation und -vereinfa-
chung des großhessischen Innenministers gebildet, „der sich ausschließlich mit der 
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Frage der Bezirksregierungen und Kommunalverbände“ (Koenig, S. 36) beschäftigte. 
Ein Mitglied des Ausschusses war übrigens der Kasseler Regierungspräsident Dr. Hoch, 
der auch bei der weiteren Verwaltungsreform in Hessen eine beratende Rolle spielte. In  
seinem Abschlussbericht kam der Ausschuss zu dem Schluss, dass „[...] die Regierungs-
präsidenten als Behörden der allgemeine Landesverwaltung ,grundsätzlich‘ für alle Auf
gaben in der Mittelinstanz zuständig und daher alle Sonderbehörden in der Mittelinstanz 	
zu vermeiden seien.“ (Koenig, S. 37) 

Die Regierungspräsidien sollten also in ihrem Bestehen gestärkt werden, indem es ne-
ben ihnen keine weiteren Sonderverwaltungen auf der Mittelebene geben sollten. Auch 
die kommunalen Verbände auf der Mittelebene („Bezirksverbände“) sollten neben  
den Regierungspräsidien erhalten bleiben und für Aufgaben aus den Bereichen Fürsorge,  
Kultur und Verkehr zuständig sein. Umgesetzt wurden diese Vorschläge allerdings nicht.
	 1947 wurde in einem Kabinettsbeschluss die „Kabinettskommission zur Vorbe-
reitung der Verwaltungsreform“ gegründet, die nach ihrem Vorsitzenden, Hermann 
Brill, später nur noch Brill-Kommission genannt wurde und der auch der Kasseler 
Regierungspräsident Dr. Hoch angehörte. Zum Verständnis der Diskussion um die 
Regierungspräsidien sei an dieser Stelle ein besonderes hessisches Problem angemerkt. 
Da die alte territoriale Gliederung (Regierungsbezirke Wiesbaden und Kassel, Volks-
staat Hessen) nahezu komplett bei der Errichtung des Bundeslandes übernommen 
wurde und der ehemalige Volksstaat nun den Regierungsbezirk Darmstadt bildete, 
ergab sich, dass das hessische Territorium quasi viergeteilt wurde: Der Regierungs-
bezirk Darmstadt war durch den Regierungsbezirk Wiesbaden in zwei Teile getrennt, 
die nicht zusammenhingen. Aber nicht nur die Zweiteilung des Regierungsbezirks 
Darmstadt, sondern auch die Aufspaltung des „Wirtschaftsraumes Rhein-Main“ in 
zwei Verwaltungsbezirke (Wiesbaden und Darmstadt) insgesamt wurde als „höchst 
unbefriedigende territoriale Gliederung“ angesehen (Hessischer Innenminister 1968, 
S. 21). Auch die Brill-Kommission sah in ihrem Plan für die Verwaltungsreform diese 
Bezirkseinteilung als „unzweckmäßig“ an (Brill, S. 22). Da die Verwaltungskraft der 
Kreise noch nicht ausreiche, sei eine Bezirkseinteilung in Hessen „wenigstens vorläufig“ 
geboten, allerdings sprach sich die Mehrheit der Kommission für die Schaffung zweier 
Bezirke, einen Nord- und einen Südbezirk, aus. Die Kommission machte der Landes-
regierung dazu zwei Alternativvorschläge:
1.	 Die Erweiterung des Regierungsbezirks Kassel um die Landkreise Alsfeld,  
	 Lauterbach, Biedenkopf und Dill;
2.	 Die Erweiterung des Regierungsbezirks Kassel um die o.g. Landkreise sowie  
	 die Kreise Wetzlar, Gießen und die Stadt Gießen.
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Die beiden bisherigen Regierungsbezirke Darmstadt und Wiesbaden sollten (unter 
Abgabe der genannten Kreise) den neuen Südbezirk bilden (ebd.).
	 Hinsichtlich der Regierungspräsidien sprach sich die Kommission für deren Ab-
schaffung aus. Die Übertragung ihrer Aufgaben sei in allen Fällen auf andere Instanzen 
möglich (vgl. Brill, S. 27). In den zwei vorgeschlagenen Regierungsbezirken sollte je 
ein kommunaler Bezirksverband entstehen.
	 Der Beschluss, die Regierungspräsidien abzuschaffen, wurde mit sechs gegen  
drei Stimmen gefasst. Das Sondervotum der drei RP-Befürworter ist in Brills Bericht 
ausführlich wiedergegeben, da auch sie schwergewichtige Gründe für den Erhalt der 
Regierungspräsidien anführen konnten: Von 30 Sachverständigen, die sich zur Frage 
der Mittelinstanz geäußert hatten, waren 20 für den Erhalt der Regierungspräsidien 
eingetreten (vgl. S. 27). Ihre Hauptargumente: Eine völlige Aufgabenverteilung auf 
die Unter- und Oberstufe sei nicht möglich, beide würden überlastet, die staatspoli-
tische Bedeutung der Regierungspräsidien ginge verloren, die Einführung von Sonder-
behörden würde zu einer Aufsplitterung der Verwaltung führen (vgl. S. 28ff). 

Der Bericht der Brill-Kommission führte laut Koenig weder zu einer größeren  
öffentlichen Diskussion noch zu einer systematischen Umsetzung der Vorschläge (vgl. 
S. 65). Ganz im Gegenteil macht Koenig anschließend deutlich, dass bereits 1949 der 

„Königssteiner Ausschuss“ die Aussagen der Brill-Kommission zur Mittelebene (wenn 
auch in einem geheimen) Bericht wieder über den Haufen geworfen habe, indem es 
heißt, dass der Regierungspräsident als Staatsbeamter bestehen bleiben solle und die 
kommunalen Bezirksverbände dem RP anzugliedern seien. Allerdings sei unklar, ob 
mit „der Regierungspräsident“ die Person oder die Behördenbezeichnung gemeint ist. 
Bemerkenswert ist der Bericht dennoch vor allem in der Hinsicht, dass der Königsstei-
ner Ausschuss wohl unter der gleichen Besetzung und Leitung wie die Brill-Kommis-
sion tagte, wie Koenig feststellt (vgl. S. 66).
	 Nach 1949 wurde die Reform der Mittelinstanz weiterhin diskutiert, wie Koenig 
nachzeichnet, z.B. geriet 1951 erneut die Auflösung des Regierungspräsidiums Wies-
baden in die Diskussion. 1952 hingegen deutete sich an, dass die Regierungspräsidi-
en wohl erhalten bleiben sollten: Zur Vorbereitung der Übertragung von Aufgaben 

„von oben nach unten“ wurde ein Ausschuss unter der Leitung Dr. Fritz Hochs ein-
gesetzt, „da Hoch offenbar in der Bevölkerung ein hohes Ansehen genoss“ (Koenig, 
S. 81). Auch die Regierungspräsidien sollten in diesem Zusammenhang neue Aufga-
ben, die zuvor auf Ministeriumsebene angesiedelt waren, erhalten. Die beabsichtigte 
Auflösung der kommunalen Bezirksverwaltung geriet derweil insbesondere in Nord-
hessen in scharfe Kritik; die letzten Reste der ehemaligen Eigenständigkeit würden 
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damit zerstört, die Auflösung bedeute eine „unheilvolle Abhängigkeit von Südhessen“  
(Koenig, S. 82).
	 Im Gesetz über die Mittelstufe der Verwaltung vom 7. Mai 1953 wird dann die 
staatliche und die kommunale Mittelinstanz in Hessen festgeschrieben: Das Regie-
rungspräsidium bleibt als Behörde der allgemeinen Landesverwaltung erhalten, der 
Landeswohlfahrtsverband wird „als starkes kommunales Element“ (Koenig, S. 84) der 
Mittelstufe gegründet. Damit sind zwar die Bezirksverbände aufgelöst (der Landes-
wohlfahrtsverband ist hessenweit zuständig), mit dem Sitz des LWV in Kassel dürfte 
die Politik aber auf die nordhessische Kritik an der Abschaffung der Kommunalver-
bände reagiert haben. Für Wahl kommt dem Gesetz (und der Gemeinde- und Land-
kreisordnung von 1952) eine „besondere – integrierende – Bedeutung“ zu, da damit die 
Grundlage für einen nun einheitlichen Verwaltungsaufbau in Hessen gegeben war. 
	 Das Gesetz über die Mittelstufe der Verwaltung gilt bis heute, im Vergleich 
zu anderen Bundesländern beschränkt es sich laut Schrapper darauf, „die Bezirks
regierungen als ‚allgemeine Verwaltungsbehörden der Mittelinstanz zu erwähnen‘“  
(Schrapper, S. 159):
	 Paragraf 1 des Gesetzes über die Mittelstufe regelt, dass „Behörde der allgemeinen 
Landesverwaltung in der Mittelstufe“ das Regierungspräsidium ist, Paragraf 2 erlaubt 
der Landesregierung, den Regierungspräsidien Aufgaben per Rechtsverordnung zu 
übertragen oder Aufgaben der Regierungspräsidien an den Landrat als Behörde der 
Landesverwaltung zu übertragen. Schließlich hält Paragraf 1 fest, dass „die Grenzen 
der Regierungsbezirke und der Sitz des Regierungspräsidiums […] durch Gesetz be-
stimmt“ werden.
	 Doch mit dem Gesetz war die Diskussion um die Regierungspräsidien in Hessen 
nicht beendet:
	 „Aber auch in Hessen gab es um ihren Fortbestand und ihre gebietliche Abgrenzung 
lange und periodisch wiederkehrende kontroverse Diskussionen mit dem dann immer glei-
chen Ergebnis der Alternativlosigkeit.“ (Wahl, S. 251)

Pittermann deutet bereits an, worum es bei der nächsten Runde der Diskussion um 
die Mittelstufe ging:
	 „Mit dem Mittelstufengesetz schien der Fortbestand des Regierungspräsidenten als 
ressortübergreifende Mittelbehörde ausgestanden zu sein. Offen geblieben war jedoch die 
Frage einer Neuabgrenzung der Regierungsbezirke […]. Die Grenzen und der Dienstsitz 
der Regierungspräsidenten sollten durch ein eigenes Gesetz bestimmt werden […].“ (Pitter-
mann, S. 330)
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Ausgelöst wurde die neue Diskussion um die Regierungspräsidien vom Fuldaer Ober-
bürgermeister Dr. Alfred Dregger (CDU), der 1965 den später nach ihm benann-
ten „Dregger-Plan“ vorlegte. Der Plan sah die Bildung von Regionen in Hessen vor,  
in denen Regierungsbezirke und Landkreise miteinander verschmelzen sollten (vgl. 
Koenig, S. 100/101). Auch die hessische FDP befürwortete die Schaffung von Regionen 
(vgl. Hessischer Innenminister 1968, S. 21), die vom Innenminister aber abgelehnt 
wurde (vgl. Koenig, S. 104/117). Nach den Vorschlägen wurde erneut eine „Sachver-
ständigenkommission für Verwaltungsreform und Verwaltungsvereinfachung in Hes-
sen“ gebildet, die 1967 eine Veröffentlichung „Zum Amt des Regierungspräsidenten“ 
herausgab, in der „eine sachgerechte Auswahl der wissenschaftlichen Meinungen  
zusammengefasst“ war, die „den zu politischen Entscheidungen berufenen Kräften“ 
eine Entscheidungshilfe geben und die Diskussion versachlichen sollte (vgl. Hessischer 
Innenminister, S. 22). Kommissionsmitglied war unter anderem auch der Kasseler  
Regierungspräsident Alfred Schneider. Neben der Zusammenstellung relevanter Lite-
raturauszüge enthielt die Veröffentlichung aber auch eine „Kommissionsentschließung 
zur Frage der Mittelinstanz“ (s. Anhang), die sich für den Erhalt der Regierungspräsi-
dien ausspricht, allerdings deren „Gestaltung“ und „gebietliche Abgrenzung“ diskutiert 
werden müssen. Dazu regt die Kommission eine Aufgabenüberprüfung an und sieht 
drei Alternativen für die Einteilung des Landes in entweder zwei, drei oder vier Regie-
rungsbezirke (vgl. Kommissionsentschließung; in: Sachverständigenkommission 1967,  
S. 85 – 87). 
	 Im Innenministerium wurden daraufhin die Vorschläge einer Zweier- oder Drei-
erlösung erörtert, die Landesregierung entschied sich für die Reduzierung der Zahl  
der Regierungsbezirke auf zwei (vgl. Hessischer Innenminister 1968, S. 24). Am  
24. April 1968 wurde der Gesetzentwurf der Landesregierung zum „Gesetz über die 
Grenzen der Regierungsbezirke und den Dienstsitz der Regierungspräsidenten“ mit 
den Stimmen der SPD (gegen CDU, FDP und NPD) angenommen, der Regierungs-
bezirk Kassel blieb in seiner Form erhalten, der Regierungsbezirk Wiesbaden ging in 
den Regierungsbezirk Darmstadt über, der damit zum zweitgrößten Regierungsbezirk 
Deutschlands wurde (vgl. Hessischer Innenminister 1968, S. 25). Die Begründung des 
Gesetzes wird ebenda wiedergegeben. Am Rande sei jedoch auf ein Gerücht verwiesen, 
dessen Wahrheitsgehalt nach Koenig zwar „unmöglich nachzuweisen“ sei, das aber bei 
den Interviews der ehemaligen Abteilungsleiter im RP Kassel ebenfalls angesprochen 
wurde: Das Regierungspräsidium Wiesbaden hatte kurz vor seiner Auflösung einen 
Neubau „in bester City-Lage“ erhalten, während das Innenministerium auf mehrere 
Standorte in Wiesbaden verteilt gewesen sei, so Koenig. Dieser Neubau sei ein „inof-
fizieller Grund für die Auflösung des Regierungspräsidiums Wiesbaden“ gewesen, da 



77

der Innenminister neidisch auf den Neubau gewesen sei und das Gebäude gern für 
sich haben wollte (vgl. Koenig, S. 167). Fakt an dieser Geschichte sei, dass das Innen-
ministerium bis heute im ehemaligen Haus des Regierungspräsidiums Wiesbaden sitze,  
sagt der ehemalige Kasseler Abteilungsleiter Günter Pletsch. Ob wahr oder unwahr, 
diese Geschichte zeige, „dass Verwaltungsreform kein technisch-steriler Vorgang war, 
der wie eine mathematische Gleichung klar nachvollziehbar zu einem eindeutigen  
Ergebnis führte“ (Koenig, S. 167). Dies wird auch am Ende der nächsten Diskussions-
phase um die Regierungspräsidien in Hessen wieder deutlich.

1970 kam es zur Bildung einer Koalition aus SPD und FDP auf Landesebene. Die FDP 
war – im Gegensatz zur SPD – weiterhin für die Abschaffung der Regierungspräsidien, 
sodass „die Frage der Mittelinstanz […] in den folgenden Jahren immer wieder von 
der FDP thematisiert werden“ sollte (Koenig, S. 232). In der „Hauptphase der Verwal-
tungsreform“, wie Koenig die Zeit von 1969 bis 1974 bezeichnet, stand vor allem eine 
Funktionalreform der Verwaltung insgesamt und die Gebietsreform auf Gemeinde- 
und Kreisebene im Mittelpunkt, im Rahmen der Funktionalreform war aber die Exis-
tenz der Regierungspräsidien weiter umstritten (vgl. Koenig, S. 342). Einen Einblick 
in diese Diskussion liefern beispielsweise die im Hessischen Staatsarchiv in Marburg 
aufbewahrten Akten des Kasseler Regierungspräsidiums. Insbesondere Regierungsprä-
sident Alfred Schneider (und später auch sein Nachfolger Dr. Burghard Vilmar) setzte 
sich persönlich durch eine Vielzahl von Stellungnahmen und Schreiben für den Erhalt 
der Regierungspräsidien ein und warb für die Notwendigkeit der Mittelinstanz. Unter 
anderem führte Schneider einen umfangreichen Schriftwechsel mit dem Ministerprä-
sidenten, Ministern, Abgeordneten, aber auch z.B. mit Journalisten (vgl. 3vA Funktio-
nalreform – Schriftverkehr). Schneider schrieb nicht nur den FDP-Fraktionsvorsitzen-
den und mehrere FDP-Abgeordnete an, „um […] die Gründe für die Erhaltung von 
Regierungspräsidien […] darzulegen“ (Koenig, S. 308; vgl. auch Archivakten), son-
dern legte sich auch bei seinen Parteifreunden für das Regierungspräsidium ins Zeug. 
So schrieb er am 2. März 1971 in klaren Worten an den „Genossen Egon Höhmann“ 
(MdB), der sich wohl gegen die Regierungspräsidien geäußert hatte: 
	 „Dumme Bemerkungen über die Funktion des Regierungspräsidenten sind seit eh und 
je von Leuten an der Tagesordnung, die nichts davon verstehen. Ich kann es zunächst nicht 
glauben, dass Du Dich zu Bemerkungen hinreißen lässt, die Dich mit solchen Leuten in 
eine Reihe stellen.“

Dieses Gerede, so Schneider weiter, sei unverantwortlich den Mitarbeitern des Regie-
rungspräsidiums gegenüber. Der Bundestagsabgeordnete antwortete, dass eine Zeitung  
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ihn falsch zitiert habe und ihm die Vorwürfe eines anderen Abgeordneten in den Mund  
gelegt worden seien.
	 Mit Datum vom 28. Mai 1976 verfasste Alfred Schneider außerdem eine „Darle-
gung von Gründen, die für die Beibehaltung der ressortübergreifenden Mittelinstanz 
sprechen“ (vgl. 3vA). Als Hauptmerkmal hebt Schneider die Koordinations- und Bün-
delungsfunktion des Regierungspräsidiums hervor und zeigt eine Reihe von Beispielen 
auf, welche „Bindungen“ etwa bei der Schaffung von Sonderbehörden verloren gehen 
würden. Zum Beispiel erfordere die „Förderung baulicher Maßnahmen für Gesund-
heitseinrichtungen“ die Zusammenarbeit des zuständigen Dezernats für kommunales 
Bauwesen mit dem Wasserrechtsdezernat, der Wirtschaftsförderung, dem Gewerbe-
recht, der Bauaufsicht und dem Veterinärwesen. Im Bereich der Wasserwirtschaft 
zählt Schneider die Verknüpfungen zur Bezirksplanung, zur Kommunalaufsicht, zum 
Verteidigungswesen, zum Zivilschutz, zum Gesundheitswesen und zu sechs weiteren 
Dezernaten (u.a. Naturschutz, Bau, etc.) auf und gibt praktische Arbeitsbeispiele wie 
die Hochwasserkatastrophe an der Diemel 1965 oder die Überwachung und Koordi-
nierung der Abwasserverbände. 
Weitere Vorteile des Regierungspräsidiums sieht Schneider u.a.
–	 in der Position des Regierungspräsidenten als politischer Beamter:  
	 Entscheidungen seien damit besser durchsetzbar;
–	 in der Auslastung der Fachkräfte des Regierungspräsidiums  
	 durch die vielfältigen Verwaltungsaufgaben;
–	 in der Berücksichtigung regionaler Belange bei der Aufgabenwahrnehmung  
	 und der Interessenvertretung für die Region.

Auch seitens der Landesregierung wurden die hessischen Regierungspräsidien an  
der Diskussion beteiligt, z.B. fanden verschiedene Erörterungen statt, es wurden  
Stellungnahmen zu den Vorschlägen der Ministerien zur Aufgabenverlagerung (z.B. 
auf die Landräte) angefordert sowie Aufgabenkataloge der Regierungspräsidien und 
der Landräte (aus jenem Grunde) erstellt, in denen auch die Aufgabenverflechtungen 
der einzelnen Abteilungen untereinander dargestellt wurden (vgl. Akten zur Funkti-
onalreform 3vA). Auch der Personalrat des Regierungspräsidiums Kassel wandte sich 
zwischen 1971 und 1979 in mehreren Entschließungen, Pressemitteilungen und Re-
solutionen gegen eine mögliche Auflösung der Mittelinstanz. Und Regierungspräsi-
dent Dr. Vilmar geriet laut einem Zeitungsbericht der Hessischen Allgemeinen vom  
3. November 1975 gleich nach seiner Antrittsrede in die Kritik der FDP: Dr. Vilmar 
hatte sich demnach dafür ausgesprochen, die Regierungspräsidien zu stärken (am 
26. August 1975 zitierte die HA zur Amtsübernahme Dr. Vilmar mit den Worten: 
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„Ohne eine lenkende Instanz auf der Mittelstufe geht es nicht. Ein nebeneinander 
von Fachverwaltungen wäre für den Bürger unüberschaubar.“). Die FDP wertete  
diese Stellungnahme als „geschmacklos“, der neue Regierungspräsident versuche,  
politische Entscheidungen zu programmieren. Die Koalitionsvereinbarung lege fest, 
dass das Fortbestehen der Regierungspräsidien überprüft werden solle, die FDP werde 
sich von solchen „Querschüssen“ aus Kreisen der SPD nicht abbringen lassen (vgl.  
HA, 3. 9. 1975). 
	 1977 wurde schließlich doch ein Gesetz zur Eingliederung von Sonderverwal-
tungen in die allgemeine Verwaltung beschlossen, allerdings auch der Bereich Forsten/
Naturschutz aus den Regierungspräsidien ausgegliedert. Außerdem wurde im gleichen  
Jahr die Gebietsreform abgeschlossen, aus der die noch heute gültige Einteilung  
der Kreis- und Gemeindegebiete in Hessen hervorging – allerdings mit einer für die 
beiden Regierungspräsidien Darmstadt und Kassel bedeutenden Ausnahme:

Zum 1. 1. 1977 wurde im Rahmen der Gebietsreform die Stadt Lahn geschaffen, ein 
Zusammenschluss der Städte Gießen und Wetzlar und weiterer Gemeinden, um „ein 
leistungsfähiges Oberzentrum in Mittelhessen aufzubauen“ (Koenig, S. 350). Die-
se politische Entscheidung der Landesregierung wurde jedoch von der Bevölkerung 
der betroffenen Städte und Gemeinden nicht akzeptiert, unter anderem aufgrund 
des Verlustes der geschichtsträchtigen Namen Wetzlar und Gießen. „Schon drei Mo-
nate später sollte der Anfang vom Ende der Stadt Lahn beginnen“, schreibt Koenig  
(S. 448). Im September 1978 versprach schließlich Ministerpräsident Börner die Wie-
derauflösung der Stadt Lahn. Parallel dazu wurde von der SPD die Absicht geäußert, 
als Ausgleich und als „regionalpolitisches und raumplanerisches Dach“ eine Mittelins-
tanz in Mittelhessen zu schaffen, so Koenig (vgl. S. 467). Damit sollte Mittelhessen 
aus seiner organisatorischen Randlage befreit und gleichzeitig auf die Klagen reagiert 
werden, die aus der Aufteilung Hessens in die zwei Regierungsbezirke Darmstadt  
und Kassel zu hören waren: Für die Darmstädter Behörde wurden eine Überbelastung 
und zu lange Verwaltungswege nach Mittelhessen angemahnt, insgesamt wurde das 
Ungleichgewicht zwischen den Regierungsbezirken Kassel und Darmstadt nach der 
Übernahme des Regierungsbezirkes Wiesbaden durch Darmstadt beklagt (vgl. Koenig,  
S. 469/471). Die Einrichtung eines dritten Regierungsbezirkes in Mittelhessen und 
des damit einhergehenden Planungsraumes „sollte speziell der wirtschaftlichen Stär-
kung dieses Raumes dienen und der Einbindung in den Sogbereich des Rhein-Main-
Gebietes entgegenwirken“ (Pletsch, S. 40). Die Verwaltungsneugliederung sei „Reflex  
auf die Modernisierungsprozesse in der Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur“  
Hessens (Abendroth, S. 159).
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	 Ein Problem war dabei die FDP, die weiterhin für die Abschaffung der Regie-
rungspräsidien eintrat und nun als Koalitionspartner der SPD plötzlich der Schaffung 
einer dritten Mittelinstanz zustimmen sollte. Hier sei ein personelles Entgegenkom-
men der SPD „fast zwangsläufig“ gewesen, so Koenig (S. 472), und so verwundert 
die Schlagzeile des Wiesbadener Kuriers vom 14. März 1979 nicht: „In Nordhessen 
übernimmt die FDP eine SPD-Domäne“, hieß es da. Denn:
	 „Das Kasseler Regierungspräsidium war seit Ende des 2. Weltkrieges eine unbestrittene 
Domäne der SPD, die in Nordhessen aufgrund der Wahlergebnisse alle politischen Schlüs-
selpositionen besetzt hielt.“ (Wiesbadener Kurier, 14. 3. 1979)

Dem neuen Regierungspräsidenten wurde ein schwerer Gang vorausgesagt; als  
Reaktion in Kassel berichtet die Zeitung, dass der damalige Vizepräsident aus der SPD 
ausgetreten sei. Die FDP stimmte so aber der Errichtung des Regierungspräsidiums 
in Gießen zu, und auch der neue Präsident in Kassel, Heinz Fröbel, sagte eindeutig 

„Ja“ zu der neuen Behörde, wie die Hessische Allgemeine vom 16. März 1979 berich-
tet. Bei der Amtseinführung Fröbels habe Innenminister Gries (ebenfalls FDP) nicht 
geleugnet, dass die Nachfolge Dr. Vilmars „,im Feld politischer Auseinandersetzungen 
getroffen worden sei’“, so der Zeitungsbericht, doch müsse der Regierungspräsident 
sein Amt unparteilich wahrnehmen (s. Kapitel II. 3.1 „Regierungspräsident und Regie-
rungsvizepräsident“). Es mag sogar sein, dass die Ernennung eines FDP-Manns zum 
Regierungspräsidenten mit dazu beigetragen hat, dass die Regierungspräsidien heute 
von der FDP als notwendig erachtet werden.
	 Ein weiterer und für das Regierungspräsidium Kassel sicherlich schmerzlicher 
Einschnitt, der mit der Errichtung des mittelhessischen Regierungsbezirkes verbunden 
war, war die Abgabe des Landkreises und der Stadt Marburg an das neue Regierungs-
präsidium in Gießen. Wie bereits erwähnt, gehörte Marburg zum Kasseler Kurfürs-
tentum, war sogar einst Regierungssitz des Territoriums und hatte damit vielfältige 
Anknüpfungspunkte zu Kassel (vgl. u.a. Heidenreich/Böhme). Außerdem war Mar-
burg die einzige Universitätsstadt des Regierungsbezirks Kassel, die Gesamthochschule 
Kassel war gerade erst gegründet worden. Der ehemalige Kasseler Regierungspräsi-
dent Dr. Ernst Wilke beschreibt die Problemlage des neuen Regierungsbezirkes im  
Interview:
	 „Herr Börner – ich war ja zu dieser Zeit in Wiesbaden – war ein Realist […]. Er 
hat gesagt, wenn die Lahnstadt jetzt schon kaputt geht – und er war nie ein Freund davon 
– dann müssen wir ein Äquivalent geben, dann bilden wir die Region Mittelhessen, die 	
eigentlich gar nicht organisch zusammengehört. Denn Marburg ist uraltes kurhessisches 
Land, das Staatsarchiv von Kurhessen sitzt ja heute noch in Marburg. Philipp der Groß
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mütige hatte seinen Sitz in Marburg. Schmalkalden gehörte dazu […]. Sodass die 	
Gießener eigentlich – eine Kompromisslösung ist noch ein bisschen schwach ausgedrückt 
– ein Äquivalent für die Lahnstadt sind. […] Es war eine Sünde, uns den Kreis Marburg 
wegzunehmen. Aber das war eben Politik.“

Aber nicht nur in Kassel, auch in Marburg gab es Kritik, wie Koenig beschreibt. Die 
RP-Gründung in Gießen führe zu einem Verlust der Zentralität Marburgs und bringe 
die Universitätsstadt in eine „schwierige Konkurrenzsituation“ zwischen Kassel und 
Gießen, da Marburg „traditionell nach Kassel“ orientiert sei, gibt Koenig die damalige 
Auffassung des Kreisausschusses wieder. Aller Kritik zum Trotz wurde am 15. Oktober 
1980 das „Gesetz zur Neuorganisation der Regierungsbezirke und der Landesplanung“ 
verabschiedet, denn nicht nur der Regierungsbezirk Gießen wurde neu geschaffen, 
auch die bisher kommunale Regionalplanung wurde in die hessischen Regierungs-
präsidien eingegliedert (s. Kapitel II. 2.7 „Die Abteilung für Regionalplanung“). Im 
Staatsanzeiger Nr. 50 vom Dezember 1980 ist die „Durchführung des Gesetzes zur 
Neuorganisation der Regierungsbezirke und der Landesplanung vom 15. Oktober 1980“  
geregelt, damit galt auch wieder ein landeseinheitlicher Organisationsplan für die  
Regierungspräsidien: 
	 „Mit Wirkung vom 1. Januar 1981 wird die Behörde ,Der Regierungspräsident in 
Gießen’ neben den bestehenden Regierungspräsidenten in Darmstadt und Kassel errichtet. 
Der Regierungsbezirk Gießen umfasst die Landkreise Gießen, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-	
Weilburg, Marburg-Biedenkopf und Vogelsbergkreis [...].“ (Staatsanzeiger, 3. 12. 1980:  
S. 2323)

Anders als der Regierungsbezirk Darmstadt musste der Regierungsbezirk Kassel nur 
einen, aber eben einen traditionell nach Kassel ausgerichteten Landkreis an Gießen 
abgeben. Bis zum kompletten Aufbau des Regierungspräsidiums Gießen sollten laut 
Staatsanzeiger die Regierungspräsidien in Kassel und Darmstadt einige Aufgaben der 
Gießener Behörde als „Außenstellen des Regierungspräsidenten in Gießen“ wahrneh-
men (ebd.). 
	 Laut Sonderakte „Errichtung eines Verwaltungsbezirks in Gießen“ des Regie-
rungspräsidiums Kassel wurden die hessischen Regierungspräsidien zuvor um Stel-
lungnahme zum Aufbau des Regierungspräsidiums in Gießen gebeten und unterstütz-
ten anschließend die Errichtung der neuen Behörde. Nach der Akte war der folgende 
Aufbauplan vorgesehen:
–	 ab 1. 3. 1980: Aufbaustab in Gießen aus 12 Mitarbeitern der Regierungspräsidien  
	 Kassel und Darmstadt;
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–	 ab 1.7.1980: Übernahme von Aufgaben (Hoheitsverwaltung, Soziales, Schule u.a.);  
	 dazu Einbringung von Stellen des Regierungspräsidiums Kassel (31) und  
	 des Regierungspräsidiums Darmstadt (41) und Schaffung neuer Stellen (72);
–	 zweite Aufbaustufe ab 1. 7. 1981: bis 31. 12. 1981 ca. 400 – 450 Mitarbeiter, davon 68,5  
	 aus RP Kassel, 83 aus RP Darmstadt.

Der erste Gießener Regierungspräsident Knut Müller bezeichnete die Gründung des 
Regierungspräsidiums Gießen zu dessen 25. Geburtstag im Jahr 2006 als rückblickend 
gute Entscheidung (vgl. 25 Jahre RP Gießen, S. 4). Auch Regierungsvizepräsident  
Dr. Neusel hält die Entscheidung für „durchaus richtig“, dass man in Hessen drei 
Regionen habe. Wie Günter Pletsch berichtet, habe die Gründung des dritten Regie-
rungspräsidiums außerdem die Situation der Mittelbehörden in Hessen stabilisiert. 
Dies ist auch Koenigs Einschätzung (vgl. S. 474). Was die Gebietsabgrenzung an-
geht, so bezweifeln aber Koenig und (Alfred) Pletsch die Identifikationskraft des nun  
26 Jahre alten Regierungsbezirks: 
	 Mittelhessen, dessen territoriale Abgrenzung keinerlei historische Vorläufer habe, 
trenne Nord- und Südhessen und versuche seither, eine eigene Identität zu finden (vgl. 
Pletsch, S. 35). Das Argument, das Regierungspräsidium Gießen könne den mittelhes-
sischen Raum nicht integrieren, sieht auch Koenig nicht schlüssig widerlegt und nennt 
als Beispiel, dass es noch keinen einheitlichen Handwerkskammerbezirk in Mittel-
hessen gebe. Marburg etwa ist bis heute Bestandteil der Bezirke von Handwerkskam-
mer und IHK Kassel. Die Notwendigkeit eines dritten Regierungsbezirkes bzw. einer  
eigenständigen Planungsregion in Hessens Mitte soll hier auch nicht angezweifelt wer-
den, die gebietliche Abgrenzung erscheint aber bis heute umstritten.

Nach der Errichtung des Regierungspräsidiums Gießen galt die hessische Mittel
instanz als gestärkt (vgl. Koenig, S. 474). Im Landtagswahlkampf 1999 forderte  
dann allerdings der Spitzenkandidat der hessischen CDU, Roland Koch, erneut die  
Abschaffung der Regierungspräsidien:
	 „Unsere Entscheidung als CDU ist eindeutig. Wir wollen die Landkreise stärken, wir 
wollen dadurch den Städten und Gemeinden Aufgaben der Landkreise übergeben, und wir 
glauben, dass wir die alte preußische Posthalterei der Regierungspräsidenten nicht mehr 
brauchen.“ (Roland Koch; in: Hessische Städte- und Gemeindezeitung, S. 416)

Alle anderen Landtagsparteien – auch die FDP – hatten sich für den Erhalt der Regie-
rungspräsidien ausgesprochen (vgl. Hessische Städte- und Gemeindezeitung). Dass die 
Regierungspräsidien nach dem Wahlsieg der CDU 1999 dann doch nicht abgeschafft  
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wurden, ist damit der FDP und wohl vor allem der Person des späteren Wirtschafts
ministers im Kabinett Koch, Dieter Posch, zu verdanken. Posch schreibt dazu:
	 „Es ist nicht übertrieben, wenn man feststellt, dass in dieser Frage die Koalitionsver-
handlungen auf der Kippe standen. Als Mitglied der Verhandlungskommission habe ich 
mich vehement den Vorstellungen der CDU widersetzt.“

Anlässlich des Festaktes zum 140-jährigen Bestehen des Regierungspräsidiums Kassel  
äußerte sich auch Ministerpräsident Roland Koch in seiner Festrede dazu. Dieter Posch 
(der einst im Regierungspräsidium Kassel tätig war) habe zum Erhalt der Behörde des 
Regierungspräsidenten beigetragen. 

Der Erhalt der Regierungspräsidien in Hessen erscheint damit zumindest für die 
nächste, ab 2008 beginnende Legislaturperiode gesichert. Denn alle hessischen Land-
tagsparteien stehen zu der Bündelungsbehörde, wie eine Anfrage im Rahmen dieser 
Arbeit ergab. Besonders interessant ist, dass die FDP und nun auch die CDU mittler-
weile von dem „Modell Regierungspräsidium“ überzeugt scheinen. In seiner Festan-
sprache in Kassel machte Ministerpräsident Koch deutlich, dass sich sein Bild von den 
Regierungspräsidien gewandelt habe: Die Arbeit beweise, dass Bündelung gebraucht 
werde, das Regierungspräsidium Kassel sei ein zentraler Integrationsfaktor für die Re-
gion Nordhessen. Es ist also gut möglich, dass die Notwendigkeit und die Qualität der 
Arbeit der Regierungspräsidien dafür Ausschlag gegeben hat, dass FDP und CDU nun 
ebenfalls hinter den Regierungspräsidien stehen. Es kann auch eine Rolle spielen, dass 
Mitglieder beider Parteien im einst „roten Musterland“ Hessen (vgl. u.a. Abendroth) 
als Regierungspräsidenten eingesetzt waren und damit die Behörde besser kennen-
lernen konnten (s. auch Kapitel III. 7 „Das Problem der fehlenden Legitimation“). 
Beides sind aber nur Vermutungen und können hier nicht belegt werden.

Behörde gesichert?
Was bringt die Zukunft?

Die Frage, wie ein (Verwaltungs-)Raum optimal abgegrenzt werden kann, wurde be-
reits kurz angesprochen, ebenso wurde auf die Unterschiedlichkeit der drei hessischen 
Regierungsbezirke hingewiesen. 
	 Mitte der 1990er Jahre beschäftigte sich eine Reihe von Landes-/Regionalpoliti-
kern mit der Frage nach einer neuen Raumstruktur in Hessen (vgl. u.a. RP Gießen). 
Ausgangspunkt war die Forderung nach der Entwicklung neuer Organisationsstruk-
turen im Rhein-Main-Gebiet; zur Standortsicherung sei eine „neue und zeitgemäße  
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Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft“ nötig (Jordan-Papier; in: RP Gießen,  
S. 137). Jörg Jordan verfasste damals ein Positionspapier für die SPD Hessen-Süd, 
das für das Rhein-Main-Gebiet ein Regionalkreismodell vorsah. Die Region – auf-
geteilt in Städte, Kreise, einen Umlandverband und den Regierungsbezirk – sei  
unüberschaubar, in ihrer Reaktionsfähigkeit zu langsam und damit füge sie sich in der 
Standortkonkurrenz Schaden zu (vgl. Jordan-Papier, S. 138ff). Der damalige Gießener 
Regierungspräsident Hartmut Bäumer reagierte mit „10 Thesen zur Neustrukturierung 
des Verhältnisses von Landesverwaltung zur Kommunalverwaltung in Hessen“ auf 
das Jordan-Papier. Auch er erkannte die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform, 
mahnte allerdings an, dass ein Regionalkreis im Süden Hessens, der etwa die Hälfte 
der hessischen Bevölkerung umfassen würde, die Disparitäten innerhalb des Landes 
noch verschärfen und zudem die Funktionen von Landesregierung und Landesparla-
ment infrage stellen könnte (vgl. Bäumer; in: RP Gießen, S. 155). Auch der damalige 
hessische Innenminister Gerhard Bökel lehnte das Regionalkreismodell für Südhessen 
ab. Neben den Argumenten Bäumers führte er an, dass das ganze Land in eine Gebiets 
reform einbezogen werden müsse und sich die Frage stelle, ob die Bürger einer solchen 
Reform zustimmen würden (vgl. Bökel; in: RP Gießen, S. 160ff).
	 Die Suche nach einer optimalen Begrenzung der hessischen Planungs-/Wirt-
schafts-/Verwaltungs- und schließlich Lebensräume kann an dieser Stelle nicht tief-
ergehend erörtert werden, aber genau diese Fragen der „richtigen“ (notwendigen?) 
Umgrenzung eines Raumes werden für den Fortbestand der Regierungspräsidien in 
Hessen genauso eine Rolle spielen wie die Frage nach den Aufgaben des Staates und 
auf welcher Ebene sie am besten erledigt werden sollen.
	 In Nordhessen wird aktuell und bereits eher konkret über die Bildung eines 
„Regionalkreises“ (nicht im Sinne eines etwa im Mittelinstanzbericht genannten Re-
gionalkreises) diskutiert: zur Kommunalwahl 2011 sollen Stadt und Landkreis Kassel 
zu einer solchen Gebietskörperschaft zusammengeschlossen werden (vgl. www.stadt-
kassel.de). Auch diese Diskussion wird möglicherweise Auswirkungen auf die Regie-
rungspräsidien bzw. das Regierungspräsidium Kassel haben, zumindest im Bereich der 
Aufgabenwahrnehmung. Daneben sind laut Hessisch-Niedersächsischer Allgemeine 
auch ein „Speckgürtel-Modell“, das die Eingemeindung einiger Stadtrandgemeinden 
in die Stadt Kassel zum Inhalt hat, oder ein „Rat der Regionen“ (was dem Regional-
kreismodell des Mittelinstanzberichtes entspräche) für Nordhessen in der Diskussion 
(vgl. HNA, 19. Januar 2007). Beide Modelle sind laut HNA-Bericht aber eher „unrea-
listisch“ (ebd.). 
	 Was die Zukunft also für die hessischen Regierungspräsidien und ihren Erhalt 
bringen wird, ist schwer zu sagen. Der Bestand der Regierungspräsidien scheint aber 
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(zumindest für die nächste Legislaturperiode) gesichert, folgt man den vier hessischen 
Landtagsparteien, die im Zuge dieser Arbeit auch zur Zukunft der Regierungspräsidi-
en in Hessen befragt wurden:

Die CDU
Im Entwurf für das Regierungsprogramm der CDU für die Legislaturperiode 2008  
ist nach Auskunft von Philipp Gutmann, politischer Referent der CDU Hessen, keine 
Veränderung des bestehenden Systems in Hessen vorgesehen. Die Partei hält also  
zunächst an den Regierungspräsidien fest. Allerdings betont die Hessen-CDU auch, 
dass Behörden keinen Selbstzweck darstellen:
	 „Die Frage, wo und wie Aufgaben des Landes am Besten erledigt werden sollen, muss 
und kann völlig unaufgeregt geführt werden. […] In erster Linie muss immer zuerst ent-
schieden werden, was soll der Staat machen, und in zweiter Linie, wie und wo.“

Die Regierungspräsidien hätten sich als „leistungsfähige Einheiten“ erwiesen, die 
effizient und flexibel auf veränderte Anforderungen reagieren könnten, ihre Stärke 
sei die Bündelungsfunktion, so die CDU. Es könne in Zukunft aber auch passieren, 
dass staatliche Aufgaben besser bei den Kommunen angesiedelt werden könnten. Ein-
schränkend teilt die CDU dazu allerdings auch mit, dass diese dann „unter Umstän-
den an ihre gebietlichen Grenzen“ stoßen könnten. 

Die SPD
Die umfangreichsten Antworten und Vorstellungen über die Zukunft der Regierungs-
präsidien in Hessen (und insbesondere zur Situation in Nordhessen) lieferte die SPD. 
Für die Landespartei antwortete Ilona Holstein vom Pressereferat des SPD-Bezirks 
Hessen-Nord. Demnach will die Partei auch in Zukunft „unbedingt“ das Modell Re-
gierungspräsidium in Hessen beibehalten. Die Vorteile dieser Behörde sieht die SPD 
in der Funktion der Regierungspräsidien als regionale Bündelungsbehörde sowie in 
der „Vertretung und Berücksichtigung der Interessen der Region“ und der Regierungs-
präsidien als regionale Ansprechpartner. Nachteile „entstehen im Wesentlichen, wenn 
der RP oder die Behörde sich lediglich als verlängerter Arm der Landesregierung ver-
steht, die ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Region handelt.“
	 Zur Zukunft, insbesondere des Regierungspräsidiums Kassel, hat die SPD Hes-
sen-Nord drei Beschlüsse gefasst, die auch teilweise in das Wahlprogramm der Hes-
sen-SPD für die Landtagswahl 2008 aufgenommen wurden. Die Sozialdemokraten 
wollen insgesamt die hessischen Regionen – Nordhessen, Mittelhessen, Rhein-Main 
und Starkenburg – stärken, da die Region „als Planungs- und Handlungsraum in der 
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Zukunft von besonderer Bedeutung“ sein werde (vgl. Wahlprogramm, S. 56). Für Süd-
hessen ist der Regionalkreis Rhein-Main in das Wahlprogramm aufgenommen (vgl.  
S. 57), für Nordhessen wird eindeutig der Erhalt der Landkreise und des Regierungsprä-
sidiums angestrebt (vgl. S. 58), vor diesem Hintergrund solle das Regionalmanagement 

„auf breitem Fundament“ weiter ausgebaut werden. Dazu sollen auch die Kompetenzen 
der Regionalversammlung gestärkt werden (Beschluss vom Bezirksparteitag 1998). Die 
Bestrebungen von Stadt und Landkreis Kassel zu einer stärkeren Zusammenarbeit wer-
den von der SPD unterstützt, die Entscheidung zu einem Regionalkreis „liegt aber 
vor Ort“ (so äußerte sich übrigens auch der hessische Innenminister Volker Bouffier 
[CDU] bei der Podiumsdiskussion anlässlich des 140-jährigen RP-Bestehens aus Sicht 
der amtierenden Landesregierung). Wie die CDU, so strebt auch die SPD eine Auf-
gabenüberprüfung (Abbau der Regelungsdichte, Verlagerung von Aufgaben von den 
Ministerien auf die Mittelinstanz, von dieser auf die Landkreise) an (Beschluss vom 
Bezirksparteitag 1998). Besonders bemerkenswert erscheint an dieser Stelle außerdem  
die von der SPD als notwendig erachtete Definition der hessischen Regionen (vgl.  
Beschluss vom Bezirksparteitag 1998), denn hier kommt für Nordhessen Marburg wie-
der ins Spiel: 
	 „Aufgrund der wirtschaftlichen und historischen Verbindungen erscheint uns als 	
richtige Abgrenzung Nordhessens der Regierungsbezirk Kassel, ergänzt um den Landkreis 
Marburg-Biedenkopf – allerdings nur im Einvernehmen mit den Betroffenen im Unter
bezirk Marburg-Biedenkopf.“

Zum Rhein-Main-Gebiet zählt die Nordhessen-SPD „unter Betrachtung der Wirt-
schafts- und Verkehrsbeziehungen“ die Städte Frankfurt am Main, Offenbach, 
Wiesbaden und die Landkreise Main-Kinzig, Offenbach, Main-Taunus, Rheingau-
Taunus und Hochtaunus. Die Landkreise Vogelsberg, Wetterau, Lahn-Dill, Limburg-
Weilburg und Gießen bilden demnach die Region Mittelhessen; die Kreise Darmstadt-
Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald und die Stadt Darmstadt „den Bezirk 
Starkenburg“ (ebd.). 

Die FDP
Wie bereits erwähnt, wurden die Fragen an die hessische FDP von Dieter Posch, Staats-
minister a.D. und stellvertretender Landesvorsitzender der FDP, beantwortet. Die FDP 
in Hessen steht weiterhin für den Erhalt der Regierungspräsidien. „Die besondere 
Stärke der Regierungspräsidien besteht in ihrer Bündelungsfunktion“, schreibt Posch. 
Genehmigungsverfahren seien damit wesentlich schneller und weniger aufwendig zu 
betreiben „als bei einer Zersplitterung der Zuständigkeiten z.B. durch Sonderbehör-
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den.“ Diese sowie die Schaffung eines Landesverwaltungsamtes stellen für die FDP 
„überhaupt keine Alternative dar.“ Insbesondere wird von der FDP auch „die besondere 
Situation aufgrund der geografischen Lage und der besonderen Problembereiche“ in 
Nordhessen für den Erhalt des Regierungspräsidiums in Kassel angeführt. 

Die Grünen
Am weitesten auf eine Neustrukturierung der Mittelinstanz läuft der Vorschlag der 
hessischen Grünen hinaus, allerdings betonen sie auch den Prozesscharakter ihres Vor-
schlags, der nicht „von heute auf morgen gelingen“ könne und einer sorgfältigen Prü-
fung bedarf. Von der Partei Bündnis 90/Die Grünen antwortete der hessische Land-
tagsabgeordnete und Sprecher für Bildung, Verkehr und Landesentwicklung, Mathias 
Wagner, auf die Befragung. Ähnlich wie CDU und SPD wollen auch die Grünen 
„im Dialog mit allen Beteiligten die heutigen Zuständigkeiten der Landkreise und der 
Regierungspräsidien einer Aufgabenkritik unterziehen.“ Langfristiges Ziel der Grünen 
ist es dabei, Regionalkreise als Verwaltungs- und Entscheidungsebenen zu schaffen,  
„[...] die von ihrem geografischem Zuschnitt und ihrer Kompetenzverteilung den komplexer 
gewordenen Herausforderungen noch besser gerecht werden können; mehr Entscheidungen 
in die Kompetenz der Städte und Gemeinden zu geben und die demokratische Kontrolle 
durch ein direkt gewählten Parlament zu stärken.“

Die Grünen erkennen dabei, dass die „Dualität von kommunaler Selbstverwaltung 
und Tätigkeiten als Behörde der Landesverwaltung“ davon unberührt bleibe, also 
nicht alle Aufgaben kommunalisierbar sind bzw. eine staatliche Verwaltung erhalten 
bleiben muss.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich CDU, FDP und SPD deutlich für 
den Erhalt der Regierungspräsidien aussprechen. Auch die Grünen planen nicht, die 
Mittelinstanz ersatzlos zu streichen. Damit dürfte ihr Erhalt für die nächste Legislatur-
periode gesichert sein. Allerdings dürfte sich der Aufgabenbestand der Regierungsprä-
sidien weiterhin verändern, denn eine Aufgabenkritik bzw. Prüfung von Aufgabenver-
lagerungen wurden von CDU, SPD und Grünen explizit angesprochen.
	 Darüber, wie es langfristig weitergehen soll, haben SPD und Grüne (zumindest 
nach den Antworten der Befragung) konkrete Vorstellungen: Die Grünen streben ein-
deutig Regionalkreise an, und auch die Vorschläge der SPD gehen in eine ähnliche 
Richtung, nämlich eine Stärkung der Kompetenzen der regionalen Ebene. Die Diskus-
sion um eine möglichst optimale Einteilung und Verwaltung der hessischen Regionen 
ist also noch nicht abgeschlossen.





teil II

das regierungspräsidium in kassel
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Bezirk und Behörde

II. 1 Kurze Übersicht

In Hessen ganz oben

II. 1.1 Der Regierungsbezirk Kassel

Betrachtet man Hessen auf einer Deutschland- oder Europakarte, so fällt ins Auge, 
dass das Bundesland zentral im Herzen des Kontinents bzw. der Bundesrepublik liegt. 
Gleiches trifft umso mehr auf den Regierungsbezirk Kassel zu, der im geografischen 
Zentrum Deutschlands und Europas liegt (vgl. u.a. IHK Kassel, S. 10).
	 Der Regierungsbezirk Kassel ist der nördlichste der drei hessischen Regierungsbe-
zirke und umfasst die sechs Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-
Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner sowie die kreisfreie Stadt Kassel. Im 
Norden grenzt der Regierungsbezirk an Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
(„Dreiländereck“ bei Bad Karlshafen), im Osten an Thüringen und im Westen an 
Nordrhein-Westfalen. Im Süden schließt sich an den Regierungsbezirk Kassel der 1981 
gegründete Regierungsbezirk Gießen mit den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und 
Vogelsberg an. Der Landkreis Fulda grenzt im Süden an den Main-Kinzig-Kreis, der 
zum Regierungsbezirk Darmstadt gehört, sowie an den Freistaat Bayern.
	 Naturräumlich ist Hessen ein Land ohne „natürliche“ Grenzen (vgl. Freund,  
S. 41), was auch auf den Regierungsbezirk Kassel zutrifft. Nur im Osten bzw. Nord-
osten des Bezirkes bilden Werra, Fulda und Weser teilweise eine natürliche Grenze  
zu Thüringen und Niedersachsen bzw. verlaufen zumindest in „Grenznähe“. Neben  
diesen drei Flüssen im Norden bzw. Osten des Bezirkes fließen in der Mitte die 
Schwalm (mündet in die Eder), die Eder (mündet in die Fulda) und im Westen die 
Diemel (mündet in die Weser). Bei Waldeck wird die Eder zu Hessens größtem Stau-
see, dem Edersee aufgestaut, der sowohl der Energiegewinnung, als auch dem Wasser-
sport und dem Wasserausgleich auf der Weser dient. In der Nähe des Edersees werden 
außerdem die Diemel (Diemelsee; ebenfalls Energiegewinnung) und die wesentlich 
kleinere Twiste (Twistesee bei Bad Arolsen) aufgestaut. 
	 Die Landschaft des Regierungsbezirkes ist sehr vielgestaltig und durch die Mittel-
gebirgslage geprägt. Wie im gesamten Bundesland herrschen relativ kleine naturräum-
liche Einheiten vor, „die in der Regel weich gegeneinander abgegrenzt sind“ (Freund, 
S. 42). Im Westen wird der Regierungsbezirk durch das Rothaargebirge begrenzt, im 
Südosten des Bezirks liegen die Rhön und das Fulda-Werra-Bergland. Durch die Mitte 
des Regierungsbezirks zieht sich die Nordhessische Senke, an die sich im Norden der 
Reinhardswald anschließt. Westlich der Nordhessischen Senke liegen der Kellerwald 
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und der Waldecker Wald, östlich der Knüll (vgl. Freund, S. 43). Geprägt ist der Regie-
rungsbezirk damit insbesondere durch seinen hohen Waldanteil (40,3% der Fläche), 
der damit knapp über den hessischen Durchschnitt und weit über dem Bundesdurch-
schnitt (31%; vgl. www.wald-online.de) liegt. Die höchste Erhebung Hessens, die 
Wasserkuppe (ca. 950 Meter), liegt ebenfalls im Regierungsbezirk Kassel, nämlich in 
der Rhön.
	 Da der Begriff Nordhessen oft pseudonym für den Regierungsbezirk Kassel an-
gewendet wird, soll dies auch hier erfolgen. Daskalakis/Fromm (vgl. S. 9) weisen aller-
dings darauf hin, dass Nordhessen als Raumordnungsregion nur die Landkreise Kassel, 
Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner sowie die Stadt Kassel 
umfasst, während die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda die Planungsregion 
Osthessen bilden. Die Wirtschaftsregion Nordhessen umfasst für die Industrie- und 
Handelskammer Kassel den Regierungsbezirk Kassel ohne den Landkreis Fulda, dafür 
aber mit dem Landkreis Marburg, der bis 1981 zum Regierungsbezirk Kassel gehörte 
(s. auch Kapitel I. 2.2 „Die Diskussion um die Mittelinstanz in Hessen“), der Hand-
werkskammerbezirk umfasst den Regierungsbezirk Kassel (also mit Fulda), aber auch 
mit dem Landkreis Marburg. Wird hier über Nordhessen gesprochen, so ist damit der 
Regierungsbezirk Kassel gemeint und schließt also (wenn nicht anders genannt) die 
Region Osthessen immer mit ein.
	 Historisch ist der Regierungsbezirk Kassel aus dem Kurfürstentum Hessen und 
dem Fürstentum Waldeck hervorgegangen, was bis heute eine gewisse identitätsstif-
tende Rolle spielt (s. Kapitel III. 6 „Die besondere Stellung des Regierungspräsidiums 
Kassel“). Allerdings blieben nicht alle kurhessisch-waldeckschen Landesteile erhalten; 
die Exklaven Schaumburg und Schmalkalden gingen ebenso verloren, wie der südliche 

„Zipfel“ Kurhessens (Schlüchtern, Gelnhausen, Hanau, Bockenheim) und zuletzt 1981 
der ehemalige Landkreis Marburg (bis auf Schaumburg gehören alle noch zur Evange-
lischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck).
	 Der Regierungsbezirk Kassel hat eine Grundfläche von 8.288 Quadratkilometern 
und ist damit der größte hessische Regierungsbezirk. Im Kasseler Bezirk leben 1.258.512 
Menschen (Stand: 31.12.2004), das sind etwa 20 Prozent der hessischen Einwohner. 
Nordhessen hat damit mit etwa 152 Einwohnern pro Quadratkilometer die geringste 
Bevölkerungsdichte, man kann die Region daher als ländlich strukturiert bezeichnen 
(vgl. u.a. Freund). Auf die ländliche Struktur deutet auch die Größe der Städte und 
Gemeinden hin:
	 137 (ohne die kreisfreie Stadt Kassel) der 426 Städte und Gemeinden in Hessen 
liegen im Regierungsbezirk Kassel. Die einzige Großstadt des Bezirks ist Kassel mit 
knapp 200.000 Einwohnern, sodass der Regierungsbezirk von diesem Oberzentrum 
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dominiert wird. Andere Großstädte in der Nähe (Göttingen, Erfurt, Paderborn) sowie 
das Rhein-Main-Gebiet haben kaum Einflüsse auf den Bezirk (vgl. Freund, S. 292). 
Von den zehn größten Städten Hessens liegen nur zwei im Regierungsbezirk Kassel, 
neben Kassel ist dies die Stadt Fulda mit ca. 64.000 Einwohnern. Die nächstgrößeren 
und einzigen Städte mit über 20.000 Einwohnern im Regierungsbezirk Kassel sind 
Bad Hersfeld (30.500 Einwohner), Baunatal (28.000 Einwohner), Korbach (25.000 
Einwohner) und Eschwege (22.000 Einwohner; vgl. hessische Gemeindestatistik). 
Inklusive der genannten Städte (außer Kassel) haben laut der hessischen Gemeinde
statistik nur 31 Städte (22,6%) und Gemeinden mehr als 10.000 Einwohner, davon 
liegen:
–	 sechs im Landkreis Fulda (davon eine über 20.000 Einwohner: Fulda),
–	 drei im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (davon eine über 20.000 Einwohner:  
	 Bad Hersfeld),
–	 neun im Landkreis Kassel (davon eine über 20.000 Einwohner: Baunatal),
–	 sechs im Schwalm-Eder-Kreis (keine über 20.000 Einwohner), 
–	 vier im Kreis Waldeck-Frankenberg (davon eine über 20.000 Einwohner:  
	 Korbach),
–	 drei im Werra-Meißner-Kreis (davon eine über 20.000 Einwohner: Eschwege).

49 Städte und Gemeinden (35,8%) des Bezirks haben zwischen 5.000 und 10.000 Ein-
wohner. Die größte Anzahl – nämlich 54 Städte und Gemeinden des Regierungsbe-
zirks – haben weniger als 5.000 Einwohner (39,4%), davon verteilen sich:
–	 zehn auf den Landkreis Fulda (bei insgesamt 23 Städten und Gemeinden),
–	 zwölf auf den Landkreis Hersfeld-Rotenburg (insgesamt 20 Städte und  
	 Gemeinden),
–	 sechs auf den Landkreis Kassel (insgesamt 29 Städte und Gemeinden),
–	 zehn auf den Schwalm-Eder-Kreis (insgesamt 27 Städte und Gemeinden),
–	 acht auf den Kreis Waldeck-Frankenberg (insgesamt 22 Städte und Gemeinden),
–	 acht auf den Werra-Meißner-Kreis (insgesamt 16 Städte und Gemeinden).

Vergleicht man diese Zahlen mit dem Land Hessen, so wird die ländliche Struktur 
des Regierungsbezirks Kassel auch daran erkennbar. Bei einem bei drei Regierungs-
bezirken angenommenen „Idealzustand“, dass jeweils ein Drittel der Gemeinden der 
unterschiedlichen Größenklassen in einem Regierungsbezirk liegen sollten, ist der 
Regierungsbezirk Kassel im Vergleich zu den hessischen Gesamtzahlen bei den Städten 
und Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern stark über-, bei Städten und Ge-
meinden mit mehr als 10.000 Einwohnern stark unterrepräsentiert. Der „Idealzustand“ 
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ist allerdings bei der Gesamtzahl der Gemeinden, bei den Gemeinden zwischen 5.000 
und 100.000 Einwohnern und bei jenen bis 200.000 Einwohner (zumindest für den 
Regierungsbezirk Kassel) erreicht: 

Tab. 2: Überblick: Verteilung der Gemeinden in Hessen

Gemeinden	 Hessen	 Reg. Bez. Kassel	     Anteil an Hessen
Gesamtzahl:	 426	 138 	(mit Kassel)	 32,4%
bis 5.000 Einwohner:	 109	 54 		 49,5%
5.000 – 10.000 Einwohner:	 146	 49		  33,6%
10.000 – 20.000 Einwohner:	 113	 26		  23,0%
20.000 – 50.000 Einwohner:	 46	 4		  8,7%
50.000 – 100.000 Einwohner:	 7	 1 	(Fulda)	 14,3%
100.000 – 200.000 Einwohner:	 3	 1 	(Kassel)	 33,3%
über 200.000 Einwohner:	 2	 keine	 0%

Tab. 3: Die zwölf größten Städte in Hessen 

Die zwölf größten Städte in Hessen (HessenInfoBuch)

Frankfurt/Main 	 655.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt
Wiesbaden 	 272.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt
Kassel	 195.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Kassel
Darmstadt	 140.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt
Offenbach	 120.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt
Hanau	 90.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt
Marburg	 80.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Gießen
Gießen	 75.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Gießen
Fulda 	 64.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Kassel
Rüsselsheim	 60.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt
Wetzlar	 53.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Gießen
Bad Homburg	 52.000 Einwohner	 Regierungsbezirk Darmstadt

Bis 1989 gehörte mehr als die Hälfte der Fläche des Regierungsbezirks zum „Zonen-
randgebiet“, da die hessische Grenze zur damaligen DDR allein entlang der Grenze des 
Kasseler Regierungsbezirks verlief. Bereits von Anfang an war das nordhessische Terri-
torium von den Verkehrswegen geprägt, die die Region in Nord-Süd- und Ost-West-
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Richtung durchlaufen (vgl. Wegner, S. 12). Dennoch weist der Bezirk (Freund betrach-
tet allerdings Nordhessen ohne Fulda) laut Freund „Zeichen struktureller Schwäche“ 
auf, was nicht nur an der ländlichen Struktur, sondern auch am Tertialisierungsgrad 
oder z.B. der Zahl der Arbeitslosen erkennbar wird. Mit der Wiedervereinigung hat 
der Regierungsbezirk seine traditionelle zentrale Verkehrslage wieder erhalten, was 
seither von der Region auch als „Chance und Herausforderung“ erkannt wird (vgl. 
IHK Kassel, S. 10) und sowohl wirtschaftlich als auch touristisch im Wettbewerb mit 
anderen Regionen genutzt werden soll. Erste Erfolge auf diesem Weg zeichnen sich 
bereits ab. Nach Angaben der hessischen Landesregierung entwickelte sich der Kasseler 
Regierungsbezirk in den Jahren 1999 bis 2005 dynamischer als der Bundesdurchschnitt 
oder die Nachbarregionen: Die Arbeitslosenzahl ging danach in diesem Zeitraum im 
Regierungsbezirk um acht Prozent zurück, während sie im Bundesdurchschnitt um 
15 Prozent anstieg (vgl. Hessische Landesregierung: Erfolgsregion Nordhessen). Auch 
die aktuellen Arbeitsmarktdaten der Bundesagentur für Arbeit belegen, dass sich die 
Arbeitslosenzahlen, die bis 1999 noch über dem Bundesdurchschnitt lagen, mittler
weile sogar dem hessischen Durchschnitt (unterhalb Bundesdurchschnitt) angleichen.
	 Insbesondere die zentrale Verkehrslage soll Nordhessen zur „Logistikdrehscheibe 
in Deutschland“ werden lassen (vgl. Internetdarstellung Regionalmanagement), geför-
dert wird diese Entwicklung durch verschiedene Infrastrukturprojekte wie den Ausbau 
der Autobahnen A 44, A 49 und den Flughafen Kassel-Calden (s. auch Kapitel III. 1 

„Bündelung in der Praxis“). Außerdem setzt die Region weiterhin auf die „starke Tradi-
tion“ (Regionalmanagement) ihrer Unternehmen sowie neue Technologien (insbeson-
dere im Umweltbereich). Hier kommt der Universität Kassel als einziger Universität 
des Bezirks zur wissenschaftlichen Forschung und Qualifizierung von Arbeitskräften 
eine große Rolle zu. Außerdem gibt es in Fulda eine Fachhochschule sowie verschie-
dene andere Bildungseinrichtungen (vgl. Regionalmanagement). „Weiche Standort-
faktoren“ wie die durch die ländliche Struktur geprägte naturnahe Mittelgebirgsland-
schaft mit zahlreichen Kur- und Erholungsorten sowie auch über die Grenzen des 
Bezirk hinaus bekannte kulturelle „Highlights“ (z.B. Barockstadt Fulda, Kassel mit 
seinen Museen und der documenta, Bad Hersfelder Festspiele, Brüder Grimm, etc.) 
werden ebenfalls genutzt, um für die Region zu werben und ihr Auftrieb zu verleihen.
	 Unterschiede gibt es allerdings weiterhin (insbesondere im Vergleich zu Süd-
hessen, aber auch im Bundesdurchschnitt) beim Tertialisierungsgrad der Wirtschaft; 
Landwirtschaft und produzierendes Gewerbe überwiegen. Ebenfalls unterschiedlich 
sind die Bevölkerungszahlen. Der Regierungsbezirk Kassel hat weiterhin die geringste 
Einwohnerdichte und gemeinsam mit dem Regierungsbezirk Gießen einen nur sehr 
geringen Bevölkerungszuwachs (allein durch Zuzüge; die natürliche Bevölkerungsent-



96

wicklung ist bereits negativ). Nach Angaben des Regionalplanungsdezernats des Regie-
rungspräsidiums Kassel wird in den kommenden Jahren die Bevölkerungsentwicklung 
des Regierungsbezirks Kassel insgesamt negativ ausfallen, nach der Prognose wird nur 
im Raum Fulda mit einen Bevölkerungszuwachs (allerdings nur durch Zuzug) gerech-
net. Bis 2050 wird im Land Hessen mit einem Bevölkerungsrückgang um ca. neun 
Prozent auf 5,5 Millionen Menschen gerechnet, wovon insbesondere die Regionen 
Nord- und Mittelhessen betroffen sein werden (vgl. HessenInfoBuch, S. 134). Damit 
wird die demografische Entwicklung insbesondere für den Kasseler Regierungsbezirk 
zu einem wichtigen Zukunftsthema werden.
	 Und damit wird auch zukünftig ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den 
drei hessischen Regierungsbezirken, insbesondere mit Blick auf den „Ballungsraum
bezirk“ Darmstadt, herrschen. Allerdings liegen der Regierungsbezirk Kassel und der 
Regierungsbezirk Darmstadt nahezu im Rahmen der Empfehlungen des Mittelinstanz-
berichtes, der zwei Größenordnungen von Regierungsbezirken herleitet:
–	 in Ballungsräumen: 6.000 bis 8.000 Quadratkilometer und 2,5 Millionen bis 		
	 4 Millionen Einwohner;
–	 in Räumen geringer Einwohnerdichte: 8.000 bis 15.000 Quadratkilometer und  
	 1,5 Millionen bis 2,5 Millionen Einwohner.

Schrapper, der 1992 die deutschen Regierungsbezirke verglich, kommt im Mittelwert 
der damals 32 Regierungsbezirke zu einer durchschnittlichen Flächengröße von 8.271 
Quadratkilometern, durchschnittlich 1.983.728 Einwohnern (ca. 240 Einwohner pro 
Quadratkilometer) sowie durchschnittlich zehn Kreisen und drei kreisfreien Städten. 
Der Regierungsbezirk Kassel liegt damit von der Flächengröße über, von der Einwoh-
nerzahl/Einwohnerdichte und Zahl der Gebietskörperschaften unter diesem Mit-
telwert. Schrapper teilt die Regierungsbezirke zudem in Größenklassen (unter eine 
Million Einwohner, eine Million bis zwei Millionen Einwohner, etc.) ein. Danach 
gehört der Regierungsbezirk Kassel zu der mit einem Anteil von fast 60 Prozent am 
stärksten vertretenen Größenklassengruppe der Regierungsbezirke mit zwischen einer 
und zwei Millionen Einwohnern. Der Kasseler Bezirk kann also als Regierungsbezirk 
durchschnittlicher Größe bezeichnet werden, während der Regierungsbezirk Darm-
stadt zu den (einwohnermäßig) sechs größten Bezirken in Deutschland zählt, Gießen 
zu den kleinsten Regierungsbezirken (vgl. Schrapper, S. 160).
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Tab. 4.: Flächengröße und Einwohner des Regierungsbezirks Kassel (31.12.2005):

Stadt  
Kassel

Kreis
Fulda

Kreis  
Hersfeld- 

Rotenburg

Kreis  
Kassel

Kreis
Schwalm-

Eder

Kreis  
Waldeck-
Frankenb.

Werra-
Meißner- 

Kreis

Reg. Bez. 
Kassel

Flächengröße 
in qkm 106,78 1.380,38 1.097,40 1.292,76 1.538,56 1.848,58 1.024,70 8.288,93

Bevölkerung 194.427 219.813 127.156 243.791 189.935 168.293 109.492 1.252.907

davon  
Ausländer 23.744 11.419 6.481 9.644 7.430 8.479 3.597 70.794

davon  
Beschäftigte 51.158 67.238 37.635 76.733 58.768 53.174 30.762 375.468

* (Stand: 31. 12.2004)

Tab. 5: Bevölkerung der hessischen Regierungsbezirke im Vergleich (Stand: 31.12.2005):

Regierungsbezirk
Kassel

Regierungsbezirk
Gießen

Regierungsbezirk
Darmstadt

Land  
Hessen

Bevölkerung 1.252.907 1.061.323 3.778.124 6.092.354

Bevölkerungsdichte
(Einwohner/km²) 151 197 507 289

Bevölkerungszu-/ab-
nahme gegenüb. 2004 - 4.747 - 1.737 - 1.452 - 7.936

Natürliche Bev.-Entw.
(Gestorbene/Geborene) - 3.459 - 1.796 + 76 - 5.179

Wanderung (Zuzug) - 2.491 - 1.316 + 588 - 3.219

Ausländer*
Anteil an Bevölkerung 

71.652
(5,7%)

83.863
(7,9%)

539.178
(14,3%)

694.693
(11,4%)

Sozialvers. Beschäftigte* 
… am Wohnort* 
… am Arbeitsort*

 
379.832 
382.685

 
333.839 
307.041

 
1.273.789 
1.422.928

 
1.987.832 
2.112.654

Einpendler
Auspendler
Saldo

242.018
239.710
+ 2.308

199.520
227.092
- 27.572

967.809
818.616

+ 149.193

1.409.347
1.285.418
+ 123.929

Ausbildung 23.856 18.805 61.361 104.022
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Ein Jahrhundert Regierungspräsidium

II. 1.2 Die Geschichte des Regierungspräsidiums Kassel bis 1960

Die folgende Darstellung soll in Schlaglichtern einen Einblick in die Geschichte 
der „Regierung in Kassel“ geben. Die Daten wurden aus Kurt Dülfers umfassender 
geschichtlicher Darstellung der Kasseler Regierung von 1960 und aus dem von Alfred  
Schneider zum 100. Geburtstag des Regierungspräsidiums 1967 herausgegebenen Buch 

„Brücke und Mittler“ entnommen.

1866		 Am 18. Juni 1866 wird Kurhessen durch preußische Truppen besetzt. Wenig 	
		  später übernimmt der ehemalige Kölner Regierungspräsident von Moeller 	
		  die kommissarische Verwaltung Kurhessens.
			   Ab Oktober wird der Staat nach Preußischem Vorbild umgestaltet 	
		  und in das Provinzialgefüge eingepasst. Es entsteht die Provinz Hessen-	
		  Nassau mit den Regierungsbezirken Kassel und Wiesbaden. Sitz des  
		  Oberpräsidenten wird Kassel.

1867		 „Zum 1. Oktober 1867 erloschen alle Verwaltungsfunktionen der früheren  
		  kurhessischen Behörden. An ihre Stelle trat eine Ressort- und Instanzauf- 
		  teilung nach dem Vorbild der einheitlich gestalteten Verwaltung des 		
		  übrigen Preußen“ (Dülfer, S. 221). – Damit war das Regierungspräsidium 	
		  Kassel als „Dienststelle mittlerer Instanz“ geboren.

Ab 1867	 Das Regierungspräsidium Kassel ist örtlich zuständig für das Gebiet des 	
		  ehemaligen Kurfürstentums Hessen-Kassel (jetzt: Regierungsbezirk Kassel) 	
		  und das Fürstentum Waldeck, das zunächst selbstständig bleibt, aber von 	
		  Kassel aus verwaltet wird.
			   Der Regierungsbezirk umfasst (von Süd nach Nord) die dama- 
		  ligen Kreise Hanau, Gelnhausen, Schlüchtern, Fulda, Gersfeld, Hünfeld, 	
		  Hersfeld, Marburg, Kirchhain, Ziegenhain, Rotenburg, Homberg,  
		  Frankenberg, Fritzlar, Melsungen, Eschwege, Witzenhausen, Kassel,  
		  Wolfhagen und Hofgeismar. Ohne Verbindung zum Regierungsbezirk 	
		  blieben auch die ehemaligen zum Kurfürstentum gehörenden Kreise 		
		  Schaumburg und Schmalkalden Teil der Kasseler Verwaltung. Im Großen  
		  und Ganzen bleibt das Gebiet des ehemaligen Kurfürstentums damit  
		  erhalten, nur wenige Gebietsteile werden abgegeben oder neu in den Bezirk 	
		  aufgenommen.
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		  Im Regierungspräsidium Kassel werden nach den preußischen Vorgaben  
		  drei Abteilungen eingerichtet: Inneres (I), Kirche und Schule (II), Direkte  
		  Steuern; Domänen und Forsten (III). Daneben gab es (bzw. wurden später  
		  eingerichtet): Die Regierungshauptkasse, eine Katasterabteilung,  
		  die Kanzlei, den Bezirksausschuss, das Oberversicherungsamt, das  
		  Versorgungsgericht und die Wirtschaftsverwaltung.

1895		  Die Abteilung III wird in die Teile A (Steuern) und B (Domänen und  
		  Forsten) geteilt.

1920		 Die Steuerabteilung wird ausgegliedert. 

1929		 Das Fürstentum Waldeck wird in den Regierungsbezirk Kassel  
		  eingegliedert.

1931/32	 Der Kreis Schaumburg wird an den Regierungsbezirk Hannover abgegeben.

1933		  Das Regierungspräsidium besteht mit der Machtergreifung Hitlers aus fünf  
		  Abteilungen: Allgemeine und innere Verwaltung (A), Schulabteilung (B),  
		  Katasterverwaltung (C), Domänenabteilung (D) und Forstabteilung (F). 

1934		  Die Forstabteilung wird ausgegliedert.

1942		 Der nach Dülfer härteste Schlag gegen das historische Prinzip der  
		  Gebietseinteilung trennt Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern (an den  
		  Regierungsbezirk Wiesbaden) sowie Schmalkalden (an den Regierungs-
		  bezirk Erfurt) vom Regierungsbezirk Kassel ab.

1944 		 Oberpräsident und Regierungspräsidium werden zusammengelegt und  
		  unter Verselbstständigung Nassaus die Provinz Kurhessen gegründet.  
		  Durch diese Zusammenlegung steigt die Zahl der Aufgaben und damit die  
		  der Abteilungen auf 16.

1945	  	 Der „kommissarische Ober- und Regierungspräsident“ in Kassel ist die  
		  „höchste den Deutschen verbliebene Exekutivgewalt“ in Nordhessen, der  
		  Regierungspräsident hat „Befugnisse eines Staatsoberhauptes“ (vgl.  
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		  Geschichte und Geschichten, S. 40; s. Kapitel I.1 „Definition“). Das  
		  Regierungspräsidium besteht aus 20 Abteilungen.

1945/46	 In seiner Größe von 1942 wird der Regierungsbezirk Kassel Teil des 
		  Landes Hessen.

1946		 Per Erlass des Ministerpräsidenten wird die Behörde des kommissarischen  
		  Ober- und Regierungspräsidenten in die Aufgabengebiete des preußischen  
		  Regierungspräsidenten von vor 1933 zurückgeführt. Die Behörde erhält die  
		  Bezeichnung „Der Regierungspräsident in Kassel.“

1948		 Durch die Konsolidierung des Landes und der Ressorts sinkt die Zahl der  
		  Abteilungen auf zehn,

1949		 schließlich auf fünf Abteilungen. 

1954		  Das Oberversicherungsamt wird durch die neue Unterscheidung von  
		  Sozialbehörden und Sozialgerichten ausgegliedert.

1955		  Die Forstabteilung kehrt in das Regierungspräsidium zurück, es besteht  
		  nun wieder aus fünf Abteilungen.



101

Aufgaben und Organisation der Behörde im Wandel

II. 2 Die Abteilungen und ihre Aufgaben

Die Abteilungen bilden die horizontale, also sachliche Gliederungseinheit der Regie-
rungspräsidien (s. Kapitel I. 1 „Definition“). An ihnen kann man also einen ersten 
Überblick über den Aufgabenbestand eines Regierungspräsidiums erhalten und gleich-
zeitig die Organisation der Behörde erkennen. Gemeinsam mit den Dezernaten bilden 
sie die „Arbeitseinheiten“ des Regierungspräsidiums (vgl. ebd.) 

Vor diesem Hintergrund sollen die Aufgaben des Regierungspräsidiums Kassel, die 
Organisationsstruktur der Behörde und deren Wandel in diesem Kapitel abteilungsbe-
zogen dargestellt werden – so, wie auch bei Dülfer und Schneider vorgegangen wurde.  
Die Reihenfolge der Darstellung entspricht in etwa der Reihenfolge, in der die Abtei-
lungen im Regierungspräsidium Kassel angeordnet waren. Als Grundlage für den auf- 
gezeigten Organisations- und Aufgabenwandel dienten in erster Linie die Geschäftsver
teilungspläne des Regierungspräsidiums Kassel aus den Jahren zwischen 1952 und 2007. 

II. 2.1 Die Abteilungen im Überblick

Die Zahl der Abteilungen des Regierungspräsidiums Kassel änderte sich zwischen 1960 
und dem Jahr 2005 mehrfach. Als stabilste Phase kann die Zeit zwischen 1957 und 1979 
bezeichnet werden. Innerhalb dieser 22 Jahre bestand das Kasseler Regierungspräsi
dium aus fünf Abteilungen: Der Präsidialabteilung und den Abteilungen I – IV: Inneres, 
Schule, Wirtschaft und Forsten.

Mit der Ausgliederung der Forstabteilung im Jahr 1979 verringerte sich die Zahl der 
Abteilungen auf nunmehr vier. Im Anschluss daran schwankte im Vergleich zu den 
Jahren bis 1979 die Zahl der Organisationseinheiten sehr: Durch die Eingliederung der 
regionalen Planungsgemeinschaften Osthessen und Nordhessen in das Regierungsprä-
sidium Kassel entstand 1981 erneut eine fünfte Abteilung, die Abteilung Regionalpla­
nung. Gleichzeitig trat ein neuer Rahmenorganisationsplan für die nun drei hessischen 
Regierungspräsidien in Kraft, der die Organisationsstruktur der drei Behörden landes-
einheitlich regelte. 

1989 wurde die Forstabteilung in das Regierungspräsidium zurückgeholt, sodass nun 
sechs Abteilungen vorhanden waren. Ab 1995 setzte dann eine stärkere Umorganisa
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tion der Behörde ein. Zunächst gab 1995 die Forstabteilung das Aufgabengebiet Natur­
schutz an eine eigene Naturschutzabteilung ab – die Zahl der Abteilungen lag nun bei 
sieben. 1998 wurde die Präsidialabteilung umbenannt (jetzt: Abteilung I), Aufgaben 
der Abteilung Wirtschaft gingen auf die bisherige Abteilung I und die beiden 1997 neu 
geschaffenen Abteilungen „Staatliches Umweltamt“ Bad Hersfeld und Kassel über. Die 
Regionalplanungsabteilung wurde mit der Wirtschaftsabteilung zusammengelegt, die 
Schulabteilung 1997 aus dem Regierungspräsidium ausgegliedert.
	 Im Jahr 2001 reduzierte sich die Zahl der Abteilungen wieder auf sechs, da nach 
der Ausgliederung des Forstbetriebes Naturschutz und Forsthoheit wieder eine ge-
meinsame Abteilung bildeten. Im Jahr 2003 verzeichnet der Geschäftsverteilungsplan 
weiterhin sechs Abteilungen, allerdings sind nun die Zentral- und die Innenabteilung 
zusammengelegt, neu hinzugekommen ist eine Sozialabteilung. Ein bisher letztes Mal 
änderte sich die Abteilungsstruktur des Regierungspräsidiums Kassel im Jahr 2005 

– und zwar radikal: Mit der Operation Sichere Zukunft (s. Kapitel II. 4.1) trat der seit 
1981 gültige Rahmenorganisationsplan außer Kraft, die hessischen Regierungspräsidi-
en können sich seither selbst organisieren. In Kassel nutzte man diese Möglichkeit und 
reduzierte die Zahl der Abteilungen und Dezernate um die Hälfte, sodass seither nur 
noch drei Abteilungen das Regierungspräsidium Kassel bilden: 
–	 die Abteilung I: Zentralabteilung, Inneres, Soziales;
–	 die Abteilung II: Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz;
–	 die Abteilung III: Umwelt- und Arbeitsschutz.
Neben den Abteilungen sind dem Regierungspräsidenten direkt die Pressestelle, die 
Frauenbeauftragte und ein persönlicher Dezernent zugeordnet.

Querschnittsaufgaben des Regierungspräsidiums Kassel

II. 2.2 Die Präsidialabteilung 

Auch eine Behörde muss sich selbst verwalten: Innere Organisation, Personalwesen, Haus
halts- und Rechtswesen werden von Eichhorn als sogenannte „Querschnittsaufgaben“  
zusammengefasst (vgl. S. 861), da sie für alle Aufgabenbereiche der Behörde wahrge-
nommen werden müssen. Die Querschnittsaufgaben dienen damit zur Aufrechterhal-
tung des Behördenbetriebes, damit die nach außen gerichteten Fachaufgaben wahrge-
nommen werden können, wie der Organisationsdezernent des RP Kassel beschreibt.
	 Aber nicht nur für die eigene Behörde, auch für nachgeordnete Behörden wurden 
die Querschnittsaufgaben traditionell von den Regierungspräsidien – insbesondere im 
Bereich der Personalbewirtschaftung – übernommen (s. Kapitel I. 1 „Definition“). Hier 
hat es im Regierungspräsidium Kassel in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wan-
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del gegeben, dennoch spielt der Aufgabenbereich der Querschnittsaufgaben weiterhin 
eine zentrale Rolle für die Behörde, ein nicht unerheblicher Teil des Personals im RP 
Kassel ist nach Auskunft des Organisationsdezernenten mit der Wahrnehmung solcher 
„Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Landesverwaltung“ beschäftigt.
Nach 1945 wurden diese Aufgaben zunächst in einer eigenständigen Abteilung, der 
Präsidialabteilung, wahrgenommen. Heute ist die Wahrnehmung der Querschnitts-
aufgaben (im Folgenden auch Zentral- oder Präsidialaufgaben genannt) Teil der 
Abteilung I.

Die Querschnittsaufgaben

Organisation und Haushalt der Behörde
Um einen reibungslosen Ablauf des Geschäftsbetriebes zu gewährleisten, muss eine so 
große Behörde wie das Regierungspräsidium entsprechend organisiert sein (s. Kapitel 
I. 1 „Definition“). Der Aufbau der Behörde, ihre Organisation und die Geschäftsver-
teilung (Erstellung und Fortführung des Geschäftsverteilungsplanes etc.) zählen daher 
mit zu den zentralen Aufgaben der „Zentralabteilung.“ In diesem Zusammenhang 
gehört auch der Verwaltungsreformprozess (Organisationsentwicklung, etc.) zu den 
Querschnittsaufgaben im Regierungspräsidium Kassel (s. Kapitel II. 4.2 „Der Verwal-
tungsreformprozess“). Der gesamte innere Dienstbetrieb der Behörde wird in dem 
für die Organisation zuständigen Dezernat geregelt, dabei umfasst der Aufgabenbe-
reich grundsätzliche Angelegenheiten wie die Geschäftsordnung, aber auch Details 
wie etwa die Aktualisierung der Telefonverzeichnisse oder die Erstellung von Visiten-
karten. Registratur, Dienstausweise, Haus- und Grundstücksverwaltung, die Kantine, 
die innere Revision und die Beschaffung, Verwaltung und Aussonderung von Material 
– vom Büromaterial bis zum Dienstwagen – zählt der aktuelle Geschäftsverteilungsplan 
als einige der Aufgaben des Organisationsdezernates auf. Dazu kommen die „zentralen 
Dienste“, auf die ebenfalls alle Mitarbeiter der Behörde zur Aufgabenerledigung zu-
rückgreifen können und müssen: Der Amtsbotendienst, der innerhalb und außerhalb 
der Behörde für die Akten- und Postverteilung sorgt, die Bücherei und das Archiv, in 
denen Literatur, Gesetze und Akten bereitgehalten werden (die auch für diese Arbeit 
eine wertvolle Hilfe waren), die Poststelle, der Kraftfahrdienst, die Druckerei und die 
Materialausgabestelle. Sowohl nach innen als auch nach außen wichtig sind die „Servic
estelle“ (ehemalige Pforte) und die Telefonzentrale, bei denen alle Kontakte von außen 
auflaufen und entsprechend im Hause vermittelt werden.
	 Ein zweiter Aufgabenbereich der Zentralabteilung ist die Haushaltsbewirt-
schaftung. Dieser Bereich umfasst auch ein Controlling des Haushaltsmitteleinsatzes  
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(s. Kapitel II. 4.2 „Der Verwaltungsreformprozess“), die Aufstellung des Haushalts und 
seinen Vollzug. Auch Reise- und Umzugskosten werden vom Haushaltsdezernat be-
arbeitet.
	 Relativ neu und erst seit 1998 im Geschäftsverteilungsplan verzeichnet ist das  
Gebiet Informationstechnik, das sich mit sämtlichen Fragen aus dem Bereich der 
Computer- und Kommunikationstechnik beschäftigt. Mit der flächendeckenden 
Einführung der EDV im Regierungspräsidium und der Vernetzung der Computer 
wurde es notwendig, entsprechendes Fachwissen für die komplexe Technik im Hause 
zu haben. Das Sachgebiet ist in mehrere Teams aufgeteilt, von denen sich eines um 
Grundsatzfragen, Netzwerke, Sicherheit und Datenschutz sowie das Budget kümmert, 
während drei weitere Teams fachlich auf die jeweiligen Abteilungen bzw. Aufgabenbe-
reiche spezialisiert sind (IT-Team Abt. I/II; IT-Team Abt. III; IT-Team Beihilfe).

Personalbewirtschaftung
Im Aufgabenbereich Personalbewirtschaftung werden sämtliche Personalangelegen-
heiten der Behörde bearbeitet: Die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Auszubilden-
den und Beamtenanwärter sowie Praktika, die Berechnung der Dienst- und Beschäfti-
gungszeiten, Urlaubs- und Krankenverwaltung, die Personalentwicklung (s. Kapitel II. 
4.2 „Der Verwaltungsreformprozess“), die Personalien der Mitarbeiter (Personalakten, 
Jubiläen, etc.), die Stellenbewirtschaftung (auch: Personalvermittlungsstelle, s. Kapitel 
II. 4.1 „Die Operation Sichere Zukunft“).
	 Neben der Personalverwaltung der eigenen Behörde war das Regierungspräsidi-
um bis zum Jahr 2005 auch für einen Teil des Personals der nachgeordneten Behörden 
zuständig (s. Kapitel I. 1 „Definition“). Die Personalführung ist nach Stöbe/Brandel 
eine der Funktionen eines Regierungspräsidiums (vgl. S. 16), das RP sei auch bei den 
nachgeordneten Behörden für Personalführung und -steuerung zuständig. „Hierzu 
gehören Stellenplanangelegenheiten und Entscheidungen über einzelne Stellenbeset-
zungen“ (Stöbe/Brandel 16), außerdem die Dienstaufsicht über das Personal.
	 Das Regierungspräsidium ist im Jahr 2007 vorrangig nur noch für die eigene Per-
sonalbewirtschaftung zuständig. Seit 1997 ging die Personalführungsfunktion für den 
untergeordneten Bereich – bis auf wenige Ausnahmen – schrittweise verloren: Zum  
1. August 1997 wurde die Schulabteilung ausgegliedert, zum 1. Januar 2001 der be-
triebliche Teil der Forstverwaltung und die Polizei, zum 1. April 2005 erfolgte schließ-
lich die Kommunalisierung der staatlichen Landräte (Gesetz zur Kommunalisierung 
des Landrates sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung vom  
21. März 2005). Mit der Eingliederung des Umwelt- und Arbeitsschutzes wurden die 
dort beschäftigten Mitarbeiter schließlich direkte Mitarbeiter des Regierungspräsidi-
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ums, sodass auch hier keine Personalbewirtschaftung in untergeordneten Stellen mehr 
stattfindet. 
	 Insbesondere mit der Kommunalisierung ging die Personalhoheit nach Aus
kunft von Herrn Hausmann vom Regierungspräsidium auf die Kommunen über. Die 
Dienstaufsicht über diesen Bereich und dessen Personalverwaltung ist damit komplett 
weggefallen, der „Staatseingriff“ auf die Aufgabenwahrnehmung auf kommunaler 
Ebene wurde eingeschränkt, so Hausmann. Konnte bis 2005 die obere staatliche Behör-
de Regierungspräsidium den nachgeordneten Behörden der allgemeinen Verwaltung, 
also den „staatlichen“ Landräten, „theoretisch bis ins letzte hineinregieren“, berichtet 
Hausmann, so habe die obere Behörde nun keinen Einfluss mehr auf Organisation 
und Personal; auf die Aufgabenwahrnehmung nur noch Eingriffsmöglichkeiten im 
Rahmen der Fachaufsicht. Die Personalhoheit ist damit auf der unteren Ebene Sache 
der Kommunen. Durch die Veränderungen im Bereich der Aufgabenwahrnehmung 
spielt diese Personalführungsfunktion im Regierungspräsidiums Kassel heute keine 
zentrale Rolle mehr.
	 Auch die Besoldung der Beamten (hier war das RP ebenfalls für den nachgeord-
neten Bereich zuständig) bzw. die Zahlung von Löhnen und Gehältern der Arbeiter 
und Angestellten obliegt seit dem Jahr 2001 nicht mehr dem Regierungspräsidium. 
Die Aufgaben hat für das gesamte Bundesland die Hessische Bezügestelle in Kassel 
übernommen.

Ebenfalls für das gesamte Bundesland werden in Kassel die Beamtenversorgung und 
die Beihilfe der Beamten verwaltet. Diese Aufgaben werden allerdings zentral vom 
Regierungspräsidium aus wahrgenommen (s. Kapitel II. 4.4 „Die Beihilfe“).
	 Für den Bereich Beamtenversorgung/Pensionen war das Regierungspräsidium 
Kassel seit dem zweiten Weltkrieg für den Regierungsbezirk zuständig, und zwar für 
alle Landesbeamten (mit Ausnahme des Justizbereiches) und einen geringen Teil der 
Bundesbeamten, die im Regierungsbezirk wohnten. Seit dem Jahr 2002 gehört auch 
die Beamtenversorgung für Richter und Beamte der Justiz hessenweit zu den Aufgaben 
des Regierungspräsidiums Kassel. Mit Ausnahme von Landtag und Rechnungshof ist 
seit dem 1. Januar 2008 das Regierungspräsidium Kassel für die Festsetzung und Re-
gelung sämtlicher Versorgungsbezüge aller Beamten und Versorgungsempfänger des 
Landes in ganz Hessen zuständig.
	 Ähnliches trifft auch auf den Bereich Beihilfe zu, der in Kapitel II. 4.4 „Die Bei-
hilfe“ genauer beschrieben ist. Hier ist das RP Kassel bereits seit dem Jahr 2006 für 
sämtliche hessischen Landesbeamten (ebenfalls mit Ausnahme des Rechnungshofes 
und des Landtages) zuständig.
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Justitiariat
Rechtsangelegenheiten der Präsidialabteilung (z.B. in Personalsachen) und allgemei-
ne Rechtsangelegenheiten, die die Behörde betreffen, wurden und werden im Justitia
riat der „Querschnittsabteilung“ des Regierungspräsidiums Kassel behandelt. Mit der 
Operation Sichere Zukunft (s. Kapitel II. 4.1) wurde außerdem die Bearbeitung der 
rechtlichen Fragen der anderen Abteilungen, die bis dahin alle Rechtsangelegenheiten 
selbst bearbeitet hatten, an das Justitiariat der Zentralabteilung abgegeben. Die Juris-
ten dort sind unter anderem zuständig für:
–	 Rechtsangelegenheiten der verschiedenen Dezernate,
–	 Prozessführung,
–	 Mitwirkung an zivilrechtlichen Streitigkeiten,
–	 Schadensersatzsachen,
–	 die Durchführung von Disziplinarverfahren.
Das Justitiariat ist aber ebenfalls für die Ausbildung der Rechtsreferendare in der Ver-
waltung und die Ausbildungsförderung für Schüler (BAföG) zuständig, übernimmt 
die Justitiaraufgaben der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel und stellt den 
Datenschutz in der Behörde sicher (Datenschutzbeauftragter). 

Weitere Aufgaben, die der Präsidialabteilung ehemals zugeordnet waren, sind die 
Statistik (ab 1970 nicht mehr im Geschäftsverteilungsplan geführt und wohl an das 
Statistische Landesamt abgegeben), die Bezirksplanungsstelle (die keine Querschnitts-
aufgabe war; s. auch Kapitel II. 2.5/2.7 „Die Abteilung Wirtschaft und Verkehr“/„Die 
Abteilung für Regionalplanung“), die in die Regionalplanungsabteilung überging, und 
das Dezernat für Verkehrsordnungswidrigkeiten, das viele Jahre der Zentralabteilung 
zugeordnet war, allerdings heute (nach der Operation Sichere Zukunft) zur gleichen 
Abteilung gehört, wie die verkehrlichen Angelegenheiten.

Organisation

Für die Wahrnehmung der Zentralaufgaben war bis 1995 die Präsidialabteilung zustän-
dig. Sie war 1883 mit dem Landesverwaltungsgesetz entstanden, da nun nicht mehr der 
Oberpräsident, sondern der Regierungspräsident die Leitung des Regierungspräsidi-
ums Kassel übernahm. Allerdings hatte der Regierungspräsident bereits zuvor einen 
eigenen Arbeitsbereich mit dem „Registraturzeichen P“ (vgl. Dülfer, S. 253/254). Die 
Arbeit dieser Abteilung war jedoch nicht auf die oben geschilderten Querschnittsauf-
gaben begrenzt, sondern sie übernahm auch fachliche Aufgaben der Innenverwaltung. 
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Für die „technische Erledigung“ wurde laut Dülfer ein Präsidialsekretariat eingerichtet, 
das später als Präsidialbüro firmierte und 1946 schließlich „losgelöst von jeder Verbin-
dung mit der früheren Abteilung I“ vorhanden war (vgl. Dülfer, S. 255). Schneider 
bezeichnet dies als „gewichtige innerorganisatorische Neuerung“, da nun erstmals die 
inneren Verwaltungs- und Personalangelegenheiten der Behörde nicht mehr inner-
halb der Abteilung für allgemeine und innere Verwaltung, sondern in einer eigenen 
Organisationseinheit, dem „Präsidialamt“, wahrgenommen wurden (vgl. Schneider,  
S. 28). Mit der Neugliederung des Regierungspräsidiums im Jahr 1949 wurde das für 
die Querschnittsaufgaben zuständige Präsidialamt schließlich zu einer eigenen Abtei-
lung, der Präsidialabteilung.
	 Die innere Struktur der Präsidialabteilung veränderte sich im Laufe der Jahr-
zehnte nur unwesentlich, bis in die frühen 90er Jahre kann man wohl von der sta-
bilsten Gliederung im Vergleich zu den anderen Abteilungen des Regierungspräsidi-
ums Kassel sprechen. Bis 1966 lag die Zahl der Dezernate bei neun (teilweise zehn), ab 
dem Geschäftsverteilungsplan 1966 bis einschließlich des Geschäftsverteilungsplanes 
von 1980 hatte die Abteilung durchgängig acht Dezernate: Organisation/allgemeine 
Verwaltung; Personal; Pensionen Bund; Pensionen Land; Haushalt; Bezirksplanung; 
Beamtenausbildung; Justitiariat. Das vor 1966 existierende Pressedezernat wurde 1961 
in die Bezirksplanungsstelle integriert (und später als Stabsstelle verselbstständigt,  
s. Kapitel II. 4.5 „Die Öffentlichkeitsarbeit“), das Dezernat Bücherei ging 1966 in das 
Organisationsdezernat über, die Besoldungsstelle in das Personaldezernat. Mit der 
Schaffung der Abteilung Regionalplanung wurde 1981 das Bezirksplanungsdezernat 
aus der Präsidialabteilung ausgegliedert, sodass sie bis zum Jahr 1992 (Geschäftsvertei-
lungsplan) aus sieben Dezernaten bestand. Ab dem Geschäftsverteilungsplan von 1995 
wird eine mehrmalige Umstrukturierung der Abteilung erkennbar: 
	 Die beiden Pensionsdezernate erscheinen 1995 zu einem Dezernat zusammen-
gelegt, neu in die Abteilung aufgenommen wurde das Dezernat Verkehrsordnungs-
widrigkeiten (bisher Abteilung III). Mit dem Geschäftsverteilungsplan 1998 änderte 
die Präsidialabteilung ihren Namen: Wie im Rahmenorganisationsplan des Landes 
Hessen vom 15. September 1997 vorgegeben (vgl. Staatsanzeiger 1997, S. 2966 ff), heißt 
die Abteilung nun „Abteilung I – Organisation, Personal, Haushalt, Justitiariat.“ Das 
Dezernat Beamtenausbildung ging gleichzeitig in das Personaldezernat über. Aus dem 
Dezernat wurden die Zuständigkeitsbereiche Beihilfen und Besoldung ausgegliedert 
und in ein neues Dezernat Beihilfen/Besoldung überführt. Das Organisationsdezernat 
trägt den zusätzlichen Namen „IuK-Technik.“ Im Geschäftsverteilungsplan 2001 ist 
die IuK-Technik schließlich ein eigenes Dezernat, die Verkehrsordnungswidrigkeiten 
wechselten in die Abteilung II.
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	 Der Rahmenorganisationsplan für die Regierungspräsidien lässt im Jahr 2002 
den Mittelinstanzen in Hessen die Möglichkeit, die Abteilungen I (ehemalige  
Präsidialabteilung) und II (ehemalige Abteilung I/Hoheitsverwaltung) zusammenzu- 
legen. Diese Möglichkeit wurde nur im Regierungspräsidium Kassel genutzt (s. Kapitel  
II. 4.1 Die Operation Sichere Zukunft“). Ab dem Geschäftsverteilungsplan 2003 sind 
daher die beiden ehemaligen Abteilungen I und II im Regierungspräsidium Kassel zu 
einer Abteilung zusammengeschlossen. Damit wurden nach 57 Jahren Eigenständig-
keit die zentralen Verwaltungsaufgaben der Behörde wieder mit der Innenabteilung zu-
sammengeführt. Die Zahl der „Präsidialdezernate“ blieb 2003 in der neuen Abteilung I  
– Zentralabteilung, Inneres – zunächst bestehen und glich der Struktur von 2001:  
Organisation; IuK-Technik; Personal; Justitiariat; Beihilfen; Haushalt; Pensionen. 
Dazu kamen vier Dezernate aus der ehemaligen Abteilung II (Hoheitsverwaltung; 
Kommunalaufsicht/Datenschutz; Brand- und Katastrophenschutz/Zivile Verteidi-
gung/Öffentliche Sicherheit; Verkehrsordnungswidrigkeiten). Die neue Abteilung I 
setzte sich damit aus insgesamt elf Dezernaten zusammen. Die Sozialdezernate der 
ehemaligen Abteilung II waren auf die neu geschaffene Sozialabteilung übergegangen.
	 Mit der Operation Sichere Zukunft blieb die Struktur der Abteilung I bestehen, 
durch die Auflösung der Sozialabteilung und die Zentralisierung der Beamtenversor-
gung und der Beihilfe beim Regierungspräsidium Kassel änderte sich aber noch ein-
mal die Dezernatsstruktur, sodass nun zehn Dezernate in der Abteilung I vorhanden  
waren, davon drei mit Querschnittsaufgaben: Die Dezernate für Haushalt und für IuK- 
Technik gingen in das Organisationsdezernat über, das Beihilfedezernat wurde zwei-
geteilt. Somit setzte sich die Abteilung I bis Mitte des Jahres 2007 aus den folgenden 
Dezernaten zusammen:
	 Organisation/Haushalt/Controlling; Personal/Personalentwicklung/Aus- und Fort- 
bildung; Justitiariat/Datenschutz; Beamtenversorgung; Beihilfen (Kassel); Beihilfen  
(Hünfeld) sowie aus dem Innen-/Sozialbereich: Hoheitsverwaltung/Gewerbe; Kom-
munalaufsicht/Brand- und Katastrophenschutz/Öffentliche Sicherheit; Soziales/ 
Lastenausgleich/Förderung; Ausländerrecht. Im Juli 2007 wurden schließlich die  
beiden Beihilfedezernate zu einem Dezernat (mit zwei Standorten) zusammengelegt, 
sodass die Abteilung aktuell aus neun Dezernaten besteht. 
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Klassischer Aufgabenbereich

II. 2.3 Die Abteilung für Inneres und Soziales

Insbesondere die Aufgaben der Innenverwaltung zählen zu den „klassischen“ Aufgaben 
des Regierungspräsidiums als Behörde der allgemeinen und inneren Landesverwaltung. 
Damit ist die Innenabteilung des Regierungspräsidiums nicht nur in der allgemeinen 
Behördenaufsicht dem Innenministerium unterstellt, sondern auch fachlich, sozusa-
gen als Fachbehörde der Innenverwaltung.
	 Eng mit der Innenverwaltung verknüpft ist eben der Bereich der beim Sozialmi-
nisterium ressortierenden Aufgaben, die vom Regierungspräsidium wahrgenommen 
werden und wurden – z.B. im Bereich des Gesundheitswesens. Auch diesen Aufgaben-
bereich zählt Hillmann zu den klassischen RP-Aufgaben.

Im Regierungspräsidium Kassel wurden – bis zum Jahr 2003 – die Aufgaben der Innen- 
und der Sozialverwaltung in einer Abteilung wahrgenommen, die damit neben der 
Präsidialabteilung zu einer der stabilen Abteilungen des Regierungspräsidiums zählen 
kann und den klassischen Kernbereich der Arbeit des Hauses abdeckt: Der Abteilung 
I – Allgemeine und Innere Verwaltung.
	 Die Abteilung musste im Laufe ihrer jüngeren Geschichte den Verlust zweier 
ureigener Aufgabenbereiche des Regierungspräsidiums verkraften: die Ausgliederung 
der Polizei und die Zentralisierung des Medizinal- und Apothekenwesens beim Regie-
rungspräsidium in Darmstadt. Mit Ausnahme des Sozialbereiches blieb der Aufgaben-
bestand der Innenabteilung aber ansonsten relativ stabil. 
	 Gekennzeichnet war (und ist) die Innenabteilung von zwei zentralen Kernbe-
reichen: der Kommunalaufsicht und der Polizei. Beide werden daher gesondert in 
einem eigenen Kapitel im Anschluss behandelt, auch der Sozialbereich wird extra vor- 
gestellt.

Die Aufgaben der staatlichen Hoheitsverwaltung

Hoheitsverwaltung
Ein vielseitiges Aufgabengebiet verbirgt sich hinter dem Begriff der staatlichen Hoheits-
verwaltung. Herausstechend ist hier zunächst die Durchführung von Enteignungen 
und Enteignungsverfahren durch das Regierungspräsidium nach den verschiedenen 
Gesetzen, z.B. in den Bereichen Bau, Verkehr, Naturschutz oder Denkmalschutz. In 
diesem Zusammenhang ist das Regierungspräsidium ebenfalls für die Festsetzung von 
Entschädigungen zuständig. Ein weiterer Aufgabenbereich beschäftigt sich mit der 
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Vorbereitung von Bundestags- und Landtagswahlen, Volksabstimmungen und Volks-
entscheiden. Für Urkunden und Dokumente, die im Ausland vorgelegt werden müssen, 
übernimmt das Regierungspräsidium Kassel die Beglaubigung (Apostille). Weitere 
Aufgabengebiete sind das Sammlungswesen, Lotterie-, Ausspielungs- und Wettangele-
genheiten (hier werden u.a. Genehmigungen erteilt), das Laienrichterwesen sowie die 
Stiftungsaufsicht über die Stiftungen des Regierungsbezirks bzw. die Genehmigung 
von Stiftungsneugründungen.

Personenstandswesen 
Im Bereich des Personenstandswesen führt das Regierungspräsidium Kassel die Auf-
sicht über das Sonderstandesamt Bad Arolsen und ist für Standesamtsangelegenheiten 
zuständig (obere Fachaufsichtsbehörde). Daneben ist das Regierungspräsidium Kassel 
in besonderen Fällen (Aufhebung einer Ehe, Namensänderungen) entscheidende Be-
hörde bzw. Vertreter öffentlicher Interessen (Transsexuellengesetz).

Staatsangehörigkeitssachen
Ein Schwerpunkt der Arbeit in Staatsangehörigkeitssachen ist die Einbürgerung 
von Menschen ausländischer Herkunft durch das Regierungspräsidium Kassel. Die 
Mehrzahl der Mitarbeiter aus dem Bereich Hoheitsverwaltung ist mit dieser Aufgabe 
beschäftigt. Dazu gehören auch die Entscheidung über Erhalt oder Entlassung aus der 
deutschen Staatsbürgerschaft und das Auswanderungswesen.

Ausländerrecht
Eine noch relativ neue Aufgabe des Regierungspräsidiums Kassel ist der Bereich Aus-
länderrecht. Seit der Operation Sichere Zukunft beschäftigt sich ein eigenes Dezernat 
mit diesem „nicht nur menschlich schwierigem“ Fachgebiet (Report 2006, S. 46). Das 
Dezernat Ausländerrecht ist die zentrale Ausländerbehörde des Regierungsbezirks und 
damit zunächst Fachaufsichtsbehörde über die nachgeordneten Ausländerbehörden 
des Bezirks. Wird einem Ausländer das Recht abgesprochen, in der Bundesrepublik 
Deutschland zu leben, ist das Regierungspräsidium Kassel für den Regierungsbezirk 
für dessen Ausreise zuständig. „Eine Hauptaufgabe des Dezernates besteht darin, die 
Identität und Staatsangehörigkeit der abgelehnten Asylbewerber festzustellen und Do-
kumente zu beschaffen, mit denen sie in ihren Heimatstaat einreisen dürfen“ (Report 
06, S. 46). Dabei übernimmt das RP Kassel für ganz Hessen die zentrale Passbeschaf-
fung aus einigen asiatischen und osteuropäischen Ländern wie Sri Lanka, China, Nepal, 
Russland oder der Ukraine. Bei Personen, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, 
unterstützt das Ausländerdezernat dies durch finanzielle Hilfen. Sind die abgelehnten 
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Asylbewerber nicht zu einer freiwilligen Ausreise bereit, muss das RP Kassel für die 
zwangsweise Abschiebung sorgen (s. auch Kapitel III. 1.1 „Großprojekte“)

Der Aufgabenbereich Sicherheit und Ordnung

Nach der Ausgliederung der Polizei ist dieses Aufgabengebiet im Wesentlichen gekenn-
zeichnet durch den Brand- und Katastrophenschutz (s. auch Kapitel III. 1.2 „Katastro-
phenschutz). Das Regierungspräsidium ist in diesem Bereich Fachaufsichtsbehörde 
über die Landkreise und kreisfreien Städte des Bezirks und damit obere Aufsichts-
behörde der kreisangehörigen Gemeinden. Außerdem beraten die Mitarbeiter des  
Regierungspräsidiums die Gebietskörperschaften in fachlichen Fragen des Brand- und 
Katastrophenschutzes. 
	 Für den Bereich (ziviler) Katastrophenschutz übernimmt das Regierungspräsidi-
um ebenfalls Überwachungs- und Planungsaufgaben und steuert die Beschaffung und 
Unterhaltung der Katastrophenschutzeinheiten des Bezirks. Die Informations- und 
Kommunikationstechnik des Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungs-
dienstes im Bezirk (Notrufeinrichtungen, Leitstellen) werden ebenfalls fachlich vom 
RP Kassel betreut und beraten.
	 Zum Aufgabenbereich des Brand- und Katastrophenschutzes zählt außerdem die 
zivile Verteidigung (ehemals: Verteidigungswesen), in diesem Bereich werden Ange-
legenheiten des Zivildienstes und der Wehrpflicht, für Manöver und Übungen, die 
zivil-militärische Zusammenarbeit etc. bearbeitet.
	 Aus dem ehemaligen Polizeirechts-Dezernat verblieben außerdem die Aufgaben-
bereiche beim Regierungspräsidium Kassel, die nicht von der Polizei, sondern von 
den kommunalen Ordnungsbehörden wahrgenommen werden: Das RP ist Dienst- 
und Fachaufsichtsbehörde über diese Ordnungsbehörden der allgemeinen Verwaltung, 
unter anderem betrifft dies den Bereich des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofs
wesens, des Pass- und Meldewesens und der Gefahrenabwehrverordnungen sowie das 
Waffenrecht, die Hundeverordnung und Hilfspolizeibeamte.

Die staatliche Hoheitsverwaltung und die öffentliche Sicherheit und Ordnung sind 
klassische Aufgaben der Regierungspräsidien, ihr Aufgabenbestand hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten nicht entscheidend verändert. Einige Einzelaufgaben (z.B. 
Gnadensachen) fielen weg, andere Aufgabenbereiche (Versicherungsaufsicht, Da-
tenschutz) wurden anderen Dezernaten zugeordnet und werden dort angesprochen. 
Inhaltlich hat sich die Arbeit im Bereich des Katastrophenschutzes und des Vertei-
digungswesens durch das Ende des kalten Krieges und der damit verbundenen ver-
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änderten „Bedrohungslage“ verändert, als ein Beispiel nennt Herr Schestag z.B. die 
Umorganisation der Bundeswehr in Nordhessen.

Organisatorische Entwicklung

Bis zum Jahr 2001 war die Abteilung für Inneres und Soziales durch eine relativ hohe 
Anzahl an Dezernaten geprägt, die den vielfältigen Aufgabenbereich widerspiegelten. 
Die Zahl der Dezernate schwankte dabei zwischen 14 (1998) und 20 (1976). 
	 Seit 1949 (vgl. Schneider, S. 43) wurde die Abteilung I – in Anknüpfung an 
preußische Zeiten – als Abteilung für Allgemeine und innere Verwaltung beim Regie-
rungspräsidium Kassel geführt. Mit der Umsetzung des Rahmenorganisationsplanes 
des Landes Hessen im Geschäftsverteilungsplan 1983 wurde diese Tradition gebrochen, 
die Abteilung I trug fortan die Bezeichnung Kommunalaufsicht, Gesundheits-, Vete
rinär-, Sozialwesen, öffentliche Sicherheit und Hoheitsverwaltung. Damit wurden im 
Abteilungsnamen die Aufgabenbereiche quasi zusammengefasst. Im Geschäftsvertei-
lungsplan 1998 änderte sich (ebenfalls auf Grundlage des Rahmenorganisationsplanes) 
die Bezeichnung erneut: Die Präsidialabteilung wurde nun zur Abteilung I, sodass 
die bisherige Abteilung I nun die Bezeichnung Abteilung II – Kommunalaufsicht, 
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen, Arbeitsschutz, öffentliche Sicherheit und 
Hoheitsverwaltung – trug. Im Geschäftsverteilungsplan 2001 wurde der sperrige 
Name wieder eingemottet und die Abteilung II unter der Bezeichnung Hoheitsverwal-
tung und Soziales zusammengefasst. Im Jahr 2003 machte das Regierungspräsidium 
Kassel – als einziges in Hessen (s. Kapitel II. 4.1 „Die Operation Sichere Zukunft“) 
– von der im Rahmenorganisationsplan gegebenen Möglichkeit gebrauch, die Zen-
tralabteilung (I) und die Innenabteilung (II) zur neuen Abteilung I – Zentralabtei-
lung, Inneres – zusammenzulegen. Diese Zusammenführung wurde deshalb mög-
lich, da der Sozialbereich im gleichen Jahr aus der Innenabteilung ausgegliedert und 
in eine eigene Abteilung (Abteilung VI – Soziales) überführt wurde. Grund für die 
Schaffung der Sozialabteilung war die Eingliederung des Arbeitsschutzes in die hes-
sischen Regierungspräsidien. Mit der Operation Sichere Zukunft und der Aufhebung 
des Rahmenorganisationsplanes im Jahr 2005 hatte diese Abteilung allerdings ein 
schnelles Ende. Ihre Aufgaben gingen zu einem Teil wieder zurück an die Abteilung 
I, die seither den Namen Zentralabteilung, Inneres, Soziales trägt. Der andere Teil, 
nämlich der Arbeitsschutz, wechselte in die neue Abteilung III (Umwelt- und Arbeits- 
schutz).
	 Die Dezernatsstruktur der Innenabteilung blieb im Wesentlichen bis 1998 gleich, 
die Untergliederung der Dezernate (vor allem im Gesundheits- und Veterinärbereich) 
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änderte sich allerdings einige Male, worauf sich die hohe Zahl der Dezernate zurück-
führen lässt. Durchgängig Bestand hatten bis 1998:
–	 das Dezernat für Hoheitsverwaltung (inklusive Staatsangehörigkeitswesen und  
	 Versicherungswesen); das Versicherungswesen wurde zwischen 1966 und 1979 in  
	 einem eigenen Dezernat wahrgenommen, ab 1983 dann im Sozialdezernat;
–	 zwei Kommunalaufsichtsdezernate: allgemeine Kommunalaufsicht und  
	 kommunale Finanzaufsicht inklusive Sparkassenaufsicht;
–	 drei Polizeidezernate (Polizeirecht, Kriminalpolizei, Schutzpolizei);
–	 mindestens ein Dezernat für Gesundheitswesen (Medizinal- und Pharmaziewesen),  
	 wobei das Dezernat mehrfach in verschiedene Dezernate untergliedert war, 1976  
	 z.B. in fünf Dezernate: I/6 V (Verwaltung), I/6 a Seuchen und Gesundheits- 
	 fürsorge, I/6 b Fachaufsicht, I/6 c Apothekenwesen und I/6 d Arzneimittel. Ab  
	 1983 wurde das Pharmaziewesen aus dem Gesundheitsbereich gelöst und in  
	 z.T. drei eigenen Dezernaten wahrgenommen;
–	 mindestens ein Veterinärdezernat (z.T. ebenfalls aufgeteilt in mehrere Fach- 
	 dezernate vergleichbar dem Gesundheitswesen);
–	 mindestens ein Dezernat für Brandschutz, Katastrophenschutz und zivile  
	 Verteidigung (wobei der Brandschutz teilweise der Kommunalaufsicht  
	 zugeordnet war und insbesondere das Verteidigungswesen und der Zivilschutz  
	 bis 1995 als eigenständiges Dezernat geführt wurden);
–	 ein Dezernat für Sozialangelegenheiten;
–	 eine im Laufe der Jahre abnehmende Zahl an Dezernaten, die sich mit den Folgen  
	 des Zweiten Weltkrieges beschäftigten: waren es 1961 noch vier Dezernate  
	 (Flüchtlingswesen, Wiedereingliederung, Lastenausgleich, Wiedergutmachung),  
	 so waren diese Aufgaben 1983 dem Sozialdezernat zugeordnet, zuletzt im Jahr 2001  
	 auch der Lastenausgleich.
1998 wurden die Dezernate durch die Verlagerung bzw. Übernahme von Aufgaben 
ergänzt durch ein Dezernat für Gewerberecht (bisher in Abteilung III) und ein Arbeits
schutzdezernat. Es gab nun folgende Dezernate: Hoheitsverwaltung; Kommunal
aufsicht (inkl. Finanz- und Sparkassenaufsicht), Polizeirecht, Polizei (für Schutz- und 
Kriminalpolizei), Brandschutz/Katastrophenschutz/zivile Verteidigung, Soziales, Las-
tenausgleich, Gewerberecht, Arbeitsschutz sowie vier Dezernate der Gesundheitsver-
waltung (Gesundheitswesen; Pharmazie; Veterinärwesen; Recht und Verwaltung). 
Im Jahr 2001 wurden durch die Ausgliederung der Polizei das Polizeirechts- und das 
Brand-/Katastrophenschutzdezernat sowie das Gewerberechtsdezernat zum Dezernat 
für öffentliche Sicherheit und Ordnung zusammengelegt. Das Gesundheitswesen 
wurden in einem Dezernat zusammengefasst, daneben gab es weiterhin ein Veterinär-
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dezernat und das Arbeitsschutzdezernat. Das Pharmaziewesen wurde im Regierungs-
präsidium Darmstadt für ganz Hessen zentralisiert. Neu in die Abteilung kamen die 
Verkehrsordnungswidrigkeiten (bisher Abt. I bzw. III) und ein Dezernat für Förde-
rungen im Sozialbereich (neue Aufgaben).
	 Im Jahr 2003 wurde die Abteilung schließlich geteilt: Die Dezernate Hoheitsver-
waltung, Kommunalaufsicht, Sicherheit und Ordnung und Verkehrsordnungswidrig-
keiten gingen auf die Abteilung I (ehemalige Präsidialabteilung; vgl. Kapitel II. 2.2 „Die 
Präsidialabteilung“) über, die fortan für die Querschnitts- und die Innenverwaltung 
zuständig war. Die Dezernate aus dem Bereich Soziales gingen in eine neu geschaffene 
Sozialabteilung über, die durch die Eingliederung des Arbeitsschutzes (vgl. Kapitel 
II. 2.8 „Die Abteilung für Umwelt- und Arbeitsschutz“) entstanden war und sich aus 
elf Dezernaten zusammensetzte. Davon waren sechs Dezernate für den Arbeitsschutz 
vorgesehen und fünf aus der ehemaligen Abteilung II (Inneres, Soziales) übernommen 
worden: Soziales/Lastenausgleich, Förderungen sowie drei Gesundheitsdezernate (Ge-
sundheitswesen, Verwaltung/Recht, Veterinärwesen).
	 Die Eigenständigkeit der Sozialabteilung war allerdings nur von kurzer Dauer, 
denn im Jahr 2005 wurde sie im Zuge der Operation Sichere Zukunft bereits wieder 
aufgelöst – in der Geschichte des Regierungspräsidiums dürfte sie damit die Abteilung 
sein, die am kürzesten in der Behörde existierte. Durch die radikale Organisationsver-
änderung reduzierte sich außerdem die Zahl der Dezernate aus dem Innen- und Sozial
bereich (1976 waren es 20) auf nur noch vier: Hoheitsverwaltung/Gewerbe, Kom-
munalaufsicht/Brand- und Katastrophenschutz, Soziales/Lastenausgleich/Förderung 
sowie – als neue Aufgabe – das Dezernat Ausländerrecht. Diese vier Dezernate wurden 
der Abteilung I zugeordnet. Die Arbeitsschutzdezernate gingen auf die neue Abtei-
lung III (Umwelt- und Arbeitsschutz) über (dort wird auch deren Aufgabenbereich 
beschrieben), das Medizinal- und Pharmaziewesen wurde beim Regierungspräsidium 
Darmstadt zentralisiert, das Veterinärwesen wechselte als Dezernat Verbraucherschutz 
in die neue Abteilung II.

Beratung vor Eingriff

II. 2.3.1 Die Kommunalaufsicht

Als „Sicherheitsventil gegen Missstände und Fehlentwicklungen im kommunalen 
Selbstverwaltungsbereich“ charakterisiert Hillmann (S. 176) die Kommunalaufsicht. 
Die Aufsicht über die kommunalen Gebietskörperschaften ist für das Regierungs-
präsidium Kassel damit eine sowohl bedeutende als auch verantwortungsvolle Auf- 
gabe. 



115

	 Die Kommunalaufsicht ist ein wichtiges Element der Aufsichtfunktion des 
Regierungspräsidiums, sie gehört „zum traditionellen Bestandteil des allgemeinen Ver-
waltungsauftrags“ der Mittelinstanz (Wahl, S. 229). Die Kommunalaufsicht beinhaltet  
auch die Finanzaufsicht über die Kommunen sowie die Aufsicht über die Sparkassen 
als kommunale Kreditinstitute. In der Abteilung I des Regierungspräsidiums Kassel 
bildete die Kommunalaufsicht einen zweiten Schwerpunkt der Arbeit neben der Po-
lizei, so die Einschätzung des ehemaligen Vizepräsidenten Herbert Schestag, der als 
Abteilungsleiter I und zuvor als Dezernent für die Kommunalaufsicht zuständig war.

Aufgabe der Kommunalaufsicht

Die kommunale Selbstverwaltung ist in Deutschland grundgesetzlich garantiert und 
tief verwurzelt. Laut Helbing sei es schon Ziel Steins gewesen, unbegrenzte Eingriffe 
des Staates in die kommunale Selbstverwaltung zu begrenzen (vgl. S. 19). Artikel 28, 
Absatz 2 des Grundgesetzes garantiert den Kommunen das Recht auf Selbstverwaltung:

	 „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen  
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“
(Grundgesetz, Artikel 28 [2])

Auch die Hessische Verfassung ist nach der Einschätzung von Adrian/Dreßler „betont 
selbstverwaltungsfreundlich.“ In Artikel 137 der hessischen Verfassung heißt es:

	 „Das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten wird den Gemeinden und Ge­
meindeverbänden vom Staat gewährleistet. Die Aufsicht des Staates beschränkt sich darauf, 
dass ihre Verwaltung im Einklang mit den Gesetzen geführt wird.“
(Verfassung des Landes Hessen, Art. 137 [3])

Die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten in die kommunale Selbstverwaltung sind also 
bewusst stark eingeschränkt. Dennoch ist eine Beaufsichtigung der Kommunen durch 
den Staat geboten, wie Helbing erläutert: Die Kommunalaufsicht solle die Bindung 
zwischen der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung der Selbstverwaltung 
und den normativen Grundlagen des Staates sicherstellen (vgl. S. 19). Stöbe/Brandel 
weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kommunen auch für die Aus-
führung von Verwaltungsaufgaben des Bundes und der Länder zuständig sind (vgl.  
S. 37), auch dies erfordert eine Aufsicht über die kommunalen Gebietskörperschaften. 
Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) regelt für das Land Hessen die Kommunal-
aufsicht. In den Paragrafen 11 und 135 sind Sinn und Zweck der Kommunalaufsicht 
beschrieben:
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	 „Die Aufsicht des Staates schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die 
Erfüllung ihrer Pflichten.“ (§ 11)

	 „Die Aufsicht des Staates über die Gemeinden soll sicherstellen, dass die Gemeinden 
im Einklang mit den Gesetzen verwaltet […] werden. Die Aufsicht soll so gehandhabt 
werden, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinden nicht 
beeinträchtigt werden.“ (§ 135)

Damit wird ebenfalls deutlich, dass Kommunalaufsicht eine besondere Gratwanderung 
für die Aufsichtsbehörde bedeutet, da sie die Selbstverwaltung nicht beeinträchtigen 
darf. Welchen Balanceakt die Kommunalaufsicht zwischen staatlichem Eingriff und 
kommunaler Selbstverwaltung gehen muss, verdeutlicht der ehemalige Kasseler Regie-
rungspräsident Ferdinand Friedensburg im Rückblick auf seine Amtszeit bei Dülfer: 
Kommunalaufsicht sei mit „größter Zurückhaltung“ auszuüben, ohne allerdings in 
„bequeme Untätigkeit“ zu verfallen. Die kommunale Selbstverwaltung sei ein Zustand, 
„bei dem eine weise Staatsregierung den Kommunalorganen auch gestattet, Dinge zu 
tun, die die Regierung nicht gern sieht“ (Friedensburg, in: Dülfer, S. 431). Kommu-
nalaufsicht ist daher weitestgehend auch auf eine reine Rechtsaufsicht beschränkt, wie 
auch Schneider betont:

	 Entsprechend dem Grundsatz […], dass die Gemeinden und Kreise die ausschließ­
lichen Träger der gesamten öffentlichen örtlichen Verwaltung sind und somit in eigener 
Verantwortung ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen haben, konnte und durfte sich die 
Aufsicht des Staates insoweit nur auf die Prüfung der Gesetzmäßigkeit kommunalen  
Wirkens beschränken.“ (Schneider, S. 43)

Helbing zitiert dazu auch das Bundesverfassungsgericht, für das die staatliche Rechts-
aufsicht über die Kommunen das notwendige Gegenstück zur kommunalen Selbstver-
waltung sei (vgl. S. 19).
	 Neben der Rechtsaufsicht gehört aber auch die Finanzaufsicht über die kommu-
nale Selbstverwaltung zu den Aufgaben des Regierungspräsidiums. Diese „beinhaltet 
die Kontrolle des Finanzgebarens öffentlicher Verwaltungen“ (Eichhorn, S. 354) im 
Hinblick auf eine sparsame, wirtschaftliche und effiziente Haushaltsführung. Schließ-
lich gehört auch die Aufsicht über die kommunalen Kreditinstitute, die Sparkassen, 
zum Aufgabengebiet der Kommunalaufsicht. Fachaufsicht übt das Regierungspräsi
dium zwar auch über die Kommunen aus, allerdings nur in solchen Bereichen, in 
denen die Gebietskörperschaften Aufgaben im Auftrag von Land oder Bund wahrneh-
men und damit dem Regierungspräsidium nachgeordnet sind. Die Fachaufsicht wird 



117

allerdings nicht durch das Kommunalaufsichtsdezernat, sondern durch die jeweiligen 
Fachdezernate wahrgenommen. Aber auch in diesem Bereich wird die Bündelungs- 
und Koordinationsfunktion des Regierungspräsidiums mit seinem breiten Aufgaben-
spektrum wieder einmal sichtbar. „Beide Funktionen stehen schon deshalb in engem 
Zusammenhang, weil fachaufsichtliche Weisungen erforderlichenfalls von der Kom-
munalaufsicht durchzusetzen sind“, verdeutlicht z.B. Becker (S. 90).
	 Das Regierungspräsidium Kassel ist – wie andere Regierungspräsidien in der Regel 
auch – obere Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Gemeinden des Regierungs-
bezirks und unmittelbar als Aufsichtsbehörde für die Landkreise, die kreisfreie Stadt 
Kassel und die Stadt Fulda als Gemeinde mit mehr als 50.000 Einwohnern zuständig 
(vgl. HGO, § 136; HKO, § 54). Welche Aufsichtsmittel dem Regierungspräsidium 
gegeben sind, wird ebenfalls in der Gemeindeordnung (in der Landkreisordnung ent-
sprechend) geregelt. Eichhorn unterteilt die Aufsichtsmittel in nicht-eingreifende, re-
gelnde, eingreifende und verrichtende. Zu den Nicht-Eingreifenden gehört z.B. die 
Unterrichtung der Aufsichtsinstanz (§ 137 HGO). Regelnd kann die Aufsichtbehörde 
z.B. durch Anweisungen eingreifen (§ 139 HGO), eingreifend durch Genehmigungen 
(143 HGO) oder Beanstandungen (§ 138 HGO) und schließlich auch als „ultima ratio“ 
(Eichhorn, S. 57) durch die Möglichkeit, die Auflösung der Gemeindevertretung zu 
verlangen (z.B. bei dauernder Beschlussunfähigkeit). Hier ist übrigens die obere Auf-
sichtsbehörde zuständig, im Falle der Gemeinden also das RP, bei den Landkreisen das 
Innenministerium. Die unmittelbar zuständige Aufsichtsbehörde ist auch den Anwei-
sungen der oberen Aufsichtsbehörde unterstellt (§ 141). Verrichtende Aufsichtsmittel 
sind schließlich z.B. die Ersatzvornahme (§ 140 HGO; kommt die Kommune einer 
Anweisung der Aufsicht nicht nach, kann die Aufsichtsbehörde das Erforderliche auf 
Kosten der Gemeinde selbst anordnen) oder die Bestellung eines Beauftragten (§ 141 
HGO): 

	 „Wenn und solange der ordnungsgemäße Gang der Verwaltung es erfordert und die 
Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach den §§ 137 bis 140 nicht ausreichen, kann die obere 
Aufsichtsbehörde Beauftragte bestellen, die alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf 
ihre Kosten übernehmen.“

Die Möglichkeiten der Kommunalaufsicht sind also sehr weitreichend, der Einsatz 
der Aufsichtsmittel muss aber aufgrund der besonderen Stellung der Selbstverwal-
tung genau geprüft werden. Kommunalaufsicht darf daher auch nicht allein mit Blick  
auf diese sanktionierenden, eingreifenden Elemente betrachtet werden. Eichhorn 
nennt in seiner Definition eine wesentliche zweite Komponente des Aufsichtsbegriffs, 
der in Kassel nach Auskunft der Gesprächspartner traditionell in besonderem Maße 
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ausgeprägt ist. Kommunalaufsicht habe „[…] die Aufgabe, die Gemeinden bei der  
Erfüllung ihrer Aufgaben verständnisvoll zu beraten, zu fördern und zu schützen sowie  
die Entschlusskraft und die Selbstverantwortung der Gemeindeorgane zu stärken“ 
(Eichhorn, S. 571). 

Auch Fonk verdeutlicht, dass die Kommunalaufsicht den Kommunen „beratend, för-
dernd und schützend“ zugute kommen solle (vgl. S. 65), Becker weist darauf hin, dass 
Kommunalaufsicht „weniger Kontrolle, sondern mehr noch Beratung und Hinwirken 
auf Zusammenarbeit“ bedeute (vgl. S. 90).
	 Im Kasseler Regierungspräsidium wird die Kommunalaufsicht traditionell in 
dieser Funktion als beratende Aufsicht angesehen. Dies bestätigten unter anderem der 
ehemalige und der amtierende Vizepräsident im Interview. 

	 „Aufsicht kann man auf verschiedene Weise handhaben. Im Regierungspräsidium 
Kassel war es Tradition, beratende Aufsicht zu praktizieren. Also: Beratung vor Eingriff.“ 
(Herbert Schestag)

Dieses Aufsichtsverständnis habe zu einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ mit den 
Kommunen des Regierungsbezirkes geführt, so Schestag. Die gleiche Einschätzung 
wird auch von den anderen Gesprächspartnern aus den verschiedenen Bereichen des 
Regierungspräsidiums Kassel geteilt. Auf Seiten der Kommunen – sowohl bei Städten 
und Gemeinden, als auch bei den Landkreisen – hat die gute Zusammenarbeit dazu 
geführt, dass die Kommunen in Zweifelsfällen vor einer Entscheidung oft den Rat der 
Aufsichtsbehörde RP suchten, berichtet Schestag. Und auch die untere Kommunalauf-
sicht bei den Landkreisen wurde mit in die Beratung einbezogen, wie Herbert Schestag 
erläutert. Dies hatte den Vorteil, so Schestag, „dass eine gleichmäßige Handhabung 
stattfand und Kommunalaufsicht weitgehend Beratungsaufsicht wurde.“
	 Auch Regierungsvizepräsident Dr. Neusel betätigt, dass es immer Tradition des 
Kasseler Regierungspräsidiums war, „im Rahmen der Kommunalaufsicht in erster Li-
nie zu beraten.“ Aufsicht bedeute zwar auch Kontrolle – als Beispiele nennt Dr. Neusel 
die Erteilung der Haushaltsgenehmigungen für die nordhessischen Landkreise und 
die Stadt Kassel und die Pflichten, die den Kommunen in der Hessischen Gemeinde-
ordnung zugeschrieben werden. „Aber wir haben immer Wert darauf gelegt, im engen  
Miteinander mit den Kreisen und der kreisfreien Stadt Kassel zu entsprechenden  
Ergebnissen zu kommen.“
	 In einer Rede vor dem Hessischen Städte- und Gemeindebund 1979 verdeut
lichte der damalige Kasseler Regierungspräsident Fröbel das Verhältnis des Regierungs-
präsidiums zu den Kommunen und das Kasseler Verständnis der Kommunalaufsicht: 
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Er betrachte die Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht, allerdings setzt er dieser enge 
Grenzen: Die Kommunalaufsicht sei nicht befugt oder berechtigt „oder auch nur auf-
gefordert […], ihr eigenes, möglicherweise sogar richtigeres Ermessen anstelle des Er-
messens der Gebietskörperschaften zu setzen.“ Viel stärker als die Rechtsaufsicht wiege 
der Bereich der Beratung, „[…] denn sicherlich sind bei der oberen Kommunalaufsicht 
der Mittelinstanz mehr Vergleichsmöglichkeiten gegeben, weil dort einfach eine Vielzahl 
von Erfahrungen vorliegen, die, je nach Größe der kommunalen Gebietskörperschaften, 
nicht im gleichen Maße dort vorhanden sind. Und ich weiß, dass meine Kommunalauf­
sicht sich auf diesem Sektor als echter Berater der kommunalen Gebietskörperschaften ver­
steht.“ (Fröbel, S. 322)

Heikle Aufgabe mit großer Bedeutung
Die Rolle der Kommunalaufsicht für das Regierungspräsidium

Mit der Kommunalaufsicht nimmt das Regierungspräsidium Kassel eine Aufgabe wahr, 
die von Herbert Schestag als „eine politische“ (aber nicht parteipolitische) Aufgabe 
bezeichnet wird und mit der das Regierungspräsidium eine gewisse Macht gegenüber 
den Kommunen besitze. Zu allen Zeiten, so Schestag, sei die Kommunalaufsicht im 
Regierungspräsidium Kassel von allen Regierungspräsidenten „als sehr wichtig angese-
hen“ worden. Der erste Nachkriegsregierungspräsident, Dr. Fritz Hoch, war zu Zeiten 
der Weimarer Republik selbst Dezernent für Kommunalaufsicht. In dieser Funktion 
wurde er von dem damaligen Regierungspräsidenten täglich zur Rücksprache gebeten, 
erinnert sich Schestag an ein Gespräch mit Dr. Hoch. Schestag erklärt die wichtige 
Rolle der Kommunalaufsicht für den Behördenleiter und die Behörde an sich aus der 
besonderen Stellung der Selbstverwaltung: Landräte seien sehr machtbewusste Per-
sonen und oft sehr empfindlich, der Regierungspräsident müsse daher darauf achten, 
mit ihnen nicht in Konflikt zu geraten. Die Mitarbeiter des Kommunalaufsichtsdezer-
nates müssten ihre Aufgabe daher „mit Fingerspitzengefühl“ wahrnehmen. Als Beispiel 
nennt Schestag die kommunale Finanzaufsicht:

	 „Die Finanzaufsicht über die Landkreise und die kreisfreie Stadt Kassel war ein sehr 
schwieriger Bereich. Diese Gebietskörperschaften gehörten zu den finanzschwächsten im 
Land Hessen. […] Ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde konnten sie zum Beispiel kein 
Darlehen aufnehmen“, 

macht Schestag auf schwierige Situationen aufmerksam. Auch Regierungspräsident 
Fröbel wies 1979 auf dieses spezielle Verhältnis zwischen Staatsverwaltung und Selbst-
verwaltung hin:
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	 „Es ist für den selbstbewussten Kommunalpolitiker nicht ohne Weiteres einzusehen, 
dass seine eigenen Überlegungen kontrolliert und in dem einen oder anderen Fall korrigiert 
werden durch Beamte der Mittelinstanz.“ (Fröbel, S. 322)

Regierungspräsident Lutz Klein verdeutlich dieses schwierige Verhältnis an einem 
aktuellen Fall, dem vom Regierungspräsidium Kassel abgelehnten Sonderurlaub eines 
Landrates des Regierungsbezirks: Die Kommunalaufsicht werde, wenn sie einmal ein-
greife, von den direkt gewählten Mandatsträgern genau beobachtet. Dabei werfe sich 
bei ihnen die Frage auf, ob der Regierungspräsident eingreifen dürfe und ob die kom-
munale Selbstverwaltung unterhöhlt werde. Doch so werde bei allen Betroffenen wie-
der ins Bewusstsein gerufen, „es ist noch Aufsicht da“, sagt Klein. Dies sei notwendig, 
da „hier und da das Bewusstsein“ fehle, dass es eine Kontrollinstanz gibt:

	 „Viele meinen, sie hätten über sich nur noch den blauen Himmel und den lieben 
Gott. Aber bei den kreisangehörigen Gemeinden ist da immer noch der Landrat, der Auf­
sichtsfunktionen hat, und über Landräten und Oberbürgermeistern ist immer noch ein 
Regierungspräsident.“ (Lutz Klein)

Dass die Kommunalaufsicht den gewählten Vertretern der Kommunen aber auch als 
Argumentationshilfe dienen kann, wird von Regierungspräsident Klein ebenfalls ange-
sprochen: Als das Regierungspräsidium Kassel im Jahr 2005 der Stadt Kassel im Zuge 
der Haushaltsgenehmigung gesagt habe, „was noch erlaubt ist, und was nicht“ (was 
nach Aussage des Regierungspräsidenten bundesweit für Schlagzeilen sorgte), hatten 
der Oberbürgermeister und der Stadtkämmerer den Stadtverordneten gegenüber Argu
mentationsmittel für die von ihnen angemahnte sparsamere Haushaltsführung in der 
Hand. Das Regierungspräsidium habe dem Oberbürgermeister somit den Rücken 
gestärkt. Es sei etwas ganz anderes, so Klein, wenn der Oberbürgermeister vor die 
Stadtverordnetenversammlung trete und sage, „wenn sie das beschließen, werde ich 
widersprechen“, oder wenn er darauf hinweisen könne: „wenn Sie in diese Richtung 
beschließen, werden wir Ärger mit der Aufsicht bekommen.“ Gestützt wird diese Argu-
mentation von Wehling, der in dieser Form der Unterstützung „nicht die unwichtigste 
Funktion von Regierungspräsidien“ sieht: „Ein Regierungspräsident, der letztlich auch 
für vor Ort sehr unpopuläre Entscheidungen seinen Kopf hinhält im Interesse des 
Landes“ (Wehling; in: RP Gießen, S. 70).

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen in den anderen Fachbereichen spielt für die 
Kommunalaufsicht eine wichtige Rolle, wie Becker (vgl. S. 90) betont und was man 
auch als Argument für den Erhalt der Regierungspräsidien anführen kann: Ortsnähe 
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und „mancherlei Verbindungen und Verflechtungen, auch zwischen kommunalen 
Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben der Bezirksregierung“, seien ein Vorteil der 
Ansieldung der Kommunalaufsicht bei den Regierungspräsidien und wirken sich auf 
die Entscheidungen der Behörde aus.

	 „Die in der Praxis so entstehenden Kontakte, wechselseitigen Informationen, Bera­
tungen sowie formlosen und permanenten Abstimmungen vermitteln der Bezirksregierung 
eine breite Erfahrung von den örtlichen Strukturen und Verhältnissen […] Zu einer wün­
schenswerten gesamtverantwortlichen und ganzheitlichen Zusammenarbeit zwischen staat­
licher und kommunaler Verwaltung kann auf staatlicher Seite keine andere Behörde so 
beitragen wie die Bezirksregierung.“ (Becker, S. 90)

Auch das Verständnis des Regierungspräsidiums Kassel, „dass Kommunalaufsicht weit-
gehend Beratungsaufsicht wurde“ (Herbert Schestag) ist für die gesamte Behörde und 
ihre Verbindung zu den Kommunen wichtig. Denn wie Heinz Fröbel anmerkt, habe 
das Regierungspräsidium im Verhältnis zu den Kommunen eine Doppelfunktion inne: 
Es sei die „ortsnähere Ebene“, um die Entscheidungen der Landesregierung vor Ort zu 
vertreten und zu verdeutlichen; andererseits habe es aber die Aufgabe, die Interessen 
der Kommunen gegenüber der Landesregierung deutlich machen (vgl. Fröbel, S. 324). 
Um diese Aufgabe wahrzunehmen, ist es unumgänglich, sich als „Partner der Kommu-
nen“ (wie von Stöbe/Brandel gefordert, vgl. S. 37) zu verstehen. Regierungspräsident 
a.D. Fröbel fasst die Anforderungen an die beratende Kommunalaufsicht wie folgt 
zusammen (S. 325):

	 „Eine wichtige Handhabung der Sonderaufsicht bedeutet, es muss zwischen Mittel­
instanz und Kommunen möglichst einverständlich zusammengearbeitet werden mit dem 
Ziel, ein vernünftiges Arbeitsergebnis zu erreichen. Die staatliche Behörde bringt in die­
sen Arbeitsprozess ein, Vorteile wie: gebündelte Fachkunde durch spezialisiertes Personal 
und die Möglichkeit der Auswertung von Informationen aus einem Regierungsbezirk; die 
Selbstverwaltung bringt dagegen ein, ihre Erfahrungen darüber, was ‚machbar‘ ist, aus 
der unmittelbaren Praxis. Von der demokratischen Legitimation her bringt die Kommune 
ein, ihre Rechtfertigung aus unmittelbarer Wahl […]. Freilich darf sich meine Behörde bei 
allem Respekt vor der Selbstverwaltung auch nicht scheuen, die Mittel der Sonderaufsicht 
anzuwenden, wo dies dem Gesetz entspricht.“ 
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Großer Verlust

II. 2.3.2 Die Polizei

Ein schmerzlicher Einschnitt – neben dem Wegfall der Schulabteilung – war die Aus-
gliederung der Polizei aus dem Regierungspräsidium zum 1. Januar 2001. Wie auch bei 
der Schulabteilung ging dem RP Kassel damit eine Aufgabe verloren, die seit seiner 
Gründung zu den ureigensten Aufgaben der Regierungspräsidien zählte. Die Polizei 
sei „mit ein Schwerpunkt der Abteilung I“ gewesen, sagt der ehemalige Vizepräsident 
Herbert Schestag, sowohl von deren Bedeutung für das Regierungspräsidium, als auch 
vom personellen Umfang mit, nach Schestags Erinnerung, ca. 90 Mitarbeitern.

Die Ausgliederung der Polizei aus den Regierungspräsidien war nach Auskunft von  
Regierungspräsident und Regierungsvizepräsident eine rein politische Entscheidung 
der Hessischen Landesregierung unter Ministerpräsident Roland Koch. Nach Ein-
schätzung von Vizepräsident Dr. Neusel habe es keinen Grund gegeben, aus fachlichen 
oder funktionellen Gründen die Polizei aus den Regierungspräsidien herauszunehmen. 
Die Diskussion um eine mögliche Ausgliederung der Polizei aus der Mittelinstanz habe 
es vielmehr schon länger gegeben, erinnert sich der ehemalige Vizepräsident Herbert 
Schestag im Interview. „Motor dieser Entwicklung“ seien die Polizeipräsidenten ge-
wesen, die sich einen „Zuwachs an Macht“ erhofften, wenn sie nur noch direkt dem 
Innenministerium unterstellt waren. Auf der anderen Seite bescheinigt Schestag auch 
dem Innenministerium, ein Interesse an der Ausgliederung gehabt zu haben: Die Poli-
zei sei für den Innenminister als wichtiges Aufgabengebiet im Bereich der öffentlichen 
Sicherheit von großer Bedeutung und stelle einen „besonders sensiblen Bereich“ dar. 

„Ohne die Einflussnahme des Regierungspräsidiums konnte er [der Innenminister,  
d. Verf.] unmittelbar tätig werden.“ 
	 Auch für das Regierungspräsidium Kassel war laut Vizepräsident Dr. Neusel die 
Polizei von großer Bedeutung, „denn gerade öffentliche Sicherheit ist ein Punkt, der 
auf Bezirksebene immer eine Rolle spielen kann.“ Für ihn sei daher die Einbindung 
der Schutz- und Kriminalpolizei eine wichtige Aufgabe des Regierungspräsidiums  
gewesen.
	 Sachlich wird die Ausgliederung der Polizei allerdings nicht so negativ von den 
Gesprächspartnern bewertet wie die politische Bedeutung für das Regierungspräsi-
dium. Als ehemaliger Leiter der für die Polizei zuständigen Abteilung I habe er die 
Herauslösung der Polizei „natürlich nicht so gerne gesehen“, sagt Herbert Schestag, 
aus heutiger Sicht sei die neue Organisationsform aber akzeptabel und „in der Regel 
effektiver“, da weniger Ebenen zusammenarbeiteten. Allerdings sei mit der Ausglie-
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derung die fachübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten und Abtei-
lungen des Regierungspräsidiums verloren gegangen. Auch Regierungspräsident Klein 
und Vizepräsident Dr. Neusel argumentieren in diese Richtung: Durch die Bildung 
der neuen Polizeipräsidien ist – anders als in der Schulverwaltung – eine regionale 
Steuerung der Polizeiarbeit weiter gewährleistet. Die Verknüpfungen der Polizei mit 
den anderen Aufgabenbereichen der Gefahrenabwehr und des Ordnungsrechts im  
Regierungspräsidium Kassel – etwa im Veterinärwesen, in der Hoheitsverwaltung oder 
im Brand- und Katastrophenschutz – seien aber gelöst worden. Insofern kann man 
urteilen, dass durch die Herauslösung der Polizei die Bündelungsfunktion des Regie-
rungspräsidiums im Bereich der Gefahrenabwehr geschwächt wurde. 

Aufgaben und Organisation der Polizei im Regierungspräsidium Kassel

Die Aufgaben des Regierungspräsidiums Kassel als „Bezirkspolizeibehörde“ (Dr. Neusel)  
waren in drei Gebiete aufgeteilt: das Polizeirecht, die Schutzpolizei und die Kriminal-
polizei. 
	 Zu den Aufgaben des Regierungspräsidiums gehörten sowohl die Dienst- und 
Fachaufsicht über die Polizeipräsidien und die Polizeidirektionen des Regierungs
bezirks, als auch Vollzugsaufgaben, wie Dr. Neusel und Herr Schestag im Interview 
erläutern. 

Im Bereich Polizeirecht gab es im Jahr 1965 eine Aufgabentrennung auf den unteren 
Ebenen, wie Schneider (vgl. S. 49) beschreibt: die verwaltungspolizeilichen Aufgaben 
wurden aus der staatlichen Polizei auf die kommunalen Ordnungsbehörden übertra-
gen. Dazu zählen Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr und z.B. das Ausländer-, 
Pass- und Meldewesen, der Sonn- und Feiertagsschutz, Versammlungswesen, Waffen
recht, Hundeverordnung, das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen etc. In 
diesen Aufgabenbereichen blieb das Regierungspräsidium Kassel auch nach Ausgliede-
rung der Polizei weiterhin Dienst- und Fachaufsichtsbehörde über die nachgeordneten 
Ordnungsbehörden. Das engere Polizeirecht, das ebenfalls zu diesem Aufgabenbereich 
zählte (Polizeiorganisation etc.), wurde 2001 allerdings an die Polizeipräsidien abgege-
ben.

Im Bereich der Schutz- und Kriminalpolizei waren für den exekutiven Vollzugsdienst 
zunächst die Einsatzleiter der beiden Polizeizweige für den Regierungsbezirk beim RP 
Kassel angesiedelt. „Sie waren die höchsten Repräsentanten der Polizei im Bezirk“, so 
Herbert Schestag.
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	 Die Exekutivaufgaben der Polizei auf Bezirksebene, also z.B. eigene Ermittlungen, 
waren vor allem im Bereich der Kriminalpolizei angesiedelt, wie Herbert Schestag be-
richtet: „Bei bestimmten Delikten und wenn es sich um bedeutende Kriminalfälle han-
delte“ lag die Zuständigkeit beim Einsatzleiter der Kriminalpolizei des Bezirks, „es gab 
bestimmte Ermittlungsgruppen für diese Aufgaben“, so Schestag, z.B. für Wirtschafts-
delikte und im Bereich des Umweltschutzes (vgl. Geschäftsverteilungsplan 1979). Die 
weiteren überörtlichen Exekutivaufgaben werden darin u.a. wie folgt beschrieben:
–	 leitende Mitwirkung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen  
	 und anderer bedeutender Straftaten,
–	 Verfolgung von Staatsschutzdelikten,
–	 Diebstahl von Waffen und Sprengstoffen,
–	 überörtliche Fahndung,
–	 Mobiles Einsatzkommando,
–	 Koordination „sämtlicher in Betracht kommender Behörden  
	 und Dienststellen“ des Regierungsbezirks,
–	 Kriminalstatistik, Beobachtung der Schwerpunkte  
	 der Kriminalität, Verwaltung der Asservate,
–	 kriminalpolizeiliche Beratung und Vorbeugung.

Bei der Schutzpolizei lagen die überörtlichen Vollzugsaufgaben u.a. im Bereich der 
Verkehrsüberwachung bzw. deren Koordination, beim Objekt- und Personenschutz 
und bei der Mitwirkung im Führungsstab bei überörtlichen Einsätzen. Die Autobahn-
polizei und die Fernmeldezentrale der Polizei waren ebenfalls beim RP Kassel angesie-
delt, dazu kamen außerdem statistische Aufgaben.
	 Neben der Fach- und Dienstaufsicht gehörten auch Aufgaben der Polizei
verwaltung (Organisation, Materialbeschaffung, Personalangelegenheiten, Aus- und 
Fortbildung etc.) zu den Aufgaben der Bezirkspolizeibehörde, jeweils im Bereich der 
Schutz- und der Kriminalpolizei.

Laut Regierungsvizepräsident a.D. Herbert Schestag hatten sich die polizeilichen Auf-
gaben vom Grunde her im Laufe der Zeit nicht verändert, allerdings habe es Gewichts-
verlagerungen je nach der aktuellen Situation (Straftaten etc.) gegeben. Eine bessere 
technische Ausstattung habe allerdings die Polizeiarbeit effektiver gemacht, und auch 
die Ausbildung der Polizeibeamten wurde verbessert: 

	 „Erwähnenswert ist, dass das Land Hessen das erste Land war, das die polizeiliche 
Ausbildung an Fachhochschulen durchführte. Im demokratischen Rechtsstaat hat die Poli­
zei eine besonders wichtige Aufgabe, für die sie entsprechend ausgebildet sein muss.“ 
(Herbert Schestag)
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Organisation

Ab 1953 gab es drei Polizeidezernate im Regierungspräsidium Kassel, die in der Abtei-
lung I angesiedelt waren: Ein Polizeirechtsdezernat, ein Dezernat der Landes- (später 
Schutz-) polizei und ein Kriminalpolizeidezernat. Die drei Dezernate waren Teildezer-
nate des Dezernats I/3 Polizei und trugen jeweils die Bezeichnung „Polizeirecht“, „I/3 S“  
und I/3 K“ (ab dem Geschäftsverteilungsplan von 1983 mit der Umsetzung des neu-
en Rahmenorganisationsplanes die Bezeichnung 13 S und 13 K). Im Rahmenorgani-
sationsplan von 1995 wurde diese Struktur verändert, bis zur Ausgliederung der Po-
lizei gab es nun zwei Polizeidezernate: Polizeirecht (13; 1998: 23) und Polizei (13 P; 
1998: 23 P). Mit dem Hessischen Gesetz über die Umorganisation der Polizei vom 
22. Dezember 2000 (HPUOG) wurde die Polizei (also vor allem das P-Dezernat 
und Aufgaben aus dem Polizeirechtsdezernat) aus dem Regierungspräsidium ausge-
gliedert, die Aufgaben wurden den Polizeipräsidien und dem Landespolizeipräsidi-
um übertragen (vgl. § 1 (3) HPUOG). Seither ist die Polizei in Hessen zweistufig 
organisiert: Im Innenministerium wurde die Abteilung „LPP“ (Landespolizeipräsi-
dium) eingerichtet; dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet sind das Hessische 
Landeskriminalamt, das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium, das Präsidium für 
Technik, Logistik und Verwaltung, die Hessische Polizeischule und sieben Polizei-
präsidien (vgl. Verwaltungsaufbau in Hessen). Für den Regierungsbezirk Kassel zu-
ständig sind die Präsidien in Kassel (Polizeipräsidium Nordhessen; umfasst die Polizei
direktionen Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder, Kassel-Stadt, Kassel-Land und 
Werra-Meißner) und Fulda (Polizeipräsidium Osthessen; umfasst die Polizeidirekti-
onen Fulda und Hersfeld-Rotenburg sowie Vogelsberg [Regierungsbezirk Gießen]; vgl.  
HessenInfoBuch, S. 109).

Im Zeichen der Zentralisierung

II. 2.3.3 Das Gesundheits- und Sozialwesen

Gesundheit

Das Veterinär- und Gesundheitswesen gehört ebenfalls zu den klassischen Aufgaben-
bereichen des Regierungspräsidiums Kassel. In der Übersicht über die Organisation 
der Innenabteilung wurde bereits dargestellt, dass sich in den vergangenen fünf Jahr-
zehnten gleich mehrere Dezernate mit der Medizinal-, Pharmazie- und Veterinärver-
waltung beschäftigt haben. Für diese Aufgabenbereiche war bzw. ist im Regierungs-
präsidium Kassel entsprechendes Fachpersonal beschäftigt, nach Darstellung Herbert 
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Schestags waren es als Dezernenten in der Regel zwei Mediziner, zwei Apotheker und 
zwei Veterinäre. Die drei Aufgabengebiete hatten (haben) vor allem Aufsichtsaufgaben 
sowie Aufgaben mit überörtlicher Bedeutung. Alle nahmen (und nehmen) zudem 
Beratungsfunktionen wahr.

Veterinärwesen
Auch im Bereich des Veterinärwesens nimmt das Regierungspräsidium Kassel zunächst 
einmal eine Aufsichtsfunktion wahr: Die Veterinärbehörde RP ist Fachaufsichtsins-
tanz über die Veterinärämter in den Landkreisen des Bezirks und in der Stadt Kassel. 
Bevor die Veterinärämter kommunalisiert wurden und noch in staatlicher Hand lagen, 
wurde auch die Dienstaufsicht über die damals staatlichen Veterinärämter der Kreise 
vom RP Kassel ausgeübt.
	 Neben der Fachaufsicht übernimmt das Veterinärwesen überregionale Veteri-
näraufgaben insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Tierseuchen, beim Tier-
schutz und in der Überwachung von Tierarzneimitteln. Zu einem weiteren Schwer-
punkt hat sich – verstärkt durch die Lebensmittelskandale in den vergangen Jahren 
– der Bereich der Lebensmittelüberwachung entwickelt, das Veterinärdezernat führt 
daher heute auch den Namen Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Für aktuelle 
Tierseuchenereignisse wurde im Jahr 2001 im Veterinärdezernat eine „Task-Force“ für 
das Tierseuchen-Krisenmanagement eingerichtet.

Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen umfasste im Regierungspräsidium Kassel zwei Aufgaben
bereiche: Das Medizinalwesen und das Pharmaziewesen. Beide Aufgabengebiete ge-
hörten zum traditionellen Aufgabenbestand des Hauses, wurden aber in den Jahren 
2001 (Pharmazie) und 2004 (Medizin) ausgegliedert und beim Regierungspräsidium 
Darmstadt zentralisiert. Seither ist das RP Darmstadt für das Gesundheitswesen hessen
weit zuständig.

Pharmaziewesen
Das Aufgabengebiet Pharmazie war teilweise unter dem Dach des Gesundheitsdezer-
nates, teilweise aber auch als eigenständiges Dezernat im RP Kassel angesiedelt. Die 
Mitarbeiter waren für die Apothekenaufsicht im Regierungsbezirk Kassel zuständig, 
dies beinhaltete zunächst auch die Approbation der Apotheker des Bezirks. Außerdem 
überwachte das Pharmaziewesen des Kasseler Regierungspräsidiums die Herstellung 
und den Handel von Giften und Arzneimitteln im Regierungsbezirk.
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Medizinalwesen
Dem Gesundheitsdezernat waren die Gesundheitsämter des Regierungsbezirks Kassel 
unterstellt. Nach deren Kommunalisierung beschränkte sich die Aufsichtsfunktion des 
Regierungspräsidiums Kassel auf die Fachaufsicht über die Gesundheitsämter in den 
Landkreisen und der Stadt Kassel. Ein weiteres, überregionales Aufgabengebiet lag im 
Bereich des Seuchenschutzes/Impfwesens. Außerdem nahm das Gesundheitsdezernat 
Prüfungsaufgaben im Bereich der Heil- und Pflegeberufe (Hebammen, Krankenpfleger, 
etc.) wahr. Die privaten Schulen aus diesem Bereich standen unter der Aufsicht des 
Regierungspräsidiums, die staatlichen Prüfungen der Schüler nahm das Gesundheits-
dezernat vor.

Die Ausgliederung
Das Pharmaziewesen wurde bereits im Jahr 2001, das Medizinalwesen im Rahmen der 
Operation Sichere Zukunft im Jahr 2004 aus dem Regierungspräsidium Kassel heraus-
gelöst und in das Regierungspräsidium Darmstadt verlagert, das nun hessenweit diese 
Aufgaben wahrnimmt. Nach Auskunft von Regierungsvizepräsident Dr. Neusel waren  
etwa 15 Personen von der Zentralisierung der Gesundheitsdezernate in Darmstadt  
betroffen. Damit wurde im Gesundheitsbereich der „Funktion“ der Vorrang vor dem 

„Gebiet“ gegeben, wie Wagener bereits bemängelte (1981, S. 156).
	 Das Regierungspräsidium Kassel habe sich „mächtig“ gegen die Ausgliederung 
des Pharmazie- und Medizinalwesens gewehrt, berichtet Dr. Neusel, „ich habe bis zur 
letzten Minute versucht, das anders hinzukriegen“, verdeutlicht auch Regierungspräsi-
dent Klein. Die Entscheidung sei aber letztlich eine politische Entscheidung gewesen. 
Nach Auskunft von Winfried Hausmann sollten mit der Zentralisierung in Darmstadt 
Synergieeffekte genutzt werden. Allerdings werden deren Vorteile im Regierungspräsi-
dium Kassel angezweifelt. Regierungspräsident Klein sagt „mit aller Vorsicht“, dass es 
besser gewesen wäre, wenn das Gesundheitswesen weiterhin im Regierungspräsidium 
Kassel geblieben wären: „Weil ich meine, dass im Medizinalwesen und im Pharma-
ziewesen die regionalen Gesichtspunkte bei einer Konzentration bei einer Stelle im 
Lande zu kurz kommen.“ In dieser Einschätzung stimmen Regierungspräsident Klein,  
Dr. Neusel und Herr Hausmann überein: Beispielsweise die Apothekenaufsicht erfor-
dere den Besuch der Apotheken vor Ort in einem bestimmten Jahresrhythmus. „Da 
finde ich, ist Ortsnähe wichtig“, sagt Dr. Neusel, nun laufe die Überwachung aber hes-
senweit von Darmstadt aus. „Eine Apotheke in Bad Karlshafen kann ich besser über-
prüfen, wenn ich in Kassel bin“, sagt auch der Regierungspräsident. Dasselbe gilt auch 
für den Gesundheitsbereich, unter anderem führt Dr. Neusel hier die persönlichen 
Verbindungen des Dezernenten als Prüfungsausschussvorsitzenden zu den Schulen 
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für Heilberufe an. „Die Wege sind einfach zu weit“, so Dr. Neusel. Der Organisa-
tionsdezernent bezweifelt daher auch, ob durch die nun größeren Entfernungen die 
gewünschten Synergieeffekte tatsächlich ausgenutzt werden können. Daneben macht 
Regierungspräsident Klein auf den Katastrophenschutzaspekt aufmerksam: Im Falle 
des Falles fehlen Apotheker und Ärzte nun im Krisenstab des Regierungspräsidiums 
(s. auch Kapitel III. 1.2 „Katastrophenschutz“). Diese Gesichtspunkte seien aus seiner 
Sicht „bei den Entscheidungen, ob ich etwas zentral mache oder regional belasse, zu 
kurz gekommen“.

Von den drei Medizinern des Medizinaldezernats konnte übrigens ein Arzt im Re-
gierungspräsidium bleiben: Dr. Kreusch hatte in Doppelfunktion im Förderdezernat 
die Krankenhaus- und Gesundheitsfachschulförderung mit aufgebaut und übernahm 
nach der Ausgliederung des Medizinalwesens die Dezernatsleitung des Förderwesens. 
Dies sei ein Wunsch der Behördenleitung gewesen, so Dr. Kreusch, da damit nicht nur  
dem Förderdezernat das notwendige medizinische Fachwissen erhalten blieb, sondern 
auch der Behörde: Für medizinische Notfälle (es gibt ein Behandlungszimmer im Fritz- 
Hoch-Haus) und fachliche Fragen (z.B. aus dem Bereich Beihilfe) blieb damit ein Arzt 
im Hause. Auch hier wird der Vorteil der Bündelungsfunktion, alle Fachgebiete unter 
einem Dach zu haben, einmal mehr deutlich. Für den Medizinalbereich ist es aller-
dings einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass das Fachwissen nach der Aus-
gliederung zumindest in einer Person noch im Regierungspräsidium vorhanden ist.

Soziales

Neben Aufsichts- und erstinstanzlichen Tätigkeiten hat der Sozialbereich mit dem so-
zialen Förderwesen einen zweiten Schwerpunkt im Regierungspräsidium Kassel. De-
zernatsleiter Dr. Kreusch schilderte im Gespräch die Aufgaben des Sozialdezernats und 
des Förderwesens. 

Neues Aufsichtsverständnis
Der Bereich Sozialangelegenheiten

Das, was Hillmann als Sonderaufgaben der Regierungspräsidien bezeichnet, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg von den Mittelinstanzen wahrgenommen wurden und sich 
mit den Folgen des Naziregimes beschäftigten, spielt durch den zeitlichen Abstand 
heute kaum mehr eine Rolle im Regierungspräsidium Kassel. Die Aufgabenbereiche 
Wiedergutmachung und Entschädigung wurden bereits ab 1970 im Dezernat für Las-
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tenausgleich abgewickelt, seit dem Jahr 2001 ist auch der Lastenausgleich (Ausgleich 
von Kriegsfolgelasten) Teil des Sozialdezernats. Auch dieser Aufgabenbereich werde 
„in absehbarer Zeit zum Ende kommen“, so Dr. Kreusch.
	 Einen Bedeutungswandel hat das Aufgabengebiet Vertriebenen- und Flüchtlings-
wesen vollzogen, das ursprünglich auch mit den Nachkriegsfolgen beschäftigt war und 
als eigenständiges Dezernat geführt wurde. Seit 1983 (Umsetzung des Rahmenorgani-
sationsplanes) gehört dieser Aufgabenbereich laut Geschäftsverteilungsplan zum Sozi-
aldezernat. Heute beschränkt sich diese Arbeit auf die Fachaufsicht über nachgeord-
nete Behörden, Leistungen für Asylbewerber (Aufsicht über die kommunalen Stellen, 
Entscheidungen bei Streitfällen und Widersprüchen) und die landesweite Erstattung 
von Geldern an die Kommunen für Kinder und Jugendliche, die als unbegleitete 
Flüchtlinge nach Hessen kommen.
	 Die übrigen Aufgaben des Sozialwesens sind ebenfalls hauptsächlich Aufsichts-
aufgaben:
	 Das Sozialdezernat hat die Rechtsaufsicht über die Sozial- und Jugendhilfe inne 
(bei kommunalen Behörden angesiedelt; schließt die ehemalige Sozialhilfe und „Hartz 
IV“ mit ein). Nach Dr. Kreuschs Angaben sei dies ein komplizierter und vielfältiger 
Arbeitsbereich, der Arbeitsumfang sei je nach Kommune unterschiedlich: einige Kom-
munen seien „fit“, dort gebe es keine Probleme; andere Kommunen hätten Schwie-
rigkeiten, dann werde das Dezernat stark in Anspruch genommen. Auch hier wird die 
Aufsicht aber als beratende Aufsicht begriffen. Auch die Zahlung von Unterhaltsvor-
schüssen, wenn der Unterhaltspflichtige (z.B. der Vater) nicht zahlt, gehört zu den 
Aufgaben des Dezernats.
	 Im Bereich der Sozialversicherungen führt das Sozialdezernat die Aufsicht über 
die Betriebskrankenkassen des Bezirks, dies beinhaltet nach Dr. Kreusch z.B. die  
Genehmigung von Satzungen und Fusionen. Bis 1970 war die Versicherungsaufsicht 
ein eigenständiges Dezernat der Abteilung I.

Einen Wandel der Aufsichtstätigkeit des Regierungspräsidiums beschreibt Dr. Kreusch 
in einem weiteren Aufgabenfeld des Sozialdezernats, der Fachaufsicht über die Wohn-
geldstellen: Durch die komplexe Gesetzgebung (u.a. Hartz-Gesetze) und eine stei-
gende Zahl von Fällen sei dieser Aufgabenbereich ein „brisantes Gebiet.“ Da es viele 
Problemfälle gebe, müssten die Wohngeldstellen fachlich und rechtlich intensiv beauf-
sichtigt werden. Daraus habe sich im Regierungsbezirk ein „Prototyp“ der zukunfts-
weisenden Form der Aufsicht entwickelt:

Aufsicht sei im Allgemeinen für die zu Beaufsichtigenden „nicht immer ange-
nehm“, sagt Dr. Kreusch. Die Beaufsichtigten fühlten sich kontrolliert und gegän-
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gelt, dies treffe insbesondere auf die Fachaufsicht über kommunale Fachbehörden 
zu. Bei den Wohngeldstellen werde die Fachaufsicht nach der Einschätzung Dr. 
Kreuschs hingegen „ungemein begrüßt“, da die Aufsicht weniger als Kontrolle 
und vielmehr als Unterstützung gesehen werde: Die Fachaufsicht werde als Ent-
scheidungshilfe wahrgenommen, bei den regelmäßigen Prüfungen der Fachauf-
sicht würden Probleme diskutiert und Lösungen in schwierigen Fällen gesucht, 
oft sogar unter Einbeziehung des Bundes- und Landessozialministeriums. Nach 
Angaben Dr. Kreuschs entwickelt sich die Fachaufsicht damit zu einer Quali-
tätssicherung bzw. zu einem Qualitätsmanagement im Bereich der Wohngeld-
stellen: In den vergangenen zwei bis drei Jahren konnte quasi ein Qualitätszirkel 
aufgebaut werden, der den Sachverstand von Wohngeldstellen, Regierungsprä-
sidium, Landes- und Bundessozialministerium zusammenfasse. Damit steht ein 
hohes verfügbares Fachwissen auch für schwierige Fälle zur Verfügung, dies sei 
ein charakteristisches Merkmal der Fachaufsicht über die Wohngeldstellen, sagt 
Dr. Kreusch. Für den Dezernatsleiter ist dies ein „zukunftsweisendes Modell“ der 
Aufsichtsführung: Vor dem Hintergrund, dass der Staat von den kommunalen 
Stellen mehr Selbstständigkeit verlange, gehe das Aufsichtsverständnis mehr in 
Richtung einer fachlichen Unterstützung der Kommunen. 

Förderungen

Das Förderwesen zählt zu den typischen Funktionen des Regierungspräsidiums (vgl. 
Kapitel I. 1 „Definition“). Die Förderaufgaben im Sozialbereich haben im Regierungs-
präsidium Kassel seit dem Jahr 2001 zugenommen. Bis dahin wurden (und werden 
weiterhin) im Bereich des Sozialministeriums nach Aussage von Dr. Kreusch vom Re-
gierungspräsidium Kassel im Regierungsbezirk u.a. gefördert:
–	 der Krankenhausbau (öffentliche Krankenhäuser),
–	 Schulen für Gesundheitsfachberufe,
–	 Sportstätten (aus dem Bereich des Innenministeriums).
Die Krankenhausförderung ging allerdings zum 1. April 2008 vom Regierungspräsi-
dium auf die Landestreuhand Hessen über, die die Krankenhausförderung nun zen-
tral für ganz Hessen wahrnimmt. Die bisherige Arbeit auf diesem Gebiet beim RP 
Kassel kann als erfolgreich bezeichnet werden: Wie Dr. Kreusch erläutert, beinhaltet 
die Krankenhausförderung nicht nur die Auszahlung der Gelder, sondern auch eine 
planerische und baufachliche Prüfung und Begleitung der Baumaßnahmen. Dazu sind 
hohes fachliches und medizinisches Wissen notwendig: Im RP Kassel betreuen zwei 
Verwaltungsmitarbeiter die finanzielle bzw. verwaltungstechnische Bearbeitung der 
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Anträge, zwei Bauingenieure beraten die Krankenhausträger bereits ab der Vorphase 
(Anmeldung; noch vor Antrag) technisch. Nach Dr. Kreuschs Angaben gewährleistet 
dieses Vorgehen einen ständigen Austausch mit dem Ziel, die Gelder sinnvoll einzu-
setzen und Fehlinvestitionen zu vermeiden (z.B. Überversorgung, Energiefolgekosten, 
Anbindung an bestehende Häuser, etc.). Dazu gehöre auch ein ständiger Abstim-
mungsprozess mit dem Sozialministerium, das die gesamte hessische Krankenhauspla-
nung beaufsichtigt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern gibt es in Hessen nach der 
Einschätzung durch Dr. Kreusch daher eine „gute Krankenhauslandschaft.“ 

Neue Förderaufgaben wurden im Jahr 2001 dem Regierungspräsidium Kassel über-
tragen, was auch zum Aufbau eines eigenständigen Förderdezernates führte (das aller-
dings mit der Operation Sichere Zukunft wieder in das Sozialdezernat integriert wurde): 
Im Jahr 2001 wurde das in Kassel ansässige Landesjugendamt (ressortierte beim So-
zialministerium) aufgelöst. Die Förderaufgaben des Landesjugendamtes gingen laut 
Dr. Kreusch auf das Regierungspräsidium Kassel als landesweite Aufgaben über. Die 
Förderprogramme haben drei Schwerpunkte:
–	 die Kindertagesbetreuung (Förderung der Betriebskosten von Kindergärten,  
	 Programme des Landes zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter, etc.);
–	 die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (Förderung von Institutionen,  
	 Förderung von internationaler Jugendarbeit/Jugendaustausch, Förderung der  
	 Kinder-/Jugenderholung/Ferienprogramme etc.);
–	 die Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (grundgesetzliche  
	 Aufgabe des Staates; in Hessen in Hand von freien und kirchlichen Trägern).

Einige Förderprogramme des Landes aus diesen Bereichen wurden nach Dr. Kreuschs 
Angaben mit der Operation Sichere Zukunft (s. Kapitel II. 4.1) entweder gestrichen (z.B. 
für straffällige Jugendliche) oder gekürzt (z.B. für Mütterzentren). Die Einsparungen 
seien aber kompensiert worden (sowohl im Rahmen der Förderprogramme als auch 
im Rahmen der Zusammenlegung von Sozial- und Förderdezernat), da insbesondere 
im Bereich der Kindertagesbetreuung die Förderprogramme der Landesregierung auf-
gestockt worden seien (z.B. beitragsfreies drittes Kindergartenjahr, Betreuung Unter-
Dreijähriger, etc.). Im Jahr 2006 wurden nach Angaben des Dezernatsleiters im Sozial
dezernat für alle Förderprogramme (Jugend und Soziales) zusammen 214 Millionen 
Euro bewilligt.

Mit der Übernahme der landesweiten Förderprogramme des Landesjugendamtes 
durch das Regierungspräsidium Kassel sind in Kassel landesweite Aufgaben konzent-
riert worden – so wie in Darmstadt die Gesundheitsverwaltung. Für Dr. Kreusch  



132

ergibt sich daraus zwar der Nachteil der Ortsferne, die landesweite Wahrnehmung der 
Aufgaben bringt nach seinen Angaben aber auch Vorteile:
–	 mehr Effektivität und geringerer Arbeitsaufwand;
–	 einheitliche Gestaltung der Förderprogramme.
Es sei daher „durchaus sinnvoll“, Förderprogramme und Aufgaben in diesem Be-
reich zusammenzulegen und die regionale Bindung in den Hintergrund zu stellen, so  
Dr. Kreusch. Als Beispiel nennt er die Schwangerschaftskonfliktberatung: Die Bera-
tungsstellen müssen staatlich anerkannt und überwacht werden, außerdem werden sie 
staatlich gefördert. Beide Aufgaben werden infolge der landesweiten Förderung nun 
zentral vom Regierungspräsidium Kassel aus wahrgenommen, die drei Arbeitsbereiche 
können „Hand in Hand“ zusammenarbeiten, da alle auf die gleichen Daten zurück-
greifen müssen.

Vorteil Regierungspräsidium

Warum es von Vorteil ist, dass die Aufgaben aus dem Bereich Sozialwesen im Regie-
rungspräsidium und nicht in einer Sonderbehörde wahrgenommen werden, verdeut
licht Dr. Kreusch. Nach seiner Einschätzung sind dafür zwei Dinge ausschlaggebend:

1. Der Name des Regierungspräsidiums
Das Regierungspräsidium Kassel habe in Nordhessen ein „bestimmtes Gewicht“ 
(s. auch Kapitel III. 6 „Die besondere Stellung des Regierungspräsidiums Kassel“). 
Damit habe auch all das Gewicht, was von der Behörde komme (s. Kapitel I.1 
„Definition“: Die Behörde ist eine Aktionseinheit nach außen). Dies erleichtere 
die Arbeit des Dezernates, da im Hintergrund immer eine Rolle spiele („ohne, 
dass dies je angewendet werden musste“), dass das RP im Rahmen der Aufsicht 
verschiedene Durchsetzungsmöglichkeiten hätte.

2. Die Bündelungsfunktion
Bei der Beurteilung von Sachverhalten habe das Sozialdezernat Zugriff auf das 
unterschiedliche Know-how im Hause:
–	 juristisch: Austausch, Beratung, Hilfe in Problemfällen;
–	 verwaltungstechnisch: förmliche Verfahren (Anhörungen, Widersprüche,  
	 Haushalt);
–	 fachlich: Austausch mit anderen Fördergebieten (Wirtschaft, etc.) und mit  
	 anderen Fachgebieten (z.B. für Krankenhausförderung: Regionalplanung,  
	 Fachplanung, Vergaberecht, etc.).
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Man arbeite „Tür an Tür“, so Dr. Kreusch, damit könnten Fehlentwicklungen 
frühzeitig vermieden werden (z.B. bei Krankenhausbauvorhaben). Diese Integra-
tion mache den Effekt aus, dass die Aufgaben des Sozialdezernats im RP besser 
wahrgenommen werden könnten als in einer eigenständigen Sozialverwaltung.

Nach 130 Jahren ausgegliedert

II. 2.4 Die Schulabteilung

Die Schulverwaltung zählt laut Hillmann zu den „klassischen Dezernaten“ der Regie-
rungspräsidien und gehörte seit ihrer Gründung in Preußen zum Aufgabenbestand 
(Hillmann S. 171).
	 Auch im Regierungspräsidium Kassel wurden seit seiner Gründung Kultus-
aufgaben wahrgenommen. Seit 1867 gab es eine eigene Abteilung für die Aufgaben 
der Schulaufsicht, die bis 1945 Abteilung „Kirchen und Schulen“ hieß und für bei-
de Aufgabenbereiche zuständig war (vgl. Dülfer, S. 261 – 265), nach dem zweiten 
Weltkrieg und mit Gründung des Landes Hessen dann eine reine Kultusabteilung  
wurde. 
	 Zum 1. August 1997 wurde diese lange Geschichte der Schulabteilung im Kasseler 
Regierungspräsidium beendet: Die Schulabteilungen wurde nach 130 Jahren als „Ab-
teilung II“ aus den hessischen Regierungspräsidien ausgegliedert, die Aufgaben gingen 
auf die staatlichen Schulämter, die untere Schulaufsichtsbehörde, über. Damit ist seit 
1997 die Schulverwaltung in Hessen nur noch zweigliedrig: „Untere Schulaufsichtsbe-
hörde ist das staatliche Schulamt. […] Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das Kultus-
ministerium, soweit nicht das Ministerium für Wissenschaft und Kunst zuständig ist.“ 
(Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes, Art. 1, Abs. 64; 1997).
	 Zuletzt gliederte sich die Schulaufsicht in Hessen in drei Ebenen: Oberste Schul-
aufsichtsbehörde war das Hessische Kultusministerium, obere Schulaufsichtsbehörde 
die Regierungspräsidien, die untere Schulaufsicht übten die Staatlichen Schulämter 
aus. Aufgaben der oberen Schulaufsicht bei den Regierungspräsidien waren (vgl. Hess. 
Kultusminister, S. 45):
–	 die unmittelbare Aufsicht über die Staatlichen Schulämter, über bestimmte  
	 Schulen, Studienseminare und die Schulträger;
–	 mittelbare Aufsichtsfunktionen, „beratende, koordinierende und lenkende  
	 Aufgaben“ und Beschwerdeinstanz gegenüber den untergeordneten Bereichen.
Die Aufsichtsfunktion umfasste die Fach- und Dienstaufsicht gegenüber Lehrern, 
Schulen, Studienseminaren und Staatlichen Schulämtern sowie die Rechtsaufsicht ge-
genüber den Schulträgern und den Privatschulen. 
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	 Zu den Aufgaben gehörte damit auch die Personalbewirtschaftung der Schul-
verwaltung des Regierungsbezirks (Bedarfsermittlung und -deckung, Besetzung von 
bestimmten Stellen, Lehreraus- und -fortbildung, etc.) und die Schulentwicklungs- 
und Organisationsplanung (Neubau, Sanierung und Ausstattung von Schulen) – ein 
Bereich übrigens, bei dem durch seine Verknüpfung mit anderen Planungsaufgaben 
die Bündelungsfunktion des Regierungspräsidiums zum Tragen kommt. Auch in den 
Bereichen Kommunalaufsicht und Aufsicht über die (i.d.R. kommunalen) Schulträger 
werden solche Zusammenhänge offensichtlich. Und so fasst die Darstellung des Hes-
sischen Kultusministers die Aufgaben des Regierungspräsidiums zusammen: 

	 „Mit seiner schul- und verwaltungsfachlichen Kompetenz, seiner Koordinationsfähig­
keit und Verwaltungskraft bildet er die Brücke zwischen der schul- und der bürgernahen 
unteren Verwaltungsebene Staatliches Schulamt und der grundsätzliche Gestaltungsverant­
wortung […] tragenden obersten Schulaufsichtsbehörde Kultusminister.“ (Hess. Kultus-
minister, S. 45)

Für das Regierungspräsidium Kassel war die Schulabteilung damit eine „bedeutende 
Abteilung“, so Regierungsvizepräsident Dr. Neusel. Die Entscheidung, die Kultusab-
teilung aus den Regierungspräsidien zu nehmen, sei eine rein politische gewesen und 
sei vom damaligen Kultusminister Holzapfel stark forciert worden. Die drei hessischen 
Regierungspräsidien „waren damals anderer Auffassung“ und „von dieser Aufgaben-
übertragung nicht überzeugt“, berichtet der Vizepräsident. Für Regierungspräsident 
Klein hatte in der Schulverwaltung „die regionale Steuerung durch drei Regierungs-
präsidien eine Menge von Vorteilen.“
	 Sowohl der Regierungspräsident und der Vizepräsident, als auch der Organisati-
onsdezernent bestätigten in den Interviews, dass nach ihren Erfahrungen in der Region 
die Ausgliederung der Schulverwaltung bei den Schulen „nicht die vollste Zufrieden-
heit erntet“ (Klein) und die Betroffenen „nicht sehr glücklich“ (Dr. Neusel) über die 
neue zweigliedrige Organisation seien. Der Grund hierfür liegt nach Einschätzung der 
drei Interviewten im Verlust der Koordinierungsfunktion, die das Regierungspräsidi-
um innehatte: Wurden die Aufgaben früher kreisübergreifend von den drei hessischen 
Regierungspräsidien für den jeweiligen Regierungsbezirk wahrgenommen, sind nun 
mit den Staatlichen Schulämtern kleinere räumliche Einheiten zuständig, die auf die 
Kreisgrenzen zugeschnitten sind. Besonders in der Personalführung kann dies Nach-
teile mit sich bringen, da die Koordination der Personalplanung erschwert wird, z.B. 
bei einem Lehrerwechsel über Kreisgrenzen hinweg. Bei Ermessensentscheidungen 
könnte ebenfalls eine durch die drei Regierungspräsidien gewährte Einheitlichkeit ver-
loren gehen. 
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	 Das Personal folgte nach der Ausgliederung der Kultusabteilung der Aufgabe, 
d.h., der Großteil der Mitarbeiter ging nach Auskunft von Dr. Neusel auf die staatli-
chen Schulämter über. 

Die Entwicklung der Schulabteilung im Regierungspräsidium Kassel

Aufgaben
Mit Ausnahme der Hochschulangelegenheiten war die Schulabteilung ab 1953 für „alle 
Schulsachen“ inklusive des „höheren Schulwesens“ zuständig, das zwischen 1948 und 
1953 direkt beim zuständigen Ministerium angesiedelt war (vgl. Schneider, 1967, 61). 
Bis 1959 war die Kultusabteilung auch mit weiteren Kunst- und Kultusangelegenheiten, 
etwa für das Kasseler Staatstheater, betraut.
	 Das Aufgabengebiet veränderte sich nach 1960 für die Schulabteilung kaum: Das 
Regierungspräsidium Kassel war für die „innere“ Schulaufsicht (vgl. Schneider, 61) 
zuständig, d.h. für schulrechtliche und schulfachliche Angelegenheiten und das Per-
sonal. Dazu kamen allgemeine Kultusangelegenheiten wie der Schulbau, Haushalts- 
und Kirchenangelegenheiten, die Überwachung der Schulpflicht oder die Erwachse-
nenbildung. Die „äußere“ Schulverwaltung (Sachausstattung, Lehrmittel) oblag den 
Schulträgern. Schulfachlich änderten sich im Laufe der Jahre sicherlich die Schularten: 
aus den Volks- und Mittelschulen wurden Grund-, Haupt- und Realschulen; 1966 
kamen die Gesamtschulen hinzu. Daneben war das RP für Gymnasien, Berufsschulen, 
Sonderschulen und Privatschulen zuständig. Im Personalbereich erfolgte ab 1979 die 
zentrale Einstellung von Referendaren und Lehrern. 

Organisation
Verändert hat sich nach 1945 auch der Name der Abteilung II: Zunächst als Abteilung 
Wissenschaft, Erziehung und Kirchenangelegenheiten geführt, änderte sich der Name 
wohl bis 1953 noch öfter (vgl. Schneider, 61). Ab diesem Zeitpunkt nannte sich die 
Abteilung II bis 1980 „Erziehung und Volksbildung“. Mit dem Rahmenorganisations-
plan für die hessischen Regierungspräsidien änderte sich im Geschäftsverteilungsplan 
des Regierungspräsidiums Kassel von 1983 dann der Abteilungsname ein letztes Mal 
in „Kultusabteilung“. 

Die Gliederung der Dezernate der Schulabteilung erfolgte (ab 1959) bis zum Geschäfts-
verteilungsplan 1976 nach den Schularten, ab dem Geschäftsverteilungsplan 1979 nach 
Schularten und räumlicher Zuständigkeit. Ab 1995 wurde diese räumliche Zuständig-
keit der Dezernate wieder aufgehoben.
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	 Von 1959 bis 1965 bestand die Abteilung aus vier Dezernaten: Ein Dezernat „All-
gemeine Schulverwaltung“, ein Dezernat für Volks-, Mittel- und Sonderschulen, ein 
Dezernat für Gymnasien und ein Dezernat für Berufsbildende Schulen. Von 1951 bis 
1961 existierte außerdem ein eigenes Justitiariat in der Abteilung II. Ab dem Geschäfts-
verteilungsplan von 1966 wurden die bisher nach Schulformen geordneten Dezernate 
noch einmal in schulfachliche Dezernate und schulrechtliche Dezernate aufgespaltet, 
sodass sich die Zahl der Dezernate auf acht (zwischen 1967 und 1973 neun [Dezernat 
Schulpflichtverletzung/Schülerbeförderung]) verdoppelte. Mit dem Geschäftsvertei-
lungsplan von 1979 wurden die Dezernate nicht nur schulfachlich und schulrechtlich, 
sondern auch nach räumlicher Zuständigkeit neu gegliedert. Die schulrechtlichen  
Dezernate waren damit nicht mehr für bestimmte Schulformen, sondern für bestimmte 
Landkreise zuständig, nur bei den schulfachlichen Dezernaten blieb die Verknüpfung 
zur Schulform erhalten. So gab es z.B. ein Dezernat, dass sich um die schulrechtlichen 
Angelegenheiten aller öffentlichen und privaten Schulen der Landkreise Fulda und 
Hersfeld-Rotenburg kümmerte, während jeweils ein Dezernat für die schulfachlichen 
Angelegenheiten der Gymnasien, eines für die Grund-, Haupt-, Real- und Sonder-
schulen (GHRS) und eines für die Berufsschulen der beiden genannten Landkreise  
zuständig war. Die Gesamtschulen waren in den für die Gymnasien zuständigen  
Dezernaten angesiedelt, wenn sie bis zur Sekundarstufe II gingen. Gesamtschulen der 
Sekundarstufe I wurden von den GHRS-Dezernaten betreut. Hinzu kamen 1979 die 
beiden Dezernate für Lehrer- und Referendareinstellungen, sodass die Zahl der De-
zernate der Kultusabteilung mit 21 einen Höhepunkt erreichte. Ab 1983 (Rahmenor-
ganisationsplan) wurden die räumliche Zuständigkeit nach drei Regionen unterteilt  
(A: Stadt Kassel, Landkreis Schwalm-Eder; B: Landkreise Fulda und Hersfeld-Roten-
burg; C: Landkreise Kassel, Werra-Meißner, Waldeck-Frankenberg), sodass die Zahl 
der Dezernate bis 1995 bei 16 lag. Mit dem Ende der Dezernatseinteilung nach räum-
licher Zuständigkeit fiel die Zahl der Dezernate 1995 wieder zurück auf sieben: je 
ein Fachdezernat für GHRS, Gymnasien, Berufsschulen, ein Grundsatzdezernat, ein  
Dezernat für Schulentwicklung, ein Personaldezernat und ein Schulrechtsdezernat. 

Ein breites Aufgabenspektrum

II. 2.5 Die Abteilung Wirtschaft und Verkehr

Vier Abteilungen prägten nach dem Zweiten Weltkrieg das Regierungspräsidium Kas-
sel: Die Präsidialabteilung (P), die Abteilung I (allgemeine und innere Verwaltung), 
die Abteilung II (Kultus) und die Abteilung III (Wirtschaft und Verkehr). Diese vier 
Abteilungen sorgten über viele Jahre hinweg für organisatorische Stabilität im Regie-
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rungspräsidium. Sie zählen zu den Abteilungen, in denen die „klassischen“ Aufgaben 
eines Regierungspräsidiums wahrgenommen werden.
	 Die Abteilung für Wirtschaft und Verkehr deckte nach 1960 in der Hauptsache 
die Aufgabenbereiche Landwirtschaft, Wasser- und Abfallwirtschaft, Bau-, Wohnungs- 
und Siedlungswesen, Verkehr sowie Wirtschaft und Gewerbe ab. Mit der Eingliede-
rung der staatlichen Umweltämter 1997 veränderte sich auch der Aufgabenbestand 
der Abteilung. Sie wurde mit der Regionalplanung zusammengelegt und ist seit dem 
Organisationsplan von 1998 daher nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form vorhan-
den. Die Aufgaben der ehemaligen Wirtschaftsabteilung finden sich heute in allen drei 
Abteilungen des Regierungspräsidiums Kassel wieder, der Name „Wirtschaft“ ist als 
Abteilungsname aber verloren gegangen.

Landwirtschaft und Umweltschutz
Die Aufgaben der Wirtschaftsabteilung aus dem Bereich Landwirtschaft (inklusive 
Domänen, Fischerei und Jagd) sowie Landschaftspflege und Naturschutz wurden 
bereits im Jahr 1970 an die Forstabteilung abgegeben. Im Jahr 1997 gingen die Aufga-
ben aus den Bereichen Wasser- und Abfallwirtschaft auf die neuen Abteilungen „staat-
liche Umweltämter“ über. All diese Aufgabenbereiche werden daher näher bei den 
Abteilungen dargestellt, die heute für deren Wahrnehmung zuständig sind.

Wirtschaft und Gewerbe
Ein wesentlicher Bestandteil der Aufgaben im Wirtschaftsbereich ist die regionale 
Wirtschaftsförderung (inklusive Fremdenverkehrsförderung), die zeitweise (Geschäfts-
verteilungspläne 1961 – 1983 und 1998 – 2003) in einem eigenständigen Dezernat der 
Wirtschaftsabteilung abgewickelt wurde. Das Regierungspräsidium Kassel wirkt dabei 
im Rahmen unterschiedlicher Förderprogramme der EU, des Bundes und der Län-
der bei der Förderung gewerblicher Unternehmen und der Kommunen (Ausbau von 
Fremdenverkehrseinrichtungen, Ausbau wirtschaftsnaher Infrastruktur, Gewerbeflä-
chenerschließung) mit und prüft auch die Verwendungsnachweise der Fördermittel. 
Die Wirtschaftsförderung wird heute vom Regionalplanungsdezernat wahrgenommen, 
sie ist damit im sachlichen Zusammenhang zu den wirtschaftlichen Planungsaufgaben 
angesiedelt. Ebenfalls vom Regionalplanungsdezernat werden die hessenweite Ausbil-
dungsplatzförderung und die Förderung von Energiesparmaßnahmen abgewickelt.
	 Der Aufgabenbereich Gewerberecht ist heute dem Hoheitsdezernat zugeordnet. 
Zu den klassischen Aufgaben des Regierungspräsidiums in diesem Bereich gehört die 
Fachaufsicht (und Beratung) über die Städte und Gemeinden u.a. in den Bereichen 
der Gewerbeordnung und des Gaststättengesetzes, die in diesen Bereichen für die  
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Erteilung von Erlaubnissen zuständig sind. Auch z.B. die „Energieverbrauchskenn-
zeichnung“ gehört zu diesem Aufgabenbereich. Als obere Aufsichtsbehörde über-
nimmt das Regierungspräsidium Kassel außerdem – in Zusammenarbeit mit Kreisen 
und Handwerkskammer – die Aufsicht über das Schornsteinfegerhandwerk, da die 
Schornsteinfeger auch öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Dazu zählen z.B. die Eintei-
lung der Kehrbezirke, das Führen einer Bewerberliste und die Bestellung der Bezirks-
schornsteinfegermeister. Auch die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses werden 
vom RP Kassel bestellt, das RP ist für den Bezirk die staatliche Prüfungsbehörde. Im 
Bereich des Schornsteinfegerwesens hat das Regierungspräsidium Kassel übrigens noch 
seine ursprüngliche räumliche Zuständigkeit: Da der Landkreis Marburg-Biedenkopf 
weiterhin zum Handwerkskammerbezirk Kassel gehört, ist das RP Kassel auch weiter
hin für diesen Landkreis zuständig, und nicht das RP Gießen. Wie im Schornstein
fegerhandwerk, so ist das RP Kassel auch bei allen anderen zulassungspflichtigen 
Handwerksberufen die obere Verwaltungsbehörde für die Meisterprüfungsausschüsse 
der Handwerkskammer und ernennt (bzw. entlässt) die Ausschussmitglieder. 
	 Erstinstanzlich wird das Dezernat tätig im Bereich der Erlaubniserteilung für den 
Betrieb von privaten Kliniken. Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist das RP Kassel 
außerdem die für eine Gewerbeuntersagung zuständige Behörde: 

	 „Voraussetzung für eine Gewerbeuntersagung ist die gewerberechtliche Unzuverlässig­
keit des Gewerbetreibenden. Hiervon ist insbesondere dann auszugehen, wenn Steuern oder 
Sozialabgaben nicht bezahlt oder Steuererklärungen beim Finanzamt oder Meldungen bei 
den Sozialversicherungsträgern nicht abgegeben werden. Auch Straftaten können zu einer 
solchen gewerberechtlichen Unzuverlässigkeit führen.“ (Internetdarstellung RP Kassel)

Das Regierungspräsidium Kassel führt in solchen Fällen die Gewerbeuntersagungsver-
fahren gegen sämtliche Gewerbetreibende (von der Einzelperson bis zur AG), die ihren 
Geschäftssitz im Regierungsbezirk Kassel haben, durch und entscheidet auch über die 
Anträge, den Gewerbebetrieb wieder aufzunehmen. Bei Nichtbeachtung einer Gewer-
beuntersagung ist das RP Kassel für das Ordnungswidrigkeitsverfahren zuständig.
	 Im Bereich der Gewerbeaufsicht war das Regierungspräsidium Kassel als Dienst- 
und Fachaufsichtsbehörde über die Gewerbeaufsichtsämter bzw. (ab 1998) die Ämter 
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik zuständig sowie für den Immissions- und 
Strahlenschutz im Umweltbereich. Letztere Aufgaben gingen 1997 in die staatlichen 
Umweltämter der Regierungspräsidien über, mit der Eingliederung der Arbeitsschutz-
verwaltung übernahm das RP Kassel ab 2003 die erstinstanzliche Gewerbeaufsicht. 
Beide Aufgabenbereiche sind in der Darstellung der Abteilung für Umwelt- und 
Arbeitsschutz beschrieben.
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	 Ein weiterer Arbeitsbereich des Regierungspräsidiums ist die Preisprüfung bzw. 
Preisüberwachung. Während die allgemeinen statistischen bzw. vergleichenden Preis
überwachungsaufgaben (Preissteigerungen etc.), die nach dem Zweiten Weltkrieg zum 
Aufgabenspektrum gehörten, nicht mehr vom Regierungspräsidium wahrgenommen 
werden, ist das Gewerberechtsdezernat heute Fachaufsichtsbehörde über die Städte 
und Gemeinden im Bereich der Preisauszeichnungspflicht. Die Kommunen überwa-
chen dabei, ob Waren von den Anbietern mit ordentlichen Preisangaben versehen 
sind.
	 Im Rahmen von öffentlichen Aufträgen nimmt das Regierungspräsidium Kassel 
die Preisprüfung wahr und prüft die Angebotsunterlagen der Unternehmen. Im Bau-
bereich (heute im Regionalplanungsdezernat) werden die öffentlichen Auftraggeber 
außerdem bei der Ausschreibung von Bauleistungen beraten (Nachprüfungsstelle).

Bau- und Wohnungswesen
Im Bereich des Bauwesens ist das Regierungspräsidium heute vor allem Fachaufsichts-
behörde über die kommunalen Gebietskörperschaften. Dies umfasst insbesondere 
die Bereiche Baurecht (Entscheidung bei Streitfällen zwischen Kommunen und Bau-
herren und bei Widersprüchen), beratende Bauaufsicht (Beratung von Baubehörden, 
Bürgern und Architekten z.B. durch Informationsveranstaltungen; Überwachung der 
entsprechenden Gesetze) und den Denkmalschutz. Außerdem überwacht das Regie-
rungspräsidium Kassel die Bauprodukte, die von den Herstellern auf dem Markt an-
geboten werden, auf die vorschriftsmäßige Erfüllung der EU-Normen. Die Bauleit-
planung der Gemeinden ging im Jahr 2001 vom Baudezernat auf die Regionalplanung 
über, seit der Operation Sichere Zukunft ist das gesamte Baudezernat Teil des Regional-
planungsdezernats.
	 Im Wohnungs- und Siedlungswesen kommt neben der Aufsichtsfunktion auch 
die Bewilligungsfunktion des Regierungspräsidiums Kassel zum Tragen. Eine wesent-
liche Aufgabe in diesem Bereich ist die Städtebauförderung. Verschiedene Programme 
(z.B. Sanierungsmaßnahmen, Stadterneuerung, Stadtteilentwicklung) werden durch 
das Dezernat bewilligt, das heute ebenfalls Teil des Regionalplanungsdezernates ist. Im 
Bereich des Wohnungswesens ist das RP Kassel Fach- und Rechtsaufsichts- und Wi-
derspruchsbehörde (Wohnungsbindungsgesetz; Bekämpfung der Zweckentfremdung 
von Wohnraum) und für die Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete zuständig. 
Eine zentrale Aufgabe – die Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere nach dem 
Krieg und der soziale Wohnungsbau, ist mittlerweile abgewickelt und wird nicht mehr 
wahrgenommen.
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Verkehr
Im Verkehrsbereich nimmt das Regierungspräsidium Kassel Aufsichts- und Planungs-
aufgaben sowie erstinstanzliche Tätigkeiten wahr. Diese Aufgaben wurden früher teil-
weise in mehreren Verkehrsdezernaten (nach Sachgebiet) wahrgenommen, heute ist 
ein Verkehrsdezernat für alle Aufgaben zuständig. Im Dezernat haben sich allerdings 
Teams für die einzelnen Aufgabenbereiche gebildet. Das Regierungspräsidium Kassel 
ist zuständig für:
–	 die Personenbeförderung: Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für den  
	 Linien und Gelegenheitsverkehr auf Straße und Schiene (Fahrpläne, Tarife,  
	 Konzessionen, etc.), Fachaufsicht über Taxen und Mietwagen;
–	 den Güterverkehr: Erlaubnisbehörde, Lizenzen und Ahndung von Ordnungs- 
	 widrigkeiten;
–	 den Luftverkehr (seit 1970): Aufgaben der Bundesauftragsverwaltung:  
	 Luftaufsichtsbehörde, Luftpersonal, Genehmigungen und Erlaubnisse  
	 (zuständig auch für den Regierungsbezirk Gießen);
–	 die Planfeststellungsverfahren für den Straßen- und Schienenverkehr  
	 (s. Kapitel III. 1.1 „Großprojekte“): Durchführung von Anhörungsverfahren  
	 (Straße), Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren (Eisenbahnen,  
	 Bergbahnen), Obere Straßenaufsichtsbehörde; 
–	 allgemeine Verkehrsangelegenheiten:
	 Fahrlehrerwesen (Erlaubnis- und Genehmigungs- und Überwachungsbehörde über 	
	 die Fahrschulen, Fahrlehrerprüfungen); Fahrerlaubniswesen (Fachaufsicht);  
	 Zulassung von Fahrzeugen (Fachaufsicht); Straßenverkehrsordnung (Fachauf- 
	 sichtsbehörde, allgemeine Angelegenheiten, Ausnahmegenehmigungen z.B. für  
	 Schwertransporte, etc.); Ordnungswidrigkeiten im Bereich Gefahrguttransport.
Außerdem nimmt das Regierungspräsidium Kassel hessenweit die Ahndung von Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten war. Diese Aufgabe wird in Kapitel II. 4.3 „Die Bußgeld-
stelle“ ausführlich dargestellt. Im Dezernat Regionalplanung angesiedelt, aber auch 
eine Aufgabe aus dem Bereich des Verkehrswesens, ist die Verwaltung der beiden 
hessischen Weserfähren in Reinhardshagen und Wahlsburg, die fehlende Brückenver-
bindungen an der Oberweser ersetzen. 

Organisatorische Entwicklung

Die Wirtschaftsabteilung als Abteilung III des Regierungspräsidiums Kassel existierte 
bis zum Geschäftsverteilungsplan 1998 in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung. Sie 
trug bis 1970 den Namen „Wirtschaft und Verkehr“ und ab 1970 die Bezeichnung 
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„Wirtschaft und Technik“. Mit der Umsetzung des Rahmenorganisationsplanes im Ge-
schäftsverteilungsplan von 1983 wurde der Name der Abteilung III dem darin üblichen 
Schema der Aufzählung der Aufgabenbereiche angepasst, die Abteilung III hieß fortan 

„Wirtschaft, Verkehr, Gewerbeaufsicht, Bauwesen, Wasserrecht, Wasserwirtschaft, Ab-
fallbeseitigung“. 1998 wurden die Abteilung III und die bisherige Abteilung IV (Regio-
nalplanung) zusammengelegt, da die staatlichen Umweltämter in das RP eingegliedert 
und Aufgaben der Wirtschaftsabteilung an diese abgegeben wurden. Die Aufgaben
bereiche Gewerberecht/Gewerbeaufsicht gingen an die Abteilung II (Inneres/Soziales) 
über, das Gewerberecht kam im Jahr 2001 in die Abteilung III zurück, die Gewerbe
aufsicht wechselte 2003 von der Abteilung II in die neue Sozialabteilung, die nun 
erstinstanzlich für den Arbeitsschutz zuständig war. 2001 wurde auch der Datenschutz 
an die Abteilung II abgegeben. Mit der Operation Sichere Zukunft im Jahr 2005 kamen 
auch die Aufgabengebiete Forst- und Naturschutz sowie Verbraucherschutz mit in die 
Regionalplanungs- und Wirtschaftsabteilung hinein. Seither wird die Abteilung als 
Abteilung II – Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz geführt. Die 
ehemaligen Aufgaben der Wirtschaftsabteilung aus den Bereichen Gewerberecht und 
Preisprüfung sind dem Hoheitsdezernat der Abteilung I zugeordnet, die Umwelt- und 
Arbeitsschutzaufgaben der Abteilung III.
	 Die Zahl der Dezernate der ursprünglichen Wirtschaftsabteilung lag zwischen 
1961 und 1995 zwischen 13 und 17. Es gab mehrere Verkehrsdezernate (zwischen drei 
und fünf; inkl. Verkehrsordnungswidrigkeiten), ebenfalls drei bis fünf Baudezernate, 
zwei Wasserdezernate (Wasserrecht und Wasserwirtschaft) und ab 1983 ein Abfallde-
zernat, ein Dezernat für Gewerberecht, eines für Gewerbeaufsicht (inklusive Umwelt-/
Immissionsschutz) sowie je eines für Wirtschaftsförderung und Preisüberwachung (ab 
1983 zusammengelegt), dazu ab 1983 ein Datenschutzdezernat. 1970 herausgelöst und 
an die Forstabteilung abgegeben wurden das Landwirtschaftsdezernat (inklusive Natur
schutz, Domänen und Jagd) sowie das Fischereidezernat. Ein eigenes Dezernat für den 
Interzonenhandel wurde ab 1966 dem Gewerberecht zugeordnet. Die Verkehrsord-
nungswidrigkeiten wurden 1995 der Abteilung I, später der Abteilung II zugeordnet 
und kamen mit der Operation Sichere Zukunft sozusagen wieder in die (nun allerdings  
nicht mehr namentlich existierende) Wirtschaftsabteilung als neue Abteilung II zurück.
	 Die Aufgaben der ehemaligen Wirtschaftsabteilung wurden nach der Zusam-
menlegung mit der Regionalplanung (Geschäftsverteilungsplan 1998) in sechs der 
neun Dezernate der neuen Abteilung III wahrgenommen: Neben drei Regionalpla-
nungsdezernaten gab es zwei Bau- und zwei Verkehrsdezernate sowie je ein Dezernat 
für Wirtschaftsförderung und Datenschutz. Der Arbeitsschutz wechselte in die Ab-
teilung II. 2001 kam das Dezernat Gewerberecht/Preisüberwachung, das 1998 an die 
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Abteilung II (Inneres) abgegeben wurde, wieder zurück in die Abteilung III, die Zahl 
der „Wirtschaftsdezernate“ sank dennoch auf fünf: ein Baudezernat (als Unterdezernat 
der Regionalplanung), zwei Verkehrsdezernate, eines für Wirtschaftsförderung und 
das Gewerberechtsdezernat.
	 Nach der Operation Sichere Zukunft blieben von den einstmals 17 Dezernaten der 
Wirtschaftsabteilung nur noch wenige übrig: Wirtschaft/Wirtschaftsförderung und 
Bauwesen gehören nun zum Dezernat Regionalplanung in der Abteilung II. Zudem 
sind hier ein Verkehrsdezernat und das Dezernat für Verkehrsordnungswidrigkeiten 
angesiedelt. Gewerberecht und Preisprüfung werden vom Hoheitsdezernat der Ab-
teilung I wahrgenommen. Allerdings sind nun die Aufgabengebiete Landwirtschaft, 
Naturschutz, Jagd und Fischerei wieder unter einem Dach mit dem Wirtschafts-  
und Verkehrsbereich – nämlich in der Abteilung II. Und aus den zunächst zweit
instanzlichen Aufgaben der Wirtschaftsabteilung in den Bereichen Wasser, Abfall und  
Gewerbeaufsicht hat sich eine eigene Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz mit einem 
umfangreichen erstinstanzlichen Aufgabenspektrum entwickelt. 

Klassische Aufgabe, starker Wandel

II. 2.6 Die Abteilung für Forsten und Naturschutz

Eine lange Tradition hat die Forstverwaltung als Bestandteil der allgemeinen Verwal-
tung und damit der Regierungspräsidien. Bereits nach der Einteilung Preußens in 
Regierungsbezirke im Jahr 1815 gehörte der Forst zu den Aufgaben der Abteilung für 
Auswärtiges, Inneres, Krieg und Polizei (vgl. Hillmann, S. 53). Hillmann zählt die 
Forstverwaltung daher auch zu den „klassischen“ Aufgabenbereichen der Regierungs-
präsiden (vgl. Hillmann, S. 170).
	 Auch im Kasseler Regierungspräsidium war seit 1867 die Forstverwaltung, nach 
dem zweiten Weltkrieg sogar zuweilen als eigene Abteilung, vertreten. Betrachtet man 
die Entwicklung des Forstwesens im RP Kassel nach dem Jahr 1945, so kann man an 
ihrem Beispiel auch die Diskussion um die Ein- und Ausgliederung von Aufgaben-
bereichen aus der Mittelinstanz nachvollziehen, denn kein anderer Aufgabenbereich 
wurde in den vergangen Jahrzehnten so oft aus- und wieder eingegliedert. Heute ist 
von der Forstabteilung nur noch der forsthoheitliche Bereich im Regierungspräsidium 
verblieben, er wird nunmehr in einem Dezernat der Abteilung II wahrgenommen. Der  
forstbetriebliche Teil wurde 2001 in den Landesbetrieb HessenForst ausgegliedert. Ge-
stiegene Bedeutung erlangte im Laufe der Jahre der Naturschutz, der zunächst in der 
Forstabteilung angesiedelt war, zwischenzeitlich in einer eigenen Abteilung wahrgenom
men wurde und inzwischen organisatorisch wieder Teil einer Abteilung (Abt. II) ist.
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	 Bei der folgenden Betrachtung der Forstverwaltung muss berücksichtigt werden, 
dass man den Bereich Forsten in zwei (Verwaltungs-)Teile gliedern kann: die hoheit-
liche Forstverwaltung (Forstaufsicht, Forstplanung) und die fiskalische/betriebliche 
Forstverwaltung (Verwaltung der Flächen und des Personals, Holz- und Wildbretver-
marktung etc.), wie der Leiter des Kasseler Forstdezernats, Herr Buchert, erklärt.

Organisatorische Entwicklung
Ein- und Ausgliederungen

Seit der Gründung des Regierungspräsidiums gehörte der Forstbereich zur Abteilung III  
(direkte Steuern, Domänen und Forsten) und besaß insofern schon eine relative Eigen
ständigkeit, dass neben dem Abteilungsleiter ein „Mitdirigent“ für den Forstbereich zu- 
ständig war. Ab 1895 wurde die Abteilung außerdem in III A (direkte Steuern) und III B  
(Domänen, Forsten) geteilt (vgl. Dülfer, S. 265). Im Jahr 1934 wurde „die Bearbeitung 
der Forstangelegenheiten aus der Zuständigkeit der Regierung herausgenommen“, die 
Aufgaben nahmen zwei Oberforstmeisterbezirke (bzw. später: Regierungsforstämter) 
wahr (Dülfer, S. 265). Im Zuge der Verwaltungsreformpläne nach dem zweiten Welt-
krieg wurde die Forstverwaltung nach 1945 zunächst nicht wieder in die hessischen Re-
gierungspräsidien eingegliedert. Nach Dülfer (vgl. S. 269/270) hatte es Bestrebungen 
gegeben, im Forstbereich langfristig ganz auf eine forstliche Mittelinstanz zu verzichten 
und die Forstverwaltung nur noch auf zwei Ebenen wahrzunehmen. Die zum Land-
wirtschaftsressort zählende Forstverwaltung blieb allerdings zunächst in drei Stufen er-
halten, die Mittelebene bildeten so genannte Bezirksforstämter. Am 1. April 1955 wurde 
die Forstverwaltung dann wieder in die Regierungspräsidien eingegliedert, anders als 
zu preußischen Zeiten aber nun als eigene Abteilung. Laut Dülfer spiegele sich darin 
die kurze Zeit der Selbstständigkeit wieder; der Bezug zur einst selbstständigen Orga-
nisationsform werde außerdem darin deutlich, dass der Kasseler Forstabteilungsleiter 
weiterhin als Landforstmeister bezeichnet wurde, statt der in den Regierungspräsidien 
üblichen Benennung als Regierungs- bzw. Forstdirektor (vgl. Dülfer, S. 270). Erst mit 
dem Geschäftsverteilungsplan von 1976 und dem darin dokumentierten Amtswech-
sel der Abteilungsleiter verschwand die alte Amtsbezeichnung des (Ober-)Landforst-
meisters. Zum 1. Dezember 1975 hatte Dr. Klaus Ruppert die Leitung der Abteilung 
(nun mit der auf das Regierungspräsidium angepassten Bezeichnung als Forstdirektor) 
übernommen. Dr. Ruppert leitete die Forstabteilung bis zu seiner Pensionierung im 
September 2001 und berichtete im Interview über den Wandel der Forstabteilung in 
diesem Zeitraum. Zu den heutigen Aufgaben des Forstdezernats gaben Peter Buchert 
(Dezernatsleiter), Lothar Schmidt (Forsthoheit) und Eitel Klein (Forsteinrichtung, 
Forstvermehrungsgut) Auskunft.
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Die zweite Ausgliederung 1978
Die Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz

Zum zweiten Mal seit Bestehen des Regierungspräsidiums Kassel (und zum ersten Mal 
nach dem zweiten Weltkrieg) wurde die Forstverwaltung in Jahr 1978 aus den Regie-
rungspräsidien und damit aus dem Bereich der allgemeinen Verwaltung ausgegliedert. 
Das Hessische Forstgesetz in der Fassung vom 4. Juli 1978 sah vor, dass die bisher 
von den Regierungspräsidien wahrgenommenen Aufgaben der Obersten Forstbehörde 
nunmehr auf die neu eingerichteten Bezirksdirektionen für Forsten und Naturschutz 
(BFN) übergingen. Mit den BFN waren nun Sonderverwaltungen für die hoheitliche 
und die fiskalische Forstverwaltung auf der Mittelebene zuständig. Sitz der Bezirksdi-
rektion für Forsten und Naturschutz für den Regierungsbezirk Kassel wurde Kassel, die 
Forstabteilung des Regierungspräsidiums zog als neue BFN aus dem Dr.-Fritz-Hoch-
Haus in die Wilhelmshöher Allee. Ungefähr 70 Mitarbeiter wechselten damit laut 
Dr. Ruppert aus dem Regierungspräsidium zur BFN; nach dem Aufgabenzuwachs im 
Bereich Naturschutz wurde die Personaldecke weiter aufgestockt.
	 Auslöser für diese Ausgliederung ist nach Angaben von Dr. Ruppert gewesen, dass 
die betrieblichen Ergebnisse „durch schwierige Rahmenbedingungen nicht optimal 
waren“. Bestreben der Politik sei es daher gewesen, die Grundlagen für eine betriebs-
wirtschaftliche Ausrichtung der Forstverwaltung zu verbessern. Die Forstabteilung mit 
allen Aufgaben inklusive des Naturschutzes wurde daher in der neu geschaffenen Be-
zirksdirektion für Forsten und Naturschutz verselbstständigt, Dr. Ruppert wurde zum 
Leiter der BFN in Kassel berufen.
	 Im Regierungspräsidium wurde nach Einschätzung des ehemaligen Forstabtei-
lungsleiters die Ausgliederung der Forstverwaltung nicht begrüßt: Der Regierungs-
präsident und die Abteilungsleiter, hätten die Trennung „insbesondere dort, wo wir 
Bündelungsaufgaben hatten“, nicht gern gesehen, im RP sei man enttäuscht über den 
Verlust gewesen. Wie bei allen Ein- und Ausgliederungen, so gelte auch hier das Primat 
der Politik, so Dr. Ruppert; auch wenn man fachlich anderer Meinung sei, müsse man 
die politische Entscheidung akzeptieren. Er habe sich im Regierungspräsidium „sehr 
wohl gefühlt“ und insbesondere den Bündelungsaspekt zu schätzen gelernt, der unter 
dem damaligen Regierungspräsidenten Dr. Vilmar „sehr stark wahrgenommen“ wor-
den sei und der Konflikte „in einem offenen Dialog geregelt und entschieden“ habe. 
Auch die Mehrheit der Mitarbeiter der Forstabteilung habe die Ausgliederung in die 
selbstständige BFN zunächst abgelehnt, erinnert sich Dr. Ruppert, dies sei aber schnell 
ins Gegenteil umgeschlagen. 
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	 Denn: „Die Ausgliederung hatte – das muss ich offen sagen – verwaltungsmäßig 
große Vorteile“, sagt Dr. Ruppert im Rückblick. Besonders in zwei Bereichen sieht der 
ehemalige Forstabteilungsleiter positive Aspekte der Selbstständigkeit der BFN: im 
Personalwesen und im Haushaltsbereich. In Personalentscheidungen sei die BFN „viel 
schneller“ gewesen, so Dr. Ruppert, man habe innerhalb der relativ kleinen Behörde 
vertrauensvoll und schnell handeln können. Durch die „starke Stellung der Zentralab-
teilung“ sei dies im Regierungspräsidium sowohl in Personal- als auch in Haushalts-
fragen nicht möglich gewesen, was Dr. Ruppert „immer ein Dorn im Auge gewesen“  
sei. Die BFN hatte einen eigenen Haushalt, dies habe die Entscheidungsprozesse  
beweglicher gemacht. Als Beispiel nennt Dr. Ruppert die Einführung der EDV, die 
in der Bezirksdirektion dank zweier weitblickender Mitarbeiter bereits früh für jeden 
Arbeitsplatz eingerichtet wurden. Bei einer Führung durch die BFN sei Regierungs-
präsident Dr. Wilke ins Staunen geraten, da im Regierungspräsidium die flächende-
ckende Einführung der neuen Technik gerade im Anfangsstadium gewesen sei, so  
Dr. Ruppert. 
	 Im Hinblick auf den forstbetrieblichen Bereich habe die Selbstständigkeit zu 
keinen großen Unterschieden geführt, da laut dem Forstgesetz bereits vor der Aus-
gliederung der BFN dem Leiter der Forstabteilung der Regierungspräsidien in forstbe-
trieblichen Angelegenheiten die Selbstständigkeit des Handelns zugebilligt worden sei. 
Die Regierungspräsidenten hätten auch während seiner Amtszeit nie Einfluss auf forst-
betriebliche Entscheidungen des Forstabteilungsleiters genommen, sagt Dr. Ruppert. 
Selbstverständlich seien die Behördenleiter aber über die forstbetrieblichen Ergebnisse 
und Schwerpunktsetzungen unterrichtet worden, es habe auch Exkursionen gegeben. 
	 Als Nachteil der Ausgliederung bezeichnet Dr. Ruppert, dass die Bündelung 
nicht mehr in einer Behörde stattfand, sondern eine Abstimmung zwischen zwei 
Behörden erforderlich wurde. Aus Sicht des Regierungspräsidiums konnte die Bün-
delungsfunktion nun auch nicht mehr vollständig durch den Regierungspräsidenten 
wahrgenommen werden, da der Leiter der BFN nicht mehr weisungsgebunden an den 
Regierungspräsidenten war: Dienstvorgesetzter des BFN-Chefs war nun der Minister, 
„wenn der Regierungspräsident mit einer Entscheidung der BFN nicht einverstanden 
war, hätte er sich nur an […] den Minister wenden können“, berichtet Dr. Ruppert; 
ein solcher Fall sei allerdings nie vorgekommen. Der Abstimmungsprozess zwischen 
Regierungspräsidium und BFN sei dadurch erleichtert worden, dass man sich noch 
persönlich kannte, außerdem nahm Dr. Ruppert weiterhin regelmäßig an den Ab-
teilungsleiterbesprechungen des Regierungspräsidiums teil. Interessanterweise hat es 
nach Auskunft Dr. Rupperts aber größere Konflikte mit den Ministerien gegeben – vor 
dem Hintergrund, dass Sonderverwaltungen in der Regel zur besseren Durchsetzung 
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der Ressortinteressen geschaffen werden (s. auch Kapitel I „Die Regierungspräsidien“), 
ist dies ein bemerkenswerter Umstand. Allerdings wurde die BFN im Jahr 1984 Diener 
zweier Herren: Das Problem lag darin, dass unter der ersten rot-grünen Koalition in 
Hessen der Naturschutz aus dem Landwirtschaftsministerium aus- und in das erste 
eigenständige Umweltministerium unter Minister Fischer eingegliedert wurde. „Da 
konnte es schon passieren – und zwar wiederholt – dass Forstabteilung im Landwirt-
schaftsministerium und Naturschutzabteilung im Umweltministerium unterschied-
liche Weisungen erteilten“, berichtet Dr. Ruppert. Beispielsweise habe es bei der Aus-
weisung eines Naturschutzgebietes laut Dr. Ruppert vom Landwirtschaftsministerium 
einen Erlass gegeben, die Planungen zurückzustellen; vom Umweltministerium jedoch 
einen Erlass, das Gebiet umgehend auszuweisen. 
	 Untergebracht war die BFN im HLG-Gebäude in der Wilhelmshöher Allee. Der 
Umzug dorthin dauerte etwa zwei Jahre, sodass auch in diesem Zeitraum weiterhin 
eine Anbindung an das RP gegeben war.

Rückkehr ins Regierungspräsidium
Die Wiedereingliederung der BFN

Nachdem aus dem Ergebnis der Landtagswahl von 1987 eine CDU-FDP-Koalition 
herausgekommen war, wurden mit dem Gesetz zur Eingliederung der Bezirksdirekti-
onen für Forsten und Naturschutz vom 29. März 1988 die beiden Bezirksdirektionen 
in Darmstadt und Kassel wieder in die Regierungspräsidien eingegliedert. Für diesen 
Schritt nennt Dr. Ruppert mehrere Gründe: zum einen die Schaffung des dritten hes-
sischen Regierungspräsidiums und -bezirks in Gießen 1981, dessen Fläche bis 1988 in 
den Bereichen Forsten und Naturschutz von den beiden Bezirksdirektionen in Kassel 
und Darmstadt nach dem alten Zuschnitt der beiden Regierungsbezirke mit verwaltet 
wurden. Zum anderen sieht Dr. Ruppert in den oben erwähnten Konflikten mit den 
Kommunen im Bereich des Naturschutzes den „äußeren Anlass“ für die Wiederein-
gliederung der BFN in die Regierungspräsidien. Schließlich führt der ehemalige Forst-
abteilungsleiter die Bündelungsfunktion als objektiven Grund der Integration an: Alle 
Planungs- und Genehmigungsbehörden sollten „in einer Hand, der des Regierungs-
präsidenten“, gebündelt werden. 
	 In der Bezirksdirektion war die Wiedereingliederung in das RP nicht gern gese-
hen: „Wir genossen natürlich unsere Selbstständigkeit, die Mitarbeiter genauso wie 
ich, es gab ein ausgeprägtes Wir-Gefühl,“ so Dr. Ruppert. Noch kurz vor der Land-
tagswahl habe der spätere Innenminister dem Personalrat der BFN zugesichert, dass 
deren Arbeit sich hervorragend bewährt habe und nach einem Wahlsieg der CDU er-
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halten bleiben solle. Dr. Ruppert: „Aber das galt dann nicht mehr nach der Wahl“, bei 
der die CDU eine Koalition mit der FDP einging. Die Konflikte mit den Kommunen 
im Bereich des Naturschutzes seien nach seiner Einschätzung überzeichnet worden, 
denn durch die Forstverwaltung habe die BFN „eine sehr gute Zusammenarbeit“ mit 
den Kommunen gehabt. Zwischen Bürgermeistern und Förstern habe ein gutes Ver-
trauensverhältnis bestanden, teilweise hätte der Forst Aufgaben für die Kommunen 
übernommen, die gar nicht zu seinen primären Aufgaben gehört hätten. „Insofern hat-
ten wir als Forstverwaltung einen guten Ruf bei den Kommunen“, sagt Dr. Ruppert, 
im Bereich des Naturschutzes sei dies aber nicht immer der Fall gewesen. 
	 Persönlich sei Dr. Ruppert daher traurig über das Ende der Selbstständigkeit als 
Bezirksdirektion gewesen. Die Eingliederung in das Regierungspräsidium brachte aber 
„in der Koordination der öffentlichen Planungen und der Ausführungen […] sicherlich 
auch Vorteile.“ Konflikte konnten nun in der Runde der Abteilungsleiter bereits im 
Vorfeld entschieden werden, nötigenfalls dann auch vom Regierungspräsidenten. Im 
forstbetrieblichen Bereich, den Dr. Ruppert nach eigenen Angaben immer als seine 
Hauptaufgabe ansah, sei ihm im Regierungspräsidium auch nach der Eingliederung 
„immer meine Selbstständigkeit belassen worden.“ Auch Regierungsvizepräsident  
Dr. Neusel bestätigt die Auskünfte Dr. Rupperts: Die Wiedereingliederung in das RP 
habe der BFN „Weh getan“, sei aber eine richtige Entscheidung gewesen.
	 Den Wiedereingliederungsprozess beschreibt Dr. Ruppert als „reibungslos“, man 
sei offen aufgenommen worden, es habe keine Spannungen gegeben. „Was aber wieder 
einsetzte und die Mitarbeiter ärgerte, war, dass Personal- und Haushaltsangelegen-
heiten zeitraubend vonstatten gingen“, bemängelt Dr. Ruppert. Die neue Abteilung 
für Forsten und Naturschutz nahm wieder alle Aufgaben wahr, die auch die BFN 
zuvor wahrgenommen hatte; Dr. Ruppert wurde erneut die Leitung der Abteilung 
übertragen.

Zweiteilung
Forsten und Naturschutz
 
Nach dem erneuten Regierungswechsel 1991 – nun regierte wieder eine rot-grüne Koa
lition – wurde, nach Auskunft von Dr. Ruppert, die auf Ministerebene bereits vollzo-
gene Trennung von Forsten (Landwirtschaftsministerium) und Naturschutz (Umwelt
ministerium) auch innerhalb der Regierungspräsidien vollzogen. Per Erlass vom  
2. September 1992 wurde der Rahmenorganisationsplan geändert und eine Natur-
schutzabteilung in den hessischen Regierungspräsidien eingerichtet (vgl. Staatsan- 
zeiger 1992, S. 2402 ff), zunächst allerdings nur im RP Gießen. In Darmstadt und 
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Kassel blieben nach dem Erlass die Abteilungen für Forsten und Naturschutz zunächst 
bestehen, in Kassel wurde die Trennung dann zum 1. Juni 1996 umgesetzt (vgl. Akte 

„Innerer Aufbau der Behörde – Einrichtung besonderer Dienststellen 1996 – 1999“). 
Grundlage für die Trennung der Abteilungen war laut Akte der Koalitionsvertrag 
zwischen SPD und Grünen von 1991, nach dem innerhalb der Regierungspräsidien 

„leistungsstarke Abteilungen“ für den Naturschutz eingerichtet werden sollten. Der 
Naturschutz hat in dieser Zeit offenbar einen neuen Stellenwert erhalten. Die Arbeit 
der oberen Naturschutzbehörden sei bisher „von Defiziten und bloßer formaler Aufga-
benwahrnehmung geprägt“, heißt es in einem in der Akte abgehefteten Schreiben von 
Landwirtschaftsminister Jordan (SPD) an die Regierungspräsidenten und weitere Ka-
binettskollegen (Schreiben vom 1. August 1991). In einem weiteren Schreiben (11. Juni 
1992) fordert Jordan daher die Schaffung neuer Stellen für den Bereich Naturschutz. 
Diese politische Entscheidung, Naturschutz und Forstverwaltung zu trennen, habe ihn 
getroffen, so Dr. Ruppert, da der Naturschutz ihm immer ein Anliegen gewesen sei. 

„Die Argumente, die damals mir in einem persönlichen Gespräch mit Minister Jordan 
genannt wurden, haben mich nicht überzeugt.“ Dr. Ruppert führt ein Gerichtsurteil 
an, nachdem die Forst-/Naturschutzabteilung gezwungen gewesen sei, Innenabgren-
zungen zu den Siedlungen in Landschaftsschutzgebieten vorzunehmen. Diese Abgren-
zungspraxis sei im Regierungspräsidium zu großzügig vorgenommen worden, so der 
Minister gegenüber Dr. Ruppert. Dies sei der Grund gewesen, den der Minister ihm 
für die Trennung der Aufgabenbereiche nannte. „Wir wollten nicht dauernd Konflikte 
haben, wenn die Bebauung weitergeht“, erläutert Dr. Ruppert, daher habe man, wenn 
es der Landschaftsraum ermöglichte, „diese Innenabgrenzung etwas weiter gezogen“, 
was von den Naturschutzverbänden beanstandet wurde.
	 Die Mitarbeiter der alten Abteilung wurden schließlich auf die Forst- und die 
Naturschutzabteilung aufgeteilt, die Leitung der Naturschutzabteilung mit Herrn 
Wildhagen einem Juristen der Forstabteilung übertragen, der den Naturschutz inner-
halb der Forstabteilung lange mitgeprägt habe, so Dr. Ruppert. Zwischen den beiden 
Abteilungen habe menschlich immer ein gutes Verhältnis bestanden. Allerdings hätten 
nun „zwei Abteilungen auf die Fläche eingewirkt. Das war nicht ganz konfliktfrei“, 
berichtet Dr. Ruppert. Aus betrieblichen Zwängen sei der Forstbereich „stärker in 
Position gebracht“ worden. „Ich war nicht mehr gezwungen, zwischen Forsten und 
Naturschutz Kompromisse zu machen“, so Dr. Ruppert. Es sei für ihn immer selbstver-
ständlich gewesen, dass der Staatswald im Gemeinwohlinteresse „in besonderer Weise“  
für den Umwelt- und Naturschutz zur Verfügung gestellt werden musste, „auch unter 
Inkaufnahme betriebswirtschaftlicher Nachteile“. Die ministerielle Vorgabe habe 
nach der Trennung gelautet: „Wir machen das, aber es muss sachgerecht entschädigt 
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werden“, da der Forstbereich auf positive Betriebsergebnisse angewiesen sei. An diesem 
von Dr. Ruppert geschilderten innerbehördlichen Beispiel der Trennung zweier Auf-
gabenbereiche wird deutlich, wie notwendig eine Aufgabenbündelung ist und wie 
schnell unterschiedliche fachliche Interessen auseinanderfallen können.

HessenForst
Trennung von Betrieb und Hoheit

Zum 1. Januar 2001 wurde mit dem Gesetz zur Reform der Landwirtschafts-, Forst-,  
Naturschutz-, Landschaftspflege-, Regionalentwicklungs- und Flurneuordnungsverwal-
tung (LFN-Reformgesetz vom 22. Dezember 2000) der CDU-FDP-Landesregierung 
unter Ministerpräsident Koch unter anderem der betriebliche Teil der Forstverwaltung 
aus den Regierungspräsidien ausgegliedert und in einen selbstständigen Landesbetrieb 

„HessenForst“ überführt (s.a. Kapitel II. 4.2 „Der Verwaltungsreformprozess“). Damit  
wurden der Forstbetrieb und die Forsthoheit erstmals in der hessischen Geschich-
te voneinander getrennt. Nach Angaben des heutigen Dezernatsleiters ging mit der  
Ausgliederung des Forstbetriebes auch eine Forststrukturreform einher, die unter 
anderem den Verkauf von Flächen und die Reduzierung der Zahl der Reviere und 
Forstämter zum Inhalt hatte. Hintergrund der Reformen war auch hier die Haushalts
lage des Landes Hessen. Mit einer Verringerung des Personals der Landesverwaltung  
und durch Effizienzsteigerungen in der Verwaltung sollte dem entgegengewirkt  
werden (vgl. Ruppert 2000, S. 9/10). Es sei Bestreben der CDU-FDP-Koalition gewe-
sen, dass durch die Selbstständigkeit der Forstbetrieb außerhalb des Landeshaushaltes 
selbstständig wirtschaften und Rücklagen bilden konnte. 
	 Die Ausgliederung des betrieblichen Teils der Forstverwaltung war für Dr.  
Ruppert neben der Wiedereingliederung der BFN „die größte berufliche Enttäu-
schung“. Geprägt von seinen Lehrern an der Universität Göttingen, Professor Hasel 
und Professor Burghardt, sei im Forstbereich die Einheit von Betrieb, Dienstleistung 
und Verwaltung wichtig. Dort, wo die Einheit verloren gehe, sei es nachgewiesen zu 
Konflikten gekommen. Über kurz oder lang würden zwei Verwaltungen auf die Flä-
che einwirken, die zwei unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen, so Dr. Ruppert: 
Die Hoheitsverwaltung wolle die Schutzfunktion des Waldes stärken, die Betriebs-
verwaltung das betriebliche Ergebnis. Dieses Konfliktpotenzial schätzt Dr. Ruppert 
im Moment noch als relativ gering ein, da sich die Kollegen noch kennen und daher 
offen miteinander umgingen. „Aber da entwickelt sich ein Eigenleben, es kommt eine 
neue Generation. Die Konflikte auf der Fläche, zwischen Betriebs- und Hoheitsver-
waltung, drohen größer zu werden“, warnt Dr. Ruppert. Unterstützt wird der ehema-
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lige Forstabteilungsleiter in dieser Auffassung vom Leiter des Forstdezernats und vom 
für die Forsthoheit zuständigen Dezernenten. Für die Fläche sei es sinnvoller, wenn 
Forstbetrieb und Forsthoheit in einer Hand seien, so Dezernatsleiter Buchert. Die 
Ausgliederung des forstfiskalischen Bereichs an die Betriebsleitung des Landesbetriebes 
HessenForst in Kassel sei daher nicht „die optimale Lösung.“ Wie Dr. Ruppert, so er-
klärt auch Buchert, dass es für die Zusammenarbeit allerdings zurzeit noch positiv sei, 
dass man die Kollegen bei HessenForst persönlich aus Regierungspräsidiums-Zeiten 
kenne. Forstmitarbeiter Lothar Schmidt befürchtet allerdings, dass der Eigenbetrieb 
eine eigene Dynamik entwickle.
	 In den zur Vorbereitung der Forstreform eingesetzten Kommissionen habe Dr. 
Ruppert „sehr für die Erhaltung dieser Einheit von Hoheits- und Betriebsverwaltung 
geworben“. Die Entscheidung sei aber bereits politisch gefallen gewesen, um die 
Betriebsführung dem Landesbetrieb zu überlassen. In verschiedenen Schriften hat der 
ehemalige Forstabteilungsleiter Stellung zu dieser Problematik bezogen; grundlegend 
ist für ihn darin die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, die in Bundes- und 
Landesgesetzen gleichrangig mit der Nutzfunktion behandelt werde, nach einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts von 1990 „sogar Priorität“ vor dem wirtschaftlichen 
Nutzen habe (vgl. Ruppert 1999, S. 3). Eine „nachhaltige, gesellschaftsorientierte 
Waldwirtschaft“ sollte daher von einer Stelle mit umfassender Zuständigkeit wahr
genommen werden (ebd.). Dr. Ruppert macht in seinem Papier zwei Vorschläge, wie 
die Landesforstverwaltung organisiert werden könnte:
1.	 Der Forstbetrieb bleibt Teil der Staatsverwaltung (vgl. Ruppert, S. 4); 
	 Gründe (u.a.):
	 –	 im Regierungsbezirk Kassel wurde im Jahr 1998 ein Gewinn von sieben  
		  Millionen DM erzielt;
	 –	 der laufende Verwaltungsreformprozess (s. Kapitel II. 4.2 „Der  
		  Verwaltungsreformprozess“) sichere die unternehmerische Ausrichtung;
	 –	 die Bündelung forstlicher Belange falle auf der Mittelstufe besonders ins  
		  Gewicht. Zur Sicherstellung einer Zweistufigkeit der Forstverwaltung  
		  (also ohne Einbeziehung des Landrats) sollten weitere Aufgaben delegiert  
		  und dereguliert werden.
2.	 Der Landesbetrieb wird in die Landesforstverwaltung integriert (vgl. Ruppert,  
	 S. 5/6):

	 Wenn der Landesbetrieb politisch vorgegeben sei, so könnte er auf Ministe-
riums- und Regierungspräsidiumsebene in die Landesforstverwaltung integriert 
werden, „um die Koordination zwischen Betrieb, Dienstleistung und Hoheit  
sicherzustellen“ (Ruppert, S. 5). Das heißt, dem Leiter der jeweiligen Forstab-
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teilung würden die Hoheitsdezernate sowie der Landesbetrieb unterstehen, eine  
behördeninterne Bündelung wäre gewährleistet. Außerdem wäre im betrieblichen 
Bereich weiterhin Ortsnähe statt zentraler Steuerung gegeben (vgl. S. 6).

Die Pläne zur Schaffung des Landebetriebs wurden dadurch nicht aufgehalten: „Es 
bleibt bei der Trennung von Betrieb, Dienstleistung und Hoheit auf der Fläche, die 
ich mittelfristig für schädlich halte“ (Dr. Ruppert). Während aus forstlicher Sicht die 
Trennung von Forstbetrieb und Forsthoheit negativ bewertet wird, wird die Trennung 
aus Sicht der Bündelungsfunktion des Regierungspräsidiums nicht ganz so negativ be-
urteilt. Die Ausgliederung des Forstbetriebes, also der Waldbewirtschaftung, tangiere 
das Regierungspräsidium „nicht unmittelbar“, sagt Dr. Ruppert. Auch Regierungsprä-
sident Klein und Regierungsvizepräsident Dr. Neusel stützen diese Einschätzung. Es 
sei zwar ein Großteil an Aufgaben verloren gegangen, doch der hoheitliche Bereich sei 
im Hause geblieben. Der mit der Ausgliederung des Forstbetriebes verbundene Weg-
fall des Dienstleistungsbereiches des Forsts, insbesondere der fachlichen Betreuung der 
Kommunen, wiegt für Dr. Ruppert aus Sicht des Regierungspräsidiums schwerer, da es 
hier einige Berührungspunkte mit den Aufgaben des Regierungspräsidiums gebe.
	 Die Personalauswahl war ein Schwerpunkt während des Ausgliederungsprozesses 
des Forstbetriebes aus dem RP, wie aus dem Interview mit Dr. Ruppert hervorgeht. Da 
die Leitung des Landesbetriebs HessenForst in Kassel angesiedelt wurde, musste dieser 
vor allem durch die ehemaligen RP-Mitarbeiter in Kassel „personell bestückt werden.“ 
Dazu Dr. Ruppert weiter:

	 „Es war mir ein Anliegen, dass hoch qualifizierte Mitarbeiter dort tätig werden. Die 
meisten – das ist typisch für Forstleute – fühlten sich dem betrieblichen Bereich zugehörig. 
Aber es gelang auch, den Forstbereich im RP gut personell auszustatten.“

Dadurch sei in der Folgezeit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Landes
betrieb und auch mit dem zuständigen Fachministerium möglich gewesen, so Dr. 
Ruppert. 

Die Ausgliederung des Forstbetriebs führte schließlich dazu, dass Naturschutz und 
Forst im Jahr 2001 wieder in einer Abteilung zusammengefasst wurden. Außerdem 
wurde ein Dezernat der landwirtschaftlichen Hoheitsverwaltung in die Abteilung 
eingegliedert, die Dr. Ruppert noch einige Monate leitete. Es sei ein „zähes Ringen“ 
gewesen, qualifizierte Mitarbeiter für das neue Dezernat zu bekommen, doch sei es 
zum Schluss gelungen, gute Mitarbeiter für die Landwirtschaftsverwaltung auszu-
wählen. Die Integration des Naturschutzes sei „die leichteste Aufgabe“ gewesen, da  
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Dr. Ruppert die Mitarbeiter kannte: „Es hat Spaß gemacht, dass ich in den letzten  
Monaten wieder für den Naturschutz Verantwortung trug und mit so engagierten 
Mitarbeitern die Aufgabe angehen konnte.“ Im Bereich des Naturschutzes habe er 
allerdings einen Wandel gespürt; im Vergleich zu früher seien die Aufgaben „sehr mit 
Augenmaß“ von den Mitarbeitern wahrgenommen worden, Kommunen und Fachver-
waltungen hätten inzwischen den Naturschutz zu ihrer eigenen Sache gemacht.
	 Einen letzten, allerdings nur organisatorischen Wandel erlebte die Abteilung 

„Landwirtschaft, Forsten, Naturschutz“ im Jahr 2005, als sie mit der Operation Sichere 
Zukunft in die neue Abteilung II integriert wurde.

Abteilungen und Dezernate für Forst und Naturschutz
Organisatorische Entwicklung innerhalb des Regierungspräsidiums

Bis einschließlich dem Geschäftsverteilungsplan 1967 war die Forstabteilung (Ab-
teilung IV: Forstverwaltung) in acht (teilweise neun) Dezernate gegliedert. Jedes 
Dezernat nahm einerseits die Aufgaben der Forstinspektion für einen bestimmten 
räumlichen Bereich des Regierungsbezirks wahr und war andererseits mit jeweils unter
schiedlichen übergreifenden Fachaufgaben betraut (vgl. auch Schneider, S. 89). Mit 
dem Geschäftsverteilungsplan 1970 wurde diese Praxis insoweit geändert, dass zusätz-
lich zu den Forstinspektions-Dezernaten (die weiterhin Fachaufgaben behielten) auch 
reine Fachdezernate entstanden, und zwar für die Bereiche Naturschutz, Domänen 
(Verwaltung/Jagd/Fischerei) sowie Domänen (fachlich)/Landwirtschaft. Der Abtei-
lungsname änderte sich in Abteilung IV – Forsten und Landwirtschaft. Diese Struktur 
blieb bis zur Ausgliederung der Forstabteilung 1978 weitgehend erhalten und wurde 
grundsätzlich auch nach der Eingliederung der Bezirksdirektion für Forsten und Na-
turschutz 1988 so fortgeführt. Die Abteilung nannte sich nun Abteilung V – Forsten 
und Naturschutz. Zu den Forstinspektionsdezernaten mit Fachaufgaben waren zwei 
Fachdezernate für Naturschutz (Öffentlich-rechtliche Planung/Landschaftspflege so-
wie Natur-/Artenschutz) getreten, dazu je ein Dezernat für Domänen und eines für 
Jagd/Fischerei. Nach der Zweiteilung der Abteilung im Jahr 1994 weist der Geschäfts-
verteilungsplan von 1995 für die Forstabteilung (Abteilung V: Forsten) neun Dezernate 
aus: Weiterhin nahmen die räumlich zugeschnittenen Forstinspektionen jeweils spezi-
elle Fachaufgaben wahr, daneben gab es ein Dezernat für Domänen und eines für die 
Jagdhoheit. Die neue Naturschutzabteilung (Abteilung VI: Naturschutz) bestand aus 
sechs Dezernaten: Landschaftsrahmenplan/Bodenschutz, Vernetzung/Naturschutz, 
Schutzgebiete, Artenschutz/Fischerei, Eingriffe, Rechtsangelegenheiten. Auch zur 
Forstabteilung gehörte übrigens immer ein Justitiariat, das entweder als eigenständiges 
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Dezernat im Geschäftsverteilungsplan geführt wurde oder der Forstinspektion zuge-
teilt war, die als Fachdezernat für allgemeine Aufgaben bzw. Rechtsangelegenheiten 
zuständig war. Bis zum Jahr 2001 blieb diese Struktur der Forst- und Naturschutz-
abteilung im Wesentlichen erhalten, die zwischenzeitlich beim Regierungspräsidium 
Kassel angesiedelte Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön wurde organisatorisch 
der Naturschutzabteilung als Dezernat zugeordnet. 
	 Zum 1. Januar 2001 wurden mit der Ausgliederung des Forstbetriebs die Forst- 
und die Naturschutzabteilung wieder zusammengelegt. Die neue Abteilung V (Land-
wirtschaft, Forsten, Naturschutz) hatte zunächst zehn Dezernate:
–	 Im Bereich Landwirtschaft und Forsten waren dies: Landwirtschaft/Fischerei, 	
	 Domänen, Forsthoheit/Forstaufsicht, Obere Jagdbehörde/Rechtsangelegenheiten 	
	 (Forst); 
–	 im Bereich des Naturschutzes: Eingriffsregelung, Landschaftsplanung,  
	 Schutzgebiete, Landschaftspflege, Artenschutz/Rechtsangelegenheiten  
	 (Naturschutz), Biosphärenreservat Rhön.
Im Zuge der Forstreform ging auch die Domänenverwaltung auf den Landesbetrieb 
Hessenforst über, außerdem wurde die Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön aus 
dem Regierungspräsidium ausgegliedert. Daher schrumpfte die Zahl der Dezernate 
der Abteilung V im Jahr 2003 auf acht. Mit der Operation Sichere Zukunft halbierte 
sich dann im Jahr 2005 die Zahl der Forst- und Naturschutzdezernate, ohne dass es 
allerdings zu einem Aufgabenverlust kam (einzig die Rechtsangelegenheiten werden 
nun von einem zentralen Justitiariat in der Abteilung I für die gesamte Behörde wahr-
genommen). Seither sind die vier Dezernate Landwirtschaft/Fischerei, Forsten/Jagd, 
Eingriffe/Landschaftsplanung/Naturschutzdaten sowie Schutzgebiete/Artenschutz/
Landschaftspflege Teil der neu geschaffenen Abteilung II – Verkehr, Planung, länd-
licher Raum, Verbraucherschutz. 

Stetigkeit und Wandel

II. 2.6.1 Die Aufgaben der Abteilung Forsten und Naturschutz

Inhaltlich verändert
Die Aufgaben im Bereich Forsten

Sieht man von der Ausgliederung des Forstbetriebs im Jahr 2001 ab, so haben sich die 
Zuständigkeiten des Regierungspräsidiums Kassel im Forstbereich im Laufe der Jahr-
zehnte kaum verändert – auch nicht durch die Aus- und spätere Wiedereingliederung 
der Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz.
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	 Inhaltlich hat es allerdings im forstfachlichen Bereich viele Veränderungen gege-
ben, wie Dr. Ruppert erläutert. Dies wird auch von dem für die Forsthoheit zustän-
digen Dezernenten bestätigt: Beispielsweise als Reaktion auf den Klimawandel habe 
sich in den vergangenen Jahren im Forstbereich „viel getan.“ Dr. Ruppert nennt drei 
Beispiele, an denen man die Veränderung der inhaltlichen Ausrichtung der Forstver-
waltung nachvollziehen kann:
–	 den Waldbau: War zu Beginn der Amtszeit von Dr. Ruppert der Kahlschlag die Regel,  
	 so habe sich in den letzten zwei Jahrzehnten die naturgemäße Waldwirtschaft durch- 
	 gesetzt (statt Flächen komplett abzuholzen, werden nur Einzelstämme entnom- 
	 men). Durch Verjüngung des Bestandes, mehr Laubholz und die Anlage von Misch- 
	 wäldern seien die Wälder stabilisiert worden; Fortbildung habe dabei eine wichtige  
	 Rolle gespielt, so Dr. Ruppert, sodass die naturgemäße Waldwirtschaft von Revier- 
	 förstereien „mit Begeisterung“ aufgegriffen und fachkundig umgesetzt worden sei;
–	 die Jagd: Auch hier sei „der Hebel umgeschaltet“ worden; entstanden früher durch  
	 Überbesatz große Schäden, so sei eine Reduktion des Wildbestandes gelungen.  
	  Dr. Ruppert sieht darin einen „Balanceakt zwischen Arterhaltung und vertretbaren  
	 Wildschäden“;
–	 die Waldarbeit nennt Dr. Ruppert als dritten Schwerpunkt, „der mir am Herzen  
	 lag“: Zu Beginn seiner Tätigkeit sei Waldarbeit eine „Gelegenheitsarbeit am Ende  
	 der Lohnskala“ gewesen, heute ein anerkannter Ausbildungsberuf (Forstwirt,  
	 Forstwirtschaftsmeister). Im Zusammenhang mit der Mechanisierung der Wald- 
	 wirtschaft bedeutete die bessere Ausbildung aber auch eine starke Reduktion der  
	 Zahl der Waldarbeiter. Als Dr. Ruppert zum Regierungspräsidium Kassel kam,  
	 waren im Regierungsbezirk nach seinen Angaben etwa 4.000 Waldarbeiter tätig, als  
	 er in den Ruhestand ging, waren es nur noch knapp 700. Die Arbeitsleistung eines  
	 Waldarbeiters lag laut Dr. Ruppert 1956 bei 0,2 Festmeter Holz pro Stunde, heute  
	 bei fast drei Festmetern.
		  Ein „Handicap“ sei, dass die Altersstruktur durch die Personaleinsparungen  
	 sowohl im Beamten- und Angestelltenbereich, als auch bei den Waldarbeitern  
	 durcheinander geraten sei: „Durch die geringen Einstellungen aufgrund betriebs- 
	 wirtschaftlicher Zwänge ist eine Überalterung der Mitarbeiterschaft eingetreten“,  
	 sagt Dr. Ruppert. Einsparungen seien zwar nicht zu umgehen, man müsse aber den  
	 Nachwuchs an Fachkräften sicherstellen. 

Die dem Regierungspräsidium zugewiesenen Aufgaben veränderten sich bis zum Jahr 
2001 äußerlich kaum: für die forstbetriebliche und forstfachliche Aufsicht über die 
Forstämter waren die Forstinspektionen der Abteilung zuständig. Jeweils ein Dezernat 



155

übernahm diese Aufgabe für einen bestimmten Raum. Durch Organisationsreformen 
verringerte sich allerdings die Zahl der Forstinspektionen von acht (1957) auf sieben 
(1970) und schließlich auf fünf (1998). Zu den forstbetrieblichen, forstfachlichen und 
forsthoheitlichen Aufgaben zählten bis 2001:
	 Personalangelegenheiten (Dienstaufsicht, Ausbildung, Beihilfe, Unfälle, etc.) 
und Waldarbeiterangelegenheiten (Ausbildung, Löhne, etc.); Haushaltsmittelbewirt-
schaftung, Kassen und Rechnungswesen und Controlling (ab 1998); Verwaltung der 
Forstgrundstücke, des forstfiskalischen Vermögens und der Domänen (ab 1970; vorher 
bei Abteilung III); Holzhandel, Holzeinschlag und Holzverwertung; forstliche Jagd 
und Fischerei (Wildschäden, Fütterung, Wildschutz, etc.); Forstschutz (Forstpolizei, 
Forstschäden, Waldbrandschutz, Waffen, etc.); forstlicher Naturschutz; Forstbetrieb 
(Pflanzen, Wege, Maschinen, etc.) und Forsteinrichtung (Kartierung, etc.); Forstge-
setzgebung (Mitarbeit, Dienstanweisungen, etc.); Betreuung und Überwachung von 
Privat-, Kommunal- und Domanialwald (Waldeck) sowie Natur- und Wildparks. Ab 
1970 wurden der Forstabteilung außerdem die Aufgabe der oberen Jagdbehörde und 
der oberen Fischereibehörde (jeweils Rechts- und Fachaufsicht) sowie die hoheitlichen 
Aufgaben der Landwirtschaftsverwaltung, die im Regierungspräsidium wahrgenom-
men wurden, übertragen. Diese Aufgaben wurden bis 1970 in der Abteilung III wahr-
genommen. Ebenfalls ab 1970 war die Forstabteilung verstärkt für den Naturschutz 
zuständig. Dieser Aufgabenbereich wird unten näher beschrieben. Schließlich gehörte 
auch ein eigenes Rechtsdezernat/Justitiariat zur Forstabteilung.
	 Dieser Aufgabenbestand änderte sich auch trotz der Aus- und Wiedereingliede-
rung der BFN nicht. Wie Dr. Ruppert berichtet, wurden sämtliche Aufgaben – Forst, 
Domänenverwaltung, obere Jagd-, Fischerei- und Naturschutzbehörde – jeweils „mit-
genommen“. Welche Bedeutung die Verwaltung der Domänen und des Staatswaldes 
sowohl für das Regierungspräsidium als auch für die BFN hatte, wird in der Aussage 
Dr. Rupperts deutlich, dass von der Forstabteilung bzw. der BFN fast ein Drittel der 
Gesamtfläche des Regierungsbezirks verwaltet wurde: „Wir haben die 26 staatlichen 
Domänen betreut“, so Dr. Ruppert, den Domänenstreubesitz, den forstfiskalischen 
Streubesitz und den Staatswald, der seinen Angaben zufolge etwa 50 Prozent der 
Waldfläche Nordhessens ausmacht. Damit fiel die Betreuung des gesamten staatliche 
Grundbesitzes „außer Schlösser und Gärten“ in die Hände der Forstabteilung/der 
BFN. Beide Behörden seien daher Verhandlungspartner der Kommunen gewesen, z.B. 
bei Infrastrukturmaßnahmen oder im Grundstücksverkehr. Sowohl in der Forstabtei-
lung als auch in der BFN habe man konstruktiv mit Kommunen und anderen Behör-
den zusammengearbeitet, berichtet Dr. Ruppert.
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Tendenz zur Zentralisierung
Verbliebene Aufgaben im Bereich Landwirtschaft und Forsten

Nach der Ausgliederung des Forstbetriebes 2001 verblieben in der ehemaligen Forst- 
und Naturschutzabteilung die Aufgaben der oberen Forst-, Jagd- und Fischereibehör-
de sowie der gesamte Naturschutz. Die Aufgaben aus dem Landwirtschaftsbereich 
wurden aufgestockt. In allen Bereichen werden heute zum Teil landesweite Aufgaben 
übernommen.

Landwirtschaft
Für den Bereich Landwirtschaft, Fischerei, Regional- und Dorfentwicklung ist das 
Dezernat 25 der Abteilung II zuständig. Die unterschiedlichen Aufgaben aus dem 
Landwirtschaftsbereich werden von den drei hessischen Regierungspräsidien teilweise 
zentral für ganz Hessen wahrgenommen. In Kassel sind mit zentraler Zuständigkeit 
angesiedelt:

–	 der Bereich Bodenschutz und Kreislaufwirtschaft (u.a. Klärschlamm-, Bioabfall-,  
	 Düngemittelverordnung) mit Kontroll-, Überwachungs- und Koordinierungsauf- 
	 gaben und der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten;
–	 Milchabgabenverordnung (u.a. Widerspruchsverfahren, Unterstützung der  
	 untergeordneten Behörden);
–	 Sachverständigenwesen (u.a. Berufung, Prüfung und Beratung von Gutachtern  
	 sowie Erstellung von Gutachten im Behördenauftrag in den Bereichen Land- und  
	 Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau sowie Fischerei);
–	 Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs- und Landverpachtungs- 
	 gesetz.
Zu den bezirksbezogenen Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft gehört die Stel-
lungnahme als Träger öffentlicher Belange der Landwirtschaft zu den verschiedenen 
Verfahren (z.B. Raumordnungs-, Planfeststellungs-, Bau- und Naturschutzverfahren). 
Dem Landwirtschaftsdezernat ebenfalls zugeordnet sind die Aufgaben der Oberen 
Fischereibehörde, die Zuständigkeit ist hier allerdings auf den Regierungsbezirk Kassel 
begrenzt und umfasst vor allem die Fachaufsicht über die unteren Fischereibehörden 
und Fischereigenossenschaften, die Förderung der Fischerei sowie die fachliche Stel-
lungnahme zu den unterschiedlichen Verfahren. Landesweit zuständig ist die Obere 
Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Kassel für die Leitung und Verwaltung der 
Staatlichen Fischereischule und den Ausbildungsberuf Fischwirt (Beratung, Anerken-
nung der Ausbildungsstellen).
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Regional- und Dorfentwicklung
Dem Landwirtschaftsdezernat ist auch die landesweite Zuständigkeit für die Regional- 
und Dorfentwicklung zugeordnet. Deren Förderung ist beim Hessischen Ministerium 
für Umwelt, Verbraucherschutz und ländlichen Raum, der Investitionsbank Hessen 
und den Landkreisen angesiedelt. In der Grundsatzarbeit wird das Ministerium durch 
das Regierungspräsidium Kassel unterstützt, außerdem werden vom Regierungsprä-
sidium landesweit Informations- und Unterstützungsmaterialien herausgegeben und 
Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Die wichtigste Aufgabe der Regional- und 
Dorfentwicklung im Regierungspräsidium Kassel dürfte aber die hessenweite Durch-
führung des Wettbewerbes „Unser Dorf“ sein. Der 1958 ins Leben gerufene Wettbewerb 
soll dazu dienen, die Einwohner ländlich geprägter Dörfer dahingehend zu fördern, 

„Veränderungen in ihrem Gemeinwesen nicht nur ‚zu erdulden’, sondern initiativ mit 
zu gestalten“ (Internetdarstellung des Regierungspräsidiums Kassel). An dem Wettbe-
werb nehmen zwischen 200 und 300 hessische Orte teil, es gibt einen Regional- und 
im darauf folgenden Jahr einen Landesentscheid. 

Jagd
Als Obere Jagdbehörde hat das Regierungspräsidium Kassel heute landesweite Zustän-
digkeit nach Bundes- und hessischem Jagdgesetz sowie der Bundeswildschutzverord-
nung. Sie ist im Forstdezernat angesiedelt und übt die Fach- und Rechtsaufsicht über 
die unteren Jagdbehörden aus und berät diese in Fachfragen. Außerdem ist das Regie-
rungspräsidium Kassel für die Organisation und Durchführung der Jagdprüfungen 
(„grünes Abitur“) in Hessen zuständig, stellt den Fragenkatalog zusammen und beruft 
die Prüfer. Weitere Aufgaben sind unter anderem die Ausweisung bestimmter Wild
gebiete, die Bestellung von Sachkundigen und die Zuweisung von Haushaltsmitteln 
und die Entscheidung über höhere Abschussquoten. Alle Mitarbeiter der Oberen Jagd-
behörde sind selbst Jäger.

Forsten
Als „klassische Forsthoheit“ bezeichnet der für diesen Bereich zuständige Mitarbeiter 
des Forstdezernats, Lothar Schmidt, die Hoheitsaufgaben, die auch nach der Ausglie-
derung des Forstbetriebes weiterhin im Regierungspräsidium Kassel wahrgenommen 
werden. Die hoheitlichen Aufgaben des Forstes erstrecken sich laut Herrn Schmidt auf 
drei Bereiche:

–	 die Rechts- und Fachaufsicht über die Forstämter des Regierungsbezirks (umfasst  
	 u.a. Kontrollen, Fortbildung, Information über Rechtsveränderungen, Über- 
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	 wachung der richtigen Anwendung des Forstrechts, etc.). Die Forstämter seien  
	 seit der Ausgliederung damit „Zwitter“, so Schmidt, da sie im hoheitlichen Bereich 	
	 der Aufsicht des Regierungspräsidiums unterstehen und mit dem Regierungs- 
	 präsidium zusammenarbeiten, im forstfiskalischen Bereich aber dem Landesbetrieb 	
	 Hessen-Forst;
–	 die forsthoheitliche und forstfachliche Beteiligung an allen Planungsverfahren, die  
	 den Wald betreffen bzw. bei denen Wald betroffen ist (z.B. Verkehrsprojekte,  
	 Regionalplanung etc.). Hier komme nach Ansicht Schmidts die Bündelungsfunk- 
	 tion des Regierungspräsidiums „richtig zum Tragen“, da alle Fachbehörden unter  
	 einem Dach vereint seien. Aufgabe des Regierungspräsidiums als Obere Forst- 
	 behörde sei es, das allgemeine Interesse am Erhalt des Waldes zu vertreten, Ein- 
	 griffe nur wenn nötig zuzulassen und für Ersatzmaßnahmen zu sorgen;
–	 die Rechts- und Fachaufsicht über die Kreisausschüsse der Landkreise und den  
	 Magistrat der Stadt Kassel: Seit dem 1. Januar 2002 sind neben den Forstämtern  
	 nun auch die Kommunen dem Forstdezernat nachgeordnet. Wie Herr Schmidt  
	 berichtet, gingen damals die Erteilung von Genehmigungen zur Waldneuanlage  
	 und zur Waldrodung von den Forstämtern auf die Kommunen über (allerdings  
	 unter Beteiligung von Forstamt und Unterer Naturschutzbehörde), ausgenommen  
	 davon sind Großprojekte (hier liegt die Zuständigkeit für Waldrodungen und  
	 Waldneuanlagen weiterhin beim RP). Mit der Übertragung dieser zwei Aufgaben- 
	 bereiche von den Forstämtern auf die Kommunen sei die Arbeit nach Auskunft  
	 von Herrn Schmidt „nicht einfacher geworden“, da es nun einen „Knick“ in der  
	 hoheitlichen Forststruktur gebe. Während früher die Forstverwaltung komplett  
	 in staatlicher Hand gelegen habe, ist nun in einem Teilbereich – Waldrodung und  
	 Waldneuanlage – die kommunale Selbstverwaltung zuständig. Die Möglichkeiten  
	 des staatlichen Eingreifens wurden damit in diesem Bereich eingeschränkt, laut  
	 Herrn Schmidt ist ein Eingriff des Regierungspräsidiums nur noch bei fehlerhafter  
	 Rechtsanwendung durch die Kommunen möglich. Der Forstmitarbeiter bezeichnet  
	 die Kommunalisierung der Waldrodung/Waldneuanlage als „unglücklich“, da in  
	 diesem Bereich die Lokalpolitik eine Rolle spiele und somit die „Gefahr der Politi- 
	 sierung“ der Aufgabe bestehe.

Weitere Aufgabengebiete sind:
–	 die Forsteinrichtung (Genehmigung und Überwachung forstlicher Betriebs- 
	 pläne) des Körperschafts- und des Gemeinschaftswaldes und die Anerkennung  
	 der Forsteinrichtung des Privatwaldes. Unter einem Forsteinrichtungswerk versteht  
	 man die Zustandserfassung eines Waldes zu einem bestimmten Stichtag (Bestands- 
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	 beschreibung), auf der die Planung für die nächsten zehn Jahre beruht, wie der  
	 zuständige Mitarbeiter des Regierungspräsidiums, Eitel Klein, erläutert. Auf dieser  
	 Grundlage werde eine nachhaltige Forstwirtschaft ermöglicht. Im Bereich Hessen 
	 Forst sind die Forstämter für die Forsteinrichtung zuständig, hier übernimmt das  
	 Regierungspräsidium nur Überwachungsaufgaben. Die Aufgabe der Forstein- 
	 richtung beinhalte für das RP Kassel auch die Beratung und Unterstützung der  
	 Waldbesitzer, berichtet Eitel Klein, z.B. nach Windwurf (der auch die Forsteinrich- 
	 tungsplanungen umwirft); 
–	 das Forstvermehrungsgutgesetz: Die Verwendung von geeignetem Saatgut ist  
	 nach Angaben von Eitel Klein gesetzlich im EU-Recht und dem darauf basieren- 
	 den Forstvermehrungsgutgesetz vorgeschrieben und außerdem Teil des Nach- 
	 haltigkeitsgedankens, der im Forstgesetz festgeschrieben sei. Vor diesem Hinter- 
	 grund übernimmt das Kasseler Forstdezernat teilweise landesweite Aufgaben im  
	 Bereich der Forstgenetik, das Spezialgebiet soll daher kurz näher vorgestellt werden:  
	 Die Überwachung des Samenverkehrs und der Baumschulen, die Erfassung  
	 geeigneter „Genpools“, die Überwachung von Beerntung der Samen, weiterer  
	 Produktion (Aufbereitung, Anzucht), Warenverkauf und Warenhandel „bis die  
	 Pflanze wieder im Boden ist“, so Eitel Klein. Für diese Aufgaben ist das Forst- 
	 dezernat europaweit vernetzt. Für den makro- und den mikrovegetativen Pflanz-
	 bereich führt das RP Kassel das bundesweite Zentralregister, im Bereich „Populus“  
	 ist geplant, das europaweite Zentralregister in Kassel anzusiedeln. An der Pro- 
	 grammierung der notwendigen Registerprogramme war Eitel Klein ebenfalls  
	 beteiligt; er arbeitet an Arbeitsgemeinschaften auf Bundes- und Europaebene mit,  
	 außerdem gibt es eine Zusammenarbeit mit der forstlichen Versuchsanstalt. 
		  Für diese hochspezialisierten Aufgaben sei viel Fachwissen notwendig, so  
	 Eitel Klein, sowohl im Bereich Forsteinrichtung, als auch im Bereich Forstgenetik.  
	 Entsprechend ausgebildetes Fachpersonal sei daher obligatorisch. 

Weitere Aufgaben des Forstdezernats sind die Aufsicht über den Körperschafts- und 
Privatwald, die Ausbildung von Forstreferendaren und die Bestellung von Sachver-
ständigen sowie Rechtsangelegenheiten. Die verblieben Aufgaben der Forst- und Jagd
hoheit werden im Dezernat 26 wahrgenommen.
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Stetig gewachsen
Die Aufgaben im Bereich Naturschutz

Im Gegensatz zum Forst, bei dem sich die Zuständigkeiten des Regierungspräsidiums 
Kassel auch durch die Ein- und Ausgliederungen kaum verändert haben (mit Aus-
nahme der Herauslösung der Forstbetriebes), so war die Arbeit im Naturschutz durch 
einen Bedeutungszuwachs geprägt, der schließlich auch zur (zeitweiligen) Eigenstän-
digkeit der Abteilung führte.
	 1975, so berichtet Dr. Ruppert, habe der Naturschutz innerhalb der Behörde und 
auch im gesellschaftlichen Interesse noch eine geringe Bedeutung gehabt. Für Ein-
griffe und Ausgleichsmaßnahmen habe es noch keine rechtlichen Grundlagen gegeben, 
der Artenschutz sei „auf Sparflamme“ gelaufen, sagt Dr. Ruppert. 
	 Bis 1970 waren die Naturschutzaufgaben als Fachaufgaben einer der Forstinspek-
tionen zugeordnet. Mit dem Geschäftsverteilungsplan von 1970 übernahm dann erst-
mals ein eigenes Fachdezernat (Dezernat IV/6 b) Naturschutzaufgaben: den Land-
schafts- und Pflanzenschutz, die Fachaufsicht über die Untere Naturschutzbehörde 
und Zweckverbände. Naturparks und „Verbindung zu Organisationen“ wurden eben-
falls dem Dezernat zugeschrieben (vgl. Geschäftsverteilungsplan 1970). Das Dezernat 
nahm damit die Aufgaben der höheren Naturschutzbehörde wahr. In den folgenden 
Jahren sei der Druck auf die Politik im Naturschutzbereich durch die Etablierung der  
Naturschutzverbände immer größer geworden, berichtet Dr. Ruppert, sodass mit dem 
Naturschutzgesetz von 1980 mehr Haushaltsmittel für den Naturschutz zur Verfügung  
standen, die Schutzkategorien ausgeweitet und die Ausweisung weiterer Naturschutz-
gebiete vorangetrieben wurden. Von diesen gesetzlichen Änderungen war zunächst die 
Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz betroffen, die seit 1978 aus dem RP aus- 
gegliedert war und auch die Naturschutzaufgaben wahrnahm. Mit der Wiedereinglie-
derung der BFN in das RP Kassel kam dann auch der Naturschutz im Regierungs
präsidium verstärkt zum Zuge, die Aufgaben der zwei Naturschutzdezernate lagen 
1989 (Geschäftsverteilungsplan) bei der öffentlich-rechtlichen Planung (Mitwirkung 
Landschaftsrahmenplan, Stellungnahmen, etc.), bei der Landschaftspflege und -über-
wachung, bei der Ausweisung neuer Naturschutzgebiete, Erstellung von Karten und 
Gutachten, im Artenschutz (Genehmigung von Tiergehegen, Einfuhrkontrollen, Ord
nungswidrigkeiten, etc.) und schließlich bei der Fachaufsicht über die untergeordneten 
Naturschutzbehörden einschließlich Widerspruchsverfahren. In den 1990er Jahren 
wurde in Hessen der Naturschutz politisch erneut in den Mittelpunkt gerückt, außer-
dem stieg die Zahl der Vorgaben von Bundes- und europäischer Ebene, sodass der Be-
reich Naturschutz (zunächst als eigenständige Abteilung und heute in zwei Dezernaten 
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mit kaum veränderten Aufgabenbestand) u.a. folgende Aufgabengebiete umfasst: 
–	 die Fachaufsicht über die unteren Naturschutzbehörden, das Daten- und Informa- 
	 tionsmanagement im Bereich Naturschutz (z.T. landesweit), die naturschutzfach- 
	 liche Beteiligung an sämtlichen Verfahren inklusive Beratung, Stellungnahmen und  
	 Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Sicherstellung, Ausweisung und Löschung  
	 von unterschiedlichen Arten an Natur-, Pflanzen-, Landschafts- und Tierschutz- 
	 gebieten, die Landschaftspflege, den Artenschutz, Haushaltsmittelbewirtschaftung  
	 und Förderung im Bereich Naturschutz sowie die Kooperation und Koordination  
	 der unterschiedlichen Beteiligten und die Durchführung von Widerspruchs- und  
	 Klageverfahren (vgl. Geschäftsverteilungsplan 2007).

Im Bereich des Naturschutzes sei ein „unglaublicher Wandel“ eingetreten, sagt 
Dr. Ruppert. Dieser Wandel ist nicht nur im oben geschilderten Aufgabenzuwachs, 
sondern auch in der Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung und in der Veranke-
rung des Naturschutzes in der Gesellschaft erkennbar, wie man an den Ausführungen 
des ehemaligen Abteilungsleiters feststellen kann:
	 Vor 25 Jahren war der Bereich Naturschutz im Regierungspräsidium Kassel dem-
nach zum einen von einem starken politischen Druck aus Wiesbaden und zum anderen 
von Konflikten mit Eigentümern, Landwirten, Jägern und Kommunen geprägt. Ein 
Mitarbeiter des Naturschutzdezernates habe bei Ortsterminen immer gesagt, er müsse 
„das Auto in Fluchtrichtung stellen“, beschreibt Dr. Ruppert die damalige Situation. 
Beispielsweise habe die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete großen Widerstand ver-
ursacht.
	 In der Phase der Selbstständigkeit der BFN wurden nach Auskunft von Dr. Rup-
pert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Naturschutzes wesentlich verbessert und 
dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung die forstlichen Hoheitsaufgaben von den 
Naturschutzaufgaben überlagert. Die in der BFN forsthoheitlich wahrgenommenen 
Aufgaben hätten „allgemeine Anerkennung“ gefunden, so Dr. Ruppert. Als proble-
matisch erwies sich allerdings die neue „starke Stellung des amtlichen Naturschutzes“ 
in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, vor allem mit den Kommunen. In 
diesem Bereich habe es Konflikte gegeben, da die Notwendigkeit des Naturschutzes 
noch nicht überall akzeptiert worden sei. Entscheidungen seien zwar von den Mitar-
beitern der BFN fachlich korrekt getroffen worden, doch habe man „[...] vielleicht die 
Dimensionen teilweise nicht erkannt, dass man auch fachlich schwierige Eingeständnisse 
machen muss, um mit den Kommunen, den Selbstverwaltungen, die ja bewährt sind in 
unserer Gesellschaft, die Konflikte nicht zu groß werden zu lassen.“ 
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Dies habe anfangs dazu geführt, dass einige Bürgermeister den BFN-Leiter angerufen 
hätten, mit dem Wortlaut: „Ihre Forstverwaltung ist prima […], aber halten Sie uns 
die Naturschützer vom Leib“. Laut Dr. Ruppert sei diese Phase aber „vielleicht […] 
notwendig“ gewesen. Diese Zeit habe schließlich bewirkt, dass der Naturschutz in 
der Landesverwaltung auch außerhalb der Naturschutzbehörden Eingang fand und 
die anderen Verwaltungen nach und nach auch selbst den Naturschutz entdeckten: 

„Es dauerte fast zehn Jahre, bis die anderen Verwaltungen den Naturschutz zu ihrer 
eigenen Sache gemacht haben“, berichtet Dr. Ruppert. In den 90er Jahren hätten auch 
die Kommunen den Naturschutz entdeckt, der Naturschutz habe auch bei Straßen-
bauverwaltung und Landesplanung einen höheren Stellenwert erhalten. Und auch in 
der Gesellschaft habe sich ein Wandel vollzogen. Während Naturschutzgebiete damals 
großen Widerstand verursacht hätten, fänden sie heute große Akzeptanz bei der Be-
völkerung. Der Naturschutz sei mehr und mehr zur eigenen Sache gemacht worden, 
so Dr. Ruppert, man freue sich, wenn sich seltene Tierarten unmittelbar in der eigene 
Heimat wieder ansiedeln bzw. erholen.
	 Allerdings ist der Aufgabenbereich bis heute nicht konfliktfrei: Im Bereich der 
Eingriffsbewertung, Minimierung und Verhinderung von Eingriffen und Ausgleichs-
abgaben würden die Eingreifer, egal ob in den Bereichen Verkehr oder Bau, heute 
im Natur- und Umweltschutz vor „ganz andere Anforderungen gestellt“ als damals, 
so Dr. Ruppert. Die (oft wirtschaftlichen) Interessen des Eigentümers oder Investors 
und die Interessen des Natur- und Umweltschutzes stehen sich weiterhin gegenüber, 
beispielhaft sei auf die derzeit umstrittenen Großprojekte (vgl. Kapitel III. 1.1 „Groß-
projekte“) verwiesen. Allerdings weist Dr. Ruppert darauf hin, dass auch hier vieles zur 
Selbstverständlichkeit geworden sei; es gebe heute keine Kommune mehr, die bei der 
Ausweisung von Bau- und Wohngebieten nicht gleich selbst Ausweichmaßnahmen 
plane, „die dann nur noch abgenickt werden müssen.“
	 Unter dem Strich bewertet Dr. Ruppert die Arbeit des Regierungspräsidiums im 
Naturschutz als Erfolg: Nach einer schmerzlichen Anfangsphase habe das Regierungs-
präsidium „im Naturschutz einiges bewegt“, etwa die Wahrung bedrohter Lebens-
räume oder im Artenschutz die Wiederansiedlung von Weißstorch und Wanderfalke. 
Noch wichtiger ist Dr. Ruppert aber der neue Stellenwert, den der Naturschutz in der 
Gesellschaft bekommen hat: „Der größte Erfolg ist, dass heute der Naturschutz viel-
fach zur eigenen Sache gemacht wurde.“
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Die Aufgabenwahrnehmung und ihre Veränderungen
Wandel bei der Bearbeitung der Aufgaben

Für Dr. Ruppert zeichnen sich im Laufe der Jahre zwei grundsätzliche Veränderungen 
bei der Wahrnehmung der Forst- und Naturschutzaufgaben ab: die Delegation von 
Aufgaben und eine Stärkung des betriebswirtschaftlichen Denkens in der Verwaltung. 
Während das letztere im Forstbetrieb bereits verankert gewesen sei, musste es sich 
z.B. im Naturschutz erst durchsetzen. Als Negativbeispiel nennt Dr. Ruppert die Zu-
weisung einer großen Zahl an Stellen im Naturschutz, als dieser gerade politisch ins 
Blickfeld rückte. Später musste eine Vielzahl dieser Stellen wieder abgebaut werden. 
Als Abteilungsleiter sei es in solchen Fällen allerdings schwierig, von den Ministeri-
en Augenmaß einzufordern, denn wenn die Politik Schwerpunkte setze und „groß-
zügig“ mit Personalzuweisungen sei, sei man vor Übertreibungen nicht geschützt, so 
Dr. Ruppert.
	 Auch die Delegation von Aufgaben sei „überfällig“ gewesen, berichtet der ehe-
malige Forstabteilungsleiter, als sie dann nach und nach kam, habe sie auch funkti-
oniert: Dezernenten und Sachbearbeiter seien zunehmend eigenverantwortlich tätig 
geworden, während früher viele Vorgänge dem Abteilungsleiter zur endgültigen Ent-
scheidung vorbehalten waren. „Die vollständige Delegation von Aufgaben an den, der 
sie bearbeitet, wurde stark vorangetrieben“, ist Dr. Rupperts Einschätzung, damit ver-
bunden sei allerdings die Pflicht gewesen, den Vorgesetzten sachgerecht zu informie-
ren. Für ihn als Abteilungsleiter habe die zunehmende Delegation von Aufgaben den 
Vorteil gehabt, nicht mehr durch Einzelvorgänge belastet zu werden und „mehr zum 
Nachdenken“ darüber zukommen, was wichtig sei, was das Ziel sei. 
	 Kritisch gesehen wird von Dr. Ruppert die Konzentration von landesweiten Auf-
gaben bei einem Regierungspräsidium, wenn es sich um Bündelungsaufgaben handelt: 
Man solle darauf achten, dass alle Bündelungsaufgaben auch in einem RP gebündelt 
seien, so Dr. Ruppert, dazu zählten auch Jagd, Fischerei und vor allem die Förderung.
	 Die inhaltlichen Veränderungen der Arbeit im Forst und im Naturschutz wur-
den bereits angesprochen, auch Lothar Schmidt weist darauf hin: In den vergangenen 
Jahren habe sich im Forstbereich sowohl in der Organisationsform als auch in der 
Aufgabenwahrnehmung „viel getan“, beispielsweise müsse der Forst auf den Klima-
wandel reagieren. Wie in anderen Bereichen auch (s. Kapitel III. 1.1 „Großprojekte“) 
seien auch im Forst- und Naturschutzbereich die Verfahren durch eine Verschärfung 
des Umwelt- und Naturschutzrechts komplizierter geworden. Jede Entscheidung lasse 
einen Ermessensspielraum, man müsse abwägen und begründen, da Belange der Allge-
meinheit und Individualinteressen zusammentreffen, so Schmidt. Daher gebe es keine 
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„Patentlösung“, jeder Einzelfall müsse genau geprüft werden. Auch Dr. Ruppert weist 
auf die hohe Komplexität des Planungs- und Ausführungsrechts hin: 

	 „Augenfällig wird dies beim Bau der Autobahnen, deren Notwendigkeit ja keiner 
bestreiten kann, der ernsthaft auch die Menschen im Sinn hat. Da gab es Verzögerungen, 
die die Fachverwaltungen nicht zu verantworten haben, sondern die in den gesetzlichen 
Vorgaben begründet sind.“

Beispielhaft nennt Dr. Ruppert die Ost-West-Anbindung der Autobahnen, die bis 
heute nur in Teilstücken fertiggestellt sind. Es sei Aufgabe der Politik, „diese übermä-
ßigen Hemmnisse zu mindern, um solche lebenswichtigen Baumaßnahmen schneller 
umsetzen zu können.“

Gestaltungsspielraum
Die Mitarbeiter und die Abteilung als Ganzes konnten sich „direkt und unmittelbar 
einbringen“, schätzt der ehemalige Forstabteilungsleiter den Gestaltungsspielraum 
seiner Abteilung im Rückblick ein. Insbesondere nennt er dabei Stellungnahmen zu 
Gesetzen und Regierungsvorlagen, die Abstimmung des Haushalts mit dem zustän
digen Fachministerium und bei der Mitarbeit in Arbeitsgruppen, z.B. zur Bildung 
des Landesbetriebs HessenForst und der BFN. An politischen Entscheidungen habe 
man zwar nicht rütteln können, aber sei es beispielsweise bei der Eingliederung BFN 
gelungen, „dass wir geschlossen mit unserer Aufgabenstellung wieder in den RP inte-
griert wurden.“
	 Auch forstfachlich hatte die Abteilung einigen Gestaltungsspielraum. So wur-
den einzelne Projekte von BFN bzw. Regierungspräsidium fachlich-wissenschaftlich 
betreut und/oder entwickelt, z.B. die flächendeckende Einführung von Naturwald-
parzellen oder der naturgemäßen Waldwirtschaft. Allerdings weist Dr. Ruppert – wie 
andere Interviewpartner – auch darauf hin, dass ein hessenweit einheitlicher Gesetzes-
vollzug gewährleistet sein muss:

	 „Wir mussten aufgrund unserer Struktur einiges intensiver machen als die Darm­
städter, anderes mussten die Darmstädter intensiver machen, aber in den beiden Bezirken 
gab es keine unterschiedliche Forst- und Naturschutzpolitik.“ (Dr. Ruppert)

Bündelung
Die Hoheitsaufgaben von Naturschutz, Forsten und Jagd seien unter dem Bünde-
lungsaspekt im RP „richtig angesiedelt“, sagt Dr. Ruppert. Überschneidungen sieht 
er vor allem in den Bereichen Regionalplanung und Umweltschutz. Hier seien die 
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Abteilungen und Dezernate des Regierungspräsidiums „gemeinsam gefordert“, damit 
keine Konflikte entstehen. Im Rückblick ist nach Dr. Rupperts Einschätzung diese Ab-
stimmung zwischen den Abteilungsleitern meist gelungen. Auch Lothar Schmidt hebt 
den Bündelungsaspekt hervor: Der Regierungsbezirk Kassel sei der waldreichste Bezirk 
in Hessen, derzeit gebe es vor allem im Verkehrsbereich viele große Projekte (Auto-
bahnen, Flughafen; vor wenigen Jahren die ICE-Neubaustrecke). „Ohne RP geht es 
nicht“, ist Schmidts Einschätzung.
	 „Andererseits halte ich den Verbund von Hoheit, Dienstleistung und Forstbetrieb 
für sinnvoll“, macht Dr. Ruppert auf ein derzeit aus forstfachlicher Sicht bestehendes 
Problem aufmerksam: Mit dem Verbleib der Forsthoheit im Regierungspräsidium 
blieb zwar die Bündelungsfunktion und somit die Einheit der Verwaltung im Ganzen 
gewahrt, doch die Einheit der Forstverwaltung wurde mit der Ausgliederung des Forst-
betriebes aufgegeben. Auch Dezernatsleiter Peter Buchert bewertet eine Einheit der 
Forstverwaltung positiv. Aus forstfachlicher Sicht sei es egal, ob der Bereich Forsten 
im RP oder einem Landesverwaltungsamt angesiedelt sei, allerdings müssten die forst
fiskalischen und die hoheitlichen Aufgaben zusammengefasst sein. Abteilungsleiter 
Hans-Peter Conrad hält die Trennung von Forstbetrieb und Forsthoheit hingegen für 
legitim. Er macht aber darauf aufmerksam, dass staatliche Aufgaben nicht auf den 
Forstbetrieb übertragen werden dürften und fordert für die Zukunft „eine klare Tren-
nung von Betrieb und Hoheit herbeizuführen und die hoheitlichen Aufgaben kom-
plett bei der Oberen Naturschutzbehörde zu belassen.“

Privatisierung
Die Frage, ob Aufgaben aus dem Bereich der Forstabteilung möglicherweise privati-
siert werden könnten, wird von Dr. Ruppert unter Verweis auf die hohe gesellschaft-
liche Bedeutung des Waldes verneint. „Die hoheitlichen Aufgaben sind auf jedem Fall 
Sache des Staates“, so Dr. Ruppert, diese könne kein Privater wahrnehmen.
	 Auch eine Privatisierung des Forstbetriebes kommt für ihn nicht in Frage: In 
Hessen spiele der Wald mit 42% Flächenanteil „eine große Rolle“; eine stabile und 
vielfältige Erhaltung mache den Lebenswert des Landes aus, was auch Umfragen (z.B. 
durch „Pro Nordhessen“ Ende der 90er) bewiesen hätten. Die Bewahrung der Kul-
turlandschaft des Waldes für Tourismus, Naherholung und „Wohlbefinden der Men-
schen“ sei wichtig, „die Wohlfahrtswirkungen des Waldes sind unersetzlich.“ Dane-
ben wäre eine Privatisierung in Form eines Verkaufs des Staatswaldes in Dr. Rupperts 
Augen für mögliche Investoren nicht lukrativ, da der Wald kurzfristig keine optimale 
Verzinsung biete. Um kurzfristig Gewinne zu erzielen, müsste der Wald ausgebeu-
tet werden, dies stünde aber gegen den Gedanken der Nachhaltigkeit. Entscheidend 
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sei es daher, den Verbund von Betriebs-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes 
auf der Fläche zu erhalten, im Zweifel habe nach dem Forstgesetz die Schutzfunk-
tion Vorrang. Langfristig sei ein stabiler Wald auch der wirtschaftlichste Wald, so  
Dr. Ruppert.

Verhältnis zu über- und untergeordneten Stellen
Den in der Diskussion um die Regierungspräsidien auftretenden Vorwurf, dass die 
Ministerien in die Arbeit der einzelnen Fachbereiche der Regierungspräsidien hinein-
regieren bzw. übermäßig Einfluss nehmen, weist Dr. Ruppert zurück:

	 „Natürlich wurde, wenn Abgeordnete den Minister oder den Staatssekretär oder den 
Abteilungsleiter auf eine Sache ansprachen, angerufen. Aber nicht nach dem Motto, ,was 
habt ihr denn da gemacht‘. Nach Sachklärung war meist die Reaktion: ,Na klar, geht ja 
gar nicht anders zu entscheiden.‘ Der Einfluss des Ministeriums auf Einzelfallentschei­
dungen war gering. Dass es in Besprechungen autoritär zuging und die Weisung die Regel 
war, traf nicht zu.“

Auch das Verhältnis zu den untergeordneten Behörden war gut: Mit den Forstäm-
tern hätten regelmäßige Dienstbesprechungen stattgefunden, „der Umgang war offen 
und vertrauensvoll.“ Die Zusammenarbeit hänge auch von den Personen ab, Forst-
leute seien jedoch meist „sehr engagiert in ihrem Beruf“, es habe keine Motivations-
probleme gegeben. Mit der unteren Jagd- und Naturschutzbehörde wurde ebenfalls 
vertrauensvoll zusammengearbeitet.

Bewertung
Der Wald ist das „wertvollste Gut der Gesellschaft“, sagt Dr. Ruppert. Der Regie-
rungsbezirk Kassel ist von seinem Waldreichtum geprägt. Der Wald ist nicht nur Nah-
erholungsgebiet für die Bevölkerung Nordhessens, sondern auch ein wichtiger Faktor 
in der touristischen Vermarktung der Region. Der Wald spielt eine große Rolle beim 
Naturschutz (z.B. der Nationalpark Kellerwald oder das älteste Naturschutzgebiet des 
Regierungsbezirks, der Urwald Sababurg, der im Jahr 2007 bereits 100 Jahre alt wur-
de), ist aber ebenfalls ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – Nordhessen hat nach Angaben 
von Dr. Ruppert „fast durchweg positive Bilanzen gehabt.“ Forsten und Naturschutz 
spielen damit für die Region, bei sämtlichen Planungsverfahren und somit auch für 
das Regierungspräsidium Kassel eine wichtige Rolle. Die Wiedereingliederung der 
BFN in das Regierungspräsidium wird von Regierungspräsident Lutz Klein unter 
dem Bündelungsaspekt daher als eine „sehr positive Entscheidung“ bewertet. Auch 
Regierungsvizepräsident Dr. Neusel unterstreicht die Vorteile der Wiedereingliede-
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rung mit Verweis auf die vielen Großprojekte, bei denen Naturschutz und Forsten 
eine Rolle spielen: „Sonst wären das Abstimmungsprozesse, die zumindest erheblich 
zeitaufwändig wären, und die möglicherweise dazu führen würden […], dass jeder 
seine eigene Meinung auch durchsetzen will.“

Wie die Regierungspräsidien selbst, so waren auch die Forstverwaltungen in den ver-
gangenen Jahrzehnten von verschiedensten Organisationsveränderungen betroffen. 
Diese Änderungen der Verwaltungsstruktur brächten eher Behinderungen der Arbeit, 
sagt der heutige Forstdezernatsleiter, denn die gesetzlichen Aufgaben blieben erhalten. 
Am Beispiel der ehemaligen Forstabteilung des Regierungspräsidiums ist die Aussage 
wohl nachzuvollziehen.
	 Die derzeitige Organisation der Forstverwaltung – die fachliche Trennung von 
Forsthoheit und Forstbetrieb – wird von den Gesprächspartnern als nicht optimal 
empfunden. Auch die Zentralisierung von Aufgaben und die Unterbrechung der staat-
lichen Forstverwaltung durch die Absplitterung der Waldneuanlage/Waldrodung und 
die damit verbundene mögliche Politisierung werden aus fachlicher Sicht kritisiert. 
Welche Auswirkungen dies in Zukunft auf den Wald insgesamt haben mag, wird sich 
zeigen und muss von Fachleuten nachgewiesen werden.
	 Für Dr. Ruppert ist trotz der Organisationsveränderungen dennoch wichtig, das 
Primat der Politik in der Demokratie anzuerkennen, „auch wenn man traurig ist, weil 
man seine Selbstständigkeit eingebüßt hat. […] Wenn die politische Entscheidung 
gefallen ist, dann muss sie von allen Beteiligten nach besten Kräften umgesetzt wer-
den.“ Entscheidend sind daher für Peter Buchert wohl auch „die Menschen und die 
Kontinuität der Mitarbeiter.“

Eine Kernaufgabe

II. 2.7 Die Abteilung für Regionalplanung

Die Planungsfunktion des Regierungspräsidiums Kassel wurde in den letzten fünf Jahr-
zehnten vor allem durch die Eingliederung der Regionalen Planungsgemeinschaften 
in die hessischen Regierungspräsidien gestärkt. Regionalplanung sei heute „eine der 
Kernaufgaben unseres Hauses“, bewertet der Regierungsvizepräsident die Rolle der 
Regionalplanung für die Behörde.
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Vom kommunalen Zweckverband zum Regierungspräsidium
Regionalplanung im Wandel

Die Aufgaben der Regionalplanung beschreibt Eichhorn wie folgt:

	 „Regionalplanung […] ist im politisch-administrativen Sinne eine Teilgebietsplanung 
und […] Teil der Landesplanung. Auf der regionalen Ebene koordiniert die R. [Regio­
nalplanung, d. Verf.] die einzelnen Fachpläne. […] Damit bildet die R. ein Bindeglied 
zwischen der örtlichen und der großräumigen Planung.“ (Eichhorn, S. 896)

Regionalplanung im Sinne der Aufstellung regionaler Raumordnungspläne gehörte 
zunächst nicht zu den Aufgaben des Regierungspräsidiums. Für die Regionalplanung 
waren in Hessen kommunale Träger zuständig (vgl. Hessisches Landesplanungsgesetz 
vom 4. Juli 1962 und vom 1. Juni 1970). Im Jahr 1953 wurde in der Präsidialabteilung 
dennoch ein Dezernat für Regionalplanung eingerichtet, die Bezirksplanungsstel-
le. Aufgabe der Bezirksplanungsstelle war es, „Aufsichtsbehörde über die Regionalen 
Planungsgemeinschaften zu sein und Raumordnungsverfahren durchzuführen“, fasst 
der ehemalige Leiter der späteren Abteilung für Regionalplanung, Helmut Bauknecht, 
die ursprünglichen Kompetenzen des Regierungspräsidiums zusammen. Schneider  
(S. 30) gibt einen weiteren Überblick über die Aufgaben der Bezirksplanungsstelle. 
Dazu gehörten die Beratung der Träger der Regionalplanung, die Abgrenzung der  
regionalen Planungsgemeinschaften und die Koordinierung und Mitwirkung bei den 
Fachplanungen (wie Bauleitplanung, Industrieplanung, Straßenplanung, etc.). Bis 1961 
gehörte auch die Wirtschaftsförderung zum Regionalplanungsdezernat, diese ging aber 
laut Geschäftsverteilungsplan in die Abteilung III (Wirtschaft) über, ist heute jedoch 
wieder Teil des Dezernats. Interessanterweise war 1965 die Bezirksplanungsstelle laut 
Geschäftsverteilungsplan auch für die Presseinformation und -auswertung zuständig, 
ein Jahr später wurde dann eine eigenständige Pressestelle des Regierungspräsidiums 
geschaffen. 
	 Mit dem Hessischen Landesplanungsgesetz von 1970 ging die Regionalplanung 
von den Kreisen und kreisfreien Städten als Trägern der Regionalplanung auf die Regio
nalen Planungsgemeinschaften über. Das Landesplanungsgesetz von 1962 hatte bereits 
den Kommunen die Möglichkeit gegeben, Planungsgemeinschaften zu bilden (vgl. 
Hess. Landesplanungsgesetz 1962, § 3 [2]); 1970 wurden diese Zweckverbände dann 
zu den Trägern der Regionalplanung bestimmt (vgl. Hess. Landesplanungsgesetz 1970, 
§ 4). Im Regierungsbezirk Kassel entstanden damit die beiden Regionalen Planungs-
gemeinschaften Nordhessen (mit Sitz in Kassel) und Osthessen (mit Sitz in Fulda), 
die Bezirksplanungsstelle des Regierungspräsidiums führte die Fachaufsicht über die 
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Planungsgemeinschaften und musste deren Raumordnungsberichten zustimmen bzw. 
diese prüfen (vgl. Geschäftsverteilungspläne ab 1973).
	 Mit dem Gesetz zur Neuorganisation der Regierungsbezirke und der Landespla-
nung vom 15. Oktober 1980 wurde nicht nur ein neuer Regierungsbezirk in Hessen 
(Gießen) geschaffen, sondern auch die Landesplanung neu aufgestellt. Das Land 
Hessen wurde in nunmehr drei Planungsregionen: Nordhessen, Südhessen und Mit-
telhessen aufgeteilt. Die Grenzen der Planungsregionen stimmen mit den Grenzen 
der Regierungsbezirke Kassel, Darmstadt und Gießen überein (vgl. Artikel 3, Absatz 
2). Und zur „Durchführung des Gesetzes zur Neuorganisation der Regierungsbezirke 
und der Landesplanung“ heißt es weiter (Staatsanzeiger Nr. 50/1980, S. 2324): „Die 
regionalen Planungsgemeinschaften werden in das Land Hessen eingegliedert. Ihre 
Aufgaben gehen auf das Land über.“ Damit wurde die bisher in kommunaler Ver-
antwortung liegende Regionalplanung verstaatlicht. Die Geschäftsstellen der Regio-
nalen Planungsgemeinschaften Nordhessen und Osthessen gingen „mit Wirkung vom  
1. Januar 1981 organisatorisch in den Regierungspräsidenten in Kassel“ (ebd.) über, das 
Land wurde Rechtsnachfolger der Planungsgemeinschaften und übernahm auch deren 
Mitarbeiter. Damit wurde das Regierungspräsidium Kassel zuständig für die Aufstel-
lung des regionalen Raumordnungsplanes (Regionalplan).
	 Zum 1. Januar 1981 wurde daher in den hessischen Regierungspräsidien mit dem 
nun wieder gültigen Rahmenorganisationsplan eine neue Abteilung gegründet, die 
Abteilung IV: Regionalplanung. Den Regierungspräsidien wurde außerdem für die 
Beschlussfassung über die Regionalplanung eine parlamentarische Instanz zugeordnet: 
die regionale Planungsversammlung (Regionalversammlung). Dazu führt das Gesetz 
aus: 

	 „(2) Die Mitglieder der Planungsversammlung werden von den Vertretungskörper­
schaften der kreisfreien Städte, der Landkreise, der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr 
als 50.000 Einwohnern […] gewählt. […]
(3) Die kreisfreien Städte und die Landkreise entsenden nach der Einwohnerzahl 
Bis 200.000 Einwohner 	 5 Mitglieder,
von 200.000 bis 500.000 Einwohner 	 7 Mitglieder […].
Die kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern entsenden jeweils zwei 
Mitglieder.“ (Gesetz zur Neuorganisation, Artikel 2, § 6)

Die Geschäftsführung der Regionalen Planungsversammlung wurde bei den Regie-
rungspräsidien angesiedelt. Aufgaben der regionalen Planungsversammlung wurden 
u.a. die Beschlussfassung über die Erstellung eines Entwurfs zur Fortschreibung des 
Regionalplanes sowie über den fertigen Regionalplan, der allerdings von der Landesre-
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gierung festgestellt werden muss. Außerdem beschließt die Regionalversammlung über 
Stellungnahmen zu den Planungen anderer Planungsträger (vgl. Gesetz zur Neuorga-
nisation, Artikel 2, § 5). 

Ein Erfolg
Der Eingliederungsprozess

Als Erfolg bewertet Helmut Bauknecht die Eingliederung der Regionalen Planungs-
gemeinschaften in die Regierungspräsidien. Bauknecht war vor seiner Tätigkeit im RP 
seit 1972 Leitender Planer der Regionalen Planungsgemeinschaft Osthessen in Fulda 
und hat somit sowohl die kommunale als auch die staatliche Regionalplanung ken-
nengelernt:

	 „Die Bedeutung der Eingliederung der Regionalen Planungsgemeinschaften lag darin, 
dass die Betreuung der Planungsgrundlagen und die auf diesen Grundlagen zu treffenden 
Planungsentscheidungen in einer Hand vereinigt waren.“ (Helmut Bauknecht)

Den Erfolg der kommunalen Regionalen Planungsgemeinschaften sieht Bauknecht 
darin, dass diese erstmals flächendeckend für Hessen regionale Raumordnungspläne 
aufstellten. Die kommunale Trägerschaft sei daher von Vorteil gewesen, da die Planungs-
gemeinschaften so „nahe am Geschehen in den Gemeinden und Landkreisen“ waren.  
Ausschlaggebend für die Eingliederung dieser bis 1981 kommunalen Regionalplanung 
in die staatliche Verwaltung ist nach Bauknechts Ansicht gewesen, dass mit dieser erst-
maligen Aufstellung der Regionalpläne eine Grundlage geschaffen worden sei:

	 „Die Bindungswirkung der Pläne musste sich nun entfalten. Das erforderte Nähe zur 
regionalen Entscheidungsebene. Die Eingliederung in die Bündelungsbehörde RP war die 
logische Konsequenz.“

Außerdem sollten laut Bauknecht mit der Veränderung des Landesplanungsgesetzes 
die Strukturveränderungen im Rhein-Main-Gebiet berücksichtigt werden. Eine Rück-
kehr „zur damals richtigen Form der kommunalen Trägerschaft“ in der Kommunalpla-
nung sollte nach Bauknechts Meinung nicht mehr stattfinden, da die Beteiligung der 
Kommunen an der Regionalplanung „durch die Existenz der Regionalversammlung 
ausreicht.“ Auch insgesamt hält Bauknecht die Aufgaben der Regionalplanung auf 
mittlerer Verwaltungsebene für erforderlich, da sie „zum einen nah genug am Ort 
des Geschehens ist, zum anderen aber den Überblick hat, um übergemeindlich zu 
denken.“
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Die Aufgaben einer Abteilung in einem Dezernat
Die Aufgaben und die organisatorische Entwicklung der Regionalplanung

Bereits 1952 hatte das Dezernat 7 (Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen) der Abtei-
lung III laut Geschäftsverteilungsplan Aufgaben der Landesplanung, dazu gehörten 
vor allem die Zusammenarbeit mit anderen Behörden sowie die Bearbeitung des 
Raumordnungsplanes. 1953 wurde dann in der Präsidialabteilung ein eigenes Dezer-
nat für Regionalplanung eingerichtet, das dort bis Ende 1980 angesiedelt war. Diese 
Herausnahme der Regionalplanung aus der Wirtschaftsabteilung und ihre Ansiedlung 
bei der Präsidialabteilung dürfte die Wichtigkeit der Regionalplanung für das Regie-
rungspräsidium unterstreichen. 
	 Die neue Abteilung Regionalplanung entstand zum 1. Januar 1981 aus den beiden 
eingegliederten Planungsgemeinschaften und dem bisherigen Regionalplanungsdezer-
nat des Regierungspräsidiums und wurde zunächst in der Reuterstraße (hier war bisher 
die Regionale Planungsgemeinschaft Nordhessen untergebracht) angesiedelt, 1985 zog 
sie dann in den Steinweg um. Die neue Abteilung sei anfangs klein gewesen, berichtet 
Bauknecht, und habe sich „ihre Wirkungsmöglichkeiten in der Behörde RP erst erar-
beiten“ müssen.
	 Die Aufgaben der Regionalplanung sind überwiegend erstinstanzlich und haben 
sich vom Grundsatz her seit der Eingliederung in das Regierungspräsidium Kassel im 
Jahr 1981 nicht verändert. Nach dem Geschäftsverteilungsplan ist das Dezernat zustän-
dig für die Aufstellung, Änderung, Anhörung und Offenlegung des Regionalplanes so-
wie der damit verbundenen Geschäftsführung der Regionalversammlung Nordhessen 
und der Durchführung von Raumordnungsverfahren. Das Dezernat beschäftigt sich 
dazu mit:
–	 Grundsatzfragen zur Regionalplanung (Rechts- und Verfahrensfragen,  
	 Koordination, grenzüberschreitende Planung, etc.), 
–	 der Stellungnahme, Genehmigung und Koordinierung von Bebauungs- und  
	 Flächennutzungsplänen der Kommunen (Bauleitplanung), 
–	 der fachlichen Regionalplanung (Energie, Verkehr, Wirtschaft, Gewässer, Ver- und  
	 Entsorgung, Natur- und Landschaftsschutz, Land- und Forstwirtschaft, Freiraum-  
	 und Rohstoffsicherung, Klima, Tourismus, Umweltprüfung, Siedlungswesen/ 
	 Städtebau, Konversion, großflächiger Einzelhandel etc.),
–	 der Kartografie,
–	 der Regionalstatistik und Prognosen zur Bevölkerungs- und  
	 Arbeitsplatzentwicklung,
–	 der Wirtschafts- und Fremdenverkehrsförderung.
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Bis 1997 wurden diese Aufgaben (mit Ausnahme der Wirtschaftsförderung) von der 
Abteilung Regionalplanung (Abteilung IV) wahrgenommen. Mit dem Rahmenorga-
nisationsplan für die Regierungspräsidien wurden per Erlass des hessischen Innenmi-
nisters vom 15. September 1997 die Regionalplanungsabteilungen (Abt. IV) mit den 
Wirtschaftsabteilungen (Abt. III) der Regierungspräsidien zusammengelegt, was sich 
im Geschäftsverteilungsplan von 1998 im Kasseler Regierungspräsidium widerspiegelt. 
Aufgaben gingen dabei im Bereich der Regionalplanung nicht verloren. Die Zusam-
menlegung der Abteilungen dürfte damit zusammenhängen, dass mit der Eingliede-
rung der beiden staatlichen Umweltämter als Abteilungen des Kasseler Regierungsprä-
sidiums die Zahl der Abteilungen nicht zu groß werden sollte. Die Aufgaben aus den 
Bereichen Wirtschaft/Verkehr, die mit dieser Zusammenlegung in der neuen Abteilung 
III – „Regionalplanung, Bauwesen, Verkehr, Datenschutz“ – wahrgenommen wurden, 
sind in Kapitel II. 2.5 „Die Abteilung für Wirtschaft und Verkehr“ beschrieben.
	 Bis zum Geschäftsverteilungsplan 2001 wurden die oben beschriebenen Aufga-
ben der Regionalplanung dann in drei, bis zum Jahr 2005 in zwei Dezernaten der 
Abteilung III wahrgenommen. Mit der Operation Sichere Zukunft änderte sich der 
Abteilungszuschnitt erneut (s. Kapitel II. 4.1 „Die Operation Sichere Zukunft“): Die 
Abteilungen III (Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr) und V (Landwirt-
schaft, Forsten, Naturschutz) wurden mit dem Veterinärdezernat der Sozialabteilung 
zur neuen Abteilung II (Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz) zu-
sammengefasst. Seither ist nur noch ein Dezernat für die Regionalplanung zuständig, 
das Aufgabenspektrum im Bereich der Regionalplanung änderte sich allerdings nicht. 
Des Weiteren übernahm das Regionalplanungsdezernat die Aufgaben der Baudezer-
nate und des Wirtschaftsförderungsdezernates, sodass heute die Aufgaben, die 1981 
noch in einer (allerdings kleinen) Abteilung wahrgenommen wurden, nur noch von 
einem Dezernat mit weiteren Aufgaben bewältigt werden. Zum Dezernat Regionalpla-
nung gehören seit der Operation Sichere Zukunft die folgenden zusätzlichen Aufgaben-
bereiche:
–	 die hessenweite Prädikatisierung von Kur- und Erholungsorten (z.B. Anerkennung  
	 der Titel „Bad“ und „Luftkurort“),
–	 die hessenweite Ausbildungsplatzförderung (Konkurslehrlingsprogramm,  
	 Existenzgründungsprogramm, Altbewerberprogramm),
–	 die Förderung von Energiesparmaßnahmen (in Abwicklung),
–	 die Verwaltung der hessischen Weserfähren. 
Die ebenfalls zum Dezernat gehörenden Aufgaben aus den Bereichen Bauaufsicht, 
Bau- und Wohnungswesen werden im Kapitel II. 2.5 „Die Abteilung für Wirtschaft 
und Verkehr“ beschrieben. Mit dieser Zusammenlegung wurden alle zu bündeln-
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den Aufgabenbereiche der Planung in einer Abteilung zusammengeführt und damit 
die Bündelungsfunktion weiter optimiert. Die Regionalplanung inklusive Bau- und 
Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, der Verkehr, die Bereiche Landwirtschaft, 
Forst, Fischerei und Jagd sowie die Naturschutzdezernate arbeiten nun in einer Abtei-
lung zusammen. Übrigens schließt sich mit der Operation Sichere Zukunft wieder der 
Kreis: Auch 1953 wurden die Landesplanungs- und Bauaufgaben in einem Dezernat 
der damaligen Wirtschafts-/Verkehrsabteilung wahrgenommen, wenn auch mit we-
sentlich verändertem Aufgabenbestand. 

Die Aufgabenwahrnehmung

„Der Gestaltungsspielraum verwaltungsmäßig betrachtet war derselbe, wie ihn alle Abtei­
lungen im Regierungspräsidium haben. Politisch gestaltend konnte die Abteilung durch die 
Arbeit mit der Planungsversammlung wirken.“ (Helmut Bauknecht)

In dem Zitat von Helmut Bauknecht wird deutlich, dass die Regionalplanung im  
Regierungspräsidium Kassel einen gewissen Gestaltungsspielraum für die Region 
Nordhessen besitzt und vor allem in diesem Bereich die gestaltende Funktion der 
Behörde erfüllt wird. Das eigentliche Schwergewicht der Regionalplanung ist dabei 
allerdings nach Aussage des heutigen Dezernatsleiters, Wolfgang Kaivers, gegenwärtig 
auf drei – für die wirtschaftliche Entwicklung jedoch bedeutende – Handlungsfelder 
begrenzt:
–	 die Ausweisung von großen Gewerbeflächen,
–	 die Ausweisung von Flächen für den großflächigen Einzelhandel,
–	 die Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen.

In diesen drei Bereichen kann das Regionalplanungsdezernat eigene Vorstellungen 
(natürlich nur nach Abstimmung mit der Regionalversammlung) durchsetzen, an die 
dann die Kommunen auch gebunden sind. Das Regierungspräsidium mache damit 
den Kommunen bei der Ausweisung neuer Flächen für Gewerbe, Einzelhandel und 
Windkraft „eindeutige Vorgaben“, so Kaivers. Kritisch betrachtet mag dies den Spiel-
raum der kommunalen Selbstverwaltung sicherlich einschränken; auch führte gerade 
die Politik des Regierungspräsidiums bzw. der Regionalversammlung, in Nordhessen 
keine Flächen für den großflächigen Einzelhandel in der Nähe von Autobahnen zu 
genehmigen (sogenanntes „Factory-Outlet-Shopping“), bei den betroffenen Kommu-
nen zu großer Kritik. Allerdings macht dieses Beispiel umgekehrt deutlich, dass durch 
die Planungshoheit des Regierungspräsidiums in diesen drei Bereichen die gesamte 
Region im Blick behalten wird. Ein Shopping-Center „auf der grünen Wiese“ wür-
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de zwar sicherlich Vorteile für die Kommunen bringen, auf deren Fläche ein solches 
Center entstehen soll (Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, etc.). Regierungspräsidium 
und Regionalversammlung befürchten jedoch, dass mit dem Bau solcher Einkaufs-
zentren, bei denen Waren bis zu 70 Prozent günstiger angeboten werden können, die 
Innenstädte in der Region durch einen Kaufkraftabzug Schaden erleiden könnten 
(vgl. HNA, 22. Januar 2007). Ähnliches dürfte für die Ausweisung von großflächigen  
Gewerbegebieten gelten, die schließlich auch ausgelastet werden müssen, und die  
Ausweisung der oft umstrittenen Flächen für Windkraftanlagen. Eine Koordinierung 
dieser Flächenplanungen im Interesse der gesamten Region scheint in diesen drei  
Fällen sinnvoller.
	 In allen anderen Planungsbereichen unternimmt das Regionalplanungsdezernat 
keine eigene Planungstätigkeit, sondern übernimmt die Fachplanungen bzw. Pla-
nungsvorstellungen der anderen Planungsträger (Kommunen, Fachbehörden, etc.), 
fügt sie zusammen und stimmt sie mit den Planungsgrundlagen ab. So entsteht aus 
den verschiedenen Einzelplänen der Regionalplan für Nord- und Osthessen. Der Auf-
stellungsprozess wurde von Wolfgang Kaivers erläutert:
	 Die Fläche Nord- und Osthessens werde im Regionalplan quasi mit bestimmten 
Nutzungen überplant. Da jede Fläche „nur ein Mal genutzt werden“ könne, ordne der 
Regionalplan grob zu, welche Flächen in der Region für welche Nutzungen bestimmt 
sein sollen. Die Aufstellung eines neuen Regionalplanes funktioniere nur mit einer 
engen Zusammenarbeit mit den Gemeinden als Trägern der Bauleitplanung, betont 
Kaivers, daher stehe man im engen Austausch.
	 Wenn sich zwar die Aufgaben der Regionalplanung selbst seit 1981 kaum verändert 
haben, so doch der Arbeitsaufwand, wie Helmut Bauknecht berichtet. Durch schär-
fere gesetzliche Anforderungen vor allem an die Umweltverträglichkeit der Planung 
sowie durch größere Anforderungen der Regionalversammlung an die Ausarbeitung 
der Beschlussvorlagen sei der Arbeitsumfang gestiegen. Da der Personalbestand nicht 
erhöht wurde, wurde dem gestiegenen Arbeitsumfang laut Auskunft des ehemaligen 
Abteilungsleiters durch Rationalisierung Rechnung getragen. Nach und nach sei die 
EDV eingeführt worden, sodass heute die Arbeit der Regionalplanung am Computer  
wie in den anderen Dezernaten auch selbstverständlich ist. Mit dem dritten Gesetz  
zur Verwaltungsstrukturreform vom 17. Juni 2005 wurde schließlich im Rahmen 
der Operation Sichere Zukunft (s. Kapitel II. 4.1 „Die Operation Sichere Zukunft“) das 
Landesplanungsgesetz von 2002 geändert. Bis zum Jahr 2000 wurden die Regionalplä-
ne in Hessen im Fünf-Jahres-Rhythmus neu aufgestellt. Seit dem Jahr 2005 gilt, dass 
der Regionalplan nur noch alle acht Jahre neu aufgestellt werden muss (vgl. Drittes 
Verwaltungsstrukturreformgesetz, Artikel 11). Der Planungszeitraum wurde damit um 
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drei Jahre erweitert, die Regionalplanung hat entsprechend mehr Zeit zur Bearbeitung 
des neuen Planentwurfes – durch diese Arbeitsentlastung ist es auch möglich, dass für 
die Regionalplanung nicht mehr eine ganze Abteilung, sondern nur noch ein Dezer-
nat zuständig ist. Die Aufstellung des Regionalplanes im Acht-Jahres-Rhythmus reicht 
nach Aussagen von Herrn Kaivers auch aus.
	 Die Aufstellung des neuen Regionalplanes sei zudem nicht die Schaffung eines 
komplett neuen Planes, sondern ein fortwährender Planungsprozess. Jeder neue 
Regionalplan entstehe auf der Grundlage des vorhergehenden Planes. Zu Beginn der 
Aufstellungsphase eines neuen Regionalplanentwurfs werden alle Kommunen und 
Planungsträger (z.B. Verkehr) des Regierungsbezirks vom Regionalplanungsdezernat 
nach ihren Planungsvorstellungen für die nächsten 10 bis 15 Jahre und ihre Anforde-
rungen für einen neuen Regionalplan befragt. Auf diese Weise werden bei Gemeinden, 
Kreisen und Planungsträgern deren Gebiets- und Fachplanungen in der Region ermit-
telt. Diese Planungsvorstellungen werden im Anschluss vom Regionalplanungsdezer-
nat in eine Karte der Region übersetzt, aus der erkennbar wird, welche Anforderungen 
sich für welche Flächen ergeben. Darauf folgt ein Abstimmungs-, Anhörungs- und 
Offenlegungsprozess mit allen Trägern öffentlicher Belange, deren Anregungen in den 
Regionalplanentwurf einfließen. Schließlich kann der Entwurf von der Regionalver-
sammlung verabschiedet und von der Landesregierung genehmigt werden.
	 Neben der Aufstellung des Regionalplanes ist das laufende Tagesgeschäft des  
Regionalplanungsdezernats von täglich eingehenden Bebauungs- und Flächennut-
zungsplänen der Gemeinden geprägt. Das Regierungspräsidium muss zu diesen  
Plänen eine Stellungnahme abgeben und diese genehmigen, da sie mit den Zielen 
des Regionalplans übereinstimmen müssen. Auch diese tägliche Arbeit erfordere einen 
ständigen Abstimmungsprozess mit den Bauleitplanern der Gemeinden, so Kaivers.
	 Die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen wurde aus den Zeiten der Regio-
nalen Planungsgemeinschaften übernommen, wie Helmut Bauknecht berichtet: „Die  
Kontakte, die aus der Zeit der Planungsgemeinschaften herrührten, insbesondere  
zu Landräten, Bürgermeistern, Vereinen und Verbänden wurden unverändert weiter-
geführt.“ Das Verhältnis zu den unter- und übergeordneten Stellen sei „an der gemein-
samen gesetzlichen Grundlage orientiert und von Sach- und Fachaspekten geprägt“ 
gewesen. Allerdings habe das Ministerium starken Einfluss auf die Aufgabenwahrneh-
mung der Abteilung genommen. 
	 Die Mittlerfunktion hat darunter jedoch nicht gelitten; Bauknecht sieht die da-
malige Abteilung Regionalplanung „wie die anderen Abteilungen des Hauses und die 
Behörde insgesamt“ als Mittler zwischen Kommunen und Land. Die Regionalplanung 
begleite das Agieren der Kommunen in Wiesbaden „beobachtend und unterstützend“, 
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sagt der ehemalige Abteilungsleiter. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Regional-
planung kommt es außerdem darauf an, die regionalen Besonderheiten zu berücksich-
tigen – ein weiterer Aspekt, der für eine regional angesiedelte Mittelinstanz in Hessen 
spricht. Interregional sei dies im Rahmen der zentralörtlichen Verflechtungsbereiche 
des Regionalplans geschehen, so Bauknecht. Landesweit habe die Abteilung Regional-
planung und die Behörde „die spezifischen Interessen Nordhessens, insbesondere ge-
genüber der Landesregierung“ vertreten. Den Vorwurf an die Mittelinstanzen, durch 
die zweite Verwaltungsebene gebe es Doppelarbeiten oder ein Kompetenzdurchein
ander mit anderen Behörden, weist Bauknecht zurück. Derartigen Ansätzen habe er 
als Abteilungsleiter sofort entgegengewirkt. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Die Regionalversammlung Nordhessen und ihre Verbindung  
zum Regierungspräsidium

Die Regionalversammlung beschließt darüber, ob der Regionalplan aufgestellt oder ge-
ändert werden soll und schließlich, ob der von der Planungsbehörde (RP) erarbeitete 
Entwurf umgesetzt wird (vgl. Hess. Landesplanungsgesetz vom 6. September 2002, 
§ 10). Genehmigt wird der Regionalplan allerdings von der Landesregierung, da die 
Regionalpläne mit den Zielen des Landesentwicklungsplans übereinstimmen müssen 
(§ 11). 
	 Die Regionalversammlung Nordhessen tritt nach Auskunft des Dezernatsleiters 
Regionalplanung i.d.R. einmal jährlich zusammen, um über förmliche Beschlüsse ab-
zustimmen; die Hauptarbeit finde vor allem im Haupt- und Planungsausschuss statt, 
der mehrmals im Jahr zusammentritt. Die Zusammenarbeit mit der Regionalversamm-
lung und ihren Ausschüssen sei aus Sicht des Regierungspräsidiums grundsätzlich gut 
und vertrauensvoll, sagt Kaivers, es gebe ein „großes gewachsenes Vertrauensverhältnis 
zwischen der ganz großen Mehrheit der Regionalversammlung und dem Regierungs-
präsidium.“ Den Grund dafür sieht der Dezernatsleiter auch darin, dass es in der Re-
gionalversammlung traditionell eine große Koalition zwischen SPD, CDU, FWG und 
FDP gebe und einzig die Grünen teilweise ein Sondervotum abgäben, beispielsweise 
bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete oder in Naturschutzfragen. Die Meinung 
der großen Koalition stimme in wesentlichen Teilen mit der Arbeit der Regionalpla-
nung im RP überein, so Kaivers.

Im Rückblick berichtet Helmut Bauknecht, dass die Regionalversammlung „ihren Er-
messenspielraum voll ausgeschöpft“ und die Vorlagen der Behörde auch verändert habe. 
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„Sie wirkt auf die Behörde durch den Beschluss des Regionalplans und die Beschluss-
fassung über Raumordnungsverfahren und Abweichungszulassungen ein“, beschreibt 
Bauknecht den Einfluss der Regionalversammlung auf das RP, unterstreicht aber, dass 
die Regionalversammlung keine parlamentarische Kontrollinstanz des Regierungsprä-
sidiums sei. Laut Wolfgang Kaivers seien Regionalversammlung und Regierungspräsi-
dium vielmehr gegenseitig aufeinander angewiesen. Die Regionalversammlung mache 
die Vorgaben „wie es werden soll“, daher könne das Regierungspräsidium im Bereich 
der Regionalplanung nichts unternehmen, „wenn wir die Regionalversammlung nicht 
überzeugen.“ Umgekehrt halte das Regierungspräsidium jedoch das nötige Fachwissen 
für die Regionalversammlung bereit, hier sei das Parlament im Nachteil. Nachteile für 
die Zusammenarbeit erwachsen daraus nach Kaivers’ Auskunft nicht. Man vertraue 
sich, könne gut miteinander arbeiten und habe ähnliche Grundvorstellungen, wie es 
mit der Region weitergehen solle. 

Fachplanungen vereinen
Die Rolle der Bündelungsfunktion bei der Regionalplanung

Die Bündelungsfunktion sei ein Anlass für die Eingliederung der Planungsgemein-
schaften in die Regierungspräsidien gewesen, sagt Helmut Bauknecht, sie spiele für die 
Regionalplanung eine entscheidende Rolle. 
	 In der Regionalplanung tritt das Regierungspräsidium als Koordinierungs- und 
Bündelungsbehörde in Erscheinung. Deutlich wird dies an den Aussagen des heutigen 
Dezernatsleiters, der den Aufstellungsprozess eines neuen Regionalplanes unter Be-
rücksichtigung des Bündelungs- und Koordinierungsaspektes erklärt.
	 Bereits der Entwurf des Regionalplanes wird allen Trägern öffentlicher Belange 
– von den Gemeinden über Verbände bis hin zu Fachbehörden und Landes- und Bun-
desdienststellen – zur Stellungnahme zugeleitet. Im Anschluss folgt eine dreimonatige 
Anhörung durch das Regierungspräsidium, bei der mehrere tausend Einzelanregungen 
(die sich zum Teil widersprechen, so Kaivers) eingehen und bearbeitet werden müssen. 
Diese müssen dann wiederum mit den Fachplanungen der betroffenen Fachbehörden 
und Gemeinden abgestimmt werden.
	 In diesem Abstimmungsprozess gibt es laut Kaivers eine Skala zwischen hohen 
und niedrigen Raumwiderständen, die der Regionalplanung entgegenstehen. Hohe 
Raumwiderstände seien beispielsweise Naturschutz und Forst. Die dafür zuständigen 
Fachbehörden sind damit wichtige Ansprechpartner, da bei hohen Raumwiderständen 
die Planungen sehr aufwändig sind. So bezeichnet Kaivers beispielsweise den Natur-
schutz als „großes Planungshindernis“, bescheinigt ihm aber auch, dass der Raumwi-
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derstand in diesem Bereich hoch sein müsse, um den Lebensraum zu schützen. Hier 
wird die Kompetenz der Bündelungs- und Koordinationsbehörde besonders deutlich, 
da die verschiedenen Fachplanungen nur als Kompromiss in den Regionalplan einflie-
ßen können, laut Aussage von Herrn Kaivers aber „jede Fachverwaltung zu Übertrei-
bungen neigt.“ Wichtig sei daher der Abstimmungsprozess, und dafür sei es gut, „dass 
alle wichtigen Fachbehörden“ im Regierungspräsidium integriert seien. Man kenne 
und schätze sich, nennt Kaivers die Vorteile, das Verhältnis zwischen den Fachkollegen 
sei offen und kollegial. Es sei eine günstige Konstellation, wenn Planungsbehörde und 
die wichtigsten Fachbehörden unter einem Dach zusammengelegt seien, bewertet 
Kaivers die Bündelung der Planungsaufgaben beim Regierungspräsidium. Probleme 
könnten innerhalb einer Behörde geklärt werden, ein Kompromiss sei eindeutig ein-
facher zu finden, als bei der Beteiligung unterschiedlicher Behörden.

Kontakte und Planungsvorgaben
Die Bedeutung der Regionalplanung für die Region  
und das Regierungspräsidium Kassel

„Die Regionen sind darauf angewiesen, ihre raumbedeutsamen Planungen zu koordinieren. 
[…] Wesentliche Grundlage für die Arbeit sind intensive Kenntnisse über die Menschen 
und den Raum, in dem sie leben. Diese Kenntnisse müssen ständig ergänzt und aktualisiert 
werden. Neuen Entwicklungen muss Rechnung getragen, sie können auch angestoßen wer­
den.“ (Helmut Bauknecht)

Ortsnähe und Ortskenntnis, Koordination und Bündelung der Fachplanung und 
anschließend Umsetzung und Überwachung aus einer Hand – so könnte man nach 
den Aussagen der befragten RP-Mitarbeiter die Vorteile der Ansiedlung der Regio-
nalplanung beim Regierungspräsidium zusammenfassen. Durch die Einbindung der 
Kommunen sowohl beim Planungsprozess durch ihre Stellungnahme als auch bei der 
Verabschiedung des Regionalplanes durch die Regionalversammlung ist die Mitspra-
che der kommunalen Selbstverwaltung bei der Regionalplanung gewährleistet. Mit 
der Ansiedlung der Regionalplanung bei den Regierungspräsidien ist außerdem eine 
kreisübergreifende und interessenausgleichende Regionalplanung möglich, durch die 
Bündelungsfunktion fällt nach eindeutigen Aussagen der Befragten die Abstimmung 
unter den einzelnen Fachbehörden leichter. 

Der hohe Stellenwert der Regionalplanung für die Behörde des Regierungspräsidenten 
ergibt sich in der Einschätzung von Wolfgang Kaivers aus zwei Punkten: Zum einen 
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aus den drei wesentlichen Planungsaufgaben, die in der Regionalplanung selbst be
arbeitet werden, nämlich der Ausweisung großer Gewerbeflächen sowie von Flächen 
für den großflächigen Einzelhandel und für Windenergieanlagen. In diesen Bereichen 
mache das Regierungspräsidium den Kommunen „eindeutige Vorgaben“ und hat da-
mit – besonders in den ersten beiden Bereichen – starken Einfluss auf die wirtschaft-
liche Entwicklung in der Region. Zum Zweiten ergebe sich der hohe Stellenwert der 
Regionalplanung für das RP aus den guten Kontakten und Verbindungen des Dezer-
nats zu Landkreisen und Gemeinden. Aufgrund des ständigen Abstimmungsprozesses 
kenne man die Bürgermeister, Landräte und deren Mitarbeiter. Diese guten Kontakte 
könne die gesamte Behörde nutzen, um auch andere Probleme zu lösen und ohne 
sofort rechtliche Schritte einleiten zu müssen. Damit wird ein weiterer Vorteil der 
Bündelungsbehörde RP deutlich, der auch in anderen Bereichen angesprochen wurde: 
Die unterschiedlichen Aufgabenfelder des Regierungspräsidiums profitieren gegensei-
tig von ihrem Wissen und ihren Kontakten. Schließlich profitiert auch das Image des 
Regierungspräsidiums. Gute Kontakte seien wichtig, da die Behörde in der Region 
anerkannt werden müsse, so Wolfgang Kaivers.

Die neueste Abteilung

II. 2.8. Die Abteilung für Umwelt- und Arbeitsschutz

Die neueste Abteilung des Regierungspräsidiums Kassel im Sinne der Wahrnehmung 
neuer Aufgaben ist die Abteilung für Umwelt- und Arbeitsschutz, die im Rahmen der 
Operation Sichere Zukunft im Jahr 2005 aus den bisherigen Abteilungen „staatliches 
Umweltamt“ und Teilen der Sozialabteilung entstand.

„Staatliches Umweltamt“

Zum 1. Oktober 1997 wurden die bis dahin selbstständigen Ämter für Immissions- und 
Strahlenschutz, die Wasserwirtschaftsämter und die Bergämter in Hessen in die drei Re-
gierungspräsidien eingegliedert und mit den bereits bei den Regierungspräsidien in der 
Wirtschaftsabteilung wahrgenommenen Umweltaufgaben (v.a. Aufsicht über die nach-
geordneten Behörden) zu den Abteilungen „staatliches Umweltamt“ zusammengeführt. 
Damit entstand innerhalb der Behörde des Regierungspräsidenten quasi eine eigene  
Behörde. Diese eigenwillige Konstellation ist auf einen Kompromiss zurückzuführen:
	 Ein Anliegen der rot-grünen Landesregierung, die seit 1991 in Hessen regierte 
und 1995 wiedergewählt worden war, war es, die Umweltverwaltung zu straffen (vgl. 
HMfUEJFG 1998; Interview Pletsch). Wie der ehemalige Abteilungsleiter des „staat-
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lichen Umweltamtes“ in Kassel berichtet, habe es bereits seit etwa 1994 Überlegungen 
zur Neuordnung der Aufgaben im Umweltbereich unterhalb der Ministeriumsebene  
gegeben. Zunächst war es dabei das Ziel des Umweltministeriums, eigenständige 
Umweltämter zu schaffen (vgl. a. Bode, S. 19). Neben der Zusammenführung der  
verschiedenen, mit Umweltschutzaufgaben versehenen Behörden zu einer Umwelt
behörde sei die Herstellung von Zweistufigkeit in der Umweltverwaltung eine Grund-
idee der Reform gewesen, so der ehemalige Abteilungsleiter. 
	 Die Bemühungen, eigenständige Umweltämter zu schaffen, seien „weit gedie-
hen“, es habe bereits ein festes Konzept gegeben, nach dem acht Umweltämter in 
Hessen eingerichtet werden sollten. „Auf den letzten Metern“, sagt der ehemalige 
Abteilungsleiter, habe es dann von den hessischen Landräten politischen Widerstand 
gegen diese Konzeption gegeben. Die Landräte wollten die bei ihnen angesiedelten 
unteren Wasserbehörden nicht verlieren. Zum Schluss habe die Diskussion dann zu 
dem „merkwürdigen Kompromiss“ geführt, dass die Umweltämter als eigenständige 
Abteilungen in die Regierungspräsidien eingegliedert wurden. 

Gesetzlich geregelt ist die Eingliederung der staatlichen Umweltverwaltung in die Re-
gierungspräsidien im Gesetz zur Neuorganisation der hessischen Umweltverwaltung 
vom 15. Juli 1997. In Artikel 1 heißt es:

	 „Es werden eingegliedert […] das staatliche Amt für Immissions- und Strahlen­
schutz in Kassel, die Wasserwirtschaftsämter in Fulda und Kassel sowie die Bergämter Bad  
Hersfeld und Kassel in das Regierungspräsidium in Kassel.“ (Art. 1, Abs. 1)

„Damit sind auf einen Schlag sehr viele Sonderverwaltungen eingegliedert worden“, 
bewertet Bode diesen Schritt. Ungewöhnlich an der Konzeption war allerdings, dass 
die Umweltämter – was schon ihr Name bezeugt – quasi eigenständige Abteilungen 
unter dem Dach des Regierungspräsidiums waren und daher eher von einer Anglie-
derung zu sprechen ist (s. Kapitel III. 2 „Aufgabenwandel und Funktion“). Denn die 
Abteilungen unterstanden nicht nur fachlich dem Umweltressort, auch das Personal 
(außer den Abteilungsleitern und Juristen) ressortierte laut Bode (vgl. S. 19) beim 
Umweltministerium, während das restliche RP-Personal der Dienstaufsicht des Innen
ministers untersteht (s. Kapitel I. 1 „Definition“). Auch darin wird der ursprüngliche 
Kompromisscharakter dieser Lösung sichtbar, eine mögliche Ausgliederung der Um-
weltverwaltung in eine Sonderbehörde (wie zunächst vorgesehen) wäre somit theore-
tisch einfacher möglich gewesen.
	 Allerdings kam es nicht dazu, die staatlichen Umweltämter blieben im Regie-
rungspräsidium und sind heute auch fest in die Behörde integriert. Im Rahmen der 
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Operation Sichere Zukunft forderten die drei hessischen Regierungspräsidenten die 
vollständige Eingliederung der Umweltverwaltung in die Behörde. Für sie war dies 
eine Voraussetzung für die Straffung der Behördenorganisation, die letztlich von der 
Landesregierung auch umgesetzt wurde:

	 „In allen drei Regierungspräsidien sollen allerdings Arbeits- und Umweltschutz  
in gemeinsamen Abteilungen zusammengeführt werden, was eine Umbenennung der bis­
herigen Abteilungen „Staatliche Umweltämter“ erfordert. Diese Zusammenfassung er­
möglicht auch im Interesse der Kunden einen effizienteren Personaleinsatz bei den Über­
wachungstätigkeiten.
	 Bei einem erheblich verringerten Personalkörper ist es umso wichtiger, die Aufgaben­
erfüllung durch eine Organisationskultur zu unterstützen, bei der sich jede Mitarbeite­
rin und jeder Mitarbeiter als Bedienstete(r) eines Hauses begreift.“ (Vorschlag zur Neu
ordnung, S. 16/17).

Arbeitsschutzverwaltung

Die Arbeitsschutzverwaltung war im Jahr 2002 in die hessischen Regierungspräsidi-
en eingegliedert worden, damit wurde von der Landesregierung ein Sonderbehörden
zweig des Sozialministeriums in die allgemeine Verwaltung integriert. Die Staatlichen 
Ämter für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (ehemalige Gewerbeaufsichtsämter) 
wurden mit dem Gesetz zur Neuorganisation der Hessischen Arbeitsschutzverwaltung 
vom 20. Juni 2002 in die Regierungspräsidien integriert. Die hessischen Regierungs-
präsidien hatten bis dahin die Fachaufsicht über die Arbeitsschutzverwaltung inne. 
Mit der Eingliederung erhielten sie nach der Umweltverwaltung einen weiteren gro
ßen Bereich an erstinstanzlichen Aufgaben, sodass der Arbeitsschutz seither zweistufig 
organisiert ist (Ministerium, Mittelstufe). Auch für den Umweltschutz trifft dies eben-
falls zu – mit Ausnahme des Wasserbereiches, der zum Teil auch bei den Kreisen wahr-
genommen wird. Damit ist im Bereich der Abteilung für Umwelt- und Arbeitsschutz 
das Regierungspräsidium Kassel keine echte Mittelinstanz mehr.

Die Aufgaben der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz

Umweltschutz 
Mit der Eingliederung der staatlichen Umweltverwaltung in das Regierungspräsidium 
Kassel übernahmen die beiden neuen Abteilungen vor allem erstinstanzliche Aufga-
ben. Nur im Bereich der Wasserwirtschaft ist das Regierungspräsidium weiterhin (in 
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Teilbereichen) Fachaufsichtsbehörde bzw. zweite Instanz als „obere Wasserbehörde“. 
Die „untere Wasserbehörde“ wurde mit dem Gesetz zur Neuorganisation der Umwelt-
verwaltung auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte angesiedelt. „Grund-
sätzlich werden Aufgaben mit Ortsbezug von der unteren Wasserbehörde wahrgenom-
men“, heißt es dazu in der Infobroschüre des Umweltministeriums (S. 11), die untere 
Wasserbehörde erhalte hier die Regelzuständigkeit.
	 Bis 1997 war das Wasserrechtsdezernat des Regierungspräsidiums Kassel höhere 
Wasseraufsichtsbehörde, die Aufgaben lagen vor allem in den Bereichen Grundwasser-
schutz, Führung der Wasserbücher, Bewilligungen und Genehmigungen. Das Was-
serwirtschaftsdezernat hatte die Dienst- und Fachaufsicht über die Wasserwirtschafts
ämter inne.
	 Neben der Fachaufsicht über die unteren Wasserbehörden ist seit der Eingliede-
rung des Umweltschutzes das Regierungspräsidium erstinstanzlich zuständig für:
–	 den Grundwasserschutz/die Wasserversorgung (Erlaubnisse, Genehmigungen,  
	 Förderungen, Bewilligungen, Ordnungswidrigkeiten, Fachanwendungsprogramm,  
	 etc.);
–	 die oberirdischen Gewässer/Hochwasserschutz (Messstellen, Fachplanungen,  
	 Berechnungen, Hochwasservorhersagen, Ausbau von Gewässern, Planfest- 
	 stellungsverfahren, Renaturierungen, Stauwerke, Talsperren, Überschwemmungs- 
	 gebiete, Gewässerbenutzung, Bundeswasserstraßen, etc.);
–	 die Gewässergüte und kommunales Abwasser (Einleitungserlaubnisse, Bauüber- 
	 wachung, Bauabnahme und Überprüfung der Abwasseranlagen, Planung und  
	 Finanzierung solcher Anlage, Umsetzung der Richtlinien, etc.);
–	 die industriellen Abwässer (Einleitungserlaubnisse, Genehmigungen,  
	 Überwachung, verwaltungsfachliche und technische Beratung, Gefahrenforschung  
	 bei Gewässerverunreinigungen inklusive Alarmpläne, Ordnungswidrigkeiten- 
	 verfahren);
–	 den Bodenschutz und die Erkundung und Sanierung von Altlasten.

Neben den Wasser- und Bodenschutzaufgaben ist die Umweltabteilung des Regie-
rungspräsidiums zuständig für die kommunale und industrielle Abfallwirtschaft. Dies 
beinhaltet unter anderem die Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungs-
anlagen, die Betriebsprüfung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Einstu-
fung von Abfällen und Überwachung der Abfallströme und Entsorgungswege, die 
Aufsicht über die Entsorgungsträger und die Abfallwirtschaftsplanung. Dritter Auf-
gabenbereich der Umweltabteilung ist der Immissions- und Strahlenschutz, der unter 
anderem die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, Umweltverträglichkeits-
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prüfungen und immissionsschutzrechtliche Überwachungen umfasst, aber auch die  
Fachberatung. 
	 Das dritte Arbeitsgebiet der Umweltabteilung ist die Bergaufsicht über sämtliche 
Betriebe des Regierungsbezirks, die unter das Bergrecht fallen (von Steinbrüchen und 
Kiesabbau bis zu Bohrungen sowie Arbeiten und Anlagen unter Tage [z.B. Bergwerke, 
Abfallbeseitigung] etc.). Das Aufgabengebiet beinhaltet u.a. Zulassungen und Geneh-
migungen, Betriebsaufsicht, Unfalluntersuchung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten sowie sämtlich bergrechtlichen Fachgebiete (z.B. Sprengwesen, Grubenrettung, 
Grubentechnik, Geowissenschaften, etc.), außerdem naturschutz-, wasserfachliche 
und immissionsschutzrechtliche Belange der Bergverwaltung. 
	 In all diesen Fachbereichen kommt die Bündelungsfunktion des Regierungsprä-
sidiums dahingehend zum Tragen, dass sowohl innerhalb der Abteilung die verschie-
denen Sachgebiete – z.B. bei der Erteilung einer Genehmigung – zusammenarbeiten 
müssen, als auch die Dezernate zu den einzelnen Fachplanungen (Bauleitplanung, 
Regionalplanung, Landschaftsplanung, etc.) Stellung beziehen bzw. an Planfeststel-
lungsverfahren mitarbeiten oder selbst solche Verfahren durchführen und auf Stellung-
nahmen/Mitarbeit anderer Abteilungen des Hauses angewiesen sind (s. Kapitel III. 1.1 

„Großprojekte“).

Arbeitsschutz
Der Arbeitsschutz ist ein ebenso umfangreiches Aufgabengebiet wie der Umweltschutz. 
Die staatliche Arbeitsschutzverwaltung des Regierungspräsidiums Kassel umfasst 
sämtliche Unternehmensbereiche, von Baugewerbe und chemischen Betrieben über 
das Metallgewerbe bis hin zu Verkehrsunternehmen, Handel und Dienstleistungs-
unternehmen, von der Landwirtschaft bis zur Forschung, von der Luftfahrt bis zur 
Gaststätte und von Kirchen über Schulen bis zur öffentlichen Verwaltung. Für alle 
Betriebe gelten bestimmte gesetzliche Regelungen, damit die Menschen im Arbeitsle-
ben „keinen unbekannten und unzumutbaren Risiken oder Gesundheitsgefährdungen 
ausgesetzt“ sind (Internetdarstellung des Regierungspräsidiums Kassel). Der Arbeits-
schutz umfasst dabei nicht nur den „klassischen“ Arbeitsschutz – also die Vorbeugung 
von Unfällen und der Schutz vor chemischen und physikalischen Belastungen wie z.B. 
Lärm und Gefahrstoffen, sondern auch den sozialen Arbeitsschutz. In diesen Bereich 
fallen z.B. die Arbeitszeit, der Mutterschutz und der Jugendschutz.

	 „Betrieblicher Arbeitsschutz, das ist die sichere Gestaltung von Arbeitsstätten, die 
menschengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen sowie von Maschi­
nen und Arbeitsgeräten. Hierfür gelten staatliche Vorschriften, die sich an den verantwort­
lichen Arbeitgeber richten.“ (Internetdarstellung RP Kassel)
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Das Regierungspräsidium Kassel ist staatliche Aufsichtsbehörde im Bereich des Arbeits
schutzes und überprüft und berät die Betriebe bei der Einhaltung der gesetzlichen 
Maßnahmen. Dabei arbeitet das RP eng mit den Fachverbänden wie Gewerkschaften, 
Berufsgenossenschaften, Unternehmensverbänden und den Unternehmen selbst zu-
sammen, wie Herr Pletsch berichtet.
	 Besondere Arbeitsbereiche der Arbeitsschutzverwaltung sind die Baustellen
kontrolle, der Arbeitsschutz bei der Sanierung von Altlasten und das Sprengstoffrecht. 
Außerdem übernehmen die Vollzugsbeamten der Dezernate für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik in Kassel und Bad Hersfeld Aufgaben der Marktkontrolle nach dem 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (z.B. ein Aus-dem-Verkehr-nehmen unsicherer 
Produkte), dem Medizinproduktegesetz und der Röntgenverordnung. Bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben wird die Arbeitsschutzverwaltung – die z.B. auch das Gewer-
bekataster für den Regierungsbezirk führt – vom Fachzentrum für Produktsicherheit 
und Gefahrstoffe fachlich unterstützt. Deren Aufgabengebiet soll im folgenden Kapi-
tel vorgestellt werden.

Organisatorische Veränderungen

Im Regierungspräsidium Kassel bestanden zwischen der Eingliederung der Umweltver-
waltung 1997 und der Operation Sichere Zukunft 2005 zwei spiegelbildlich organisierte 
Abteilungen „staatliches Umweltamt“: das staatliche Umweltamt Kassel und das staat-
liche Umweltamt Bad Hersfeld. In beiden Abteilungen wurden im Wesentlichen die 
gleichen Aufgaben wahrgenommen, allerdings nach unterschiedlichen örtlichen Zu-
ständigkeiten. Die Abteilung in Bad Hersfeld war für die Landkreise Werra-Meißner, 
Hersfeld-Rotenburg und Fulda zuständig, die Kasseler Abteilung für die Kreise Kassel, 
Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder sowie für die Stadt Kassel. Die Aufgaben der 
Bergaufsicht wurden und werden nur vom Standort Bad Hersfeld aus wahrgenommen, 
da hier zum einen der Sitz des ehemaligen Bergamtes war und zum anderen im Be-
reich der von hier aus betreuten Landkreise die meisten der von der Bergaufsicht zu 
betreuenden Betriebe liegen. Der Bereich Strahlenschutz hingegen wurde und wird auf 
Grund des geringeren Arbeitsaufkommens zentral für den gesamten Regierungsbezirk 
nur von Kassel aus verwaltet.
	 Zunächst bestanden die beiden Abteilungen in Kassel und Bad Hersfeld aus je-
weils elf Dezernaten. Je ein Dezernat für übergreifende Fachaufgaben und Verwaltung, 
je vier Dezernate für Wasserwirtschaft und Ökologie und je drei Dezernate für Was-
serwirtschaft und Altlasten. Durch die größere Zahl an Industriebetrieben und die 
Zuständigkeit im Bereich Strahlenschutz gab es in Kassel drei Dezernate für Immis-
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sions- und Strahlenschutz, in Bad Hersfeld nur zwei Immissionsschutzdezernate, hier 
aber auch zusätzlich das Dezernat Bergaufsicht. Im Wesentlichen blieb diese Struk-
turierung der Abteilung bis heute erhalten, allerdings wurde die Zahl der Dezernate 
mehrmals reduziert. Im Geschäftsverteilungsplan 2001 fiel das Dezernat für übergrei-
fende Fachaufgaben/Verwaltung weg, dessen Aufgaben nun von der Abteilungsleitung 
bzw. in den einzelnen Dezernaten wahrgenommen werden. Außerdem gab es nun 
je fünf Wasser-Dezernate, die Zahl der Abfall-Dezernate wurde in Kassel auf zwei 
bzw. in Bad Hersfeld auf eines verringert. Im Geschäftsverteilungsplan 2003 wurden 
die drei Kasseler Immissions- und Strahlenschutzdezernate zu einem zusammengelegt. 
Mit der Operation Sichere Zukunft im Jahr 2005 wurde schließlich der Forderung der 
Regierungspräsidenten Rechnung getragen, die „staatlichen Umweltämter“ zu einer 
Abteilung zusammenzuführen und auch mit neuer Bezeichnung nun vollends in die 
Regierungspräsidien einzugliedern. Arbeitsschutzverwaltung und die beiden staatli-
chen Umweltämter wurden danach in Kassel zur Abteilung III – Umwelt- und Ar-
beitsschutz – zusammengelegt. Im Umweltbereich gibt es nunmehr nur noch acht 
Dezernate, nämlich fünf im Bereich Wasser/Abwasser/Bodenschutz, ein Dezernat für 
Abfallwirtschaft, ein Dezernat für Immissions- und Strahlenschutz und ein Dezer-
nat für Bergaufsicht. Die Aufgaben des Strahlenschutzes und der Bergaufsicht wer-
den weiterhin nur von einem Standort aus (Kassel: Strahlenschutz und Bad Hersfeld: 
Bergaufsicht) wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben werden von beiden Standorten 
nach räumlicher Zuständigkeit erledigt, die beiden Dienststellen bilden nun aber nicht 
mehr je eine Abteilung, sondern sind in standortübergreifenden Dezernaten zusam-
mengefasst. Die vom Regierungspräsidium Kassel im Rahmen der Operation Sichere 
Zukunft zunächst beabsichtigte Auflösung des Standortes Bad Hersfeld wurde von der 
Landesregierung abgelehnt (s. Kapitel II. 4.1 „Operation Sichere Zukunft“).
	 Die erstinstanzliche Arbeitsschutzverwaltung wurde zum 1. Juli 2002 in die 
Regierungspräsidien eingegliedert, zuvor hatte das RP Kassel in diesem Bereich die 
Dienst- und Fachaufsicht über die Gewerbeaufsichtsämter (ab 1993: Ämter für Arbeits
schutz und Sicherheitstechnik; vgl. Gesetz über die Staatlichen Ämter für Arbeits-
schutz und Sicherheitstechnik vom 25. Februar 1993). Diese Aufgaben wurden im 
Gewerbeaufsichtsdezernat der Abteilung III (Wirtschaft), das ab 1998 (Geschäftsver-
teilungsplan) in der Abteilung II (Inneres/Soziales) angesiedelt war, wahrgenommen. 
Mit der Eingliederung der Arbeitsschutzverwaltung wurde per Rahmenorganisations-
plan bei den hessischen Regierungspräsidien eine Sozialabteilung eingerichtet, in der 
vorrangig die Aufgaben des Arbeitsschutzes wahrgenommen wurden, zu der aber auch 
die Sozialdezernate der Innenabteilung wechselten. Die Sozialabteilung setzte sich aus 
elf Dezernaten zusammen: fünf ehemalige Dezernate aus der Innenabteilung (Soziales, 
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Förderungen, Recht, Gesundheit, Veterinärwesen) und sechs Dezernaten der Arbeits-
schutzverwaltung, davon drei Dezernate in Kassel, eines in Fulda und je eines für das 
Fachzentrum für Produktsicherheit und für das Fachzentrum für stoffliche Arbeits-
platzfaktoren.
	 Mit der Operation Sichere Zukunft wurden dann die Umwelt- und die Arbeits-
schutzverwaltung nach dem Wunsch der drei hessischen Regierungspräsidien zu einer 
Abteilung zusammengelegt. In Kassel setzt sich diese neue Abteilung Umwelt- und 
Arbeitsschutz seit dem Jahr 2005 aus acht Umweltdezernaten und nur noch drei 
Arbeitsschutzdezernaten zusammen: dem Fachzentrum für Produktsicherheit und Ge-
fahrstoffe, dem Dezernat Arbeitsschutz/Sicherheitstechnik Kassel und dem Dezernat 
Arbeitsschutz/Sicherheitstechnik Bad Hersfeld. Der Standort Fulda wurde aufgegeben, 
für das osthessische Gebiet ist dafür nun der Standort Bad Hersfeld zuständig. Die 
Sozialdezernate der ehemaligen Sozialabteilung gingen auf die Abteilungen I und II 
über.

Bewertung der Neueingliederungen

Mit der Eingliederung der Umwelt- und Arbeitsschutzverwaltung in die Regierungs-
präsidien in Hessen wurden deren Bündelungsfunktion gestärkt und zwei Sonderver-
waltungszweige abgebaut. Außerdem entfällt mit der Eingliederung dieser erstinstanz-
lichen Aufgaben – außer im Bereich der Wasserwirtschaft – eine Verwaltungsebene, 
sodass beide Verwaltungszweige mittlerweile nur noch zweistufig sind. Damit ver-
änderte sich auch die Funktion der hessischen Regierungspräsidien. Während sie bis 
1997/2002 vorwiegend Aufsichtsaufgaben in zweiter Instanz wahrnahmen, sind sie 
nun in einem großen Arbeitsbereich erstinstanzlich tätig, in Kassel mit der Abteilung 
III – Umwelt- und Arbeitsschutz – nahezu eine komplette Abteilung.
	 Die Integration beider Aufgabenbereiche wird heute im Regierungspräsidium 
Kassel begrüßt. Für Regierungspräsident Klein war „die Hereinnahme der technischen 
Behörden […] ein logischer und richtiger Schritt“, auch Regierungsvizepräsident  
Dr. Neusel spricht von einer „sehr sinnvollen Maßnahme.“ Insbesondere im Umwelt-
bereich unterstreicht der Regierungsvizepräsident die Verbindungen zu den anderen 
Aufgabenfeldern der Behörde. Auch der ehemalige Abteilungsleiter der neuen Abtei-
lung III sieht die Eingliederungen insgesamt als Erfolg. Aus Sicht der Regierungspräsi-
dien hätten sie deren Bestand gesichert und aus Sicht der Bevölkerung werde nun we-
niger Personal für die Bearbeitung der Aufgaben benötigt. Pletsch hebt insbesondere 
die Bündelungsfunktion hervor, die ein „wesentlicher Kern“ der Umweltverwaltung 
in den Regierungspräsidien sei. Je mehr Fachbelange in den Regierungspräsidien in-
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tegriert seien, „desto leichter und effektiver ist die Aufgabenwahrnehmung möglich“, 
sagt Günter Pletsch. Insbesondere bei Großverfahren sei die Bündelungsfunktion „un-
verzichtbar und wichtig“ (s. Kapitel III. 1.1 „Großprojekte“). Inwieweit die Einglie-
derungen auch Auswirkungen auf die Aufgabenwahrnehmung hatten, kann Günter 
Pletsch allerdings nicht einschätzen. Auch Jörg Bogumil, der in einem Gutachten die 
Aufgabenwahrnehmung der Umweltverwaltungen in Deutschland untersucht hat 
(Bogumil 2007), zieht einen ähnlichen Schluss: Insgesamt sei durch die Reformen der 
dreistufige Verwaltungsaufbau in Hessen gestärkt worden (vgl. S. 172), „welche Effekte 
die geplante Stärkung der Mittelinstanz als Bündelungsbehörde für die Umweltver-
waltung hat, bleibt abzuwarten“ (S. 174).
	 Günter Pletsch weist allerdings daraufhin, dass die Eingliederung der staatlichen 
Umweltämter in die Regierungspräsidien gegen die Sichtweise derer gelaufen sei, die 
die Umweltverwaltung reformieren wollten. Wie bereits beschrieben, sollten die staat-
lichen Umweltämter ursprünglich selbstständige Sonderbehörden mit acht Standorten 
in Hessen werden, diese acht Standorte (je zwei in den Regierungsbezirken Kassel und 
Gießen und vier im Bezirk Darmstadt) wurden übrigens bis zur Operation Sichere 
Zukunft als Abteilungen der Regierungspräsidien (in Kassel: staatliches Umweltamt 
Kassel und staatliches Umweltamt Bad Hersfeld) beibehalten. Das Umweltministe
rium habe darauf Wert gelegt, dass alle acht Standorte genau gleich organisiert waren, 

„die Organisationshoheit der Regierungspräsidien wurde nicht berücksichtigt“, berich-
tet Herr Pletsch. Die Diskussion um die Neugliederung der Umweltverwaltung sei fast 
schon emotional geführt worden.
	 Die Eingliederung der staatlichen Umweltämter verlief daher auch nicht ohne 
Diskussion, am Ende nach Einschätzung der Befragten aber erfolgreich. Unter den 
Mitarbeitern, die von den Wasserwirtschaftsämtern in die Regierungspräsidien versetzt 
wurden, habe bei vielen „insgeheim“ der Wunsch bestanden, dass die staatlichen Um-
weltämter am Ende doch verselbstständigt werden, berichtet Günter Pletsch anhand 
eines anderen Problems – der Raumfrage. Das „Staatliche Umweltamt Kassel“ mit  
ca. 155 Mitarbeitern musste im Regierungspräsidium Kassel untergebracht werden. Da 
nach Pletsch’ Angaben zeitgleich das EAM-Hochhaus vom RP angemietet wurde (s. 
Kapitel II. 5.2 „Standorte“), war es Wunsch des Umweltamtes, in diesem Gebäude 
unterzukommen, womit eine spätere Ausgliederung leichter möglich gewesen wäre. 
Der damalige Regierungspräsident Bertram Hilgen wollte das Umweltamt aber im 
Steinweg unterbringen, wo es schließlich auch einzog. Neben der Standortfrage inner-
halb Kassels war nach Pletsch’ Auskunft auch der Standort Bad Hersfeld strittig. Das 
Wasserwirtschaftsamt – sozusagen als Vorgängerbehörde – war für Osthessen in Fulda 
angesiedelt. Für den ehemaligen Abteilungsleiter wäre dies auch der bessere Standort 
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des Umweltamtes gewesen, da etwa der Werra-Meißner-Kreis, der von Bad Hersfeld 
aus verwaltet wird, eher nach Kassel orientiert sei. „Für die Region Osthessen wäre 
Fulda der geeignetere Standort gewesen“, so Pletsch. Das Hauptproblem war in der 
Anfangsphase allerdings die Versetzung der Mitarbeiter. Für den Standort Bad Hers-
feld (hier saß bereits das Bergamt) musste Personal aus Kassel und Fulda nach Hersfeld 
versetzt werden. Mitarbeiter aus Kassel wollten ungern dorthin ziehen, sodass man 
ihnen „als Bonbon“ eine Beförderungschance einräumte, berichtet Günter Pletsch. 
Dies führte bei den Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamtes Fulda, die per Gesetz 
nach Bad Hersfeld versetzt wurden, zu Unmut, da diese kein „Geschenk“ bekamen. 
Dass die Bergaufsicht nur in Bad Hersfeld angesiedelt wurde, bezeichnet Pletsch als 
„sinnvoll“, da dort bereits das Bergamt saß und in dieser Region durch die Kali- und 
Salzgewinnung auch die meisten Aufgaben wahrgenommen werden müssen. Hier gab 
es auch keine Probleme beim Personal.
	 Weitere Personalprobleme sind nach Pletsch’ Angaben dadurch entstanden, dass 
auch die Landkreise Aufgaben aus dem Bereich der Wasserwirtschaft übernehmen 
wollten. Die Bediensteten der Wasserwirtschaftsämter mussten somit zum RP und 
zu den Kreisen versetzt werden. Dabei sei ein Ungleichgewicht entstanden, da der 
größte Teil des Fachpersonals zum RP und das Verwaltungspersonal zu den Landräten 
wechselte. Durch die Eingliederungen sei die Umweltverwaltung außerdem landes-
weit überbesetzt gewesen, was einen Einstellungsstopp nach sich zog, der sich Pletsch’ 
Einschätzung zufolge auch auf die Aufgabenwahrnehmung auswirkte. Die Wasserwirt-
schaftsämter seien neben ihren gesetzlichen Aufgaben „Anlaufstellen der Gemeinden“ 
gewesen und hätten diese in Fachfragen mit ihren „Ingenieurleistungen“ beraten, z.B. 
in Schwimmbadfragen (die keine gesetzliche Aufgabe der Umweltverwaltung sind, 
aber Bezug zum Wasserbereich haben). Diese Leistungen seien später nicht mehr 
möglich gewesen, nur noch wenige dieser nicht gesetzlichen Beratungsaufgaben (z.B. 
für Kläranlagenbedienstete oder Bachpatenschaften) konnten erhalten werden. Auch 
die Grundidee der Reform, eine völlige Zweistufigkeit der Umweltverwaltung her-
zustellen, sei „auf der Strecke“ geblieben, sagt Pletsch, da die Landräte nicht auf die 
Aufgaben der unteren Wasserbehörde verzichten wollten. Die Eingliederung der Was-
serwirtschaftsämter habe darunter gelitten, da man „in monatelangen Sitzungen“ erst 
die Zuständigkeiten im Wasserbereich den Landräten und den Regierungspräsidien 
zuordnen musste.
	 Nach Einschätzung von Regierungspräsident Klein und Regierungsvizepräsident 
Dr. Neusel ist der Eingliederungsprozess aber heute erfolgreich abgeschlossen, alle 
Mitarbeiter seien in das Regierungspräsidium integriert.
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Aufgabenwahrnehmung im Wandel

Die Wahrnehmung der Aufgaben (insbesondere wird hier der Umweltbereich betrach-
tet) hat sich in den vergangen Jahrzehnten und auch seit der Eingliederung der Um-
weltverwaltung in das RP inhaltlich verändert, wie Günter Pletsch berichtet.
	 Als Beispiel nennt er die Wasserwirtschaft, die sich erst nach dem Zweiten Welt-
krieg entwickelte: „Es gab noch Dorfbrunnen, keine Abwasserleitung, keine Rede von 
Abwasserbeseitigung, keine Kläranlagen“, berichtet Pletsch, „seither gab es gewaltige 
Veränderungen, die auch von den Wasserwirtschaftsdezernaten des Regierungspräsi
diums geprägt wurden“ – Wasser- und Abwasserleitungen sowie Kläranlagen sind 
heute nicht mehr wegzudenken, ähnlich ist es auch im Abfallbereich. Unter dem 
Gesichtspunkt der Aufgabenkritik warnt Pletsch allerdings davor, dass der Staat sich 
dieser Aufgaben entledigen sollte. Man könnte fragen, „warum machen wir das heute 
noch, jetzt klappt doch alles“, so Pletsch, doch ein Rückzug des Staates berge Risiken.
Auch während der zehn Jahre Zugehörigkeit zum RP haben sich die Aufgaben im 
Umweltbereich verändert:
–	 die Beratertätigkeit habe durch den Personalabbau abgenommen, allerdings hätten  
	 die Landkreise nun auch eigenes Personal in diesem Bereich;
–	 die Zahl der Verwaltungsstreitverfahren (Widersprüche etc.) habe abgenommen; 
	 eine mögliche Begründung könnte eine Verbesserung der Qualität der  
	 Aufgabenbearbeitung sein, so Pletsch;
–	 die Gegenstände der Verfahren haben sich geändert (Renaturierung statt  
	 Kanalbau), was auf mehr Verständnis in der Öffentlichkeit stoße;
–	 die Akzeptanz der Menschen im Umweltbereich sei gestiegen (s. Kapitel II. 2.6  
	 „Die Abteilung für Forsten und Naturschutz“), allerdings sei damit auch die  
	 Sensibilität gegenüber Großprojekten gewachsen (s. Kapitel III. 1.1 „Großprojekte“).

„Grundlegend verändert“ habe sich auch die Aufgabenwahrnehmung: vor der Neu
gliederung habe es zwei Computer im Wasserrechtsdezernat gegeben, erinnert sich 
Pletsch – auf freiwilliger Basis. Mit der Reform der Umweltverwaltung wurde durch das 
Umweltministerium ein flächendeckendes Rechnersystem mit eigenem, hessenweiten 
Netzwerk eingeführt, sodass ein Jahr nach der Eingliederung jeder Mitarbeiter der 
beiden Umweltabteilungen seinen eigenen PC gehabt habe. Die Umweltabteilungen 
seien damit die fortschrittlichsten innerhalb des Regierungspräsidiums gewesen, aller-
dings war mit diesem System die Kommunikation mit den anderen Abteilungen des 
Hauses nicht möglich, berichtet Pletsch – ein weiterer Beleg für die Eigenständigkeit 
der Abteilung. Die Einführung der Computertechnik hat den damaligen Abteilungs-
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leiter übrigens verblüfft: Er habe mit Widerstand gerechnet, doch auch die über-55-jäh
rigen Mitarbeiter hätten die neue Technik problem- und klaglos hingenommen.

Was die Wahrnehmung regionaler Besonderheiten bei der Aufgabenerledigung angeht, 
so betont Günter Pletsch den gesetzlichen Anspruch der Bürger auf eine einheitliche 
Umsetzung des Verwaltungshandelns. Dennoch gebe es aber immer regionale Schwer-
punkte bei der Arbeit sowie die verschiedenen Erfahrungen der Mitarbeiter, die eine 
Umsetzung der Verwaltungsarbeit beeinflussen. „Unterschiedliche Erfahrungen mit 
den Betrieben hinterlassen unterschiedliche Vorgehensweisen“, nennt Pletsch ein Bei-
spiel aus dem Bereich des Arbeitsschutzes. Wie oben bereits erwähnt, gebe es hier 
traditionell auch enge Kontakte zu den Gewerkschaften. Und auch im Umweltschutz 
seien die Betriebe heute Verbündete der Verwaltung. Diese Erfahrung machen auch 
die Mitarbeiter des Fachzentrums für Produktsicherheit und Gefahrstoffe.

Die Exoten

II. 2.8.1 Das Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe

Mit der Eingliederung der staatlichen Ämter für Arbeitsschutz wurde auch die bis 
dahin zum Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie gehörige „Geräteprüf- 
und Messstelle“ des Landes Hessen in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert. 
Damit kam eine Fachstelle in das Regierungspräsidium, die durch ihre Aufgaben, 
ihre Ausstattung und durch die Qualifikation ihrer Mitarbeiter in der 140-jährigen 
Geschichte der Verwaltungseinrichtung Regierungspräsidium eine gewisse Exoten
stellung einnimmt. Dieses Dezernat soll deshalb hier etwas genauer vorgestellt  
werden.
	 Die Geräteprüf- und Messstelle wurde 2002 in die mit der Eingliederung der 
Arbeitsschutzverwaltung neu geschaffene Abteilung „Soziales“ integriert und in die 
zwei Dezernate „Fachzentrum für Produkt- und Betriebssicherheit“ (Dez. 64.5) und 

„Fachzentrum für stoffliche und andere Arbeitsplatzfaktoren“ (Dez. 64.6) unterteilt. 
Mit der Operation Sichere Zukunft im Jahr 2005 wurden die beiden Fachzentren  
zu einem Dezernat, dem „Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe“  
(Dez. 35.3) in der Abteilung III zusammengelegt. Wie schon vor der Eingliederung 
sitzt das Fachzentrum weiterhin auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne in  
der Ludwig-Mond-Straße in Kassel, wo auch weiterhin das Hessische Landesamt für 
Umwelt und Geologie seinen Kasseler Sitz hat.
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Expertenwissen und Laboranalyse
Aufgaben und Personal

Das Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe hat die Aufgabe, die hessische 
Arbeitsschutzverwaltung in den drei Regierungspräsidien und beim Sozialministerium 
fachlich zu unterstützen. Wahrgenommen werden hessenweite Aufgaben aus den vier 
Rechtsbereichen Gefahrstoffrecht/chemische Arbeitsplatzfaktoren, Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz, Medizinprodukterecht und Röntgenverordnung. 
	 Frau Dr. Vater, ständige Vertreterin des Dezernatsleiters, sieht das Fach
zentrum als „Wissensvorrat“ zu spezifischen Themen für die Vollzugskollegen. Für  
Dr. Westhoff (Röntgenverordnung) sind die Vollzugsbeamten als „Generalisten“ auf 
die Fachberatung durch die Spezialisten des Fachzentrums angewiesen. Neben der  
Bereithaltung von Expertenwissen stehen im Fachzentrum außerdem Geräte und Un-
tersuchungsmöglichkeiten bereit, um Sachverhalte nachprüfen zu können, was durch 
die Arbeitsschutzverwaltung nicht geleistet werden kann. Damit berät das Fachzent-
rum den hessischen Arbeitsschutz auf zwei Wegen: durch Expertenwissen und durch 
Laboranalysen. Damit verbunden sind die Aufgabe als „Zentrale Informationsstelle für 
das technische Regelwerk (Normen)“ (vgl. Präsentation Fachzentrum) der hessischen 
Arbeitsschutzverwaltung sowie die Durchführung von Aus- und Fortbildungsveran-
staltungen für die Vollzugsmitarbeiter des Arbeitsschutzes. 
	 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Mitarbeiter des Fachzentrums auch an 
einer Vielzahl von Fachgremien des Bundes, der Länder und auf EU-Ebene beteiligt, 
um die Ergebnisse der Arbeit des Fachzentrums in den einzelnen Fachgebieten wieder 
in die vorhandenen Richtlinien einfließen zu lassen und die Vorschriften damit fort-
während zu verbessern. Im Rahmen dieser Netzwerke findet im Fachzentrum auch die 
Planung, Durchführung und Auswertung von Projekten (z.B. Aktionen zur Sicher-
heit auf Baustellen oder Überprüfung bestimmter Produktgruppen) gemeinsam mit 
Partnern auf den verschiedenen Ebenen statt. Zum Teil leiten Mitarbeiter des Fach-
zentrums einige Gremien, so etwa im Bereich Röntgenverordnung (Geschäftsführung 
und Leitung des bundesweiten Arbeitskreises Röntgenverordnung) und Gefahrstof-
fe (Geschäftsführung Arbeitskreis Gefahrstoffe, Leitung und Geschäftsführung Un-
terausschuss Gefahrstoffmanagement). Die Ergebnisse der Arbeit des Fachzentrums 
fließen – wie die anderer Einrichtungen in den Bundesländern und den EU-Mitglieds-
staaten – in europaweit genutzte Datenbanken (zum Teil mit öffentlichem Zugang), 
z.B. wenn Geräte vom Markt genommen werden. „Was in Kassel entschieden wird“, 
habe damit europaweite Auswirkungen, sagt Thomas Apel von der Geräteprüfstelle, 
z.B. bei Normänderungen aufgrund von Laborergebnissen oder bei der Entfernung 
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unsicherer Produkte vom Markt. Zusammengefasst sichere das Produktzentrum damit 
im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages durch die Überwachung der verschiedenen 
Produkte den Verbraucherschutz und gleichzeitig den fairen Wettbewerb, so Apel.
	 Für die hoch fachlichen Aufgaben benötigt das Fachzentrum auch die entspre-
chend ausgebildeten Mitarbeiter. So sind unter den derzeit 17 Mitarbeitern nur zwei 
Verwaltungsangestellte im Fachzentrum tätig, daneben aber Chemiker, Physiker, Me-
dizin-, Umwelt- und Elektrotechniker. Dieses Fachpersonal „wächst nicht auf Bäu-
men“, so der für den Bereich Röntgenverordnung zuständige Dezernent Dr. Westhof, 
für die Spezialisierung auf eines der Fachgebiete im Fachzentrum müssten die Mit-
arbeiter „viel trainieren.“ Nach Auskunft des Dezernatsleiters, Dr. Weißkopf, sei es 
daher schwierig, über die Personalvermittlungsstelle entsprechendes Fachpersonal zu 
bekommen. 

Messen, beraten, handeln
Die vier Fachgebiete

Gefahrstoffe
Das Fachgebiet Gefahrstoffe umfasst nach Auskunft von Frau Dr. Vater zwei Aufgaben
bereiche: den betrieblichen Arbeitsschutz und das Inverkehrbringen von Chemikalien. 
	 Anders als andere Produkte, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit aus dem Ver-
kehr gezogen werden können (z.B. schadhafte Elektrogeräte), „sind und bleiben“ 
Gefahrstoffe gefährlich, so Frau Dr. Vater. Daher ist es besonders wichtig, dass die 
gefährlichen Stoffe richtig gekennzeichnet und verpackt sind und beim Umgang mit  
diesen Stoffen die entsprechenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Für 
die korrekte Kennzeichnung der Gefahrstoffe (z.B. Reinigungsmittel) nach den ent-
sprechenden europäischen Vorschriften sind die Hersteller selbst verantwortlich. Das 
Fachzentrum überwacht in diesem Bereich u.a. die Einstufung und Kennzeichnung 
der gefährlichen Stoffe, beispielsweise im Rahmen europaweiter Aktionen die Infor-
mationen auf den Sicherheitsdatenblättern, die jede Chemikalie begleiten und Grund-
lage für den sicheren Umgang mit den Stoffen am Arbeitsplatz sind. Bei der letzten 
Überprüfung waren nach Angaben von Frau Dr. Vater übrigens nur 30 Prozent dieser 
Sicherheitsdatenblätter in Ordnung, im Jahr 2008 war daher eine neue Aktion geplant. 
Das Fachzentrum arbeitet dabei übrigens mit den Industrieverbänden zusammen, so 
Dr. Vater, da diese im Interesse an einem fairen Wettbewerb ebenfalls darum bemüht 
sind, dass die notwendigen Sicherheitsregeln in allen Betrieben eingehalten werden. 
Im Bereich des Inverkehrbringens von Chemikalien unterstützt das Regierungspräsidi-
um außerdem die Vollzugsdezernate bei der Einstufung der gefährlichen Stoffe.
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	 Im betrieblichen Arbeitsschutz unternimmt das Fachzentrum vor Ort in den  
Unternehmen Messungen zur Überprüfung der chemischen Stoffe, denen Mitarbeiter 
an Arbeitsplätzen ausgesetzt sind. Dazu verfügt das Dezernat über ein eigenes Mess-
fahrzeug mit den notwendigen Messgeräten, die direkt an den Arbeitsplätzen und  
an den Arbeitnehmern selbst befestigt werden können. Die Mitarbeiter des Dezernats 
begleiten die i.d.R. mehrtägigen Messungen durch Beobachtungen der Arbeitsvor
gänge, sodass am Ende die Belastung der Mitarbeiter in den gemessenen Betrieben 
genau ermittelt werden kann. So kann nicht nur die Gefährdung mit chemischen 
Stoffen, sondern z.B. auch die Staubbelastung von Bauarbeitern und anderen Hand-
werkern ermittelt werden. Die Auswertung der Messergebnisse erfolgt im Labor des 
Fachzentrums, ca. 15 Messungen in Betrieben werden im Jahr durchgeführt.
	 Daneben ist das Fachzentrum für die Anerkennung und Zulassung von Betrieben 
nach der Gefahrstoffverordnung in den Bereichen Asbest und Schädlingsbekämpfung 
zuständig (vgl. Internetdarstellung).
	 Sowohl für das Inverkehrbringen als auch für die Messung der Gefahrstoffe gilt, 
dass vom Fachzentrum keine regelmäßigen Kontrollen sämtlicher Betriebe durchge-
führt werden, sondern die Arbeit entweder im Rahmen oft bundes- oder europaweiter 
Projekte (z.B. Staubbelastung am Arbeitsplatz, etc.) oder nach Einzelfallanfragen aus 
den Vollzugsdezernaten aufgenommen wird. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
den Einzelfallüberprüfungen und Projekten fließen schließlich wieder in eine Verbes-
serung des Arbeitsschutzes ein, indem eventuelle Schwachstellen der Vorschriften auf-
gedeckt und durch die Gremienarbeit bis auf europäische Ebene transportiert werden 
können. So kann nach Auskunft von Frau Dr. Vater in einem andauernden Prozess 
von Regelerstellung und Regelüberwachung der Arbeitsschutz optimiert werden. Dazu 
gehört u.a. auch die Herausgabe von Informationsbroschüren für Betriebe, um gerade 
kleineren Unternehmen die Schutzmaßnahmen und deren Umsetzungsmöglichkeiten 
näher zu bringen. 

Geräteprüfung
Auch im Bereich der Geräteprüfung steht vor allem die Aufdeckung und Beseitigung 
von Normmängeln im Vordergrund. Ziel der Geräte- und Produktüberprüfung sei 
nicht der Einzelfall (das nicht den Richtlinien entsprechende Produkt werde aus dem 
Handel gezogen), sondern die flächendeckende Verbesserung der Produktsicherheit 
durch „gute Vorgaben und deren Einhaltung“, sagt Thomas Apel, der für das Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz zuständig ist. Behördenauftrag sei es, Normmängel fest-
zustellen und weiterzugeben sowie durch die Gremienarbeit an der Verbesserung der 
Richtlinien mitzuarbeiten (beispielsweise wurden nach Auskunft von Herrn Apel in 
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der Normung die Temperaturgrenzwerte für berührbare Oberflächen vergessen; nach 
Prüfungen im Kasseler Regierungspräsidium wurden diese dann in die entsprechenden 
EU-Richtlinien aufgenommen).
	 Wie bei den Gefahrstoffen, so werden die Geräteprüfer sowohl in Einzelfällen 
als auch im Rahmen von bundes- oder europaweiten Projekten tätig. Auch in diesem 
Bereich gilt, dass zwar die EU zum Schutz der Bürger Richtlinien erlassen hat, nach 
denen die Hersteller ihre Produkte anfertigen müssen. Die Hersteller tragen aber die  
Verantwortung, dass sie diese Richtlinien auch einhalten. Apel spricht hier von  
einer „Umkehr der Beweislast“: Mit dem für den europäischen Markt notwendige CE-
Kennzeichen auf ihren Produkten signalisieren die Hersteller den Behörden, dass sie 
die EU-Richtlinien für die Sicherheit der Produkte eingehalten haben. Die Behörden 
müssen im Einzelfall das Gegenteil beweisen. Diese Marktüberwachung erfolgt durch 
Stichproben, die von den Vollzugsbeamten der drei hessischen Regierungspräsidien 
durchgeführt werden, sowie nach Beschwerden von Verbrauchern und Unterneh-
men über mangelhafte Produkte. Außerdem werden – wie im Bereich der Gefahr-
stoffe – bestimmte Schwerpunktaktionen, oft bundes- oder europaweit, durchgeführt, 
bei denen eine bestimmte Produktgruppe genauer unter die Lupe genommen wird 
(z.B. zu Wasserkochern, Steckdosenleisten, Rasenmähern). Die zentrale Geräteunter
suchungsstelle in Kassel unterstützt und koordiniert dabei nach Auskunft von Herrn 
Apel die Vollzugskollegen und ist anschließend für die Überprüfung der Produkte 
zuständig. Dafür stehen den Fachleuten in ihren Labors in der Ludwig-Mond- 
Straße unterschiedliche Geräte und Messinstrumente zur Verfügung, die beispiels-
weise den alltäglichen Verschleiß und äußere Einflüsse wie Stöße, Feuchtigkeit und 
hohe Temperaturen simulieren können. Auch die elektrische Leitfähigkeit und die 
Feuergefährlichkeit können überprüft werden. Die für diese Tests notwendigen Geräte 
werden teilweise in der eigenen Werkstatt des Fachzentrums hergestellt bzw. modifi-
ziert. Getestet werden sämtliche Produkte, vom Spielzeug über Elektroartikel bis zu 
Kinderwagen und Rasenmäher. Diese unabhängigen Tests sind notwendig, da man 
sich bei der Beurteilung der Gefährdungen nicht auf vorhandene Gutachten verlassen 
könne, unterstreicht Herr Apel.
	 Neben der Marktüberwachung durch die Geräteuntersuchungen unterhält die 
Geräteprüfstelle eine umfangreiche Normsammlung und ist Informations- und Bera-
tungsstelle für Behörden und Hersteller. 

Röntgenverordnung
Das Fachgebiet Röntgenverordnung umfasst ebenfalls Beratungs- und Überprü-
fungsaufgaben. Röntgengeräte für Industrie und Medizin müssen nach Auskunft von  
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Dr. Westhof vor Inbetriebnahme und anschließend alle fünf Jahre einer Strahlen-
schutzprüfung unterzogen werden. Das Fachzentrum des Regierungspräsidiums Kassel 
ist dabei Obergutachter, führt selbst Strahlenschutzprüfungen durch und koordiniert 
die hessischen Röntgensachverständigen. Da Röntgengeräte in Medizin und Indus-
trie nur von entsprechend fachkundigen Personen bedient werden dürfen, erteilt das 
Regierungspräsidium Kassel in Hessen die Fachkundebescheinigungen und erkennt 
die Fachkundekurse an. Die Arbeit sei „ein Balanceakt“, so Dr. Westhof, da es je-
weils um viel Geld gehe: Ein neues Röntgengerät koste zwischen 50.000 und 400.000  
Euro, die Betreiber möchten daher ein Röntgengerät möglichst lange in Betrieb  
halten, der Strahlenschutz müsse aber ebenfalls gewährleistet sein. Außerdem betreut 
das Fachgebiet Röntgenverordnung bei der hessenweiten Einführung der digitalen 
Mammografie den Technologiewechsel von der analogen zur digitalen Technik (Ge-
nehmigungsbehörden sind die drei Regierungspräsidien). Im Bereich Teleradiologie 
tritt das Regierungspräsidium Kassel als hessenweit zuständige Genehmigungsbehörde 
auf. Auf diesem Gebiet ist nach Auskunft von Dr. Westhof Hessen bundesweit füh-
rend. Der Hintergrund: Eine Computertomografie bzw. Röntgen des gesamten Kör-
pers dürfen nur von Radiologen durchgeführt werden. Da gerade kleinere Kranken-
häuser nur „maximal einen“ Radiologen beschäftigt haben, kann dies auf dem Land 
oder in Notfällen eine schlechtere Versorgung bedeuten. Um die CT-Geräte in diesen 
Krankenhäusern auch ohne Anwesenheit eines Radiologen nutzen zu können, führt 
eine entsprechend ausgebildete Fachkraft das Verfahren technisch durch, der Patient 
wird von einem Arzt überwacht, die Daten werden digital an einen Radiologen weiter-
geleitet, der dann die notwendigen Untersuchungsschritte bestimmt.

Medizinprodukte
Auch die Aufgaben nach dem Medizinproduktegesetz nimmt das Fachzentrum des 
Regierungspräsidiums hessenweit wahr. Unter Medizinprodukten werden sämtliche 
Geräte und Hilfsmittel verstanden, die in der Medizin eingesetzt werden, aber keine 
Arzneimittel sind, erläutert Dezernatsleiter Dr. Weißkopf. Dies betreffe sämtliche Pro-
dukte „vom Pflaster über Spritzen bis zum Herzschrittmacher“ und beinhaltet auch 
die Invitrodiagnostik (z.B. Aidstests); z.T. komme es auch zu Überschneidungen zu 
den Arzneimitteln, etwa bei Nasensprays. 
	 Die Hauptaufgaben des Fachzentrums im Bereich der Medizinprodukte umfas-
sen laut Auskunft von Herrn Weißkopf und der Internetdarstellung des Regierungs-
präsidiums:
–	 die Überwachung von klinischen Prüfungen neuer Produkte: Bevor ein Medizin- 
	 produkt in den Handel gelangen darf, muss es klinisch getestet werden. Die  
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	 Prüfungen werden im Auftrag der Hersteller von externen Prüfeinrichtungen  
	 vorgenommen; das Fachzentrum genehmigt und überwacht diese Prüfungen und  
	 kann bei Problemen eine Unterlassung aussprechen;
-	 die Klassifizierung und Kontrolle von Medizinprodukten: deren Einstufung und  
	 Abgrenzung (z.B. zu Arzneimitteln);
-	 zentrale Melde- und Koordinierungsstelle bei Vorkommnissen: Treten Funktions- 
	 störungen an Medizinprodukten auf, die zu einer Verschlechterung des Gesund- 
	 heitszustandes oder zum Tode des Patienten führen können, dann müssen diese der  
	 zuständigen Bundesbehörde (BfArM; Bundesinstitut für Arzneimittel und  
	 Medizinprodukte) gemeldet werden. Das Fachzentrum übernimmt in Hessen die  
	 Information und Koordination der betroffenen Stellen; 
-	 Ausstellung von Exportzertifikaten für hessische Hersteller (Bescheid, dass das  
	 Produkt, das auf den Weltmarkt soll, für den EU-Markt zugelassen ist);
-	 Überwachung von Unternehmen, die Medizinprodukte aufbereiten. Dies sei ein  
	 „kritischer Bereich“, so Dr. Weißkopf, der durch den Kostendruck im Gesund- 
	 heitswesen öffentlich stark diskutiert werde (z.B. Wiederverwendung von Ein- 
	 malprodukten). Bereits verwendete Medizinprodukte werden von Unternehmen  
	 gereinigt und desinfiziert, „hierbei muss der Erfolg dieser Verfahren nachvoll- 
	 ziehbar gewährleistet sein“ (Internetdarstellung des Regierungspräsidiums Kassel),  
	 da weder Patienten noch Anwender z.B. durch Keime gefährdet werden dürfen;
-	 die Überwachung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboren.

Verwaltung mit Labor
Der Eingliederungsprozess und die Stellung des Fachzentrums  
im Regierungspräsidium

Die Integration des hoch spezialisierten und hessenweit zuständigen Fachzentrums 
in die Verwaltungsbehörde des Regierungspräsidenten wurde bei den Gesprächen im 
Fachzentrum grundsätzlich zwar nicht negativ beurteilt, dennoch wurde deutlich, dass 
die Aufgaben des Fachzentrums nicht zu den typischen Aufgaben eines Regierungs-
präsidiums gehören. Grundsätzlich sei es nach Auffassung des Dezernatsleiters egal, 
bei welcher Behörde das Fachzentrum angesiedelt sei, so lange die benötigten Mittel 
zur Verfügung gestellt würden. Problematisch sei nach Aussagen einiger Mitarbeiter 
gewesen, dass das Fachzentrum in das RP als „reine Verwaltungsbehörde“ zunächst 

„nicht richtig hineingepasst“ habe. In der Anfangszeit habe es beispielsweise bei der  
Beschaffung von Laborgeräten oft Rückfragen gegeben, ob und wozu man diese benö-
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tige. Auch musste im Regierungspräsidium erkannt werden, dass ein Umzug des Fach-
zentrums in den Steinweg nicht möglich war, da spezielle Laborräume vorgehalten 
werden müssen, deren Infrastruktur nun auch weiterhin gemeinsam von Fachzentrum 
und Landesamt genutzt wird (z.B. Druckluft, Chemikalienabscheider, etc.).
	 Der Prozess des Zusammenwachsens ist nach Aussagen von Dr. Weißkopf und 
Frau Dr. Vater aber mittlerweile bewältigt, man habe sich aneinander gewöhnt. Im 
Zusammenhang mit der Bündelungsfunktion ist die Eingliederung des Fachzent-
rums in das Regierungspräsidium sicherlich auch folgerichtig. So hebt beispielsweise  
Dr. Westhoff die Nutzung von Synergieeffekten durch die Ansiedlung von Fachzent-
rum und Arbeitsschutzverwaltung unter dem gemeinsamen Dach des Regierungsprä-
sidiums hervor. Eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeitsschutzverwaltung habe es 
allerdings bereits vor der Eingliederung gegeben, sagt Frau Dr. Vater.
	 Negativ beurteilt wird im Fachzentrum die weiterhin geteilte Aufsicht über das 
Dezernat. Während vor dem Jahr 2002 die Fachaufsicht über das Fachzentrum vom 
Sozialministerium und die Dienstaufsicht vom Umweltministerium (zuständig für 
das Landesamt für Umwelt und Geologie) wahrgenommen wurde, blieb auch nach 
der Eingliederung die Aufsicht auf zwei Ministerien verteilt. Für die Fachaufsicht ist 
weiterhin das Sozialministerium verantwortlich, die Dienstaufsicht wechselte vom 
Umwelt- zum für die Regierungspräsidien zuständigen Innenministerium. Für das 
Personal des Fachzentrums wäre die Ansieldung der Fach- und Personalaufsicht bei 
nur einem Ministerium wünschenswert.
	 Gegen eine mögliche Auslagerung bzw. Privatisierung der Aufgaben des Fachzent-
rums wendet sich Dr. Weißkopf. Wenn der Staat auch in Zukunft die Sicherheit der 
Bürger sicherstellen wolle, müsse der Staat auch das notwendige Fachwissen vorhalten 
und dürfe sich nicht auf fremde Expertisen verlassen. Die Überwachung des Marktes 
erfordere eine unabhängige Stelle, das Lesen der eigenen Expertisen der Hersteller und 
deren Überprüfung in einer hoch technisierten Welt erfordere Fachkenntnis. Diese 
Notwendigkeit eines unabhängigen Fachgremiums müsse das Regierungspräsidium 
für die Zukunft im Auge behalten.





199

Mit Innen- und Außenwirkung

II. 3 Besondere Institutionen

Ein besonderes Führungsduo

II. 3.1 Regierungspräsident und Vizepräsident

Die Behörde des Regierungspräsidiums hebt sich nicht nur durch ihre Funktion und 
ihre Aufgaben von anderen Behörden ab, sondern auch durch ihre Leitung. 
	 Die Führung der Regierungspräsidien ist aufgeteilt: Der Regierungspräsident 
vertritt die Behörde nach außen, der Regierungsvizepräsident ist für die Leitung des 
Innenbereichs zuständig. Den beiden leitenden Beamten der Regierungspräsidien 
kommt damit eine besondere Bedeutung für die Behörde zu. Die Behördenleitung soll 

„in enger Zusammenarbeit“ mit den Abteilungsleitern dafür sorgen, dass die Arbeit der 
Behörde entsprechend der Bündelungs- und Koordinierungsfunktion ausgeführt wird. 
In Fällen, in denen unter den Fachbereichen keine Einigung erzielt werden kann, ent-
scheiden der Regierungspräsident oder sein Stellvertreter (vgl. § 8 Geschäftsordnung). 
Aber nicht nur für die innerbehördliche Bündelungsfunktion sind der Regierungsprä-
sident und sein ständiger Vertreter von Bedeutung.

Gestalter statt Verwalter

II. 3.1.1 Der Regierungspräsident

„Der Regierungspräsident ist ein staatlicher Repräsentant, dessen Amtsautorität aus langer 
geschichtlicher Tradition und hoher sachlicher Bedeutung des Wirkungskreises erwachsen 
ist.“ (Hillmann, S. 212)

Zwei wesentliche Merkmale machen die besondere Bedeutung der Regierungspräsi
dien aus: die Bündelungsfunktion und die besondere und in der deutschen Behör-
denlandschaft wohl einmalige Stellung des Regierungspräsidenten. Dessen Rolle für 
die Behörde wird schon darin deutlich, dass die regionale Mittelinstanz – in Hessen 
und Nordrhein-Westfalen noch bis vor wenigen Jahren – den Namen seines Behörden
leiters trug: Der Regierungspräsident (s. Kapitel I. 1 „Definition“). 
	 Nach der derzeit gültigen Geschäftsordnung für die hessischen Regierungspräsi-
dien aus dem Jahr 1997 ist der Regierungspräsident (nach § 8 der Geschäftsordnung in 
dieser Reihenfolge):
 
1.	 Der oberste Vertreter der allgemeinen und inneren Staatsverwaltung innerhalb 
	 des Regierungsbezirkes. 
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		  In dieser Funktion werden dem Regierungspräsidenten insbesondere  
	 folgende Aufgaben auferlegt (§ 3):
	 –	 Die Umsetzung der Ziele der Landesregierung im Bezirk,
	 –	 die Beobachtung der Entwicklung des Bezirks und Unterrichtung der  
		  Landesregierung „in enger Verbindung mit den kommunalen Körperschaften“,
	 –	 die Rolle des Sachwalters der regionalen Belange
	 –	 sowie die Vertretung der „berechtigten Interessen“ der Kommunen  
		  gegenüber der Landesregierung als „Mittler“.

2.	 Der Leiter des Regierungspräsidiums und dessen Vertreter nach außen. Nach  
	 § 8 kann er sich die Entscheidung in Einzelfällen vorbehalten, bespricht  
	 wichtige Angelegenheiten mit dem Vizepräsidenten und den Abteilungsleitern  
	 und bestimmt auf dieser Grundlage die Ziele der Behörde.

3.	 Der Dienstvorgesetzte der Mitarbeiter des Regierungspräsidiums.

Dem Regierungspräsidenten kommt nach Fonk damit eine Doppelfunktion zu: Er 
ist allgemeiner Vertreter der Landesregierung und Leiter einer Behörde (vgl. Fonk,  
S. 204). Der Kassler Regierungspräsident Lutz Klein bezeichnet Vertretung der Lan-
desregierung und Behördenleitung als die „zwei Kernaufgaben“ des Regierungsprä-
sidenten. Der Geschäftsbereich des Regierungspräsidenten ist für Fonk daher auch 
nicht im Geschäftsverteilungsplan darstellbar, da es schon in seiner Funktion als Leiter 
einer großen, „fachlich reich gegliederten Behörde“ kein fest umrissenes „Bündel kon-
kret zu benennender Einzelzuständigkeiten“ geben kann (vgl. Fonk, S. 205). Hillmann 
nennt den Regierungspräsidenten (in seiner Funktion als Behördenleiter) daher auch 
den „politischen Chef“ einer Behörde mit nicht übertragbaren Initiativpflichten (vgl. 
Hillmann, S. 214/216). Seine Aufgabe sei die Steuerung „eines sehr komplexen Verwal-
tungsapparates im Sinne der politisch-programmatischen Zwecksetzung“ (Hillmann, 
S. 214). Der Regierungspräsident ist dafür zuständig, die Behörde in Übereinstim-
mung mit dem Regierungsprogramm der Landesregierung zu bringen. Er weist die all-
gemeine Richtung der Verwaltungsarbeit und ist für die ordnungsgemäße Geschäfts-
erledigung verantwortlich. Außerdem zählt Hillmann die Öffentlichkeitsarbeit zu den 
Aufgaben des Behördenleiters (vgl. Hillmann, S. 214 – 216).
	 Ebenso schwer einzugrenzen ist die Funktion des Regierungspräsidenten als allge-
meiner Vertreter der Landesregierung. In dieser Funktion müsse der Regierungspräsi-
dent das Vertrauen der Landesregierung genießen und den Staat als Ganzes verkörpern 
können (vgl. Hillmann, S. 220). Aus dem Recht der Vertretung der Landesregierung 
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ergebe sich für den Regierungspräsidenten die Pflicht, die Region zu beobachten und 
der Landesregierung darüber Bericht zu erstatten, folgert Hillmann (vgl. S. 220). Die 
sich daraus ergebenden Aufgaben sind in der Geschäftsordnung der hessischen Regie-
rungspräsidien (§ 3), umrissen. Der Regierungspräsident sei „Beobachter der gesamten 
Entwicklung auf allen Lebensgebieten“, hebt Fonk (S. 36) die Vertretungsfunktion 
ausdrücklich hervor. In der Person des Regierungspräsidenten in seiner Funktion als 
Stellvertreter der Landesregierung komme die staatspolitische Dimension der allge-
meinen Verwaltung zum Ausdruck:

	 „Das Wesentliche dieser Funktion ist die Überschreitung der Grenze, die sonst notwen-
digerweise durch die einem Organ zugewiesenen Zuständigkeitskomplexe gebildet wird.“ 
(Fonk, S. 36)

Die Überschreitung dieser Grenze hält Fonk für notwendig, wenn ein Organ die 
„Ganzheit der Interessen eines Gemeinwohls“ im Auge haben soll (ebd.). Der Regie
rungspräsident verkörpert damit die Allzuständigkeit der allgemeinen Verwaltung (s. Ka- 
pitel I. 1 „Definition“). Je weniger das Verwaltungshandeln aufeinander abgestimmt 
sei, desto unabdingbarer werde diese Funktion für das Allgemeinwohl (Fonk, S. 37). 
	 Dabei ist es aber nicht nur Aufgabe des Regierungspräsidenten, die Politik der 
Landesregierung im Bezirk zu vertreten, für diese Politik zu werben, den Staat bei 
regionalen Anlässen zu repräsentieren und die Entwicklung des Bezirks zu beobach-
ten und darüber zu berichten. Der Regierungspräsident ist auch der Sachwalter der 
regionalen Interessen gegenüber der Landesregierung, der Repräsentant der Region 
beim Land (vgl. Kilian, S. 115). Er soll die „Belange der Region gegenüber der Landes- 
und Bundesregierung“ (Wahl, S. 228) vertreten. Die Vertretungsfunktion beinhaltet 
also eine weitere Doppelfunktion des Regierungspräsidenten, die Rolle des „ehrlichen 
Maklers“ zwischen Staat und Kommunen. Damit wird der Kontakt des Regierungsprä-
sidenten zu den Bürgern und Interessengruppen des Regierungsbezirks wichtig, und 
zwar für beide Richtungen der Interessenvermittlung. Insbesondere der Kontakt zu 
den Kommunen spielt dabei eine wichtige Rolle, er wird in der Geschäftsordnung der 
hessischen Regierungspräsidien daher auch ausdrücklich gefordert (§ 8). Schließlich 
wird der Person des Regierungspräsidenten nicht nur eine Mittlerfunktion zwischen 
den verschiedenen Staatsebenen, sondern auch die Rolle eines Moderators innerhalb 
des Bezirks zugeschrieben: 

	 „Außerordentlichen Einfluss kann die persönliche Autorität des Regierungspräsidenten 
hauptsächlich jedoch in Verhandlungen über schwierige Problemkreise mit anderen Behör-
den, Körperschaften und Verbänden, mit Ministern, Abgeordneten und Interessenvertretern 
gewinnen.“ (Hillmann, S. 213)
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Damit ist der Regierungspräsident „im Idealfall […] nicht nur Vertrauensmann der 
Landesregierung, sondern auch der Bevölkerung seines Bezirks“ schreibt Hillmann 
(S. 221), der Regierungspräsident sei die „echte Mittelinstanz“ (ebd.).
	 Die Doppelfunktion als Behördenleiter und Staatsvertreter stellt für Fonk „außer
ordentliche Anforderungen“ an den Regierungspräsidenten. Bei der Besetzung dieser 
hervorgehobenen Stellung kommt es Fonk zufolge zwar auch auf die fachliche Quali
fikation, aber vor allem auf die Persönlichkeit als „Hauptanliegen der Auswahl“ der 
Person an:

	 „Ein dabei begangener Fehler kann mit den Mitteln der Organisation nicht behoben 
oder ausgeglichen werden, ist also praktisch irreparabel. Das einwandfreie Funktionieren 
der Organisation ist abhängig von der Persönlichkeit des Chefs.“ (Fonk, S. 207)

Der Regierungspräsident ist allerdings kein alleinherrschender Monarch von Gottes 
Gnaden, sondern „Vertrauenspersönlichkeit der Landesregierung“ (Hillmann, S. 214) 
und steht in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zur Regierung. Die besondere 
Stellung und Verantwortung seines Amtes kommen darin zum Ausdruck, dass der Re-
gierungspräsident politischer Beamter ist und damit jederzeit ohne Angabe von Grün-
den in den Ruhestand versetzt werden kann (vgl. Mittelinstanzbericht, S. 5; Hillmann, 
S. 224). Die Amtsführung des Regierungspräsidenten muss „in fortdauernder Überein-
stimmung mit den grundsätzlichen politischen Zielen und Ansichten der Regierung“ 
stehen (ebd.), denn nur so kann gewährleistet werden, dass der Regierungspräsident 
als allgemeiner Vertreter der Landesregierung in seinem Bezirk auftreten kann. Fonk 
verdeutlicht, dass sich die Stellung des Regierungspräsidenten als politischer Beamter 
nicht aus seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Partei ableite, sondern 
ein besonderes Vertrauensverhältnis zur Landesregierung voraussetze. Die Notwendig-
keit fortbestehenden Vertrauens sei mehr als die Übereinstimmung der Amtsführung 
mit den Ansichten der Landesregierung (vgl. Fonk, S. 53), Hillmann schließt auch das 
fachliche, persönliche und außerdienstliche Verhalten des Regierungspräsidenten mit 
ein (vgl. S. 228). In dieser besonderen Stellung des Regierungspräsidenten sieht Fonk 
einen der wenigen Fälle „echter, d.h. realisierbarer Verantwortlichkeit“ (Fonk, S. 53). 
	 In der Praxis wird der Status des politischen Beamten daran deutlich, dass die 
Regierungspräsidenten in Kassel in der Regel mit jedem Regierungswechsel ausge-
wechselt wurden, was auch der ehemalige Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke be-
stätigt. Interessanterweise war er nach 1945 der einzige Regierungspräsident in Kassel, 
der nach einem „Farbwechsel“ der Landesregierung nicht sofort ausgetauscht wurde. 
Dies hängt allerdings mit der damaligen besonderen Situation zusammen. Dr. Wilke 
wurde 1987 nach dem Ende der rot-grünen Landesregierung unter der neuen CDU-
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FDP-Regierung von Walter Wallmann Regierungspräsident in Kassel. „Ich hätte 1991 
im Frühjahr gehen müssen“, berichtet Dr. Wilke, denn da wurde die Wallmann-Regie-
rung von der rot-grünen Koalition unter Ministerpräsident Hans Eichel abgelöst, der 
Gießener und der Darmstädter Regierungspräsident – beide waren laut Dr. Wilke in 
der CDU – mussten ihr Amt aufgeben. Dr. Wilke habe aber Hans Eichel gegenüber 
den Wunsch geäußert, gern mit seinem 62. Lebensjahr „ganz normal als Beamter in 
den Ruhestand treten“ zu dürfen, 1992 übernahm er außerdem die Leitung des Landes
verwaltungsamtes in Thüringen, sodass er noch ein Jahr länger im Amt blieb (s.a. Ka-
pitel III. 5 „Bewertung durch die Interviewpartner“). Neben diesen beiden Aspekten 
nennt Dr. Wilke einen weiteren Grund, warum Hans Eichel den FDP-Mann zunächst 
als Regierungspräsidenten in Kassel behielt: Die Grünen hätten den Posten des Kassler 
Regierungspräsidenten (Dr. Wilke: „der Wichtigste in Hessen“) für sich gefordert. Der 
Ministerpräsident habe mit dem Versprechen, Dr. Wilke bis zu seiner Pensionierung in 
Hessen im Amt zu belassen, „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, so Dr. Wilke. Er  
habe die wichtige Position nicht an die Grünen abgegeben müssen und nach Dr. Wilkes  
Pensionierung seine Kandidatin durchsetzen können.
	 Die Besetzung der Position des Regierungspräsidenten ist somit auch zu einem 
gewissen Teil der Parteipolitik unterworfen, bei der Amtsführung des Regierungs-
präsidenten darf diese aber keine Rolle spielen. Der Regierungspräsident habe eine 
Schlüsselstellung in der inneren Verwaltung inne und damit eine hohe „Affinität zum 
Bereich des Politischen“, da der politische Wille durch die Verwaltung nicht lahmge-
legt werden darf, stellt Hillmann fest. Dennoch wirke der Regierungspräsident nicht 
parteipolitisch. Er dürfe zwar als Anhänger einer Partei hervortreten, müsse aber „die-
jenige Mäßigung und Zurückhaltung“ wahren, die sich aus seiner Stellung und seinen 
Amtspflichten ergibt (vgl. Hillmann, S. 127). „Der Regierungspräsident soll keine Po-
litik betreiben, aber er soll Politik verstehen“, ist Hillmanns Fazit (S. 229), vielmehr 
müsse er den politischen Druck auffangen und verkleinern. 
	 Dies ist auch die Auffassung der Gesprächs- und Interviewpartner im Regierungs-
präsidium Kassel, die insgesamt allen Nachkriegsregierungspräsidenten in Kassel eine 
parteipolitische Wahrnehmung ihrer Aufgaben absprachen. Das Regierungspräsidium 
sei eine fachliche Behörde, „und wenn ich den Anspruch erhebe, muss ich mich auch 
als Chef daran halten, das geht nicht anders“, ist Regierungspräsident a.D. Dr. Wilke  
überzeugt. Der amtierende Regierungspräsident Lutz Klein versucht nach eigenen Anga- 
ben, die Behörde durch seine Amtsführung „präsidial-neutral“ zu vertreten, „und ich  
glaube, dass das draußen, von den Bürgermeistern und Landräten, auch so gesehen wird.“
	 „Ich sehe nicht die Rolle des Regierungspräsidenten im Bereich der Parteipolitik“, 
ist auch die Auffassung von Regierungsvizepräsident Dr. Neusel. Die Regierungsprä-



204

sidenten wirkten zwar politisch im Sinne von gesellschaftspolitisch und sachlich ge-
staltend, „das ist mit ihre Aufgabe.“ Parteipolitik habe aber im Regierungspräsidium 
Kassel aus Dr. Neusels Sicht nie eine entscheidende Rolle gespielt:

	 „Die Behördenleiter waren sicherlich Mitglieder einer Partei und natürlich auch 
Weisungen der Landesregierung unterworfen, aber dass Parteipolitik im Vordergrund  
gestanden hat, kann ich nicht sagen.“

Im Netzwerk am Rad der Region drehen

II. 3.1.2 Der Gestaltungsspielraum des Regierungspräsidenten
	
„Er ist nicht unpolitisch. Dass heißt nicht, dass er parteipolitisch arbeitet, aber landespoli-
tisch.“ (Bernd Kummer; in: Darmstädter Echo, 17. August 1996)

In seiner Funktion als allgemeiner Vertreter der Landesregierung, insbesondere durch 
seine Rolle als Sachwalter regionaler Interessen, kommt dem Regierungspräsidenten 
ein gewisser gesellschaftspolitischer Gestaltungsspielraum zu, wie auch Dr. Neusel 
oben beschreibt. Ferdinand Friedensburg, letzter Kasseler Regierungspräsident der 
Weimarer Republik, lässt den Gestaltungsspielraum bei Dülfer anklingen: „Ein ver-
antwortungsvoller Regierungspräsident wird […] leicht geneigt sein, seine Weisungs-
befugnis […] etwas weiter aufzufassen […]. Auch ist er als Unbeteiligter eher zu sach-
lichem Urteil befähigt.“ (Friedensburg, in: Dülfer, S. 431). 
	 Der Grad des politischen Engagements des Regierungspräsidenten ist dabei 
äußerst schmal, wenn er nicht parteipolitisch wirken soll und nicht den Weisungen 
der Landesregierung zuwiderlaufen darf. Auch sind die Möglichkeiten des Regierungs-
präsidenten dadurch begrenzt, dass er weder direkt noch indirekt vom Volk gewählt 
ist und er sich für die Umsetzung seiner Ideen und Vorschläge stets einen Partner 
– entweder die Landesregierung oder die kommunale Selbstverwaltung oder auch  
andere Interessengruppen, im besten Falle alle zusammen – mit ins Boot holen muss. 
Dennoch hat der Regierungspräsident Gestaltungsmöglichkeiten, wie Dr. Neusel  
beschreibt:

	 „Anstöße für die Regionalentwicklung zu geben, die Region nach vorne zu bringen, 
dazu ist der Regierungspräsident ganz sicher da. Anregungen zu geben, Anregungen aufzu-
greifen von anderen, Ideen zu entwickeln, auch Visionen zu entwickeln für die Region, das 
ist eine zentrale Aufgabe auch des Regierungspräsidenten selbst. […] Es wäre falsch, wenn 
er seine Rolle nur als eine Art Vollstrecker ansehen würde.“
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Für den ehemaligen Regierungsvizepräsidenten Herbert Schestag hängt es vom Ge-
wicht der Persönlichkeit des jeweiligen Behördenleiters ab, „ob er beim Ministerprä-
sidenten und den Ministern Gehör findet und damit auf die politische Gestaltung 
Einfluss nimmt.“ Regierungspräsident a.D. Dr. Burghard Vilmar bestätigt, dass der 
Regierungspräsident als Repräsentant der Landeregierung zwar an deren Vorgaben 
gebunden sei, er „im Rahmen der Loyalität“ aber versuchen könne, „eigene Marken 
zu setzen“ und eigene Initiativen zu ergreifen. Seine Funktion als Vertreter der Region 
gegenüber der Landeregierung ermöglichen dem Regierungspräsidenten Initiativen 
und Spielräume. Für Lutz Klein hat der Regierungspräsident nicht die Möglichkeiten 
des Ministerpräsidenten oder eines Fachministers, „[...] aber er kann wichtige Hinweise 
zu Dingen geben, die er bei seiner Arbeit bemerkt. […] Er hilft mit seiner ganzen Büro-
mannschaft oder durch seine Person mit, in die Speichen des Rades zu greifen, damit es ein 
wenig schneller geht.“ 

Wichtig sei, so Dr. Neusel, dass der Behördenleiter die Region gut kenne und wisse, 
wo bei Gemeinden, Bevölkerung, Wirtschaft und Verbänden „der Schuh drückt.“ Für 
Regierungspräsident Lutz Klein sind regelmäßige Kreisbereisungen daher besonders 
wichtig. Wenn bei diesen Reisen Probleme geschildert werden, werde zunächst im 
Hause nachgefragt, „und dann wird das Thema aufgegriffen und es wird nachgehakt“, 
sagt Klein. 
	 Dr. Neusel sieht den Regierungspräsidenten als „Teil eines modernen Netz-
werkes“, auch in Abstimmung mit umliegenden Regionen. Einen typischen Fall des 
Gestaltungsspielraumes des Regierungspräsidenten macht Dr. Neusel in der von 
Dr. Vilmar initiierten Nordhessenrunde aus: Es gehe „ganz wesentlich“ um die Zusam-
menführung der verschiedenen Interessengruppen der Region, darum, die Meinungen 
der relevanten Gruppen zu erörtern, „und dann gemeinsam den Weg nach vorne zu 
suchen.“ In diesem Sinne habe das Regierungspräsidium Kassel mit seinen Regierungs-
präsidenten viele Initiativen entwickelt und „sehr stark gestaltend auf manche Bereiche 
eingewirkt“, sagt auch Dr. Wilke, „davon ist auch Einiges übrig geblieben; das kann 
man schon wahrnehmen.“ Allerdings zählt der ehemalige Regierungspräsident auch 
die Grenze des Gestaltungsspielraumes an einem Beispiel aus der Landesplanung auf:
	 Unter Ministerpräsident Wallmann sei der Weiterbau der Autobahn 49 von Kas-
sel nach Schwalmstadt im Regierungspräsidium Kassel stark vorangetrieben worden. 
Nach dem Regierungswechsel 1991 (rot-grüne Koalition) seien die Planungen aber 
eingestellt worden, da die Grünen gegen einen Weiterbau waren. „Das ist politische 
Einflussnahme, obwohl wir rein sachlich eigentlich diese Planung hätten weiter voran-
treiben sollen,“ ist Dr. Wilkes Einschätzung.
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Kleine und große Initiativen
Beispiele für den Gestaltungsspielraum des Regierungspräsidenten

Der Regierungspräsident in Kassel ergreife dann die Initiative, „wenn ein Thema auf-
kommt, das Bezug zur Region hat oder von dem die Region betroffen sein könnte“, 
berichtet der RP-Pressesprecher Michael Conrad. Eine Möglichkeit sei zum Beispiel 
die Durchführung von Veranstaltungen. Einige Beispiele sollen aufzeigen, wie sich der 
Regierungspräsident aktuell und kurzfristig in die öffentliche Diskussion einschalten 
und auf kleine und große regionale Probleme eingehen kann.

Die Bundeswehr
In Nordhessen sollen nach dem Stationierungskonzept des Bundes acht Stand-
orte der Bundeswehr aufgegeben werden. Dies wurde im November 2004 durch 
den Bundesverteidigungsminister bekannt gegeben. Gleich nach der Bekannt-
gabe ergriff nach Auskunft von Pressesprecher Michael Conrad der Regierungs-
präsident die Initiative, innerhalb einer Woche gründete sich ein Arbeitskreis der 
betroffenen Bürgermeister und Landräte und weiterer öffentlicher Vertreter auf 
Einladung des Regierungspräsidenten und des Wirtschaftsministers. Ein Konver-
sationsbeauftragter wurde benannt, das Regierungspräsidium Kassel übernahm 
die landesweite Einrichtung und Koordination des Arbeitskreises, der die Nach-
nutzung der Bundeswehrflächen beraten soll. Durch die Schließung der Kaser-
nen werden 6.400 Arbeitsplätze im Regierungsbezirk wegfallen, dazu kommt 
der Verlust von ca. 1.000 indirekt betroffenen Stellen und der Leerstand von 340 
Hektar Kasernenfläche (vgl. auch Report 2006, S. 20). 

Die Autobahn
Den Lückenschluss der Autobahn A4 zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen 
als wichtige Ost-West-Verbindung brachte Regierungspräsident Klein wieder ins 
Gespräch: „Die Autobahn geht von Görlitz an der Neiße bis Kirchheim und sie 
geht von der belgischen Kanalküste bis Krombach im Siegerland, und dazwi-
schen ist eine Lücke“, berichtet Klein. Nach der Wiedervereinigung habe diese 
Ost-West-Verbindung eine „ganz andere verkehrliche Bedeutung“ gewonnen, er 
habe das Thema Lückenschluss der A4 daher zusammen mit dem Siegener Land-
rat und Vertretern der Wirtschaft „wieder auf die Tagesordnung gebracht“, eine 
erste Machbarkeitsstudie liegt vor, derzeit beschäftigt sich der Bundesverkehrsmi-
nister mit dem Thema.
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Die Bahnstrecke
Im Jahr 2007 entschied der Nordhessische Verkehrsverbund über die Möglich-
keiten des Ausbaus oder der Ausdünnung des Bahnstreckennetzes im Bereich 
Waldeck-Frankenberg/Schwalm-Eder. Lutz Klein: „Da habe ich mich – obwohl 
ich nicht Aufsichtsratmitglied des NVV bin – in die Diskussion eingeschaltet 
[…] und habe sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, […] dass man die Strecke 
Wabern – Bad Wildungen nicht stilllegen kann […], weil sie für den Kurort Bad 
Wildungen eine ganz große Bedeutung hat. “ 

Das Schild
Auf Autobahnen weisen braune Schilder als touristische Wegweiser die Autofahrer 
auf besonders sehenswerte Ziele in der Umgebung hin. Die Aufstellung solcher 
Schilder erscheint allerdings problematisch, denn z.B. entlang der A49 gab es 
im Regierungsbezirk Kassel sowohl Probleme, solche Hinweisschilder überhaupt 
zu bekommen und schließlich auch, sie an der nützlichsten Stelle (nämlich an 
der entsprechenden Autobahnausfahrt) aufzustellen. Regierungspräsident Klein 
kümmerte sich u.a. um das Hinweisschild für den Kellerwald: 
	 „Als ich mich das erste Mal im Wirtschaftsministerium meldete, bekam ich 
die erstaunte Antwort des Abteilungsleiters: ‚seit wann kümmert sich denn ein 
Regierungspräsident um touristische Hinweisschilder an der Autobahn, Herr 
Präsident?‘ Und da habe ich ihm gesagt: Herr Abteilungsleiter, wenn ich ange-
sprochen werde, dann kümmere ich mich darum. – Ja, aber das wäre doch Sache 
der Straßenbauverwaltung. – Da habe ich gesagt: Nein, jetzt ist es meine Sache. 
[…] Und inzwischen steht das Schild da.“

Aber nicht nur die Region, auch die Gesetzgebung und die Aufgabenwahrnehmung 
der Behörde kann durch die Initiative des Regierungspräsidenten verbessert werden 
– die Stellungnahme zu Gesetzen und die ständige Verbesserung der Verwaltungsarbeit 
gehören sowieso zu den Aufgaben des Regierungspräsidiums (s. a. Kapitel I. 1 „Defini-
tion“; Geschäftsordnung § 13). Regierungspräsident Klein:

	 „Wenn wir heute – inzwischen vom Bund beschlossen – ein Gesetz haben, das zur Be-
schleunigung von Planvorhaben dient, von großen Infrastrukturmaßnahmen, und im Mo-
ment im hessischen Landtag das entsprechende Gesetz eingebracht worden ist, dann – das  
sage ich ganz bescheiden – hat dieses Haus erstens mit den Anstoß dazu gegeben und zwei-
tens haben die drei hessischen Regierungspräsidenten mit Vertretern der Straßenbauverwal-
tung eigene Vorschläge unterbreitet – dem Wirtschaftsminister und der Staatskanzlei – wie  
aus unserer Sicht wichtige Planfeststellungsverfahren schneller abgewickelt werden können.“
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Andere Gestaltungsmöglichkeiten des Regierungspräsidenten liegen in der Öffent-
lichkeitsarbeit bzw. in der Kontaktpflege zu den Vertretern des öffentlichen Lebens 
im Bezirk. Dazu wurden von den Regierungspräsidenten in den vergangenen Jahren 
verschiedene Veranstaltungen auf den Weg gebracht, durch die sowohl das Regierungs-
präsidium als Behörde für die Region als auch der Regierungsbezirk als Ganzes gestärkt 
werden sollen.

Die Präsidentenwanderung
„Was kann das Regierungspräsidium als gesellschaftliche Einladung einführen?“, diese 
Frage stellte sich Regierungspräsident Dr. Burghard Vilmar zu Beginn seiner ersten 
Amtszeit. Bundeswehr und Staatstheater hatten z.B. Bälle, berichtet er, und so kam  
Dr. Vilmar, der nach eigenen Angaben gerne wandert, die Idee: 1976 rief er die „Präsi-
dentenwanderung“ ins Leben.
	 Eingeladen wurden die Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Behörden, Verbänden 
und Institutionen des Bezirks. Die Wanderung habe „großen Anklang“ gefunden,  
berichtet Dr. Vilmar, seither findet die Wanderung (seit 1979 im Wechsel mit der 
Handwerkskammer) jedes Jahr statt. Die dahinter stehende Idee fasst der ehemalige 
Regierungspräsident so zusammen: „Kommunikation zwischen den ,wichtigen Leu-
ten‘“, verbunden mit der „schönen nordhessischen Landschaft“, gleichzeitig „etwas 
für die Gesundheit tun“.

Das Parlamentarier-Treffen
Unter Regierungspräsident Klein eingeführt wurde ein jährliches Treffen der Ab-
geordneten des Regierungsbezirks im Regierungspräsidium Kassel. Einmal im 
Jahr werden nach Kleins Angaben alle Landes-, Bundes- und Europaparlamen-
tarier des Bezirks eingeladen, um den Abgeordneten „einen Querschnitt“ darzu-
stellen. „Meistens präsentieren wir ihnen Aufgaben, die ohnehin in der täglichen 
Arbeit eines Abgeordneten vorkommen“, berichtet der Regierungspräsident, bei-
spielsweise den Flughafenausbau in Kassel-Calden oder die Autobahnprojekte 
A 4, A 44, A 49 und A 66, auf die „die Abgeordneten täglich, wenn sie in ihrem 
Wahlkreis unterwegs sind, natürlich angesprochen werden.“ Die Abgeordneten 
werden so über die neuesten Verfahrensstände informiert. „Dass die Abgeord-
neten von Jahr zu Jahr mehr geworden sind, spricht dafür, dass sie die Infor-
mationsveranstaltung sehr positiv beurteilen“, sagt Lutz Klein, bei der letzten 
Veranstaltung im Februar 2008 waren nach Angaben des Pressesprechers über 
25 Abgeordnete nach Kassel gekommen, die sich „dankbar für die gute Informa
tionsaufbereitung“ zeigten.
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	 Das Parlamentarier-Treffen im Regierungspräsidium Kassel ist übrigens 
nicht neu. Im Zuge der Diskussion um eine mögliche Abschaffung in Hessen 
hatte Regierungspräsident Dr. Vilmar im Jahr 1975 erstmals ein solches Treffen 
veranstaltet „um ihnen am Beispiel zu zeigen, welche Aufgaben das Regierungs-
präsidium wahrnimmt und welche Bündelungsfunktion es hat“, so Dr. Vilmar. 

Das „Forum RP“
Unter dem Titel „Forum RP“ wurde vor einigen Jahren eine Veranstaltungsreihe 
des Regierungspräsidiums ins Leben gerufen, die aktuelle Probleme der Region 
erörtern soll. „Wo immer das Regierungspräsidium Kassel innerhalb seines Wir-
kungsbereiches ein besonderes Informationsbedürfnis feststellt, wo es gilt, zwi-
schen unterschiedlichen Interessen zu moderieren oder für wichtige Projekte zu 
werben, da ergreifen wir die Initiative“, heißt es dazu im Report 2005 (S. 12). Ziel 
sei es, die Chancen der Region zu ergreifen und „unerwünschte Entwicklungen“ 
durch Moderation und Vernetzungen abzuwenden (ebd.). Nach Angaben des 
Pressesprechers ist das „Forum RP“ eine Informationsveranstaltung und eine Dis-
kussionsrunde. Referenten berichten zu den Schwerpunktthemen, die anschlie-
ßend mit den Betroffenen aus der Region diskutiert werden. Themen waren u.a.: 
Der Edersee (Interessen des Tourismus vs. Interessen der Wasserwirtschaft), die 
demografische Entwicklung, die Windenergie und die Anbindung Nordhessens 
im Rahmen „50 Jahre Hessen“. 

Neben diesen, vor allem an Entscheidungs- und Verantwortungsträger der Region  
gerichteten Veranstaltungen richtet sich das Regierungspräsidium Kassel auch an die 
Bevölkerung:

Das Sattelfest
1995 wurde von Regierungspräsidentin Inge Friedrich das „Sattelfest“ ins Leben 
gerufen, das seither jährlich stattfindet. Das Regierungspräsidium versteht sich 
damit als „Gastgeber der Region“ (Report 2005, S. 12). Zunächst zwischen Kassel 
und Hann. Münden, inzwischen sogar bis Oberweser werden die Bundesstraßen 
entlang der Fulda und Weser am ersten Juni-Sonntag auf nunmehr 50 Kilome-
tern Länge gesperrt, um Radfahrern, Inlineskatern und anderen nicht motorisier-
ten Gefährten den Vorrang zu geben. Unterstützt wird das Regierungspräsidium 
von nordhessischen Unternehmen, die das Sattelfest u.a. finanziell fördern. „Ein 
einziges großes rollendes Fest für die ganze Familie, bei dem – je nach Wetter 
– zwischen 15.000 und 40.000 Menschen mitmachen“ (Report 2005, S. 12).
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Die Interventionen
Um das Regierungspräsidium auch jüngeren Menschen zu öffnen (vgl. Kapitel  
II. 4.5 „Die Öffentlichkeitsarbeit“), wurde im Regierungspräsidium Kassel inter-
veniert. Unter dem Titel „Interventionen“ werden einmal im Jahr junge Künstler 
in das Regierungspräsidium eingeladen, um ihre Werke dort auszustellen. Schon 
die Einladung ist dabei etwas Besonderes, wie Pressesprecher Michael Conrad 
berichtet, denn die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums wählen beim jähr-
lichen „Rundgang“ (Ausstellung der Studierenden) der Kunsthochschule Kassel 
die Kunstwerke aus, die sie gerne im Regierungspräsidium sehen würden. Die 
Kunstobjekte werden für vier bis sechs Wochen im Hause ausgestellt, der Titel 
der Ausstellung „Interventionen“ sei wörtlich zu nehmen, „das Kennenlernen der 
Lebens- und Arbeitswelt ‚Regierungspräsidium‘ und die Auseinandersetzung mit 
ihr sind sehr erwünscht“ (Report 2005, S. 49). 

Zuletzt sollen zwei Initiativen des Kasseler Regierungspräsidenten dargestellt werden, 
die durch ihre Weiterentwicklung für die Region Nordhessen eine besondere Bedeu-
tung erlangt haben:

Die Nordhessenkonferenz
In seiner zweiten Amtszeit wurde von Regierungspräsident Dr. Burghard Vilmar im 
Jahr 1985 die „Nordhessenkonferenz“ (später: Nordhessenrunde) ins Leben gerufen. 
Den Hintergrund dieser Initiative schildert der ehemalige Regierungspräsident. In 
Nordhessen sei der Wunsch aufgekommen, „eine gemeinsame Standortbestimmung“ 
zu erhalten und die Stärken und Schwächen der Region herauszuarbeiten. Ziel war 
es, eine „gemeinsame Initiative ‚Nordhessenprogramm’“ zu entwickeln (Protokoll der 
Nordhessenrunde vom 17. 7. 1985; vgl. Ordner 40/1 710 06). Bis 1985 habe „jeder als 
Einzelkämpfer gearbeitet“, es gab keine umfassende Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Interessengruppen der Region. Er habe daher die Initiative für die Nord-
hessenrunde ergriffen, sagt Dr. Vilmar, da für diese Aufgabe „niemand besser geeignet“ 
sei, als „der neutrale Regierungspräsident“. Die Landkreise und kreisfreien Städte des 
Regierungsbezirks erarbeiteten, koordiniert vom Regierungspräsidium Kassel, ein „In-
itiativprogramm für Nordhessen“, das im Oktober 1985 nach mehreren Treffen auf 
Einladung des Regierungspräsidenten vorgestellt wurde. Zu dem Initiativprogramm 
wurden außerdem vom Regierungspräsidium die Stellungnahmen wichtiger Inter-
essengruppen des Bezirks eingeholt, etwa der Industrie- und Handelskammern, der 
Handwerkskammern, der Gewerkschaften und der Universitäten in Kassel, Marburg 
und der FH Fulda. Bereits vor der Herausgabe des Initiativprogramms hatte sich die 
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Nordhessenrunde außerdem dafür ausgesprochen, den bisherigen Teilnehmerkreis 
aus kommunalen Vertretern und Regierungspräsidien auszuweiten auf die „gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen Institutionen des Bezirks“ (Protokoll, 17. 7. 1985). 
In ihrer Stellungnahme vom 30. Dezember 1985 (vgl. Ordner 40/1 710 06) begrüßt die 
IHK Kassel dann auch die Initiative, da „es erstmals gelungen ist, seitens der nord-
hessischen kommunalen Gebietskörperschaften ‚mit einer Stimme’ zu sprechen.“ Mit 
erweitertem Teilnehmerkreis tagte die Nordhessenrunde schließlich in den folgenden 
Jahren mehrmals und griff dabei jeweils spezielle Themen und Schwerpunkte auf, die 
die Region voran bringen sollten, 1988 z.B. die Förderung der Informations- und 
Kommunikationstechnik in Nordhessen. Handlungsfelder waren auch: die Verkehrs-
anbindung, die Bereitstellung von Gewerbeflächen, die Förderung des Tourismus, die 
Nutzung ehemaliger Militärgelände, Bildung, Forschung, Entwicklung und Univer-
sitäten oder die Finanzausstattung der Kommunen (vgl. Archivordner „Nordhessen- 
runde“). Mehrere Resolutionen wurden verfasst und einige Projekte auf den Weg  
gebracht: das Güterverkehrszentrum in Kassel, der Nordhessische Verkehrsverbund, 
der Ausbau der Universität Kassel, die touristische Vermarktung der Region (vgl. ebd.). 
Unter anderem wurden auch Fachkonferenzen durchgeführt (z.B. 1992 auf Einladung 
des Regierungspräsidenten zum Thema Personennahverkehr). 1988 präsentierten sich 
das RP und die Universität Kassel gemeinsam auf der Hannover-Messe zum Thema 

„Regionalisierung der Technologie- und Innovationsberatung.“ An dieser Stelle kann 
nur ein kleiner Einblick in Arbeit und Erfolge der Nordhessenrunde gegeben wer-
den, die von Regierungspräsident Dr. Vilmar ins Leben gerufen und von Dr. Wilke, 
der den besonderen Aspekt der Wiedervereinigung betonte und die Runde teilweise 
auf die umliegenden Regionen ausweitete, fortgeführt wurde. Regierungspräsidentin 
Inge Friedrich nahm nach zweijähriger Pause den Faden 1994 wieder auf, da sie die 
Aufgabe des Regierungspräsidiums darin sehe, „sich auch weiterhin für die Fortent-
wicklung der Region einzusetzen“ (Protokoll der Nordhessenrunde vom 1. 10. 1992 
zum 125-jährigen Bestehen des Regierungspräsidiums Kassel; vgl. Archivordner Nord
hessenrunde). Die Regierungspräsidentin machte bereits eine Tendenz zur Formalisie-
rung der Arbeit aus, die zu einer höheren Verbindlichkeit führe (Adressat der Nord-
hessenrunde seien „die Anwesenden selbst“, sie sollten die Runde als Arbeitsauftrag 
begreifen; vgl. ebd.). Ende der 90er Jahre lief die Nordhessenrunde dann aus – aber 
nicht, weil sie keinen Erfolg hatte, sondern weil sie zu einem Erfolg führte: Eben-
falls 1985 hatte die IHK Kassel die Aktion „pro Nordhessen“ gegründet, die später 
zur Gründung des Vereins „pro Nordhessen e.V.“ führte (vgl. Ordner 40/1 71c 06). 

„Pro Nordhessen“ sieht sich als Förderverein und Botschafter der Region, der Verein 
hat über 300 Mitglieder aus Bürgern, Institutionen und Unternehmen aus Nordhes-
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sen, „die sich der Region auf besondere Weise verpflichtet fühlen“ (vgl. Internetdar-
stellung pro Nordhessen). Aus dem Verein und der Nordhessenrunde ging schließlich 
im Jahr 2000 das Regionalmanagement Nordhessen hervor. In dessen Internetauftritt  
heißt es: 

	 „Im November 2000 wurden mit den nordhessischen Wirtschaftsförderern unter Lei-
tung und Federführung der Fördergesellschaft Nordhessen, den nordhessischen Kammern, 
der Universität Kassel, dem Regierungspräsidium und dem Verein Pro Nordhessen die 
Kernelemente einer regionalen Entwicklungskonzeption für die Region herausgearbeitet. 
[…] Die Idee zur Gründung eines Regionalmanagements war geboren.“ 

Im Januar 2001 wurde schließlich der Gesellschaftervertrag (Gebietskörperschaften 
und Wirtschaftsvertreter) unterzeichnet. Unter anderem verfolgt das Regionalmanage-
ment die Ziele einer Stärkung und Förderung der nordhessischen Wirtschaft sowie 
einer Koordination und Ausweitung der Kooperation der verschiedenen Interessen-
gruppen und Wissenscluster (vgl. Internetdarstellung). Die Initiative des Regierungs-
präsidenten und der IHK hat sich damit institutionalisiert.

Der damalige hessische Wirtschaftsminister Lothar Klemm bezeichnete die Nordhes-
senrunde in einer Rede im Dezember 1994 als „ganz wichtiges regionalpolitisches In-
strument“ zum Meinungsaustausch, zum „Ausloten konsensfähiger Positionen“ bis 
hin zur Umsetzung gemeinsamer Projekte. Die Nordhessenrunde trage dazu bei, das 
Regionalbewusstsein zu kräftigen, aber auch die Aktivitäten des Landes zu erleichtern 
(vgl. Archivordner Nordhessenrunde). 
	 Für Dr. Burghard Vilmar ist die Nordhessenkonferenz ein „wichtiger Schritt“ für 
eine gemeinsame Standortbestimmung Nordhessens und „für das Nordhessengefühl“ 
gewesen. Es sei zwar leichter, Ziele zu formulieren, als sie anschließend umzusetzen, 
so Dr. Vilmar, doch trotz aller Schwierigkeiten habe die Nordhessenrunde „eine wich-
tige Vorarbeit“ für das Entstehen des Regionalmanagements geleistet (vgl. auch Re-
port 2007, S. 10). Auch die derzeit diskutierte Fusion von Landkreis und Stadt Kassel 
habe ihre Anfänge in der Nordhessenrunde genommen. Dr. Vilmar hätte sich zwar 
eine „zügigere Umsetzung“ der Ergebnisse gewünscht, jetzt würde es aber die ersten 
Schritte geben. Die Zusammenarbeit unter den Teilnehmern sei „zunächst verhalten“ 
gewesen, erinnert sich der Initiator der Runde, die Landkreise hätten Vorbehalte gegen 
das Oberzentrum Kassel gehabt. Mit der Zeit habe sich dieses Verhältnis aber ver-
bessert, alle Teilnehmer hätten ein starkes Interesse daran gehabt, eine „gemeinsame 
Position für Nordhessen“ zu vertreten. Einen weiteren Erfolg sieht Dr. Vilmar in der 
„Signalwirkung“ der Nordhessenkonferenz, das Modell sei vom RP Gießen aufgegrif-
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fen worden, wo eine Mittelhessenrunde eingerichtet wurde. Die Rolle des Regierungs-
präsidenten beschreibt Dr. Vilmar als „ganz wichtig“, da die Nordhessenkonferenz 
vom Regierungspräsidenten koordiniert wurde. Die Landkreise und die Stadt Kassel 
hätten die übergreifende gemeinsame Initiative nicht leisten können (u.a. auch wegen 
der damaligen Vorbehalte der Landkreise gegenüber der kreisfreien Stadt).

Der Kultursommer Nordhessen
Eine Folge der Arbeit der Nordhessenrunde war die Etablierung des „Kultursommers 
Nordhessen“ in der Amtszeit von Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke. Die Sonder
akte „wichtige Ereignisse“ (Band III) hält die Gründung des Kultursommers fest. Die 
Abteilung II (Kultus) berichtet, dass Mitarbeiter der Abteilung im Jahr 1988 die Grün-
dung eines Kulturförderkreises Nordhessen e.V. und die Durchführung des ersten 

„Kultursommers in Nordhessen“ für das Jahr 1989 vorbereiteten. Damit sollten die 
Zielsetzungen der ersten Nordhessenrunde erreicht werden: stärkere Kulturförderung, 
bessere Darstellung der Region nach innen und außen, Aufwertung der Kultur als 
Standortfaktor sowie Unterstützung des Fremdenverkehrs.

	 „Nachdem eine Realisierung dieser Initiative wegen fehlender finanzieller Mittel 
zunächst nicht möglich war, gab Regierungspräsident Dr. Wilke in der Konferenz der 
Landräte und Oberbürgermeister am 20. 04. 1988 die Zusage, dass der RP die Koordination 
der geplanten Initiative übernehmen werde.“ (wichtige Ereignisse, Band III)

Ein Studienrat wurde als künstlerischer Berater für jeweils zwei Wochentage zum RP 
abgeordnet; es konstituierte sich eine Arbeitsgruppe aus drei Mitarbeitern der Abtei-
lung II, einer Mitarbeiterin der Pressestelle und zwei Mitarbeitern der HLT-Gesell-
schaft für Forschung und Planung (Wiesbaden). Bei den Gesprächen mit örtlichen 
Kulturträgern sei deutlich geworden, „dass es im Regierungsbezirk Kassel vielfältige 
kulturelle Aktivitäten von z.T. beachtlichem Niveau gibt, die jedoch in der Region 
besser bekannt gemacht werden müssen“, heißt es in der Akte. 
	 Am 1. Dezember 1988 wurde der Kulturförderkreis Nordhessen e.V. im RP Kassel 
gegründet, erster Vorsitzender wurde Dr. Joachim Schnell (Melsungen), sein Stellver-
treter Regierungspräsident Dr. Wilke. 

	 „Prominente Gründungsmitglieder sind das Schriftstellerehepaar Christine Brückner 
und Otto Heinrich Kühner. Der Verein wird von allen nordhessischen Kreisen und den 
Städten Kassel und Fulda unterstützt. Seine Aufgabe sieht er vordringlich in der Unter
stützung bestehender und der Förderung neuer kultureller Veranstaltungen.“ (wichtige 
Ereignisse, Band III)
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Am 10. Oktober 1988 stellte Regierungspräsident Dr. Wilke das Konzept für einen 
Kultursommer 1989 in Korbach vor:

	 „Für 1989 ist die Durchführung des ersten „Kultursommers in Nordhessen in der Zeit 
vom 14. 05. bis zum 20. 08. 1989 geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt wird eine wesentliche 
Aufgabe des RP erfüllt sein, Hilfestellung in der Startphase dieser kulturellen Initiative für 
Nordhessen zu geben. Danach muss diese Arbeit voll vom Kulturförderkreis Nordhessen mit 
Unterstützung der Kommunen geleistet werden.“ (wichtige Ereignisse, Band III)

Der Kultursommer Nordhessen ist seit dem Startschuss durch das Regierungspräsi-
dium in Nordhessen eine „fest etablierte traditionelle Kultureinrichtung“ (www.kul-
tur-hessen.de). Träger des Kultursommers ist ein Verein, ihm gehören u.a. die sechs 
Landkreise des Regierungsbezirks und die Stadt Kassel an. Finanziert wird der Kultur
sommers „etwa zu gleichen Teilen aus öffentlichen Mitteln und Unterstützungen 
seitens der Wirtschaft“ (ebd.). Zwischen Juni und September findet ein vielfältiges 
Programm aus Musik, Theater und Kunst in unterschiedlichen Orten der Region 
statt. Im Jahr 2007 gab es 63 Veranstaltungen an 45 Spielorten (vgl. Pressemitteilung  
Mai 2007).
	 Für Dr. Wilke ist der Kultursommer ein Beispiel, wie der Regierungspräsident 
auf die Region einwirken kann und welche Freiheiten er bei der Ausübung seiner 
Tätigkeit hat – vom Wirtschaftsministerium habe es damals eine Finanzspritze ge-
geben, alles andere sei Sache des Regierungspräsidenten gewesen. „Eine Landschaft, 
eine Region definiert sich immer auch über die Kultur“, sagt Dr. Wilke, er habe den 
Kultursommer eingeführt nach dem Motto „der Staat selbst soll keine Kultur machen, 
aber mit Kultur lässt sich sehr wohl Staat machen.“

Kontinuität in Innern

II. 3.1.3 Der Regierungsvizepräsident

Der Regierungsvizepräsident ist der ranghöchste Laufbahn-Beamte des Regierungs-
präsidiums, er ist kein politischer Beamter wie der Regierungspräsident und vor allem 
für den Innenbereich der Behörde zuständig. „Mit Fug und Recht kann der Regie-
rungsvizepräsident als die tragende Säule im behördeninternen Bereich bezeichnet 
werden“, schreibt Hillmann (S. 198/199). Das unterstreicht auch den Ausspruch eines 
ehemaligen Kasseler Vizepräsidenten, der seine Stellung als die eines „Schmiermaxe“ 
bezeichnet haben soll, der mit der Ölkanne in der Hand dafür Sorge trägt, dass die 
Behörde einwandfrei funktioniert. Die Anforderungen an den „Schmiermaxe“ sind 
allerdings hoch: Die Geschäftsordnung (vgl. § 8, Absatz 4) schreibt den hessischen 
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Regierungsvizepräsidenten drei Aufgabenbereiche zu:
–	 er ist ständiger Vertreter des Regierungspräsidenten,
–	 unterstützt den Regierungspräsidenten bei Leitung  
	 des Hauses und bei der Vertretung nach außen
–	 und leitet eine Abteilung.
Auch Fonk beschreibt diese „dreifache Rolle“ des Vizepräsidenten und die damit 
verbundenen Aufgaben und Anforderungen, die fließend ineinander übergehen, 
Hillmann hebt die „herausragende Stellung“ des Vertreters des Regierungspräsidenten 
hervor (vgl. Fonk, S. 207 – 210; Hillmann, S. 197/198):
	 Die Funktion des ständigen Vertreters des Regierungspräsidenten habe der Vize
präsident andauernd und nicht nur bei Abwesenheit des Präsidenten ohne zeitliche 
und sachliche Einschränkung inne (es sei denn, die Funktion werde ausdrücklich 
beschränkt). Der Vizepräsident sei damit „alter ego des Chefs“ (Fonk, S. 208) und 

„tritt für den Behördenleiter ein, der von seinen Befugnissen keinen Gebrauch macht“ 
(Fonk, S. 213). Er kann dessen Stellung als Behördenleiter aber nur dann wahrnehmen, 
wenn der Regierungspräsident tatsächlich verhindert ist.
	 Damit dient der Vizepräsident der Entlastung des Behördenleiters, sodass sich 
dieser auf seine extern orientierten Aufgaben konzentrieren kann. Der Vizepräsident 
unterrichtet z.B. den Regierungspräsidenten und entscheidet über Vorgänge, die dem 
Behördenleiter vorgelegt werden sollen. Als Mitlenker der Behörde im Innenbereich 
koordiniert der Vizepräsident abteilungsübergreifende Aufgaben und den inneren Ge-
schäftsbetrieb, er ist z.B. Vorgesetzter der Abteilungsleiter und aller Bediensteten sowie 
für den Haushalt und das Personal verantwortlich. Als Abteilungsleiter leitet der Regie
rungsvizepräsident i.d.R. die Präsidial- bzw. Zentralabteilung, deren Aufgaben eng mit 
den genannten Leitungsaufgaben des Vizepräsidenten verbunden sind. 
	 Aus diesen Zuständigkeiten ergibt sich für Hillmann die Anforderung, dass der 
Regierungsvizepräsident ein hochqualifizierter Verwaltungsfachmann sein müsse, ins-
besondere dann, wenn der Regierungspräsident über keine Verwaltungserfahrung ver-
fügt. Ein ebenfalls wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Rolle des Regierungsvize-
präsidenten dürfte sein, dass dieser für eine gewisse Kontinuität innerhalb der Behörde 
sorgt: Als politischer Beamter wechselt die Person des Regierungspräsidenten in der 
Regel öfter als die des Lebenszeitbeamten Regierungsvizepräsident. Dies zeigt auch ein 
Blick auf die Vizepräsidenten des Kassler Regierungspräsidiums.
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Ein chronologischer Überblick

II. 3.1.4 Regierungspräsidenten und Vizepräsidenten in Kassel

Die Regierungspräsidenten seit 1867
Von der Gründung des Regierungspräsidiums Kassel im Jahr 1867 bis zum Jahr 1886 
wurden das Amt des Oberpräsidenten und des Regierungspräsidenten in Kassel in Per-
sonalunion geführt, die Leitung des Regierungspräsidiums lag, „entsprechend den all-
gemeinen preußischen Vorschriften, in der Hand des in Kassel residierenden Oberprä-
sidenten der neu geschaffenen Provinz Hessen-Nassau“ (Dülfer, S. 224). Die Führung 
der Behörde des Regierungspräsidenten lag in den Händen des Vize(ober-)präsidenten, 
der in der Öffentlichkeit Dülfer zufolge als Regierungspräsident angesehen war und 
zum Teil auch den Rang (nicht aber Amtsbezeichnung/Stellung) trug (vgl. Dülfer,  
S. 227). 1886 wurden dann auf Grundlage des Landesverwaltungsgesetzes von 1883 die 
Ämter des Ober- und des Regierungspräsidenten getrennt (vgl. Dülfer, S. 227). 

Das Amt des Regierungspräsidenten hatten inne

1867 – Dezember 1871 Eduard von Moeller; ehemaliger Reichstagsabgeordneter und 
Regierungspräsident in Köln; nach 1871 Verwalter von Elsaß-Lothringen; Ehrenbürger 
von Kassel.
Januar 1872 – 1875 Ludwig von Bodelschwingh, ehemaliger Regierungspräsident in  
Minden.
17. Februar 1875 – August 1881 August Freiherr von Ende, erster in Kurhessen geborener 
Oberpräsident in Kassel, ehemaliger Reichstagsabgeordneter und Regierungspräsident 
in Düsseldorf.
17. August 1881 – Mai 1886 Botho Graf zu Eulenburg, ehemaliger preußischer  
Abgeordneter, Regierungspräsident in Wiesbaden und Oberpräsident in Hannover, 
preußischer Innenminister; ab 1892 preußischer Ministerpräsident und später wieder 
Innenminister.

Als Leiter des Kasseler Regierungspräsidiums (Vizepräsidenten) fungierten 
zwischen 1867 und 1886

1867 – 1876 Hans Freiherr von Hardenberg, ehemaliger Landrat (Mansfeld) und  
preußischer Kammerherr; im Rang des Regierungspräsidenten.
1. Juni 1876 – 1884 Heinrich von Brauchitsch, ehemaliger Richter und Landrat (Alt-
mark), ab 1884 Regierungspräsident in Erfurt.
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1884 – 1886 Eduard Magdeburg, ehemaliger vortragender Rat im Reichsrat des Innern.

Am 1. Juli 1886 wurde Eduard Magdeburg zum Regierungspräsidenten ernannt. Mit 
der Beförderung war auch die Leitungsbefugnis des Oberpräsidenten aufgehoben, so-
dass Magdeburg der erste selbstständige Leiter des Regierungspräsidiums Kassel wurde 
(vgl. Dülfer, S. 229). 

Regierungspräsidenten in Kassel

1886 (Juni bis Dezember) Eduard Magdeburg; ab Dezember 1886 Unterstaatssekretär 
im Ministerium für Handel und Gewerbe und später Oberpräsident der Provinz Hes-
sen-Nassau.
11. März 1887 – 17. Juli 1893 Anton Rothe, ehemaliger Regierungspräsident in Danzig; 
später Direktor des Reichsamtes des Innern. 
18. August 1893 – 28. Januar 1899 Maximilian Graf Clairon d’Haussonville, ehemaliger 
Regierungspräsident in Koeslin und Mitglied des Abgeordnetenhauses; er starb wäh-
rend seiner Amtszeit.
18. Februar 1899 – 1905 August von Trott zu Solz. Nach Freiherr von Ende erst der 
zweite Behördenleiter, der aus dem „heimatlichen Bezirk“ (Dülfer, S. 230) stammte; 
ehemaliger Landrat in Höchst (Main) und Marburg, preußischer Abgeordneter,  
Regierungsrat im Innenministerium; ab 1905 Oberpräsident in Brandenburg, später 
Kultusminister, 1917 – 1919 Oberpräsident in Kassel.
2. Juni 1905 bis September 1919 Percy Graf von Bernstorff, ehemaliger Landrat (Ost
prignitz) und preußischer Abgeordneter, Polizeipräsident in Potsdam; verließ 1919 den 
Staatsdienst.
11. Oktober 1919 – Januar 1929 Gustav Springorum, ehemaliger Landrat in Waldbroel 
und Fulda, Leiter des Oberversicherungsamtes und Stellvertreter des Regierungspräsi-
denten in Wiesbaden; am 31. Januar 1929 pensioniert.
1. Mai 1926 – Februar 1927 Dr. Otto Stoelzel, in Kassel geboren, Richter und Leiter 
einer Unterabteilung beim Ministerium des Innern; später Professor für Verwaltungs-
recht in Marburg.

16. März 1927 – 24. Februar 1933 Dr. Ferdinand Friedensburg, ehemaliger Landrat  
in Rosenberg, Polizeivizepräsident in Berlin; wurde wegen seines Eintretens für  
republikanische Parteien und Verbände 1933 seines Amtes enthoben und kam in  
Gestapo-Haft; 1946 – 1951 Bürgermeister von Groß-Berlin, später Präsident des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung und Mitglied des Bundestages.
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3. März 1933 – 30. Juni 1944 Kurt von Monbart, ehemaliger Landrat in Züllichau; 
später bis zum Zusammenbruch des Nazi-Regimes Generaldirektor der Landeskredit-
kasse; er beging Selbstmord.

1944 wurden die Ämter des Ober- und des Regierungspräsidenten wieder zusammen-
gelegt (vgl. Dülfer, S. 236). Als bisheriger Vertreter des Kasseler Oberpräsidenten über-
nahm vom 
1. Juli 1944 bis zum Zusammenbruch der Nazi-Diktatur Regierungspräsident (Rang) 
Dr. Ernst Beckmann die Leitung der Behörde; nach 1945 gelangte er nicht mehr in den 
Staatsdienst.

Die Zusammenlegung von Ober- und Regierungspräsident blieb nach dem Ende  
des Krieges unter amerikanischer Besatzung zunächst bestehen. Am 10. Mai 1945  
wurde „der kommissarische Ober- und Regierungspräsident“ in Kassel bestellt. Nach 
der Gründung des Landes Hessen entstanden am 14. Januar 1946 per Erlass die drei 
hessischen Regierungspräsidien in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt. 

Die Regierungspräsidenten nach 1945

10. Mai 1945 – 1. November 1961: Dr. Fritz Hoch (SPD)
Dr. Fritz Hoch, damaliger Oberregierungsrat in Kassel, wurde am 10. Mai 1945 von 
der amerikanischen Besatzungsmacht zum kommissarischen Ober- und Regierungs-
präsidenten bestellt. Dr. Hoch blieb bis zu seinem Ausscheiden in den Ruhestand 
Regierungspräsident. Er wurde 1896 in Zürich als Sohn des sozialdemokratischen 
Reichstagsabgeordneten Gustav Hoch geboren, studierte Rechtswissenschaften, pro-
movierte in Frankfurt/Main und arbeitete zunächst als Rechtsreferendar im Regie-
rungspräsidium Kassel, später u.a. als Polizeidezernent der Regierung in Liegnitz, ab 
1926 im Preußischen Innenministerium in Berlin. Aus politischen Gründen wurde er 
nach dem Sturz der preußischen Regierung 1932 zur Regierung in Kassel versetzt, wo 
er u.a. bis 1945 für die Kommunal- und Sparkassenaufsicht zuständig war. „Mehrmals 
leiteten die nationalsozialistischen Gewalthaber politische Maßnahmen gegen ihn ein“ 
(vgl. Schneider, S. 97), sein Vater und sein Bruder starben in Konzentrationslagern. 
	 Dr. Fritz Hoch war über Nordhessen hinaus als Regierungspräsident sehr ange-
sehen, „unvergessen bleiben seine erfolgreichen Bemühungen, das Leben der Bevölke-
rung unmittelbar nach dem Zusammenbruch zu modernisieren“ (Schneider, S. 97). Er 
gehörte dem Parlamentarischen Rat in Bonn 1948/49, der Kommission zur Vorberei-
tung der Hessischen Verfassung 1946 und der Kabinettskommission zur Verwaltungs-
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reform in Hessen 1948 und nach seiner Pensionierung dem Hessischen Staatsgerichts-
hof an. Auch für sein großes ehrenamtliches Engagement wurde Dr. Fritz Hoch u.a. 
mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 
der Freiherr-vom-Stein-Plakette und der Ehrenplakette der Stadt Kassel ausgezeichnet. 
Er war Ehrensenator der Universität Marburg, das Gebäude des Regierungspräsidiums 
Kassel im Steinweg trägt heute seinen Namen. Dr. Hoch starb am 20. Oktober 1984 in 
Kassel.

11. Januar 1962 – 31. August 1975: Alfred Schneider (SPD)
Am 11. Januar 1962 wurde Alfred Schneider, bis dahin Regierungsvizepräsident in 
Kassel, zum Regierungspräsidenten berufen. Geboren 1911 in Berlin, studierte er 
Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften. Bis zu seiner Einberufung im August 
1939 war er in verschiedenen Behörden in Kassel tätig, 1953 wurde er aus russischer 
Kriegsgefangenschaft schwer kriegsbeschädigt entlassen und zum Regierungsrat beim 
Regierungspräsidenten in Kassel berufen, wo er am 1. Januar 1956 zum Regierungs
vizepräsidenten befördert wurde. Er war Mitglied der Sachverständigenkommission 
für die Verwaltungsreform in Hessen und setzte sich stark für den Erhalt des Regie-
rungspräsidiums während der Verwaltungsreform in den 1970er Jahren ein. Schneider 
ging 1975 auf eigenen Wunsch in Ruhestand, er starb am 16. Juni 1998.

1. September 1975 – März 1979: Dr. Burghard Vilmar (SPD)
Der ehemalige Marburger Landrat Dr. Burghard Vilmar trat auf Wunsch von Alfred 
Schneider am 1. September 1975 Schneiders Nachfolge an. Dr. Burghard Vilmar wurde 
im Juni 1933 in Kassel geboren und studierte Jura, ehe er als Assessor zum Regierungs-
präsidium Kassel kam. 1965 wechselte er als Rechtsberater in die Marburger Kreisver-
waltung, wo er nur ein Jahr später zum Landrat gewählt wurde. Im Januar 1975 wurde 
Dr. Vilmar vom Marburger Kreistag abgewählt, da die Kommunalwahlen CDU und 
FWG eine Mehrheit beschert hatten. 1979 wechselte Dr. Vilmar als Staatssekretär in 
das Hessische Kultusministerium. Während seiner ersten Amtszeit führt Dr. Vilmar 
den Kampf seines Vorgängers für den Erhalt der Behörde erfolgreich fort.
	 Als erster und bisher einziger Regierungspräsident in Kassel wurde Dr. Vilmar 
zweimal zum Regierungspräsidenten in Kassel berufen. 1984 trat er die Nachfolge 
seines Nachfolgers Heinz Fröbel an und initiierte unter anderem die Nordhessen- 
konferenz. Nach nur drei Amtsjahren musste Dr. Vilmar das Amt des Regierungs-
präsidenten mit dem Regierungswechsel von 1987 abgeben, er war anschließend als 
Rechtsanwalt tätig. 
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15. März 1979 – 1984: Heinz Fröbel (FDP)
Heinz Fröbel war der erste Kasseler Regierungspräsident der Nachkriegszeit, der nicht 
der SPD angehörte und außerdem als „Quereinsteiger“ ohne Behördenerfahrung das 
Regierungspräsidium leitete. Im Dezember 1921 geboren, studierte er nach amerika-
nischer Kriegsgefangenschaft Volkswirtschaftslehre und wurde 1952 persönlicher Refe-
rent des Hauptgeschäftsführers der Industrie- und Handelskammer in Kassel, wo er 
ab 1960 Mitglied der Geschäftsführung, zuletzt selbst Geschäftsführer, war. Ab 1968 
war Heinz Fröbel Fraktionsvorsitzender der FDP-Stadtverordnetenfraktion in Kassel 
und später auch in der Regionalen Planungsversammlung. In Fröbels Amtszeit fällt 
die Angliederung der Planungsversammlung an bzw. die Eingliederung der Planungs-
gemeinschaften in das Regierungspräsidium. 1984 wurde er – nun regierte die erste 
rot-grüne Koalition in Hessen – von seinem Vorgänger Dr. Burghard Vilmar abgelöst 
und in den Ruhestand versetzt.

16. August 1984 – Juni 1987: Dr. Burghard Vilmar (SPD)
Zweite Amtszeit.

15. Juni 1987 – Februar 1992: Dr. Ernst Wilke (FDP)
Dr. Ernst Wilke wurde nach dem Regierungswechsel von 1987 neuer Regierungsprä-
sident in Kassel. Dr. Wilke, der im Mai 1930 geboren wurde, studierte in Gießen 
Landwirtschaft und promovierte dort im Jahr 1960 in der Fachrichtung Betriebs-
wirtschaft zum Agrarökonom. Er war zunächst u.a. Dozent des landwirtschaftlichen 
Beraterseminars und wechselte 1969 als Referent für Beratung und Erwachsenenfort-
bildung an das Hessische Landwirtschaftsministerium. Von 1970 bis 1975 war er stell-
vertretender Leiter des Landesamtes für Landwirtschaft in Kassel, von 1975 bis 1977 
stellvertretender Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium. Ab 1977 leitete er 
als Präsident das neugegründete Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Land-
entwicklung in Kassel. In seiner Amtszeit als Regierungspräsident setzte Dr. Wilke  
die Nordhessenkonferenz fort und wurde schließlich von der deutschen Wiederver-
einigung geprägt. Nicht nur das Regierungspräsidium, auch der Regierungspräsident 
leistete Aufbauhilfe im neuen Bundesland Thüringen. Von Dezember 1991 bis Januar  
1992 war Dr. Wilke als Kasseler Regierungspräsident an das Thüringer Landesverwal-
tungsamt abgeordnet, das er zunächst kommissarisch leitete. Am 1. Februar 1992 wur-
de er schließlich nach Thüringen versetzt und wurde Präsident des Landesverwaltungs-
amtes. Bereits Ende des Monats wurde Dr. Wilke als Staatssekretär in das Erfurter 
Umweltministerium berufen, im Oktober 1994 trat er in dieser Position auf eigenen 
Wunsch in den Ruhestand und kehrte nach Nordhessen zurück.
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31. Januar 1992 – Juni 1993: Ilse Stiewitt (SPD)
Erstmals in der Geschichte des Regierungspräsidiums übernahm 1992 mit Ilse Stiewitt  
eine Frau die Leitung der Kasseler Behörde. Ilse Stiewitt wurde im März 1943 in  
Schöningen (Niedersachsen) geboren und war damit ebenfalls die erste Behördenleite-
rin nach 1945, die nicht aus Nordhessen stammte. Von 1966 bis 1971 war Frau Stiewitt 
als Diplom-Sozialwirtin in Göttingen tätig, 1972 wurde sie Referentin des Oberbürger-
meisters in Duisburg und später Amtsleiterin. 1984 wechselte sie als Referentin in das 
nordrhein-westfälische Umweltministerium, 1987 wurde sie Beigeordnete für Schule, 
Kultur und Sport der Stadt Herne. Aus diesem Amt heraus wurde sie 1992 zur Kasseler 
Regierungspräsidentin berufen, schon im Juni 1993 trat sie dann aber die Nachfolge 
von Heide Pfarr als Ministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung in der hessischen 
Landesregierung unter Ministerpräsident Hans Eichel an. Seit April 1995 bis zum Jahr 
2003 war Ilse Stiewitt Mitglied des Hessischen Landtages und des Landesvorstandes 
der hessischen SPD.

5. Juli 1993 – Juni 1996: Inge Friedrich (SPD)
Nachfolgerin von Ilse Stiewitt wurde ebenfalls wieder eine Frau: Inge Friedrich, seit 
1986 Abteilungsleiterin im Hessischen Umweltministerium, wurde 1996 zur zweiten 
Regierungspräsidentin in Kassel berufen. 1941 in Gütersloh geboren, studierte sie 
Medizin und Jura und war anschließend als Richterin und Staatsanwältin in Baden-
Württemberg tätig. 1973 wurde Inge Friedrich Justiziarin der Fachhochschule Essen, 
1977 Kanzlerin der FH Dortmund. Unter Regierungspräsidentin Friedrich wurde der 
Verwaltungsreformprozess im Regierungspräsidium Kassel angestoßen, das Sattelfest 
eingeführt und die Nordhessenkonferenz noch einmal wiederbelebt. Sie wechselte 
1996 als Leiterin der Zentralabteilung in das Hessische Ministerium für Frauen, Arbeit 
und Sozialordnung.

1. Juli 1996 – Mai 1999: Bertram Hilgen (SPD)
Nach zwei Frauen, die nicht aus der Region stammten, wurde 1996 mit Bertram Hilgen 
wieder ein Mann aus dem Regierungsbezirk Regierungspräsident in Kassel. Hilgen, 
1954 in Tann/Rhön geboren, studierte Jura und war ab 1980 Referent des Oberbür-
germeisters der Stadt Kassel, Hans Eichel. 1986 wurde Hilgen Leiter des Rechtsamtes 
der Stadt Kassel, 1991 wechselte er mit dem Wahlsieg Eichels in die Hessische Staats-
kanzlei als Leiter des persönlichen Büros des Ministerpräsidenten. 1995 wurde Hilgen 
Leiter der Abteilung für Landespolitik der Staatskanzlei, am 1. Juli 1996 dann Re-
gierungspräsident in Kassel. Hier setzte er den von seiner Vorgängerin angestoßenen 
Verwaltungsreformprozess in Gang, in seine Amtszeit fiel der erneute Kampf gegen  
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die Abschaffung der Behörde. Nach drei Jahren schied Hilgen nach dem Regierungs-
wechsel 1999 aus dem Amt des Regierungspräsidenten aus, er war von 1999 bis 2005 
Leiter des Kommunalen Gebietsrechenzentrums in Kassel. 2005 wurde Bertram Hil-
gen zum Oberbürgermeister der Stadt Kassel gewählt.

1999 – Mai 2003: Oda Scheibelhuber (CDU)
Nachfolger von Bertram Hilgen wurde wieder ein Frau, und wieder stammte diese nicht 
aus Hessen: Oda Scheibelhuber wurde im November 1951 in Triftern (Bayern) geboren 
und war die erste CDU-Politikerin, die nach 1945 das Amt des Regierungspräsidenten 
in Kassel innehatte. Sie studierte Jura und Psychologie und war von 1980 bis 1983 wis-
senschaftliche Assistentin an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, 
anschließend bis 1985 Referentin im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. 
Von 1985 bis 1989 arbeitete sie im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit, zunächst als Pressesprecherin, dann als Ägyptenreferentin. 1989 wurde sie persön-
liche Referentin des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und ehemaligen Fuldaer 
Oberbürgermeisters Dr. Alfred Dregger, als dessen Büroleiterin sie später fungierte. 1996 
wurde Oda Scheibelhuber Bürgermeisterin der Stadt Fulda (für Wirtschaft und Soziales; 
ab 1998 für Schule und Soziales). Im Mai 2003 wechselte Oda Scheibelhuber als Staats-
sekretärin in das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Seit 30. April 2003: Lutz Klein (CDU)
Der amtierende Regierungspräsident, 1943 in Breitscheid (Nordrhein-Westfalen) ge-
boren, absolvierte zunächst eine Feinmechanikerlehre bei der AEG in Heiligenhaus. 
1963 trat Lutz Klein als Polizeivollzugsbeamter in den Bundesgrenzschutz in Eschwege 
ein und besuchte die Grenzschutzfachschule in Kassel. 1970 begann er im Regierungs-
präsidium Kassel eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst und arbeitete 
bis 1975 im Verkehrsdezernat. Im selben Jahr wurde er zum Bürgermeister der Stadt 
Battenberg (Eder) gewählt, dieses Amt übte Lutz Klein bis 1996 aus, dann wurde 
er zum Kämmerer und Ersten Beigeordneten des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen 
mit Sitz in Kassel gewählt. Von 1988 bis 2003 war Lutz Klein Kreisvorsitzender der 
CDU Waldeck-Frankenberg, seit 2000 ist er Mitglied der Diözesanversammlung des 
Bistums Limburg.

Die ständigen Vertreter des Regierungspräsidenten in Kassel nach 1945

Während – insbesondere nach 1975 und den beiden langen Amtszeiten von Dr. Fritz 
Hoch und Alfred Schneider – die Regierungspräsidenten in Kassel relativ häufig wech-
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selten, sorgten die Regierungsvizepräsidenten seither für eine gewisse Kontinuität in 
der Behörde. 

Nach preußischer Regelung war es im Regierungspräsidium Kassel bis 1947 üblich, 
dass der Leiter der Abteilung I gleichzeitig die ständige Vertretung des Regierungsprä-
sidenten innehatte und die Amtsbezeichnung „Regierungsvizepräsident“ führte (vgl. 
Schneider, S. 27). 1947 übernahm Regierungsvizepräsident Dr. Wiechens „endgültig“ 
die ständige Vertretung des Regierungspräsidenten (vgl. Schneider, S. 27) und gab die 
Leitung der Abteilung I auf (ob er eine andere Abteilung leitete, war nicht in Erfah-
rung zu bringen). 1949 übernahm Regierungsdirektor Ratjen als Leiter der Abteilung 
III die ständige Vertretung des Regierungspräsidenten, allerdings ohne den Titel eines 
Regierungsvizepräsidenten. Das Amt des Regierungsvizepräsidenten sei „offensichtlich 
wegen der damaligen Diskussion über eine Neugestaltung […] der Mittelstufe“ nicht 
wieder neu besetzt worden, schreibt Schneider (ebd.). 1952 wurde Ratjen dann die Lei-
tung der Präsidialabteilung übertragen (die bisher dem Regierungspräsidenten selbst 
unterstand), „mit der Stärkung der staatlichen Mittelinstanz durch die Gesetzgebung 
des Jahres 1953 wurde auch die preußische Amtsbezeichnung des Regierungsvizepräsi-
denten wieder eingeführt“ (ebd.). Im Juli 1954 wurde Ratjens Nachfolger, Regierungs-
direktor Strack, der seit August 1953 ständiger Vertreter des Regierungspräsidenten 
(und seit Oktober Leiter der Präsidialabteilung) war, die Amtsbezeichnung „Regie-
rungsvizepräsident“ verliehen (vgl. Schneider, S. 27/29). Seither tragen die ständigen 
Vertreter des Regierungspräsidenten wieder die Bezeichnung Regierungsvizepräsident, 
außerdem leiten sie seither in Kassel die Präsidialabteilung, die seit 1997 wieder als 
Abteilung I geführt wird.

Ständige Vertreter des Regierungspräsidenten nach 1945
1945 bis 1949:	 Regierungsvizepräsident Dr. Wiechens
1949 bis 1953:	 Regierungsdirektor Ratjen
1953 bis September 1954:	 Regierungsvizepräsident Strack
Oktober bis Dezember 1954:	 Regierungsvizepräsident Ratjen 
1955 bis 1962:	 Regierungsvizepräsident Alfred Schneider 
1962 bis 1968:	 Regierungsvizepräsident Radermacher
1969 bis 1984:	 Regierungsvizepräsident Dr. Friedrich Krug
1984 bis 1989:	 Regierungsvizepräsident Hans-Friedrich Schott
1991 bis 1997:	 Regierungsvizepräsident Herbert Schestag
Seit Dezember 1997:	 Regierungsvizepräsident Dr. Werner Neusel.
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Gesetzlich verankert

II. 3.2 Der Personalrat

Mit dem Inkrafttreten des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) im Jahr 
1950 wurde nach Angaben des Personalrates des Regierungspräsidiums Kassel auch im 
RP Kassel eine Personalvertretung eingeführt. Der Kasseler Personalrat sieht sich als 
Interessenvertretung aller Beschäftigten. Daher werde er auch nach dem HPVG durch 
Personalratswahlen von den Beschäftigten gewählt. Die Mitglieder des Personalrats 
werden nach Listenwahl gewählt, die Listen werden entweder durch Gewerkschaften 
oder durch nicht gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte eingereicht. Der Perso-
nalrat des Regierungspräsidiums Kassel ist als örtlicher Personalrat für die gesamte 
Behörde zuständig. Darüber gibt es einen Hauptpersonalrat beim hessischen Innen-
ministerium, der für die grundsätzliche Arbeit „für den Geschäftsbereich mehrstufiger 
Verwaltungen“ (§ 50 HPVG), also in diesem Falle aller zum Innenressort zählenden 
Behörden, zuständig ist („Stufenvertretung“). 
	 Die Größe des Personalrats hängt von der Behördengröße ab und ist in § 13 des 
HPVG geregelt. Der Personalrat im Regierungspräsidium Kassel besteht daher derzeit 
aus 13 ordentlichen Mitgliedern (vgl. § 13 HPVG), die ein Stimmrecht besitzen, sowie 
jeweils einem Vertreter für Schwerbehinderte, Jugendliche und Auszubildende und 
je einem Gewerkschaftsvertreter der im Personalrat vertretenen Gewerkschaften. Die 
Mitglieder des Personalrats führen ihr Amt ehrenamtlich aus, drei Personalräte (u.a. 
die Vorsitzende) sind für ihre Tätigkeit im Personalrat von ihrem normalen Dienst 
freigestellt, wie es § 40 HPVG regelt. Die regelmäßige Amtszeit des Personalrats be-
trägt vier Jahre (vgl. § 23 HPVG). Der aus der Mitte des Personalrats gewählte Vorsit-
zende führt die laufenden Geschäfte.

Anhörung, Mitwirkung, Mitbestimmung
Aufgaben und Rechte des Personalrats

Mindestens einmal jährlich muss der Personalrat den Beschäftigten gegenüber einen 
Tätigkeitsbericht erstatten (vgl. § 45 HPVG). Dies geschieht im Regierungspräsidium 
Kassel in der Regel in Personalversammlungen, die zu Anfang oder gegen Ende eines 
Jahres stattfinden. Im Tätigkeitsbericht dürfen aufgrund des Datenschutzes keine 
einzelnen Personalmaßnahmen vorgetragen werden, so der Personalrat, sondern nur 
allgemeine Themenkomplexe behandelt werden, die alle Beschäftigten des Regierungs-
präsidiums Kassel betreffen.
	 Die Aufgaben des Personalrats sind im Hessischen Personalvertretungsgesetz 
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genau beschrieben (§§ 60 ff) und werden vom Personalrat so zusammengefasst:
–	 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dienststelle und Gewerkschaften zum Wohle  
	 der Beschäftigten; 
–	 Überwachung, dass alle Beschäftigten „nach Recht und Billigkeit behandelt werden“;
–	 Beantragung von Maßnahmen, die allen Beschäftigten dienen;
–	 Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge,  
	 Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen;
–	 Förderung und Schutz von Schwerbehinderten, Frauen, Jugendlichen und  
	 Auszubildenden. 

Zur Durchsetzung seiner Aufgaben billigt das HPVG dem Personalrat Anhörungs-, 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zu.
	 Die Anhörung bezeichnet der Personalrat als „schwächstes Recht“: 

	 „Hierbei wird der Personalrat von der Behördenleitung nur umfassend informiert 
und angehört. Die Behördenleitung muss der Auffassung des Personalrates nicht Folge leis-
ten. Dies trifft bei allem zu, das nicht explizit im Rahmen der Mitwirkung oder Mitbestim-
mung im HPVG aufgeführt ist (z.B. fristlose Entlassung, außerordentliche Kündigung).“

Das Mitwirkungsrecht ist nach Auskunft des Personalrates „etwas schwächer als das 
Mitbestimmungsrecht“. Beim Mitwirkungsrecht kann der Personalrat des Regierungs-
präsidiums an Verfahren zwar mitwirken, eine Entscheidung trifft aber die oberste 
Dienststellenleitung (also das Ministerium) nach Verhandlung mit dem zuständigen 
Hauptpersonalrat. Betroffen sind nach Angaben des Personalrats Bereiche wie der 
Erlass von Verwaltungsanordnungen für die innerdienstlichen sozialen und perso-
nellen Angelegenheiten oder die Versagung der Genehmigung einer Nebentätigkeit. In 
den letzten Jahren wurden die Mitbestimmungsrechte des Personalrats außerdem be-
schnitten, wie die Kasseler Personalvertretung kritisiert. Im Rahmen der Paragrafen 81 
und 81a des HPVG wird geregelt, dass der Personalrat bei der Einführung der Neuen 
Verwaltungssteuerung und der damit zusammenhängenden technischen Verfahren 
und bei der Mitsprache über die Personalvermittlungsstelle (PVS; s. Kapitel II. 4.1 

„Die Operation Sichere Zukunft“) nur noch ein bloßes Mitwirkungsrecht hat und das 
Mitbestimmungsrecht zurücktritt. Beschnitten wurden die Aufgaben des Personalrats 
auch durch das Gesetz zur Kommunalisierung im Jahr 2005, da der Personalrat auch 
für die nachgeordneten Behörden zuständig war, die es nun nicht mehr gibt.

Bei Angelegenheiten, die der Mitbestimmung des Personalrats unterliegen, muss der 
Personalrat einer Maßnahme zustimmen, damit sie in der Behörde umgesetzt werden 
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kann. Als Beispiele nennen die Kasseler Personalvertreter die Beteiligung an sozialen 
Angelegenheiten (Abschluss von Dienstvereinbarungen, Beginn und Ende der täg-
lichen Arbeitszeit, Gestaltung der Arbeitsplätze, Einführung bzw. Änderung von tech-
nischen Einrichtungen, Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen, 
Einführung neuer Entlohnungsgrundsätze, Aufstellung von Sozialplänen) und die 
Beteiligung an Personalangelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter (Ein-
stellungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Abordnungen und Versetzungen zu 
anderen Dienststellen, ordentliche Kündigungen). 
	 Zur Erfüllung seiner Aufgaben bietet der Personalrat neben den Personalver-
sammlungen den Beschäftigten der Behörde Informations- und Beratungsmöglich-
keiten in regelmäßigen Sprechstunden in Kassel und in den Außenstellen an, um auf 
die individuellen Probleme und Interessen der Mitarbeiter einzugehen und Lösungen 
zu finden. Es gebe viele individuelle Probleme, die nur auf den Einzelnen abgestimmt 
behoben werden können, so der Personalrat.
	 Auch die Organisation der jährlich stattfindenden Betriebsausflüge gehört zu den 
Aufgaben des Kasseler RP-Personalrats. 

Im Interesse der Jugend
Jugend- und Auszubildendenvertretung

Um auch den Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden der Behörde Gehör 
zu verschaffen, ist im HPVG auch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
vorgesehen, die daher auch im Regierungspräsidium Kassel installiert wurde:

	 „Beschäftigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder als Beamten-
anwärter oder Auszubildende für einen Beruf ausgebildet werden, wählen in Dienststellen 
mit mindestens fünf Jugendlichen […] eine Jugend- und Auszubildendenvertretung.“ 
(§ 54 HPVG). 

Die Amtszeit der Mitglieder der JAV beträgt zwei Jahre, ihre Aufgaben sind in § 55 
des HPVG festgelegt und entsprechen in etwa denen des Personalrats, allerdings mit 
dem Bezug auf die Belange der Jugendlichen und der Berufsausbildung. Maßnahmen 
müssen beim Personalrat beantragt werden, die JAV hat die Aufgabe, beim Personalrat 
auf deren Erledigung hinzuwirken. Einmal jährlich findet auch eine Jugend- und Aus-
zubildendenversammlung statt, ein Vertreter der JAV nimmt an allen Sitzungen des 
Personalrats mit beratender Stimme teil (vgl. § 31 HPVG).
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Handlungsspielraum eingeschränkt, Schutzrechte verschlechtert
Die Beschneidung der Beteiligungsrechte des Personalrats

Das Hessische Personalvertretungsgesetz bezeichnet die Beschäftigtenvertretung als 
„das Werkzeug des Personalrates.“ Im Laufe der Jahre sei dieses Werkzeug allerdings vor 
allem in den Mitbestimmungstatbeständen beschnitten worden. „Der letzte enorme 
Einschnitt“ seien die Veränderungen im Bereich der Mitbestimmungstatbestände und 
Auflösung des Gesamtpersonalrats beim RP Kassel sowie des Bezirkspersonalrats für 
den Regierungsbezirk Kassel im Jahr 2005 gewesen. Hintergründe hierfür waren die 
Operation Sichere Zukunft mit dem Zukunftssicherungsgesetz und dem Gesetz zur Kom-
munalisierung. Die verbliebenen Aufgaben und Zuständigkeiten der Gesamt- und der 
Bezirkspersonalräte seien dem örtlichen Personalrat beim Regierungspräsidium Kassel 
übertragen worden, ohne einen Ausgleich durch eine Erhöhung der Mitgliederzahl 
und Freistellungen vorzunehmen, bemängelt der Personalrat des Regierungspräsidi-
ums. Durch die Beschneidung seiner Rechte im HPVG werde der Personalrat „immer 
stärker rechtlich eingeschränkt.“ Die bisherigen Mitbestimmungs- und Schutzrechte 
der Beschäftigten seien mit den Gesetzesänderungen erheblich verschlechtert worden. 
	 Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Behördenleitung erhalte daher 

„ein immer stärkeres Gewicht, in deren Rahmen der Personalrat durch konstruktive 
Argumente, Überzeugungsarbeit und Verhandlungen Kompromisse erreichen kann“, 
obwohl entsprechende Beteiligungsrechte reduziert worden seien. Ein Beispiel dafür 
ist die Operation Sichere Zukunft (s. Kapitel II. 4.1).

Im Gesamtblick
Der Personalrat und das Regierungspräsidium Kassel

Nach Einschätzung des Personalrates wird die Beschäftigtenvertretung bei den Mitar-
beitern der Behörde akzeptiert; als Gradmesser dient dem Personalrat die Beteiligung 
an Personalratswahlen und Betriebsausflügen, die eine „gewisse Zufriedenheit“ ver-
deutlichten. Mit der Behördenleitung gebe es eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“, 
in der Regel werde bei Problemen immer ein Kompromiss gefunden. Zwar müssten 
Personalrat und Behördenleitung unterschiedliche Interessen vertreten, beide Seiten 
hätten aber ein Ziel, nämlich das Beste für das Haus zu tun. 
	 Der Ausgliederung von Aufgaben und Abteilungen habe bei den Beschäftigten 
immer zu Unruhe geführt, die Diskussion um die Zukunft der Regierungspräsidien 
sei dabei immer ein ständiger Begleiter gewesen. Eine Abschaffung des Regierungsprä-
sidiums wäre in den Augen des Personalrats „unverantwortlich“, da das RP ein großer 
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Arbeitgeber und die einzige große Landesbehörde in einer wirtschaftlich geschwächten 
Region sei. 
	 Insgesamt sei das Regierungspräsidium nach Einschätzung des Personalrats aber 
gestärkt aus den Reformen der vergangenen Jahre hervorgegangen, da durch die Ein-
gliederung des Umwelt- und Arbeitsschutzes der Bündelungsgedanke gestärkt worden 
sei. Beim Regierungspräsidium Kassel hat sich nach Einschätzung des Personalrats zu-
dem „ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt“, die Mitarbeiter seien von der Arbeit 
des Hauses überzeugt, das Regierungspräsidium genieße bei der Bevölkerung ein gutes 
Ansehen. Auch den inneren Wandel bewertet der Personalrat zusammengefasst als 
großen Schritt. Die Verwaltung sei offener und kundenfreundlicher geworden, mit 
Aktionen wie dem Sattelfest, Kunstausstellungen oder dem „Girls-Day“ habe sich das 
Regierungspräsidium nach außen geöffnet. Der Umgang zwischen Beschäftigten und 
Vorgesetzten habe sich verändert, die Hierarchien seien weniger ausgeprägt, der Um-
gang offener geworden. Auch die Arbeit des Regierungspräsidiums habe sich qualitativ 
verbessert; technische Neuerungen hätten zwar immer wieder zu Verunsicherung bei 
den Beschäftigten geführt, seien insgesamt aber zum Vorteil der Beschäftigten. Auch 
in Zukunft wolle sich der Personalrat gegenüber technischen Neuerungen nicht sper-
ren, er müsse sich aber zuerst von ihnen überzeugen. Der Personalrat des Regierungs-
präsidiums Kassel habe diese Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte konstruktiv 
begleitet. 
	 Doch trotz des positiven Fazits gibt es für den Personalrat weiterhin viel zu tun: 
Themen, die den Personalrat beschäftigen, sind der Erhalt der Behörde, die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und die Neueinstellung von Personal. In diesem Bereich 
sieht der Personalrat vor allem bei der Einstellung und Übernahme von Auszubilden-
den Handlungsbedarf, sowohl bei der geringen Zahl der Auszubildenden als auch bei 
den nicht vorhandenen Übernahmemöglichkeiten (s. Kapitel II. 4.6 „Das Personal“).

Ein neuer Mitspieler

II. 3.3 Die Frauenbeauftragte

Noch relativ jung in der Geschichte des Regierungspräsidiums ist die Frauenbeauf
tragte: Im Jahr 1988/89 wurde nach Angaben der beiden Frauenbeauftragten des  
Regierungspräsidiums, Frau Schäfer und Frau Brasselmann, in Hessen ein Frauenförder- 
plan auf Richtlinienbasis erlassen. Damit wurde auch im Kasseler RP eine Frauen
beauftragte installiert. Mit dem zum Jahreswechsel 1993/1994 in Kraft getretenen  
Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGlG) wurde dann die Frauenbeauftragte  
in allen hessischen Behörden gesetzlich vorgeschrieben, seither sei deren Arbeit auch 
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hessenweit standardisiert. Die Frauenbeauftragte ist als Stabsstelle der Behördenlei-
tung in den Geschäftsbetrieb integriert.

Die Aufgaben der Frauenbeauftragten ergeben sich aus dem Hessischen Gleichbe-
rechtigungsgesetz und umfassen auf der einen Seite die Beratung der Behördenleitung 
bei der Umsetzung des Gesetzes und auf der anderen Seite die Überwachung dieser 
Umsetzung im RP Kassel im Bereich aller organisatorischer, personeller und sozialer 
Maßnahmen, erläutern die beiden Frauenbeauftragten. Das Gesetz schreibt z.B. die 
Aufstellung von Frauenförderplänen vor. Damit sei ihre Aufgabe ein „ganz normaler 
Gesetzesvollzug“, das Gesetz sehen die Frauenbeauftragten als „Minimalstandard“ an. 
Zusätzlich nahm das Regierungspräsidium Kassel daher seit 2001 an einer Experimen-
tierklausel des HGlG teil, um mit einem Gender-Konzept die Stellung der Frauen in 
der Behörde zu verbessern (s. Kapitel II. 4.2). Mit der Experimentierklausel gebe das 
HGlG seit 2001 die Möglichkeit, das Gesetz behördenspezifisch und abseits der Stan-
dard-Vorschriften umzusetzen. Mit dem Gender-Konzept, das von den beiden Frauen
beauftragten erarbeitet wurde, nehme das Regierungspräsidium Kassel bundesweit 
eine Vorreiterrolle ein; die beiden Frauenbeauftragten stufen es als „sehr fortschrittlich“ 
ein. Es gebe ein großes Interesse anderer Behörden und viele Nachfragen von Frauen-
beauftragten nach dem Konzept. Mit der Teilnahme an dieser Experimentierklausel 
hängt auch zusammen, dass es zwei Frauenbeauftragte im Regierungspräsidium gibt. 
Zur Umsetzung des Gender-Konzepts (Analysen, Controlling) wurde eine zweite volle 
Frauenbeauftragtenstelle als Sachbearbeiterstelle geschaffen. Durch die Teilnahme an 
der Experimentierklausel sei der Anspruch an die Arbeit der Frauenbeauftragten größer 
geworden, die Frauenbeauftragten trügen mehr Verantwortung und hätten mehr Zu-
ständigkeiten, so Schäfer und Brasselmann. 

Die Frauenbeauftragte und ihre Stellung in der Behörde

Das Gleichberechtigungsgesetz sei im Vergleich zu 140 Jahren Regierungspräsidium 
„immer noch ein ziemlich neues Gesetz“, so die beiden Frauenbeauftragten, die Funk-
tion der Frauenbeauftragten sei nach ihrer Einschätzung daher in der Behörde noch 
immer „für einige Überraschungen gut.“ Insgesamt habe es bei der Implementierung 
des HGIG und der Frauenbeauftragten im Regierungspräsidium Kassel aber wenige 
Schwierigkeiten gegeben, der Prozess sei „ordnungsgemäß und reibungslos“ verlaufen, 
auch die Ausstattung mit Büro und Mitarbeitern. Die Männer in der Behörde hätten 
per se nicht gegen die Einrichtung der Frauenbeauftragten protestiert. Anlassbezogen 
habe es und gebe es zum Teil aber „Aufregung“.
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	 Nach Angaben der beiden Frauenbeauftragten musste sich deren Funktion in 
der Behörde erst durchsetzen. Die Frauenbeauftragte sei keine Interessenvertretung 
wie der Personalrat, sondern habe einen dienstlichen Auftrag und eine dienstliche Auf
gabe. Diese dienstliche Stellung sei zunächst eine „Störung im traditionellen Entschei-
dungsfindungsprozess“ gewesen, berichtet Frau Schäfer, da früher nur zwei Partner an 
diesem Prozess beteiligt gewesen seien: die Behördenleitung und der Personalrat. Seit 
1988/1993 habe dann die Frauenbeauftragte mit am Tisch gesessen, was allerdings von 
der Behördenleitung und auch vom Personalrat (hier „nach anfänglichen Schwierig-
keiten“) schnell akzeptiert worden sei; nach Angaben des Personalrats gibt es in der 
Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten heute keine Probleme mehr. Trotz guter 
Zusammenarbeit und Teilnahme an der Experimentierklausel sei das Regierungsprä-
sidium allerdings noch kein „Schlaraffenland der Chancengleichheit“, so Frau Schäfer 
(vgl. Beschäftigte/Kapitel II. 4.6 „Das Personal“ und Gender-Konzept/Kapitel II. 4.2 
„Der Verwaltungsreformprozess“). 

Arbeit im Haus und Vernetzung nach außen

Der gesetzliche Beratungsauftrag der Frauenbeauftragten für die Behördenleitung 
werde im Regierungspräsidium Kassel auch so verstanden, die Frauen in der Behör-
de individuell zu beraten. Ein enger Kontakt zur „Basis“ sei den beiden Frauenbe-
auftragten daher wichtig, die in der Behörde beschäftigten Frauen werden von den 
Frauenbeauftragten als Kundinnen gesehen. Neben den individuellen Beratungen (z.B. 
zum beruflichen Aufstieg) werden von der Frauenbeauftragten regelmäßig Frauen
dienstversammlungen durchgeführt (gesetzlich vorgeschrieben) und pro Jahr zwei 
Frauenseminare zu verschiedenen Themen angeboten. Die Beratungs- und Informa-
tionsangebote der Frauenbeauftragten würden von den Frauen „rege genutzt“, dabei 
gebe es sowohl bei den individuellen Gesprächen als auch bei den Veranstaltungen 
einen gegenseitigen Informationsaustausch, viele Probleme (z.B. zum Umgang zwi-
schen Frauen und Männern) würden angesprochen.
	 Neben dieser innerbehördlichen Tätigkeit legen die Frauenbeauftragten auch 
Wert auf eine deutschlandweite Vernetzung, unter anderem mit den Frauenbeauftrag-
ten anderer Behörden, mit Vereinen und Arbeitskreisen. Beispielsweise gibt es seit Mai 
2007 eine Bundeskonferenz der RP-Frauenbeauftragten, die vor allem dem Austausch 
der Frauenbeauftragten dient, in der aber auch der Strukturwandel der Regierungsprä-
sidien diskutiert werde. Im Regierungspräsidium Kassel werde außerdem Wert auf eine 
enge Vernetzung mit Expertinnen z.B. aus der Wissenschaft gelegt. Die Vernetzung 
mit all diesen Bereichen sei wichtig, da es eine breite Auswahl an Handlungsfeldern 
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für die Frauenbeauftragte gebe und jeder unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte setze, 
da alle Handlungsmöglichkeiten in einer Behörde nicht abgedeckt werden könnten.
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Veränderung im Innern

II. 4 Verwaltungsmodernisierung und Arbeitswandel

Nicht nur die Aufgaben des Regierungspräsidiums Kassel – und mit ihnen die Abtei-
lungs- und Dezernatsstruktur, – auch die Organisation und die Arbeitsprozesse inner-
halb der Behörde haben sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte teilweise radikal 
verändert. Die Veränderungsprozesse waren zum einen Bestandteil der Verwaltungsre-
formprozesse auf Landesebene – wie etwa der Verwaltungsreformprozess in den 70er/
80er Jahren, den Koenig beschreibt – , sie gingen aber auch vom Regierungspräsidium 
Kassel selbst aus. Die Gründe für diese Optimierungsmaßnahmen sind vielfältig, und 
auch durch die zunehmende Technisierung der Verwaltungsarbeit veränderten sich die 
Arbeitsabläufe der Behörde in einigen Bereichen sehr stark.
	 Die Einführung neuer Arbeitstechniken und Organisationsformen kann dabei nicht 
gegen den Willen der Mitarbeiter geschehen, wie in den Gesprächen im Regierungsprä-
sidium verdeutlicht wurde. Beispielsweise die Einführung der Computertechnik – für 
Regierungspräsident Klein ist Verwaltung ohne diese „neuen, modernen Hilfsmittel gar 
nicht mehr vorstellbar“ – stieß im Kasseler RP zunächst auf Vorbehalte. Die EDV-Aus-
stattung sei am Anfang „sehr umstritten“ gewesen, wie der ehemalige Regierungsvize-
präsident Herbert Schestag berichtet. Insbesondere der Personalrat hatte – wie auch im 
Gespräch mit dessen Vertretern im Rückblick zu hören war – große Vorbehalte gegen 
die neue Technologie. Denn die Einführung der EDV unterlag der Mitbestimmung, 
wie Regierungsvizepräsident Dr. Neusel erläutert. Der Personalrat befürchtete, dass mit 
der Einführung der Computertechnik Arbeitsplätze im Regierungspräsidium abgebaut 
werden könnten, da die Schreibkräfte wegfallen würden. „Wir hatten früher in einem 
Schreibbüro eine große Anzahl von Mitarbeiterinnen, die Reinschriften von diktierten 
und handschriftlichen Entwürfen mit der Schreibmaschine fertigten“, berichtet Herbert 
Schestag. Mit der Einführung der EDV schrieben die Sachbearbeiter ihre Texte von nun 
an selbst, die Schreibbüros wurden überflüssig. „Es begann ein schwieriger Prozess der 
Vermittlung“, erinnert sich Herbert Schestag, als Kompromiss habe man mit dem Per-
sonalrat vereinbart, dass die Computer nur zu Übungszwecken genutzt werden sollten, 
berichtet Dr. Neusel. „Dies war eine Einführung der EDV durch die Hintertür“, sagt der 
Vizepräsident heute. Die EDV konnte also Einzug halten, und auch die Schreibkräfte 
wurden nicht entlassen, sondern anderweitig eingesetzt, wie Herbert Schestag betont. 
Im Gegenteil konnte in der Regel die Arbeit der Schreib- und der Registraturkräfte 
durch die sogenannte Mischarbeit (heute: Fachassistenz) aufgewertet werden, indem 
die betroffen Mitarbeiter weiterqualifiziert wurden und z.B. Sachbearbeitungsaufgaben 
übernahmen (vgl. Akte Mischarbeitsplätze; Gender-Konzept).
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	 Die Wichtigkeit, bei den Veränderungsprozessen alle Mitarbeiter zu beteiligen, 
wurde von den Befragten immer wieder unterstrichen, insbesondere der Verwaltungs-
reformprozess und die selbstständige Erarbeitung von Computerprogrammen in Buß-
geld- und Beihilfestelle beweisen dies. So kommen aus dem Kasseler Regierungsprä-
sidium einige große und kleine Optimierungsvorschläge, die teilweise auch von der 
Landesregierung aufgegriffen wurden, worauf etwa Dr. Neusel mit Blick auf den Ver-
waltungsreformprozess hinweist. An aktuellen Beispielen – der Operation Sichere Zu-
kunft, dem Verwaltungsreformprozess und der Beihilfe- und der Bußgeldstelle sowie 
der Öffentlichkeitsarbeit – sollen exemplarisch die Veränderungen der Organisation 
und der Arbeitsabläufe des Regierungspräsidiums Kassel verdeutlicht werden.

Zwei eher amüsante Beispiele seien an dieser Stelle ebenfalls vermerkt. Sie sind im 
Archivordner Verwaltungsreform 1979 – 1982 zu finden und beruhen auf Vorschlägen 
von Mitarbeitern der Landesverwaltung. Für erfolgreiche Verbesserungsvorschläge  
waren damals Prämien bis 4.000 DM eingeführt worden, um die Mitarbeiter der Ver-
waltung dazu zu animieren, „dass noch mehr geeignete Vorschläge zur Vereinfachung, 
Verbesserung oder wirtschaftlichen Gestaltung der Landesverwaltung“ eingereicht 
werden (Schreiben des HMdI im Juni 1981 zum Vorschlagswesen; in Archivordner 
Verwaltungsreform). 

Um Haushaltsmittel einzusparen, war im Finanzministerium wohl der Vorschlag 
eingereicht worden, in Ämtern mit mehr als 150 Bediensteten einen öffentlichen 
Münzfernsprecher aufzustellen. So sollten private Telefongespräche am Arbeits-
platz verhindert werden. Das Innenministerium bat im November 1978 das RP 
Kassel um eine Stellungsnahme zu diesem Vorschlag, doch die Kasseler waren 
bereits weiter als das Finanzministerium: In der Stellungnahme hieß es, dass diese 
Praxis bereits seit Jahren im Regierungspräsidium eingeführt sei.

Öffentliche Gelder einsparen wollte auch ein nordhessischer Beamter im Jahr 
1982: Er schlug vor, durch den täglichen Einsatz eines Linienbusses zwischen 
Wiesbaden und den nordhessischen Behörden die Reisekosten zu senken. Der 
Bus für ca. 20 Personen sollte vom Regierungspräsidium betreut werden und 
auch Post transportieren. Hintergrund war, dass nahezu täglich Post und Mitar-
beiter aus unterschiedlichen nordhessischen Behörden nach Wiesbaden gefahren 
werden mussten, jeder aber jeweils im eigenen Dienstwagen.
	 Die Stellungnahme des Regierungspräsidenten war allerdings eher ernüch-
ternd: Man könne den Vorschlag nicht ohne weiteres beurteilen, da ermittelt 
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werden müsse, wie viele Personen aus Nordhessen täglich zu Dienstreisen nach 
Wiesbaden unterwegs sind. Eine Schwierigkeit sah das RP darin, dass die Ter-
mine in Wiesbaden nicht für alle immer zur gleichen Uhrzeit stattfinden. Außer
dem würde neuer Verwaltungs- und Personalaufwand entstehen (Anmeldung 
zur Busfahrt, Koordinierung, Busfahrer). Und schlechte Erfahrungen hatten die 
Kasseler ebenfalls schon gemacht: Ein VW-Bus-Verkehr nach Wiesbaden wurde 
eingestellt, da der Bus nach Angaben der Mitfahrer zu unbequem war (unbe-
heizter Fahrgastraum, laute Fahrgeräusche, schlechte Belüftung, schlechte Sitze), 
der VW wurde seither zum Akten- und Posttransport genutzt.

„Das größte Sparprogramm in der Geschichte des Bundeslandes Hessen“ (Mützlitz, S. 25)

II. 4.1 Die Operation Sichere Zukunft

Nicht nur das größte Sparprogramm, sondern auch die wohl bisher größte Organisa-
tionsveränderung im Regierungspräsidium Kassel nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
die Folgen der Operation Sichere Zukunft (OSZ). Denn auch die Regierungspräsidien 
waren von diesem Programm der hessischen CDU-Landesregierung unter Minister-
präsident Roland Koch betroffen, das unter dem Titel Operation Sichere Zukunft unter 
anderem die Kürzung von Personalausgaben zum Ziel hatte. 
	 In die Operation Sichere Zukunft war die gesamte hessische Landesverwaltung 
einbezogen. Neben der Kürzung der Personalausgaben durch unbezahlte Arbeitszeit-
verlängerung, die Kürzung von Sonderzahlungen und Einsparung von Stellen durch 
„Verschlankung der Verwaltung“ (Mützlitz, S. 29), verbunden mit einem Einstellungs-
stopp ab dem 1. September 2003, umfasste die Operation Sichere Zukunft unter ande-
rem auch die Erhöhung von Gebühren, die Veräußerung von Landeseigentum, die 
Kürzung freiwilliger Leistungen, die pauschale Kürzung der Sachkostenbudgets aller 
Verwaltungszweige und Investitionskürzungen (vgl. Mützlitz, S. 29ff).
	 Hintergrund für dieses weitreichende Sparprogramm war die enorme Ver-
schuldung des Landes Hessen, die im Jahr 2003 einen Stand von über 28 Milliar-
den Euro (vgl. Mützlitz, S. 13) erreichte. Um den Einnahmeausfällen der hessischen 
Staatskasse zu begegnen und die verfassungsmäßige Regelgrenze der Neuverschul-
dung in Hessen einzuhalten, sei „[...] in den Chefgesprächen zwischen Ministerprä-
sident Koch und Finanzminister Weimar im Juli 2003 ein Sparpaket entworfen“ wor-
den, „[…] das den Namen ,Operation Sichere Zukunft‘ trug, und dessen Ziel es sein 
sollte, die ,Kreditaufnahme innerhalb der Regelgrenze der Verschuldung’ zu halten.“  
(Mützlitz, 26 – 27)
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„Ziel der Operation Sichere Zukunft war und ist, mit einem harten Schnitt die Grund-
lage für eine strukturelle Sanierung des Haushalts zu legen“ (Finanzplan des Landes 
Hessen für die Jahre 2003 bis 2007, S. 22, zitiert nach Mützlitz, S. 27). Die Operation 
Sichere Zukunft war auf den Verlauf der gesamten Legislaturperiode bis 2008 angelegt, 
der Haushalt des Landes Hessen sollte allein im Jahr 2004 um 1,03 Milliarden Euro 
entlastet werden (vgl. Mützlitz, S. 28), tatsächlich wurden sogar 1,066 Milliarden Euro 
eingespart. Im Jahr 2005 habe die Entlastung allein bei den Personalausgaben 600 
Millionen Euro betragen (vgl. Mützlitz, S. 83). 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Operation Sichere Zukunft finden sich im Haus-
haltsgesetz 2004, zusätzlich regeln aber auch das „Zukunftssicherungsgesetz“ und wei-
tere Gesetze die Umsetzung der OSZ. Alle Gesetze wurden am 18. Dezember 2003 
mit den Stimmen der CDU-Fraktion im hessischen Landtag angenommen und traten 
zum 1. Januar 2004 in Kraft (vgl. Mützlitz S. 39).

Ein gravierender Einschnitt
Die Operation Sichere Zukunft bei den hessischen Regierungspräsidien

Von der politischen Vorgabe der Haushaltskonsolidierung im Rahmen der Operation 
Sichere Zukunft waren auch die drei Regierungspräsidien in Hessen betroffen. Beim 
Regierungspräsidium Kassel führte die OSZ zu den wohl größten organisatorischen 
Veränderungen seit der Nachkriegszeit und zu einer tief greifenden Aufgabenkritik. Der 
Weg dorthin sei für die Regierungspräsidien in Hessen „völlig neu“ gewesen, berichtet 
der Organisationsdezernent des Kasseler Regierungspräsidiums, Winfried Hausmann. 
Personaleinsparungen seien vor dem Hintergrund der Haushaltssanierung „ein wich-
tiger Faktor“ gewesen, da mit Personaleinsparungen am schnellsten eine Wirkung er-
zielt werde. Auch Mützlitz stellt fest, dass in der theoretischen Diskussion die Kürzung 
der Personalausgaben „als wichtigstes Instrument“ angesehen werde, da sie etwa ein 
Drittel der Gesamtausgaben ausmachten (vgl. Mützlitz, S. 17). Insgesamt sollten in 
Hessen mit der Operation Sichere Zukunft laut Zukunftssicherungsgesetz 2.023 Stellen 
durch Arbeitszeitverlängerung und 5.711 Stellen durch „Rationalisierungspotenziale“ 
abgebaut werden. (vgl. ZSG, Art. 1, § 2)
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„Ohne Denkverbote“ das Ruder selbst ergriffen
Konzeptions-Erarbeitung durch die Regierungspräsidien

Zielvorgabe der Landeregierung war es daher, in den hessischen Regierungspräsidien 
908 Stellen einzusparen (vgl. Zukunftssicherungsgesetz, § 2), dazu kamen außerdem 
etwa 100 einzusparende Stellen durch die Arbeitszeiterhöhung der Beamten (vgl. Hes-
sische Regierungspräsidien, S. 1). Beim Regierungspräsidium Kassel sollten davon nach 
Auskunft des Leiters des Personaldezernats, Gerhard Schneider, 213 Stellen eingespart 
werden: 195 durch den „Rationalisierungsgewinn“, also durch Stelleneinsparungen 
(vgl. Hessische Regierungspräsidien, S. 1), und weitere 18 durch den „Produktivitäts
gewinn“, also durch die Erhöhung der Arbeitszeit.
	 Die Umsetzung dieser Ziele sollte von den Regierungspräsidien selbst erarbei-
tet werden, die Staatskanzlei hatte außer den einzusparenden Stellen nach Auskunft 
des Organisationsdezernenten keinerlei weitere Zielvorgaben gegeben und den Re-
gierungspräsidien völlig freie Hand gelassen. Die Staatskanzlei habe deutlich gemacht, 
dass die Regierungspräsidien „ohne Denkverbote“ an die Operation Sichere Zukunft 
herangehen könnten, eigene Ideen seien zugelassen gewesen, so der Organisationsde-
zernent, die Regierungspräsidien sollten selbst Vorschläge zur Stelleneinsparung erar-
beiten.
	 Bis hin zur Konzepterstellung ging die Umsetzung der Operation Sichere Zukunft 
daher „von der Staatskanzlei gewollt an den Ressorts vorbei“, berichtet Winfried Haus-
mann. Diese Herangehensweise sei vom hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch 
ausgegangen; der Grundgedanke sei gewesen, dass Ergebnisse nur dann erzielt werden 
könnten, wenn die Betroffenen selbst ein Konzept erarbeiteten. Diese Vorgehensweise 
bezeichnet der Organisationsdezernent als „absolutes Novum“. Die Ressorts hätten 
nur in der letzten Phase der Operation Sichere Zukunft die Möglichkeit zu Stellung-
nahmen gehabt, allerdings „in kurzen Fristen“. Am 3. November 2003 sei das Konzept 
der Staatskanzlei übergeben worden, am 22. Dezember trat es bereits „bis auf wenige 
Abstriche“ in Kraft. Die Ressorts hätten das Konzept „schlucken“ müssen, da inner-
halb der kurzen Zeitspanne, die von der Staatskanzlei vorgegeben war, die Erstellung 
eigener Konzepte unmöglich gewesen sei. Von der Staatskanzlei habe es außerdem 
die Vorgabe gegeben, dass die Ressorts bei einer Ablehnung eines Vorschlags aus dem 
Konzeptpapier der Regierungspräsidien einen Kompensationsvorschlag liefern muss-
ten, mit der dieselbe Stellenzahl eingespart würde. Gab es keinen Kompensationsvor-
schlag der Ministerien, blieb es beim Vorschlag der Regierungspräsidien. Die einzelnen 
Ressorts seien über diese Vorgehensweise „nicht erfreut“ gewesen, da sie als Fachauf-
sichtsbehörden akzeptieren mussten, was von den ihnen nachgeordneten Behörden 
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vorgelegt wurde. „Nur so war das Ziel umsetzbar“, sagt der Organisationsdezernent, 
„das übliche Verfahren von oben nach unten hätte länger gedauert.“ Ziel der Landesre-
gierung war aber, dass die Operation Sichere Zukunft in den Regierungspräsidien noch 
innerhalb der Legislaturperiode bis 2008 umgesetzt wurde.

Regierungspräsident Lutz Klein bezeichnet vor diesem Hintergrund die Operation 
Sichere Zukunft im Interview zwar als gravierenden Einschnitt, man habe die OSZ aber 
im Kasseler Regierungspräsidium „nicht als ein Hindernis angesehen, wogegen man 
sich sträubt und bei dem man nicht mitmachen will.“ Nachdem der Ministerpräsident 
den drei Regierungspräsidenten und Regierungsvizepräsidenten in Hessen seine Ab-
sichten mitgeteilt hatte, „haben wir am nächsten Tag gleich eine Personalversammlung 
durchgeführt“, berichtet der Regierungspräsident. Dort habe er und der Vizepräsident 
die Direktive ausgegeben: 

	 „Wir organisieren unser Haus und unsere Aufgabenwahrnehmung selbst und machen 
uns an die Arbeit. Denn Widerstand dagegen leisten bedeutet, dass das Haus dann von 
außen organisiert wird. Dann wird Wiesbaden sagen, was hier gemacht werden soll, […] 
und das wäre mit Sicherheit nicht von Vorteil gewesen.“ (Lutz Klein)

Die gesamte Führungsmannschaft des Regierungspräsidiums Kassel habe sich daher 
auf den Weg gemacht, berichtet der Regierungspräsident, und „in einem relativ kurzen 
Zeitraum die neue Organisation einvernehmlich zu Papier gebracht.“ Hausmann er-
klärt, dass die Behördenleitung zur Umsetzung der Operation Sichere Zukunft den 
Abteilungsleitern aufgegeben habe, innerhalb einer Woche Vorschläge für verzicht-
bare Aufgaben und die damit verbundenen Stelleneinsparungen zu machen. Auf diese 
Weise waren die Mitarbeiter des Kasseler Regierungspräsidiums an der Aufgabenkritik 
beteiligt, soweit es die kurze Frist von nur einer Woche zuließ. Die Abteilungsleiter 
gaben die Aufforderung an die Dezernate weiter, wo es für die Dezernenten und Sach-
bearbeiter somit im unterschiedlichen Maße zumindest Möglichkeiten zur Beteiligung 
an der Aufgabenkritik gab.
	 Im Organisationsdezernat wurden die Vorschläge aus den einzelnen Abteilungen 
anschließend zusammengefasst und sortiert. Alles, „was als brauchbar angesehen wur-
de“, wurde unter Federführung des Organisationsdezernenten in einem Bericht zu-
sammengefasst. Ähnlich gingen nach Auskunft des Dezernenten auch die Regierungs-
präsidien in Darmstadt und Gießen vor. 
	 Die Berichte der drei hessischen Regierungspräsidien wurden bei zwei Treffen, an 
denen die Vizepräsidenten, die Organisations- und die Personaldezernenten der drei 
Regierungspräsidien teilnahmen, aufeinander abgestimmt und man hat sich in diesem 
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Kreis auf einheitliche Vorschläge geeinigt. Im Regierungspräsidium Kassel wurde dar-
aufhin durch das Organisationsdezernat der Text für den „Vorschlag zur Neuordnung 
der drei hessischen Regierungspräsidien“ im Rahmen der Operation Sichere Zukunft 
erstellt, das Regierungspräsidium Darmstadt erstellte eine detaillierte Liste mit den 
verzichtbaren Aufgaben und den einzusparenden Stellen.
	 Ende Oktober 2003 wurde der Bericht fertiggestellt und in Kassel von den drei 
hessischen Regierungspräsidenten unterzeichnet. Anschließend wurde der Bericht von 
den Regierungspräsidenten Gerold Dieke (Darmstadt), Wilfried Schmied (Gießen) 
und Lutz Klein (Kassel) persönlich in Wiesbaden an Ministerpräsident Roland Koch 
übergeben. 
	 Der „Vorschlag zur Neuordnung der drei hessischen Regierungspräsidien“ war 
laut Organisationsdezernent dann Grundlage der Staatskanzlei für die Besprechungen 
mit den Ressorts. An diesen Besprechungen nahmen Vertreter der Ministerien, der 
Staatskanzlei und der drei Regierungspräsidien teil. „Die Gespräche dauerten nur ca. 
drei bis vier Stunden je Ressort“, berichtet der Organisationsdezernent, dabei sei weit-
gehend „alles durchgegangen“. Das Wissenschaftsministerium habe nur durchgesetzt, 
dass Widersprüche im Bereich des BAföG zunächst nicht abgeschafft wurden. Gekippt 
wurde auch der Vorschlag des Regierungspräsidiums Kassel, den Standort Bad Hersfeld 
zu schließen, da parallel zur RP-Neuorganisation auch eine Standortstrukturreform 
der Landesbehörden stattfand und der Standort Bad Hersfeld aus strukturpolitischen 
Gründen erhalten bleiben sollte.

Das Konzept der Regierungspräsidien
Aufgabenwegfall und Personaleinsparungen

908 Stellen sollten im Rahmen der Operation Sichere Zukunft während der Legislatur-
periode bis 2008 (ohne Stelleneinsparung durch Arbeitszeitverlängerung) in den drei 
hessischen Regierungspräsidien eingespart werden. Diese Einsparungen waren nur 
durch den Verzicht auf Aufgaben der Regierungspräsidien möglich: 

	 „Das ehrgeizige Sparziel lässt sich nur erreichen, wenn neben organisatorischen Ver-
änderungen Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung vorgenommen werden“,

erklären die drei hessischen Regierungspräsidenten in ihrem „Vorschlag zur Neuord-
nung“ der Regierungspräsidien (S. 4). In Darmstadt, Gießen und Kassel wurde daher 
ein Vorschlag zur Aufgabenreduzierung bei den Regierungspräsidien erarbeitet. Die 
Liste sieht vor (vgl. S. 4/5):
–	 den kompletten Wegfall von Aufgaben (Aufgabenverzicht);
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–	 die Verlagerung von Aufgaben;
–	 die Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung.

Aufgabenverzicht

Abschaffung der Widerspruchsverfahren
Ein Kern der komplett weggefallenen Aufgaben ist die Abschaffung der Widerspruchs-
verfahren in mehreren Geschäftsbereichen der Regierungspräsidien. Bis zur Operation 
Sichere Zukunft hätten die Widerspruchsverfahren „eine tragende Säule“ der Aufsichts-
funktion des Regierungspräsidiums ausgemacht, sagt der Organisationsdezernent. Im 

„Vorschlag zur Neuordnung der drei hessischen Regierungspräsidien“ schlagen die 
Regierungspräsidenten die Abschaffung der Widerspruchsverfahren vor, da „durch 
einen generellen Verzicht auf das Vorverfahren“ auch „personalintensive Bereiche 
(Ausländerrecht, Baurecht, Gewerberecht) erfasst werden“ (S. 5). Bereits mit dem 
ersten Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 1. Juli 2002 waren einige Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Mit dem dritten Verwaltungsstrukturreformge-
setz vom 17. Oktober 2005 entsprach das Land Hessen dann dem Katalog der Regie-
rungspräsidien. In allen Fällen, in denen das Regierungspräsidium als entscheidende 
Behörde auftritt, wurde nach Auskunft des Organisationsdezernenten die Möglichkeit 
des Widerspruchs abgeschafft (z.B. Umwelt- und Arbeitsschutz), hier ist nur noch 
der Klageweg vor dem Verwaltungsgericht möglich. In Fällen, in denen das Regie-
rungspräsidium Widerspruchsbehörde für eine nachgeordnete Behörde war, ist die 
nachgeordnete Behörde nun selbst Widerspruchsbehörde. Nur in Bereichen, die mit 
Personalentscheidungen zusammenhängen, bleibt das Regierungspräsidium weiterhin 
Widerspruchsinstanz. 
	 Mit dem Abbau der Widerspruchsverfahren werde „der Aufwand der Verwaltung 
reduziert, sodass sich diese anderen Aufgaben effizienter widmen kann. Zudem wer-
den die Verfahren beschleunigt […]“, da man nun schneller zu bestands- bzw. rechts-
kräftigen Entscheidungen komme, lobt die Imagebroschüre „Reformkurs Hessen“ der 
hessischen Staatskanzlei die Abschaffung der Widerspruchsverfahren (S. 18). 
	 Auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Widerspruchsverfahren für die  
Regierungspräsidien weist Hillmann (s. Kapitel I. 1 „Definition“) deutlich hin. In  
ihrem Gutachten zur Abschaffung der Regierungspräsidien in Niedersachsen und der 
damit ebenfalls verbundenen Abschaffung der Widerspruchsverfahren führen auch 
Bogumil/Kottmann unter Verweis auf den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts 
Lüneburg, Dr. Herwig van Nieuwland, einige Kritikpunkte an der Abschaffung der 
Widerspruchsmöglichkeiten an. Die Abschaffung der Widerspruchsverfahren „führe 
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zu einer Überlastung der Verwaltungsgerichte und sei teuer und aufwendig“ und stelle 
„eine erhebliche Verkürzung des Rechtsschutzes für die Bürger dar“ (vgl. S. 70). Zudem 
weise van Nieuwland auf die „rechtspolitische Bedeutung des Widerspruchsverfahrens“ 
hin, wonach „die Qualität verwaltungsbehördlicher Entscheidungen durch das Vor-
handensein einer verwaltungsinternen Prüfungsinstanz maßgeblich beeinflusst wird“ 
und die Widerspruchsbehörden, „insbesondere die Bezirksregierungen, aufgrund ihres 
spezialisierten Personals und ihres breiten Kenntnisstandes durchweg über eine höhere 
Fachkompetenz verfügen als die Ausgangsbehörden“ (S. 71). Tatsächlich sei es nach 
der Abschaffung der Bezirksregierungen in Niedersachsen zu einer Überlastung der 
Verwaltungsgerichte gekommen (vgl. S. 72). 
	 Nach Auskunft des Organisationsdezernenten habe es nach der Abschaffung der 
Widerspruchsverfahren in Hessen nur im Versorgungsbereich einen „deutlichen An-
stieg von Klagen“ gegeben, weitere negative Auswirkungen seien dem Regierungsprä-
sidium nicht bekannt. Auch Regierungsvizepräsident Dr. Neusel schließt sich dieser 
Auffassung an. Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz sei der Wegfall der Wider-
spruchsverfahren eine sinnvolle Maßnahme gewesen, der Rechtsschutz des Bürgers 
werde nicht entscheidend negativ berührt. Nach Dr. Neusels Angaben seien die Wider
spruchsverfahren vielfach „Doppelarbeiten“ gewesen, da oft der Ursprungsbescheid 
der unteren Instanz durch das Regierungspräsidium bestätigt worden sei. Auch die 
Klagen im Versorgungsbereich seien nach Auskunft von Herrn Hausmann oftmals 
unnötig gewesen, da es z.B. nur um Rechenfehler ging. Durch eine bessere Informa
tion der Antragssteller sollen diese Klagen in Zukunft verhindert und die Fehler durch 
bessere Kontakte mit der Verwaltung ausgeräumt werden. Auch die Informationsbro-
schüre der Staatskanzlei weist auf die Möglichkeit der Problemlösung ohne Verfahren 
hin: 

	 „Für sie besteht vor Erhebung der Klage nach wie vor die Möglichkeit, mit der Ver-
waltung in Kontakt zu treten und um die Erörterung des nach ihrer Ansicht falschen 
Bescheides zu bitten. Dazu bedarf es keines formalisierten Verfahrens.“ (Reformkurs  
Hessen, S. 19). 

Statt einer Klage setzt die Staatskanzlei darauf, dass mit dem Wegfall des Wider-
spruchsverfahrens die Chance bestehe, zu einer „einvernehmlichen Lösung“ zwischen 
Antragssteller und Verwaltung zu gelangen. Der Wegfall des Widerspruchsverfahrens 
könne durch „eine intensive Anhörung der Betroffenen vor Erlass des Verwaltungs-
aktes kompensiert werden“ (Reformkurs Hessen, S. 19). Geht diese Rechnung auf, 
muss die Abschaffung der Widerspruchsverfahren nicht zu einem Qualitätsverlust 
bei den Verwaltungsverfahren führen, wie von van Nieuwland befürchtet, sondern 
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kann auch eine weitere Qualitätsverbesserung bewirken. Wie sich die Abschaffung der 
Widerspruchsverfahren im Land Hessen ausgewirkt hat, müsste also noch untersucht 
werden.

Wegfall weiterer Aufgaben
Neben den Widerspruchsverfahren fallen bei den drei hessischen Regierungspräsidien 
nach dem „Vorschlag zur Neuordnung“ weitere Aufgaben weg, die man in drei Grup-
pen einordnen kann: 
–	 Abschaffung von Aufgaben, die sowieso durch andere Weisungen oder Fristen  
	 wegfallen würden (z.B. Wegfall von Förderaufgaben durch Streichung von  
	 Fördermitteln; Wegfall von Aufgaben durch die Kommunalisierung der staatlichen  
	 Landräte und durch die Beendigung/den Abschluss bestimmter Aufgaben  
	 [Grunddatenerhebung FFH- und Vogelschutzgebiete]);
–	 Abschaffung von freiwilligen Aufgaben (z.B. Abschaffung der staatlichen  
	 Büchereistelle als Berater kommunaler Büchereien);
–	 Abbau von Beteiligungen an Verfahren mit geringer Bedeutung (z.B. im  
	 Bereich Arbeitsschutz; „hier wird nur noch die untere Verwaltungs- bzw.  
	 Ordnungsbehörde tätig“ [vgl. S. 7]).

Aufgabenverlagerung

Der „Vorschlag zur Neuordnung der drei hessischen Regierungspräsidien“ sieht die 
Verlagerung von Aufgaben in unterschiedlichen Variationen vor: Aufgaben sollen auf 
andere Behörden übertragen werden, wenn die Aufgaben im Regierungspräsidium 
ressortfremd wahrgenommen werden; Aufgaben sollen auf Kammern, Verbände und 
private Dritte übertragen werden, wenn die Aufgaben auch außerhalb der öffentlichen  
Verwaltung wahrgenommen werden können. (vgl. S. 4). Beispiele für die Aufgaben-
verlagerung auf andere Behörden sind z.B. die Abgabe von Kultusaufgaben (Dienst
unfälle von Lehrern) an die Schulämter, von Aufgaben aus dem Bereich des fiskalischen 
Erbrechts an die Finanzämter oder aus dem Bereich des Ladenschlussgesetzes an die 
Kommunen. Privatisiert bzw. außerhalb der öffentlichen Verwaltung wahrgenommen 
werden sollen nach dem Wunsch der Regierungspräsidien beispielsweise Aufgaben des 
arbeitssicherheitstechnischen Dienstes (an Private), der Preisprüfung (an Private), der 
Landesprüfstelle Baustatik (an Private), des Arbeitsschutzes im öffentlichen Dienst 
(an die Unfallkasse Hessen) oder aus dem Bereich Linienverkehr (an die Verkehrsver-
bände).



243

Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung

„Die Personaleinsparung wird zu spürbaren Leistungseinschränkungen führen müssen, 
wobei die frist- und sachgerechte Erledigung von investitionsfördernden komplexen Geneh-
migungsverfahren als eine der Kernaufgaben der Regierungspräsidien unangetastet bleibt.“ 
(Hessische Regierungspräsidenten, S. 9)

Um das Einsparziel der vorgegebenen 908 Stellen zu erreichen, sahen es die drei hes-
sischen Regierungspräsidien auch als erforderlich an, dass einige Aufgaben nur noch 
eingeschränkt wahrgenommen werden können. Besonders betroffen von dieser Redu-
zierung der Aufgabenwahrnehmung sind der Umwelt- und Arbeitsschutz-, aber auch 
der Veterinärbereich. Die bisherige regelmäßige und flächendeckende Überwachung 
von Betrieben und Anlagen werde „nicht mehr möglich sein“ (Hessische Regierungs-
präsidenten, S. 9). Statt einer Regelüberwachung wurde daher eine anlassbezogene 
Überwachung eingeführt, beispielsweise sollen im Bereich des Arbeitsschutzes „Schwer-
punktaktionen“ mit wechselnden thematischen Schwerpunkten durchgeführt und vor 
allem in gefahrenträchtigen Branchen „problemorientiert informiert und kontrolliert“ 
werden, während „Branchen mit geringem Gefahrenpotenzial vollständig aus der Über-
wachung genommen“ werden sollen (vgl. Hessische Regierungspräsidenten, S. 10). „Im 
übrigen muss stärker auf das Element der Eigenkontrolle gesetzt werden“ (ebd.). 
	 Maßgebend für die Reduzierung der Kontroll- und Überwachungsaufgaben 
müsse die Konzentration auf Gefahrenschwerpunkte sein, heißt es von Seiten der 
Regierungspräsidien (vgl. S. 10). In gefahrenträchtigen Bereichen wurde die Über-
wachung daher nicht reduziert; explizit genannt werden die Alarmorganisation für 
Störfälle, Hochwasser, radioaktive Funde, Verfolgung bekannter Rechtsverstöße, Stör-
fallbereiche, Deiche und Talsperren.
	 Dass die Einschränkung der Kontroll- und Überwachungstätigkeiten gerade im 
Umwelt- und Arbeitsschutzbereich auch problematisch sein kann, wird von den drei 
Regierungspräsidien erkannt: 
	 „Den Rückzug aus der Überwachung halten wir unter den veränderten Rah-
menbedingungen zwar für nicht unproblematisch, allerdings fachlich vertretbar“  
(S. 10). Die Erfahrungen der betroffenen Abteilungen auf dem Umweltsektor hätten 
gezeigt, dass die Anlagenbetreiber zuverlässig seien. Zur Kompensation der Reduzie-
rung der Überwachungstätigkeit schlagen die Regierungspräsidien vor, den Dialog mit 
der Wirtschaft fortzusetzen und Überwachungsaufgaben auf private Sachverständige 
zu verlagern (vgl. S. 11).

In den Bereich der eingeschränkten Aufgabenwahrnehmung fällt auch die Reduzie-
rung der Beratungsfunktion. So schlagen die Regierungspräsidien in ihrem Bericht vor, 
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die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange bei den Bauleitplanungsverfahren, 
die gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, einzustellen. „Mit dem Wegfall der Aufgabe 
könnte ein beachtliches Stellenpotenzial erschlossen werden“ (S. 11). Auch solle die 
Beteiligung von Beiräten und Verbänden nach dem Naturschutzrecht an den unter-
schiedlichen Verfahren (Genehmigungen, Planfeststellung, Anhörungen, Raumord-
nung etc.) abgeschafft oder eingeschränkt werden. Schließlich „liegt zumindest eine 
Reduzierung“ (vgl. S. 12) der Beratungstätigkeit der Regierungspräsidien gegenüber 
den Gebietskörperschaften nahe, da auch diese Leistung freiwillig und ohne gesetz-
liche Grundlage von den Regierungspräsidien angeboten wird, z.B. bei naturschutz-
rechtlichen Fragen oder in den Bereichen der Kommunal- und Bauaufsicht. Bei allen 
diesen gesetzlich nicht vorgeschriebenen Leistungen wandeln die Regierungspräsidien 
bei einer Einschränkung ihrer Leistungen allerdings auf einem schmalen Grat, worauf 
auch in dem Vorschlag zur Neuordnung der drei hessischen Regierungspräsidien ein-
deutig hingewiesen wird: 

	 „Gleichwohl wird kein völliger Wegfall der TÖB-Beteiligung empfohlen, da ansonsten 
die Beratungsfunktion (Dienstleister) der Regierungspräsidien gegenüber den Kommunen 
zu sehr in Mitleidenschaft gezogen würde.“ (Hessische Regierungspräsidenten, S. 11)

Und weiter heißt es:
	 „Hierbei ist aber eine gesunde Balance einzuhalten, da zum einen das nicht zuletzt 
wegen der Ratgeberfunktion bei den Gebietskörperschaften erworbene Ansehen der Mittel-
behörden untergraben werden darf, zum anderen vermieden werden muss, dass Kunden 
mangels Beratung zu (unnötiger) Antragsstellung veranlasst werden.“ (Hessische Regie-
rungspräsidenten, S. 11)

Das bedeutet, dass bei einer zu starken Reduzierung der freiwilligen Beratungsfunk-
tion auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit einem Anstieg an dann gesetz-
lich vorgeschriebenen Verfahren zu rechnen ist. Denn durch die beratende Aufsicht 
der Regierungspräsidien konnten bisher Probleme bereits im Vorfeld geklärt werden, 
sodass fehlerhaften Verwaltungsentscheidungen auf den unteren Ebenen entgegen-
gewirkt werden konnte und ein nachträgliches Eingreifen des Regierungspräsidiums  
damit oft nicht mehr notwendig war.

Neben der Reduzierung der Überwachungstätigkeit und der Beratungsfunktion soll 
ebenfalls in einigen Aufgabenbereichen die Bearbeitungstiefe verringert oder die Auf-
gabenwahrnehmung erleichtert werden, um Personal einzusparen. So soll beispielswei-
se die Beihilfebearbeitung durch das Projekt „virtuelle Beihilfe“ erleichtert (s. Kapitel 
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II. 4.4 „Die Beihilfe“) und durch „angemessene“ Bearbeitungsgebühren „unnötig häu-
fige Antragsstellungen“ vermieden werden. Auch in den Bereichen Umwelt, Soziales 
und bei der Bearbeitung der Verkehrsordnungswidrigkeiten konnten zum Teil Aufga-
ben reduziert werden. Im Bereich der Regionalplanung wird u.a. eine Verlängerung 
der Laufzeit der Regionalpläne auf zehn Jahre (statt fünf Jahre) vorgeschlagen, womit 
der Bearbeitungszeitraum verlängert und somit ebenfalls Personal eingespart werden 
kann (s. Kapitel II. 2.7 „Die Abteilung für Regionalplanung“).

Negative Auswirkungen durch die Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung und  
der Überwachungsfunktion sind nach Auskunft des Organisationsdezernenten im 
Regierungspräsidium Kassel bisher nicht bekannt. Die Anlagenbetreiber seien „nicht 
unzufrieden“ damit, dass nun weniger überwacht werde. Im Gegenteil komme es 
den Anlagenbetreibern zugute, dass durch die neue Organisationsstruktur des Regie-
rungspräsidiums die Überwachung nun gebündelt stattfinde und nicht mehr unter-
schiedliche Kontrolleure aus den einzelnen Bereichen an verschiedenen Tagen dieselbe  
Anlage kontrollieren. 

Inwieweit die Einschränkung der Aufgabenwahrnehmung, der Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeit und der Beratungsfunktion tatsächlich Auswirkungen auf die Quali-
tät der Aufgabenwahrnehmung der hessischen Regierungspräsidien haben, müsste also 
ebenfalls noch untersucht werden.

Mehr Eigenständigkeit und Flexibilität
Änderung der Organisationsstruktur

Neben den Personaleinsparungen durch die oben dargestellten Veränderungen im Auf-
gabenbereich sahen es die Regierungspräsidien ebenfalls als nötig an, die Organisati-
onsstrukturen zu ändern. Mit der Aufgabenreduktion müssten organisatorische Verän-
derungen „zwingend flankierend ergriffen werden“ (Hessische Regierungspräsidenten, 
S. 16), da ansonsten die Personaleinsparziele nicht erreicht werden könnten. Dies  
beinhalte auch die Schließung von Behördenstandorten, allerdings keine „weitere Kon-
zentration von hessenweiten Aufgaben auf ein Regierungspräsidium“, da dieses kaum 
Einsparpotenziale biete (vgl. S. 16). Als Voraussetzung für diese organisatorischen Ver-
änderungen und die Straffung der Behördenstruktur fordern die Regierungspräsidien 
von der hessischen Landesregierung mehr Flexibilität für die Behörde durch:
–	 die Einführung eines Gesamtbudgets für die Regierungspräsidien,
–	 die Abschaffung der Rahmenorganisationspläne,
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–	 die Zusammenlegung der Umwelt- und Arbeitsschutzverwaltung 
–	 sowie mehr Entscheidungskompetenzen im Personalbereich.

Weitere Stelleneinsparungen sollten durch den Einsatz von IT-Technik und die  
Optimierung der Ablauforganisation (z.B. e-Government, „Virtuelle Beihilfe“ und 
Bußgeldbereich) sowie eine Verringerung der Freistellung von Mitarbeitern für die 
Gremienarbeit (z.B. im Personalrat) erreicht werden (vgl. Hessische Regierungspräsi-
dien, S. 23).

„Die Masse ist umgesetzt“
Realisierung der Operation Sichere Zukunft

Die von den hessischen Regierungspräsidien beschlossenen Maßnahmen der Opera-
tion Sichere Zukunft sind zu weiten Teilen bereits umgesetzt, dies geht aus der Con-
trolling-Liste hervor, die seit Beginn der Operation Sichere Zukunft fortgeschrieben 
wird. Laut dieser Bilanz waren mit Stand Februar 2007 von 158 aufgelisteten Punkten 
123 bereits umgesetzt, das entspricht ca. 78 Prozent. In sieben Bereichen war die Um-
setzung eingeleitet (ca. vier Prozent), in 17 Bereichen die Umsetzung noch offen (ca. 
elf Prozent). Elf Punkte (ca. sieben Prozent) sollen nach der Controllingliste nicht 
umgesetzt werden. Damit wurde der weitaus größte Teil der Einsparvorschläge der 
Regierungspräsidien bereits realisiert.
	 Noch deutlicher wird dies auch beim Blick auf die einzusparenden Personalstel-
len. Von den 195 (ohne Stelleneinsparung durch Arbeitszeiterhöhung) einzusparenden 
Stellen beim Regierungspräsidium Kassel waren zum Februar 2007 laut Controlling-
liste 191 Stellen (davon 30 halbe Stellen) weggefallen. Nach Auskunft des Personal-
dezernenten Gerhard Schneider waren zum 1. Juli 2007 von den insgesamt 213 ein-
zusparenden Stellen (inklusive „Produktivitätsgewinn“ aus Arbeitszeitverlängerung) 
198 Stellen eingespart, 15 Mitarbeiter hätten damit noch einen nicht eingelösten PVS-
Vermerk. Im Bereich der Aufgabenwahrnehmung wurde damit „die Masse umgesetzt“, 
so der Organisationsdezernent.

Die Organisationsveränderungen, die mit der Operation Sichere Zukunft einhergingen, 
wurden sogar komplett verwirklicht. Deutlich wird dies bei einem Vergleich der Orga-
nisationspläne des Regierungspräsidiums Kassel aus den Jahren 2003 und 2005 (s. An- 
hang): Gab es im Jahr 2003 noch sechs Abteilungen mit zusammen 54 Dezernaten, so 
waren es zum 1. Juni 2005 nur noch drei Abteilungen mit 26 Dezernaten. Das ange- 
strebte Ziel, die Zahl der Abteilungen und Dezernate zu halbieren, wurde also erreicht.
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	 Die bisherige Zentral- und Innenabteilung wurde mit der Sozialabteilung (mit 
Ausnahme des Verbraucher- und Arbeitsschutzes) zur neuen Abteilung I – Zentralab-
teilung, Inneres, Soziales – mit zehn Dezernaten zusammengelegt. In die neue Abtei-
lung I wurde auch das bisherige Gewerbedezernat (ehemals Abteilung III) integriert. 
Das Justitiariat der Abteilung I ist außerdem nun für alle Abteilungen der Behörde zu-
ständig. In der neuen Abteilung II wurden die bisherigen Abteilungen III (Wirtschaft, 
Regionalplanung, Bau, Verkehr) und IV (Landwirtschaft, Forsten, Naturschutz) zu-
sammengelegt, dazu kam außerdem das Dezernat für Verbraucherschutz. Die neue 
Abteilung II – Verkehr, Planung, ländlicher Raum, Verbraucherschutz – hat acht  
Dezernate. In ihr sind quasi alle Bündelungs- und Planungsaufgaben zusammengefasst. 
Die Aufgaben des Umwelt- und Arbeitsschutzes wurden in der neuen Abteilung III 
gebündelt, die aus den beiden Abteilungen „staatliches Umweltamt“ Kassel und Bad 
Hersfeld und den Arbeitsschutzdezernaten der Sozialabteilung hervorging. Der Stand-
ort Bad Hersfeld wurde beibehalten, ist aber nun keine eigene Abteilung mehr, der 
Standort Fulda (Arbeitsschutz) wurde aufgegeben, die Aufgaben werden jetzt in Bad 
Hersfeld und Kassel wahrgenommen. Dass die Organisationsveränderungen innerhalb 
von zwei Jahren komplett umgesetzt werden konnten, sei der neuen organisatorischen 
Freiheit der Regierungspräsidien zu verdanken, so der Organisationsdezernent, da im 
Unterschied zu den Aufgabenveränderungen „kein Dritter beteiligt werden musste“. 
Damit wurde eine weitere Forderung der Regierungspräsidien an die Landesregierung, 
nämlich bei der inneren Organisation größere Kompetenzen zu erhalten, erfüllt: Der 
Rahmenorganisationsplan, der seit Gründung des Regierungspräsidiums Gießen im 
Jahr 1981 für die hessischen Regierungspräsidien galt, wurde aufgehoben: 

	 „Die Landesregierung hat am 22. Dezember 2004 beschlossen, dass ein Rahmenorga-
nisationsplan für die Regierungspräsidien nicht mehr erlassen wird [...].“ (Staatsanzeiger 
Nr. 5/2004, S. 562, Art. 125: Innere Organisation der Regierungspräsidien; Erlass des 
Hessischen Innenministers vom 14. 01. 2004).

Ebenfalls erfüllt wurde nach Auskunft des Organisationsdezernenten die Forderung 
nach einem eigenen Gesamtbudget für die Regierungspräsidien (s.a. Kapitel II. 4.2 

„Der Verwaltungsreformprozess“). Nicht umgesetzt wurde laut Organisationsdezer-
nent die Bitte an die Landesregierung, weitere Personalentscheidungen auf die Regie-
rungspräsidien zu übertragen (die Regierungspräsidien in Hessen dürfen weiterhin nur 
bis zur Besoldungsgruppe A 15 selbst entscheiden, bei allen darüber liegenden Besol-
dungsgruppen entscheidet das Ministerium mit) und die Kommunalaufsicht über die 
Städte Frankfurt/Main und Wiesbaden vom Innenministerium an das Regierungsprä-
sidium Darmstadt abzugeben.
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Vergleicht man die drei hessischen Regierungspräsidien nach der Operation Sichere 
Zukunft untereinander, so fallen zwei Unterschiede ins Auge: bei den Stelleneinspa-
rungen und bei der Organisationsstruktur.
	 Von den 908 einzusparenden Stellen entfallen 355 auf das Regierungspräsidium 
Darmstadt, 358 auf das Regierungspräsidium Gießen und im Vergleich dazu „nur“ 195 
auf das Regierungspräsidium Kassel. Dieser Unterschied ist zunächst auf die unter-
schiedliche Größe der Regierungspräsidien zurückzuführen: Das Regierungspräsidi-
um Darmstadt hatte vor Beginn der Operation Sichere Zukunft im Jahr 2004 1.985 
Planstellen bei 1.927 Beschäftigten, das Regierungspräsidium Gießen im selben Jahr 
856 Planstellen und 911 Beschäftigte (Quelle: Personaldezernat RPKS). Beim Regie-
rungspräsidium Kassel waren im Jahr 2004 1.049 Planstellen im Haushalt eingestellt 
(vgl. Landeshaushaltsplan 2004, Einzelplan 03, S. 132). Beim im Vergleich zum Kasse-
ler Regierungspräsidium in etwa gleich großen Regierungspräsidium Gießen entfallen 
nur 163 der einzusparenden Stellen auf das Regierungspräsidium Gießen direkt, die 
weiteren 195 Stellen auf die dem Gießener RP nachgeordneten Ämter für Versorgung 
und Soziales. Ein weiterer Grund dafür, dass das RP Kassel bei der Stelleneinsparung 

„relativ gut weggekommen ist“, sei gewesen, dass durch die Zentralisierung der Bei
hilfe- und der Beamtenversorgung beim Kasseler Regierungspräsidium gleichzeitig 
neue Stellen geschaffen wurden, erklärt Personaldezernent Gerhard Schneider.

Wesentlich radikaler im Vergleich zu den beiden anderen hessischen Regierungspräsi-
dien fielen die Organisationsveränderungen in Kassel aus. Dies wird bei einem Blick 
auf die drei Organisationspläne deutlich. Auch Koenig stellt fest, dass die drei hes-
sischen Regierungspräsidien, vor allem Kassel und Gießen, „wegen ähnlicher Größe 
immer sehr ähnlich waren“, nach der Operation Sichere Zukunft „die Organigramme 
aber sehr unterschiedlich aussehen“; und dies trotz der weitgehend gleichen Aufgaben-
wahrnehmung (vgl. Koenig, S. 468).
	 Der letzte Rahmenorganisationsplan für die drei hessischen Regierungspräsidien 
aus dem Jahr 2002 (Staatsanzeiger Nr. 31, 5. August 2002) sah sechs Abteilungen bei 
den Regierungspräsidien vor, die in Darmstadt durch eine Abteilung Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik, in Gießen durch eine Abteilung „Hessisches Landesamt für 
Versorgung und Soziales“ ergänzt wurden. Der Rahmenorganisationsplan ließ bereits 
die Möglichkeit zu, die Abteilungen I (Zentralabteilung) und II (Inneres) zu einer 
Abteilung zusammenzulegen, was aber nur in Kassel verwirklicht wurde. Außerdem 
waren mehrere Abteilungen „staatliches Umweltamt“ zugelassen. Im Jahr 2003 be-
stand demnach das Regierungspräsidium Gießen aus acht Abteilungen (davon zwei 
Umweltabteilungen) mit 53 Dezernaten (vgl. Hessische Regierungspräsidenten, S. 20). 
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Das Regierungspräsidium Kassel bestand laut Organisationsplan 2003 aus sechs Abtei-
lungen (davon zwei Umweltabteilungen) mit 54 Dezernaten (vgl. Organisationsplan 
2003). Das Regierungspräsidium Darmstadt setzte sich 2003 aus zehn Abteilungen 
(davon vier Abteilungen „staatliches Umweltamt“) mit 92 Dezernaten zusammen (vgl. 
Hessische Regierungspräsidenten, S. 17). 
	 Nach dem Organisationsplan vom 1. Mai 2007 hatte das Regierungspräsidium 
Gießen die Zahl seiner Abteilungen im Rahmen der Operation Sichere Zukunft von 
acht auf sechs Abteilungen mit 35 Dezernaten (und einer Stabsstelle) reduziert. Das 
Regierungspräsidium Darmstadt reduzierte die Zahl seiner Abteilungen von zehn auf 
sieben (davon drei Abteilungen für Umwelt- und Arbeitsschutz) mit 65 Dezernaten 
(vgl. Organisationsplan vom 1. Mai 2007). Das Regierungspräsidium Kassel bestand 
zum 1. März 2007 aus drei Abteilungen mit 29 Dezernaten (vgl. Organisationsplan 
2007). 
	 Ohne Organisationsveränderungen seien die Stelleneinsparungen nicht möglich 
gewesen, erklärt der Organisationsdezernent in Kassel die organisatorischen Verände-
rungen bei den Regierungspräsidien. Die Haltung des Kasseler Regierungspräsidiums 
sei dabei gewesen, dass eine Akzeptanz für Stelleneinsparungen nur zu bekommen sei, 

„wenn sie auf allen Ebenen geschieht; dies war für uns ein ganz wichtiger Gesichts-
punkt.“ Von den anderen Regierungspräsidien sei dies nicht so konsequent umgesetzt 
worden. Damit erklärt der Organisationsdezernent die Unterschiede zwischen den 
drei hessischen Regierungspräsidien in der Organisationsstruktur. 
	 In Darmstadt sei aufgrund der Größe des Regierungspräsidiums weiterhin zu 
erkennen, dass sich die Ressortstränge in den Abteilungen wie schon vor der Operation 
Sichere Zukunft widerspiegeln. Dies hätte auf Grund der kleineren Größe des Regie-
rungspräsidiums in Kassel nicht funktioniert, so der Dezernent; einziger Maßstab in 
Kassel sei es gewesen, bei der Neuorganisation artverwandte Tätigkeiten miteinander 
zu verbinden und somit die Bündelung zu optimieren. In Gießen sei zum einen das 
Landesamt für Versorgung und Soziales in das Regierungspräsidium integriert worden, 
zum anderen sei man aber auch vor einem so starken Eingriff in die Organisations-
struktur wie in Kassel „zurückgeschreckt“.
	 Die Haltung des Regierungspräsidiums Kassel, auf allen Ebenen Stellen einzuspa-
ren, sei im Rückblick aufgegangen. Das Prinzip in Kassel, die Organisation „von oben 
nach unten schlanker zu machen“, habe Akzeptanz gefunden und sei „eine richtige 
Entscheidung“ gewesen, sagt der Organisationsdezernent, auch wenn die anderen hes-
sischen Regierungspräsidien das RP Kassel mit dem Vorwurf, aus dem „gemeinsamen 
Konzert der hessischen Regierungspräsidien“ auszuscheren, „schräg angeguckt“ hätten.
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Personalisierung wegfallender Stellen
Das PVS-Verfahren

Zur „Aufgabenkritik“ und der damit verbundenen Stelleneinsparung gehört auch die 
Personalisierung der wegfallenden Aufgaben: Die Stellen, die durch die Aufgaben-
reduzierung eingespart werden sollen, müssen nach dem Zukunftssicherungsgesetz 
personalisiert werden. D.h., die betreffenden Mitarbeiter, deren Funktion durch den 
Aufgabenwegfall eingespart wird, werden namentlich einer Personalvermittlungsstelle 
genannt (vgl. Art. 1, § 3 ZSG). Die Ressorts sind nach diesem Paragrafen dazu ver-
pflichtet, die Beschäftigten auszuwählen und deren Stelle mit einem personenbezo-
genen Wegfallvermerk für den nächsten Haushaltsplanentwurf zu versehen. Bis zur 
OSZ wurde der Wegfall von Stellen nach Angaben des Personalrates des Regierungs-
präsidiums Kassel durch einen „k.w.-Vermerk“ im Haushaltsplan ausgedrückt. „Der 
Haushaltsvermerk ,künftig wegfallend‘ (k.w.) bedeutete, dass eine betreffende Plan-
stelle (ohne Personenverbindung) wegfiel“, erklärt der Personalrat. In der Operation 
Sichere Zukunft müssen Personen nun namentlich benannt werden, die ausgewählten 
Beschäftigten waren der Personalvermittlungsstelle laut Personalrat bis zum 31. März 
2004 zu melden. 

Die Personalvermittlungsstelle (PVS) wurde im Rahmen der Operation Sichere Zukunft 
beim hessischen Finanzministerium eingerichtet. Die gesetzliche Grundlage dafür ist 
das Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dezember 2003. Artikel 1 (Gesetz über den Ab-
bau von Stellen in der Landesverwaltung), Paragraf 1 beschreibt die Aufgabe der PVS:
	 „Aufgabe der Personalvermittlungsstelle ist es, die nach Maßgabe der §§ 2 und 3 dieses 
Gesetzes ausgewählten und gemeldeten Beschäftigten auf die von den Ressorts zu benen-
nenden wiederbesetzbaren Stellen in der Landesverwaltung zu vermitteln.“ 

Die Personalvermittlungsstelle hat nach Angaben des Personalrates damit die Aufga-
be der Personalunterbringungen des sogenannten „Überhangpersonal“ übernommen. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sei die PVS gegenüber den Dienststellen im Einverneh-
men mit dem jeweils zuständigen Ministerium weisungsbefugt und dazu berechtigt, 
die gemeldeten Beschäftigten als Vertretungs- und Aushilfskräfte sowie für befristete 
Sonderaufgaben und Projekte einzusetzen.
	 Ein Ziel der hessischen Landesregierung bei der Operation Sichere Zukunft war, 

„dass die notwendigen Reduzierungen der Personalausgaben möglichst ohne betriebsbe-
dingte Kündigungen durchgeführt werden sollen“, so Gerhard Schneider. Mit der Ope-
ration Sichere Zukunft ging außerdem ein Einstellungsstopp in der hessischen Landes-



251

verwaltung ab dem 1. September 2003 einher (vgl. Mützlitz, S. 29). Etwa drei Prozent 
der Beschäftigten des Landes scheiden jährlich allerdings „aus Alters- oder sonstigen 
Gründen“ aus der Landesverwaltung aus, heißt es in der Eigendarstellung der PVS 
auf den Internetseiten der hessischen Staatskanzlei. Um diese frei werdenden Stellen 
und eventuelle neue Stellen zu besetzen und der Vorgabe, möglichst keine betriebsbe-
dingten Kündigungen auszusprechen, Folge zu leisten, wurde die PVS eingerichtet. So 
können durch „verwaltungsinterne Umsetzungen“ (Internetdarstellung PVS) frei wer-
dende Stellen mittels eines „internen Stellenmarktes“ wiederbesetzt werden. Die PVS 
sorgt außerdem für weitere Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (vgl. Inter-
net) und kann laut Zukunftssicherungsgesetz den Wechsel in eine Stelle außerhalb der 
Landesverwaltung vorbereiten und unterstützen (vgl. Art. 1, § 1). Bei dieser internen 
Vermittlung solle grundsätzlich sichergestellt werden, „dass Besoldung und Vergütung 
in bisheriger Höhe fortgezahlt werden“, heißt es auf der Internetseite der PVS:

	 „Beschäftigte des Landes Hessen, die durch die PVS auf einen neuen, geringer bezahl-
ten Arbeitsplatz in der Landesverwaltung vermittelt werden, wird eine persönliche Zulage 
in Höhe der Differenz zwischen dem bisherigen und dem künftigen Verdienst gewährt.“

Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Personalvermittlungsstelle sind zwei 
Punkte besonders erwähnenswert: Zum einen die personen- und damit namensbezo-
gene Nennung wegfallender Arbeitsplätze statt der bisherigen Praxis, allein die Stellen 
wegfallen zu lassen. Zum anderen wurden die Mitbestimmungsrechte des Personal-
rats beim PVS-Verfahren eingeschränkt. Mit der Operation Sichere Zukunft und der 
Einführung der PVS tritt laut Paragraf 81a des Hessischen Personalvertretungsgesetzes 
das Mitbestimmungsrecht des Personalrats zurück, die Personalräte erhielten damit 
lediglich ein Mitwirkungsrecht am Konzept der Personalvermittlungsstelle. Die Mit-
bestimmung des Personalrates bei Umsetzungen, Abordnungen und Versetzungen von 
Beamten im Bereich der Landesverwaltung aufgrund des Zukunftssicherungsgesetzes 
wurde sogar vollends aufgehoben (vgl. Hessisches Personalvertretungsgesetz, Artikel  
§ 81a). Nach Auskunft des Personalrates des Regierungspräsidiums Kassel seien damit 
die bisherigen Mitbestimmungs- und Schutzrechte der Beschäftigten erheblich ver-
schlechtert worden. Für die Beschäftigten, die der PVS gemeldet worden sind, bedeute 
dies, dass der Personalrat bei Versetzung, Umsetzung oder gar Kündigung nicht mehr 
beteiligt werde und somit die Rechte der gemeldeten Mitarbeiter nicht mehr vertreten 
könne. Der Personalrat kann Versetzungen oder Kündigungen nicht mehr ablehnen 
und „für den betroffenen Beschäftigten nur noch in beratender Funktion tätig wer-
den“, so der Personalrat. Für die Betroffenen gebe es damit ausschließlich die Möglich-
keit einer individualrechtlichen Prüfung. 
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Die Einzelheiten zur Auswahl und Meldung des Überhangpersonals regelten die ver-
bindlichen Auswahlrichtlinien als Anlage zur Kabinettvorlage, erklärt der Personalrat 
das Vorgehen zur Nennung des wegfallenden Personals. Abweichungen davon seien 
nur in besonderen Fallkonstellationen und im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen zulässig, in Fällen von besonderer Bedeutung blieb die Entscheidung 
dem Kabinett vorbehalten. Grundgedanke der Personaleinsparungen bei der Opera-
tion Sichere Zukunft sei nach Auskunft des Personaldezernenten gewesen, dass dieje-
nigen Mitarbeiter auf die PVS-Liste gesetzt werden, deren Funktion wegfällt. Dies 
hätte allerdings dazu geführt, dass Mitarbeiter auf die PVS-Liste gesetzt worden wären, 

„die man noch gebraucht hätte“, während Mitarbeiter, die kurz vor dem Ruhestand 
standen, im Regierungspräsidium geblieben wären und ihre Stelle in absehbarer Zeit 
wieder hätte besetzt werden müssen. „Die natürliche Fluktuation wäre nicht genutzt 
worden“, so Gerhard Schneider.
	 Ein Ziel der Umsetzung der Operation Sichere Zukunft im Regierungspräsidium 
Kassel sei es daher gewesen, das PVS-Verfahren „sozialverträglich“ zu gestalten. Da bis 
zum Ende der Legislaturperiode 2008 die Operation Sichere Zukunft umgesetzt werden 
sollte, wurden im RP Kassel auch diejenigen Mitarbeiter auf die PVS-Liste gesetzt, die 
bis zum Jahr 2008 sowieso aus dem Regierungspräsidium ausscheiden sollten. Diese 
Mitarbeiter mussten dann auch nicht mehr vermittelt werden. Allerdings deckten sich 
die Funktionen der nun auf der PVS-Liste gesetzten Mitarbeiter nicht mehr mit den 
Aufgaben- und organisatorischen Änderungen, sodass innerhalb des Regierungspräsi-
diums Kassel Stellenumsetzungen nötig waren. Dieses Konzept „ist aufgegangen“, sagt 
der Personaldezernent, da zwischen 2003 und 2008 viele Mitarbeiter des Regierungs-
präsidiums Kassel in Ruhestand oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gingen. 
Nach Angaben des Personalrates waren von den 213 Stellen, die beim Regierungsprä-
sidium Kassel wegfielen, ca. 225 Personen betroffen. Etwa 100 von ihnen wurden von 
der PVS als vermittelbar eingestuft, die restlichen betroffenen Mitarbeiter gingen bzw. 
gehen in Altersteilzeit, Vorruhestand oder Rente.
	 Für die etwa 100 Mitarbeiter, die schließlich noch vermittelt werden mussten, 
wurde schließlich versucht, innerhalb des Regierungspräsidiums eine neue Stelle zu 
finden. Dies war möglich, da durch die Zentralisierung von Beihilfe und Beamtenver-
sorgung dem Regierungspräsidium Kassel neue Stellen zugesprochen wurden, allein 
in der Beihilfe beispielsweise 80 neue Stellen. Eine Vielzahl der Mitarbeiter mit PVS-
Vermerk konnte so auf die zentralisierten Bereiche des Regierungspräsidiums Kassel 
umgesetzt und damit im eigenen Hause über die PVS-Liste vermittelt werden. Wei-
terhin habe der Personalrat die Behördenleitung gebeten, bei Projektarbeiten dem 
RP-eigenen Personal den Vorzug zu geben und Mitarbeiter entsprechend zu schulen. 
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Die Behördenleitung habe dem Personalrat daraufhin mitgeteilt, dass für genehmigte 
Projekte des Regierungspräsidiums Kassel der Personalbedarf vorrangig aus Mitarbei-
tern des Hauses gedeckt werde. Diese möglichst sozialverträgliche Gestaltung des PVS-
Verfahrens im Regierungspräsidium Kassel durch die Einbeziehung der natürlichen 
Fluktuation und die Umsetzung auf neu zugewiesene Stellen sei zusammen ein „sehr 
entlastender Faktor gewesen“, so der Personaldezernent, obwohl 213 Stellen abgebaut 
werden sollten. Auf diese Weise sei verhindert worden, dass viele Mitarbeiter in andere 
Dienststellen versetzt werden mussten. Versetzungen waren somit nur in Einzelfällen 
notwendig und wurden oft auf eigenen Wunsch der Mitarbeiter (z.B. Wohnortnähe) 
vorgenommen, stellt Gerhard Schneider fest. „Die Personalisierung der Beschäftigten 
war für uns alle das schwierigste Problem.“

Proteste, aber ruhige Umsetzung
Reaktion der Beschäftigten

Die Operation Sichere Zukunft im Allgemeinen wurde von den drei Oppositionspar-
teien im hessischen Landtag – SPD, FDP und Grüne – „scharf angegriffen“ (Mützlitz, 
S. 41). Auch außerhalb des Parlamentes stieß das Sparprogramm auf eine breite Ab-
lehnung, wie Henning Mützlitz beschreibt. Höhepunkt war ein „Tag des Widerstands“ 
am 18. November 2003 in Wiesbaden, der mit über 45.000 Teilnehmern zur „größten 
Demonstration in Hessen seit 1981“ wurde (vgl. Mützlitz, S. 76/77). Gewerkschaften, 
Personalräte, Kirchen, weitere soziale Vereinigungen, die Wohlfahrtsverbände, Stu-
denten, Lehrer, der Landkreistag und viele weitere gesellschaftliche Gruppen protes-
tierten gegen die Maßnahmen der Operation Sichere Zukunft, vor allem hatten sie 
dabei allerdings den Bereich der sozialen Kürzungen im Auge (vgl. Mützlitz: Kapitel 
4 und 5).
	 Über Proteste in den Regierungspräsidien berichtet Mützlitz nur aus Darmstadt: 

	 „Der Personalrat beim Regierungspräsidium Darmstadt warf der Landesregierung 
[…] ,Einsparen ohne Konzept und nur mit dem großen Besen‘ vor. Dadurch sei bis zum 
Jahr 2008 jede dritte Stelle in den hessischen Regierungspräsidien Kassel, Gießen und Darm-
stadt gefährdet.“ (61)

In Darmstadt veranstalteten die Gewerkschaften am 18. September 2003 eine Demons-
tration gegen die Operation Sichere Zukunft. 

	 „Im Wesentlichen richtete sich dabei der Protest der Beamten und Angestellten gegen 
die Streichung von 450 der 1.800 Stellen im Regierungspräsidium Darmstadt […]“ (61)
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Auch unter den Mitarbeitern des Regierungspräsidiums Kassel sei von Beginn der Ope-
ration Sichere Zukunft an eine „gewisse Unruhe“ gewesen, berichten die beiden Dezer-
nenten Hausmann und Schneider.
	 Nach Angaben des Personalrates seien durch die Informationspolitik der hessi
schen Landesregierung, mit der die betroffenen Beschäftigten mit ihren Personalräten  
weitestgehend im Unklaren gelassen worden seien, Verunsicherung geschürt und Ängs-
te aufgebaut worden. Diese Verunsicherung konnte erst mit der letzten Vorlage zur 
PVS gemildert werden, in der nach Angaben des Personalrates das Ziel festgeschrieben 
war, nach Möglichkeit eine Vermittlung innerhalb der jeweiligen Region vorzuneh-
men. Mit den hessenweiten Protestaktionen zeigt sich der Personalrat solidarisch:
	 „Mit verschiedenen Protestaktionen, die auch große Aufmerksamkeit in der Presse er-
langten, haben viele gegen die Sparvorschläge der Hessischen Landesregierung demonstriert. 
Diese Demos haben ein gutes Gefühl vermittelt. Es war beeindruckend, so viele Menschen 
zu sehen, die für ein gemeinsames Ziel kämpfen und vor allem – die die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben haben.“

Nach Bekanntwerden der OSZ habe es zur Information der Mitarbeiter mehrere 
Dienstversammlungen gegeben, bei denen die Operation Sichere Zukunft erläutert 
wurde, berichtet der Organisationsdezernent. Der „Vorschlag zur Neuordnung“ sei 
nach der Übergabe an den hessischen Ministerpräsidenten (bis dahin wurde der Be-
richt geheimgehalten) zusammen mit einer Konzeption des Weges zur Umsetzung 
innerhalb der Behörde veröffentlicht worden. 
	 Die Umsetzung sei anschließend „erstaunlich ruhig“ vonstatten gegangen. Die 
Vorschläge zur organisatorische Neuordnung wurden akzeptiert; sie wurden in der 
Abteilungsleiterrunde, in der auch der Personalrat sitzt, beraten und umgesetzt, ob-
wohl die Zahl der Dezernate und Abteilungen halbiert wurde. Darin hätte nach Ein-
schätzung des Organisationsdezernenten ein größeres Konfliktpotenzial liegen können, 
denn die organisatorischen Änderungen hatten für viele Mitarbeiter eine Änderung 
ihrer Position zur Folge: Dezernatsleiter wurden nun zu Dezernenten zurückgestuft 
(nicht im Dienstgrad/Besoldung, aber in der Funktion); dies wurde aber weitgehend 
akzeptiert, es gab auch keinerlei Rechtsstreitverfahren.

Helfender Beobachter
Die Rolle des Personalrats

Wie oben beschrieben, hatte der Personalrat während der Ausarbeitung der Operation 
Sichere Zukunft sowie bei der Benennung der auf die PVS-Liste zu setzenden Mit-
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arbeiter nach Einschätzung des Organisationsdezernenten „eine schwache Stellung“. 
Nur bei der Ausarbeitung der Richtlinien der PVS konnte der Hauptpersonalrat des 
Finanzministeriums, wo die PVS angesiedelt war, mitwirken. In Kassel habe man den-
noch versucht, den Personalrat in die Operation Sichere Zukunft mit einzubeziehen und 
habe ihm jeden Schritt zugeleitet, so der Organisationsdezernent. Damit war die Rolle 
des Personalrats zunächst auf die eines Beobachter beschränkt. Der Personalrat hat sich 
aber auch in den Diskussionsprozess eingebracht, wie die Personalräte unterstreichen: 
Zu Beginn der Einrichtung der PVS wurde vom Personalrat eine Rechtsanwältin mit 
der Prüfung beauftragt, ob die Personalisierung zum Stichtag 1. April 2004 verhindert 
werden kann. „Damit sollte versucht werden, alle dem Personalrat zur Verfügung ste-
henden Mittel auszuschöpfen, um die Personalisierung von Beschäftigten zu stoppen. 
Leider ist diese Prüfung negativ ausgefallen“, berichtet der Personalrat. In der Folge 
hat sich die Beschäftigtenvertretung unter anderem dafür eingesetzt, dass vor allem 
Mitarbeiter, „die bis 2007 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit oder in Ruhestand 
gehen“, an die PVS gemeldet werden, und dass bei Stellenneubesetzungen vor allem 
Mitarbeiter mit PVS-Vermerk aus der Behörde berücksichtigt werden. Wie der Per-
sonalrat mitteilt, habe er grundsätzlich die Einbeziehung sozialer Gesichtspunkte bei 
der Auswahl des „Überhangpersonals“ als sinnvoll betrachtet, wollte sich aber bei einer 
namentlichen Benennung nicht aktiv beteiligen, „weil der Personalrat der hessischen 
Landesregierung nicht als Handlanger für die Festlegung von Sozialkriterien dienen 
wollte.“ Der Personalrat habe grundsätzlich den von der Hessischen Landesregierung 
vorgegebenen Personalabbau abgelehnt. „Trotzdem war der Personalrat sich seiner Ver-
antwortung bewusst und hat die betroffenen Beschäftigten nicht allein gelassen“, so 
die Personalvertretung. Fehlerhafte Meldungen und Versäumnisse, die dem Personal-
rat bekannt geworden sind, seien gegenüber den Beteiligten offen benannt worden, der 
Personalrat habe versucht, „für jeden individuell eine akzeptable Lösung zu finden“. 

Personell beschnitten, funktionell gestärkt
Bewertung der Operation Sichere Zukunft

„Der Umbau des hessischen Verwaltungssystems ist seit 2003 konsequent fortgeführt worden. 
Die ,Operation Sichere Zukunft‘ war nur der erste Baustein in einem Modernisierungspro-
zess, der ineffiziente Strukturen nach den Gesichtspunkten einer betriebswirtschaftlichen 
Kostenkalkulation beseitigt. Der Rückzug des Staates aus vielen Bereichen […] geht dabei 
aber immer mehr zu Lasten derjenigen, die sich einen minimalistischen ,Dienstleistungs-
staat‘ aufgrund eigener materieller und sonstiger Notlagen nicht leisten können.“ (109)
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Betrachtet man die Operation Sichere Zukunft im Ganzen, so zieht Henning Mützlitz 
ein gespaltenes Fazit: Die Kürzungen im Personal- und Sachkostenbereich seien insge-
samt als sinnvoll einzustufen, die Einsparungen im Sozialbereich allerdings fragwürdig 
(vgl. Mützlitz, S. 97). Vor diesem Hintergrund und dem Zitat oben scheint die Opera-
tion Sichere Zukunft in den Regierungspräsidien auf die „sinnvolle“, erfolgreiche Seite 
des Sparprogramms zu gehören. Dies wird auch grundsätzlich durch die Einschätzung 
innerhalb der Kasseler Behörde untermauert:

„Der Prozess ist insgesamt ganz gut bewältigt“, sagt Regierungsvizepräsident Dr. Neusel, 
insbesondere durch die Ansiedlung der Zentralaufgaben habe es keine sehr schmerz-
lichen Entscheidungen für die Bediensteten gegeben. Auch im Hinblick auf die neue 
Organisationsstruktur zieht Regierungspräsident Lutz Klein ein positives Fazit. Seit 
dem 1. Januar 2005 werde die neue Organisation gelebt, die überwiegende Mehrheit 
der Mitarbeiter sage, „dass es funktioniert.“
	 Für den Organisationsdezernenten ist auch nach dem Stellenverlust und dem da-
mit verbundenen Aufgabenwegfall durch die Operation Sichere Zukunft eine „sinnvolle 
Aufgabenwahrnehmung auf jeden Fall weiterhin möglich.“ „An den Aufgaben, die eine 
Mittelbehörde ausmachen, wurde nicht gerüttelt“, so Hausmann; Bündelung, Koordi-
nierung und Mittlerrolle zwischen Land und Kommunen „wurden nicht angetastet“, 
sondern nur die Aufgaben, die verzichtbar und ohne Bündelungsbedeutung waren 
und nicht zu diesen Kernaufgaben der Regierungspräsidien gehörten. Die Operation 
Sichere Zukunft habe daher zu einer „Stärkung der Bündelungsfunktion“ geführt, da 
die Aufgaben, die übrig blieben, echte Aufgaben einer Mittelbehörde seien.

Die Bewertung des Personalrats fällt vor allem hinsichtlich der mit der OSZ verbunde-
nen Personaleinsparungen kritisch aus. Den Personalabbau mit seinen Folgen bezeich-
net die Beschäftigtenvertretung als „größte negative Auswirkung.“ Es sei erschreckend 
gewesen, so der Personalrat, „wie die Hessische Landesregierung mit den ihr anver-
trauten Beschäftigten, die letztendlich um ihren Arbeitsplatz fürchten, umgegangen ist.“ 
Gerade die Arbeitsweise der Personalvermittlungsstelle mit der namentlichen Nennung 
des wegfallenden Personals wird vom Personalrat kritisiert. In diesem Zusammenhang 
nennt der Personalrat ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes, wonach die 
Meldung zur PVS kein Verwaltungsakt sei, „ein sehr bedauerliches und, höflich ausge-
drückt, ein Arbeitnehmer unfreundliches Urteil.“ Dennoch empfiehlt der Personalrat, 
die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs im Einzelfall nochmals genau zu überprüfen. 
In der Praxis habe sich für den Personalrat bestätigt, dass es für Mitarbeiter mit PVS-
Vermerk kaum adäquate und interessante freie Stellen in der Region Nordhessen gebe.
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	 „Es bleibt ein ungutes Gefühl, weil immer noch nicht von der Landesregierung mitge-
teilt wurde, was mit den PVS-gemeldeten und nicht vermittelten Kolleginnen und Kollegen 
passiert, wenn zum Ende der Legislaturperiode die PVS ausläuft.“

Daneben kritisiert der Personalrat die Auswirkungen der Operation Sichere Zukunft 
auf die Beschäftigungssituation insgesamt: Verträge befristet beschäftigter Mitarbei-
ter werden nicht verlängert, Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung nicht 
übernommen, die Arbeitszeitverlängerung bedeute „einen Schritt zurück in die Ver-
gangenheit“:
	 „Aus Sicht der Personalräte ist Arbeitszeitverlängerung und Stellenabbau nicht der 
richtige Weg. Es werden Arbeitsplätze dauerhaft zerstört, aus volkswirtschaftlicher Sicht 
eine Katastrophe.“

Bereits bei der Erarbeitung ihrer Konzeption zur Neuorganisation der Regierungs-
präsidien waren sich die drei hessischen Regierungspräsidenten der negativen Auswir-
kungen im Personalbereich allerdings bewusst: 

	 „Die geforderte massive Stellenkürzung wird trotz Aufgabenabbau und gestraffter Be-
hördenorganisation nur aufzufangen sein, wenn in vielen Bereichen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter deutlich mehr belastet werden.“ (Hessische Regierungspräsidenten, S. 
23)

„Dass die namentliche Nennung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Gefahr für 
die Motivation darstellt, haben wir bereits ausführlich vorgetragen.“ (ebd.)

Auch der Personaldezernent sieht im Personalbereich nun eine Grenze erreicht: „Man 
darf nicht noch weiter an der Personalschraube drehen“, ist Schneiders Einschätzung. 
Die einzelnen Bereiche seien inzwischen so ausgedünnt, „dass bei weiterer Personalre-
duktion die gesetzlichen Aufgaben leiden würden.“ Ein großer Teil der Personaleinspa-
rungen sei bei der Operation Sichere Zukunft durch neue elektronische Arbeitstechniken 
aufgefangen worden. Aber auch hier sieht der Organisationsdezernent die Grenzen 
erreicht. Diese Arbeitsentlastung durch die Computertechnik dürfe „nie überschätzt“ 
werden, da auch die neue Technik wieder Personal benötige, das Personal sich also 
zum Teil nur verschiebe. Insgesamt habe laut Hausmann die höhere Technisierung den 
Prozess der Operation Sichere Zukunft aber unterstützt. 
	 Auch die organisatorischen Änderungen werden vom Organisationsdezernenten 
positiv bewertet: Aufgabenbereiche, die bisher in unterschiedlichen Dezernaten und 
Abteilungen angesiedelt waren, seien nun in einem Dezernat bzw. in einer Abteilung 



258

zusammengefasst. Damit seien „der Abstimmungsaufwand geringer“ und „die Ent-
scheidungswege kürzer“ geworden. Dies sei eine gute Voraussetzung dafür, dass trotz 
der durch die Personalreduzierung verursachten erhöhten Arbeitsdichte für jeden Mit-
arbeiter auch künftige, neue Aufgaben von den Regierungspräsidien wahrgenommen 
werden könnten. „Mit der schlanken Organisationsstruktur fühlen wir uns für die 
Zukunft gut aufgestellt“, so der Organisationsdezernent. Die Regierungspräsidenten 
weisen jedoch auch darauf hin, dass „bei allen drei Regierungspräsidien […] mit den 
vorgesehenen Organisationsänderungen allerdings bei den Abteilungs- und Dezernats-
größen die Grenzen der Leitungsspannen erreicht“ werden (Hessische Regierungsprä-
sidenten, S. 16).

Welche Auswirkungen die Operation Sichere Zukunft auf die Qualität der Aufgaben-
wahrnehmung des Regierungspräsidiums hatte, kann an dieser Stelle nicht untersucht 
werden. Wie bereits oben erwähnt, sind innerhalb der Behörde – außer im angespro-
chenen Bereich der Widerspruchsverfahren – keine negativen Auswirkungen durch die 
Aufgaben- und Personalreduzierung im Rahmen der OSZ bekannt. Die Kundenbefra-
gung aus dem Jahr 2006 (s. Kapitel III. 4.2 „Der Verwaltungsreformprozess“) zeigt laut 
Organisationsdezernent keine schlechteren Ergebnisse als die Kundenbefragung vor 
der Operation Sichere Zukunft; sie sei im Gegenteil in einigen Bereichen sogar besser 
ausgefallen.

Zusammengefasst sind für Winfried Hausmann die drei hessischen Regierungspräsi-
dien und das Regierungspräsidium Kassel „gestärkt aus der Operation Sichere Zukunft 
hervorgegangen“, da die Regierungspräsidien einen „erheblichen Beitrag zur Haus-
haltssanierung geleistet“ hätten, „ohne die Funktion als Mittelbehörde zu schmälern.“ 
Im Gegenteil sei es mit den Organisationsveränderungen gelungen, „den Blick ver-
stärkt auf diese Aufgabe zu richten.“
	 Neben dieser Stärkung der Bündelungsfunktion im Rahmen der OSZ weisen 
der Regierungspräsident und der Vizepräsident darauf hin, dass das Regierungsprä-
sidium Kassel auch durch die Entscheidung der Landesregierung, die Beihilfe und 
die Beamtenversorgung in Kassel zu zentralisieren, gestärkt worden sei. Dies spreche 
dafür, dass die Landesregierung hohes Vertrauen in die Mitarbeiter des Regierungs-
präsidiums Kassel setze und dass die Regierung „mit der Qualität unserer Arbeit in 
der Vergangenheit zufrieden war und uns zutraut, diese Aufgabe zu bewältigen“, sagt 
Lutz Klein. Nach Angaben des Regierungspräsidenten konnte dadurch eine Vielzahl 
an Mitarbeitern, deren Stellen durch die OSZ weggefallen wären, im Regierungsprä-
sidium gehalten werden. Die Anzahl der Planstellen sei im Vergleich zu vor der OSZ 
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nicht wesentlich geschwächt worden, sondern fast gleich geblieben (s.a. Kapitel II. 4.6 
„Das Personal“). Dies sei laut Klein „in einer Region, die jahrzehntelang unter Struk-
turschwäche und Arbeitsplatzmangel gelitten hat, eine gute und positive Botschaft.“
	 Trotz der negativen Auswirkungen vor allem im Bereich des Personalabbaus 
scheint das Regierungspräsidium Kassel die Operation Sichere Zukunft damit für sich 
und die Zukunft der Behörde positiv genutzt zu haben.

Verwaltungsmodernisierung von Innen

II. 4.2 Der Verwaltungsreformprozess

1995 wurde unter Regierungspräsidentin Inge Friedrich der Verwaltungsreformprozess 
im Regierungspräsidium Kassel angestoßen, berichtet Brigitte Scheffel, die im Dezer
nat 11 die Organisationsentwicklung, Innovations- und Konfliktmanagement der Be-
hörde betreut. Im Jahr 1996 wurde diese Idee dann von Regierungspräsident Bertram 
Hilgen aufgegriffen und der Verwaltungsreformprozess mit der Erstellung eines Leit-
bildes für die Behörde eingeleitet. Grundlage für den Prozess war das Leitbild der 
Hessischen Landesregierung „Hessische Landesverwaltung 2000“, das im Juni 1995 
verabschiedet wurde. „In Anlehnung an das Handlungskonzept“ (Nutz, S. 103) und 
auf Grundlage der vom Hessischen Innenministerium daraus entwickelten Grund- 
sätze über Zusammenarbeit und Führung (vgl. Bestandsaufnahme, S. 1) begann im 
Regierungspräsidium Kassel damit ein behördeninterner Reformprozess, der aus heu-
tiger Sicht laut Frau Scheffel zwei Schwerpunkte hatte:
–	 die Verbesserung der Außenwirkung
–	 und eine Geschäftsoptimierung durch Arbeits-, Organisations- und 
	 Personalentwicklung.

Leitbild und Handlungskonzept

Die Anregung zur Erstellung eines Leitbildes für das RP sei „aus der Behörde“ gekom-
men, berichtet Frau Scheffel, der Auftrag zur Entwicklung des Leitbildes kam dann von 
der Behördenleitung. Eine Projektgruppe aus Mitarbeitern des Regierungspräsidiums 
erarbeitete anschließend die Leitsätze für das Regierungspräsidium „als Konkretisierung 
des Leitbildes ,Hessische Landesverwaltung 2000‘“ (Bestandaufnahme, S. 1). Der Ent-
wurf des Leitbildes wurde den Mitarbeitern vorgestellt, deren Ergänzungen an die Pro-
jektgruppe zurückflossen. Durch ein externes Unternehmen wurde das Leitbild dann 
grafisch gestaltet und in einer Personalversammlung im April 1997 den Mitarbeitern 
vorgestellt und verteilt. Es umfasst „16 Punkte, die uns wichtig sind“ (s. Anhang). Dar-



260

in werden das Selbstverständnis der Behörde und die Grundsätze der Aufgabenwahr-
nehmung, der Zusammenarbeit untereinander und die Notwendigkeit eines ständigen 
Reformprozesses beschrieben. Aus dem Leitbild lassen sich laut Handlungskonzept für 
einen Verwaltungsreformprozess im Regierungspräsidium Kassel zwei grundsätzliche 
Ziele des Regierungspräsidiums ableiten: Die Verbesserung der Kundenorientierung 
und die Erhöhung der Leistungs- und Ergebnisorientierung (vgl. Handlungskonzept, 
S. 3). Das Leitbild sollte laut Frau Scheffel zur Orientierung von Bürgern und Mitarbei-
tern beitragen. Zur Umsetzung der Leitsätze wurde anschließend in einem Workshop 
mit Hilfe externer Berater des „Forum Ahlberg“ ein Handlungskonzept für den Ver-
waltungsreformprozess erarbeitet. Das Handlungskonzept beschreibt drei Phasen zur 
Erreichung der genannten Ziele Kundenorientierung und Leistungserhöhung. 
	 In der ersten Phase („kurzfristige Ziele“) sollten zunächst die Kundenwünsche  
ermittelt und das Erscheinungsbild des Regierungspräsidiums „zeitgemäß“ gestaltet 
werden. Außerdem sollte „eine systematische Personalplanung und Personalentwick-
lung aufgebaut werden“ (Handlungskonzept, S. 4). Mittelfristig (auf drei bis fünf 
Jahre) sollte ein Qualitätsmanagement eingeführt, langfristig die Organisationskultur, 
Ablauf- und Aufbauorganisation der Behörde darauf angepasst werden (vgl. Hand-
lungskonzept, S. 4). Die zweite und dritte Phase wurde allerdings nicht eingeführt, wie 
der Bestandsaufnahme zu entnehmen ist (vgl. Bestandsaufnahme S. 1). Als Grundsätze 
zur Erreichung der Ziele nennt das Handlungskonzept (vgl. S. 5):
–	 die Beteiligung der Mitarbeiter nach dem Top-down-Bottom-up-Prinzip, das  
	 bereits bei der Erstellung des Leitbildes umgesetzt wurde; nach Aussage von  
	 Frau Scheffel habe es von Anfang an einen großen Willen gegeben, alle Mitarbeiter  
	 in den Verwaltungsreformprozess einzubeziehen;
–	 das „Führen durch Ziele“ mittels Zielvorgaben und Zielvereinbarungen auf allen  
	 Ebenen (wurde eingeführt);
–	 der aktive Wille der Mitarbeiter zur Zusammenarbeit und Veränderung; 
–	 eine Öffentlichkeitsarbeit nach innen (wurde umgesetzt);
–	 eine Prozessorientierung.

Umsetzung der Maßnahmen zur Verwaltungsreform
 
Bereich Kundenorientierung

Kundenbefragung
Nach der Bildung verschiedener Projektgruppen wurde als erste Maßnahme des 
Verwaltungsreformprozesses 1997 eine Kundenbefragung zur Ermittlung der 
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Kundenwünsche durchgeführt. Die Kundenbefragung wurde von einer behör-
deninternen Arbeitsgruppe übernommen und im Jahr 2006 wiederholt (s. dort).

Erscheinungsbild nach außen
Durch eine Projektgruppe und auf Abteilungsebene wurden verschiedene Maß-
nahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes des Regierungspräsidiums er-
arbeitet und umgesetzt:

–	 Leitsystem/Wegweiser zum Haus und im Haus,
–	 Umbau der Pforte zu einer „Servicestation“ als Anlaufstelle aller Besucher,
–	 Verbesserung der Erreichbarkeit durch ein Servicetelefon,
–	 Verbesserung des Schriftstils zur Vermeidung der „Behördensprache“  
	 (ohne verpflichtende Verfahrensanordnung, sondern durch Tipps),
–	 Verbesserung des Gesamterscheinungsbildes (greift in alle Bereiche:  
	 wie sehen die Autos aus; wie treten die Mitarbeiter nach außen auf;  
	 wie sehen die Außenbereiche aus?),
–	 Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit (s.a. Kapitel II. 4.5 „Die  
	 Öffentlichkeitsarbeit“).
Nach der Umsetzung dieser Maßnahmen wurde dieser Teilprozess bis auf den 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit ausgesetzt (vgl. Bestandsaufnahme, S. 3).
	 Um das Regierungspräsidium Kassel nach außen und innen besser darzu
stellen, wurde von der Pressestelle ein PR-Konzept erarbeitet. Ausgangspunkt 
dafür war unter anderem die Diskussion um die Regierungspräsidien im Vorfeld 
der Landtagswahl 1999 (s. auch Kapitel II. 4.5 „Die Öffentlichkeitsarbeit“ und 
Kapitel III. 7 „Das Problem der fehlenden Legitimation“).

Im PR-Konzept werden folgende Probleme aufgeführt:
–	 Aufgabenvielfalt/Unübersichtlichkeit: Arbeit, Aufgaben und Leistungen des  
	 Regierungspräsidiums seien weniger bekannt und vorstellbar als die Aufgaben  
	 von Spezialbehörden;
–	 die Mittellage: Sie mache es den oberen und unteren Verwaltungsebenen und  
	 der Öffentlichkeit leicht, eventuelle Kritik von sich auf das RP zu lenken,  
	 insbesondere im Vollzugsbereich (Kommunalaufsicht, Bußgeldstelle);
–	 das innere Selbstverständnis: Bedienstete aus vollziehenden und anordnenden  
	 Bereichen des Regierungspräsidiums hätten „ein völlig anderes Verhältnis zu  
	 den Kunden als ihre dienstleistenden“ Kollegen: „Ein reines Selbstverständnis  
	 des Regierungspräsidiums als Dienstleistungsunternehmen lässt sich deshalb  
	 schwer durchsetzen.“
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Das PR-Konzept nennt aber auch die Stärken des Regierungspräsidiums:
–	 das RP sei beliebt, „wenn es im Behördendschungel nicht mehr weiter geht“;  
	 auf Kompetenz und Hilfsbereitschaft des Regierungspräsidiums werde  
	 vertraut;
–	 nach außen habe das Regierungspräsidium Kassel eine große Tradition als  
	 „Regierung“ in Kassel, es werde insbesondere von den Älteren respektiert;
–	 das RP habe über den Bezirk hinaus den Ruf einer besonders leistungsstarken  
	 Behörde;
–	 die Aufgaben des Regierungspräsidiums beherbergten „eine unübertroffene  
	 Vielseitigkeit“ und ein „Netz von Kompetenzen und Kenntnissen.“ 

Das Fazit des PR-Konzeptes: Das Regierungspräsidium Kassel müsse als Mittel
behörde, Dienstleister und Bündelungsinstanz für die Region deutlich positi-
oniert werden, „um die groben Unschärfen in der öffentlichen Wahrnehmung 
auszugleichen“:

	 „Je klarer das Bild des RP wird, desto akzeptierter seine Arbeit. Je akzeptierter 
die Arbeit, desto leichter der Umgang mit den Kunden. Gute PR-Arbeit ist gut für die 
RP-Arbeit.“

Die Zielgruppe der PR-Arbeit wurde sowohl im Innern des Hauses (Mitarbeiter), 
als auch außen (Bürger, Politiker, Institutionen etc.) ausgemacht. Nach außen 
solle die Arbeit des Regierungspräsidiums unter Betonung des Servicegedankens 
dargestellt und somit die Notwendigkeit der Behörde in der Region verankert 
werden. Insbesondere die Menschen unter 45 Jahren, bei denen der Begriff  
„Regierung“ bzw. das RP Kassel nicht so fest verankert scheint, sollen stärker  
angesprochen werden. Nach innen hat das PR-Konzept das Ziel, die Mitarbeiter 
stärker mit der Behörde zu identifizieren, denn „die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen sind die 1.000 wichtigsten Träger der Öffentlichkeitsarbeit des Regie-
rungspräsidiums Kassel.“
	 Allerdings weist das Konzept auch darauf hin, dass das Regierungspräsidium 
nicht mit einem Unternehmen verglichen werden und nicht wie ein Unterneh-
men werben könne.

Die Maßnahmen zur Stärkung der „Marke Regierungspräsidium“:
–	 einheitliches „Corporate Design“ (Gestaltung von Briefköpfen,  
	 Internetseiten etc.); dieser Bereich lässt durch das einheitliche Hessen-Design  
	 inzwischen kaum noch eigene Spielräume;
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–	 Veranstaltungen: Fortführung der vorhandenen Veranstaltungen (Sattelfest,  
	 Vortragsreihen, Tagungen etc.) und Aufnahme neuer Veranstaltungen, die  
	 insbesondere die jüngere Generation ansprechen sollen: Kunstausstellung  
	 Interventionen (s. Kapitel II. 4.5 „Die Öffentlichkeitsarbeit“); Kooperation  
	 mit Schulen (konnte nicht durchgeführt werden, da nach der Operation  
	 Sichere Zukunft nicht genügend Personal dafür zur Verfügung stand);
–	 Veröffentlichungen: Internetseite (mittlerweile Teil des einheitlichen Hessen- 
	 Auftritts), vermehrte Pressegespräche und -veröffentlichungen; Broschüren  
	 und Tätigkeitsberichte (z.B. der Report [seit 2005]);
–	 Gebäudegestaltung (umgesetzt; z.B. Kunstausstellungen im Gebäude und  
	 auf den Freiflächen).
 

Erhöhung der Leistungs-Ergebnisorientierung

„Der weitere OE-Prozess [Organisationsentwicklungsprozess, d. Verf.] stellt insbeson-
dere den Auftrag des Regierungspräsidiums, Koordinierungs- und Bündelungsbehörde 
zu sein, in den Mittelpunkt. Er betrachtet die Aspekte Führung, Organisation und 
Personalentwicklung und setzt damit bei der Organisationskultur an.“ (Nutz, S. 104)

Zieleprozess
Der Zieleprozess als ein Baustein des Verwaltungsreformprozesses legt neben dem 
Leitbild die Ziele der Behörde fest und ist durch ein Controlling des Erreichungs-
grades ein Führungsinstrument. Auch die Erarbeitung der Ziele erfolgt nach 
dem Top-down-Bottom-up-Prinzip, sodass die Mitarbeiter bei der Formulierung  
neuer Ziele beteiligt sind. Ein solcher Zielfindungsprozess soll i.d.R. jährlich statt-
finden. Unterschieden werden im Regierungspräsidium Kassel verschiedene Ziel
ebenen:
•	 Behördenziele als langfristige Leitziele: Nach Aussage von Frau Scheffel 

haben die Behördenziele langfristigen Bestand und spiegeln den politischen 
Willen des Hauses (unter Berücksichtigung des politischen Willens der Lan-
desregierung) wider. Sie werden jährlich auf Veränderungen geprüft und nö-
tigenfalls ergänzt/angepasst. Das Regierungspräsidium Kassel hat sich vier 
Behördenziele gegeben, die die Moderatorenfunktion und Interessenvertre-
tung für Nord- und Osthessen, den Ausbau der Bündelungsfunktion, die 
Orientierung als kundenorientierte Dienstleistungsbehörde zur Schaffung 
und Sicherung der nord- und osthessischen Infrastruktur und die Fortfüh-
rung des Verwaltungsreformprozesses zum Ziel haben (s. Anhang); 
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•	 unterhalb der Behördenziele sind die Schwerpunktziele der Behörde ange-
siedelt. Dabei handelt es sich um strategische Ziele der Behördenleitung, die 
für ein Jahr gelten und für deren Durchsetzung ein Prozessverantwortlicher 
benannt wird. Teilweise handelt es sich bei den Schwerpunktzielen um Auf-
gaben, die aber politisch im Mittelpunkt stehen und daher von der Behör-
denleitung als Schwerpunktziel ausgelegt wurden (z.B. ein Schwerpunktziel 
für 2007: Abschluss des Planfeststellungsverfahrens zum Flughafen Kassel-
Calden bis 31. 12. 2007);

•	 Behörden- und Schwerpunktziele wurden nach Auskunft von Frau Scheffel 
von der Behördenleitung und den Abteilungsleitern vorgegeben und in den 
Abteilungen bekannt gemacht. Auf ihrer Grundlage haben die Abteilungen 
und Dezernate den Auftrag, in moderierten Sitzungen konkrete Abteilungs- 
und Dezernatsziele zu entwickeln.

Zur Umsetzung der Ziele als Führungsinstrument wurde 2003 ein striktes Ziele-
Controlling aufgebaut, das dreimal jährlich durchgeführt wird. Bei der Entwick-
lung des Controllings stand im Vordergrund, dass das Verfahren leicht verständ-
lich und einfach umzusetzen ist. Dazu gibt es elektronische Vordrucke, mit deren 
Hilfe die Dezernatsleiter die Dezernatsziele überwachen können. Gleiches gilt 
für die Abteilungsziele. Die Verantwortung für das Controlling der Dezernats- 
und Abteilungsziele liegt bei den einzelnen Abteilungen. Für das Controlling 
der Schwerpunktziele sind die jeweiligen Prozessverantwortlichen zuständig. Die 
Behördenziele werden durch einen Abgleich mit den Schwerpunkt-, Abteilungs- 
und Dezernatszielen und die Kundenbefragungen durch die Behördenleitung 
überwacht. 

Erfahrungen mit dem Zieleprozess
Der Zieleprozess wurde im Jahr 2000/2001 ausgesetzt, Grund war laut Statusbe-
richt II unter anderem das fehlende Controlling und eine „allgemeine Unsicher-
heit im Umgang mit Zielen“ (S. 6). 2002 wurde der Zieleprozess neu initiiert, die 
Behördenziele festgelegt, ein Prozessverantwortlicher benannt und das Controlling 
eingeführt. Laut Statusbericht III ist seither die „allgemeine Struktur“ praxisfähig, 
der Zieleprozess allerdings „noch nicht verankert, noch nicht selbstverständlich“ 
(Statusbericht III, 2.3). Auch nach Auskunft von Frau Scheffel sei der Zielepro-
zess „noch nicht bei allen Mitarbeitern angekommen“, die Gründe dafür seien 
nach einer Bewertung im Jahr 2007, dass viele Ziele gleichzeitig Aufgaben seien, 
die Steuerungsfunktion der Ziele nicht überall konsequent eingefordert wurde 
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und parallel der landesweite NVS-Prozess laufe. Die Neue Verwaltungssteuerung 
beinhaltet auch ein Kontraktmanagement, das ab 2008 flächendeckend einge-
führt werden soll. Aus diesem Grund soll 2008 der Zielprozess neu ausgerichtet 
werden, um Ziele und Kontrakte aufeinander abzustimmen/zu ergänzen.
	 Dennoch mache sich der Zieleprozess insgesamt in der Behörde bemerkbar, 
so Frau Scheffel. Insbesondere die Schwerpunktziele würden durch das Control-
ling umgesetzt; positiv sei für die Umsetzung auch, dass die Mitarbeiter die Ziele 
selbst mit vereinbart haben und die Behördenleitung die Umsetzung so einfacher 
einfordern kann.

Personalentwicklung

„Mit zunehmender Technisierung und Budgetsteuerung ist das Personal ein nicht zu 
vernachlässigender Faktor, welcher die Arbeitsqualität und damit das Ansehen der 
Behörde entscheidend beeinflusst. Personalentwicklung sollte daher mit Nachdruck 
forciert werden.“ (Statusbericht II, S. 9)

Ein Schwerpunkt des Verwaltungsreformprozess liegt im Regierungspräsidium 
Kassel bei der Umsetzung eines Personalentwicklungskonzeptes. 1997 wurde dazu 
eine Projektgruppe gebildet, die mehrere Instrumente zur Personalentwicklung 
erarbeitete. Die Instrumente wurden eingeführt, die Projektgruppe 2001 auf-
gelöst und die Betreuung der Personalentwicklung durch ein behördeninternes 

„Expertenteam“ übernommen (vgl. Statusbericht III, 2.4). Mit seinem Personal
entwicklungskonzept war das Kasseler Regierungspräsidium nach den Worten 
von Frau Scheffel „Vorreiter in Hessen.“ Die in Kassel entwickelten bzw. einge-
setzten Instrumente wurden später im Personalentwicklungskonzept des Landes 
Hessen aufgenommen. Das Instrument des Vorgesetztenfeedback wurde im Re-
gierungspräsidium Kassel erstmals im Jahr 2001 als Pilotprojekt durchgeführt, 
bis dahin gab es dieses Instrument nach Auskunft von Frau Scheffel weder in der 
Bundes- noch in der Landesverwaltung, sondern nur in der freien Wirtschaft. Zu 
dem Projekt wurden nach der Einführung Mitarbeiter und Vorgesetzte befragt 
und ein Erfahrungsbericht verfasst; danach waren sowohl Mitarbeiter als auch 
Vorgesetzte der Ansicht, „dass das Vorgesetzten-Feedback […] eine wertvolle Er-
fahrung war und ein geeignetes Instrument ist, um die Gesprächsatmosphäre in 
den Einheiten positiv zu beeinflussen“ (Erfahrungsbericht, S. 2). Bei der Vorge-
setztenrückmeldung bewerten die Mitarbeiter zunächst ihre jeweiligen Vorgesetz-
ten (Dezernatsleiter, Abteilungsleiter, etc.). Anschließend sollten die Ergebnisse 
den Mitarbeitern durch die Vorgesetzten präsentiert werden und Gespräche mit 
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den Mitarbeitern geführt werden. Ziel des Vorgesetztenfeedback ist eine „klare 
Rückmeldung“ der Mitarbeiter an die Vorgesetzten über deren Führungsverhal-
ten. So können den Vorgesetzten Veränderungsmöglichkeiten eröffnet werden, 
die Behördenleitung erhält eine Information zum „Klima in der Behörde“ und 
kann nötigenfalls steuernd eingreifen, die Motivation der Mitarbeiter wird durch 
größere Zufriedenheit gefördert (vgl. Erfahrungsbericht, S. 12). Das Vorgesetz-
tenfeedback soll seither im dreijährigen Rhythmus durchgeführt werden.
	 Das Rahmenkonzept zur Personalentwicklung umfasst mit dem Vorgesetz-
tenfeedback insgesamt 26 Personalentwicklungsmaßnahmen und -instrumente. 
Die Personalentwicklung wurde von der Projektgruppe von Beginn an als „lang-
fristig angelegter Prozess“ zur „Ermittlung, Erhaltung und Förderung des Leis-
tungs- und Lernpotenzials“ der Mitarbeiter gesehen (Rahmenkonzept PE, S. 3). 
Die zwölf Ziele, die das Konzept mit der Umsetzung der verschiedenen Maßnah-
men verfolgte, fasste die Projektgruppe mit dem Satz zusammen: „Die richtige 
Mitarbeiterin und der richtige Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Arbeitsplatz“ (Rahmenkonzept PE, S. 4). Die Instrumente reichten von der Aus- 
und Fortbildung der Mitarbeiter über Beratungs- und Förderungsmaßnahmen 
bis zur Beurteilung der Leistung der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte. 
Unter anderem gibt es Führungsgrundsätze, Jahresgespräche der Mitarbeiter mit 
dem unmittelbaren Vorgesetzten und ein Programm zur Suchtprävention und 
Gesundheitsförderung. Die Maßnahmen und Instrumente wurden umgesetzt 
und werden – soweit sie nicht durch das hessische Personalentwicklungskonzept 
überlagert werden – fortgesetzt.

Das Gender-Konzept
Als ein Teil des Personalentwicklungskonzeptes des Regierungspräsidiums Kassel 
kann das Gender-Konzept verstanden werden, das als Teil der Experimentier-
klausel des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (s. auch Kapitel II. 3.3 „Die 
Frauenbeauftragte“) von den beiden Frauenbeauftragten des Regierungspräsidiums  
entwickelt wurde. Mit dem Gender-Konzept nimmt nach Aussage der Frauen-
beauftragten das RP Kassel eine bundesweite Vorreiterrolle ein. Es wurde im Jahr 
2001 eingeführt und versucht, die Chancengleichheit für Männer und Frauen nicht 
wie üblich per Stellen, sondern durch eine Gender-Budgetierung durchzusetzen. 
Das Controlling dieses Prozesses inklusive der Analyse wird von einer der beiden 
Frauenbeauftragten (der für die Teilnahme an der Experimentierklausel eine ei-
gene Stelle eingerichtet wurde) übernommen. Der Bericht zum Gender-Konzept 
(„Bericht zum Modellprojekt Chancengleichheit“) wird jährlich fortgeschrieben.
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	 Ziel ist es, nicht nur nach Anzahl der Stellen, sondern auch in den verschie-
denen Hierarchiestufen eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Geschlech-
ter zu erreichen (durch Einstellungen, Beförderungen etc.). Zwar setzte u.a. die 
Operation Sichere Zukunft (Einstellungsstopp, Personalabbau, Reduzierung der 
Abteilungen und Dezernate und damit der Führungsebenen) dem Konzept auch 
einige Probleme entgegen, doch zeigen die Zahlen erste Erfolge (Quelle: Bericht 
zum Modellprojekt Chancengleichheit des Regierungspräsidiums Kassel):
	 Lag der Anteil der Frauen bei den Beförderungen etc. im Jahr 2002 mit 43,6 
Prozent noch unter dem der Männer (56,4 %), so zeigte sich die Situation im Jahr 
2006 genau umgekehrt (57,9 % Frauenanteil/41,1 % Männer). Bei den Einstellun-
gen lag der Frauenanteil im Jahr 2002 bereits bei 68,9 Prozent (Männer 31.1 %), 
im Jahr 2006 gar bei 100 Prozent, da alle 13 Neueingestellten Frauen waren. Auch 
bei den Auszubildenden überwiegt in allen Berichtsjahren der Frauenanteil, bei 
den reformbedingten Versetzungen allerdings meist der Anteil der Männer. Der 
Stellenanteil der Frauen lag im Jahr 2001 bei 48,6 Prozent (51,4 % Männer), im 
Jahr 2006 lag der Stellenanteil der Frauen bei 50,3 Prozent (Männer 49,7 %). Der 
Einkommensanteil der Frauen, der nach dem Gender-Konzept insbesondere ge-
fördert werden soll, lag im Jahr 2001 im Vergleich zum Stellenanteil (48,6 %) 
bei nur 40,7 Prozent, die Männer, die fast gleichstark am Stellenanteil vertre-
ten waren, verdienten 59,3 Prozent des Gesamteinkommens im RP Kassel. Diese 
Differenz von fast 20 Prozent konnte aber – trotz der Operation Sichere Zukunft 
– bis zum Jahr 2006 um fast die Hälfte abgebaut werden: Die Frauen verdienten 
demnach 44,6 Prozent des Gesamteinkommens, die Männer 55,4 Prozent.

Organisationsentwicklung
Unter der Überschrift „Organisationsentwicklung“ fasst Frau Scheffel zwei wei-
tere Bausteine des hausinternen Verwaltungsreformprozesses am Regierungsprä-
sidium Kassel zusammen. Im Unterschied zum Personalentwicklungsprozess 
werden diese Maßnahmen nicht zentral gesteuert, sondern liegen hauptsächlich 
in der Verantwortung der einzelnen Abteilungen. Ansatzpunkt ist das im Hand-
lungskonzept 1997 vorgeschlagene Qualitätsmanagement, das allerdings nicht als 
solches im Regierungspräsidium aufgebaut wurde, sondern nur in Teilen einge-
führt wird:

•	 Verfahrensmanagement
	 Im Mai 2000 wurde beschlossen, eine Projektgruppe des Regierungsprä-

sidiums mit dem Aufbau eines Verfahrensmanagements zu betrauen (vgl. 
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Statusbericht II, S. 14). Ziel war es, Optimierung, Transparenz und Bere-
chenbarkeit der Verfahrensabläufe bei allen wesentlichen Zulassungs- und 
Rechtsetzungsverfahren als Selbstverpflichtung der Behörde zu erreichen (vgl. 
Verfahrensmanagement, S. 2). Dazu wurde von der Projektgruppe zunächst 
der Ist-Zustand ermittelt, um aufgrund möglicher Schwachstellen Verbes-
serungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Projektgruppe kam dabei zu dem 
Ergebnis, „dass die Verfahren mit Bündelungscharakter im Regierungspräsi-
dium Kassel zur Zeit geordnet und planvoll durchgeführt werden“ (Verfah-
rensmanagement, S. 8). Bei dem Verfahren wurden auch die Industrie- und 
Handelskammern aus Kassel und Fulda beteiligt, die beide interessanter
weise „sehr zufrieden mit der Art und Weise der Verfahrensdurchführung“ 
waren und darauf hinwiesen, dass einheitliche verbindliche Schemata bei der 
Bearbeitung eher hinderlich seien (vgl. Verfahrensmanagement, S. 7). Die 
Projektgruppe entschied daher, nur solche Maßnahmen einzuführen, die den 
Status Quo halten oder verbessern würden. Die eingeführten Regelstandards 
fanden bereits in den verschiedenen Abteilungen Anwendung. Zusätzlich 
wurde vorgeschlagen, Verfahrensbücher und Verfahrenskonten zur Transpa-
renz und zur Dokumentation des Verfahrensablaufes nach innen und außen 
einzuführen und ein Controlling sicherzustellen (vgl. Verfahrensmanage-
ment, S. 9ff). Eine zentrale Steuerung oder Verpflichtung zur Einführung 
besteht nicht, die Dezernate und Abteilungen können die Instrumente nach 
dem Prinzip der Freiwilligkeit nutzen, erklärt Frau Scheffel. Damit sind die 
Abteilungen für Umsetzung und Controlling des Verfahrensmanagements 
selbst verantwortlich.

•	 Qualitätsberatung/Moderation
	 Im engen Zusammenhang mit dem Verfahrensmanagement stehen die Instru

mente Qualitätsberatung/Moderation. 1998 wurden 15 Qualitätsberater extern 
ausgebildet, deren Auftrag es war, den Qualitätsgedanken in den Abteilungen 
zu implementieren und Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchzuführen 
(vgl. Bestandsaufnahme, S. 9). Die Qualitätsberater gingen auf Anfrage der 
Dezernate oder Abteilungen in die betroffenen Bereiche, um gemeinsam mit 
den dortigen Mitarbeitern Stärken und Schwächen zu ermitteln und Verbes-
serungsvorschläge zu erstellen. Wie bereits beim Verfahrensmanagement er-
läutert, war der Bedarf an einer solchen Optimierung des Geschäftsprozesses 
gering, sodass im Jahr 2003/2004 keine Qualitätsberatungen durchgeführt 
werden mussten (vgl. Statusbericht III, 2.5). Die Qualitätsberatung wurde 
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daher ohne zentrale Standards ebenfalls auf die einzelnen Abteilungen über-
tragen.

	 Zum Konfliktmanagement wurde ein Moderatorenpool eingeführt, der aus 
zwölf Mitarbeitern des Regierungspräsidiums besteht (vgl. Statusbericht III, 
2.5) und die Moderation als „Serviceleistung“ für alle Bereiche anbietet (vgl. 
Bestandsaufnahme, S. 8). Die Moderatoren können bei Konflikten aus den 
Dezernaten/Abteilungen angefordert werden und wurden bisher vor allem 
im Rahmen des Zieleprozesses und der Vorgesetztenrückmeldung eingesetzt. 
Die Moderation sollte zunächst nur zur Unterstützung des Reformprozesses 
dienen (vgl. Bestandsaufnahme, S. 8). Ein Konfliktmanagement/Mediation 
befindet sich aus einer Eigeninitiative heraus seit Juli 2002 im Aufbau, hier 
kooperiert das Regierungspräsidium mit Stadt und Landkreis Kassel in einem 

„behördenübergreifenden Netzwerk“ (Scheffel), sodass die Mediatoren in 
Konfliktfällen gegenseitig eingesetzt werden können und nicht innerhalb der 
eigenen Behörde vermitteln müssen.

Beteiligte/Gremien
Zur Umsetzung des Verwaltungsreformprozesses wurde zunächst eine Koordi-
nierungsgruppe gegründet. Nach der Anfangsphase übernahm ein Lenkungsaus-
schuss die Koordination des Verwaltungsreformprozesses am Regierungspräsidi-
um Kassel. Dieser Ausschuss bestand aus den Mitgliedern der Behördenleitung 
und der Abteilungsleitung, den Interessenvertretern (Betriebsrat, Frauen, Behin-
derte) und der Projektkoordinatorin. Wie Frau Scheffel berichtet, zeichnete sich 
aber ab, dass durch die große Anzahl der verschiedenen Prozesse der Lenkungs-
ausschuss „nur halbverantwortlich“ war. Daher wurden im Lenkungsausschuss 
einzelne Abteilungsleiter zu Prozessverantwortlichen benannt. Eine Person war 
damit für einen bestimmten Prozess verantwortlich, was die Durchsetzung der 
Maßnahmen erleichterte. Die Koordination lag bei der Projektkoordinatorin, 
deren Stelle Frau Scheffel innehatte. Die Projektkoordinatorin wurde zunächst 
als Stabsstelle eingerichtet, dann aber in das Dezernat 11 (Organisationsdezernat) 
überführt. Scheffel wertet dies als ein äußeres Zeichen dafür, dass der Reformpro-
zess in die Linie überführt und aus der Reform damit nun ein Organisationsent-
wicklungsprozess wird (s. a. nachfolgende Abb.). Neben dem Lenkungsausschuss 
wurde eine Arbeitsgemeinschaft „Status“ als Controllinginstanz eingerichtet, die 
einen jährlichen Controllingbericht/Statusbericht über den Stand der Reform-
maßnahmen vorlegt. Der Geschäftsoptimierungsprozess lief laut Frau Scheffel 
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am Lenkungsausschuss vorbei, wenn es um das Tagesgeschäft bzw. um fachliche 
Belange ging. Hier waren die Abteilungsleiter zuständig; die Verknüpfung mit 
dem Lenkungsausschuss war dadurch gegeben, dass die Abteilungsleiterrunde 

„quasi deckungsgleich“ mit dem Lenkungsausschuss ist. Die einzelnen Reform-
maßnahmen/Instrumente wurden in moderierten Arbeitsgruppen erarbeitet.

Abb. 2: Verwaltungsreformprozess im Regierungspräsidium Kassel
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Verwaltungsreformprozess der Hessischen Landesverwaltung

Parallel zum beschriebenen internen Verwaltungsreformprozess im Regierungspräsi-
dium Kassel fand im gleichen Zeitraum ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre auch im 
gesamten Land Hessen ein Verwaltungsreformprozess statt, der sich ebenfalls auf das 



271

Regierungspräsidium Kassel auswirkte. Teilweise ergänzen sich die behördeninternen 
und die hessenweiten Prozesse, zum Teil war – wie bereits angesprochen – das Kasse-
ler Regierungspräsidium auch Ideengeber für die später in ganz Hessen umgesetzten 
Maßnahmen.

Überblick über den Verwaltungsreformprozess in Hessen

Begonnen wurde der Verwaltungsreformprozess der hessischen Landesregierung 
bereits unter der rot-grünen Koalition von Ministerpräsident Hans Eichel im Jahr 
1995. In einem Kabinettsbeschluss vom 17. Januar 1995 wurden die Eckpunkte für 
die „Hessische Landesverwaltung 2000“ als Ziele einer Verwaltungsreform verabschie-
det. Darin ist enthalten, dass sich die Landesverwaltung als kunden- und ergebnis-
orientiertes Dienstleistungsunternehmen verstehen solle. Insbesondere die Bereiche 
Aufgabenkritik/Privatisierung, Personalentwicklung und Neue Verwaltungssteuerung 
wurden darin bereits angesprochen (vgl. Kabinettsbeschluss 1995). Die neue hessische 
Landesregierung unter Ministerpräsident Roland Koch (CDU) setzte den begonnenen 
Verwaltungsreformprozess (ab 1999 zunächst in Koalition mit der FDP, seit 2003 in 
Alleinregierung mit absoluter CDU-Mehrheit) verstärkt fort. Die meisten Projekte 
werden, folgt man den verschiedenen Internetdarstellungen der Landesregierung, bis 
zum Ende der Legislaturperiode 2008 umgesetzt sein.
	 Nach einer Darstellung der Landesregierung auf den Internetseiten des Landes-
portals Hessen verfolgt der derzeitige Verwaltungsreformprozess der hessischen Landes
regierung zwei Hauptziele: die Verminderung von Personal- und Sachkosten zur Kon-
solidierung des Landeshaushalts sowie eine schnellere und einfachere Erbringung der 
Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Wirtschaft (vgl. Landesportal Hessen). 
Erreicht werden sollen diese Ziele durch sieben Maßnahmenbündel, die auf den Inter-
netseiten der Hessischen Staatskanzlei vorgestellt werden:

1. Aufgabenabbau und Privatisierung
Alle staatlichen Leistungen sollen auf ihre Notwendigkeit und auf die Möglichkeit, 
sie zu privatisieren, untersucht werden. Insbesondere von der Privatisierung betrof-
fen sind auch „allgemeine Verwaltungs- und Servicedienste“ wie Druckereien, Werk-
stätten, Boten- und Fahrdienste etc. der Behörden. Das Überprüfungsverfahren ist 
laut Internetdarstellung noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der hessischen Regie-
rungspräsidien wurden entsprechende Maßnahmen bereits im Rahmen der Operation 
Sichere Zukunft durchgeführt (s. dort).
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2. Neue Landesbetriebe
Mit den neuen Landesbetrieben sollen bestimmte Aufgaben möglichst mit „Gewinn-
erzielung“ oder möglichst hoher Kostendeckung erledigt werden (vgl. Staatskanzlei). 
Folgende Landesbetriebe wurden aus der Verwaltung ausgegliedert:
	 Hessisches Immobilienmanagement, HessenForst, Landgestüt Dillenburg, 
Hessisches Baumanagement, Hessenlabor, Landwirtschaft Hessen (vgl. Reformkurs 
Hessen, S. 7). Die Regierungspräsidien waren insbesondere durch die Schaffung der 
Landesbetriebe Immobilienmanagement (s. Kapitel II. 5.2 „Standorte“), HessenForst 
(s. Kapitel II. 2.6 „Die Abteilung für Forsten und Naturschutz“), Landwirtschaft und 
Baumanagement davon betroffen und mussten entsprechende Aufgaben abgeben.

3. Verfahrensbeschleunigung, Vorschriften- und Subventionsabbau
Maßnahmen sind die Befristung von Gesetzen und Verordnungen (umgesetzt; die 
Regierungspräsidien sind nicht direkt betroffen, da die Befristung durch den Gesetz-
geber erfolgt) und deren Abbau, die Reduzierung der Widerspruchsverfahren (im 
Rahmen der Operation Sichere Zukunft von den Regierungspräsidien umgesetzt), und 
die Befristung und der Abbau von Förderprogrammen des Landes und teilweise Über-
tragung auf die Investitionsbank Hessen/die Landestreuhandstelle Hessen (auch hier 
sind die Regierungspräsidien betroffen, da die Befristung bzw. Aufgabenübertragung 
z.T. zu einem Aufgabenverlust im Förderbereich führt [s. auch Kapitel II. 2.3.3 „Das 
Gesundheits- und Sozialwesen“]).

4. E-Government
Vereinfachung und Beschleunigung von Verwaltungsabläufen durch elektronische Me-
dien nach einem Masterplan; dabei werden die Bereiche der elektronischen Datenver-
arbeitung der Landesverwaltung standardisiert. Auch die Regierungspräsidien nehmen 
an diesem Prozess teil. Unter anderem mit den Projekten eBeihilfe (Beihilfestelle) und 
Owi 21 (Bußgeldstelle) ist das RP Kassel auch aktiv an dem Aufbau des E-Govern-
ment-Systems beteiligt. 

5. Bündelung und Delegation (Strukturreform)
Die Maßnahmen wurden bereits in den vorherigen Kapiteln zum Teil angesprochen; sie 
beinhalten die Delegation von Landesaufgaben auf die kommunale Ebene (umgesetzt 
mit dem Gesetz zur Kommunalisierung 2005), die „Konzentration und Aufgabenent-
lastung bei den Regierungspräsidenten“ (umgesetzt mit der Operation Sichere Zukunft 
und dem ersten und dritten Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform in Hessen; u.a. Ein-
gliederung von Sonderbehörden [Arbeitsschutz], Abbau von Widerspruchsverfahren).  
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Nur teilweise betroffen waren die Regierungspräsidien von einer Standortstruktur
reform (zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz); geplant ist eine länderübergreifen-
de Kooperation in bestimmten Verwaltungsbereichen (Projekte in Bearbeitung).

Die beiden letzten Maßnahmenbündel – Neue Verwaltungssteuerung (NVS) und  
Personalmanagement – sollen im Folgenden ausführlicher behandelt werden, da sie  
im engen Zusammenhang mit dem internen Verwaltungsreformprozess des Regie-
rungspräsidiums Kassel stehen. Zunächst zum Personal.

6. Personalmanagement
Ziele des Personalmanagements der Landesregierung sind die Einsparung von Personal-
kosten, die Steigerung von Mobilität und Leistungsorientierung der Mitarbeiter und 
damit das Erreichen von „mehr Arbeitszufriedenheit durch flexiblen Arbeitseinsatz und 
bessere Ausschöpfung der persönlichen Fähigkeiten“ (vgl. Internetseite der Staatskanz-
lei). Um diese Ziele zu erreichen, trat im Jahr 2003 ein ressortübergreifendes „Rahmen-
konzept zur Personalentwicklung in der hessischen Landesverwaltung“ für Ministerien, 
Landesbehörden und Landesbetriebe in Kraft. Auch dieses Rahmenkonzept beruht 
auf den Zielen des Verwaltungsreformprozesses, die 1995 festgelegt wurden (vgl. Rah-
menkonzept PE Hessen, S. 4). Die darin enthaltenen Maßnahmen wurden teilweise 
im Regierungspräsidium Kassel bereits durchgeführt oder sogar aus dem Personalent-
wicklungskonzept des Regierungspräsidiums übernommen (z.B. Jahresgespräche) oder 
ergänzen das PE-Konzept in Kassel. Das hessische Rahmenkonzept umfasst u.a. die 
Personalgewinnung, die Fort- und Ausbildung, die Arbeitsorganisation, die Führungs-
kräfte sowie das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Nach Auskunft von Frau Scheffel 
widersprechen sich die beiden Konzepte nicht, die landesweite Vorgabe lasse außerdem 
ausreichend Spielraum für eigene Bedürfnisse des Regierungspräsidiums. 
	 Neben dem Personalentwicklungskonzept wurden hessenweit ein EDV-gestütz-
tes Personal- und Stellenbewirtschaftungssystem eingeführt (Software SAP R/3 R; s.a. 
NVS) sowie die Führungsgrundsätze neu gefasst. Hier floss auch das im Regierungs-
präsidium Kassel entwickelte Vorgesetztenfeedback ein, das nun hessenweit eingeführt 
werden soll (vgl. Internetseite Staatskanzlei). Zum Personalmanagement zählt außer-
dem die Erprobung einer Leistungsprämie /variabler Gehaltsbestandteile in bestimm-
ten hessischen Behörden.

7. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)
Die Neue Verwaltungssteuerung (NVS) soll nach Angaben des hessischen Finanzmi-
nisteriums, das diesen Prozess betreut, bis zum Jahr 2008 flächendeckend in Hessen 
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eingeführt werden (angestoßen wurde der Prozess noch von der alten rot-grünen Lan-
desregierung; s. Kabinettsbeschluss von 1998). Der Hintergrund für die Einführung 
der neuen Steuerungstechniken ist ein möglichst effizienter Mitteleinsatz, um bei 
knapper werdenden Ressourcen die wachsenden Anforderungen an die Verwaltung 
weiterhin wahrnehmen zu können, heißt es auf der Internetdarstellung der NVS beim 
Hessischen Finanzministerium. Der Kernpunkt der NVS ist die Umstellung des bishe-
rigen, kameralen öffentlichen Haushaltswesens (inklusive Personal- und Rechnungs-
wesen) in Hessen auf eine betriebswirtschaftliche Buchführung (genannt: Doppik = 
Kunstwort für kaufmännische doppelte Buchführung).
	 Im Zuge der NVS wird der bisherige Haushaltsplan des Regierungspräsidiums 
(und der gesamten hessischen Landesverwaltung) bis zum Jahr 2008 durch einen 
sogenannten Produkthaushalt ersetzt (vgl. Internetdarstellung NVS und Landesver-
waltung Hessen 2000): 

Die einzelnen Ressorts definieren – ähnlich wie für das RP Kassel beschrieben –  
unter Bezug auf das Regierungsprogramm verschiedene Kategorien von Zielen, 
die sie erreichen wollen. Zur Umsetzung dieser Ziele bedienen sich die Ressorts 
bestimmter Produkte, die von der Verwaltung erstellt werden. Das Produkt ist also 

„das Arbeitsergebnis der Landesverwaltung“ (Hessen 2000, S. 20). Die Produkte 
setzen sich schließlich wiederum aus verschiedenen Leistungen zusammen (z.B. 
Beratung, Bescheid, etc.). Die Produkte bzw. Leistungen müssen sich die unter-
schiedlichen Verwaltungsebenen/-behörden sozusagen bei den unterschiedlichen 
Verwaltungen „erkaufen“, dies geschieht über ein schriftliches Kontraktmanage-
ment, das gleichsam als Steuerungsmittel dient. Für die Erstellung der Produkte/
Leistungen stellen die Behörden also eine Rechnung für den Auftraggeber aus, 
den Verwaltungen werden somit leistungs- bzw. produktbezogen Budgets zuge-
wiesen. Es gibt also keine globalen Haushaltsmittel für Stellen oder Sachmittel 
mehr, sondern produkt-/leistungsbezogene Budgets. Die Gelder müssen begrün-
det der Erstellung eines bestimmten Produktes dienen. Neu daran ist auch, dass 
nicht verbrauchte Mittel nach Angaben des Finanzministeriums als Gewinn bei 
den Verwaltungseinheiten verbucht werden können. Der Produkthaushalt regelt  
also letztlich, „welche Art, Menge und Qualität von Produkten die jeweilige  
Organisationseinheit mit ihrem Budget erbringen soll“ (Internetdarstellung).
	 Zur Umsetzung des Produkthaushaltes wurde in ganz Hessen ein spezielles 
Computerprogramm der Firma SAP eingeführt, mit dem in sogenannten Modu-
len der Produkthaushalt, das Personalwesen und das Beschaffungswesen verwaltet 
werden können. Ziel ist es, im Jahr 2008 den gesamten Landeshaushalt voll-
ständig auf den Produkthaushalt umzustellen. Mit Hilfe dieses Computersystems  
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soll außerdem ein Controlling des Produkthaushaltes ermöglicht werden, das 
Controlling soll als Entscheidungs-, Steuerungs- und Führungsinstrument dienen 
und jederzeit einen Einblick in die Daten des Produkthaushaltes liefern (wieviel 
Geld wurde bereits ausgegeben, wurden die Ziele erreicht, etc.). 
	 Die Landesregierung erhofft sich mit diesem System eine effizientere und 
kostengünstigere Verwaltungsarbeit sowie mehr Transparenz des Verwaltungs-
handelns für Bürger, Regierung und Parlament. Schließlich soll durch mehr 
Eigenverantwortlichkeit die Motivation und Verantwortung der Beschäftigten 
gestärkt werden. 

Auch im Regierungspräsidium Kassel mussten diese Vorgaben umgesetzt werden. Die 
für die NVS zuständige Controllerin des Regierungspräsidiums Kassel, Petra Kühle, 
berichtet über den NVS-Prozess in Kassel. Nach dem Kabinettsbeschluss von 1998 sei 
die Neue Verwaltungssteuerung „häppchenweise“ auf die Landesbehörden übertragen 
worden, so die Controllerin. Im RP Kassel begann der NVS-Prozess ab dem Jahr 2000 
(Frau Kühle wurde eigens dafür angestellt) zunächst mit einer Vorbereitungsphase. 
Ab dem Jahr 2002 begann dann die Projektphase. In einer Projektgruppe aus 15 – 16 
Mitarbeitern aus den verschiedenen betroffenen Bereichen der Behörde wurden nach 
Angaben von Frau Kühle die einzelnen SAP-Module bearbeitet (Datenerfassung etc.), 
dabei gab es auch externe Unterstützung. Zum 1. Januar 2004 wurde die Neue Ver-
waltungssteuerung bzw. das SAP-Programm dann offiziell eingeführt, seither wurde 
das Programm schrittweise um weitere Module erweitert (Human Ressources im Jahr 
2006 für die Personalverwaltung; ab 2008 Produkthaushalt). Das tägliche Geschäft 
läuft seit dem Jahr 2004 damit über das SAP-Programm, die Haushaltsplanungen sind 
allerdings weiterhin kameral, was den Abgleich der Daten erschwere. Ab dem 1. Januar 
2008 sollen nach dem „Ist“ dann auch die Planungen auf die kaufmännische Buchfüh-
rung (Doppik) umgestellt werden, damit könne man laut Frau Kühle ab dem nächsten 
Jahr die Zahlen im System richtig gegenüberstellen.

Besonderheiten bei der Einführung der NVS im Regierungspräsidium Kassel
Im Unterschied zu den Ressorts und anderen Behörden haben die hessischen Regie-
rungspräsidien keine eigenen Produkte, da sie hauptsächlich vier Ressorts (Inneres, 
Umwelt, Wirtschaft, Soziales) dienen. Nach Angaben von Frau Kühle konnten sich die 
Ressorts nicht auf Produkte der Regierungspräsidien einigen. Die Regierungspräsidien 
schließen sich den Produkten der Ressorts an und erstellen für die Ministerien Dienst-
leistungen, die von den Ressorts vergütet werden. Die Regierungspräsidien seien damit 
Dienstleister für die Ressorts, sagt die Controllerin. Die Neue Verwaltungssteuerung 
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bringt damit verschiedene Veränderungen im Regierungspräsidium Kassel mit sich:
•	 Auswirkungen auf die Mitarbeiter
	 Die Beschäftigten des Regierungspräsidiums Kassel müssen – um die Kontrolle 

und Abrechnung der Leistungen zu gewährleisten – regelmäßig ihre Arbeitszeit 
(„wofür arbeite ich wie lange?“) und die Mengen (z.B. Zahl der Besichtigungen, 
etc.) online in das SAP-Programm eintragen.

•	 Auswirkungen auf die Führungskräfte
	 Die Dezernats- und Abteilungsleiter werden mehr in die Haushaltsplanung invol

viert, da sie monatlich Auswertungen und Dokumentation vornehmen müssen. 
Dadurch werden die Kosten nach Angaben von Frau Kühle besser durch die 
Führungskräfte gemanagt. Durch den Programmzugriff gibt es bessere Kosten- 
und Haushaltsinformationen (wie viel Geld wurde schon verbraucht? Wie viel 
ist noch da?), damit sei auch eine bessere Steuerung von unten möglich, ebenfalls 
eine besser fundamentierte Rückmeldung nach oben.

•	 Veränderung der Arbeitsabläufe
	 Vor Handlungen müssen sich die Betroffenen rückversichern, ob die notwen-

digen Mittel dafür im Budget noch vorhanden sind (z.B. für Dienstreisen, Fort-
bildungen etc.). Dies war unter dem kameralen System nur schwer möglich.

		  Im Regierungspräsidium entstanden mit der Einführung des NVS neue  
Arbeitsbereiche wie die Finanzbuchhaltung, ein neues Beschaffungswesen und 
das aus fünf Personen bestehende Controllingteam. Insbesondere das Control-
ling sei ein völlig neues Arbeitsfeld am RP Kassel, so Frau Kühle, durch die Kos-
ten-Leistungsrechnung der kaufmännischen Buchführung ist nun jederzeit eine 
Kontrolle und ein steuerndes Eingreifen in den Haushalt möglich. Das Control-
ling ist derzeit noch im Dezernat 11 (Organisation/Haushalt) angesiedelt, nach 
Einschätzung der Controllerin wäre es aber wünschenswert, das Controlling als 
behördenübergreifende Stabsstelle einzurichten.

•	 Auswirkungen auf den Haushalt
	 Der Haushalt des Regierungspräsidiums wurde bzw. wird bis 1. Januar 2008 voll-

ständig von der kameralen Buchführung auf die kaufmännische Buchführung 
„Doppik“ umgestellt. Ein Unterschied ist, dass der kamerale Haushalt nach den 
Worten von Frau Kühle in „gröbere Päckchen“ aufgeteilt war, während der Pro-
dukthaushalt detaillierter ausfällt. Ein weiterer Unterschied: Der kamerale Haus-
halt enthielt die Sachkosten und Investitionen, für das Personal gab es den Stel-
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lenplan, es musste im Haushalt nicht extra beplant werden. Die Personalkosten 
sind ab 2008 Teil des Budgets, dass dem RP für die jeweiligen Dienstleistungen 
zugewiesen wird. 

	 	 Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen kameralem und Doppik-System 
ist, dass der alte Haushalt nur „auf Papier“ bestand, wie Frau Kühle erläutert und 
es damit keine aktuellen Zugriffsmöglichkeiten auf den Haushaltsstand gab, wie 
heute mittels des SAP-Programms. Damit veränderten sich auch die Planungen 
für den Haushalt des Regierungspräsidiums: Bisher wurde am Anfang eines Jahres  
für das nächste Haushaltsjahr geplant, wie Herr Hausmann, Beauftragter für den 
Haushalt des Regierungspräsidiums, erklärt, die verschiedenen Abteilungen muss-
ten dazu ihre eigenen Haushaltsplanungen einreichen. Etwa im März wurde dann 
der Haushaltsvoranschlag erstellt. Der Haushalt wurde schließlich beim Ministe-
rium eingereicht, so Frau Kühle, und gegen Ende des Jahres gab es eine Rückmel-
dung. Durch die Planung per SAP und dessen Vernetzung auch mit dem Minis-
terium wird zwar auch zwischen Dezember und März geplant, aber es gibt nun 
während des Haushaltsaufstellungsprozesses bereits Rückmeldungen „von oben“, 
sodass der Planungsprozess das ganze Jahr über dauere (die Einstellung von Ver-
änderungen sind nur im RP selbst möglich). Hier werde das SAP-Programm auch 
zum Problem, da darin „bis zum letzten Hosenknopf“, also bis ins kleinste Detail, 
der Haushalt aufgestellt werde, berichtet Frau Kühle. Gibt nämlich das Ministe-
rium bestimmte Einsparungen vor, können diese nicht mehr wie im kameralen 
System an einer Stelle eingespart, sondern müssen in die Detailaufstellungen um-
gesetzt werden (ein Beispiel: wurden früher 1.000 Euro gekürzt, wurden diese aus 
der betreffenden Haushaltsstelle gestrichen; heute müssen diese 1.000 Euro z.B. in 
einzelne Büroausstattungsgegenstände, Personalanteil etc. umgerechnet werden). 

Gestaltungsspielraum bei der Haushaltserstellung
Die Vorgabe für die Umstellung des kameralen Haushalts auf einen kaufmännischen 
waren die Ist-Werte des Regierungspräsidiums aus dem Jahr 2006, berichtet Frau Kühle. 
Diese Werte dienten als Basis, dazu kamen neue gesetzlichen (Aufgaben-)Verände-
rungen und ihre Auswirkungen. Eine weitere Vorgabe bei der Haushaltserstellung ist 
ein Eckwert des hessischen Finanzministeriums. Der Finanzminister stellt dem Regie
rungspräsidium eine Gesamtsumme zur Verfügung, die nicht überschritten werden 
darf. Ansonsten sei die Gestaltung des Haushalts frei, sagt Frau Kühle, allerdings ist 
der Haushalt abteilungs- und ressortgebunden, was z.B. Mitarbeiterumschichtungen 
schwierig mache. Die derzeitige Zwischenphase der Umstellung vom kameralen auf 
das doppische System wird von Winfried Hausmann übrigens als vorteilhaft einge-
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schätzt. Durch ein im Rahmen der Operation Sichere Zukunft für die Regierungsprä-
sidien erreichtes Globalbudget sei „fast alles“ deckungsfähig, da die Gelder innerhalb 
des Budgetrahmens verschoben werden könnten, z.B. aus dem Personalkosten- in den 
Sachkostenbereich oder umgekehrt. Dies war bei der kameralistischen Haushaltsfüh-
rung nicht möglich. In der derzeitigen Zwischenphase könnten innerhalb der Budgets 
Prioritäten gesetzt und die Mittel flexibel eingesetzt werden. Früher waren für sol-
che Umschichtungen Genehmigungen des Ministeriums notwendig, berichtet Herr 
Hausmann, im Moment sei man im Haushalt „relativ flexibel“.
	 Für den künftigen Produkthaushalt hat der Organisationsdezernent die Befürch-
tung, dass dieser Spielraum wieder enger werde, da das Geld im Produkthaushalt für 
bestimmte Leistungen/Produkte zur Verfügung gestellt werde. Prioritäten könnten 
dann nur noch innerhalb dieser Leistungen gesetzt und Gelder entsprechend verscho-
ben werden.
	 Als weiteres Problem sieht Frau Kühle die weitere Bindung des Haushalts an die 
vier Ressorts, die ebenfalls Umschichtungen innerhalb der Behörde erschwere. Ein 
Gesamthaushalt bzw. Globalbudget für das Regierungspräsidium wäre in ihren Augen 
auch unter Geltung des Produkthaushaltes wünschenswert und „nutzbringend.“ Dies 
sei im Konzept der Staatskanzlei zunächst auch angedacht gewesen, berichtet Frau 
Kühle. Die Regierungspräsidien sollten als Dienstleistungsbehörden mit Globalbudget 
für die Ministerien zur Verfügung stehen. Dies hätte allerdings bedeutet, dass die ein-
zelnen Ressorts Geld (und damit Macht) hätten abgeben müssen, somit sei die Idee an 
den Ressorts gescheitert. Der Dienstleistungscharakter der Regierungspräsidien blieb 
zwar erhalten, die Dienstleistungen werden nun aber quasi beim jeweiligen Ressort im 
Rahmen deren Budgets in Rechnung gestellt.
	 Vom System der Neuen Verwaltungssteuerung und deren Vorteilen ist Frau 
Kühle überzeugt, sie nennt aber auch Nachteile:
–	 die zentrale Steuerung: Die Controller können nicht frei agieren, die Vorgaben  
	 blenden z.T. die Details aus;
–	 das Regierungspräsidium bleibt weiterhin „Diener vierer Herren mit vier Töpfen“;
–	 das Computerprogramm benötige sehr viel Input.
Zudem sei das „Denken“ in den neuen Haushaltsstrukturen in der Behörde noch nicht 
überall vorhanden.

Bewertung

Der interne Verwaltungsreformprozess des Regierungspräsidiums Kassel wurde durch 
den parallel laufenden Verwaltungsreformprozess der hessischen Landesverwaltung 
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– insbesondere mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung – und durch 
die Operation Sichere Zukunft beeinflusst. Während der Verwaltungsreformprozess auf 
Landesebene eher als Ergänzung zum behördeninternen Optimierungsprozess ange-
sehen wird (zum Teil beruhen die Landesvorgaben ja auch auf Ideen aus Kassel), so 
stellte die Operation Sichere Zukunft den behördeninternen Verwaltungsreformprozess 
vor neue Herausforderungen. Der Prozess wurde „erheblich beeinträchtigt und erhielt 
eine andere Ausrichtung“, ist das Fazit der Bestandsaufnahme des Verwaltungsreform-
prozesses im RP Kassel aus dem Jahr 2006 (S. 11). Es ist daher vorgesehen, in den kom-
menden Jahren den Verwaltungsreformprozess neu auszurichten und insbesondere an 
die Operation Sichere Zukunft und die Neue Verwaltungssteuerung, die beide mit dem 
Ablauf dieser Legislaturperiode umgesetzt sein sollen, anzupassen.
	 Ein weiteres Ziel ist es, den Verwaltungsreformprozess „in die Linie“ zu über-
führen, aus dem Reform-Projekt also eine andauernde Aufgabe der Weiterentwick-
lung zu machen. Die Stelle der Projektkoordinatorin (als Stabsstelle) wurde bereits 
in das Organisationsdezernat überführt. Der Reformprozess soll in eine Organisa
tionsentwicklung überführt werden, die als Dienstleister im Regierungspräsidium die 
Behördenleitung unterstützen, den Organisationsentwicklungsprozess führen und Ge-
schäftsoptimierungen steuern und initiieren soll (vgl. Organisationsentwicklung, S. 4). 
Dieses Konzept stehe kurz vor der Umsetzung, berichtet Frau Scheffel.
	 Der bisherige Verlauf des Verwaltungsreformprozesses wird im Regierungspräsi-
dium Kassel als erfolgreich betrachtet. Auch wenn manchmal „vielleicht des Guten zu 
viel gemacht worden“ sei, so haben die verschiedenen Maßnahmen „der Kultur des 
Hauses sehr gut getan“, ist die Einschätzung des Vizepräsidenten. Die Maßnahmen 
des Verwaltungsreformprozesses seien „inzwischen Selbstverständlichkeit geworden“, 
sagt Regierungspräsident Klein, der Prozess sei von Anfang an im Hause positiv voran-
getrieben worden.
	 Insbesondere für die Mitarbeiter der Behörde hat der Verwaltungsreformprozess 
aber auch viele Umstellungen gefordert. Nach Angaben von Frau Scheffel haben sie 
sich „vom dienenden zum wertschöpfenden Mitarbeiter“ entwickelt. Daher wurden 
die Beschäftigten im Regierungspräsidium Kassel auch von Anfang an in den Verwal-
tungsreformprozess mit eingebunden, was Regierungspräsident Klein und Vizepräsi-
dent Dr. Neusel als Erfolg bewerten:
	 Am Anfang sei der Prozess „ziemlich kritisch“ gesehen worden, sagt Dr. Neusel, 

„es waren sicherlich nur wenige, die diesen Dingen zunächst einmal sehr offen gegen
über standen.“ Doch einen solchen Prozess könne man nicht gegen die Mitarbeiter 
führen, unterstreicht Regierungspräsident Klein, man müsse sie „[...] von der ersten 
Minute an mit ins Boot holen, einbinden und ihnen Aufgaben übertragen, denn mit 
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bloßem Verordnen gibt es nur Probleme. Man muss sie überzeugen, dass der Weg so began-
gen werden muss. Und dann gehen sie auch mit.“

Diese Einbindung scheint im RP Kassel funktioniert zu haben:
	 „Dieser Prozess hat sich selbst getragen, und nach einiger Zeit hat die ganz überwie-
gende Zahl der Beschäftigten das nicht nur akzeptiert, sondern auch aktiv teilgenommen. 
Da war schon eine gewisse Aufbruchstimmung“,

sagt Dr. Neusel. Dass der Verwaltungsreformprozess weitestgehend so reibungslos 
funktioniert habe, „ist darin begründet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so 
eingebunden waren“, ist auch die Einschätzung des Regierungspräsidenten. 

Vom Papierberg zur elektronischen Akte

II. 4.3 Die Bußgeldstelle

Das Dezernat 24 – Verkehrsordnungswidrigkeiten – ist heute mit 167 Beschäftigten 
das größte Dezernat des Regierungspräsidiums Kassel. Hinter der Dezernatsbezeich-
nung „Verkehrsordnungswidrigkeiten“ versteckt sich die zentrale Bußgeldstelle des 
Landes Hessen. Untergebracht ist die Bußgeldstelle nicht im Hauptgebäude im Stein-
weg, sondern in der Oberen Königsstraße 3. Am Beispiel dieses Dezernats lässt sich der 
mit der Einführung der EDV verbundene Wandel in der Bearbeitung der Aufgaben 
des Regierungspräsidiums verfolgen. 

Aufgabenentwicklung
Die Bußgeldstelle war das erste Dezernat des Regierungspräsidiums Kassel, das Auf-
gaben zentral für das gesamte Land Hessen wahrnahm. Mit Erlass des hessischen 
Innenministers vom 19. Dezember 1973 wurde die „zentrale Verwarnungsgeldstelle für 
Verkehrsordnungswidrigkeiten“ des Regierungspräsidiums Kassel (zunächst allerdings 
nur im Bereich der Autobahnen) für ganz Hessen zuständig (vgl. wichtige Ereignisse, 
Band II). Der heutige Regierungsvizepräsident, Dr. Werner Neusel, war damals als 
Dezernatsleiter mit dem Aufbau der zentralen Bußgeldstelle beauftragt worden. Die 
Zentralisierung beim Regierungspräsidium Kassel sei nach seiner Auskunft eine struk-
turpolitische Maßnahme gewesen, um mehr Arbeitsplätze in Kassel anzusiedeln.
	 Eingerichtet wurde die Bußgeldstelle zum 1. Januar 1969 in der Wirtschaftsabtei-
lung (Abteilung III) als Dezernat III/4c (4a, b: Verkehrsdezernate). Das Regierungs-
präsidium wurde damit zuständige Verwaltungsbehörde für Verkehrsordnungswidrig-
keiten auf den Bundesautobahnen des Bezirks, im ersten Jahr wurden 13.787 Verfahren 
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bearbeitet (vgl. wichtige Ereignisse, Band I). Die Zunahme der Aufgaben und der 
Verfahren führte in den folgenden Jahren zu einem starken Anstieg der Mitarbeiter 
und damit auch zu einem größeren Raumbedarf, sodass die Einrichtung der Bußgeld-
stelle mit ein Auslöser dafür war, neue Räumlichkeiten außerhalb des Hauptgebäudes 
suchen zu müssen (s.a. Kapitel II. 5.2 „Standorte“). So machte der wachsende Arbeits-
anfall der zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle deren Auslagerung in Räume in 
der Friedrichstraße 18 und in die Fünffensterstraße 8/10 notwendig. 1977 zog die kom-
plette Bußgeldstelle dann in der Oberen Königsstraße 3 ein. 1985 musste ein Teil der 
nun 230 Mitarbeiter in der Unteren Königsstraße 78 – 82 untergebracht werden (vgl. 
wichtige Ereignisse, Band II). 2006 konnte die Liegenschaft in der Unteren Königs
straße aufgegeben werden, seither sitzt das komplette Dezernat in der Oberen Königs-
straße. 
	 Zum 1. Juli 1977 übernahm die Bußgeldstelle nach den Autobahnen auch die 
Bußgeldverfahren im Straßenverkehr der nordhessischen Landkreise. Ab dem 1. Okto-
ber 1977 kamen auch die südhessischen Landkreise, ein Jahr später dann die kreisfreien 
Städte mit Ausnahme von Frankfurt/Main hinzu. Verkehrsordnungswidrigkeiten in 
der Stadt Frankfurt werden bis heute aus politischen Gründen nicht im Regierungs-
präsidium Kassel bearbeitet, sagt die Dezernatsleiterin, Gabriele Dombois.
	 1978 stellten 180 Mitarbeiter 393.013 schriftliche Verwarnungen bei einem Buß-
geldaufkommen von 15.881.574,43 DM aus, hält die Sonderakte „wichtige Ereignisse“ 
(Band II) in jenem Jahr fest. Seit 1981 betreut die Bußgeldstelle auch die Blitzanlage 
am Elzer Berg (A 3 bei Limburg) sowie Verstöße gegen die Rundfunkgebührenpflicht. 
1985 wurden laut Akte „wichtige Ereignisse“ schon 1,2 Millionen Anzeigen bearbeitet, 
das Personal wurde auf 230 Mitarbeiter aufgestockt. 1987 wurde das Aufgabengebiet 
erneut vergrößert, da Falschparken nun auch zu den Verkehrsordnungswidrigkeiten 
zählt; außerdem übernimmt die Bußgeldstelle die Zuständigkeit bei Ordnungswidrig-
keiten bei Volkszählungen. 

Zuständigkeiten heute
Rechtsbasis für die Aufgabenwahrnehmung der Bußgeldstelle sind das Straßenver-
kehrs- und das Ordnungswidrigkeitenrecht, erklärt Frau Dombois. Damit ist für 
Rechtsstreitverfahren das Amts- und nicht (wie in den anderen Aufgabenfeldern des 
Regierungspräsidiums) das Verwaltungsgericht zuständig. Im Falle von Straftaten im 
Straßenverkehr geht die Zuständigkeit an die Staatsanwaltschaft über.
	 Neben den Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Straßenverkehrsgesetz ist die 
zentrale Bußgeldstelle hessenweit auch zuständig für die Ahndung von Verstößen 
gegen das Bundesstatistikgesetz, den Rundfunkgebührenstaatsvertrag, das Ordnungs-
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widrigkeitengesetz, das Gefahrgutbeförderungsgesetz und das Urheberrechtsgesetz. 
Diese Verfahren machen gegenüber dem Verkehr aber „nur unter einem Prozent“ der 
Gesamtverfahren aus, berichtet der Büroleiter der Bußgeldstelle, Herr Steinbach. Jähr-
lich gibt es nach seinen Angaben circa 1,3 Millionen Ordnungswidrigkeitenverfahren 
in der Bußgeldstelle, dabei werden pro Jahr etwa 25.000 Fahrverbote erlassen und 
zwischen 30 und 40 Millionen Euro eingenommen. Für 2007 werde laut Vizepräsi-
dent mit einem neuen Einnahmerekord von 42 Millionen Euro gerechnet. Die Ord-
nungsbehörden der Städte und Gemeinden können die Ahndung ihrer Verwarnungs-
gelder (z.B. Falschparker) selbstständig abwickeln oder ebenfalls an das RP abgeben; 
bei schweren Fällen (z.B. Personen, die nicht zahlen oder Personen mit 200 bis 300 
Verfahren pro Jahr) und Bußgeldern ist die Bußgeldstelle dann automatisch zuständig. 
Daher gebe es eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen, den Ordnungsbehör-
den und der Polizei. Durch ein unterschiedlich hohes Anzeigenaufkommen und ver-
besserte Erfassungstechnik (allein eine „Dauerblitzstelle“ in Darmstadt liefert alle zwei 
bis drei Tage ca. 2.000 digitale Fotos) kann es zu Höchstzeiten trotz Computertechnik 
zu einem Bearbeitungsüberhang kommen. 

Organisatorische Veränderungen
Nachdem die Bußgeldstelle als eines der Verkehrsdezernate bei der für den Verkehr zu-
ständigen Wirtschaftsabteilung angesiedelt war, wechselte sie mit dem neuen Geschäfts
verteilungsplan 1995 in die Präsidialabteilung (als Dezernat 7 bzw. mit Umbenennung 
der Präsidialabteilung in Abteilung I ab 1998 als Dezernat 17). Schon 2001 wurde die 
Bußgeldstelle wieder einer anderen Abteilung unterstellt, nun kam sie in die Abteilung 
II (Hoheitsverwaltung) als Dezernat 24. Mit der Zusammenlegung der Abteilungen I 
und II gehörte die Bußgeldstelle ab 2003 wieder zur Abteilung I (Zentrales, Inneres). 
Seit der Operation Sichere Zukunft ist sie als Dezernat 24 in der Abteilung II angesiedelt, 
zu der auch das Verkehrsdezernat (22) gehört.

Die Bußgeldstelle
Vorreiter in Sachen EDV

In den Jahren 1973/74 wurde aufgrund der mit der Zentralisierung verbundenen ho-
hen Zahl der zu bearbeitenden Fälle (102.000 Anzeigen) in der Bußgeldstelle die elek-
tronische Datenverarbeitung eingeführt. Die Sonderakte „wichtige Ereignisse“ (Band 
II) vermerkt stolz, dass das Dezernat III/4c „erstes und einziges Dezernat“ des Regie-
rungspräsidiums sei, dessen Aufgaben mit Hilfe der automatischen Datenerfassung 
erledigt werden. Zuvor hatten „sieben, acht Leute“ die Bußgeldbescheide per Hand 
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ausgefüllt, erinnert sich Dr. Neusel; mit der Übernahme der hessenweiten Ahndung 
von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf den Autobahnen „kam die EDV und wir 
benötigten auf einem Schlag 30 bis 35 Mitarbeiter“. Die Bescheide wurden zentral im 
Kommunalen Gebietsrechenzentrum in Frankfurt/Main ausgedruckt (vgl. wichtige 
Ereignisse, Band I). Damit war die Bußgeldstelle im Regierungspräsidium Kassel  
Pionier auf dem Gebiet einer vollständigen Umstellung der Arbeit auf die elektronische 
Datenverarbeitung und nahm diese Rolle des technischen Vorreiters auch weiterhin 
bis heute ein: 

	 „Wegen des für die Postsendung umfangreichen Schriftgutes beim Dezernat III/4c 
(Zentrale Verwarnungs- und Bußgeldstelle) wurde eine Adressier- und Postbearbeitungsan-
lage (Adrema Piney Bowes) angeschafft. Die Anschaffungskosten betrugen 39.090,87 DM. 
Die Anlage ist seit dem 5.1.1977 in Betrieb.“ (wichtige Ereignisse, Band II)

Ebenfalls 1977 wurde in der Bußgeldstelle die EDV auf neue Datenerfassungsgeräte 
mit Bildschirm, „System IBM 3740“, umgestellt. Die Geräte wurden gemietet, es gab 
eine „Datenstation“, zwei „Tandemplätze“ sowie eine „Datenfernübertragung“ zwi-
schen den Arbeitsplätzen. 1979 wurden für die Datenerfassung neue Bildschirmgeräte 
beschafft und für 350.000 DM eine neue Fernsprechanlage eingerichtet. Im Jahr 1983 
wird die EDV-Ausstattung der Bußgeldstelle erneuert und „on-line“ an das KGRZ in 
Frankfurt/Main angeschlossen (vgl. wichtige Ereignisse, Band II).

Programm „OWI 21“
Einen weiteren Meilenstein in der technischen Entwicklung setzte die Bußgeldstelle im 
Jahr 2004. In diesem Jahr stellte das Dezernat seine EDV auf das Computerprogramm 
„OWI 21“ um. Bis dahin wurde das von Anfang an in der Bußgeldstelle verwendete 
Programm HESOWI benutzt (vgl. www.rp-kassel.de). Das Besondere an dem neuen 
Computerprogramm ist, dass es von den Mitarbeitern der Bußgeldstelle gemeinsam 
mit der ekom21 GmbH entwickelt wurde. Die ekom21 GmbH ist ein Gemeinschafts-
unternehmen des Kommunalen Gebietsrechenzentrums Kassel und der Kommunalen 
Informationsverarbeitung in Hessen und übernimmt die gewerblichen Tätigkeiten des 
KGRZ (vgl. www.ekom21.de). 
	 Während die technische Abwicklung/Programmierung von den ekom21-Mitar-
beitern betreut wurde, übernahmen die Mitarbeiter der Bußgeldstelle durch ihre täg-
liche Erfahrung die Programmgestaltung von OWI 21. Dieser ständige Entwicklungs-
prozess mache die Qualität des Programms aus, berichtet Dezernatsleiterin Dombois. 
Durch den engen Dialog von Computerspezialisten und Mitarbeitern konnten Pro-
gramm und Arbeitsprozesse optimal aufeinander abgestimmt werden. OWI 21 wird 
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mittlerweile von ekom21 öffentlich vermarktet und bereits auch in Thüringen und 
Baden-Württemberg eingesetzt (vgl. www.owi21.de). 
	 Mit der Einführung von OWI 21 ist in der Bußgeldstelle eine nahezu papier-
lose Bearbeitung der Fälle möglich. Produzierte die Bußgeldstelle früher „jährlich etwa 
einen Kilometer Akten“ (Report 05, S. 38), so werden heute nur noch elektronische 
Dokumente erstellt. Akten, die früher archiviert werden mussten, werden nun nur 
noch elektronisch archiviert. Jeder Mitarbeiter hat an seinem Arbeitsplatz Zugriff auf 
sämtliche benötigten Daten und kann sie über verschiedene Suchmasken aufrufen. 
Durch bestimmte Zugriffsrechte ist dabei sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter nur das 
Material einsehen kann, für das er auch die Zugriffsrechte besitzt. Einzig die Postein- 
und Ausgänge werden noch in Papierform abgewickelt, aber auch hier hat bereits ein 
Wandel eingesetzt. Sowohl Anzeigen als auch Radarfotos werden zunehmend elektro-
nisch geliefert. Papierfotos und -anzeigen werden durch einen Hochleistungsscanner 
in das Computerprogramm eingespeist. Der Bußgeldbescheid selbst geht weiterhin in 
Papierform auf dem Postweg zu den Empfängern. Auf dem Briefkopf trägt er allerdings 
ein Scannfeld (enthält Aktenzeichen und Art des Schreibens), sodass Rücksendungen 
nach dem Einscannen sofort vom Computer dem richtigen Vorgang zugeordnet wer-
den können.
	 Der Datenaustausch mit dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg läuft bereits 
elektronisch. Im Rahmen des Projektes „Elektronischer Rechtsverkehr in Ordnungs-
widrigkeiten“ (ERV OWI) soll auch die Justiz in Hessen in Zukunft an das System an-
geschlossen werden (vgl. E-Government, S. 17). Dann soll auch die Aktenweitergabe 
an die Gerichte und Einspruchsinstanzen elektronisch erfolgen, so Dombois. Bisher 
geschieht dies auf dem herkömmlichen Papierweg, dadurch sei die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten bestimmt „durch eine Mehrfacherfassung von Personen- und 
Verfahrensdaten“ bei Polizei-, Verwaltungs- und Justizbehörden (E-Government, S. 17). 
In das Pilotprojekt sind nach Angaben aus der E-Government-Broschüre neben dem 
Kasseler Regierungspräsidium die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht in Kassel 
eingebunden. Der Prototyp des Programmes wurde im Jahr 2006 auf der Computer-
messe Cebit in Hannover von der ekom21 GmbH und dem Land Hessen gemeinsam 
präsentiert (vgl. www.owi21.de). 

Umstellung für die Mitarbeiter
Die Umstellung auf das Programm OWI 21 und die fast völlig papierlose Arbeit sei 
ein „großer Umbruch“ gewesen, sagt Dombois. Mit der Einführung von OWI 21 gibt 
es in der Bußgeldstelle die bisherige Trennung in Sachbearbeiter und Registratur- bzw. 
Schreibkräfte nicht mehr. Fast alle Mitarbeiter sind nun Sachbearbeiter, „jeder macht 
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alles“, so die Dezernatsleiterin. Die Sachbearbeitung, die Erstellung der Schreiben und 
die Archivierung erfolgen vom Bildschirmarbeitsplatz aus. Die Zuweisung der Fälle er-
folgt nach Schwierigkeit zu den jeweils entsprechend ausgebildeten Sachbearbeitern. 
	 Seitens der Dezernatsleitung habe man daher viel Überzeugungsarbeit leisten 
müssen, erklärt Büroleiter Steinbach, da es nun nur noch Bildschirmarbeitsplätze in 
der Bußgeldstelle gibt. Einige Mitarbeiter wollten aus unterschiedlichen (z.T. gesund-
heitlichen) Gründen nicht an einem reinen Bildschirmarbeitsplatz arbeiten. Neben der 
für sie neuen Sachbearbeitung hätten sich die bisherigen Registratur- und Schreibkräfte 
auch auf den Umgang mit „schwierigen Personen“ am Telefon einstellen müssen.
	 Als großen Vorteil des neuen Computerprogramms nennt die Dezernatsleiterin 
die Effizienzsteigerung: An den Zahlen werde „erheblich sichtbar“, dass die Bußgeld-
stelle eine „hochgradige Effizienz“ erreicht habe, die Kosten geringer und der Ertrag 
höher geworden seien. 
	 Als Nachteil bezeichnet Dombois die Abhängigkeit von der Elektronik – was 
passiert, wenn der Zentralcomputer einmal ausfällt ? Laut Frau Scheffel sei dies aber 
kein neues Problem, sondern habe es vielmehr auch in diesem Bereich einen Wandel 
gegeben: Früher sei das „Backup“ durch das Personal im Regierungspräsidium gewähr-
leistet gewesen (bzw.: war der Mitarbeiter nicht da, z.B. krank, konnte auch der Fall 
nicht bearbeitet werden). Mit der vollständigen Umstellung auf Computer wurde das 
Backup nach außen, auf das Rechenzentrum verlagert (ist ein Mitarbeiter nicht da, 
können andere auf die Daten zugreifen). 
	 Die Reduzierung der Beschäftigtenzahl (derzeit 167; die Höchstzahl lag bei etwa 
250) sei nur zum Teil auf die Umstellung auf das Computerprogramm und hauptsäch-
lich auf die Operation Sichere Zukunft zurückzuführen, so Büroleiter Steinbach. 

„Post aus Kassel“
Die Rolle der Bußgeldstelle für das Regierungspräsidium

„Unter den meisten motorisierten Verkehrsteilnehmern in Hessen und unter sehr 
vielen in Deutschland und Europa ist sie bekannt, aber wenig beliebt“, beschreibt 
der „Report 05“ (S. 38) die Bußgeldstelle. Hessen liegt seit der Wende „im Fadenkreuz 
Deutschlands“, so der Vizepräsident, Autobahnen aus allen Richtungen durchqueren 
das Land. „Post aus Kassel“ wird damit immer häufiger verschickt und dürfte für viele 
Autofahrer einen negativen Beigeschmack haben – ein negativer Beigeschmack auch 
für das Regierungspräsidium Kassel ?
	 Nach innen bestätigt Gabriele Dombois, dass „der Umgang mit Konflikten“ das 
Dezernat präge. Bei der Vielzahl an Verfahren gebe es viele Beschwerden und viele 
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Querulanten, oft unter Betroffenen von Fahrverboten oder bei Alkoholdelikten. Aller-
dings bekräftigt Frau Scheffel auch, dass nicht nur die Mitarbeiter der Bußgeldstelle, 
sondern sämtliche Mitarbeiter der Behörde mit Konflikten umgehen müssten und es 
daher in allen Dezernaten ein Konfliktmanagement gebe. Besonders stark betroffen sei 
neben der Bußgeldstelle durch seine Aufgaben auch der Bereich Ausländerrecht, wo 
die Mitarbeiter teilweise sogar geschützt werden müssen. 
	 Man sei durch die Wahrnehmung seiner Aufgaben „nicht die allseits Geliebten“, 
berichtet Herr Steinbach; die Mitarbeiter sagten öffentlich oft nicht, wo sie arbei-
ten, „weil es dann eine Standard-Reaktion“ gebe. Auch die Behördenleitung wird nach 
Steinbachs Angaben fast täglich mit „schwierigen Fällen“ und Beschwerdebriefen aus 
der Bußgeldstelle konfrontiert. Das Dezernat sei daher einerseits für das RP „nicht 
Renommee steigernd.“ 
	 Auf der anderen Seite erwirtschafte die Bußgeldstelle nach Angaben der Dezer-
natsleiterin allerdings auch erhebliche Einnahmen, was gerade auch unter dem Aspekt 
der Neuen Verwaltungssteuerung positiv für das Regierungspräsidium Kassel sei.
	 Auch Regierungsvizepräsident Dr. Neusel sieht in der Ansiedlung der Bußgeld-
stelle beim RP Kassel keine Nachteile. Die Entscheidung, die Bußgeldstelle in Kassel 
anzusiedeln, sei „goldrichtig“ gewesen, so Dr. Neusel, das Dezernat habe sich in den 
letzten 30 Jahren „sehr positiv entwickelt“ und laufe durch seine innovativen Mitarbei-
ter hervorragend. Es sei nun einmal so, dass andere „uns als Straßenräuber“ bezeichnen, 
doch Verkehrsrecht sei auch Ordnungsrecht. Es sei nicht das Ziel der Bußgeldstelle, so 
viel wie möglich einzunehmen, sondern auch zur Verkehrserziehung beizutragen. 

Zentral und elektronisch

II. 4.4 Die Beihilfe

Zu den Aufgaben des Regierungspräsidiums Kassel, die sich nur auf den Innenbereich 
der Landesverwaltung auswirken, gehört auch die Gewährung der Beihilfe (Versor-
gungsleistungen für Beamte im Krankheitsfall; Beamte sind von der Krankenversiche-
rungspflicht befreit; vgl. Eichhorn, S. 107). Zunächst war das Regierungspräsidium 
hauptsächlich für die Bearbeitung der Beihilfeanträge der Beamten des Hauses und der 
nachgeordneten Behörden des Regierungsbezirks zuständig. Die Beihilfe war damit 
ein Teil der Personalführungsfunktion des Regierungspräsidiums.
	 Im Rahmen des Verwaltungsreformprozesses der 1970er Jahre wurde in Hessen 
auch die Beihilfeverwaltung auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht, im Dezem-
ber 1980 legte dann der Hessische Rechnungshof einen Bericht zur Organisation der 
Beihilfeverwaltung vor (vgl. laufende Akte: Innerer Aufbau der Behörde). Für das Jahr 
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1978 zählt der Bericht über 80 Behörden, die in Hessen mit der Gewährung von Bei
hilfen befasst waren. In einem in der Akte abgehefteten Schreiben vom 23. Oktober 
1981 wird dies vom Innenministerium bestätigt und mit Zahlen untermauert.

Danach wurden im Jahr 1980:
–	 157.000 Beihilfeanträge (= 63%) in den beiden Regierungspräsidien Darmstadt  
	 und Kassel,
–	 21.000 Beihilfeanträge (= 9%) beim Oberlandesgericht Frankfurt,
–	 17.700 Beihilfeanträge (= 7%) beim Finanzamt Michelstadt,
–	 12.200 Beihilfeanträge (= 5%) bei der hessischen Polizei
–	 sowie 35.000 Beihilfeanträge (= 15%) bei den verbleibenden 76 Beihilfestellen  
	 bearbeitet. 
Der Rechnungshof kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass dadurch Mängel 
u.a. in der Qualität der Arbeit, bei Fragen der Zuständigkeit und im Arbeitsablauf 
entstehen. Sie empfehlen daher eine stärkere Zentralisierung der Beihilfebearbeitung, 
um unter anderem:
–	 die Arbeitsabläufe (und damit die Verfahren) zu vereinheitlichen
–	 und die Arbeit durch Spezialisierung zu rationalisieren.
Als Vorteile der Zentralisierung werden genannt: mehr Praxis für die Sachbearbei-
ter, eine Steigerung der Arbeitsleistung, bessere Qualität, Erfahrungsaustausch und 
Vertretungsmöglichkeiten, eine bessere Bewältigung von Arbeitsspitzen und einheit-
liche Grundsätze der Bearbeitung (an dieser Stelle sei angemerkt, dass die Beihilfe
bearbeitung – bis heute – starken Schwankungen unterworfen ist und daher auch die 
Bearbeitungszeiten der Anträge stark schwanken können – von sofortiger Erledigung 
bis [damals] mehrwöchigen Wartezeiten. Insbesondere im Sommer sind die Beihilfe-
stellen überlastet, da nach Auskunft der verschiedenen Gesprächspartner vor allem die 
Lehrer während der Ferien ihre Anträge einreichen). 
Der Rechnungshof schlägt zwei Zentralisierungsmöglichkeiten vor:
–	 eine zentrale ressortübergreifende Beihilfestelle für das ganze Land Hessen
–	 oder regionale ressortübergreifende Beihilfestellen.
Das Schreiben des Innenministeriums spricht sich für die zweite Variante aus; die Bei-
hilfebearbeitung soll vermehrt von den Regierungspräsidien wahrgenommen werden, 
um diese und die Regionen zu stärken.
	 In der Folge wurde die Beihilfeverwaltung mehrmals reformiert. Vor dem Jahr 
2003 gab es in Hessen schließlich noch 14 Beihilfestellen, davon sechs große (Hünfeld, 
Frankfurt, Wiesbaden und die Regierungspräsidien Kassel, Darmstadt und Gießen) 
und acht kleine (vgl. eBeihilfe, S. 18). Zeitgleich mit der Operation Sichere Zukunft 
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wurde der Vorschlag des Hessischen Rechnungshofes von 1980, eine zentrale ressort
übergreifende Beihilfestelle für ganz Hessen zu schaffen, umgesetzt. Seit dem Jahr 
2006 ist das Regierungspräsidium Kassel als zentrale Beihilfestelle für die Beihilfe aller 
hessischen Beamten zuständig, damit konnten „deutliche Synergieeffekte erzielt und 
Ressourcen eingespart werden“ (eBeihilfe, S. 18). Heute sind mit der Bearbeitung der 
Beihilfe im RP Kassel etwa 150 Mitarbeiter beschäftigt, vor der Zentralisierung waren 
es in den 14 hessenweiten Beihilfestellen nach Angaben von Herrn Moors, Produkt
koordinator im RP Kassel, über 190 Mitarbeiter. Die zentrale Ansiedlung der Beihilfe
stelle in Kassel – wie auch die der Beamtenversorgung und der Bußgeldstelle – hatte 
vor allem strukturpolitische Gründe, wie Regierungspräsident Klein und Regierungs-
vizepräsident Dr. Neusel betonen. Die Arbeitsmarktsituation in Nordhessen sollte 
damit gestärkt werden, für den Regierungspräsidenten „spricht es sicherlich auch für 
die Qualität der Arbeit dieses Hauses, wenn die Landesregierung sagt, wir konzentrie-
ren die Arbeit in Kassel und in Hünfeld.“
	 Für die Bearbeitung der Beihilfe ist mittlerweile – seit Sommer 2007 – nur noch 
ein Dezernat im RP Kassel zuständig, die Beihilfestelle sitzt im EAM-Hochhaus am 
Scheidemannplatz. Allerdings gibt es für die Beihilfebearbeitung eine weitere Außen
stelle (mit Bestandsgarantie) in Hünfeld (s. Kapitel II. 5.2 „Standorte“). Die Außen
stelle in Hünfeld war vor ihrer Eingliederung in das RP Kassel für die Beihilfe der 
hessischen Justizbeamten (ab 1973 für das ganze Land) zuständig, wie deren Leiter, 
Herr Eck, berichtet. Organisatorisch gehörte die Hünfelder Beihilfestelle zum Ober-
landesgericht Frankfurt/Main, die Ansiedlung in Hünfeld hatte nach Ecks Angaben 
damals strukturpolitische Gründe. Hünfeld lag im Zonenrandgebiet und hatte durch 
die Gebietsreform den Status als Kreisstadt verloren. Zum 1. Juli 2004 wechselten 
die Beschäftigten der Beihilfestelle dann vom Justiz- zum Innenressort, neben der Bei
hilfebearbeitung für die Justiz kamen auch die Universitäten und Fachhochschulen des 
Landes zu den Aufgaben der Hünfelder Beihilfestelle hinzu. Bis Juli 2007 wurde die 
Beihilfestelle als eigenes Dezernat (Beihilfen/Hünfeld) geführt, seither ist sie mit dem 
Kasseler Beihilfendezernat zu einem Dezernat zusammengeschlossen. Das Dezernat 
habe eben zwei Standorte, so Herr Eck, man sehe sich aber als „ein Regierungspräsi
dium“.

Akte ade
Das Computersystem eBeihilfe

Aber nicht nur die Zentralisierung der Beihilfestelle in Kassel (und Hünfeld) hat zu 
einer Optimierung der Beihilfebearbeitung in Hessen beigetragen, sondern auch eine 
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radikale Veränderung des Arbeitsprozesses. Nach der Bußgeldstelle ist das Beihilfede-
zernat des Regierungspräsidiums Kassel das zweite Großdezernat, das heute (nahezu) 
völlig ohne Papier und Akten auskommt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im Jahr 
2003 das Projekt „eBeihilfe“ gestartet, das heute nach Angaben von Herrn Moors als 
bundesweit führend gilt. Im Unterschied zur Bußgeldstelle, die bereits zentralisiert war 
und wo das Computerprogramm während des laufenden Betriebes entwickelt wurde, 
fanden in der Beihilfestelle die Zentralisierung und der Aufbau des Computerpro-
gramms gleichzeitig und kurzfristig statt, die technischen Entwickler des Programms 
waren nach Angaben von Frau Scheffel ebenfalls direkt vor Ort.
	 Mit der Einführung von „eBeihilfe“ sei die Dienststelle „komplett auf den Kopf 
gestellt worden“, berichtet der Produktkoordinator. Ähnlich wie in der Bußgeldstelle 
fallen heute keine Akten mehr an, die gelagert werden müssen, das gesamte Verfahren 
läuft elektronisch. Wie umfangreich das Aktenmaterial früher war, wird z.B. in einem 
Bericht aus der Sonderakte „wichtige Ereignisse“ (Band II) von 1977 deutlich, als für 
die – damals nur für den Regierungsbezirk zuständige – Beihilfestelle neue Räume 
angemietet werden sollten. Eine geplante Verlagerung in die Fünffensterstraße war 
nicht möglich, da in diesen als Wohnhäuser errichteten Gebäuden „bei dem großen 
Gewicht der Aktenschränke“ eine Unterbringung „nach Einschaltung des Staatsbau-
amtes“ aus statischen Gründen nicht möglich war.
	 Die Beihilfeverfahren werden arbeitsteilig in Kassel und Hünfeld bearbeitet.

Auch wenn die Beihilfestelle auf zwei Standorte verteilt ist, so gibt es nur eine Post
adresse für die Beihilfekunden. Der Posteingang wurde zentral in Hünfeld eingerichtet, 
d.h. sämtliche Schriftstücke (Belege, Anträge, etc.), die den Bereich Beihilfe betreffen, 
gehen hier ein – nach Auskunft der Hünfelder Mitarbeiter ca. 2.000 bis 3.000 Schrei-
ben täglich. In der Poststelle des Dezernats werden die Schreiben automatisch aufge-
schlitzt, dann werden sie zur Scannstelle gebracht. 
	 Erst in der Scannstelle werden die Briefe geöffnet, hier erfolgt eine wichtige 
Grundlage für die papierlose Arbeit: Sämtliche Schriftstücke – von einer einfachen 
Aktennotiz bis zu umfangreichen Belegen etc. werden hier eingescannt und digitalisiert. 
Diese Arbeit erfordert von den 13 bis 14 Mitarbeitern in Post- und Scannstelle höchs-
te Konzentration, da die Belege den richtigen Personen zugeordnet werden müssen.  
Die Schriftstücke werden scannfertig gemacht (müssen z.T. kopiert, zerschnitten oder 
zusammengeklebt werden – ein Dokument bekommt eine Seite), alle Dokumente 
werden dann einem Antrag zugeordnet, die Anträge durch Deckblätter getrennt und 
in Zehnerpacks eingescannt und fortlaufend nummeriert. Der Hochleistungsscanner 
(Kosten: zwischen 70.000 und 80.000 Euro) kann dabei Vorder- und Rückseite 
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gleichzeitig einscannen. Anschließend wird das eingescannte Material für drei Monate 
im Beleglager archiviert und anschließend vernichtet (um zu Dämmstoffen verarbeitet 
zu werden). 
	 Der tägliche Posteingang schwankt – im Jahr 2007 bis August zwischen 1.000 
Eingängen im März und 2.700 Eingängen pro Tag im Juli, sodass die Arbeitsbelastung 
sehr unterschiedlich ist. Allerdings ist es Ziel der RP-Mitarbeiter, die Bearbeitungsfris-
ten für alle Antragssteller gleich einzuhalten. 
	 Die eingescannte Schriftstücke werden in das Computersystem eBeihilfe einge-
speist und automatisch klassifiziert (z.B. nach Antrag und Beleg sowie Belegarten). 
Dokumente, die vom System nicht zugeordnet werden können, werden in Kassel  
in der Datenkorrektur am PC manuell ergänzt bzw. bearbeitet, die Schriftstücke also 
in die richtige Kategorie eingeordnet oder Daten nachgepflegt (unleserliche Schrift, 
etc.). Auch diese bearbeiteten elektronischen Dokumente werden anschließend dem 
Computersystem zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Anträge werden den Sach-
bearbeitergruppen in Kassel und Hünfeld zugeordnet und können dann von den 
Sachbearbeitern bearbeitet werden. Diese Sachbearbeitung geschieht in einem Fach-
anwendungsprogramm („Elba“; vgl. eBeihilfe, S. 7). Den Sachbearbeitern stehen 
zwei Bildschirme zur Verfügung, auf denen sie das Programm und die eingescannten 
Belege gleichzeitig aufrufen können. Ein Fachanwendungsprogramm wurde bereits 
vor der Einführung der eBeihilfe genutzt, allerdings bedeutete die Bearbeitung nach 
Aussagen einer Mitarbeiterin früher „Aktenberge ohne Ende“, da man Anträge und 
Belege neben sich liegen hatte. Heute könne man sie am Bildschirm aufrufen. Die 
Sachbearbeitung selbst konnte z.B. durch Textbausteine und die automatische Berech-
nung der einzelnen Beträge ebenfalls erleichtert und damit beschleunigt werden. Am 
Schluss wird automatisch der Bescheid für den Empfänger erstellt (ausgedruckt wird 
in Wiesbaden) und ebenso automatisch der Auftrag zur Anweisung an die Landesbank 
Hessen-Thüringen gegeben. Diese Anordnung erfolgt durch den Gruppenleiter, wo-
durch die Arbeit der Sachbearbeiter noch einmal kontrolliert wird.
	 Die Papierakten wurden damit durch „elektronische“ Akten ersetzt, im System 
eBeihilfe werden für jeden hessischen Beihilfeempfänger die persönlichen Daten und 
aller Schriftverkehr, Belege, Bescheinigungen etc. gespeichert. Damit stehen jedem 
Sachbearbeiter sämtliche Daten per Mausklick zur Verfügung, ohne dass die Papier
akten lange aufbewahrt und in ihnen lange nach den relevanten Daten gesucht werden 
muss. Nach Aussage von Herrn Moors und den Mitarbeitern der Beihilfestelle arbeitet 
man damit kunden- und mitarbeiterfreundlicher, da jeder Sachbearbeiter Zugriff auf 
sämtliche Daten hat und somit jederzeit Kunden gegenüber voll auskunftsfähig ist. 
Auch die gegenseitige Hilfe wird dadurch erleichtert, schließlich auch die Vertretung 
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im Krankheits- oder Urlaubsfall, da jeder die „Akten“ auf seinem Computer bearbeiten 
kann. Als negativ wurde von einer Mitarbeiterin eingeschätzt, dass die Sachbearbeiter 
nun allerdings nicht mehr wie früher für eine bestimmten Personengruppe zuständig 
sind, es für den Antragssteller also keinen festen Ansprechpartner mehr gebe.
	 In eBeihilfe (S. 2/S. 19) werden weitere Vorteile des Systems aufgeführt:
–	 Senkung der Personal- und Sachkosten,
–	 Reduzierung der Bearbeitungszeiten durch effizienteren Arbeitsprozess,
–	 Steigerung der Qualität der Arbeit durch automatische Korrekturen und  
	 Bündelung aller Informationen in der elektronischen Akte.

Die Idee zu dieser Modernisierung der Beihilfe entstand in der Behörde, berichtet Pro-
duktkoordinator Moors. Die Verbesserungsvorschläge wurden seinen Angaben zufol-
ge dem Innenministerium vorgeschlagen, der Staatssekretär habe daraufhin mitgeteilt, 
dass das Regierungspräsidium Kassel den Vorschlag umsetzen könne. Das Programm 
wurde daraufhin im RP Kassel mit Unterstützung externer Spezialisten entwickelt und 
wird heute vom Land Hessen bundesweit beworben. Auch auf der Computermesse 
CeBit wurde eBeihilfe in allen Einzelheiten vorgestellt. Nach Angaben von Herrn 
Moors sei eBeihilfe bundesweit führend, auch andere Bundesländer hätten sich in Kas-
sel bereits informiert. Das Programm wurde außerdem z.B. mit dem Preis „Anwender 
des Jahres“ ausgezeichnet (vgl. www.computerwoche.de: „Kleine Revolution in der 
Behörde“).
	 Wie im Bußgeldbereich führte die Einführung der elektronischen Akte dazu, 
dass z.B. Registraturarbeiten nicht mehr anfallen und die Registraturkräfte nun andere 
Aufgaben (z.B. Scannstelle, Datenkorrektur, Sachbearbeitung) mit übernehmen. Da es 
bereits zuvor in der Beihilfestelle Bildschirmarbeit gab (Fachanwendungsprogramm), 
sei die komplette Umstellung auf elektronische Arbeit von den Mitarbeitern ohne 
große Probleme umgesetzt worden. 
	 Damit ist in der Beihilfe nach Angaben von Herrn Moors ein fast papierloses 
Büro entstanden, nur bei Rückfragen und Widersprüchen/Gerichtsverfahren werde 
noch Papier produziert. Die Bearbeitung gehe schneller, allerdings gibt es durch den 
ungleichmäßigen Arbeitseingang weiterhin Liegezeiten, da das Personal so bemessen 
sei, dass die durchschnittliche Jahresarbeitsmenge abgedeckt wird. Pro Jahr werden seit 
der Zentralisierung ca. 400.000 Anträge bearbeitet. Mögliche Weiterentwicklungs-
chancen bietet das Programm z.B. bei der geplanten Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte oder durch die Abwicklung des Schriftverkehrs mit den Antragsstel-
lern per E-Mail. 
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Professionalisiert

II. 4.5 Die Öffentlichkeitsarbeit

Mitverantwortlich für die Diskussion um den Erhalt der Regierungspräsidien in 
Deutschland ist auch die Unbekanntheit der Mittelinstanz und ihrer Aufgaben in der 
Öffentlichkeit (s. auch Kapitel III. 7 „Das Problem der fehlenden Legitimation“). Vor 
diesem Hintergrund scheint Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Funktion zu sein, um 
den Erhalt der Regierungspräsidien zu sichern. Im Regierungspräsidium Kassel wird 
seit dem Neuanfang 1945 auch Öffentlichkeitsarbeit geleistet. In einem Gespräch am 
21. August 2007 begründete der Pressesprecher des Regierungspräsidiums Kassel die 
Notwendigkeit einer eigenen Pressearbeit durch das RP.
	 Dass das Regierungspräsidium Kassel Öffentlichkeitsarbeit betreibe, hänge „mit 
der Situation des Regierungspräsidiums als Mittelbehörde zusammen“, so Conrad. 
Zum einen sei das Regierungspräsidium durch die der Behörde zugewiesenen Auf-
gaben „ziemlich weit weg vom Bürger“, gleichzeitig aber „nah genug an den Bürgern, 
um zu wissen, dass das Regierungspräsidium da ist.“ Daraus ergebe sich in der Öffent-
lichkeit ein „unscharfes Bild“ von den Regierungspräsidien. Die möglichen Folgen 
dieses „unscharfen Bildes“ sind laut Conrad, dass es für Landräte und Bürgermeis-
ter damit leichter werde, von der eigenen Verantwortung abzulenken und „auf das 
RP einzuschlagen.“ Eine in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Mittelinstanz 
erleichtere außerdem der Landespolitik, die Abschaffung der Regierungspräsidien zu 
fordern. Zusammengefasst führe ein „unscharfes Bild“ von den Regierungspräsidien 
in der Öffentlichkeit zur leichteren Bildung von Vorurteilen. Damit bestätigt Conrad 
die These Kilians, dass die Unbekanntheit der Regierungspräsidien mit zur Diskussion 
um ihren Erhalt beitrage. 
	 Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums muss es also sein, 
das eigene Bild in der Öffentlichkeit zu schärfen. Für den Pressesprecher ist dazu ein 
Spagat notwendig: „Je positiver und schärfer das RP-Bild in der Öffentlichkeit und je 
positiver und schärfer das RP-Bild bei der Landesregierung, desto besser für das RP.“ 
Dabei dürfte auch ein Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit und Landesregierung 
bestehen: Eine in der Öffentlichkeit bekannte und akzeptierte Behörde dürfte von 
einer Landesregierung weitaus schwieriger abzuschaffen sein, als eine Behörde, bei der 
mit keinem Widerstand gegen ihre Auflösung zu rechnen ist (s.a. Kapitel III. 6 „Die 
besondere Stellung des Regierungspräsidiums Kassel“).
	 Wie der Pressesprecher bereits anklingen lässt, kommt es bei der Öffentlich-
keitsarbeit auch auf ein positives Bild der Behörde nach außen an. Man wolle in die 
Öffentlichkeit das Bild transportieren: „wir wissen, wie es geht“, sagt der Pressespre-
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cher, warnt aber gleichzeitig vor einer zu übertriebenen positiven Darstellung. Die 
Pressearbeit müsse immer berücksichtigen, dass das RP auch Vollzugsbehörde sei (z.B. 
Ausländerrecht, Bußgeldstelle), „sonst macht man sich lächerlich.“ 

Die Pressestelle des Regierungspräsidiums Kassel

Beim Regierungspräsidium Kassel war zunächst ein Dezernat („Pressedezernat“ bzw. 
Bücherei) für die Pressearbeit zuständig. Mit Wirkung vom 1. Januar 1966 wurde dann 
eine eigenständige Pressestelle als direkt dem Regierungspräsidenten angegliederte 
Stabsstelle beim Regierungspräsidium eingerichtet (vgl. wichtige Ereignisse, Band I). 
Allerdings war sie zunächst nur mit geringer personeller Ressource besetzt; d.h. ein  
Dezernent des Hauses nahm gleichzeitig die Funktion des Pressesprechers wahr. Erst 
seit dem Jahr 1987 ist die Pressestelle nach Auskunft des jetzigen Pressesprechers als 
eigener (Stabs-)Bereich ausgebildet, heute gehören zur Pressestelle drei Angestellte 
(darunter der Pressesprecher).

Aufgaben der Pressestelle
Die Aufgaben der Pressestelle kann man, fasst man die ihr zugeschriebenen Bereiche 
aus dem Geschäftsverteilungsplan zusammen, in nach außen gerichtete und nach  
innen gerichtete Aufgabengebiete unterscheiden. 
	 Nach außen gerichtete Aufgaben sind laut Geschäftsverteilungsplan von 2005 
(S. 10) und nach Auskunft des Pressesprechers Michael Conrad die Darstellung des 
Regierungspräsidiums nach außen, die Information der Öffentlichkeit über öffent-
lichkeitsrelevante Entscheidungen, die konzeptionelle Arbeit an Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen des Regierungspräsidiums sowie die Internetdarstellung, die sich 
seit Mitte 2007 im einheitlichen „Landesportal Hessen“ befindet. 
	 Nach innen übernimmt die Pressestelle die Medienauswertung und -archivie-
rung, die Mitarbeiterinformation durch Pflege des Intranet, E-Mail-Dienst und eine 
Mitarbeiterzeitung, die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen sowie die 
Themenrecherche.

Die Pressearbeit nach außen
Pressesprecher Michal Conrad zeigt vier Wege auf, wie sich der Regierungspräsidium 
Kassel an die Öffentlichkeit wenden kann:
–	 durch Pressemitteilungen, Interviews und Gespräche in Presse, Fernsehen  
	 und Radio,
–	 durch eigene Veröffentlichungen, 
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–	 durch das Internet,
–	 sowie durch Veranstaltungen.

Diese Pressearbeit findet nach Auskunft des Pressesprechers zumeist anlassbezogen 
statt (z.B. 140 Jahre Regierungspräsidium, bestimmte Projekte, etc.). Aufgabe des 
Pressesprechers sei es dabei, die Anlässe herzustellen. Insbesondere in der seit 2005 
jährlichen Herausgabe des „Report“, der beispielhaft die Aufgaben des Regierungsprä-
sidiums und wichtige Ereignisse des Jahres beschreibt, sieht der Pressesprecher einen 

„Steinbruch“ für die Medien und eine Information für die Bürgermeister, Abgeordne-
ten und Landräte des Bezirks.

Zur Öffentlichkeitsarbeit zählt Conrad auch die unterschiedlichen Initiativen, die 
durch das Regierungspräsidium bzw. den Regierungspräsidenten für die Region ins 
Leben gerufen werden (s. Kapitel II. 3.1.2 „Der Gestaltungsspielraum des Regierungs-
präsidenten“). Mit einem gemeinsamen Messestand – der übrigens in Kassel entwickelt 
wurde – treten die drei hessischen Regierungspräsidien ebenfalls an die Öffentlichkeit, 
beispielsweise zum jährlichen Hessentag.

Das Medieninteresse an der Arbeit des Regierungspräsidiums bezeichnet der Presse-
sprecher als groß. Er bemesse dies an der Anzahl der Pressemitteilungen, die tatsäch-
lich gedruckt werden bzw. in den Medien erscheinen.
	 Neben der aktiven Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle nach außen bedienen sich 
auch die Medien der Pressestelle des Regierungspräsidiums. Pro Tag gebe es im Durch-
schnitt zwei bis drei Presseanfragen, berichtet Conrad. „Wir werden sehr oft gefragt“, 
sagt der Pressesprecher, und zwar auch zu Dingen, die nicht zum Aufgabenbereich 
des Regierungspräsidiums Kassel gehören – an dieser Stelle wird die Funktion des 
Regierungspräsidiums als Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und Vertretung  
staatlicher und regionaler Interessen sichtbar. Die Presse wisse, „das Regierungspräsi
dium weiß Bescheid“, sagt Conrad, der den Medien die Garantie gibt, zu jeder Anfrage 
eine Auskunft zu bekommen. Der Vorteil des Regierungspräsidiums sei, dass es auch 
über seinen eigentlichen Aufgaben hinaus „in jede Richtung“ Verbindungen habe und 
Ansprechpartner kenne. Die Pressestelle könne damit zu jeder Anfrage zumindest eine 
Auskunft oder eine Orientierungshilfe geben, um dem Ziel näher zu kommen. Auf 
diesen „guten Draht“ in alle Richtungen führt Conrad auch zurück, dass die Behörde 
(z.B. bei aktuellen Problemen oder im Rahmen von Initiativen wie bei der Schließung 
der Bundeswehrstandorte) schnell handeln könne. Durch die konkrete Arbeit der Be-
hörde, das überschaubare Gebiet des Regierungsbezirks und die damit verbundenen 
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direkten Einflussmöglichkeiten ohne „Kirchturmdenken“ können Conrad zufolge das 
Regierungspräsidium bzw. der Regierungspräsident gut auf alle Zielgruppen zugehen. 
	 Auf eine Einschätzung, wie die Öffentlichkeitsarbeit von außen wahrgenommen 
werde, muss der Pressesprecher verzichten. Ein Parameter könnte der Pressespiegel 
sein, so Conrad, der immer dicker werde. Auch mit seinen Behördenleitern und mit 
deren Ausstrahlung nach außen habe das Regierungspräsidium „großes Glück“ gehabt. 
Wichtig für eine gute Außenwahrnehmung sei außerdem, die Presse nie zu belügen. 
Insgesamt sieht der Pressesprecher die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses daher als „er-
folgreich“ an.
	 Als einen Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums bewertet 
Frau Scheffel (im Zusammenhang mit dem Verwaltungsreformprozess) das Eintreten 
der Bevölkerung für das Regierungspräsidium im Jahr 1999. Damals war von der CDU 
im Wahlkampf die Abschaffung des Regierungspräsidiums gefordert worden. Zwei 

„Tage der offenen Tür“ in den Jahren zuvor, die das Ziel hatten, die Bevölkerung an das 
RP zu binden, seien dem Regierungspräsidium dabei zugute gekommen.

Bedeutungszuwachs

Dass die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums in den vergangenen Jahr-
zehnten einen Bedeutungswandel vollzogen hat, wird schon allein daran deutlich, dass 
die Pressestelle als Stabsstelle dem Regierungspräsidenten direkt zugeordnet wurde 
und dass nicht mehr ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums „nebenamtlich“ als 
Pressesprecher fungiert, sondern heute ein Journalist und zwei weitere Mitarbeiter die 
Öffentlichkeitsarbeit leisten. Auch das PR-Konzept (s. Kapitel II. 4.2 „Der Verwal-
tungsreformprozess“) und beispielsweise die Herausgabe des „Report“ belegen, dass 
sich die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und professionalisiert hat.
	 Nach Einschätzung von Regierungsvizepräsident Dr. Neusel, der einst neben 
seiner Dezernententätigkeit auch Pressesprecher des Regierungspräsidiums war, hat 
sich die Öffentlichkeitsarbeit „wahnsinnig intensiviert.“ Durch die Zunahme des me-
dialen Interesses habe die Pressearbeit „eine weitaus wichtigere Bedeutung als früher“, 
so Dr. Neusel. Pressearbeit habe früher vielfach aus Berichten über Aufgabenerledi-
gungen bestanden, sagt der Regierungsvizepräsident. So berichtet auch die Akte „wich-
tige Ereignisse“ über die Aufgaben der Pressestelle aus dem ersten Jahr ihres Bestehens: 

„1966 wurden in 9 Pressekonferenzen 15 Themen behandelt. Im Übrigen sind 1966 
23 Pressemitteilungen herausgegeben worden.“ Auch Pressesprecher Michael Conrad 
beschreibt, dass Pressearbeit früher langsamer und behäbiger gewesen sei. Heute gebe 
es mehr Anfragen, die Erledigung sei schneller geworden, die Medien „wollen Infor-
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mationen sofort haben“, so Conrad. Insbesondere bei Problemen oder Krisen stehe das 
Regierungspräsidium unter einem starken Druck der Medien. Man sei mittlerweile 
dazu übergegangen, „sich dem medialen Zeitalter vollständig anzupassen“, ist auch  
Dr. Neusels Einschätzung.
	 „Die Öffentlichkeitsarbeit hat inzwischen einen ganz hohen Stellenwert“, unter
streicht Regierungspräsident Klein vor diesem Hintergrund diese Aufgabe. Er und 
Regierungsvizepräsident Dr. Neusel stimmen darin überein, dass Öffentlichkeitsarbeit 
eine Daueraufgabe des Regierungspräsidiums ist, um „das Haus noch bekannter zu 
machen und auch deutlich zu machen, was hier im Hause geschieht“ (Dr. Neusel). 
Das RP sei zwar eine „alteingesessene Behörde“ (Regierungspräsident Klein) und in 
Nordhessen „eine bekannte und feste Größe“ (Dr. Neusel), aber sowohl der Regie-
rungspräsident als auch der Vizepräsident weisen darauf hin, dass nur die Wenigsten 
wissen, „was genau hinter diesen Mauern gemacht wird“ (Klein), „welche Aufgaben 
hier erledigt werden“ (Dr. Neusel). Ein Beleg dafür seien die Reaktionen auf den seit 
dem Jahr 2005 herausgegebenen „Report“, berichtet der Regierungspräsident: 

	 „Viele Menschen, die uns antworten, sagen: ‚Das haben wir gar nicht gewusst, dass 
das auch bei Ihnen gemacht wird.‘ Oder sie sagen: ,Jetzt wird uns bewusster und klarer, wie 
wichtig die Behörde ist.‘ “

Bestätigt werden die Veränderungen der Pressearbeit auch von außen. Im Rahmen der 
Befragung der nordhessischen Institutionen gab der Leiter des Kasseler RTL-Studios, 
Michael Jonke, im Telefongespräch dazu Auskunft. Seit der Aufnahme seiner Tätigkeit 
in Kassel im Jahr 1994 habe er „zwei Schichten“ der Öffentlichkeitsarbeit des Regie-
rungspräsidiums erlebt. Bis zum Jahr 2002 sei vom Regierungspräsidium eine „eher 
zurückhaltende Pressearbeit“ gemacht worden, die Medien hätten auf das RP zugehen 
müssen. Seither sei die Pressearbeit offensiver geworden, die Presse werde vom RP 
informiert, zu Terminen eingeladen etc., die Zusammenarbeit wurde „intensiviert“. 
Ebenfalls ist die Zahl der Veröffentlichungen des Regierungspräsidiums/über das RP 
nach Jonkes Einschätzung in allen Medien (Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen) gestie-
gen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Regierungspräsidium und Presse habe sich 
gewandelt und sei insgesamt besser geworden.

Breites Berufsspektrum

II. 4.6 Das Personal

Die Aufgaben des Regierungspräsidiums Kassel erledigen sich nicht von selbst – die 
Behörde braucht zur Wahrnehmung ihrer umfangreichen Aufgaben auch die entspre-
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chenden Mitarbeiter. Auch im Beschäftigtenbereich wird den Regierungspräsidien 
aufgrund ihrer Mittelstellung und ihrer Funktionen eine besondere Rolle zugewiesen, 
wie u.a. Hillmann (vgl. S. 234/236) beschreibt. Die Regierungspräsidien seien durch 
ihre Vielfalt die „Domäne“ des staatlichen Berufsbeamtentums:
–	 als institutionelles Hemmnis gegen die Entstehung eines Ressortbeamtentums  
	 (Wagener weist allerdings gleichzeitig auf die Gefahr der Entstehung solcher  
	 „vertikalen Fachbruderschaften“ hin; vgl. Kapitel I: Die Regierungspräsidien);
–	 als Rekrutierungsbehörde für die Ministerialbürokratie;
–	 als Ausbildungsbehörde für vielfach verwendbare Kräfte.

Im Regierungspräsidium Kassel waren im Jahr 2007 insgesamt 1.133 Menschen be-
schäftigt. Das entsprach einer Anzahl von 1.027 Stellen (Stand: 1. September 2007). Im 
Vergleich: Vor der Operation Sichere Zukunft waren dem Regierungspräsidium 1.049 
Planstellen zugewiesen (Haushaltsplan 2004). Die Zahl der Beschäftigten ist also trotz 
der Operation Sichere Zukunft und dem damit verbundenen Stellenabbau nur unwe-
sentlich gesunken. Der Grund dafür ist (wie bereits in Kapitel II. 4.1 „Die Operation 
Sichere Zukunft“ beschrieben), dass dem Regierungspräsidium durch die Zentralisie-
rung der Beihilfe und der Beamtenversorgung neue Stellen zugewiesen wurden.
	 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Zahl der Beschäftigten beim Regierungs-
präsidium Kassel zwischen 1967 und 1978 von 661 Mitarbeitern auf 950 Mitarbeiter 
kontinuierlich angestiegen ist und dann zunächst auf etwa diesem Niveau verharrte. 
1986/87 wurde dann die 1.000-Mitarbeiter-Grenze überschritten, 1989 waren es bereits 
1.150 Beschäftigte. Im Anschluss fiel die Zahl der Beschäftigten zwar wieder um etwa 100 
in den Bereich um 1.000, insbesondere durch die Zentralisierung in den vergangenen 
Jahren hat die Zahl der Beschäftigten heute aber wieder den Bereich um den damaligen 
Höchststand von etwa 1.150 Mitarbeitern erreicht. Zu erklären ist der Anstieg (bzw. 
zwischenzeitliche Verlust) der Mitarbeiterzahlen durch den in den vorangegangenen 
Kapiteln beschriebenen Aufgabenwandel. Insbesondere durch die Großdezernate Buß-
geldstelle, Beihilfe und Beamtenversorgung, die mittlerweile hessenweite „Massenge-
schäfte“ erledigen, stieg die Zahl der Beschäftigten an. Durch die Ausgliederungen von 
Schulabteilung, Polizei und Forstbetrieb ging die Beschäftigtenzahl zwar in den späten 
90er Jahren/Anfang 2000er wieder zurück, allerdings wurde dies letztendlich durch die 
Eingliederung des Umwelt- und Arbeitsschutzes wieder kompensiert.

Verschoben hat sich in den vergangenen Jahrzehnten der prozentuale Anteil der Beam-
ten, Angestellten und Auszubildenden an den Gesamtbeschäftigten des Regierungs-
präsidiums.
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	 1967 lag der Anteil der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter und Referendare)  
noch bei knapp 14 Prozent, noch 1978 bei elf Prozent. Heute haben die Auszubildenden 
nur noch einen Anteil von rund drei Prozent an den Gesamtbeschäftigten. Die einstige 
Bedeutung der Regierungspräsidien als „Basis“ für die qualifizierte und übergreifende 
Ausbildung insbesondere von Beamten aller Laufbahnen (vgl. Kapitel I. 2 „Die Diskus-
sion um die Regierungspräsidien“; vgl. auch Sachverständigenkommission 1968, S. 47) 
scheint damit verloren gegangen zu sein. Der Personalrat kritisiert daher auch die der-
zeitige Ausbildungssituation im Regierungspräsidium Kassel. Für die Größenordnung 
einer Behörde wie dem RP Kassel mit über 1.160 Beschäftigten sei eine Anzahl von 
rund 30 Auszubildenden „eine viel zu geringe Anzahl von Ausbildungsplätzen“, be-
mängelt der Personalrat. Aber nicht nur die geringe Zahl der Auszubildenden, auch 
die quasi nicht vorhandenen Möglichkeiten, nach der Ausbildung in die Behörde 
übernommen zu werden, wird vom Personalrat scharf kritisiert. Den Auszubildenden 
werde bereits bei der Einstellung „unmissverständlich mitgeteilt, dass keine Übernah-
me nach der Ausbildung möglich ist“, so der Personalrat. Voraussichtlich könne ihnen 
auch kein befristeter Arbeitsvertrag angeboten werden. „Es ist unfassbar, dass gut aus-
gebildete und leistungsfähige Beschäftigte dieser Behörde in die Arbeitslosigkeit ent-
lassen werden müssen“, sagen die Mitglieder der Personalvertretung. Die Verantwor-
tung für diese „aussichtslose Situation“ liegt nach Angaben des Personalrats aber nicht 
bei der Behördenleitung, sondern bei der hessischen Landesregierung, deren aktuelle 
Erlasslage keine Spielräume zulasse. Mit einer T-Shirt-Aktion im Jahr 2006 wiesen 
Jugendauszubildendenvertretung und Personalrat gemeinsam darauf hin, dass das „RP 
als Vorbild“ für Ausbildung und Übernahme dienen müsse. Im Ausbildungsbereich 
ist das RP Kassel also offensichtlich Opfer der Operation Sichere Zukunft bzw. der 
Maßnahmen, mittels Personaleinsparungen in der Verwaltung den Landeshaushalt zu 
konsolidieren, geworden. In Gesprächen innerhalb des Hauses klang an, dass mit die-
sem Vorgehen das Land zum einen seiner Vorbildposition nicht gerecht werde. Zum 
anderen könnten die kaum vorhandenen Übernahmechancen zu einer Überalterung 
der RP-Mitarbeiter und zu einer schlechteren Position des Regierungspräsidiums im 
Wettbewerb um gute Mitarbeiter mit der Wirtschaft führen.

Auch die Feststellung Hillmanns, die Regierungspräsidien seien eine Beamtendomäne, 
trifft mittlerweile nicht mehr voll zu. Der Anteil der Angestellten an den Gesamt-
beschäftigten stieg seit Kriegsende kontinuierlich, was bereits Schneider (vgl. S. 33) 
vermerkt. Heute überwiegt die Zahl der Angestellten (561; das sind fast 50 Prozent der 
Beschäftigten) sogar die Zahl der Beamten (507; knapp 45 Prozent der Beschäftigten). 
Der Anteil der Arbeiter blieb hingegen mit rund 2,5 Prozent ungefähr konstant.
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Tab. 6: Beschäftigte des Regierungspräsidiums Kassel

Beschäftigtengruppe
Anzahl

2007 1

Anzahl
1967

Anzahl
1971

Anzahl
1975

Anzahl
1978

Angestellte 561 261 266 278 391,5
Beamte 507 292 333 355 429
Arbeiter 30 16 16 28 25
Auszubildende 32 922 872 117 2 1052

Beamtenanwärter 3

Gesamtzahl Beschäftigte/Stellen:1 1.133 661 702 778 950,5
1 Für 2007: Gesamtbeschäftigte; für 1967 – 1978: Planstellen
2 Beamtenanwärter, Auszubildende und Referendare werden 1967 – 1978 zusammengefasst.

Tab. 7 und Abb. 3: Anzahl der Beschäftigten im RP Kassel 1945 – 2007

Jahr Anzahl der 
Beschäftigten

1945 987 1978 942
1950 442 1982 960
1955 500 1987 1.033
1960 602 1989 1.150
1967 753 1999 1.067
1971 740 2002 1.002
1976 860 2007 1.133
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Interessant ist auch der Blick auf die Verteilung der Beschäftigten des Regierungspräsi-
diums Kassel auf die einzelnen Abteilungen und Dezernate. Die Abteilung I (Zentrales, 
Inneres, Soziales) beschäftigt fast die Hälfte (47,5%) der Mitarbeiter des Regierungs-
präsidiums, die beiden anderen Abteilungen jeweils etwa ein Viertel der Mitarbeiter 
(Abteilung II: 27,6%; Abteilung III: 24,9%). 493 der 1.133 Beschäftigten arbeiten in 
den vier größten Dezernaten der Behörde (Bußgeldstelle, Beihilfe, Beamtenversor-
gung, Organisation/Haushalt/Controlling). Damit sind 43,5% der Beschäftigten des 
Regierungspräsidiums mit der Wahrnehmung von zentralen bzw. Querschnittsauf
gaben betraut.

Tab. 8 u. 9: Verteilung der Beschäftigten innerhalb der Behörde im Jahr 2007
 

Abteilungen Anzahl

Abt. I:  Zentrales, Inneres, Soziales 538

Abt. II:  Verkehr, Planung, ländlicher  
       Raum, Verbraucherschutz

313

Abt. III: Umwelt- und Arbeitsschutz 282
Summe 1.133

Großdezernate Anzahl

Verkehrsordnungswidrigkeiten (Abt. II) 167
Beihilfe (Abt. I) 152
Organisation, Haushalt, Controlling, IT (Abt. I) 90
Beamtenversorgung (Abt. I) 84

Eine völlig andere Entwicklung als bei der Zahl der Beamten und Ausbildungsplätze 
nahm die Anzahl der weiblichen Beschäftigten. Im Jahr 1912 wurde in der Kasseler 
Regierung die erste Frau (als Kanzleihilfskraft) angestellt (vgl. Schneider, S. 32). Im 
Jahr 2007 waren 563 Frauen – das sind 49,7 Prozent aller Beschäftigten – im RP Kassel 
tätig. Wie Schneider bereits feststellt, haben die Frauen insbesondere nach 1945 „bisher 
ihren männlichen Kollegen vorbehaltene Tätigkeitsbereiche erschlossen“ (S. 32). Im 
Jahr 1967 zählte die Behörde 257 weibliche Beschäftigte, das entsprach einem Anteil 
von immerhin schon 38,9 Prozent. Die Gleichstellung von Frau und Mann wurde 
in den vergangenen zehn Jahren noch einmal durch die gesetzliche Installation der 
Frauenbeauftragten und der Teilnahme an der Experimentierklausel des Hessischen 
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Gleichberechtigungsgesetzes verbessert (s. Kapitel II. 3.3 „Die Frauenbeauftragte“ und 
II. 4.2 „Der Verwaltungsreformprozess“), sodass heute nicht nur in der Anzahl der 
Beschäftigten und der Anzahl der Stellen, sondern auch innerhalb der verschiedenen 
Laufbahnen der Anteil von Männern und Frauen sich immer weiter annähert. Am 
Schluss sei auch angemerkt, dass in der 140-jährigen Geschichte des Regierungspräsi-
diums zwar 125 Jahre durchgehend Männer die Behördenleitung innehatten, in den 
vergangenen 15 Jahren aber drei Frauen als Regierungspräsidentin die Behörde leiteten.

Tab. 10: Anteil der Frauen an Beamten und Angestellten im Jahr 2007

 

gesamt davon Frauen davon Männer Frauen  
in % 

bezogen 
auf 

Stellen

Männer 
in % 

bezogen 
auf 

Stellen
Personen Stellen Personen Stellen Personen Stellen

Beamte höherer Dienst 98 93,52 21 17,92 77 75,60 19,16% 80,84%

Beamte gehobener Dienst 387 346,68 155 119,35 232 227,33 34,43% 65,57%

Beamte mittlerer Dienst 19 16,84 8 5,84 11 11,00 34,68% 65,32%

Angestellte vgl. höh. Dienst 25 24,78 7 6,78 18 18,00 27,36% 72,64%

Angestellte vgl. geh. Dienst 122 109,10 52 39,27 70 69,83 35,99% 64,01%

Angestellte vgl. mittl. Dienst 416 317,16 356 257,16 60 60,00 81,08% 18,92%

Gesamtbeschäftigte 1.067 908,08 599 446,32 468 461,76 49,15% 50,85%

Statusgruppen:

Beamte 504 457,04 184 143,11 320 313,93 31,31% 68,69%

Angestellte 563 451,04 415 303,21 148 147,83 67,22% 32,78%

Laufbahnen:

Beamte + Angestellte 
höherer Dienst

123 118,30 28 24,70 95 93,60 20,88% 79,12%

Beamte + Angestellte 
gehobener Dienst

509 455,78 207 158,62 302 297,16 34,80% 65,20%

Beamte + Angestellte 
mittlerer Dienst

435 334,00 364 263,00 71 71,00 78,74% 21,26%
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Vielfältig wie die Aufgaben, ist auch das Spektrum der Berufsgruppen, die im Regie-
rungspräsidium Kassel beschäftigt sind. Fachwissen aus unterschiedlichen Berufsspar-
ten ist in der Behörde versammelt, das Regierungspräsidium ist damit alles andere als 
ein Hort von Verwaltungsbeamten und Juristen. Durch die Eingliederung des Arbeits- 
und Umweltschutzes kamen in den vergangenen Jahren zudem neue Berufsgruppen 
hinzu, „was für das Innenleben des Hauses gut ist“, wie Regierungspräsident Klein 
bemerkt. „Die vielen technischen Berufe, die hereingekommen sind, haben das Ganze 
auch ein wenig belebt. Weil Ingenieure und Techniker an die Aufgabenlösung anders 
herangehen als Verwaltungsbeamte und Juristen.“ Diese Vielzahl der unterschiedlichen 
Berufe (und Menschen) trägt also mit dazu bei, dass die Behörde so vielseitig reagieren 
kann. „Wir im Hause haben Juristen, Techniker und Verwaltungsfachleute zusam-
mengebracht, um gemeinsame, tragfähige Lösungen zu finden“, sagt Abteilungsleiter 
Ernst Bergbauer. Auch dessen Vorgänger Günter Pletsch lobt in Rückblick auf seine 
Arbeitszeit im Regierungspräsidium das vorhandene große Reservoir an Detailwissen: 
„In diesem Hause finden Sie alles“, sagt Pletsch, man könne jedes Thema ansprechen, 
auch ohne dass diese Aufgabe zum Regierungspräsidium gehöre. Die Einschätzung 
wird auch von Pressesprecher Michael Conrad geteilt (s. Kapitel II. 4.5 „Die Öffent-
lichkeitsarbeit“), der den Medien die Garantie gegeben hat, zu jeder Anfrage eine 
geeignete Auskunft erteilen zu können, auch wenn das Thema gar nicht zum Aufga-
benbestand des Kasseler Regierungspräsidium gehöre. 
	 Nicht nur die Berufsgruppen, auch die Ausbildung der Mitarbeiter ist unter-
schiedlich und damit ein weiterer Faktor für die Qualität der Bearbeitung der Auf-
gaben. So gehören die Dezernenten dem Höheren Dienst (bzw. einer vergleichbaren 
Angestelltengruppe) an. Regierungsvizepräsident Dr. Werner Neusel lobt sowohl die 
hohe Qualität der Arbeit als auch die Loyalität der RP-Mitarbeiter, die er als „sehr 
loyal“ erlebt habe:

	 „Die Spezialisten in den einzelnen Bereichen sind wirklich ausgeprägt. Und zwar 
auf allen Ebenen, ob im Höheren Dienst oder insbesondere auch im Gehobenen Dienst. 
Die Qualität der Bediensteten hier im Hause ist wirklich sehr gut. Es gibt natürlich auch 
Randbereiche – wir sind ein Teil der Gesellschaft. Aber im Prinzip ist die Fachlichkeit hier 
im Hause, die Qualität der Arbeit, ausgezeichnet.“

Dr. Neusels Vorgänger, Herbert Schestag, verdeutlicht allerdings auch die Anforde-
rungen, die insbesondere der Bündelungsauftrag der Regierungspräsidien an die Mit-
arbeiter des Hauses stellt – und unterstreicht damit, wie stark die Wahrnehmung der 
Bündelungsfunktion von den Beschäftigten des Regierungspräsidiums abhängig ist. 
Bündelung, sagt der ehemalige Vizepräsident, finde auf allen hierarchischen Ebenen 



303

statt, „[...] idealerweise auf der Ebene der Dezernate. Die Dezernenten, die gut miteinan-
der zusammenarbeiten, arrangieren sich bei widerstreitenden Interessen. Es ist nicht oppor-
tun, dafür die höhere Ebene anzurufen. Die Mitarbeiter in den Regierungspräsidien wer-
den von Anfang an zur Toleranz erzogen, damit sie ihre Aufgaben nicht scheuklappenhaft 
wahrnehmen.“

Aufgabe der Abteilungsleiter ist es laut Schestag, die Zusammenarbeit aller Dezernate 
in ihrer Abteilung zu gewährleisten, „die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben aufeinander 
angewiesen sind.“ Im Nichteinigungsfall müssten die Abteilungsleiter die unterschied-
lichen Interessen zusammenführen. „Je höher eine Führungskraft in der Hierarchie des 
Regierungspräsidiums angesiedelt ist, umso größer muss seine Fähigkeit zur Überschau 
sein“, nennt Schestag eine Anforderung an die Leitungstätigkeit. Der Behördenleiter 
könne sich nicht mit allen Aufgabenbereichen beschäftigen, er sei auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern angewiesen. Für Schestag sind daher 
die Abteilungsleiter „die engsten Vertrauenspersonen für den Behördenleiter.“ Da der 
Regierungspräsident nicht mit jedem einzelnen Dezernenten sprechen könne, sei die 
Kommunikation der verschiedenen Ebenen besonders wichtig, was auch in der regel-
mäßig tagenden Abteilungsleiterkonferenz mit der Behördenleitung zum Ausdruck 
kommt.

Die folgenden Auflistungen des Personaldezernats geben Auskunft über die unter-
schiedlichen Berufs- und Statusgruppen, die beim Regierungspräsidium Kassel zurzeit 
tätig sind, sowie über die Ausbildungsberufe im RP Kassel:

Tab. 11: Berufsgruppen im Regierungspräsidium Kassel 2007

Berufsgruppen

Architekten	 Elektroingenieure
Arzt	 Fachangestellte für Bürokommunikation
Bauingenieure	 Fachinformatiker
Bautechniker	 Fachkräfte für Wasserwirtschaft
Bergbauingenieure	 Feuerwehrmann
Betriebswirtschaftler	 Forstwirte (FH, Uni)
Biologen	 Geologen
Chemiker	 Ingenieure für Medizintechnik
Chemisch-Technische-Assistenten	 Juristen
Diplom-Verwaltungswirte (FH)	 Kartografen
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KFZ-Techniker	 Schreiner
Landschaftspfleger	 Tierärzte
Landschaftsplaner	 Verwaltungsfachangestellte
Landwirte (Uni)	 Verwaltungsfachwirte
Maschinenbauingenieure

Tab. 12: Statusgruppen der Beschäftigten des Regierungspräsidiums Kassel  
im Jahr 2006

Beamte Angestellte Arbeiter Gesamt

Höherer Dienst oder 
vergleichbar

86 Stellen
(A 13 bis B 7)

21 Stellen
(Ia bis IIa) – 107 Stellen

(11,75%)

Gehobener Dienst oder 
vergleichbar

317 Stellen
(A 9 bis A 13 Z)

98 Stellen
(III bis Vb) – 415 Stellen

(45,55%)

Mittlerer/Einfacher 
Dienst oder vergleichbar

36 Stellen
(A 5 E bis A 9 Z)

337 Stellen
(Vc bis VIII)

16
(1a-IV P)

389 Stellen
(42,7%)

Gesamt 439 Stellen 456 Stellen 16 Stellen 911 Stellen

(Stellenzahl gerundet)

Tab. 13: Ausbildungsberufe und Zahl der Auszubildenden im RP Kassel im Jahr 2007

Ausbildungsberuf Anzahl

Fachangestellte für Bürokommunikation 27
Fachangestellte für Wasserwirtschaft 4
Fachinformatiker 1
Inspektoranwärter 3
Technische Oberinspektoranwärter –
Summe 35

Teams

Neben Abteilungen und Dezernaten zeichnet sich das Regierungspräsidium Kassel seit 
der Operation Sichere Zukunft durch eine neue Form der Zusammenarbeit aus. In 
den Dezernaten (und teilweise auch dezernats- und abteilungsübergreifend zur Bear-
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beitung bestimmter Projekte, z.B. des Flughafens Kassel-Calden) wurden sogenannte 
Teams gebildet, die sich mit der Bearbeitung eines bestimmten Sachgebietes befassen. 
Nach Angaben von Organisationsdezernent Winfried Hausmann waren als Folge der 
Zusammenlegung der Abteilungen und Dezernate die Mitarbeiterzahlen pro Organi-
sationseinheit bzw. Leitungsebene stark angestiegen. Zur Entlastung der Dezernats-
leiter wurde daher zum einen die ständige Vertretung auf Dezernatsebene eingeführt. 
Der ständige Vertreter ist – ähnlich wie der Regierungsvizepräsident – nicht nur Abwe-
senheitsvertreter des Dezernatsleiters, sondern übernimmt auch bestimmte Bereiche 
des Führungsgeschäfts und entlastet damit den Dezernatsleiter in seinen Führungsauf-
gaben. Mit dieser Maßnahme sollte außerdem nach Angaben von Herrn Hausmann 
der Frauenanteil in Führungspositionen beibehalten bzw. erhöht werden, da durch die 
Halbierung der Organisationseinheiten die Frauenquote in Führungspositionen sank.
	 Daneben bildeten sich in einigen Dezernaten Teams aus Arbeitsbereichen, die 
früher eigene Dezernate waren. Die Teams sind allerdings keine eigenständigen Orga-
nisationseinheiten, wie Herr Hausmann betont. Für die Teams und die Teamleitung 
gibt es keine hausinternen Vorgaben, die Bildung ist den Dezernaten überlassen. Die 
Teamleiter kommen je nach Aufgabengebiet aus dem gehobenen oder höheren Dienst, 
sie haben aber nur fachliche Weisungsbefugnisse, die personellen und organisato-
rischen Befugnisse und das fachliche Letztentscheidungsrecht liegen weiterhin beim 
Dezernatsleiter.

Arbeitszeit

Die Arbeitszeit der Beamten im Regierungspräsidium veränderte sich nach den Vorga-
ben der Hessischen Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten. Sie wurde ab 1959 
(45 Stunden/Woche) schrittweise abgesenkt auf 38,5 Stunden/Woche im Jahr 2000. 
Mit der Hessischen Arbeitszeitverordnung vom 13. Dezember 2003 wurde die Arbeits-
zeit (für Beamte bis zum 50. Lebensjahr) allerdings wieder auf 42 Stunden angehoben, 
auch dies war eine Folge des Zukunftssicherungsgesetzes zur Einsparung von Personal 
und damit Personalkosten. War in der Verordnung von 1964 noch festgelegt, dass der 
Dienst der Beamten täglich um 7.30 Uhr zu beginnen und um 17.15 Uhr zu enden 
habe (dazwischen eine einstündige Mittagspause), so wurde ab 1976 die Möglichkeit 
gegeben, „Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit in gewissen Grenzen selbst zu 
bestimmen (gleitende Arbeitszeit)“ (Arbeitszeitverordnung 1976, § 3). Im Regierungs-
präsidium Kassel wurde laut den festgehaltenen „wichtigen Ereignissen“ im gleichen 
Jahr die Gleitzeit auf Dauer eingeführt, nachdem diese vorher bereits im Probebetrieb 
in der Behörde getestet worden war. Als „Kernzeit“ (Anwesenheitspflicht) wurden die 
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Zeiträume von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr festgelegt (vgl. 
wichtige Ereignisse, Band II). Für die Überwachung der Arbeitszeit war laut Gesetz 
eine automatische Arbeitszeiterfassung – mit der „Stechuhr“ – erforderlich. Als nach 
Angaben von Mitarbeitern des Regierungspräsidiums letzte große Behörde in Hessen 
endete die Stechuhr-Ära im Regierungspräsidium Kassel erst im Sommer 2007 mit der 
Umstellung auf eine digitale Arbeitszeiterfassung.

(Quellen für die Beschäftigtenzahlen: Personaldezernat des Regierungspräsidiums Kassel; 
Archivakten „wichtige Ereignisse“ [Bände 1 – 3]; Frauenbeauftragte des Regierungspräsidiums 
Kassel.)
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Einflüsse von innen und außen

II. 5 Die Behörde im Wandel

Von der Grenze geprägt

II. 5.1 Zonenrandlage und Wiedervereinigung

„Im Land Hessen hat nur der Regierungsbezirk Kassel Berührung mit Mitteldeutschland, 
und zwar auf einer Länge von 268 km, die etwa 20% der insgesamt rd. 1.400 km langen 
Zonengrenze der Bundesrepublik ausmacht.“ (Schneider, S. 12)

Das Regierungspräsidium und der Regierungsbezirk Kassel wurden in seiner Geschich-
te nach 1945 wesentlich von der innerdeutschen Grenze geprägt. Wie bei Schneider 
beschrieben, verlief der hessische Teil der Grenze zur DDR ausnahmslos entlang der 
Grenze des Regierungsbezirks Kassel. „Durch die Teilung Deutschlands grenzt fast 
der gesamte Ostteil des Regierungsbezirks Kassel an die sowjetische Besatzungszone“, 
heißt es bei Schneider weiter. Neun der damals 15 Landkreise sowie zwei der drei ehe-
mals kreisfreien Städte zählten 1967 zum „Zonenrandgebiet“, das entsprach mit 4.820 
Quadratkilometern bzw. 52,4 Prozent etwas mehr als der Hälfte der gesamten Bezirks-
fläche (vgl. Schneider, S. 12). Die Auswirkungen der Zonengrenze beschreibt Schneider 
unter dem Punkt „Industrieentwicklung“: Sei Nordhessen bereits durch den Zweiten 
Weltkrieg und die weitgehende Zerstörung Kassels als „industriellen Schwerpunkt des 
Regierungsbezirks“ zurückgeworfen worden, „[...] so wirkte sich die Zonengrenze und 
die mit ihr verbundene Abschnürung des mitteldeutschen Raumes für die Wirtschaft Nord-
hessens noch unheilvoller aus. Die Demarkationslinie zerschnitt im Jahre 1945 schlagartig 
einen in Jahrhunderten zusammengewachsenen Wirtschaftsraum.“ (Schneider, S. 13)

Die Sonderakte „wichtige Ereignisse“ vermerkt sporadisch einige alltägliche Probleme 
und Aufgaben, die das Regierungspräsidium Kassel mit Bezug auf die innerdeutsche 
Grenze bewältigen musste. So hält beispielsweise das Polizeidezernat für das Jahr 1966 
fest, dass es „mehrere Zwischenfälle“ entlang der Demarkationslinie gegeben habe. Im 
Mai 1970 fand in Kassel das „Deutschlandtreffen“ zwischen dem DDR-Staatsratsvor-
sitzenden Stoph und Bundeskanzler Brandt statt – die Schutzpolizei des Regierungs-
präsidiums sicherte das Treffen mit zwei Hundertschaften, zehn Beamten mit Dienst-
hunden, zwei Wasserwerfern und weiteren Beamten zum Schutz der Bahnstrecke 
(vgl. Band I). Und für 1984 wurde in Band II der Sonderakte niedergeschrieben, dass 
der Zustrom legaler Umsiedler aus der DDR „alles bisher Dagewesene übertraf.“ Die 
Grenze zur DDR spielte also auch im täglichen Geschäftsbetrieb des Regierungspräsi-
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diums eine Rolle. Und durch seine Lage als einziger an die DDR angrenzender Regie-
rungsbezirk Hessens kam dem Regierungspräsidium auch eine besondere Bedeutung 
für die hessische Landesregierung zu.

Am 21. Dezember 1972 wurde der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der damaligen DDR abgeschlossen (vgl. Grenzlandmuseum, S. 168). 
Der Grundlagenvertrag beinhaltete auch ein Zusatzprotokoll, in dem unter anderem 
festgelegt wurde, dass lokale Grenzprobleme durch die Zusammenarbeit der Behörden 
und Organe der beiden deutschen Staaten gelöst werden sollten. Angesprochen wurden 
Bereiche wie Wasserwirtschaft, Luftverschmutzung, Versorgung (Strom, Gas, Wasser), 
Brandbekämpfung, Tierseuchen, Grundstücksnutzung (Landwirtschaft), Flurschäden 
und andere Sonderprobleme. Außerdem sollten der Grenzverlauf und seine Festset-
zung geregelt werden (vgl. Akte Problemkatalog). Im Vorfeld des Grundlagenvertrages 
übertrug daher der Hessische Ministerpräsident die Aufgabe, den hessischen Katalog 
der „regelungsbedürftigen Probleme“ zu erstellen, auf das Kasseler Regierungspräsi
dium. Der Hintergrund dafür war, dass – wie bereits geschildert – die hessische Grenze 
zur DDR ausschließlich im Regierungsbezirk Kassel verlief (s.a. Schreiben von 1974, 
unten). Damit nahm das Regierungspräsidium Kassel durch seine Ortsnähe eine Auf-
gabe für das ganze Land Hessen wahr.
	 In dem Schreiben des Hessischen Ministerpräsidenten vom 6. Dezember 1972 
heißt es: 

	 […] „Es ist daran gedacht, einen Katalog regelungsbedürftiger Probleme im Bereich 
der hessischen Grenze zur DDR zusammenzustellen, um für die künftigen Verhandlungen 
mit der DDR nach Unterzeichnung des Grundvertrages die hessischen Wünsche und Vor-
schläge in die Beratungen der zuständigen „gemischten Kommission“ rechtzeitig einbringen 
zu können. […] Ich bitte Sie, gegebenenfalls im Einvernehmen mit den in Frage kommen-
den Landkreisen, analog des Landes Niedersachsen [eine Pressemitteilung dazu war dem 
Schreiben beigeheftet, d. Verf.] aus hessischer Sicht einen solchen Katalog zusammenzustel-
len, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, entsprechende Kontakte zu dem Bundesmi-
nister für innerdeutsche Beziehungen von hier aus herstellen zu können.“ (zitiert aus: Akte 
Problemkatalog)

Verfolgt man die Dokumentation in der Problemkatalog-Akte weiter, so forderte der 
Kasseler Regierungspräsident mit Schreiben vom 15. Dezember entsprechende Be-
richte der Zonenrand-Landkreise Eschwege, Fulda, Hersfeld und Witzenhausen an. 
Aus diesen in der Akte enthaltenen Berichten wurde im Regierungspräsidium der ge-
wünschte Problemkatalog erstellt und am 9. März 1973 mit einem Begleitschreiben 
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des Regierungspräsidenten nach Wiesbaden geschickt. Das Schreiben skizziert unter 
anderem noch einmal die Probleme: 

	 „Der Katalog umfasst überwiegend lokale Grenzprobleme, die im beiderseitigen Ein-
vernehmen zwischen den beteiligten Behörden der DDR und BRD gelöst werden sollten. 
Herausragend sind dabei insbesondere die Fragen der Wasserwirtschaft einschließlich des 
Umweltschutzes, des Verkehrs, der Grenzmarkierung, aber auch des Gesundheitswesens 
und des Brand- und Katastrophenschutzes im unmittelbaren Grenzbereich. Als ein über-
geordnetes Problem stellt sich darüber hinaus die Kaliversalzung der Werra dar, insbe-
sondere im Hinblick auf die nachteiligen Folgen für die Trinkwasserversorgung der Stadt 
Bremen. Überregionale Bedeutung haben weiterhin die Fragen der Wiedereröffnung von 
Eisenbahnstrecken, so z.B. zwischen Eichenberg – Halle/Saale – Berlin oder der Strecke 
zwischen Eschwege über Treffurt nach Mühlhausen. […] Als besonders bedeutsam und 
darüber hinaus auch als vordringlich erscheint die Frage einer eindeutigen Markierung des 
Grenzverlaufs zwischen den beiden Staaten. Für den Bereich des gesamten Grenzverlaufs 
der ehemaligen hessisch-thüringischen Grenze ist festzustellen, dass gerade dieses Problem in 
den vergangenen Jahren zu Schwierigkeiten geführt hat, weil es des Öfteren zu unbeabsich-
tigten Grenzverstößen gekommen ist […]. In dieser Angelegenheit besteht seit Jahren enger 
Kontakt meiner Behörde zum Grenzschutzkommando des BGS in Kassel […].“ (zitiert 
aus: Akte Problemkatalog)

Ein Wunsch des Regierungspräsidenten war es, dass der Katalog laufend ergänzt wer-
den solle:

	 „Nachdem über viele Jahre hindurch keine Möglichkeiten bestanden, die durch diese 
unglückliche Grenzziehung in vielen Bereichen eingetretenen Nachteile zu überbrücken, 
ist eine große Zahl, besonders der lokalen Grenzprobleme, aus einer gewissen Resignation 
heraus nicht weiter verfolgt worden. Der Grundsatzvertrag eröffnet nunmehr erstmalig 
konkrete Möglichkeiten, Vereinbarungen zu treffen, die zu Erleichterungen im zwischen-
menschlichen Bereich führen können […].“ (zitiert aus: Akte Problemkatalog)

Der Problemkatalog des Landes Hessen war schließlich, einem Kommentar des  
Dezernates P/1 vom Juli 1975 zufolge, „nahezu identisch mit dem von der hiesigen  
Behörde aufgestellten Katalog“ (zitiert aus: Akte Problemkatalog). Der Katalog enthielt 
die jeweils örtlichen Probleme und Lösungsvorschläge der hessischen Seite aus den  
Bereichen Wasserwirtschaft, Verkehr, Grundstücksnutzung (Einzelfälle), polizeiliche 
Angelegenheiten, Brand- und Katastrophenschutz, Gesundheitswesen, Veterinär- 
wesen, Schäden durch DDR-Maßnahmen, und Sonstiges. Auch die Hessische Allge-
meine merkt in einem Zeitungsbericht am 24. Juli 1973 die Bedeutung des Kasseler 
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Regierungspräsidiums für die Erstellung des Problemkataloges an: 

	 „Bei ihren Verhandlungen stützen sich die bundesdeutschen Beamten im hessischen 
Bereich vorwiegend auf den vom Kasseler Regierungspräsidenten Alfred Schneider erarbeite-
ten Problemkatalog. […] Folglich enthält der Kasseler Problemkatalog ,Dinge, die uns und 
der Bevölkerung auf den Nägeln brennen’‘ betont Regierungspräsident Schneider in Kassel.“ 
(zitiert aus: Akte Problemkatalog)

Aus einer Pressemitteilung von Ministerpräsident Osswald ist zu entnehmen, dass 
im Frühjahr 1974 in Eschwege das erste Treffen der auf Grundlage des Zusatzproto-
kolls entstandenen Grenzkommission in Hessen vorgesehen war (vgl. Akte Problem
katalog). Bereits 1973 wurden in einer der Akte beigehefteten Vereinbarung zwischen 
DDR und BRD Grundsätze für die Schadensbekämpfung an der Grenze geregelt. „Im 
gegenseitigen Einvernehmen“ konnten die Hilfsdienste nun auf der jeweils anderen 
Seite der Grenze Hilfe leisten – allerdings nur, wenn es dringend geboten war (vgl. 
Akte Problemkatalog). Nach und nach wurden durch die Grenzkommission so einige 
Probleme geregelt. Die Koordination der einzelnen Aufgabenbereiche wurde in einem 
Schreiben des Kasseler Regierungspräsidenten an das Dezernat 3 (Polizeirecht) der 
Abteilung I übertragen, Grundlage war ein Erlass des hessischen Innenministeriums 
vom Dezember 1973:

	 […] „Im Land Hessen verläuft die 268 km lange hessisch-thüringische Grenze  
ausschließlich im Bereich des Regierungsbezirks Kassel. Die künftigen Regelungen in den 
erwähnten Bereichen werden für die hiesige Behörde aller Voraussicht nach zusätzliche 
Aufgaben mit sich bringen, die von verschiedenen Dezernaten jeweils für ihren Fachbereich 
wahrzunehmen sind. Wegen der Vielfalt der Aufgaben bedarf es jedoch einer Koordinie-
rung […] in einem federführenden Dezernat. Diese Aufgabe wird Ihnen hiermit ab sofort 
übertragen.“ (zitiert aus: Akte Problemkatalog)

Die Wende

„Nach mehr als 40-jähriger Teilung Deutschlands öffnete sich in der Nacht vom 9. zum 
10. November 1989 der ,Eiserne Vorhang‘. Die Freude war überschwänglich […]“ (Grenz-
landmuseum, S. 3)

40 Jahre lang war auch der Regierungsbezirk Kassel, seine Gemeinden und Kreise 
und vor allem die Bevölkerung von dieser Grenze mitten durch Deutschland geprägt 
worden. Diese Grenze der DDR, „die von Beginn an gegen die eigene Bevölkerung 
gerichtet war, wurde schließlich von Bürgern und Bürgerinnen der DDR 1989 auf 
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friedliche Weise zu Fall gebracht.“ (Grenzlandmuseum, S. 42). Ein Jahr später trat die 
DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. 
	 Kein anderes Ereignis als die Wende, die Grenzöffnung zwischen Hessen und 
Thüringen und der anschließende Aufbau in den neuen Bundesländern hat das Regie-
rungspräsidium Kassel und seine Mitarbeiter in seiner jüngeren Geschichte wohl mehr 
geprägt. Dies wurde im Gespräch mit allen Interviewpartnern deutlich. „Die immer 
vermisste notwendige grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den östlichen Nach-
barregionen wurde von heute auf morgen möglich“, beschreibt der damalige Leiter der 
Regionalplanung, Helmut Bauknecht, den plötzlichen Wandel, den die Grenzöffnung 
für die Aufgabenwahrnehmung des Regierungspräsidiums mit sich brachte. Der Regie
rungsbezirk liegt seit der Wende wieder in der Mitte Deutschlands. „Aus dieser neuen  
Gemeinschaft“ ergaben sich für das Regierungspräsidium Kassel „neue Aufgaben, 
Pflichten und Herausforderungen“, schreibt Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke 
im Vorwort der „Informationen Nr. 16/1990“ (vgl. wichtige Ereignisse, Band II). Die 
neuen Aufgaben des Regierungspräsidiums betrafen vor allem die Bereiche Wirtschaft 
und Verkehr, wo es galt, an alte Beziehungen zwischen Ost und West wieder anzu
knüpfen und den Eisernen Vorhang damit zu überwinden. Beispiele dafür sind die 
Bahnstrecken, Bundesstraßen und Autobahnen, die Nordhessen und Thüringen heute 
wieder verbinden bzw. in Zukunft (A 44) verbinden sollen. Auch im Bereich des Um-
welt- und Naturschutzes wird – wie in anderen Bereichen auch und wie mit anderen 
Behörden in den „alten“ Bundesländern schon vor der Wende üblich – heute wieder 
alltäglich zusammengearbeitet, als Beispiel mag hier die Verbesserung der Wasserquali-
tät der Werra dienen. Die Grenzöffnung hat in der Bundesrepublik aber auch zu einem 
Zustrom von deutschen Aussiedlern aus der DDR und den anderen Ostblockstaaten 
geführt, der von den Mitarbeitern des Regierungspräsidiums bewältigt werden musste, 
wie Winfried Hausmann berichtet. Die Sonderakte „wichtige Ereignisse“ vermerkt 
beispielsweise bereits für das Jahr 1989, dass die Schulabteilung zunehmend damit 
beschäftigt war, die Kinder der Aus- und Übersiedler auf die Schulen zu verteilen 
und die damit verbundenen Sprach- und Integrationsprobleme zu bewältigen. Das 
Medizinaldezernat hatte nach der Wende durch den Aus- und Übersiedlerstrom mit 
einer steigenden Zahl an Anträgen zur Anerkennung von Menschen zu tun, die in 
Gesundheitsfachberufen arbeiten wollten (vgl. wichtige Ereignisse, Band III).

Vor besondere Herausforderungen wurde das Regierungspräsidium aber vor allem 
durch die Grenzöffnung selbst gestellt: „Die Verwaltung wurde mit Aufgaben kon-
frontiert, die mit herkömmlichen Arbeitsabläufen nicht zu bewältigen waren“, erin-
nert sich Winfried Hausmann. Flexibilität sei nach der Grenzöffnung gefragt gewesen, 
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teilweise mussten die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums geltenden rechtlichen 
Regelungen widersprechen. In der Akte „wichtige Ereignisse“ beschreibt Herr Dörsing 
vom Zivilschutz-Dezernat (14b) die Tage der Grenzöffnung und die damit zunächst 
für das Regierungspräsidium verbundenen Tätigkeiten:

	 „Die Nacht vom 9. auf den 10. November und die folgenden Wochen bis kurz vor 
Weihnachten 1989 waren im Dezernat 14b durch Sonderaufgaben geprägt, entstanden auf 
Grund der Öffnung der Grenze zur DDR und anderen Ostblockstaaten.
	 Übersiedler und Besucher aus der DDR mussten untergebracht, verpflegt und betreut 
werden. Hierfür mussten u.a. Betten, Matratzen und Wolldecken aus dem Hilfskranken-
haus Hessische Landesfeuerwehrschule Kassel sowie der Katstrophenschutz-Zentralwerk-
statt Fritzlar zum Landrat des Werra-Meißner-Kreises und zum Oberbürgermeister der 
Stadt Kassel – Brandschutzamt – ausgelagert werden. Mit den Betten wurden im Werra- 
Meißner-Kreis Turnhallen und Klassenräume […] und in der Stadt Kassel der Hochbunker 
am Marienkrankenhaus ausgestattet.
	 Die Mitarbeiter des Dezernates koordinierten überörtlich im Schichtbetrieb und später 
durch Rufbereitschaft die ungewohnte Situation, um die anfallenden Aufgaben zu meistern 
und mitzuhelfen, das Los der DDR-Übersiedler sowie der DDR-Besucher zu erleichtern.
	 Insgesamt sind dem Dezernat vom BGS und anderen Dienststellen […] in der Zeit 
vom 10.11. – 30.11. 1989 = 1.479.700 und in der Zeit vom 1. 12. – 31. 12. 1989 = 1.450.841 
Einreisen von DDR-Bewohnern über die Grenzübergangsstellen im Reg. Bez. Kassel […] 
gemeldet worden.
	 Es war für das Dezernat eine angenehme Aufgabe, den Übersiedlern und Besuchern 
aus der DDR indirekt helfen zu können.“

Herbert Schestag, damals Leiter der Abteilung I, hatte am Tage der Grenzöffnung 
– es war ein Samstag – auf Bitten von Regierungspräsident Dr. Wilke im Regierungs-
präsidium Dienst verrichtet, „um zur Beantwortung auftretender Fragen präsent zu 
sein“, berichtet Schestag. Am Samstagnachmittag erhielt Schestag einen Anruf des 
Landratsamtes in Eschwege: Tausende DDR-Bürger seien in Eschwege unterwegs, um 
westliche Waren, vor allem Obst, einzukaufen. „Da es Samstagnachmittag war und 
die Geschäfte bereits geschlossen hatten, gab es Unmut bei den DDR-Bürgern“, so 
Schestag. Die Geschäfte waren an die Ladenöffnungszeiten gebunden, rechtlich gab es 
keinen Grund für eine Ausnahmegenehmigung. „Der Landrat und ich kamen schnell 
überein, dass wir in dieser besonderen Ausnahmesituation die Öffnung der Geschäfte 
zulassen mussten, um die Menschen nicht zu enttäuschen“, erinnert sich der ehema-
lige Vizepräsident. In Eschwege seien nach dieser Entscheidung die Geschäfte gestürmt 
worden, berichtet Schestag, vor allem Bananen und Obst wurden gekauft. Dieses Er-
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eignis habe ihn zu der Erkenntnis gebracht, „dass in besonderen Ausnahmesituationen 
formale Regeln überschritten werden dürfen.“
	 Regierungsvizepräsident Dr. Werner Neusel war damals Pressesprecher und 
musste plötzlich „Anrufe aus der ganzen Welt“ beantworten, welche Grenzübergänge 
beispielsweise geöffnet seien. „Ich kannte mich in der DDR damals nicht aus, ich war 
nie dort gewesen“, erläutert Dr. Neusel eines jener Probleme, die sich für viele Men-
schen im Westen auftaten. Dem Pressesprecher blieb nichts anderes übrig, als mehrere 
Tage mit einer Karte in der Hand die Anfragen zu beantworten und die betreffenden 
Orte in der ehemaligen DDR herauszusuchen.
	 Das Kasseler Regierungspräsidium musste sich aber nicht nur bei seiner Auf-
gabenwahrnehmung im Regierungsbezirk spontan auf die neue Situation einstellen. 
Aktiv wirkte das RP mit seinen Mitarbeitern in den folgenden Jahren auch beim Auf-
bau neuer Verwaltungsstrukturen vor allem in Thüringen mit. Damit kam dem Regie-
rungspräsidium Kassel durch seine Nähe zur ehemaligen DDR auch nach der Wende 
im Land Hessen erneut eine besondere Rolle zu.
	 Nach der Grenzöffnung wurde der damalige Regierungspräsident Dr. Wilke 
zur Kabinettssitzung nach Wiesbaden eingeladen, erinnert sich Dr. Wilke im Inter-
view. Das Land Hessen hatte 250 Millionen DM (vgl. Abendroth, S. 156) zum Aufbau 
Thüringens zur Verfügung gestellt. In der Sitzung habe Ministerpräsident Dr. Walter 
Wallmann den Kasseler Regierungspräsidenten dann „praktisch zum Beauftragten 
Hessens“ für die Übergangszeit in Thüringen gemacht, berichtet Dr. Wilke. „De 
jure“ habe zwar das Ministerium noch darüber gestanden; da der Kasseler RP aber am 
Nächsten am Geschehen gewesen sei, war „de facto“ das Regierungspräsidium beauf-
tragt, „diese Übergangszeit in Thüringen zu gestalten und die Probleme zu lösen.“ Das 
Regierungspräsidium Kassel hat nach Auskunft von Dr. Wilke über einen Zeitraum 
von drei Jahren die Fördergelder in Thüringen verteilt und Personal nach Thüringen 
abgeordnet. Mitarbeiter des Regierungspräsidiums waren „fast täglich in einem der 
fünf östlichen Bundesländer tätig, um dort praktische Hilfe in der Verwaltung und 
beim Aufbau der Ministerien zu leisten.“ (Vorwort Inf. 16) Wie berichtet wird, hat-
ten sich die Mitarbeiter – darunter auch einige Pensionäre des Regierungspräsidiums 
– freiwillig zu dieser Aufbauhilfe beworben. Auch Regierungspräsident Dr. Ernst  
Wilke fand seine neue Aufgabe in der Hilfe für das Nachbarbundesland: Am 1. Dezem-
ber 1991 wurde Dr. Wilke kommissarischer Leiter der thüringischen Mittelinstanz, des 
Landesverwaltungsamtes in Weimar. Am 1. Februar 1992 wechselte er dann komplett 
nach Thüringen und wurde zunächst Präsident des Landesverwaltungsamtes, einen 
Monat später dann Staatssekretär im thüringischen Umweltministerium.



314

Alle Abteilungen des Kasseler Regierungspräsidiums waren am „Aufbau Ost“ betei
ligt. „Das war eine großartige Aufgabe, die mit Begeisterung wahrgenommen wurde“, 
erinnert sich beispielsweise Dr. Klaus Ruppert an die Verwaltungshilfe für Thüringen. 
Die anfängliche Unselbstständigkeit der fachlich hervorragenden Kollegen in der ehe-
maligen DDR ist ihm in Erinnerung geblieben – „das System hat sie geprägt“, so Dr. 
Ruppert. Das Regierungspräsidium Kassel übernahm daher auch teilweise die Aus-
bildung von Verwaltungsbeamten und Juristen aus den neuen Ländern. Wie Günter 
Pletsch berichtet, habe man beispielsweise „Crashkurse“ angeboten, um Juristen das 
zweite Staatsexamen zu ermöglichen. Viele „banale Dinge“ hätten damals geregelt 
werden müssen, erinnert sich Pletsch, von der Abrechnung der Reisekosten für die 
nach Thüringen abgeordneten Mitarbeiter bis hin zur Anerkennung der Ausbildung 
der Juristen aus der DDR. Als „sehr bewegende Zeit“ sind Pletsch die Jahre nach der 
Wende in Erinnerung. Pletsch war damals Justitiar und wurde in der Wendezeit „Ver-
bindungsmann“ des Regierungspräsidiums zur Landesregierung. Über den Zeitraum 
von fünf Jahren sei der Verwaltungsvollzug im Regierungspräsidium Kassel von der 
Aufbauhilfe in den neuen Bundesländern bestimmt gewesen.
	 Natürlich führte die personelle Unterstützung in den neuen Bundesländern auch 
dazu, dass plötzlich „eine fühlbare Menge an Mitarbeitern“ im Regierungspräsidium 
fehlte, berichtet Günter Pletsch. Die abgeordneten Mitarbeiter hinterließen „empfind
liche Lücken im täglichen Dienstbetrieb“ (Informationen 16/1990). Doch wie ein 
Bericht in der Akte Wichtige Ereignisse veranschaulicht, wurde dieses Problem von 
den verbliebenen Mitarbeitern in Kassel geschultert und der Situation viel Verständnis 
entgegengebracht: In der „Information Nr. 17/1991“ (Wichtige Ereignisse, Band III), 
berichtet Christiane Geisler über die „Verwaltungshilfe für Thüringen – Bericht eines 
Rückkehrers“:
	 „Mit der Bildung des Landes Thüringen im Herbst 1990 begann eine intensive hessisch- 
thüringische Verwaltungshilfe. Das Regierungspräsidium Kassel war und ist noch heute 
von den drei RPs am stärksten beteiligt. So wurden im Oktober/November vergangenen 
Jahres 16 Mitarbeiter für ca. ½ Jahr zum Aufbau der Landesministerien in Erfurt abgeord-
net. Ein Ausfall so vieler Mitarbeiter ist auch für ein Haus unserer Größenordnung nicht  
problemlos zu verkraften. Das Regierungspräsidium Kassel hat damals wieder einmal  
bewiesen, dass es eine leistungsfähige und vernünftige Behörde ist. Alle Beteiligten: Die  
abgeordneten Kollegen, die Zurückgebliebenen, Personalverwaltung und Personalrat haben 
erkannt, dass die Prioritäten in dieser einmaligen Aufbauzeit auf Seiten der Thüringen-
Hilfe lagen […].“
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In Kassel und der Region

II. 5.2 Standorte

„Regierungspräsidium“ ist nicht nur der Name für eine Behörde mit vielfältigen Aufgaben 
und seine Mitarbeiter. „Regierungspräsidium“ ist auch der Name eines Gebäudes. Der 
Kasseler Sitz des Regierungspräsidenten knüpft dabei – wie die gesamte Behörde – an alte 
kurhessische Traditionen an. Von dem Ort, an dem heute „die Regierung“ Nordhessen  
verwaltet und gestaltet, wurde schon seit Jahrhunderten die Region regiert. Wie die Behör- 
de, so hat sich aber in den letzten Jahrzehnten auch die Unterbringungssituation gewan-
delt. Das Hauptgebäude im Steinweg – das Dr.-Fritz-Hoch-Haus – reichte schon wenige 
Jahre nach seinem Bezug nicht mehr für alle Mitarbeiter aus. Und neuerdings ist der  
Regierungspräsident auch nicht mehr Hausherr in seinen ehemals eigenen „vier Wänden“. 

Königshof, Chattenburg, Verwaltungshochhaus
Ein kurzer Überblick über die Geschichte der Regierungsgebäude

Eine ausführliche Darstellung über die Kasseler Regierungsbauten zwischen 1381 und 
1960 gibt Dülfer, auf die traditionsreiche Geschichte des Regierungsgeländes gehen 
die Inspektoranwärter des Kasseler RP in ihrem Jubiläumsband „Geschichte und Ge-
schichten zum 25. Geburtstag unseres Regierungsgebäudes“ im Jahr 1984 ein. Kurz 
soll dennoch die Bedeutung des Ortes, an dem heute das Regierungspräsidium seinen 
Hauptsitz hat, und die Entwicklung dorthin aufgezeigt werden.
	 Eine lange Regierungs- und Verwaltungstradition hat der Ort, auf dem noch 
heute das Hauptgebäude des Kasseler Regierungspräsidiums steht. Auf dem Gelände 
im Steinweg soll schon der Königshof König Konrads gestanden haben, von dem die 
Stadtgründung Kassels ausging (vgl. Geschichte und Geschichten, S. 7/8). Belegt ist, 
dass hier ab 1227 Heinrich I. eine Burg bauen ließ, 1557 bis 1562 entstand an gleicher 
Stelle dann das Landgrafenschloss, das „250 Jahre hindurch dem hessischen Fürsten-
haus als Residenz diente“ (Geschichte und Geschichten, S. 13) und 1811 abbrannte. 
Kurfürst Wilhelm I. plante anschließend den Neubau eines Schlosses, der „Chatten-
burg“; mit dem Tode des Kurfürsten und den hohen Baukosten des „riesenhaften 
Schlosses“ (Geschichte und Geschichten, S. 18) scheiterte das Vorhaben allerdings. 

„Als die kurhessische Verwaltung im Oktober 1867 ihr Ende fand“ (Dülfer, S. 367), 
wurde die neu geschaffene Kasseler Regierung am Königsplatz untergebracht: Hier 
hatten 1767 die Landgrafen von Rotenburg ein Palais errichten lassen. Von vornherein 
sei aber klar gewesen, dass diese Unterbringung nicht endgültig sei, schreibt Dülfer,  
denn schon im Juni 1868 bezeichnete man die Geschäftsräume der Regierung im  
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Rotenburgschen Palais als völlig unzureichend (vgl. Dülfer, S. 368). Im Mai 1869  
ergriff daher Oberpräsident von Möller die Initiative, um auf historischem Boden 
wieder ein Regierungsgebäude errichten zu lassen. Dülfer zitiert aus dem Schreiben an 
den preußischen Finanzminister: 

	 „Ich hatte beiläufig ins Auge gefasst, dass dort [auf der Kattenburg, Dülfer] ein  
Gebäude für alle Dicasterien errichtet werden könnte. Es mangelt hier hauptsächlich an 
Gerichtsgebäuden, aber auch die Regierung hat ein unzureichendes Lokal.“ 
(zitiert nach Dülfer, S. 372).

In Berlin gab es aber auch Bedenken gegen den Neubau an historischer Stelle, da die 
Besitzverhältnisse zwischen dem Königreich Preußen und dem ehemaligen eigenstän-
digen Kurfürstentum noch nicht geklärt waren (vgl. Dülfer, S. 375). Der Nachfolger 
von Möllers, Oberpräsident von Bodelschwingh, ließ diese Bedenken jedoch nicht 
gelten und sah in einem Neubau an alter Stelle „die beste Gewähr für ein Stärkung der 
preußischen Position in Hessen“ (Dülfer, S. 375). Das Projekt verzögerte sich aber wei-
terhin, erst 1877 wurde mit dem Bau begonnen (vgl. Dülfer, S. 381). 1881 bezog dann 
die Justiz, 1882 auch die Regierung das Gebäude (vgl. Dülfer, S. 386) und behielt ihren 
Dienstsitz am Schlossplatz bis zur Zerstörung Kassels im Oktober 1943 (vgl. Schneider, 
S. 36). In den letzten Kriegsmonaten wurde der Regierungspräsident angewiesen, Kas-
sel komplett zu verlassen (vgl. Dülfer, S. 388), teilweise setzte sich die Regierung daher 
nach Eschwege ab, während andere Teile bereits zuvor in Ausweichquartiere in und 
um Kassel eingezogen waren (vgl. Dülfer, S. 388/389; Schneider, S. 36).
	 Was nach 1943 folgte, waren 17 Jahre provisorischer Unterbringung an allerlei Orten. 

	 „Bis zum Jahre 1960 war die Behörde des Regierungspräsidenten behelfsmäßig in No-
tunterkünften untergebracht. […] Dies erschwerte die Arbeit der Behörde und ihrer Be-
diensteten erheblich“ (Schneider, S. 36).

Ab 1945 residierte der Kasseler Regierungspräsident in einem Schloss: Die Militärre-
gierung brachte Teile der Behörde, darunter die Präsidialabteilung, in einem Teil des 
Schlosses Wilhelmshöhe unter. Weitere Teile der Behörde wurden in angrenzenden 
Baracken und Nebengebäuden behelfsmäßig untergebracht. Die aus Kassel ausgela-
gerten Dezernate zogen nach und nach an verschiedene Plätze in Kassel zurück. Noch 
am 7. November 1953 heißt es in einem in den „Hessischen Nachrichten“ erschienen 
Zeitungsartikel unter der Überschrift „100 km täglich mit Akten unterwegs“: 
	 „Kein Zweifel: Kassel modernisiert sich […]. Nur bei der höchsten Instanz, dem 
Regierungspräsidium, ist die Zeit stehen geblieben. ,Hier ist die Regierung ?‘ fragte fassungs-
los ein auswärtiger Besucher […].“ 
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Täglich musste der Aktenwagen innerhalb Kassels 100 Kilometer zurücklegen, um 
sämtliche Außenstellen miteinander zu verbinden, zwei Dutzend Boten „eilen eben-
falls von einer Dienststelle zur anderen“ (Hessische Nachrichten, 7. 11. 1953). Dane-
ben wurden die Bediensteten von maroden Gebäuden, Holzwürmern, andauernden 
Umzügen und kalten Wintern gequält (vgl. Hessische Nachrichten; Schneider, S. 37) 
– „Die Angehörigen der Behörde mussten anfangs neben allgemeinen Aufräumungs-
arbeiten in den Wintermonaten bei Dienstbeginn zunächst Holz zerkleinern, um die 
Kanonenöfen beheizen zu können“ (Schneider, S. 37). 
	 Noch für 1958 listet Dülfer die verschiedenen Standorte auf (vgl. S. 389):
–	 Präsidialabteilung und Teile der Abteilungen I und III: Schloss und Schlossbereich 
Wilhelmshöhe;
–	 Pensionen (zu Präsidialabteilung) und Teile der Abteilungen I, II, III:  
	 Baracken am Walter-Schücking-Platz;
–	 Teile der Abteilung I: ehemalige Jägerkaserne;
–	 Staatliche Büchereistelle und Landesjugendamt:  
	 ehemalige Polizeikaserne (Bodelschwinghstraße);
–	 Abteilung IV: Panoramaweg.

Ein Neubau für das Regierungspräsidium war also dringend geboten, und schon der 
Zeitungsbericht von 1953 beschreibt, dass unter dem Dach des Rathauses bereits ein 
Modell für den Regierungsneubau bereitstehe. Jedoch:
	 „Trotz der schwierigen räumlichen Verhältnisse […] zögerte der Regierungs
präsident lange, bis er sich entschloss, den Neubau eines Dienstgebäudes zu betreiben.“ 
(Schneider, 37). Regierungspräsident Dr. Fritz Hoch und seine Mitarbeiter traten  
freiwillig zugunsten anderer öffentlicher Bauten, die sie als wichtiger erachteten,  
von einem Neubau zurück, wie die Hessischen Nachrichten auflisten: Zunächst  
zugunsten des Friedrichs-Gymnasiums, dann zugunsten der Gartenbauausstellung 
(„Eine Sache von großer Bedeutung für Stadt und Staat“, Hessische Nachrichten, 
7. 11. 1953), schließlich zugunsten des Theater-Neubaus. „Eine Behörde, die ,an der 
Quelle sitzt‘ und sich nicht zuerst bedient, verdient uneingeschränktes Lob“, fin-
det daher der Autor des Zeitungsartikels, fordert aber auch, unter anderem aus 
Kostengründen, dem Provisorium ein Ende zu machen und mit einem Neubau zu 
beginnen. 1957 war dann endlich Baubeginn – erneut an historischer Stelle, wo einst 
das Landgrafenschloss und das ehemalige Regierungsgebäude standen. 1958 wurde 
Richtfest gefeiert, 1960 das Gebäude im Steinweg bezogen und am 5. Januar 1961 
schließlich von Ministerpräsident Dr. Georg-August Zinn offiziell übergeben. Erst-
mals bekam das Regierungspräsidium Kassel damit ein eigenes, für das Regierungs-
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präsidium gebautes und nur von der Behörde genutztes Gebäude (vgl. Dülfer, S. 390). 
Geplant wurde das Hochhaus für 600 Bedienstete (vgl. Schneider, 38), heute trägt 
es den Namen des ersten Kasseler Nachkriegsregierungspräsidenten: Dr.-Fritz-Hoch- 
Haus.

Der Neubau wird zu eng
Außenstellen nach 1960

Bereits im Jahr 1969 wurde in der Sonderakte „Festhalten von wichtigen Ereignis-
sen“ vermerkt, dass „nach der inzwischen zehnjährigen Nutzung des Hauses laufend 
größere Schäden auftreten, die oft nur mit großem Kostenaufwand beseitigt werden 
können.“ Das Dach im Haupttrakt und die Außenfassade seien schadhaft und wurden  
repariert, der Tankstellentank hatte Lochfraß, die Fahrstuhlanlage benötigte in allen 
vier Schächten Puffer, „nachdem im Frühjahr 1969 zwei Mal Fahrkörbe im Keller
geschoss aufgefahren waren“ – zum Glück ohne Personenschaden. Ab dem Jahr 1973 
wurde es im Dr.-Fritz-Hoch-Haus dann auch zu eng, im Anschluss mussten nahezu 
jährlich zusätzliche Räume innerhalb Kassels bezogen werden:
1973 berichtet die Sonderakte „Wichtige Ereignisse“, dass erstmals seit Bezug des 
Hauses wieder außerhalb liegende Einrichtungen angemietet werden mussten. Grund 
war eine Vergrößerung der Polizeiabteilung, die Dezernate III/1 und III/7 (Gewerbe-
recht und Preisüberwachung) mussten in angemietete Räume der Fünffensterstraße 10 
in Kassel umziehen. Und auch die bauliche Situation des Hauptgebäudes schien noch 
nicht wesentlich verbessert. Durch die „schwierige Haushaltslage des Landes Hessen“, 
verbunden mit einer Kürzung der Haushaltsmittel um 20 Prozent, hätten notwendige 
Instandsetzungsarbeiten zurückgestellt werden müssen. 
	 Nachdem die zentrale Verwarnungsstelle für Ordnungswidrigkeiten Ende 1973 
die Zuständigkeit für ganz Hessen übertragen bekommen hatte und das Polizeidezer-
nat weiter wuchs, wurden laut Sonderakte im Jahr 1974 weitere Räumlichkeiten in der 
Fünffensterstraße 9, in der Friedrichsstraße 18 und in der „Kaufhalle“ in der Oberen 
Königsstraße (für Pensionen Bund und Lastenausgleich) angemietet. Ein Jahr später 
wurden in diesen Liegenschaften durch den wachsenden Arbeitsanfall der Bußgeld
stelle weitere Räume bezogen, außerdem wurden die Dezernate III/1 und III/7 nun 
in die Untere Königsstraße 81 ausgelagert. 1976 ging es weiter: Weitere Räume in der 
Fünffensterstraße mussten für die Bußgeldstelle gemietet werden. Da die räumliche 
Unterbringung an so vielen Außenstandorten „mannigfache organisatorische Probleme“ 
aufwerfe, wurde laut Sonderakte „wichtige Ereignisse“ darüber nachgedacht, ab 1977 
alle Außenstellen in einem Gebäude (Obere Königsstraße 3; Viktoria-Versicherung) 
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unterzubringen. Doch 1977 vermerkt die Akte: „Die Absicht, evtl. alle in Außenstellen 
untergebrachten Dezernate im Hause Obere Königsstraße 3 zusammenzufassen, hat 
sich nicht verwirklichen lassen“ (wichtige Ereignisse, Band II). Der Grund dafür wird 
nicht genannt, im Jahr 1977 setzte aber ein reger Umzugsverkehr ein: Die Unterkunft 
in der Friedrichsstraße wurde aufgegeben und die Bußgeldstelle (nach der Anmietung 
weiterer Räume) nun komplett in der Oberen Königsstraße 3 untergebracht. Kurzfris-
tig umziehen mussten Teile des Schreibdienstes und der Zentralkanzlei. Ursprünglich 
sollten Pensions- und Beihilfedezernate in die Fünffensterstraße 8 und 10 verlegt wer-
den. „Bei dem großen Gewicht der Aktenschränke“ sei deren Unterbringung in den 
Wohnhäusern „nach Einschaltung des Staatsbauamtes“ aus statischen Gründen aber 
nicht möglich (vgl. wichtige Ereignisse, Band II). Die Räume in der Kaufhalle (Obere 
Königsstraße 43) wurden von der Vermieterin gekündigt, die dort untergebrachten 
Dezernate zogen in die ehemaligen Räume der Zentralkanzlei im Steinweg. Damit 
gab es im Jahr 1977 Außenstellen des Regierungspräsidiums in der Oberen Königs-
straße 3 (Dezernat III/4c [Bußgeldstelle]), in der Unteren Königsstraße 81 (Dezernate  
III/1 und III/7) und in der Fünffensterstraße 8/10 (Teilkanzlei). „Die angemietete Ge-
samtfläche beläuft sich auf 2.278,34qm. Die Jahresmiete (ohne Nebenkosten) beträgt 
191.376 DM“ (wichtige Ereignisse, Band II).
	 In den folgenden Jahren mussten immer mehr Räume in der Oberen Königs-
straße für die Bußgeldstelle angemietet werden, da deren Aufgabenvolumen und so-
mit die Zahl der Mitarbeiter ständig wuchs. 1979 kam auch ein Archivraum für die 
Bußgeldstelle in der Fünffensterstraße 4 hinzu, 1986/87 neue Räume in der Unteren 
Königsstraße 78 – 82. 
	 Die Regionalplanung wurde mit ihrer Eingliederung 1981 in den Räumen der 
bisherigen Regionalen Planungsgemeinschaft Nordhessen in der Reuterstraße unter-
gebracht. 1983 konnte zunächst die Untere Königsstraße 81 aufgegeben werden, da 
durch den Auszug der Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz im Steinweg nun 
Räume frei wurden. 1985 gab auch die Regionalplanung die Räume in der Reuterstraße 
auf und zog in die ehemaligen BFN-Räume im Steinweg. Nach der Wiedereingliede-
rung der BFN war die Abteilung Forsten/Naturschutz 1989 zunächst in der Wilhelms
höher Allee untergebracht, ehe sie wieder in den Steinweg zurückkehrte. Bis zur An
mietung des EAM-Hochhauses Mitte der 1990er gehörten auch Liegenschaften in der 
Karthäuser- (u.a. Büchereistelle, Preisüberwachung) und in der Friedrich-Ebert-Straße 
(Arbeitssicherheitstechnischer Dienst) zum Regierungspräsidium.
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Kein Platz, kein Geld, kein Neubau
Die Entwürfe für den Erweiterungsbau von 1989

In der „Information“ Nr. 15/1989 kündigte Regierungspräsident Dr. Wilke an, dass 
das Hauptgebäude im Steinweg ab 1991 renoviert werden solle und ein daran anschlie-
ßender Neubau geplant sei, um endlich alle Mitarbeiter wieder unter einem Dach zu 
haben. Von 1.150 Beschäftigten arbeiteten danach 770 im für nur 600 Mitarbeiter kon-
zipierten Gebäude im Steinweg, die anderen 380 in fünf angemieteten Liegenschaften 
innerhalb Kassels (vgl. wichtige Ereignisse, Band III).
	 Wie Dr. Wilke im Interview berichtet, war 1988 mit den Erweiterungsplanungen 
begonnen worden. Auch ein Architektenwettbewerb hatte stattgefunden, der am  
1. Dezember 1989 entschieden wurde (vgl. Noll, S. 63). Den ersten Preis erhielt das 
Architekturbüro Bieling und Bieling (Kassel). Der Entwurf sah vor, entlang des Stein-
wegs eine Art Riegel bis zum Ottoneum mit Anbindung an das Schauspielhaus zu 
schaffen. Noll kritisiert den Entwurf in der „Bauwelt“ als „elend langen Riegel“ und 
fragt, ob daraus „ein Schloss für den Regierungspräsidenten mit eigenem Schauspiel-
haus“ werden solle (Noll, S. 63). Auch Regierungspräsident Dr. Wilke war von dem 
Entwurf nicht überzeugt. Die Jury habe gegen seinen Wunsch den erstplatzierten 
Entwurf nach vorn gestellt, sagt er im Interview. Dr. Wilke hatte das Bestreben, das 
Regierungspräsidium zu einem „offenen Haus“ werden zu lassen. Einerseits durch die 
Verwaltungsarbeit der Mitarbeiter im Innern, andererseits auch durch das Erschei-
nungsbild nach außen: 
	 „Dieses offene Haus wird natürlich auch durch die Gebäude dargestellt. Andere woll-
ten ein burgähnliches Verlies mit vielen Sicherheitsvorkehrungen. Ich bin überhaupt kein 
Mensch, der sich verkriecht und die Sicherheit über alles stellt. Denn das stößt den Bürger 
ab. Es muss ein offenes Haus sein, kein öffentliches, aber ein offenes.“

Der von Dr. Wilke favorisierte Vorschlag (Gerber und Partner, Dortmund) landete 
auf Platz zwei und sah einen offener wirkenden, schräg vom Fritz-Hoch-Haus bis zum 
Steinweg verlaufenden Neubau vor. Auf den dritten Platz kam ein von Peter Scheele 
(Dortmund) entworfener Dreiecksbau, der den Nordflügel des Regierungspräsidiums 
umschließen sollte. Über das Entwurfsstadium kamen die Neubauvorschläge aller-
dings nie hinaus. Die Pläne seien mit der Wende erledigt gewesen, so Dr. Wilke, das 
Land Hessen hatte keine Mittel mehr, den Neubau zu finanzieren. Allerdings wurde 
von 1992 bis 2002 das Hauptgebäude des Regierungspräsidiums von innen und außen 
renoviert. Insgesamt hat diese Grundsanierung inklusive der kompletten EDV-Verka-
belung, Modernisierung der Büroräume, Installation von Brandschutzeinrichtungen 
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und Dach- und Fassadensanierung umgerechnet ca. 15 Millionen Euro gekostet (vgl. 
www.rp-kassel.de). 

Kassel, Bad Hersfeld, Hünfeld
Die Außenstellen heute

Nach den gescheiterten Neubauplänen ist das Regierungspräsidium heute weiterhin 
auf Außenstellen angewiesen. 2007 war die Behörde an acht Standorten (sechs davon 
in Kassel) untergebracht: im Hauptgebäude im Steinweg, im EAM-Gebäude am 
Scheidemannplatz, in zwei Gebäuden in der Kurt-Schumacher-Straße, in der ehema-
ligen Jägerkaserne und in der Königsstraße. Dazu kamen die Standorte Bad Hersfeld 
und Hünfeld.

Mitte der 90er Jahre (erstmals erwähnt im Geschäftsverteilungsplan von 1995) wurde 
das EAM-Hochhaus am Scheidemannplatz (Scheidemannplatz 1) angemietet. Hier 
waren zunächst die Kultusabteilung, Besoldung, Beihilfe und Pensionen, der arbeits-
sicherheitstechnische Dienst, die Wirtschaftsförderung, der Lastenausgleich sowie der 
Hauptpersonalrat untergebracht. Im Jahr 2007 wurde das typische 50er-Jahre-Gebäu-
de, das den Scheidemannplatz und die anschließende Treppenstraße und damit das 
Kasseler Stadtbild entscheidend mit prägt und sich im Eigentum der E.ON befindet,  
fast ausschließlich von der Beihilfestelle genutzt. Daneben sind hier weiterhin die  
Dezernate Hoheitsverwaltung/Gewerbe, Wirtschaftsförderung und der Hauptperso-
nalrat zu finden.
	 Auch die Bußgeldstelle sitzt weiterhin in der Oberen Königsstraße 3 und nutzt 
hier mittlerweile sieben Etagen. Die Räume der Bußgeldstelle in der Unteren Königs-
straße konnten inzwischen aufgegeben werden. Seit dem Jahr 2004 sind die Beamten
versorgung sowie die zentrale Ausländerbehörde in der Kurt-Schumacher-Straße 25 bzw. 
31 angesiedelt, der Mietvertrag läuft hier nach Auskunft von Herrn Hausmann noch 
bis 2013. Mit der Eingliederung der Umwelt- und Arbeitsschutzverwaltung kamen 
schließlich auch Räume in der Otto-Hahn-Straße und das Fachzentrum für Produkt-
sicherheit und Gefahrstoffe in der Ludwig-Mond-Straße 33 und 43 zum Regierungs-
präsidium. Während der Immissionsschutz im Steinweg integriert wurde, scheidet 
ein Umzug des Fachzentrums aus den Räumen in der ehemaligen Jägerkaserne in der 
Ludwig-Mond-Straße in Richtung Steinweg aufgrund der benötigten Laborräume mit 
ihrer speziellen Infrastruktur auch auf längere Sicht aus.
	 Mit der Eingliederung des staatlichen Umweltamtes 1997 erhielt das Regierungs-
präsidium Kassel erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg auch wieder eine Außenstelle 
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außerhalb Kassels. Da die staatlichen Umweltämter ursprünglich als eigenständige 
Behörden konzipiert waren (s. Kapitel II. 2.8 „Die Abteilung für Umwelt und Arbeits-
schutz“), die auf acht Standorte in Hessen verteilt werden sollten, wurde das staatliche 
Umweltamt Bad Hersfeld 1997 zur Außenstelle des Regierungspräsidiums. Eine von  
den Regierungspräsidien vorgeschlagene Auflösung im Zuge der Operation Sichere  
Zukunft wurde aus strukturpolitischen Gründen von der Landesregierung nicht umge-
setzt (s. Kapitel II. 4.1 „ Die Operation Sichere Zukunft“). Die Räume in Bad Hersfeld 
sind ebenfalls angemietet, der Mietvertrag läuft nach Angaben von Herrn Hausmann 
demnächst aus. Beim Hessischen Immobilienmanagement sei daher im Gespräch, 
die Außenstelle in einer anderen landeseigenen Liegenschaft in Bad Hersfeld unterzu
bringen. 
	 Wie die Außenstelle in Bad Hersfeld, so ist auch die Beihilfestelle Hünfeld in 
ihrem Bestand gesichert. Die Beihilfestelle wurde – zunächst dem Oberlandesgericht 
Frankfurt/Main zugeordnet und ab 1973 für die Beihilfe der Justizbeamten in ganz 
Hessen zuständig – aus strukturpolitischen Gründen in Hünfeld angesiedelt. Die 
Gründe dafür waren nach Auskunft von Herrn Eck die Lage im Zonenrandgebiet 
und die Zusammenlegung der Kreise Hünfeld und Fulda, mit der Hünfeld den Status 
als Kreisstadt verlor. Als 2004 die Beihilfestelle in das Regierungspräsidium Kassel 
eingegliedert wurde (s. Kapitel II. 4.4 „Die Beihilfe“) blieb die Außenstelle in Hünfeld 
erhalten, da deren Fortbestand der Stadt Hünfeld durch das Land Hessen vertraglich 
zugesichert ist. Nach Angaben von Herrn Eck zeigte sich Ende der 90er Jahre keine 
Gemeinde in Hessen bereit, Standort einer neuen Justizvollzugsanstalt zu werden. Die 
Stadt Hünfeld stimmte schließlich dem Bau einer Justizvollzugsanstalt zu, da sie von 
der Landesregierung unter anderem die Zusicherung erhielt, dass alle Landesbehörden 
in Hünfeld (Amtsgericht und Beihilfestelle) bestehen bleiben sollten. Die Beihilfe- 
stelle Hünfeld bleibt daher auch nach der Operation Sichere Zukunft erhalten. Im  
November 2005 zog die Beihilfestelle in Hünfeld zudem in ein neues Gebäude ein, das 
wohl derzeit als schönster Dienstsitz des Regierungspräsidiums Kassel bezeichnet wer-
den kann: Die Beihilfestelle sitzt in der ehemaligen Likörfabrik „Aha“. Das Gebäude 
von 1827 (vgl. Fuldaer Zeitung, 13. April 2005) war laut Herrn Eck „fast dem Abriss 
geweiht“ und wurde von einem privaten Investor renoviert und restauriert. Das Regie-
rungspräsidium Kassel ist für zwanzig Jahre Mieter in dem Gebäude und konnte daher 
bereits während der Bauphase Einfluss auf die Raumplanung nehmen, sodass die Räu-
me nach Aussage von Herrn Eck nun für den Arbeitsgang optimal angeordnet sind. 
Wäre das Regierungspräsidium nicht als Hauptmieter in die ehemalige Likörfabrik 
eingezogen, wäre das Gebäude wohl nicht umgebaut worden, ist Ecks Einschätzung, 
da in Hünfeld kein weiterer Bedarf an Bürofläche besteht. Neben dem RP sind in dem 
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„Aha“-Haus ein Restaurant, Büroräume und Wohnungen untergebracht. Überall im 
Gebäude sind noch Hinweise auf dessen Ursprung zu finden, so windet sich beispiels-
weise das Treppenhaus am alten Fabrikschornstein entlang und außen prangt noch der 
Schriftzug „Likörfabrik“ am Gebäude. Das Brandrecht des ehemals weltbekannten 

„Aha Magenkräuter Elixier“ (vgl. 125 Jahre Aha) liegt allerdings nicht in den Händen 
des Regierungspräsidiums, sondern wurde nach Auskunft des Hünfelder Dezernenten  
an die landeseigene Domäne in Schlitz und von dort an die Städte Schlitz und  
Hünfeld verkauft, die mit „Aha“ bis heute für ihre Region werben.
	 Weitere Außenstellen außerhalb Kassels wurden in den vergangenen zehn Jahren 
allerdings aufgegeben: Kurzzeitig gehörte die Verwaltungsstelle des Biosphärenreser-
vats Rhön dazu (s. Kapitel II. 2.6 „Die Abteilung für Forsten und Naturschutz“), die 
zunächst in Ehrenberg-Wüstensachsen, dann in Gersfeld saß. Die mit der Einglie-
derung des Arbeitsschutzes in Fulda entstandenen Dezernate blieben ebenfalls nur 
kurzzeitig in Fulda (vgl. Kapitel II. 2.8 „Die Abteilung für Umwelt und Arbeitsschutz“)  
und wurden mit der Operation Sichere Zukunft nach Bad Hersfeld und Kassel ver- 
legt. 

Vom Eigentümer zum Mieter
Das Regierungspräsidium als Kunde des Hessischen Immobilienmanagements

Die Anmietung von Büroräumen für die Außenstellen des Kasseler Regierungspräsi
diums ist nichts Ungewöhnliches; vor allem durch die Aufgabenzunahme und -ab-
nahme müssen flexibel und schnell neue Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen 
oder ungenutzte Räume wieder abgegeben werden. Im Hauptgebäude, dem „Regie-
rungspräsidium“ an sich, spielte dies bisher keine Rolle. Das Gebäude wurde für das 
Regierungspräsidium gebaut, vom Regierungspräsidium genutzt und der Regierungs-
präsident war Hausherr im Steinweg. Ende des Jahres 2005 änderte sich diese Situation. 
Zur Haushaltskonsolidierung verkaufte das Land Hessen nach Angaben von Herrn 
Hausmann mehrere Gebäude des Landes an ein Bankenkonsortium, der Erlös soll laut 
Organisationsdezernent bei ca. einer Milliarde Euro gelegen haben. Auch das Dr.-Fritz-
Hoch-Haus gehörte zu den landeseigenen Gebäuden, die damals veräußert wurden. 
Der Regierungspräsident und seine Mitarbeiter sind seither Mieter im ehemals (landes-) 
eigenen Gebäude, denn die vom Land verkauften Immobilien wurden vom neuen 
Eigentümer langfristig zurückgemietet.
	 Mit dem Verkauf des Regierungspräsidiums im Steinweg wechselte auch die Zu-
ständigkeit für das Gebäudemanagement: nicht mehr das Regierungspräsidium, son-
dern der Landesbetrieb Hessisches Immobilienmanagement hat heute das Letztent-
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scheidungsrecht über die Gebäudenutzung. Dem Regierungspräsidium wurde damit 
die Eigenverantwortung für seine räumliche Unterbringung genommen.
	 Das Hessische Immobilienmanagement wurde am 1. Oktober 2000 als Landesbe-
trieb gegründet und gehört zum Geschäftsbereich des hessischen Finanzministeriums. 
In das Immobilienmanagement gingen die Liegenschaftsstellen der Finanzämter über. 
Sitz des Hessischen Immobilienmanagements ist Wiesbaden, zusätzlich gibt es sechs 
regionale Niederlassungen – eine davon in Kassel. Das Hessische Immobilienmanage-
ment ist laut Internetdarstellung ein kaufmännisch orientierter Landesbetrieb und 

„Komplettanbieter für alle Dienstleistungen des Gebäude- und Standortmanagements“ 
in der hessischen Landesverwaltung (vgl. Internetdarstellung Hessisches Immobilien-
management). Nach dem Mieter-Vermieter-Modell müssen Behörden „in den vom HI 
bewirtschafteten Liegenschaften Miete und Mietnebenkosten zahlen. […] Die so gewon-
nene Kostentransparenz soll auch zu einem sparsameren Umgang mit der Fläche führen.“ 
(Internetdarstellung Hessisches Immobilienmanagement)

Dies beinhaltet auch eine bessere wirtschaftliche Nutzung der landeseigenen Gebäude 
und Flächen, die vom HI koordiniert wird und sich beispielsweise in den Umzugsplä-
nen der RP-Außenstelle in Bad Hersfeld und der Großdezernate in Kassel (Nutzung 
von bestehenden Landesgebäuden) zeigt. Auch die technische Betreuung der Gebäude 
(Hausmeisterdienste, Instandhaltung etc.) wurde an das Hessische Immobilienma-
nagement abgegeben. Damit ist das Regierungspräsidium Kassel seit dem Jahr 2006 in 
allen Fragen der räumlichen Unterbringung im Hauptgebäude und in den Außenstel-
len auf das Hessische Immobilienmanagement angewiesen.

Synergien bündeln
Neue Perspektiven für die Großdezernate

Mitte des Jahres 2007 wurde eine neue Perspektive für die Unterbringung der im  
Bereich der Stadt Kassel ausgelagerten Dezernate ins Gespräch gebracht. Durch den 
Bau des neuen Finanzzentrums am Altmarkt wird das landeseigene Gebäude des Fi-
nanzamtes in der Goethestraße frei. Da es Anliegen des Hessischen Immobilienma-
nagements ist, die landeseigenen Liegenschaften bestmöglich auszunutzen, wurde 
das Regierungspräsidium Kassel als Nachmieter für das frei werdende Gebäude ins 
Gespräch gebracht, berichtet der Organisationsdezernent. Er sieht darin die Chance, 
die beiden Großdezernate (Beihilfestelle und Bußgeldstelle) zusammenzulegen und in 
einem Gebäude unterzubringen, da eine Zusammenlegung „viele Möglichkeiten für 
Synergien“ böte, etwa in den Bereichen Pforte, Posteingang, Scanning und Datenkor-
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rektur. Die Standorte Scheidemannplatz und Königsstraße könnten dann aufgegeben 
werden, eine Verwirklichung des Umzuges wäre laut Herrn Hausmann im Jahr 2009 
möglich.

Geschichte und Geschichten

II. 5.3 Wichtigen Ereignisse

Am 1. Oktober 1967 jährte sich zum 100. Mal die Gründung des Regierungspräsidiums 
Kassel. Bereit sieben Jahre zuvor war Kurt Dülfers „Die Regierung in Kassel“ erschie-
nen. Zum Jubiläum 1967 erschien die vom Regierungspräsidium herausgegebene „Er-
gänzungsschrift“ (vgl. „wichtige Ereignisse“, Band I) „Brücke und Mittler.“
	 Aus Anlass des 100. RP-Jubiläums begann 1967 auch die Aufzeichnung wichtiger 
Ereignisse, die das Regierungspräsidium Kassel betrafen. Diese Aufzeichnung wurde 
von Regierungspräsident Alfred Schneider veranlasst (ebd.). Die Erstellung der beiden 
oben genannten Werke habe zu Schwierigkeiten geführt, da wichtige Ereignisse nach 
1945 nicht archiviert worden seien. Daher sollten ab Januar 1967 – nachträglich begin-
nend mit dem Jahr 1966 „alle Ereignisse von besonderer Bedeutung schriftlich festge-
halten“ (ebd.) und zum 1. Februar des Folgejahres vorgelegt und in einer fortlaufenden 
Sammlung erhalten werden. Diese Aktensammlung war zunächst sehr umfangreich 
und enthält sozusagen Geschäftsberichte der einzelnen Abteilungen. Im Laufe der 
Jahre nahmen Anzahl und Umfang der Berichte allerdings ab; zur Wendezeit 1989/90 
nahm die Zahl der Berichte noch einmal zu, um die historische Situation zu beschrei-
ben. 1994 wurde die Sonderakte eingestellt, der letzte Eintrag stammt von 1992. Die 
Akten werden heute im Staatsarchiv in Marburg aufbewahrt.
	 Im Folgenden soll ein kurzer Überblick ausgewählter „wichtiger Ereignisse“ aus 
den Jahren 1966 bis 1992 gegeben werden. Nicht vollständig, aber einzelne Daten und 
Ereignisse, die für das Regierungspräsidium von großer oder auch nur kleiner Bedeu-
tung waren, vielleicht auch zum Schmunzeln anregen, aber in den vorangegangenen 
Kapiteln nicht berücksichtigt wurden. 

1966	 Das Institut für Regionalplanung (ifas) hat erstmals eine „Strukturanalyse für 
den Raum Kassel“ vorgelegt (Regionalplanung). 

	 Als „größte Industrieansiedlung“ nach dem Zweiten Weltkrieg (mit Ausnah-
me des VW-Werkes Kassel in Baunatal) entsteht in Bad Hersfeld ein Werk der 

„Farbwerke Höchst“ mit 300 Mitarbeitern, betreut vom Dezernat Wirtschafts-
förderung des Kasseler RP.
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1967	 Das Regierungspräsidium Kassel feiert sein 100-jähriges Bestehen. „Das Jahr 
1967 hatte für die Behörde des Regierungspräsidenten in Kassel besondere 
Bedeutung“ (wichtige Ereignisse, Band I). Trotz des großen Jubiläums gibt 
es auf Wunsch des Regierungspräsidenten nur eine kleine Feier – für die 
Mitarbeiter. Diese und die Bevölkerung können sich im Eingangsbereich des 
Regierungspräsidiums eine Ausstellung zu Gründung und Entwicklung des 
Regierungsbezirks ansehen, die laut Sonderakte „großes Interesse“ fand. „Das 
Jubiläum wurde nicht zuletzt auch zum Anlass genommen, in der Presse auf 
die Notwendigkeit des Bestehens einer Mittelbehörde hinzuweisen“ (ebd.). 
Kurz nach dem Jubiläum erscheint das Buch „Brücke und Mittler“. 1968 ver-
merkt dazu die Sonderakte, dass alle 1.000 Exemplare „weg“ seien: 

		  „In den vielen Dankschreiben […] kommt immer wieder zum Ausdruck, 
wieviel Interesse den Problemen des Regierungsbezirks Kassel entgegengebracht 
wird. […] Erfreulich war auch die Feststellung, dass gerade die Behörde des Re-
gierungspräsidenten in Kassel in vielen Kreisen und insbesondere auch bei anderen 
Verwaltungen hohes Ansehen genießt.“

1969	 Zum 10-jährigen Bestehen des Dr.-Fritz-Hoch-Hauses im Steinweg gibt es  
im Foyer eine Ausstellung.

	 Ministerpräsident Osswald besucht zum ersten Mal die Behörde und verleiht 
der Kasseler Landgerichtsdirektorin a.D. Nora Platiel und dem ehemaligen 
Regierungspräsidenten Dr. Fritz Hoch die Wilhelm-Leuschner-Medaille.

	 Die Kantine hat im Jahr 1969 240.085 Mittagessen ausgegeben. Und der heiße 
Sommer brachte die Angestellten ins Schwitzen:

		  „Nicht unerwähnt kann der im Jahre 1969 besonders heiße Sommer  
bleiben, der den auf der Südseite des Gebäudes sitzenden Mitarbeitern und  
Mitarbeiterinnen schwer zu schaffen machte. Um Ausfälle durch die starke Hitze 
zu vermeiden, wurde zur Aufrechterhaltung des geregelten Dienstbetriebes  
schwarzer Tee ausgegeben.“ (wichtige Ereignisse, Band I)

1971	 Am 14. September 1971 konstituiert sich in Kassel die regionale Planungs-
gemeinschaft Nordhessen, der die Stadt Kassel und die Kreise: Eschwege, 
Frankenberg, Fritzlar-Homberg, Hofgeismar, Kassel, Melsungen, Rotenburg, 
Waldeck, Witzenhausen, Wolfhagen und Ziegenhain angehören. 

	 Bei der Schutzpolizei wird um den Wanderpreis des Regierungspräsidenten  
im Faustball gespielt. 
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	 Eine Delegation der Grafschaftsverwaltung aus Nottingham (England)  
besucht den Regierungsbezirk.

	 Regierungspräsident Schneider erhält das Große Verdienstkreuz des Verdienst-
ordens der BRD und 1972 die Freiherr-vom-Stein-Plakette.

1972	 Die Gebietsreform wirkt sich „wesentlich“ auf den Regierungsbezirk Kassel 
aus. Nach den Gemeinden seien nun auch die Landkreise betroffen; zunächst 
sollen die Landkreise Fulda und Hünfeld zum Landkreis Fulda, die Kreise 
Hersfeld und Rotenburg zum Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie die Kreise 
Hofgeismar, Kassel und Wolfhagen zum Landkreis Kassel zusammengelegt 
werden. Gab es im Jahr 1971 noch 508 Gemeinden im Regierungsbezirk,  
so waren es im Jahr 1972 nur noch 307; die Zahl der Landkreise/kreisfreien 
Städte sank von 15 auf 11 (vgl. wichtige Ereignisse, Band II).

	 Die Regionale Planungsversammlung verabschiedet ihren ersten Raumord-
nungsbericht, der 1973 vom Regierungspräsidium genehmigt wird.

	 Eine Abordnung des Regierungspräsidiums stattet der Grafschaftsverwaltung 
in Nottingham einen Gegenbesuch ab.

1973	 Die Ölkrise im Herbst 1973 führt „auch bei der Verwaltung zu wesentlichen 
Einsparungsmaßnahmen:“ Regierungsdirektor Trinkaus wird beim Regie-
rungspräsidium Kassel zum „Beauftragten für die Einsparung von Energie“ 
bestellt; um Benzin und Öl zu sparen, werden Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen für Dienstwagen erlassen, Dienstfahrten zusammengelegt, Dienst-
reisen per Pkw eingeschränkt. Die Beheizung des Gebäudes wird gedrosselt, 
Elektrizität gespart. Die Sparmaßnahmen „wurden von den Angehörigen 
der Behörde mit Verständnis aufgenommen, sodass die schwierige Zeit ohne 
besondere Probleme überbrückt werden konnte.“

	 Auf Einladung des Regierungspräsidenten fand ein Orientierungsgespräch zur 
Energielage in Nordhessen mit Vertretern aus Behörden und Wirtschaft statt. 
Vereinbart wurde laut Sonderakte (Band II), eine Arbeitsgruppe einzurichten. 
Diese sollte „erste Lehren“ ziehen, erarbeiten, wie zukünftig ähnlichen Situ-
ationen zu begegnen sei und erörtern, welche Möglichkeiten zur langfristig 
ausreichenden Energieversorgung Nordhessens bestehen. 35 Jahre später sind 
diese Themen in Nordhessen – wenn auch bei anderer Ausgangslage – wieder 
hochaktuell.

	 Ebenfalls heute nicht unbekannt ist die „schwierige Haushaltslage des Landes 
Hessen“ (wichtige Ereignisse, Band II), die zu einer zwanzigprozentigen 
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Kürzung der Haushaltsmittel des Regierungspräsidiums führt. Notwendige 
Instandsetzungsarbeiten müssen zurückgestellt werden.

	 Die Gebietsreform wird fortgesetzt. Die Kreise Eschwege und Witzenhausen 
bilden nun den Werra-Meißner-Kreis, Fritzlar-Homberg, Melsungen und 
Ziegenhain werden zum Schwalm-Eder-Kreis zusammengefasst, die Kreise 
Frankenberg und Waldeck zum Kreis Waldeck-Frankenberg. Auch die Zahl 
der Gemeinden sinkt durch die Zusammenschlüsse weiter. Gab es 1966 noch 
1.202 kreisangehörige Gemeinden sind es zum 1. Januar 1974 nur 199. Dazu 
kommen die drei kreisfreien Städte Marburg, Fulda und Kassel und nunmehr 
7 statt 15 Landkreise (vgl. wichtige Ereignisse, Band II).

1974 	 Im öffentlichen Dienst wird gestreikt: Die Wasserversorgung für das Regie-
rungspräsidium wird gesperrt.

	 Die Gebietsreform ist abgeschlossen. Die Landkreise Marburg und Bieden-
kopf werden zum Landkreis Marburg-Biedenkopf zusammengelegt; die  
kreisfreien Städte Marburg und Fulda in die Landkreise integriert. Damit 
umfasst der Regierungsbezirk nun die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg, 
Kassel, Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und  
Werra-Meißner sowie die kreisfreie Stadt Kassel.

	 Der Olympiastaffellauf zu den Olympischen Spielen in München führt am  
29. August durch den Regierungsbezirk. Das Feuer wird in Motten aus  
Bayern übernommen und in Wilhelmshausen an Niedersachsen übergeben. 
Zu den Olympischen Spielen werden Polizeibeamte des Regierungspräsidiums 
nach München abgeordnet.

1976	 Im Regierungspräsidium war die Ausstellung „Die US-Streitkräfte in Hessen“ 
zu sehen.

	 Die „Gewalttaten extremer Kreise“ geben Anlass, das Regierungspräsidium, 
insbesondere den Nordflügel (hier sitzen die Einsatzleitungen der Schutz- und 
der Kriminalpolizei) besser zu sichern. Gemeinsam mit dem Landeskrimi-
nalamt wird ein Katalog erarbeitet. Es entstehen eine „Fernsehbeobachtungs-
anlage“ mit drei Kameras, Vergitterungen der Einstiege auf dem Flachdach, 
Trennung des Durchgangs vom zweiten Obergeschoss zum Hauptgebäude 
(„geschlossene Sicherheitstür“, Zugang nur noch von Ebene eins), beschuss
sichere Außenwände und Panzerglasfenster. Die Fernmeldezentrale der Polizei 
wird ebenfalls in den Nordflügel verlegt, die Waffenkammern von Kripo  
und Schutzpolizei besonders gesichert. Die Kosten in Höhe von 200.000 DM 
trägt der Polizeihaushalt.
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	 Die Gleitzeitarbeit (zunächst probeweise) wird auf Dauer eingeführt. Kern
arbeitszeit (Anwesenheitspflicht) ist von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von  
13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. 

	 Die Gesamtschulentwicklung ist abgeschlossen. Es gibt 44 Gesamtschulen  
im Bezirk.

1977	 Eine Abordnung des Regierungspräsidiums besucht General von Westermann 
vom Kommando der 2. Jägerdivision in Kassel.

	 Die bisher als Sonderverwaltung organisierten staatlichen Veterinärämter 
werden in die allgemeine Landesverwaltung bei den Landräten/Oberbürger-
meistern eingegliedert.

	 Die Polizei des Regierungspräsidiums nutzt die erste rechnergesteuerte Fern-
schreibvermittlung in Nordhessen.

1978	 Die Autobahn A 49 ist bis Borken fertiggestellt. Das Planfeststellungsver
fahren für den Abschnitt bis Kirchhain wird eingeleitet – und beschäftigt das 
Regierungspräsidium noch 30 Jahre später.

	 Gegenbesuch von General von Westermann im Regierungspräsidium.
	 Nachdem aus Haushaltsgründen einige Arbeiten lange aufgeschoben wurden, 

entstehen 1978 eine Rampe für Schwerbehinderte am Haupteingang sowie 
der Notausgang für das Treppenhaus West. Außerdem wird in der Fünffenster
straße ein Unterrichtsraum für Stenokontoristinnen geschaffen, die Kosten 
betragen 130.000 DM.

1979	 „Nach einer von der Deutschen Bundespost vorgenommenen Messung ist die 
Fernsprechanlage im Regierungspräsidium in unzulässigem Maße überlastet,“ 
vermerkt die Sonderakte. Für die Bußgeldstelle wird daher für 350.000 DM 
eine neue Fernsprechanlage eingerichtet. Ob damit eine Erweiterung der 
Fernsprechanlage Steinweg unterbleiben kann, ist nicht sicher, die Post wird 
noch einmal messen.

	 Der Hessische Minister der Finanzen hat einheitliche Richtlinien zur Reini-
gung von Dienstgebäuden herausgegeben, „nach diesen Richtlinien ist grund-
sätzlich die Fremdreinigung vorgesehen.“ Dies ist im Regierungspräsidium 
Kassel schon seit Jahren der Fall, alle Verträge müssen dennoch gekündigt und 
neu ausgeschrieben werden.

	 Seit 1952 wurden durch das Regierungspräsidium die Verleihung von 1.892 
Verdienstorden bewilligt.
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1980	 Der Berichterstatter für das Jahr 1980 kommt zu dem Schluss, dass „ohne 
automatische Datenverarbeitung“ die Beamtenversorgung nicht mehr durch-
zuführen ist.

1981 	 Ab 1981 werden die wichtigen Ereignisse nicht mehr von der Präsidialabtei-
lung zusammengefasst, sondern nur noch einzelne Berichte wiedergegeben.

	 Seit dem 1. Januar besteht das Regierungspräsidium Gießen, zu dem nun  
auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf gehört. Damit erhält der Regie-
rungsbezirk Kassel seine heutige Größe. Zum Ausgleich für 65 abgegebene 
Stellen erhält das Kasseler Regierungspräsidium neue Aufgaben, u.a. die  
Pensionsregelung für den Regierungsbezirk Gießen.

	 Gleichzeitig gehen die Regionalen Planungsgemeinschaften Ost- und Nord-
hessen auf das Regierungspräsidium Kassel über. Im Juni 1981 konstituiert 
sich die Regionale Planungsversammlung. Der Fuldaer Landrat Fritz Kramer 
(CDU) wird zu deren Vorsitzenden gewählt.

1984	 kommt es zu einem Anschlag auf das Regierungspräsidium, wie in „Geschich-
te und Geschichten“ berichtet wird. In der Nacht vom 13. auf den 14 April 
1984 detoniert gegen 1 Uhr vor der Glasfront der Kantine ein mit Sprengstoff 
gefüllter Feuerlöscher. An Fensterfront und Außenverkleidung entsteht ein 
Schaden in Höhe von ungefähr 25.000 DM. „Über die Täter sowie deren 
Motive herrscht bis heute Unklarheit“ (Geschichte und Geschichten, S. 28).

	 Im Jahr 2007 ist das Regierungspräsidium – allerdings nur indirekt – ein  
weiteres Mal von einem Anschlag betroffen. In der Nacht zum 22. Juni  
verübten Unbekannte vermutlich mit linksextremistischen Hintergrund  
einen Brandanschlag auf das gemeinsame Ausländeramt von Stadt und  
Landkreis Kassel in der Kurt-Schumacher-Straße 31 in Kassel. In dem Gebäu-
de ist auch das Ausländerrechtsdezernat des Regierungspräsidiums unterge-
bracht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro (vgl. HNA, 
24. Juni 2007).

1986 	 wird die Broschüre „Initiativprogramm Nordhessen“ als Ergebnis der ersten 
Nordhessenrunde unter Regierungspräsident Dr. Vilmar herausgegeben.

1988	 Das Veterinärdezernat nutzt einen „Personal Computer“, der in erster Linie 
zur Verbesserung der Kommunikation und Information in der Veterinärver-
waltung dienen soll.



331

	 Mitarbeiter der Abteilung II (Kultus) bereiten den ersten Kultursommer in 
Nordhessen vor. 

1989	 Die Berichterstattung ist 1989/1990 von der Öffnung der Grenze zur DDR 
geprägt.

	 Der Altbau soll ab 1991 saniert werden, ein Neubau im Steinweg ist geplant, 
um alle Mitarbeiter wieder unter einem Dach unterbringen zu können. Pläne 
und Modelle eines Architektenwettbewerbes liegen vor.

	 Die Einführung der EDV schreitet voran; die Dezernate für Abfall und Wasser 
erhalten je drei Bildschirmarbeitsplätze.

1990	 In der Forst-/Naturschutzabteilung laufen für den Regierungsbezirk die Pla-
nungen für ein Naturschutzgebiet auf dem ehemaligen Grenzstreifen („grünes 
Band durch Deutschland“).

	 Es gibt jetzt 104 Bildschirmarbeitsplätze im Regierungspräsidium Kassel.
 
1991	 Die Zentralkanzlei wird im Dezember 1991 aufgelöst. Die Abteilungsleiter  

können entscheiden, ob sie eine Abteilungskanzlei einrichten oder die 
Schreibkräfte den Dezernaten zuordnen.

	 Mit 157 Naturschutzgebieten (Gesamtgröße: 8.920 ha) steht erstmals mehr  
als ein Prozent der Regierungsbezirksfläche unter Naturschutz. Höhepunkt 
der Naturschutzarbeit ist die Anerkennung des Biosphärenreservats Rhön 
durch die UNESCO.

	 Es werden 60 neue PC angeschafft.

1992 	 Für Lehrerinnen gibt es eine Frauenbeauftragte im Regierungsbezirk.
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Vorteil Bündelungsbehörde

III. 1 Bündelung in der Praxis

Beispiele für die Bündelungsfunktion

III. 1.1 Großprojekte

Im Jubiläumsjahr 2007 beschäftigten sich die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums 
Kassel in den verschiedenen Abteilungen und Dezernaten mit einer ungewöhnlich 
großen Anzahl von Großprojekten, an deren praktischen Beispiel die Vorteile der 
Regierungspräsidien als Bündelungsinstanz, aber auch die Aufgaben und Arbeitsweise 
der betroffenen Dezernate verdeutlicht werden können. 

Paradebeispiele für die Bündelungsfunktion

III. 1.1.1 Verkehrsprojekte

Der Flughafen Kassel-Calden

Zur wirtschaftlichen Stärkung der Region Nordhessen hat die hessische Landesregie­
rung unter Ministerpräsident Roland Koch verstärkt den Ausbau des Verkehrslande­
platzes Kassel-Calden zu einem Regionalflughafen vorangetrieben (vgl. Broschüre 

„Erfolgsregion Nordhessen“). Der Ausbau zum Regionalflughafen wurde im Jahr 2000 
sowohl im Landesentwicklungs-, als auch Regionalplan festgeschrieben (vgl. Flug­
hafen-Homepage). Die Landesregierung erhofft sich aus dem Ausbau die Schaffung 
von bis zu 2.000 neuen, dauerhaften Arbeitsplätzen sowie eine Verbesserung der Kon­
kurrenzfähigkeit der Region sowohl im Bereich der gewerblichen Wirtschaft als auch 
im Tourismus (vgl. Erfolgsregion Nordhessen). „Nach Überzeugung von CDU, SPD 
und FDP wäre die Alternative zum Ausbau auf Dauer die Schließung gewesen“, heißt 
es in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Internetversion). 
	 Auf dem bisherigen, 1970 in Betrieb gegangenen Verkehrslandeplatz in Calden 
war es bisher nur unter starken Reglementierungen möglich, dass auch größere Flug­
zeuge den Landeplatz anfliegen konnten, berichtet Stefan Steinmetz (Leiter des Ver­
kehrsdezernats). Gründe hierfür waren bei Anflug und Start die natürlichen Hinder­
nisse Dörnberg und Schreckensberg sowie die nur 1.500 Meter lange Landebahn. Im 
Januar 2000 beschloss daher die Flughafen GmbH Kassel, die den Verkehrslandeplatz 
betreibt und deren Gesellschafter das Land Hessen, Stadt und Landkreis Kassel sowie 
die Gemeinde Calden sind, ein Raumordnungsverfahren für einen möglichen Aus­
bau durchführen zu lassen (vgl. Flughafen-Internetseite). Bei diesem Raumordnungs­
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verfahren, das bereits vom Regierungspräsidium Kassel durchgeführt wurde, wurden 
nach Auskunft von Herrn Steinmetz drei Ausbauvarianten geprüft (zwei Varianten für 
den Neubau einer Landebahn sowie die Möglichkeit, die bestehende Landbahn zu ver­
längern). Das Raumordnungsverfahren kam zu dem Schluss, dass die dritte Variante, 
die den Bau einer 2.500 Meter langen Landebahn mit der dazugehörigen Infrastruktur 
vorsieht, „unter Berücksichtigung aller Aspekte“ die günstigste Ausbaumöglichkeit sei, 
so Steinmetz; damit können Flugzeuge der Größenklasse Boing 737/Airbus A 320 den 
Flughafen anfliegen. Im Mai 2005 beantragte die Flughafen GmbH auf dieser Grund­
lage das Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium Kassel.

In einem Planfeststellungsverfahren legt der Antragssteller zunächst einen Planent­
wurf seines Vorhabens bei der zuständigen Behörde, hier also dem Regierungspräsi­
dium, vor. Der Planentwurf wird von der Behörde dann öffentlich ausgelegt, sodass  

„jedermann, dessen Belange durch den Plan berührt werden, von dem Vorhaben 
Kenntnis erlangen und sich hierzu durch Einwendungen äußern kann“ (Eichhorn, 
S. 808). Dazu werden auch Erörterungstermine anberaumt, dieses Verfahren schaffe 
laut Eichhorn die Voraussetzung für die Gewährung des rechtlichen Gehörs. Wird 
der Plan aufgrund der Einwendungen geändert, muss ein erneutes Auslegungs-/Anhö­
rungsverfahren stattfinden. Der Planfeststellungsbeschluss (als die Entscheidung am 
Ende des Verfahrens) hat „Ersetzungswirkung“, so Eichhorn, der Beschluss ersetzt alle 
anderen notwendigen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen, die im Ein­
zelfall einzuholen wären (zum Planfeststellungsverfahren vgl. Eichhorn, S. 807/808). 
Ein Planfeststellungsverfahren sei bei größeren Projekten mit umfangreichen Problem­
lagen gesetzlich vorgeschrieben, alle notwendigen öffentlich-rechtlichen Einzelgeneh­
migungen, die der Antragssteller benötigt, werden in einem Verfahren bearbeitet und 
in einem umfassenden Werk konzentriert, erklärt der Dezernatsleiter. Das Planfest­
stellungsverfahren sei damit ein „Paradebeispiel“ dafür, wie das Regierungspräsidium 
unterschiedliche Interessen zusammenführen, konzentrieren, bündeln und dann in 
einer Hand entscheiden könne. 

Das Planfeststellungsverfahren für den Flughafen Kassel-Calden, das nach zwei Jah­
ren Bearbeitungszeit im Juli 2007 abgeschlossen wurde, war nach Aussage von Herrn 
Steinmetz im Regierungspräsidium „das größte Verkehrsprojekt der vergangenen Jahre.“  
Das Verfahren beinhaltete unter anderem die Genehmigung für (vgl. Flughafen-Inter­
netseite; Planfeststellungsbeschluss):
–	 den Flughafenbau an sich (Bau einer Start- und Landebahn 2.500 Meter mit  
	 dazugehörigen Rollwegen; Flughafengebäude; technische Infrastruktur inklusive  
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	 der notwendigen Schutzmaßnahmen [Lärmschutz, Brandschutz, etc.]),
–	 die Gewerbegebietsflächen innerhalb des Flughafengeländes,
–	 die Verkehrsanbindung (u.a. Verlegung der Bundesstraße 7),
–	 die Erweiterung der Kläranlage Calden,
–	 Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft,
–	 und eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Damit waren im Regierungspräsidium Kassel neben dem Verkehrsdezernat unter ande­
rem das Naturschutzdezernat (Landschaftsversiegelung, Ausgleichsmaßnahmen, etc.), 
das Forstdezernat (Waldabholzung und Ausgleich), das Landwirtschaftsdezernat (Flä­
chen) und die Umweltabteilung (Regenrückhaltung, Bachläufe, Wasser-/Abfallentsor­
gung) sowie die Regionalplanung an dem Planfeststellungsbeschluss beteiligt. Die 
jeweiligen Fachthemen wurden von diesen Fachbehörden im Hause bearbeitet und 
dann vom Leiter des Verkehrsdezernats als Teamleiter für den Flughafenausbau unter 
Abwägung aller Belange entschieden, berichtet Steinmetz. Daneben wurden weitere 
Träger öffentlicher Belange (Gemeinden, Behörden, Verbände) befragt. Außerdem gab 
es die bisher größte bei einem Planfeststellungsverfahren des Kasseler Regierungsprä­
sidiums erreichte Zahl an Einwendungen: Ungefähr 25.000 Einwender wendeten sich 
laut der Aussage von Herrn Steinmetz mit ca. 15.600 Einwendungen sowie weiteren 
rund 4.000 Einwendungen bei zwei Änderungsverfahren an das Regierungspräsidi­
um. Der Ausbau des Flughafens Kassel-Calden ist in der Bevölkerung, aber auch bei 
den benachbarten Kommunen und vor allem in Umweltverbänden umstritten. Die 
Flughafengegner befürchten, dass der Flugbetrieb nicht wirtschaftlich genug sei, der 
Flughafen die Region dauerhaft finanziell belasten und die Umwelt schädigen werde 
(vgl. FAZ). Im Zeitraum September/Oktober 2006 fand ein 24-tägiger Erörterungs­
termin in der Stadthalle Vellmar statt, an dem nach Auskunft von Herrn Steinmetz 
ca. 250 Menschen täglich teilnahmen. Aufgrund der Erörterungen wurden weitere 
Planungsunterlagen nachgefordert, im Laufe des Verfahrens gab es außerdem zwei 
Planänderungsverfahren zu Teilaspekten (vgl. Planfeststellungsbeschluss, S. 113 ff). Im 
Juli 2007 wurde schließlich der Planfeststellungsbeschluss auf dem Flughafengelände 
in Calden von Regierungspräsident Lutz Klein im Beisein des Hessischen Ministers 
für Verkehr und des Hessischen Finanzministers unterzeichnet. Der Planfeststellungs­
beschluss umfasst 577 gedruckte Seiten.

Das Planfeststellungsverfahren zum Flughafen Kassel-Calden „hätte keine andere Be­
hörde als ein Regierungspräsidium in dieser Zeit vernünftig abgewogen“ entscheiden 
können, ist der Dezernatsleiter Verkehr überzeugt. Weder ein Ministerium durch seine 
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Ortsferne und fehlende Bündelungsfunktion, noch ein Landkreis/eine Stadt (auf­
grund fehlenden „Know-hows“) würden für die Aufgabe infrage kommen. Der Vorteil 
des Regierungspräsidiums in diesem Verfahren sei die Konzentration aller Fachbelange 
in einem Hause gewesen. Während des Verfahrens sei es damit möglich gewesen, „im 
Ganzen“ zu denken. Die Kompromisssuche zwischen den Fachgebieten sei einfacher, 
als wenn andere Behörden beteiligt werden müssten; bei Konflikten konnte ebenfalls 
innerhalb des Hauses im Rahmen der Hierarchie entschieden werden (Teamleiter, Ab­
teilungsleiter, Behördenleitung; z.B. Wald, Naturschutz). Grundsätzlich zeige dieses 
Beispiel, dass die Verfahrensdurchführung in nur einem Hause wesentlich einfacher 
sei, so Steinmetz. 
	 Für den Dezernatsleiter ist das Planfeststellungsverfahren für das Regierungsprä­
sidium Kassel als Raumordnungsbehörde ein Vorzeigeprojekt gewesen. Einige Flug­
hafengegner – Bürgerinitiativen und Kommunen – haben bereits angekündigt, gegen 
den Planfeststellungsbeschluss vor dem zuständigen Verwaltungsgericht zu klagen (vgl. 
FAZ). Am 9. Oktober 2007 meldete die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, dass 
115 Klagen gegen den Ausbau des Flughafens beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
in Kassel eingereicht worden seien. Mit einer gerichtlichen Aufhebung des Planfest­
stellungsbeschlusses aufgrund einer schlechten Bearbeitung durch das Regierungsprä­
sidium Kassel rechnet der Dezernatsleiter nicht. Eine Entscheidung des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes wird zur Jahresmitte 2008 erwartet.

Autobahnen

Auch bei der Autobahnplanung habe das Regierungspräsidium ähnliche Vorteile wie 
bei der Planung des Flughafens in Kassel-Calden, so Steinmetz. Allerdings ist beim 
Bau von Bundesfernstraßen das Regierungspräsidium nicht Raumordnungs- oder Ge­
nehmigungsbehörde, sondern nur Anhörungsbehörde. Damit werde zwar auch beim 
Regierungspräsidium gebündelt, aber nur ein Vorlagebericht erstellt, der an das hes­
sische Wirtschaftsministerium (auch zuständig für den Verkehr) weitergeleitet wird. 
Das Wirtschaftsministerium muss schließlich den Planfeststellungsbeschluss erlassen.

Dieses Verfahren funktioniert nach der Einschätzung Steinmetz’ zwar auch, „aber 
nicht so ideal“ wie z.B. beim Flughafenausbau, wo das Regierungspräsidium sowohl 
Raumordnungsbehörde, als auch Genehmigungsbehörde sei. Mit anderen Worten: 
Anders als beim Flughafenausbau sind beim Autobahn- bzw. Bundesfernstraßenbau 
nicht alle Entscheidungs- und Planungsträger „unter einem Dach“ versammelt. Als 
Bundesauftragsangelegenheit obliegt die Ausführung des Autobahnbaus zunächst den 



339

Ländern, wie Herr Steinmetz berichtet. In Hessen sind dafür die Regierungspräsidi­
en (als Anhörungsbehörde), das Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen mit den 
regionalen Straßenbauämtern (als Fachbehörden) und das Wirtschaftsministerium 
als Planfeststellungsbehörde beteiligt. Steinmetz bezeichnet dies als keinen Idealzu­
stand und verdeutlicht seine Einschätzung am Beispiel des Flughafenausbaus. Dabei 
sei es ideal gewesen, dass das RP sowohl Anhörungs- als auch Planfeststellungsbe­
hörde war. In dieser Eigenschaft konnte schon während des Anhörungsverfahrens in 
das weitere Verfahren steuernd eingegriffen werden. Zur Vorbereitung des Planfeststel­
lungsbeschlusses müsse man sich von Anfang an durch die verschiedenen Gespräche 
und Anhörungsverfahren etc. „tasten“ und könne bereits in diesen Phasen bestimm­
te Entscheidungen treffen, so Steinmetz. Diese Entscheidungen könne aber nur die 
Planfeststellungsbehörde, nicht eine Anhörungsbehörde treffen, denn die Planfeststel­
lungsbehörde müsste dazu von Anfang an mit am Tisch sitzen. So werden zwar beim 
Anhörungsverfahren alle Fachbelange gebündelt, der Beschluss muss aber in Wies­
baden gefasst werden. Zudem ist eine Abstimmung mit der Fachbehörde nötig. Dies 
sei „kein Idealzustand“, wenngleich das Verfahren und die Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium mittlerweile optimiert seien. 
	 Zur besseren Bündelung der Fachbelange schlägt Steinmetz vor, die Planungsab­
teilungen der Straßenbauämter ebenfalls in die Regierungspräsidien zu integrieren. Als 
Vorbild nennt er das Land Baden-Württemberg, wo dieses Modell funktioniere. Auch 
Regierungspräsident Lutz Klein, Vizepräsident Dr. Neusel und Innenminister Bouffier 
sprachen sich für diese Möglichkeit aus (s. Kapitel III. 8 „Abschlussbewertung“). 

Alle Autobahnprojekte sind von großer Bedeutung für die Entwicklung des Regie­
rungsbezirkes Kassel. Sie sollen die Chancen der Region, die sich aus ihrer Mittellage 
in Deutschland und Europa ergeben, verbessern und helfen, Nordhessen zu einem 
wichtigen Logistikstandort auszubauen (vgl. Report 05, S. 18). Bei allen drei Auto­
bahnprojekten spielt nach Aussage des Verkehrsdezernatsleiters die Aufgabenbünde­
lung eine große Rolle.

Autobahn 44 und Autobahn 49
Die Autobahn A 44 als Ost-West-Verbindung verläuft derzeit aus dem Ruhrgebiet 
kommend bis nach Kassel und mündet dort auf die A 7. Nach der Wiedervereinigung 
sollte diese Verbindung in Richtung Osten weitergeführt werden, um die Wirtschafts­
räume in Sachsen und im Ruhrgebiet miteinander zu verbinden. Der Ost-West-Ver­
kehr belastet zudem stark die Bundesstraßen und an den Straßen liegenden Wohnorte 
(vgl. Report 05, S. 18/19). Es ist daher geplant, die A 44 von Kassel aus über Hessisch-
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Lichtenau – Waldkappel – Sontra weiterzuführen und kurz vor Eisenach an die  
Autobahn A 4 (Anschlussstelle Wommen) anzuschließen. Die Planung dieses Bauvor­
habens läuft nach Angaben des Verkehrsdezernatsleiters in mehreren Abschnitten, ein 
4,4 Kilometer langer Bauabschnitt bei Hessisch-Lichtenau (inklusive mehrerer Tunnel 
und Brücken) ist bereits fertiggestellt. 
	 Die Autobahn A 49 „soll unter Beachtung der regionalen Strukturen eine Ver­
bindung zwischen den Oberzentren Kassel und Gießen sicherstellen“ (Internetdarstel­
lung Hessische Straßenbauverwaltung). Die Autobahn verläuft über Kassel – Baunatal 
– Fritzlar bis in die Nähe von Borken (Neuental) und endet derzeit hier. Die A 49 soll 
später weiter über Schwalmstadt – Stadtallendorf nach Gemünden führen und dort 
kurz vor Gießen an die Autobahn A 5 angeschlossen werden. Die hessische Straßenver­
kehrsverwaltung nennt in ihrer Internetdarstellung die Planungsziele dieser Autobahn; 
sie lauten u.a. (vgl. Internetdarstellung):
–	 Abbau von Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr  
	 auf der A 7 und der A 5,
–	 Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes (insbesondere der Ortsdurchfahrten)  
	 vom überregionalen Verkehr,
–	 Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und der Erschließung der Region,
–	 Verbindung der Wirtschaftsräume Kassel und Gießen sowie der dazwischen  
	 liegenden Mittelzentren.
Dem Weiterbau bzw. der Planung beider Autobahnprojekte stehen viele naturschutz­
fachliche Probleme entgegen, wie der Verkehrsdezernent erläutert, die Projekte sind 
in der Öffentlichkeit stark umstritten. Während insbesondere die Anrainergemeinden 
der Bundesstraßen auf eine spürbare Verkehrsentlastung hoffen und die Region insge­
samt durch neue Arbeitsplätze von den Autobahnen profitieren will, klagen vor allem 
Umweltschützer gegen die Trassenführung (vgl. Report 05, S. 18 und Internetseite des 
Hessischen Rundfunks). Daher müssen die Planungsverfahren in Abschnitten erfolgen, 
die Verfahren ziehen sich über viele Jahre hin. Der Planfeststellungsbeschluss der A 49 
bis Schwalmstadt stand bei den Gesprächen mit dem Dezernatsleiter allerdings kurz 
bevor, ebenso der Erörterungstermin für den Streckenabschnitt bis Stadtallendorf. 

Weniger Schwierigkeiten macht das dritte Autobahnprojekt, die A 66. Der Verkehrsde­
zernatsleiter bezeichnet dieses Vorhaben als „Vorzeigeprojekt“, da von der Anschluss­
stelle der A 66 an die A 7 bei Fulda bis zur Regierungsbezirksgrenze mittlerweile Baurecht 
geschaffen sei. Hier wird die Lücke der A 66 (Hanau – Fulda) zwischen Schlüchtern 
und Fulda geschlossen, sodass die Autobahn – unter anderem nach dem Bau eines 
Tunnels – den derzeitigen Planungen zufolge im Jahr 2013 fertiggestellt sein wird.
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Politische Einflussnahme

Insbesondere die Verkehrsprojekte in Nordhessen stehen in einem starken politischen 
Zusammenhang, da sie einer Strukturverbesserung der Region dienen und die wirt­
schaftliche Lage stärken sollen. Der Ausbau des Flughafens Kassel-Calden und der 
Weiterbau der Autobahnen spielt damit auch eine große Rolle für die Landesregierung. 
Die politische Einflussnahme auf die Arbeit des Regierungspräsidiums vor Ort sei 
allerdings „relativ gering“, erklärt der Verkehrsdezernent auf Nachfrage. In die Ver­
fahren werde nicht hineingeredet („da würden die auch den Teufel tun“), man könne 
frei arbeiten. Die Politik fälle allein die Grundsatzentscheidung: Wir wollen einen 
Flughafen, eine Autobahn.
	 Steinmetz unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer Bündelungsbehörde, 
insbesondere dann, wenn viele unterschiedliche Fachbelange zu konzentrieren seien 
und mehrere Kommunen von einem Vorhaben betroffen sind. Als weitere Beispiele 
aus dem Verkehrsbereich nennt Steinmetz die Weiterführung der Straßenbahnlinien 
von Kassel nach Baunatal und nach Hessisch Lichtenau. Diese Projekte seien vom Ver­
kehrsdezernat des Regierungspräsidiums nach einheitlichen Kriterien und Richtlinien 
bearbeitet worden. Nach Steinmetz’ Einschätzung hätte es nie funktioniert, wenn die  
verschiedenen Kommunen (vor allem im Fall Hessisch Lichtenau: zwei Landkreise und 
verschiedene Städte und Gemeinden) diese Arbeiten hätten übernehmen müssen. 

Aus Abfall wird Energie

III. 1.1.2 Müllheizkraftwerke 

Vom Regierungspräsidium Kassel wurden im Jahr 2006/2007 neben den bereits be­
schriebenen Verkehrsprojekten auch im Abfallbereich zwei Großprojekte betreut, 
nämlich die Genehmigungsverfahren für die beiden Müllheizkraftwerke in Heringen 
und Korbach. Der zuständige Dezernatsleiter des Abfallwirtschaftsdezernates, Rainer 
Werneburg, erklärte am Beispiel des MHKW Heringen die Projekte. 
	 Die Müllheizkraftwerke (Fachbegriff: Industrieheizkraftwerke zur energetischen 
Verwertung von Abfällen) dienen zur Energiegewinnung durch Müllverbrennung. 
Beide Kraftwerke sollen industriell genutzt werden, d.h. ihre Energie wird für die In­
dustriebetriebe benötigt, auf deren Gelände die Kraftwerke auch entstehen. Nach Aus­
kunft von Herrn Werneburg gibt es in Deutschland derzeit 70 Abfallverbrennungsan­
lagen. Vor allem durch die bei der Verbrennung des Abfalls entstehenden Abgase seien 
die Anlagen vor allem bei der betroffenen Bevölkerung umstritten, i.d.R. bildeten sich 
Bürgerinitiativen gegen die Kraftwerke.
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Die beiden geplanten Anlagen im Regierungsbezirk Kassel:
–	 Das Industrieheizkraftwerk der Firma Kali und Salz (K + S) in Heringen.  
	 Das Unternehmen will durch die Verbrennung von Abfällen die Energiekosten  
	 senken. Ein Tochterunternehmen des Energiekonzerns E.ON (BKB AG,  
	 Helmstedt) soll dieses Kraftwerk betreiben und die Firma K + S mit Energie  
	 beliefern (vgl. auch: K + S: Müllheizkraftwerk Heringen). Die geplante  
	 Anlage in Heringen sei mit einer Verbrennungsleistung von 270.000 Tonnen  
	 Abfall pro Jahr „relativ groß“ (Vergleich: Das MHKW Kassel verbrennt nach  
	 Auskunft des Dezernatsleiters 160.000 Tonnen/Jahr);
–	 das Industrieheizkraftwerk der Conti AG in Korbach; auch hier sollen laut  
	 Herrn Werneburg die Energiekosten durch den Betrieb einer eigenen  
	 Abfallverbrennungsanlage gesenkt werden. Betreiber ist ebenfalls ein Energie- 
	 unternehmen (MVV, Mannheim). Die Anlage sei allerdings mit einer Leistung  
	 von 75.000 Ton-nen/Jahr (vgl. WLZ, 18. 06. 2007) wesentlich kleiner als in  
	 Heringen.

Für die Genehmigung beider Anlagen sind im Regierungspräsidium Kassel zwei Ver­
fahren notwendig: 
–	 Ein förmliches Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz  
	 mit Öffentlichkeitsbeteiligung (d.h., Bürger können Einsicht nehmen, Einwände  
	 vortragen, es gibt einen Erörterungstermin);
–	 eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Mit dieser „doppelten Prüfung“ ist laut Herrn Werneburg ein besonders sorgfältiges 
Verfahren gewährleistet. 

Hintergrund für den derzeitigen Anlagenboom
Mit einer Änderung des Abfallrechts wurde 1993 verfügt, dass nur noch als ungefähr­
lich eingestufte bzw. entsprechend behandelte Abfälle auf Deponien gelagert werden 
dürfen. Damit darf auch kein unsortierter Hausmüll mehr auf Deponien gebracht 
werden. Bis 2005 galt allerdings eine Übergangsfrist, um den Entsorgungsträgern eine 
Möglichkeit zu geben, alternative Beseitigungsanlagen zu errichten. 
Statt der Deponierung wurden seither neue Verfahren zur Müllbeseitigung bzw. Un­
schädlichmachung gefährlicher Abfälle entwickelt, sodass der überbleibende ungefähr­
liche Abfall verbrannt oder auf einer Deponie gelagert werden kann. Als Beispiele 
nennt Herr Werneburg die Herstellung von Trockenstabilat (hoher Brennwert) oder 
verschiedene Verfahren der mechanisch-biologischen Behandlung.



343

	 In Nordhessen entschieden sich vier der sechs Landkreise für die Trockensta­
bilat-Methode; das beauftragte Unternehmen ging allerdings sechs Monate vor dem 
Stichtag im Jahr 2005 nach Aussage von Herrn Werneburg in Insolvenz. Das Regie­
rungspräsidium Kassel erteilte den Kreisen daraufhin eine Zwischenlagergenehmigung 
des Abfalls auf den vorhandenen Deponien für maximal drei Jahre. Damit sei ein 

„Entsorgungsnotstand abgewendet“ worden, der Abfall muss allerdings nach der Zwi­
schenlagerung entsorgt werden.
	 Vor diesem Hintergrund gibt es bundesweit derzeit sehr viele Planungen von 
Müllheizkraftwerken, berichtet der Dezernatsleiter; alle geplanten Anlagen würden 
aber nicht ausgelastet werden können, da dazu nicht genug Abfall vorhanden ist. Im 
Jahr 2009 wird nach Auskunft von Herrn Werneburg der Bedarf in Deutschland ver­
mutlich gedeckt sein. Daher sei es im Moment wichtig, so schnell wie möglich zu 
planen, damit die Unternehmen Verträge mit Müllzulieferern abschließen und ihre 
Anlagen auslasten können. Es bestehe also ein hoher zeitlicher Druck.

Beispiel Heringen
Beginn der Planungen für das Müllheizkraftwerk Heringen war 2005, im April 2006 
wurden dann die Antragsunterlagen durch den Antragssteller eingereicht und im Juni 
öffentlich ausgelegt. Die Schwierigkeit des Verfahrens ergibt sich durch die Lage der 
Anlage im Grenzgebiet zu Thüringen.
	 Da es zunächst auf hessischer Seite kaum Proteste gegen die Planungen des 
Unternehmens gab, sei das Regierungspräsidium von einem ruhigen Verfahren ausge- 
gangen. Auf der thüringischen Seite habe dann allerdings ein Landtagsabgeordneter 
das Thema aufgegriffen und in den thüringischen Gemeinden Informationsveranstal­
tungen durchgeführt. Bei diesen Veranstaltungen hätten „Reisende in Sachen Müllver­
brennung“, die als Sachverstand von den Umweltverbänden eingeladen waren und die 
man in Deutschland bei ähnlichen Verfahren immer wieder antreffe, „Horrorszenarien“ 
vermittelt, so der Dezernatsleiter. Plötzlich habe es daher 7.000 Einwendungen gegen 
die Anlage (davon 800 aus Hessen) gegeben, darunter waren auch thüringische Kom­
munen.
	 Das Regierungspräsidium sei von dieser großen Anzahl an Einwendungen über­
rascht worden. Da das Abfalldezernat nicht mit so vielen Einwendungen gerechnet 
hatte, hatte das RP nur vier Wochen Zeit zwischen dem letzten möglichen Tag der 
Einwendungen und dem Erörterungstermin eingeplant. Damit es zu keiner Verzöge­
rung des Erörterungstermins kam, wurde ein Fachbüro zur Unterstützung herange­
zogen, um alle Einwendungen bearbeiten zu können; die Kosten dafür (fast 200.000 
Euro) übernahm der Antragssteller. So konnte der Erörterungstermin gehalten werden. 



344

Die Erörterung fand schließlich termingerecht in Heringen statt; statt geplanter drei, 
dauerte die Erörterung aber sieben Tage (jeweils 9 bis 20 Uhr), moderiert wurde die 
Veranstaltung vom Dezernatsleiter und von dem Verfahrensführer des Regierungsprä­
sidiums. Anwesend waren Vertreter des Regierungspräsidiums, der Antragssteller und 
der Fachbehörden sowie die Fachbeistände der Einwender, etwa 300 Einwender sowie 
Vertreter der Presse.
	 Während des Erörterungsverfahrens habe in der Halle eine „emotionsgela­
dene Stimmung“ geherrscht, so Werneburg, vor allem auf Seiten der Einwender aus 
Thüringen. Er habe daher in seiner Begrüßung bereits deutlich gemacht, dass das  
Regierungspräsidium das Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß durchführe. Dar­
auf wies auch Regierungspräsident Klein bei der Genehmigung im März 2007 hin. 
Die Genehmigung habe nicht im Ermessen der Behörde gelegen, sondern der Antrags­
steller habe „ein Recht auf die Erteilung der Bau- und Betriebsgenehmigung, wenn 
er die gesetzlichen Vorgaben erfüllt“, die zu den weltweit strengsten gehörten (vgl. 
Werratal-News, 28. 03. 2007). 
	 Eine Schwierigkeit für den Verhandlungsführer des Regierungspräsidiums sei die 
hohe Emotionalität gewesen, mit der er während der Erörterungen umgehen musste, 
berichtet Werneburg. Beispielsweise berichteten einige Betroffene von ihren Krebs­
erkrankungen; in einem Fall sei Werneburg aufgestanden und habe eine schwerkranke 
Frau umarmt. Es sei daher wichtig gewesen, alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen 
und die Argumente und die hohe Emotionalität der Einwender zu verstehen, da die 
Region durch den Kali-Bergbau bereits unter einer Vorbelastung leide.
	 Beim Erörterungstermin wurden von den Einwendern 80 Anträge gestellt; diese 
finden sich in einem 200-seitigen Ergebnisprotokoll des Erörterungstermins wie­
der, das an alle Beteiligten verteilt und zu dem Antragssteller und Fachbehörden um 
Stellungnahmen gebeten wurden. Anschließend wurde vom RP der Genehmigungs­
bescheid vorbereitet und im März 2007 erlassen. Gegen den Bescheid wurde sofort 
nach Veröffentlichung von den Anlagengegnern Klage beim Hessischen Verwaltungs­
gerichtshof in Kassel erhoben.
	 In Korbach verlief das Verfahren ähnlich; der Genehmigungsbescheid wurde im 
Juli 2007 ausgehändigt, auch hier ist ein Klageverfahren anhängig.
	 Das letzte Großprojekt dieser Art war eine Änderung des Müllheizkraftwerks 
Kassel (1993/94). Dass zwei so große Verfahren nun zeitgleich abgearbeitet werden 
mussten, sei für den Verfahrensführer eine extreme Belastung gewesen, berichtet der 
Dezernatsleiter. Täglich könnten solche Großverfahren nicht bewältigt werden. Das 
nächste größere Projekt, das allerdings auch nicht so stark umstritten sei, ist der Bau 
eines Biomassekraftwerk (insbesondere für Holz) in Kassel.
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	 Auch Herr Werneburg unterstreicht, dass bei der Durchführung solcher Verfah­
ren ein großer Vorteil sei, dass alle Fachbehörden unter einem Dach zusammengefasst 
sind und man unmittelbaren und persönlichen Kontakt zu den zuständigen Mitar­
beitern habe. Insbesondere im Fall des Kraftwerkes in Heringen habe es zusätzlichen 
Abstimmungsbedarf innerhalb des Hauses gegeben, da die Anlage auf einer alten De­
ponie errichtet werden soll.

Ebenfalls umstritten

III. 1.1.3 Salzleitung 

Ein weiteres Großprojekt, das das Regierungspräsidium Kassel auch in Zukunft noch be­
schäftigen wird, ist die Planung einer Salzwasserleitung an die Werra. Auch hier ist die 
Firma K + S Antragssteller, auch dieses Projekt wird in der Öffentlichkeit stark diskutiert.
	 Das Unternehmen K + S baut in Osthessen unter Tage Salz ab. Der bei dem Ab­
bau anfallende Abraum wird im Werk Neuhof (bei Fulda) auf einer Abraumhalde 
gelagert, die mittlerweile riesige Ausmaße annimmt: Sie ist 1,2 Kilometer lang, 880 
Meter breit und 200 Meter hoch; zu den gelagerten 96 Millionen Tonnen Abraum 
kommen jährlich bis zu drei Millionen Tonnen hinzu. Der Abraum besteht zu 85 Pro­
zent aus Kochsalz, das mit anderen Stoffen sowie mit Ton verunreinigt ist (vgl. hr-
online, 15. 03. 2007). Durch Niederschläge wird Salz aus dem Abraum ausgewaschen, 
sodass das Niederschlagswasser der Halde aufgefangen und entsorgt werden muss, um 
nicht in das Grundwasser einzudringen. Dieser Salzwasseranfall ist nicht abhängig von 
der Produktion, sondern abhängig von der Niederschlagsmenge und liegt bei 0,5 bis 
0,7 Millionen Kubikmetern pro Jahr (vgl. RP Kassel: Salzabwasser). 
	 Um das Salzwasser ableiten zu können, plant die Firma K + S eine unterirdische 
Abwasserleitung, die das verunreinigte Wasser von der Halde zum Werk Philippsthal 
an die Werra transportieren soll. Dort solle die Lauge in der Produktion genutzt und 
anschließend in die Werra geleitet werden (vgl. hr-online, 15. 03. 2007). Die Leitung 
wäre nach Auskunft des Abteilungsleiters Umweltschutz des Regierungspräsidiums 
Kassel, Ernst Bergbauer, 65 Kilometer lang und hätte einen Durchmesser von 300 
Millimetern. Der aus 16 Ordnern bestehende Antrag für die Leitung wurde nach sei­
ner Auskunft am 6. Juli 2007 beim Regierungspräsidium eingereicht. Das Projekt soll 
in den Regionalplan 2008 aufgenommen werden; die Aufnahme ist nach Bergbauers 
Auskunft allerdings strittig. Bei zwei Sitzungen des Haupt- und Planungsausschusses 
gab es ein Stimmenpatt von neun gegen neun Stimmen. Voraussichtlich im Sommer 
2008 werde daher die Regionalversammlung darüber entscheiden.
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Im Regierungspräsidium Kassel sind in der Abteilung III zwei Verfahren zur Genehmi­
gung der Salzleitung notwendig:
–	 ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren zum Bau und Betrieb der Leitung,
–	 eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des Salzabwassers in die Werra.
Bereits jetzt leitet die Firma K + S Salzabwasser in die Werra ein. Die derzeitige Erlaub­
nis gilt nach Aussage des Abteilungsleiters bis 2012 und erlaubt dem Unternehmen, 
2.500 Milligramm Chlorid je Liter in die Werra einzuleiten. Auch in diesem Verfahren 
werden damit die Vorteile des Regierungspräsidiums als Bündelungsbehörde deut­
lich. Wasserdezernat und Bergaufsicht haben unter der Leitung von Abteilungsleiter 
Bergbauer ein Team gebildet, das das gesamte Verfahren „in einer Hand“ durchführen 
wird. 

Öffentliche Diskussion
In der Öffentlichkeit führt das Projekt zu einer starken Diskussion um die Versalzung 
der Werra. Anwohner, Gebietskörperschaften und Umweltverbände befürchten, dass 
Werra und Weser durch die Salzeinleitung noch weiter geschädigt würden (vgl. auch: 
hr-online, 15. 03. 2007). Die Diskussion werde sehr emotional geführt, so Herr Berg­
bauer. Auch das Land Hessen möchte einerseits den Fluss sauber halten, andererseits 
aber die 4.400 Arbeitsplätze in der Kali-Industrie in der strukturschwachen Region 
nicht gefährden. Daher sollten mögliche Alternativen zu der Salzeinleitung geprüft 
werden.

Wann mit einer Entscheidung über den Antrag und mit welchem Ergebnis zu rech­
nen ist, lässt sich derzeit nicht voraussagen. Zwischenzeitlich ist auf einstimmigen 
Beschluss das Umweltausschusses des Hessischen Landtages ein sogenannter „Runder 
Tisch“ gebildet worden, der im März 2008 seine Arbeit aufgenommen hat und Per­
spektiven aufzeigen soll, wie die Salzbelastung in der Werra langfristig entscheidend 
reduziert werden kann.

Fazit 

Die vier Beispiele für die aktuellen Großprojekte, die durch das Regierungspräsidium 
Kassel betreut werden, zeigen nicht nur die Vorteile der Bündelungsfunktion der Mit­
telinstanz auf. Sämtliche notwendigen Verfahren können innerhalb eines Hauses von 
den verschiedenen Fachgebieten bearbeitet werden, für einige Großprojekte wurden 
dazu sogar eigene Teams aus den Mitarbeitern der verschiedenen Dezernate gebildet. 
Damit wird der Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand geringer und die Verfah­
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ren können schneller abgearbeitet werden. Am Beispiel dieser großen Verfahren wird 
auch ein Wandel in der Aufgabenwahrnehmung des Regierungspräsidiums deutlich. 
Mit den Großprojekten, die in den letzten Jahren gehäuft auftraten, war in allen Fällen 
auch eine starke, oft sehr emotionale öffentliche Diskussion verbunden. Zum Teil – wie 
insbesondere der Flughafen Kassel-Calden und die Salzleitung zur Werra zeigen – sind 
die Vorhaben in der Öffentlichkeit stark umstritten, und zwar nicht nur bei Umwelt­
schützern, sondern auch in der Bevölkerung und sogar bei den Gebietskörperschaften 
wie Kommunen, Kreisen und im Falle der Salzleitung sogar bei den Bundesländern. 
Alle Projekte haben zudem starke Auswirkungen auf die strukturschwache Region 
Nordhessen, denn mit ihnen sind eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und die Stärkung 
der Region verbunden; sei es durch die Verkehrsprojekte wie dem Flughafen und den 
Autobahnen, mit denen die Region als bedeutender Logistikstandort und Tourismus­
ziel in der Mitte Europas gestärkt werden soll, oder seien es die Müllheizkraftwerke 
und die Salzleitung, von deren Bau möglicherweise das Überleben einiger der nur we­
nigen großen Industriebetriebe der Region abhängt. Schließlich spielt in allen Fällen 
der Umwelt- und Naturschutz eine bedeutende Rolle, um die Lebensqualität in der 
Region zu erhalten und den Tourismus zu fördern. Zusammengenommen bedeutet 
dies, dass die Mitarbeiter des Kasseler Regierungspräsidiums bei ihren Entscheidungen 
eine große Verantwortung für die Region tragen und die verschiedenen Interessen und 
Argumente im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sorgfältig gegeneinander abwägen 
müssen. Alle Gesprächspartner bestätigten, dass das Kasseler Regierungspräsidium be­
müht sei, diese Verfahren so sorgfältig wie möglich zu führen.
	 Damit werden ganz neue Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt, was auch 
Regierungspräsident Lutz Klein im Interview bestätigte: Die Mitarbeiter des Regie­
rungspräsidiums werden heute bei Genehmigungsverfahren „mit mehreren hundert 
Betroffenen, mit mehreren Fernsehanstalten, Rundfunk, schreibender Presse und Be­
gleitdemonstrationen“ konfrontiert. Vor zehn bis zwanzig Jahren sei dies noch nicht 
der Fall gewesen. Es reiche daher nicht mehr aus, allein „gut mit dem Stift in der Hand“ 
zu sein. Die Mitarbeiter müssten auch „diese sehr gefühlsbetonten Sitzungen leiten“, 
vor mehreren hundert Menschen die Argumente vortragen und dürften sich dabei 
nicht beirren lassen, wenn ihre Antwort „in höhnischem Gelächter oder Gepfeife und 
Gejohle untergeht.“ Das Regierungspräsidium Kassel versuche, den Mitarbeitern mit 
Schulungen zu helfen, erläutert der Regierungspräsident, doch durch das gestiegene 
Umweltbewusstsein werden auch höhere fachliche Anforderungen an die Mitarbeiter 
gestellt, die Genehmigungsverfahren seien wesentlich komplizierter geworden. Es ist 
für den Regierungspräsidenten daher von besonderer Bedeutung, dass das Regierungs­
präsidium in den vergangenen Jahre „eine Reihe wichtiger Entscheidungen […] und 
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immer schwieriger werdende Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen“ habe 
und diese Arbeit, die im Laufe der Genehmigungsprozesse oft von heftigen Diskussi­
onen begleitet wurde, auch von Gerichten bestätigt werde. 
	 Auch in anderen Bereichen werden diese neuen Anforderungen an die Mitarbei­
ter des Regierungspräsidiums deutlich. Als Beispiel nennt Lutz Klein die Abschiebung 
von Asylbewerbern: Die Verfahren seien teilweise „sehr emotionsbeladen“, so Klein:
	 „Da bilden sich Bürgerinitiativen bis dahin, dass die Kirchen solche Personen aufneh-
men. Da sind aufwendige, langwierige Verfahren erforderlich, die auch Mitarbeiter nicht 
kalt lassen […]. Und die Verfahren zeigen, was die Mitarbeiter heute für eine Belastung 
aushalten müssen, welche fachlichen Fragen sie abarbeiten müssen und sie zeigen, wie 
kompliziert das Leben teilweise geworden ist.“

„Eine wesentliche Aufgabe“

III. 1.2 Katastrophenschutz

In ihrer Argumentation zur Diskussion um die Mittelinstanz führen sowohl Becker 
als auch Hillmann (s. Kapitel I. 1 „Definition“) die Koordinierungsfunktion im Kata­
strophenfall als einen Vorteil der Regierungspräsidien an. In der weiteren Literatur 
wird diesem Aspekt kaum Beachtung geschenkt. Im Zusammenhang mit der Zentra­
lisierung der medizinischen Dezernate des Regierungspräsidiums Kassel bringt dies 
auch Regierungspräsident Klein zum Ausdruck: „Was vielfach heute bei Entschei­
dungsfindungen ausgeblendet wird: Es gibt auch den Katastrophenschutzfall.“ Klein 
deutet damit an, dass bei der Entscheidung über die Verlagerung von Aufgaben (wie 
hier im Medizinalbereich, s. Kapitel II. 2.3 „Die Abteilung für Inneres und Soziales“) 
und insgesamt bei der Diskussion um den Fortbestand der Regierungspräsidien  
in Deutschland der Katastrophenschutzaspekt häufig unberücksichtigt bleibt. Doch 
genau die Befähigung der Regierungspräsidien, „aufgrund ihrer eigenen vielfältigen 
Zuständigkeiten“ und durch ihre „ständige Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
und Einrichtungen“ (Becker, S. 90) spontan in den unterschiedlichsten Fällen koor­
dinierende Aufgaben übernehmen zu können, dürfte bei keiner anderen Behörde in 
diesem Umfange möglich sein, als bei den Regierungspräsidien. Diese situationsab­
hängige Koordinierungsfunktion abseits der täglichen Aufgaben ist sicherlich auch bei 
vielen anderen Problemfällen und insbesondere bei der Bündelung regionaler Inter­
essen von Vorteil, kommt aber besonders auch im Katastrophenschutz zum Tragen. 
Durch die öffentlichen und politischen Debatten u.a. um die „innere Sicherheit“ spielt 
der Katastrophenschutz in den letzten Jahren wieder eine größere Rolle, nachdem mit 
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dem Ende des Kalten Krieges der Katastrophenschutz in der öffentlichen Diskussion 
kaum behandelt wurde. Als aktuelle Stichworte seien Terroranschläge, Vogelgrippe 
und Klimawandel genannt. Sowohl bei Seuchen (bei Tieren und bei Menschen), bei  
Naturkatastrophen (Hochwasser, Sturm, Schnee, etc.) und Großschadensfällen (Wald-/ 
Großbrände, Eisenbahn- oder Gefahrgutunfälle, etc.) als auch im Falle terroristischer 
Anschläge kann durch das Regierungspräsidium wertvolle Hilfe geleistet werden.
	 Wie Becker feststellt (vgl. S. 90), beginnt dieser Katastrophenschutz bereits bei 
der Vorbereitung auf den Ernstfall: Im Regierungspräsidium Kassel ist zunächst das 
Dezernat 15.2 für den „Brand- und Katastrophenschutz“ zuständig. Als obere Aufsichts­
behörde führt das RP die Aufsicht über die Brand- und Katastrophenschutzbehörden 
der Landkreise und kreisfreien Städte und berät in fachtechnischen Angelegenheiten auch 
die Kommunen. Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ist das Regierungs­
präsidium unter anderem für die Unterhaltung und Überwachung der Katastrophen­
schutzeinheiten zuständig, führt Übungen durch und betreut die Funktechnik und IuK-  
Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes (vgl. Geschäftsverteilungsplan 2007,  
S. 50/51). Neben dem Brandschutzdezernat spielen im vorbeugenden Katastrophen­
schutz beispielsweise aber auch das Verbraucherschutzdezernat im Bereich der Tier­
seuchenbekämpfung oder das Dezernat 31.2 – Hochwasserschutz – eine wichtige Rolle.
	 Im Katastrophenfall stehen im Regierungspräsidium außerdem Fachkräfte aus 
allen anderen Aufgabenfeldern des Hauses – beispielsweise aus dem Umwelt- und Ar­
beitsschutz oder dem Bergbau – sofort zur Verfügung. Daneben kann das Regierungs­
präsidium die Katastrophenschutzeinheiten überörtlich koordinieren und steuern – 
ein wichtiger Aspekt, da Katastrophenlagen, wie z.B. die Hochwasser der vergangenen 
Jahre zeigen, in der Regel nicht lokal begrenzt sind. Becker nennt einige Beispiele: 
Steuerung der Hilfskräfte und der Anforderung von Unterstützung z.B. der Bundes­
wehr; Evakuierung, Versorgung und Unterbringung von Krankenhauspatienten und 
Heimbewohnern; Tierschutzmaßnahmen, Verkehrsmaßnahmen; Öffentlichkeitsar­
beit (vgl. Becker, S. 90). Kommunen können aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten 
und durch ihre örtliche Gebundenheit diese überörtlichen Koordinierungsaufgaben 
genauso schlecht wahrnehmen wie etwa ein Ministerium, das womöglich zu weit vom 
Ort des Geschehens entfernt wäre:

	 „Es ist dies ein Beispiel dafür, wie es in der Praxis darauf ankommen kann, dass eine 
insoweit kompetente überörtliche Stelle auf eine Vielzahl abzustimmender Entscheidungen 
und Maßnahmen von weiträumiger Bedeutung hinwirken kann.“ (Becker, S. 90). 

Unter diesem Aspekt könnte die Ausgliederung der Polizei ein Hindernis im Katastro­
phenfall sein, da die Wege nun länger geworden sind; durch den Beibehalt der regio­
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nalen Koordination durch die Polizeipräsidien (vgl. Kapitel II. 2.3.2 „Die Polizei“) ist 
aber eine ortsnahe Zusammenarbeit weiter gewährleistet.
	 Schwerer wiegt nach Einschätzung von Regierungspräsident Lutz Klein die Zen­
tralisierung des Medizinal- und Pharmaziewesens im Regierungspräsidium Darmstadt. 
Im Katastrophenfall müsse ein Mediziner im Hause sein, so Klein, um im Krisen­
stab mitarbeiten zu können. Das Argument, durch die modernen Kommunikations­
methoden könne der Mediziner aus Darmstadt dem Stab zugeschaltet werden, weist 
der Regierungspräsident zurück:

	 „Wenn Sie sich mit den Regierungspräsidenten in Sachsen unterhalten, die nun Oder- 
und Elbehochwasser hinter sich haben, dann werden Sie feststellen, dass alle modernen 
Kommunikationsmethoden nicht funktioniert haben, weil sie schlichtweg […] abgesoffen 
sind.“ (Lutz Klein)

Und nicht nur durch Hochwasser, auch durch Stromausfälle, Sturm oder technische 
Defekte kann Kommunikationstechnik ausfallen. Ein Arzt in Darmstadt helfe daher 
im Katastrophenfall wenig, so Klein, man brauche einen Arzt vor Ort im Krisenstab. 
Dieser Gesichtspunkt sei bei der Entscheidung über die Zentralisierung des Medizinal- 
und Pharmaziewesens zu kurz gekommen.
	 Beckers Warnungen, die Regierungspräsidien in Niedersachsen auch wegen ihrer 
Koordinierungsfunktion im Katastrophenfall nicht abzuschaffen, scheinen übrigens 
bestätigt. In einer Pressemitteilung kritisiert der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion in Niedersachsen, Heiner Bartling, die fehlende Koordination wäh­
rend des Elbe-Hochwassers im Jahr 2006. In der Pressemitteilung heißt es: 

	 „Die Verantwortlichen vor Ort vermissen jegliche Koordinierung von Seiten des 
Landes. […] Dort, wo 2002 [erstes Elbehochwasser, d. Verf.] die Bezirksregierung Lüneburg 
war, ist jetzt ein Vakuum.“ (vgl. Pressemitteilung Hochwasser). 

Bereits die rechtzeitige Weitergabe der Wasserstandsprognosen zur Warnung der Ge­
meinden habe nicht funktioniert, sodass Schutzmaßnahmen nicht rechtzeitig hätten 
ergriffen werden können, bemängelt Bartling. 

Aus den vergangen vierzig Jahren seien vier Beispiele genannt, in denen die Fach- und 
Koordinationsmöglichkeiten des Regierungspräsidiums Kassel bei schweren Unglücks­
fällen von Bedeutung waren.

Keine Katastrophe, aber eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung beschäftigten 
Gesundheits- und Veterinärdezernat des Regierungspräsidiums im Jahr 1967, wie in 
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der Sonderakte „wichtige Ereignisse“ (Band I) vermerkt ist. Gleichzeitig stellt dieses 
Beispiel eine der in seiner Geschichte wohl ungewöhnlichsten Aufgaben des Regie­
rungspräsidiums Kassel dar.
	 In Marburg erkrankten damals nach einem Bericht des Dezernates I/6a (Gesund­
heitswesen/Seuchenbekämpfung) 23 Personen an einer „außerordentlich schwer ver­
laufenden Infektionskrankheit.“ Fünf Patienten starben nach diesem Bericht an der 
Krankheit. Daraufhin mussten in dem betroffenen Arzneimittelbetrieb, in dem die 
Krankheit offenbar durch eine Infektion mit Affenmaterial ausgebrochen war, „erheb­
lich einschneidende Abwehrmaßnahmen im Zusammenwirken von Gesundheitsbehör­
de und Veterinärbehörde getroffen werden.“ Das Gesundheitsdezernat des Regierungs­
präsidiums Kassel koordinierte diese Zusammenarbeit der unterschiedlichen Stellen bei 
der Eindämmung der Krankheit und der Suche der bis dahin unbekannten Erreger: 

	 „Da bei dieser gemeingefährlichen Krankheit in den ersten Wochen nach Auftreten 
der ersten Fälle weder die Krankheitserreger noch die Ansteckungswege bekannt waren, war 
eine umfangreiche Ermittlungstätigkeit, deren Spuren bis nach Uganda (Afrika) führten, 
von hier aus zu betreiben. Zwecks Koordinierung der Seuchenabwehr musste der zustän-
dige Medizinaldezernent des Hauses sich häufig nach Marburg begeben […].“ (Wichtige 
Ereignisse, Band I)

Wie sich schließlich herausstellte, wurde die Krankheit von einer Affenart aus Uganda,  
den grünen Meerkatzen, im Forschungslabor in Marburg auf die Menschen über­
tragen. Die Krankheit zählt zu den hämorrhagischen Fiebern und wurde nach dem 
Ausbruchsort „Marburg-Virus“ (bzw. Marburg Hämorrhagisches Fieber, MHF) be­
nannt (vgl. Auswärtiges Amt, 1). 

Drei schwere Unglücksfälle forderten in der Folgezeit ebenfalls die Bündelungs- und 
Koordinierungskompetenzen des Regierungspräsidiums und die Fachkenntnisse seiner 
Mitarbeiter:

Im Jahr 1973 kam es in Baunatal-Guntershausen (Landkreis Kassel) zu einem schweren 
Eisenbahnunglück, bei dem 13 Menschen getötet sowie 25 schwer und 40 leicht ver­
letzt wurden. Das Unglück wurde in der Sonderakte „wichtige Ereignisse“ (Band II) 
festgehalten; danach übernahm die Schutzpolizei des Regierungspräsidiums Kassel die 
Einsatzleitung an der Unfallstelle. 

Am 26. April 1986 explodierte im Kernkraftwerk Tschernobyl in der damaligen UdSSR 
(Nordukraine) ein Reaktorblock, große Mengen radioaktiver Stoffe wurden bei der 
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Explosion freigesetzt (vgl. Niedersächsisches Sozialministerium). Auch wenn damit 
der Regierungsbezirk Kassel nicht direkt betroffen war, so erforderte dies doch die Ein­
richtung eines Krisenstabes im Zivilschutzdezernat (14b) des Regierungspräsidiums, 
der laut Sonderakte (wichtige Ereignisse, Band II) vierzehn Tage im Schichtbetrieb 
rund um die Uhr im Einsatz war, um die Kommunikation mit den nachgeordneten 
Behörden und dem Ministerium aufrecht zu erhalten und den Einsatz und die Ablö­
sung der ABC-Züge des Katastrophenschutzes am Grenzübergang Herleshausen zu 
organisieren. Mit diesem Einsatz wollte man die Einschleppung von Strahlung auf 
dem Landwege vermeiden. Durch Wind und Regenwolken wurde die Radioaktivität 
zudem durch die Luft nach Norden und Westen transportiert (vgl. Niedersächsisches 
Sozialministerium). Nach Auflösung des Krisenstabes übernahmen laut Sonderakte 
die einzelnen Fachdezernate (Gesundheit, Lebensmittel, Entsorgung, etc.) die Auf­
gaben. Das Zivilschutzdezernat fasste anschließend die Erfahrungen zusammen, um 
in Zukunft „schnell und konsequent“ handeln zu können; der Dezernent wurde zum 
Hessischen Innenministerium abgeordnet, um an einer entsprechenden Kabinettsvor­
lage mitzuwirken.

Das wohl schwerste Unglück der Nachkriegsgeschichte auf dem Gebiet des Regie­
rungsbezirkes Kassel ereignete sich am 1. Juni 1988 in der Schachtanlage Stolzenbach 
des Braunkohlebergwerkes in Borken. Unter Tage kam es zu einer schweren Explosion, 
durch die auch über Tage die Schachtanlagen völlig zerstört wurden. Sieben Menschen 
wurden dabei über Tage verletzt, 57 Bergarbeiter unter Tage in der Grube eingeschlos­
sen. Nach drei Tagen konnten sechs von ihnen gerettet werden, die übrigen 51 wurden 
bis zum 10. Juni tot geborgen. Neben Feuerwehren und Rettungsdiensten aus dem 
Schwalm-Eder-Kreis wurden auch Hilfskräfte aus den umliegenden Landkreisen, so­
fort auch aus der Stadt Kassel, alarmiert. Für die gefährliche Arbeit unter Tage wurden 

„Grubenwehren und Bergwerksspezialisten aus dem gesamten Bundesgebiet angefor­
dert“ (vgl. Berufsfeuerwehr Kassel, S. 73). 
	 Der damalige Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke berichtet, dass das Regie­
rungspräsidium Kassel nach dem Unglück während der Zeit der Bergung mit sei­
nen Fachleuten immer vor Ort gewesen sei, unter anderem mit den Bereichen Was­
ser und Bergbau sowie der Schutz- und Kriminalpolizei. „Das waren harte Tage“, so 
Dr. Wilke, „aber unsere Mitarbeiter haben sehr gut gearbeitet.“ Er selbst sei eben­
falls nach Borken gefahren „und habe dort zumindest die Öffentlichkeitsarbeit ko­
ordiniert“, erinnert sich der ehemalige Regierungspräsident. Auch wurden durch das 
RP die zahlreichen Hilfskräfte eingewiesen, „obwohl der Landrat eigentlich zuständig  
war.“ 
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	 Die Koordinationsfunktion in Katastrophenfällen nennt Dr. Wilke aus dieser Er­
fahrung heraus eine „wesentliche Aufgabe“ des Regierungspräsidiums, die manchmal 
vergessen werde.
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Ist das Regierungspräsidium noch ein klassisches Regierungspräsidium?

III. 2 	 Aufgabenwandel und Funktion

In Teil I wurden den Regierungspräsidien typische Aufgaben und Funktionen zuge­
wiesen. Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden die einzelnen Aufgaben des Regierungs­
präsidiums Kassel und ihr Wandel in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten dargestellt. 
Hier soll nun versucht werden, einen Überblick darüber zu geben, inwieweit die in der 
Literatur gefundenen typischen Aufgaben und Funktionen der Regierungspräsidien 
heute mit dem Regierungspräsidium Kassel übereinstimmen.

Gewinn und Verlust
Der Aufgabenwandel

„Die Aufgaben des Regierungspräsidiums wechselten im Laufe seiner Geschichte. Es wurden 
Aufgaben ein- und ausgegliedert. Das ist typisch für eine aufgabenübergreifende Mittelbe-
hörde, die als Verwaltungsbehörde für die Landesministerien fungiert.“ (Herbert Schestag)

Die Aufgaben (bzw. in Fonks Worten: Zuständigkeiten) des Regierungspräsidiums 
Kassel haben sich in den vergangen Jahrzehnten in drei Bereichen verändert:
–	 in ihrem Bestand: Neue Aufgabenbereiche kamen hinzu, andere fielen aus  
	 unterschiedlichen Gründen weg;
–	 in ihren Inhalten bzw. ihrer Gewichtung: Einige Aufgabenbereiche wurden  
	 ausgebaut, andere wurden weniger wichtig;
–	 in der Form ihrer Bearbeitung: Hier sei insbesondere auf die Einführung  
	 der Computertechnik verwiesen.

Folgende großen Aufgabenbereiche wurden als eigenständige Abteilungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg neu in das Regierungspräsidium Kassel integriert:
–	 der Forst (1957 und 1988 [mit Naturschutz]),
–	 die Regionalplanung (1981),
–	 der Umweltschutz inklusive Bergaufsicht (1997),
–	 der Arbeitsschutz (2002).

Außerdem kamen neue Aufgaben insbesondere in den Bereichen hinzu:
–	 Verteidigungswesen (ab 1957),
–	 Luftverkehr (ab 1970),
–	 Naturschutz (ab 1970),
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–	 Verkehrsordnungswidrigkeiten/Bußgeldstelle (ab 1973 hessenweit),
–	 Abfallwirtschaft und Umweltschutz (ab 1976),
–	 Datenschutz (ab 1979),
–	 Förderung (ab 2001),
–	 Zentrale Ausländerbehörde (ab 2005),
–	 Beihilfe (ab 2006 hessenweit),
–	 Beamtenversorgung (ab 2008 hessenweit).

Ausgegliedert wurden die Abteilungen (und damit Aufgabenbereiche):
–	 Oberversicherungsamt (1955),
–	 Forst-/Naturschutzabteilung (1978 – 1988),
–	 Schulabteilung (1997).

Folgende Aufgabenbereiche wurden außerdem aus den Abteilungen ausgegliedert:
–	 Statistik (1970),
–	 Polizei (2001),
–	 Besoldung (2001),
–	 Pharmazie (2001),
–	 Forstbetrieb (2001),
–	 Widersprüche (2005),
–	 Gesundheitswesen (2005).

Die von Hillmann als Sonderaufgaben der Regierungspräsidien bezeichneten Auf­
gabenbereiche, die sich mit den Folgen des Naziregimes und des Zweiten Weltkrieges 
beschäftigen (Bewirtschaftungsangelegenheiten, Entschädigung, Lastenausgleich, 
Vertriebenen-/Flüchtlingswesen und Wohnungswesen), nahmen mit dem größer 
werdenden zeitlichen Abstand ab und werden in absehbarer Zeit abgewickelt sein. 
Auch die Aufgabenbereiche, die von der Teilung Deutschlands betroffen waren (In­
terzonenverkehr, Zonenrandförderung, etc.), gibt es nicht mehr. Dafür kamen mit 
der Grenzöffnung neue Schwerpunkte hinzu (Verkehrswegeausbau, Flüchtlingswesen, 
etc.). Diese Liste könnte unendlich fortgesetzt werden, denn alle Aufgabenbereiche 
waren auch in ihrer inhaltlichen Arbeit einem Wandel unterzogen. Das soll an dieser 
Stelle als selbstverständlich angenommen werden, denn die Verwaltung musste und 
muss – wie von vielen Gesprächspartnern beschrieben – auf die gesellschaftlichen Ver­
änderungen reagieren.
	 Die gesellschaftlichen Veränderungen und daraus resultierende neue Schwer­
punktsetzungen waren sicherlich auch die Grundlage für die komplette Aus- oder Ein­
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gliederung von Aufgabenbereichen aus dem Regierungspräsidium Kassel heraus bzw. 
in die Behörde hinein. Diese Veränderungen im Aufgabenbestand waren, wie in allen 
Fällen von den Interviewpartnern betont wurde, die Folge von politischen Entschei­
dungen der hessischen Landesregierung. 

Betrachtet man nun die Aus- und Eingliederungen zusammenfassend, so kann man 
hinsichtlich der Aufgabenentwicklung in den betrachteten fast 50 Jahren feststellen:
–	 eine Zunahme der Aufgaben im Natur- und Umweltschutz;
–	 eine Zunahme sozialer Aufgaben (Förderungen und Arbeitsschutz);
–	 eine Zunahme zentraler (also hessenweit wahrzunehmender) Aufgaben;
–	 eine Zunahme planerischer Aufgaben (Regionalplanung).
Auf der anderen Seite ist der Verlust „klassischer“ Aufgaben des Regierungspräsidiums 
zu verzeichnen:
–	 Verlust der Kultusaufgaben (Schulabteilung);
–	 Verlust klassischer Hoheitsaufgaben (Polizei, Gesundheitswesen, Forstbetrieb).

Wie der Verlust der klassischen Aufgaben bzw. die Hereinnahme der neuen Aufgaben 
im Regierungspräsidium bewertet werden, ist bereits in den jeweiligen Kapiteln ange­
sprochen worden. Doch welche Auswirkungen haben die Aufgabenveränderungen auf 
die Funktionen des Regierungspräsidiums ?

Das Beispiel Regierungspräsidium Kassel
Die Funktionen der Regierungspräsidien heute

In Kapitel I. 1 („Was ist ein Regierungspräsidium“) wurden die Funktionen des Regie­
rungspräsidiums in zwei Gruppen eingeteilt: 
–	 die Verwaltungsfunktionen (beinhaltet Aufsichtsfunktion, Ordnungs- und  
	 Sicherheitsfunktion, Personalführungsfunktion, Bewilligungs- und Genehmigungs- 
	 funktion, Planungsfunktion, erstinstanzliche Funktion);
-	 die besonderen Funktionen (beinhaltet Ausgleichsfunktion, Mittlerfunktion,  
	 Verteilungsfunktion, Entlastungsfunktion, Vertretungs- und Repräsentations- 
	 funktion, Koordinierungs- und Steuerungsfunktion).
Beide Gruppen umfasst die „Kernfunktion“ der Regierungspräsidien: die Bündelungs- 
und Konzentrationsfunktion. 

Betrachtet man die theoretischen Funktionen, die den Regierungspräsidien zugewie­
sen werden, mit Bezug auf die konkrete und aktuelle Situation im Regierungspräsi­
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dium Kassel, so hat der Aufgabenwandel innerhalb des Kasseler Regierungspräsidiums 
insbesondere im Bereich der „Verwaltungsfunktionen“ seine Spuren hinterlassen:

–	 durch die Kommunalisierung und die von den Regierungspräsidien selbst  
	 vorgeschlagene Abschaffung der Widerspruchsverfahren wurde die Aufsichts- 
	 funktion geschwächt. Diese Einschätzung teilt auch Regierungsvizepräsident  
	 Dr. Neusel, er und der Regierungspräsident sehen darin aber keine negativen  
	 Auswirkungen auf die Behörde:
	 –	 die Fachaufsicht über nachgeordnete Bereiche und die Kommunalaufsicht  
		  sind weiterhin vorhanden;
	 –	 die Kommunalisierung wird für richtig erachtet (Aufwertung der  
		  Kommunen);
	 –	 der Wegfall der Widerspruchsverfahren wird für richtig erachtet  
		  (Effizienzsteigerung).

–	 parallel zur Schwächung der Aufsichtsfunktion führte die Kommunalisierung  
	 auch zu einer Änderung der Personalführungsfunktion des Regierungs- 
	 präsidiums. Die Dienstaufsicht über die nachgeordneten Behörden des  
	 Regierungsbezirks ist heute bis auf sehr wenige Ausnahmefälle (kommunale  
	 Wahlbeamte und in einigen wenigen Fachdezernaten) vollkommen verloren  
	 gegangen, die Personalführungsfunktion beschränkt sich im Wesentlichen nur  
	 noch auf die eigenen Mitarbeiter des Hauses.

–	 die erstinstanzliche Funktion des Regierungspräsidiums wurde gestärkt  
	 (insbesondere durch die Integration des Umwelt- und Arbeitsschutzes). 

–	 die Ordnungs- und Sicherheitsfunktion litt auf der einen Seite durch den  
	 Verlust der Polizei, auf der anderen Seite erfuhr sie aber auch eine Stärkung,  
	 z.B. durch die Zentralisierung der Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Ein- 
	 gliederung des Arbeitsschutzes und der Zentralen Ausländerbehörde. Dennoch  
	 kann die Ausgliederung der Polizei sicherlich als ein schwerer Einschnitt in  
	 die Ordnungs- und Sicherheitsfunktion angesehen werden, da sich diese  
	 Funktion nunmehr nur noch auf die nichtpolizeiliche Sicherheit beschränkt.

–	 die Planungsfunktion wurde durch die Eingliederung der Regionalen  
	 Planungsgemeinschaften deutlich aufgewertet.
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–	 die Bewilligungs- und Genehmigungsfunktion des Regierungspräsidiums Kassel  
	 spielt weiterhin eine wichtige Rolle, auch hier kann man insgesamt sicherlich  
	 von einer Stärkung (vor allem im Bereich des sozialen Förderwesens und durch  
	 die Eingliederung des Umweltschutzes) sprechen.

Die Veränderungen im Bereich der besonderen Funktionen des Regierungspräsidiums 
können anhand der Aufgabenveränderungen nur schwer eingeschätzt werden. Aller­
dings kann man feststellen, dass die in diesem Funktionsbereich angesiedelte regionale 
Bindung des Regierungspräsidiums durch die Zunahme der Wahrnehmung landes­
weiter Aufgaben geschwächt worden ist. Durch die Kommunalisierung von Aufgaben 
und die Zunahme erstinstanzlicher Aufgaben könnte auch nach einer These des Orga­
nisationsdezernenten die Stellung des Regierungspräsidiums als Mittler zwischen Staat 
und Kommunen geschwächt worden sein. Dies wird aber sowohl vom Regierungs­
vizepräsidenten als auch vom Regierungspräsidenten bezweifelt.
	 Betrachtet man allein die rein staatlichen Verwaltungsstufen, so ist das Regierungs­
präsidium Kassel tatsächlich wohl nicht mehr genau in der Mitte anzusiedeln, da 
mittlerweile eine komplette Abteilung (Umwelt- und Arbeitsschutz) vornehmlich 
erstinstanzliche Aufgaben wahrnimmt. Schaut man sich den Verwaltungsaufbau des 
Landes Hessen auf dem Schaubild von 2006 an, so gibt es unterhalb der Regierungsprä­
sidien (mit Ausnahme der Ämter für Versorgung und Soziales, die allerdings zum RP 
Gießen gehören) keine staatlichen Behörden mehr, die dem Regierungspräsidium nach­
geordnet sind. Günter Pletsch spricht in diesem Zusammenhang davon, dass seit der  
Kommunalisierung der staatlichen Landräte die staatseigene Landesverwaltung in Hes­
sen eigentlich zweistufig sei. Eine echte staatliche Dreistufigkeit gibt es – folgt man dem 
Verwaltungsaufbau in Hessen – damit nur noch im Finanz- und Verkehrs- und Katas­
terwesen. Die rein staatliche Verwaltung ist in Hessen ansonsten zweistufig organisiert.
	 Gesamtstaatlich blieb der dreistufige Verwaltungsaufbau in Hessen aber erhal­
ten. Auch wenn es keine staatliche untere Verwaltungsstufe der allgemeinen Ver­
waltung mehr gibt, so werden die staatlichen Aufgaben auf unterer Ebene heute als 
Weisungs- bzw. Auftragsangelegenheiten von den Kommunen wahrgenommen. Die 
Regierungspräsidien stehen also weiterhin in der Mitte, nur dass sie nicht mehr in 
der Mitte dreier staatlicher Verwaltungsstufen stehen, sondern heute tatsächlich das 
Scharnier zwischen kommunaler Selbstverwaltung und Staatsverwaltung bilden. Das 
Regierungspräsidium ist also weiterhin Mittler zwischen Staat und Kommunen, die 
Einschätzungen von Außen und Innen (s. Kapitel III. 4 „Zentralisierung“/III. 5 „Die 
Bewertung von außen“) belegen, dass die Kasseler Behörde diese besonderen Funkti­
onen eines Regierungspräsidiums weiterhin wahrnimmt.
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Die Stärkung der erstinstanzlichen Funktion des Regierungspräsidiums ist ein be­
sonderes Kennzeichen des Wandels der Behörde in den vergangenen Jahrzehnten, da 
durch diese Entwicklung (hervorgerufen durch Eingliederungen von Sonderbehörden 
und die Kommunalisierung) gleich mehrere andere Funktionen – Aufsicht, Personal­
führung, Mittlerrolle – zumindest Veränderungen erfahren haben. Während Hillmann 
in einer Stärkung der erstinstanzlichen Arbeit der Regierungspräsidien noch eine Ge­
fahr sah, die die Behörde als Aufsichts- und Rechtsmittelinstanz zu entfremden drohe 
und die „leitende und lenkende Tätigkeit“ in den Hintergrund drängen würde (vgl. 
S. 182/183), so wird diese Entwicklung im Regierungspräsidium Kassel ausgesprochen 
positiv betrachtet:
–	 die Behörde tritt nun unmittelbar mit Bürgern und Unternehmen in Kontakt, was  
	 laut Regierungspräsident Klein für die Mitarbeiter, die Entscheidungen und den  
	 Ruf des Hauses Vorteile bringt: Die Zunahme erstinstanzlicher Aufgaben habe  
	 dazu beigetragen, dass die öffentliche Kritik an den Regierungspräsidien, „nur die  
	 Durchgangsstelle, der Briefkasten“ zu sein, verloren gehe. Für die Mitarbeiter und  
	 ihre Entscheidungen sei es etwas anderes, „ob ich hier eine Akte habe […] oder  
	 ob ich den Antragssteller vor mir im Büro sitzen habe […], die handelnden  
	 Personen kenne, die Örtlichkeiten kenne, weil ich dann meine Entscheidung  
	 danach ausrichte“, sagt der Regierungspräsident. Im Rahmen der gesetzlichen  
	 Vorschriften werde der Einzelfall stärker berücksichtigt – die Qualität der  
	 Aufgabenwahrnehmung in Bezug auf eine Kundenorientierung steigt;
–	 auch die erstinstanzlichen Aufgaben haben laut Regierungspräsident Klein  
	 weiterhin einen regionalen Bezug;
–	 die erstinstanzlichen Aufgaben stärken nach Einschätzung von Regierungsvize- 
	 präsident Dr. Neusel die Bündelungsfunktion als Kernfunktion des Regierungs- 
	 präsidiums.

Stärkung der Bündelungsfunktion 

Insgesamt wurde auch nach Einschätzung des Organisationsdezernenten und der Be­
hördenleitung die Bündelungsfunktion als Kernfunktion des Regierungspräsidiums 
Kassel in den vergangenen, hier betrachteten fast fünf Jahrzehnten gestärkt.
	 Zwar musste die Bündelungsfunktion auch eine Schwächung insbesondere im 
Bereich des Ordnungs- und Sicherheitswesens mit der Ausgliederung von Polizei und 
Gesundheitsverwaltung hinnehmen, und auch die Ausgliederung der Schulverwaltung 
schwächte die Bündelungsfunktion. In der Gesamtbetrachtung überwiegen aber die 
stärkenden Elemente:
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	 Zu einer nicht unbedeutenden organisatorischen Stärkung des Bündelungs­
gedankens trug die Operation Sichere Zukunft bei, die zwar einerseits schmerzliche 
Einschnitte für die Behörde bedeutete, insgesamt aber heute positiv bewertet wird: 
Nahezu alle Fachbelange, die insbesondere für die planerische Tätigkeit des Regie­
rungspräsidiums notwendig sind, wurden unter dem Dach einer Abteilung (Abtei­
lung II) zusammengefasst bzw. sogar innerhalb eines Dezernates (z.B. Bauwesen und 
Regionalplanung). Auch die Reduzierung der Zahl der Abteilungen auf drei und die 
Schaffung von Teams führen dazu, dass nunmehr weniger Organisationseinheiten zu­
sammenarbeiten müssen und damit Kompromisse schneller gefunden werden kön­
nen.
	 Im Bereich der Konzentration von Aufgaben wurde die Bündelungsfunktion des 
Regierungspräsidiums Kassel insbesondere gestärkt durch:
–	 die Eingliederung der Regionalplanung im Jahr 1981,
–	 die Eingliederung der Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz im Jahr 1988,
–	 die Eingliederung des erstinstanzlichen Umweltschutzes im Jahr 1997,
–	 die Eingliederung des Arbeitsschutzes im Jahr 2002.
Gerade im Planungs- und Genehmigungsbereich sind damit fast sämtliche Fachbehör­
den im Regierungspräsidium Kassel zusammengefasst.

Neue Funktionen ?

Nach der Betrachtung der „traditionellen“ Funktionen der Regierungspräsidien stellt 
sich die Frage, ob nach dem Aufgabenwandel beim Regierungspräsidium Kassel mög­
licherweise zwei neue Funktionen den Regierungspräsidien (zumindest dem Kasseler 
RP) zugeschrieben werden können: eine Schutzfunktion und eine Service- und Bera­
tungsfunktion. 
	 Der Begriff der Schutzfunktion wurde vom Organisationsdezernenten des Re­
gierungspräsidiums Kassel in einem der ersten Gespräche mit ihm ins Spiel gebracht. 
Herr Hausmann fasst darunter die neuen Aufgaben des Regierungspräsidiums in den 
Bereichen Umwelt und Naturschutz zusammen, hier werde das Regierungspräsidi­
um zum Schutze der natürlichen Ressourcen der Region tätig. Bei einer genaueren  
Betrachtung kann man den Begriff der Schutzfunktion aber auf noch viele weitere 
Aufgabenbereiche der Behörde ausdehnen:
	 Im betrachteten Zeitraum ab ca. 1960 wurde das Regierungspräsidium Kassel 
mit dieser Schutzfunktion ausgestattet: Der Schutz des Waldes (Forstabteilung: nach­
haltige Forstwirtschaft) und der Natur (Aufgabenausweitung), der Umweltschutz 
(ab 1997) und zuletzt ab 2002 der Arbeitsschutz: In all diesen Bereichen schützt das  
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Regierungspräsidium zum einen den Lebensraum von Mensch und Tier in Nord­
hessen, zum anderen aber auch den Bürger im sozialen und wirtschaftlichen Bereich 
(Arbeitsschutz). Diese Schutzfunktion liegt auch bereits traditionellen Aufgaben 
des Regierungspräsidiums zugrunde. In der Aufsichtstätigkeit kann man auch einen  
gewissen Rechtsschutz für den Bürger vor behördlicher Willkür erkennen, auch in 
anderen Aufgabenbereichen werden die Rechte des Bürgers geschützt (Handwerks­
ordnung etc.). Im Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz ist im Wort bereits die 
Schutzfunktion (Schutz vor Gefahr) enthalten, das Veterinärwesen heißt neuerdings 
Verbraucherschutz. Und auch die Planungstätigkeit des Regierungspräsidiums sichert 
langfristig die Interessen der Bürger der Region. 
	 Im engeren Sinne kann man also den Schutz der Ressourcen (Natur- und Um­
weltschutz, aber auch Arbeitsschutz) als eine neue Funktion des Regierungspräsidiums 
betrachten, im weiteren Sinne lag diese Schutzfunktion bereits in den vorhandenen 
Aufgaben des Regierungspräsidiums verborgen. Zusammengenommen kommt die 
schützende Funktion des Staates damit in den Regierungspräsidien zum Ausdruck.

Eine weitere mögliche neue Funktion wäre die einer Service- und Beratungsfunktion, 
die das Regierungspräsidium Kassel innehat, alternativ kann man auch von einer 
Dienstleistungsfunktion sprechen. Die Beratungstätigkeit des Regierungspräsidiums 
wurde in fast allen Gesprächen betont und steht in unmittelbarem Zusammenhang 
zur Aufsichtsfunktion. Hier ist erkennbar (in der Kommunalaufsicht nach Angaben 
der Gesprächspartner traditionell, im Sozialbereich gerade im Aufbau begriffen), dass 
das Aufsichtsverständnis in Kassel weniger durch reglementierendes Eingreifen als viel­
mehr durch partnerschaftliche Beratung geprägt ist. In dieser Beratung kommt ein be­
stimmter Dienstleistungs- oder Service-Charakter zum Ausdruck, der auch in anderen 
Bereichen zu finden ist. So kann man urteilen, dass die Personalführungsfunktion von 
dieser Dienstleistungsfunktion abgelöst wurde, da das Regierungspräsidium heute im 
Personalbereich für die Pensionen und Beihilfen aller hessischen Beamten zuständig 
ist. Insgesamt wird der Dienstleistungscharakter beispielsweise auch durch die Neue 
Verwaltungssteuerung unterstrichen.
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Schleichende Auflösung oder Chance ?

III. 3 	 Zentralisierung

Bei der Betrachtung des Aufgabenwandels im Regierungspräsidium Kassel wird ins­
besondere in der nahen Vergangenheit die Tendenz sichtbar, bestimmte Aufgaben­
bereiche landesweit in einem Regierungspräsidium zu zentralisieren:

	 „Das, was früher das Entscheidende war, dass alle Bereiche im RP gebündelt sind, ist 
ein bisschen verloren gegangen durch die Konzentration von Aufgaben bei einem RP. Das 
geht zunehmend mehr in Richtung eines Landesamtes.“ (Dr. Klaus Ruppert)

Die Zentralisierung bedeutet eine Abkehr von der Bindung der Regierungspräsidien an 
eine gewisse Region. Der Zuständigkeitsbereich der Behörde ist nicht mehr an einen 
bestimmten Raum (den Regierungsbezirk) geknüpft, sondern umfasst das gesamte 
Bundesland. Damit erhält das Regierungspräsidium – in einigen Aufgabenbereichen 
– den Charakter eines Landesamtes.
	 Die zentralisierten Aufgaben nehmen nach Einschätzung des ehemaligen Leiters  
der Umweltabteilung, Günter Pletsch, heute mehr Raum im Regierungspräsidium 
Kassel ein, als früher. Allein die drei für das gesamte Bundesland zuständigen Groß­
dezernate Bußgeldstelle, Beihilfestelle und Beamtenversorgung beschäftigen tatsäch­
lich gemeinsam rund 450 Mitarbeiter, das ist mehr als ein Drittel der Gesamtbe­
schäftigten des Regierungspräsidiums. Das Regierungspräsidium Kassel konnte von 
der Tendenz zur Zentralisierung profitieren, musste aber auch Aufgaben abgegeben: 
In Kassel wurden neben den personal- und arbeitsintensiven Bereichen Beamtenver­
sorgung, Beihilfe und Bußgeldstelle auch das soziale Förderwesen, die Jagd und die 
Dorfentwicklung sowie das Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe zen­
tral angesiedelt. In einigen Aufgabenfeldern werden außerdem bestimmte Aufgaben 
zentral für das Land Hessen wahrgenommen, etwa beim Forst (Forstvermehrungs­
gut) oder in der Landwirtschaft. An andere Regierungspräsidien abgeben musste das  
RP Kassel insbesondere das Gesundheitswesen (Pharmazie, Medizin), das nun zentral 
im Regierungspräsidium Darmstadt verwaltet wird. Auch in Gießen wurden einige 
Bereiche (wie das Aussiedlerwesen, der Rettungsdienst/Luftrettung und das Landes­
amt für Versorgung und Soziales) zentral angesiedelt.
	 Während die Zentralisierungen auf der einen Seite sicherlich Vorteile für die 
Aufgabenwahrnehmung und die Behörde bringt – etwa den Erhalt von Arbeitsplät­
zen (gerade in Nordhessen) oder die bessere Nutzung von Synergieeffekten und eine  
höhere Effizienz (insbesondere bei der Erledigung von Massengeschäften), so beher­
bergt diese Tendenz auch Nachteile. Denn die Zentralisierung und damit die Loslö­
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sung der Aufgaben von ihrem räumlichen Bezug relativiere die Diskussion um die 
Regierungspräsidien, warnt Günter Pletsch, „dann muss es drei Regierungspräsidien 
nicht mehr geben.“ Mit der Zentralisierung von Aufgaben werden also die Bünde­
lungsfunktion der Regierungspräsidien und ihre Bindung an einen bestimmten Raum 
geschwächt. 

Um allerdings bewerten zu können, ob eine Zentralisierung für die Funktion der 
Regierungspräsidien als regionale Bündelungsbehörde Beeinträchtigungen mit sich 
bringt, müssen die Aufgaben im Einzelnen betrachtet werden. Regierungspräsident 
Lutz Klein und Vizepräsident Dr. Neusel weisen auf die Notwendigkeit einer solchen 
differenzierten Betrachtungsweise hin, indem sie die Aufgaben in solche mit und sol­
che ohne Bündelungsbedeutung unterscheiden. Dort, wo Aufgaben mit anderen Auf­
gabenbereichen verknüpft sind (Bündelungsaufgaben) oder einen regionalen Bezug 
haben, sollten diese nicht zentralisiert werden, ist die Auffassung des Regierungsprä­
sidenten und seines ständigen Vertreters. Beide kritisieren daher auch die Zentrali­
sierung des Gesundheitswesens in Darmstadt (s. Kapitel II. 2.3.3 „Gesundheits- und 
Sozialwesen“/III. 1 „Bündelung in der Praxis“). Dr. Neusel:
	 „Dort, wo Aufgaben gebündelt werden müssen, ist eine Zentralisierung meines Erach-
tens nie von Vorteil. Das gilt beispielsweise auch für die Bereiche Medizin und Pharmazie. 
Regionale Aufgaben sollten auch regional bearbeitet werden.“

Anders sieht es für die Kasseler Behördenleitung bei Aufgaben aus, die keine regionalen 
oder bündelungsbezogenen Anknüpfungspunkte haben: „Natürlich gibt es Aufgaben, 
die man im Land konzentrieren kann. Die Versorgung, die Beihilfe, die Bußgeldstelle 
sind sehr gute Beispiele dafür“, sagt Regierungspräsident Lutz Klein. Diese selbststän­
digen Aufgabenbereiche könnte man „auch zusammen in einer Landesbehörde irgend­
wo im Lande ansiedeln“, sagt der Regierungspräsident. Auch Vizepräsident Dr. Neusel 
weist darauf hin, dass man diese Aufgaben gegebenenfalls „aus dem Hause kappen“ 
könnte, „weil da sonst keine Aufgabenverzahnung besteht.“ 
	 Weder Präsident noch Vizepräsident wollen allerdings die zentralisierten Aufga­
ben wieder ausgliedern: Die Behörde sei der Landesregierung dankbar, dass die Aufga­
benbereiche in Kassel angesiedelt wurden, so der Vizepräsident. Die Ansiedlung habe 
strukturpolitische Gründe und sei für die Region zu begrüßen, „aber ich räume ein, 
dass diese Bereiche genau so gut in jedem anderen Teil des Landes untergebracht wer­
den könnten“, so Dr. Neusel. Neben dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der damit 
verbunden Stärkung der Region „spricht es sicherlich auch für die Qualität der Arbeit 
in diesem Hause“, dass Beihilfe, Bußgeldstelle und Beamtenversorgung in Kassel zen­
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tralisiert wurden, ist die Einschätzung des Regierungspräsidenten. Dr. Neusel führt 
auch einen Vorteil der Ansiedlung zentraler Aufgabenbereiche ohne Bündelungsfunk­
tion in den Regierungspräsidien an: Die Einbindung in eine große Behörde mache 
es leichter, einen Personalaustausch durchzuführen. Beispielsweise bei Schwankungen 
im Arbeitsaufkommen bei Beihilfe und Bußgeldstelle könne bei Bedarf Personal aus 
anderen Dezernaten der Behörde abgezogen und in den Bereichen, in denen gerade 
viel Arbeit anfängt, eingesetzt werden. Durch diese personelle Flexibilität stehe die 
Aufgabenerledigung immer im Vordergrund, dieser Personalaustausch „ist bei einer 
isolierten Sonderbehörde nicht möglich“, so. Dr. Neusel.
	 Die beim Regierungspräsidium Kassel zentralisierten Bereiche ohne Bündelungs­
charakter (Beihilfe, Bußgeldstelle, Beamtenversorgung) sind zudem nicht willkürlich 
dem Regierungspräsidium zugewiesen worden, sondern mit der Behörde gewachsen, 
wie Herr Eck am Beispiel der Beihilfe verdeutlicht. Diese Aufgabe sei am Anfang bei 
den Ministerien angesiedelt gewesen, die sie dann auf ihre nachgeordneten Behör­
den delegierten. Damit wurde die Beihilfe zu einer Aufgabe der Mittelstufe, also der 
Regierungspräsidien, und wurde schließlich bei einem Regierungspräsidium zentra­
lisiert. Allerdings weist Herr Pletsch auch darauf hin, dass eine Zentralisierung die 
Ausgliederung bzw. Privatisierung von Aufgaben, z.B. der Beihilfe, auch erleichtern  
könne: 

	 „Dann wäre es aber kaum möglich, die Arbeitsplätze zu erhalten, denn die Aufgabe 
könnte genauso gut auch (eine einheitliche Bundesregelung vorausgesetzt) von einem Versi-
cherungsunternehmen in Hannover wahrgenommen werden.“

Die Zentralisierung von Aufgaben mit Bündelungscharakter – wie im Gesundheits­
wesen geschehen – wird im Regierungspräsidium Kassel abgelehnt. „Aus Sicht der 
Bündelungsbehörde ist es ganz entscheidend, dass die bündelnden Aufgaben konzent­
riert bleiben“, sagt etwa Dr. Klaus Ruppert, und Dr. Neusel hält eine Zentralisierung 
im Prinzip für falsch, „wenn eine Aufgabenverzahnung vorliegt.“ Außerdem sollten 
auch Aufgaben mit regionalem Bezug von der Zentralisierung ausgeschlossen sein, 
denn gerade der regionale Bezug „ist die Stärke des Hauses“, wie Regierungspräsident 
Lutz Klein feststellt.
	 Aufgabenbereiche, die nicht der Bündelungsfunktion unterliegen, werden hin­
gegen auch im Regierungspräsidium Kassel für in einem Regierungspräsidium zen­
tralisierbar gehalten. Hill (vgl. S. 33), der die Zukunftstauglichkeit der Einheit der 
Verwaltung untersucht und dabei keine Alternative zu den Regierungspräsidien sieht, 
spricht sich gerade unter dem Aspekt der Einheit der Verwaltung für die Zuweisung 
zentraler Landesaufgaben an die Regierungspräsidien aus, um die Zahl der Sonderbe­
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hörden weiter zu reduzieren. Genau diesen Weg nahm die Baden-Württembergische 
Landesverwaltung: 

	 „Viele der bereits vor der Reform landesweit für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
zuständigen, zentralisierten Landesoberbehörden wurden als sog. ‚Vorort-Lösung‘ in nur 
eines der vier Regierungspräsidien integriert“ (Bogumil 2005, S. 23),

z.B. der Denkmalschutz, das Landesversorgungsamt, die Bußgeldstelle oder das Eich­
wesen. Um die Regierungspräsidien durch solche Eingliederungen von Verwaltungs­
einheiten ohne direkte Bündelungsaufgaben nicht zu groß werden zu lassen, schlägt 
Reisnecker nur eine Angliederung der Behörden an die Regierungspräsidien vor (vgl. 
S. 189). Er greift damit einen Vorschlag Hillmanns auf, der der Ansicht ist, dass die 
Regierungspräsidien auf der Mittelstufe für „grundsätzlich alle Verwaltungszweige“ 
(mit Ausnahme der bereits zu weit fortgeschrittenen Selbstständigkeit, z.B. der Fi­
nanzverwaltung) zuständig sein und die Ministerien damit auf einen eigenen Unter­
bau verzichten sollten. Um die Gefahren, die eine Kompletteingliederung sämtlicher 
Aufgabenbereiche für die Einheit der Verwaltung mit sich bringen würde – insbe­
sondere zu große und zu unübersichtliche Behörden und den möglichen Verlust von 
Spezialwissen – Einhalt zu gebieten, macht Hillmann den Vorschlag der Angliede­
rung. Die Sonderbehörden bleiben sachlich und personell eigenständig, werden ver­
waltungstechnisch zur Nutzung von Synergieeffekten aber an die Regierungspräsidien 
angebunden (evtl. auch unter einheitlicher Behördenleitung: „Chefangliederung“; vgl. 
Hillmann, S. 155/156). Für Reisnecker bringt dies den Vorteil, dass die fachliche Selbst­
ständigkeit der Aufgabenbereiche nicht angerührt wird und damit die Fachverwaltung 
weiter zur Geltung komme, Apparat und Amtswalter aber teilweise identisch seien 
und damit eine wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung und ein Personalaustausch 
möglich sind (vgl. S. 189/190). Zusammengefasst bedeutet dies:
–	 Eingliederung von Aufgaben bzw. Behörden in die Regierungspräsidien, wenn  
	 zwischen den Aufgaben Beziehungen bestehen (Hillmann, S. 155/156); diese  
	 Aufgaben dürfen auch nicht zentralisiert werden;
–	 Angliederung von Aufgaben bzw. Behörden an die Regierungspräsidien, wenn die  
	 Aufgaben keinen sachlichen Zusammenhang haben (ebd.); diese Aufgaben können  
	 (bzw. sollten sogar) auch zentralisiert wahrgenommen werden.
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Bewertung von außen

III. 4	 Die Bewertung durch die Interviewpartner von außen

III. 4.1 Befragung nordhessischer Institutionen

Um die Entwicklung und Bedeutung des Regierungspräsidiums Kassel nicht nur von 
innen bewerten zu können, wurden einige (nord-)hessische Institutionen um ihre 
Einschätzung gebeten (s. Einführung). Neben den vier hessischen Landtagsparteien 
antworteten auf die Fragen zum Regierungspräsidium Kassel:

–	 die Handwerkskammer Kassel, durch ein Schreiben des Präsidenten Gerhard Repp  
	 und des Hauptgeschäftsführers Peter Göbel;
–	 die Industrie- und Handelskammer Kassel, durch eine E-Mail des  
	 Hauptgeschäftsführers Dr. Walter Lohmeier;
–	 das Regionalmanagement Nordhessen, durch ein Gespräch mit  
	 Regionalmanager Holger Schach;
–	 das RTL-Studio Kassel, durch ein Telefongespräch mit Studioleiter Michael Jonke;
–	 das hr-Studio Fulda, durch eine E-Mail der Studioleiterin Silvia Georg.

Vom gesellschaftlichen Wandel geprägt
Beurteilung der Entwicklung des Regierungspräsidiums Kassel seit 1960

Für die hessische CDU hat sich das Kasseler Regierungspräsidium in den vergangenen 
Jahrzehnten den jeweiligen veränderten Bedingungen angepasst und sei heute ein 
„moderner Dienstleister für die Bürger, Verbände und Unternehmen der Region“. 
	 Auch die SPD schreibt, dass sich die Behörde des Regierungspräsidenten in den 
vergangenen knapp 50 Jahren den veränderten Bedingungen immer wieder angepasst 
habe und das Regierungspräsidium dabei „enorm gewachsen“ sei. „Seit 1960 sind die 
Aufgaben des RP im Rahmen sich auch immer wieder verändernder Zuständigkeiten 
analog zur gesellschaftlichen Entwicklung deutlich komplexer geworden“, beschreiben 
die Sozialdemokraten die Hintergründe für die Veränderungen des Regierungspräsi­
diums. Insbesondere im Umweltschutzbereich hätten sich die Aufgabenstellungen des 
Regierungspräsidiums „enorm gewandelt“ und seien komplizierter geworden.
	 Wie SPD und CDU, so stellt auch Mathias Wagner vom Bündnis90/Die Grünen 
den Zusammenhang zwischen dem Wandel der Gesellschafts- und Wirtschaftsstruk­
turen und dem Wandel der Aufgaben des Regierungspräsidiums heraus. Bis in die 
sechziger Jahre habe der Wiederaufbau nach dem Krieg „und die Heranführung der 
Siedlungs- und Verkehrsstrukturen Nordhessens an die gewandelten Bedürfnisse der 
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Menschen“ im Vordergrund der Arbeit des Regierungspräsidiums gestanden. Seit den 
siebziger Jahren sei das Regierungspräsidium Kassel immer stärker von der „Bewälti­
gung und Gestaltung der Folgen der Industrialisierung und der damit einhergehenden 
Umwelt- und Verkehrsprobleme“ geprägt worden. Das Regierungspräsidium als Mit­
telbehörde könne jedoch nur so gut sein, „wie die Gesetze zu seinen Aufgaben in Wies­
baden gemacht werden und wie ihm die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden“, weist Wagner auf die Abhängigkeit der Arbeit des Regierungspräsidiums von 
der Landespolitik hin. Dabei sei die Landespolitik „nicht immer klare Wege gegan­
gen“, sondern habe einmal für Sonderbehörden, ein anderes Mal für die Integration 
von Behörden in das RP votiert. Wagner macht im Rahmen dieser Diskussion auch 
darauf aufmerksam, dass es bislang keinen verlässlichen Bewertungsmaßstab dafür 
gebe, was die effektivere und effizientere Organisationsform ist. Für die Bürger seien 
dies aber meist nur abstrakte Diskussionen: 

	 „Sie erwarten, dass sich die Behörden ihren Anliegen qualifiziert annehmen, und dies 
gerecht, einheitlich im Verwaltungsvollzug, kostengünstig und in annehmbarer Zeit erfolgt. 
Diese Anforderungen haben sich im Laufe der Zeit sicherlich nicht gewandelt.“ (Mathias 
Wagner)

Dieter Posch von der FDP weist ebenfalls darauf hin, dass die Aufgabenentwicklung 
und die organisatorischen Veränderungen im Regierungspräsidium Kassel häufig „in 
einem engen Zusammenhang mit der Diskussion über die Notwendigkeit einer Bün­
delungsbehörde/Mittelbehörde innerhalb einer Landesverwaltung“ standen. Verände­
rungen – etwa während der Funktionalreform in den 1970er Jahren - waren nach Posch’ 
Einschätzung „immer das Ergebnis eines Kompromisses, bei dem die Grundsatzfrage 
der Beibehaltung einer Bündelungsbehörde im Vordergrund stand und als politischer 
Kompromiss Änderungen akzeptiert worden sind.“ 
	 Die Industrie- und Handelskammer betrachtet vor allem die Entwicklung der ver­
gangen 15 Jahre. „Die in dieser Zeit durchgeführten organisatorischen Veränderungen 
haben u.E. die Effizienz der des RP weiter verbessert“, auch die Stellung des Regie­
rungspräsidiums in der Öffentlichkeit habe sich in den Augen der IHK verbessert.
	 Auch RTL-Studioleiter Michael Jonke bescheinigt dem Regierungspräsidium, dass 
sich dessen Arbeit seit 1994 insgesamt professionalisiert habe, dies gelte „im erheblichen 
Maße“ auch für die Pressearbeit. Jonke weist aber auch darauf hin, dass es in der öffent­
lichen Bewertung über das Regierungspräsidium z.B. im Verhältnis zu den Kommunen 

„nicht nur eitel Sonnenschein“ gebe, da das Regierungspräsidium als Genehmigungsbe­
hörde sowohl im Bereich der Planung als auch im Bereich der kommunalen Haushalte 
auftrete. Dies führe zu Konflikten, sei das Problem einer Genehmigungsbehörde.
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	 Regionalmanager Holger Schach hebt aus Sicht des Regionalmanagements ins­
besondere die Organisationsstruktur des Regierungspräsidiums Kassel hervor, die er 
als „interessant und positiv“ bezeichnet. Sämtliche Aufgabenbereiche, die „normaler­
weise Konflikte gegeneinander austragen“, seien (nach der Operation Sichere Zukunft) 
in Kassel in einer Abteilung unter einem Abteilungsleiter zusammengefasst worden, 
sodass Entscheidungen immer schnell getroffen werden könnten. Das Regierungsprä­
sidium sei damit intern „relativ gut und effizient“ organisiert. Aus diesen Gründen 
habe das Regionalmanagement das Regierungspräsidium Kassel im Jahr 2006 für die 
Auszeichnung als „Kundenfreundliche Verwaltung“ in Hessen vorgeschlagen (s. An­
hang; der Wettbewerb wurde nach Schachs Angaben aber nicht durchgeführt, da es zu 
wenige Teilnehmer gab).

Identitätsstiftende Klammer für die Region
Die Bedeutung des Regierungspräsidiums für Nord- und Osthessen

Nach Einschätzung der hessischen CDU ist „das Regierungspräsidium Kassel […] ein 
stabiler Faktor in der Region und der wichtigste Ansprechpartner Nordhessens.“ Da­
bei sei das RP Kassel nicht nur die „Stimme Nordhessens“ gegenüber der Landesregie­
rung, sondern auch „Stifter einer nordhessischen Identität.“ Das Regierungspräsidium 
Kassel fungiere als Bindeglied für die Region und sei insbesondere nach der Wiederver­
einigung und der neu gewonnen Mittellage des Regierungsbezirks „Ansprechpartner, 
Kommunikator und Entscheidungsbehörde“ für die Ansiedlung von Unternehmen 
und damit für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Die besondere Bedeutung 
des Regierungspräsidiums zeigt sich nach Einschätzung der CDU auch in der Zentra­
lisierung hessenweiter Aufgaben in Kassel.
	 Gerade in Nordhessen sei das Regierungspräsidium „die Mittelinstanz“ zwischen 
Landesregierung und der kommunalen Ebene, beschreibt die SPD die Rolle, die das RP 
Kassel für die Region spielt. Insbesondere in Nordhessen sei ein Regierungspräsidium 
wichtig, „[...] weil Landeshauptstadt und Landesregierung weit entfernt am anderen  
Landesende angesiedelt sind. Eine Mittelinstanz mit Verankerung in der Region und 
Kenntnis der Bedürfnisse und Anforderungen der Region ist daher für die Entwicklung 
Nordhessens enorm wichtig.“ (SPD)

Die Grünen sehen das Regierungspräsidium Kassel „quasi in einer Zwitterfunktion.“ 
Auf der einen Seite sorge es dafür, „dass in Nordhessen die gleichen Rechts- und Ver­
waltungsstandards gelten wie in den übrigen Landesteilen.“ Gleichzeitig solle das RP 
Kassel aber auch „[...] die nordhessischen Interessen in der Landeshauptstadt Wiesbaden 
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kundtun und dafür sorgen, dass die hiesigen Bedürfnisse bei der Gesetzgebung beachtet 
werden. Dies kann es natürlich in besonderer Weise, weil den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Regierungspräsidiums die Verhältnisse in Nordhessen besser vertraut sind 
als dem Gros der Mitarbeiter in der Landeshauptstadt, sodass man weiß, wo der Schuh 
drückt.“ (Mathias Wagner)

Daneben schreiben die Grünen dem Regierungspräsidium eine wichtige arbeitsmarkt­
politische Rolle zu, da es im öffentlichen Dienst „ein Reihe von qualifizierten Stellen 
in Nordhessen bereithält“, die außerdem Aufstiegs- und Wechselmöglichkeiten im Re­
gierungsbezirk ermöglichen.
	 Auf die wirtschaftliche Bedeutung des Regierungspräsidiums Kassel geht der FDP-
Abgeordnete Dieter Posch ein. Das RP Kassel habe zunächst insbesondere die Aufgabe 
gehabt, die besonderen Probleme Nordhessens in der Nachkriegszeit, die Benachtei­
ligung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region durch die innerdeutsche Grenze, 
etc. „gegenüber der Landesregierung in die politische Diskussion unter Hinweis auf 
sachlich gebotene Maßnahmen einzubringen.“ Diese Aufgabe habe sich auch nach 
der Wiedervereinigung nicht erledigt, so Posch. Die Aufgabenstellung habe sich zwar 
verändert, sei jedoch nicht weniger wichtig. Heute geht es in seinen Augen mehr um 
einen Ausgleich zwischen dem wirtschaftlich starken Rhein-Main-Gebiet und dem 
Regierungsbezirk Kassel, der vor allem im Dienstleistungssektor nicht die gleichen 
Entwicklungsmöglichkeiten habe, „hinzu kommt die demografische Entwicklung, die 
in Teilen Nordhessens erhebliche Probleme aufwerfen wird.“ Aber dem Regierungs­
präsidium Kassel kommt in Nordhessen noch eine weitere Rolle zu, die Posch eben­
falls beschreibt und die in den hier vorgestellten Bewertungen genauso genannt wurde 
wie in den Gesprächen im Regierungspräsidium Kassel:
	 „Das Regierungspräsidium Kassel hat in der Vergangenheit als Sachwalter nordhes-
sischer Interessen, insbesondere in Kooperation mit den Landräten und den kommunalen 
Vertretern eine sehr starke Stellung gegenüber der Landesregierung gehabt und war im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit gleichzeitig Repräsentant der Landesregierung in der Region. 
Im Gegensatz zu den anderen Regierungspräsidien hat der Regierungspräsident in Kassel in 
der öffentlichen Diskussion eine weitaus größere und wichtigere Rolle gespielt. Respektvoll 
wurde in Nordhessen, wenn man den Regierungspräsidenten in Kassel meinte, von „der 
Regierung“ in Kassel gesprochen. Diese doppelte Funktion macht den besonderen Wert des 
nordhessischen Regierungspräsidiums aus.“ (Dieter Posch)

Auch die IHK sieht die Bedeutung des Regierungspräsidiums Kassel für die Region 
in dessen identitätsstiftender Rolle. Das RP schaffe „eine administrative und kommu­
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nikative Klammer für Nordhessen“, die ansonsten nur noch vergleichbar durch die 
Bezirke der IHK und der Handwerkskammer geleistet werden könne. Die IHK weist 
übrigens auch auf die enge Verbindung zwischen Regierungspräsidium und Handels­
kammer hin: Mit Heinz Fröbel wechselte ein früherer Mitarbeiter der IHK-Geschäfts­
führung auf den Posten des Regierungspräsidenten, und „in allen regionalen Planungs­
fragen“ arbeite die IHK „exzellent und vertrauensvoll“ mit dem Regierungspräsidium 
zusammen.
	 Die enge Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium wird auch von der 
Handwerkskammer Kassel betont, z.B. bei Berufung der Mitglieder der Meisterprü­
fungsausschüsse oder bei Ordnungswidrigkeitsverfahren im Handwerk und im Ge­
werbe- und Handwerksrecht (s. Kapitel II. 2.5 „Die Abteilung für Wirtschaft und 
Verkehr“). Das Regierungspräsidium ist daher „als Bündelungsbehörde in der Zusam­
menarbeit mit den Landkreisen und der kreisfreien Stadt Kassel für die Handwerks­
kammer von großer Bedeutung.“ Das Regierungspräsidium Kassel sei „das einzige 
Bindeglied zwischen Region und Landeshauptstadt“, eine Abschaffung würde zu Ab­
nahme des politischen Gewichts der Region in Wiesbaden führen, was laut Hand­
werkskammer „bei der Strukturschwäche der Region“ nicht hinnehmbar sei. Auch 
diese nordhessische Institution weist auf die besondere Rolle des Regierungspräsidi­
ums Kassel für das Selbstverständnis der Region hin: „Mit dem Regierungspräsidium 
in Kassel bleibt ein Stück geschichtlich geprägte Identität erhalten.“ 
	 Holger Schach hebt aus Sicht des Regionalmanagements ebenfalls die Identifi­
kationsbedeutung des Regierungspräsidiums für den Bezirk hervor. Die Stellung des 
Regierungspräsidiums Kassel in der Öffentlichkeit sei „relativ stark“, so Schach. Als 
Grund nennt er die weite Entfernung nach Wiesbaden, weshalb das Regierungspräsi­
dium in der Öffentlichkeit als staatliche Vertretung angesehen werde. Der Regional­
manager beschränkt sich bei der Beurteilung der Bedeutung des Regierungspräsidiums 
Kassel für die Region aber nicht nur auf die Behörde selbst, sondern nennt auch die 
Person des Regierungspräsidenten. Dieser sei eine Repräsentationsfigur und werde in 
Nordhessen „relativ hoch eingeschätzt;“ der Regierungspräsident habe quasi die Rolle 
eines „regionalen Ministerpräsidenten“ inne. Den Regierungspräsidenten bezeichnet 
er als ein „Sprachrohr“ Nordhessens, der für die Interessen der Region, auch gegen die 
Landesregierung, eintrete. In dieser Funktion werde das Regierungspräsidium auch 
vom Regionalmanagement genutzt. Dabei kommuniziere das RP so, dass es bei Pro­
blemen in der Regel zu Lösungen komme.
	 Die starke repräsentative Funktion des Regierungspräsidiums und dessen Öf­
fentlichkeitswirkung ist für den Regionalmanager daher „fast noch wichtiger“ als die  
Verwaltungsfunktion der Behörde. Damit nimmt nach Schachs Einschätzung das RP 
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Kassel in Nordhessen eine „Sonderstellung“ im Vergleich zu anderen Regierungsprä­
sidien ein.
	 Eine wichtige Rolle spielt das Regierungspräsidium Kassel in den Augen des Re­
gionalmanagers aber auch für die Regionalentwicklung. Die Behörde sei Ansprech­
partner für viele wichtige Projekte und Genehmigungsverfahren und entscheide nach 
dem gegebenen Ermessensspielraum, der im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und 
der Abhängigkeit von der Landesregierung liege.

Originär neutral, aber trotzdem gestaltend
Die politisch-gestaltende Rolle des Regierungspräsidiums

Die CDU betont in ihrer Antwort, dass das Regierungspräsidium als Verwaltungsbe­
hörde politisch neutral arbeite. Gestaltungsmöglichkeiten sehen die Christdemokraten 
im Rahmen der Umsetzung der hessischen Landespolitik. Aufgabe des Regierungsprä­
sidiums sei es, „Gesetze und Verordnungen praktikabel und bürgernah umzusetzen.“ 
Damit werde das RP zu einem Partner und wertvollen Ideengeber der Landesregierung 
für die Schaffung lebensnaher Regelungen.
	 Für die nordhessische SPD hängt die politisch-gestaltende Wirkung des Regie­
rungspräsidiums Kassel insbesondere von der Person des Regierungspräsidenten ab: „In 
unterschiedlichen Phasen und mit den verschiedenen Regierungspräsidenten war der 
Grad der politischen und gestaltenden Bedeutung des RP unterschiedlich“, schreibt 
die SPD. Unter Bertram Hilgen habe das RP eine enorme politisch gestaltende Kraft 
für die Region gehabt, „die die Interessen Nordhessens deutlich gegenüber der Landes­
regierung vorgebracht hat.“
	 Eine originäre politische Aufgabe hat das Regierungspräsidium als Verwaltungs­
einheit nach Angaben von Mathias Wagner (Grüne) nicht, der Grund dafür sei das 
Fehlen einer demokratisch gewählten Verwaltungsspitze. Jedoch: „Durch die Auswahl 
des Regierungspräsidenten durch die jeweilige Landesregierung wird gleichwohl ein 
politischer Wille bei der Umsetzung der Landespolitik intendiert.“ Wenn der Regie­
rungspräsident gut in die Entscheidungsabläufe in der Landeshauptstadt eingebunden 
sei, könne er auch politisch zugunsten Nordhessens wirken. Eine stark politisch gestal­
tende Funktion billigt Wagner der Regionalversammlung Nordhessen zu.
	 Auch Dieter Posch (FDP) macht deutlich, dass das Regierungspräsidium in  
Kassel zunächst keine politischen Aufgaben hat. Es sei wie jedes andere Regierungs­
präsidium eine Bündelungsbehörde und als solche dem Grundsatz der Gesetzmäßig­
keit der Verwaltung unterworfen. „Die politische Einflussnahme [ist] eigentlich relativ 
gering und dies sollte auch so bleiben“, ist Posch’ Auffassung, der den Neutralitäts­
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charakter des Regierungspräsidiums hervorhebt: Das Regierungspräsidium stelle eine 
vernünftige „Bremse“ dar, „um das politische ‚Hindurchregieren‘ zu verhindern. Die 
Aufgabe des Regierungspräsidiums besteht darin, parteipolitisch zu entpolitisieren.“ 
	 Durch seine Aufgabenwahrnehmung wirke das Regierungspräsidium allerdings 
gestaltend, so Posch. Der ehemalige Wirtschaftsminister spricht insbesondere die 
Bereiche Verkehr, Umwelt und Energie und die Planfeststellungsverfahren an. Hier 
nehme das RP die Möglichkeit, „insbesondere diese Verfahren schnell und gestaltend 
zugunsten der Region zu entscheiden, erfolgreich wahr.“
	 Wie bereits von den anderen Befragten angesprochen, so hat das Regierungsprä­
sidium Kassel auch nach Auffassung der IHK originär keine politische, sondern eine 
administrative Aufgabe. „Tatsächlich wirkt es aber in vielerlei Weise sehr politisch und 
in jeder Weise gestaltend“, zeigt die Industrie- und Handelskammer auf. Als „regio­
naler Übersetzer“ der Landespolitik sei die „administrative Handschrift“ des Regie­
rungspräsidiums „natürlich auch ein Spiegel der Landespolitik.“ Wichtige regionale 
Prozesse würden durch das Regierungspräsidium moderiert. „Die moderierende und 
kommunikative Funktion des RP sind dahingehend von größter Bedeutung für das 
regionale politische Klima.“ 
	 Ein „großes Lob“ zollt die IHK dem amtierenden Regierungspräsidenten Lutz 
Klein und seinen beiden unmittelbaren Vorgängern Oda Scheibelhuber und Bertram 
Hilgen: 
	 „Sie haben als Persönlichkeit das Gewicht des RP erheblich gestärkt. Die politische 
und gestaltende Rolle des RP ist mit diesen Persönlichkeiten ausgebaut worden und hat 
große Glaubwürdigkeit erfahren.“

Als „entscheidendes Gestaltungselement der Politik“ sieht das Regionalmanagement 
Nordhessen das Regierungspräsidium Kassel an, da es mit den „wichtigen Verwal­
tungsverfahren“ (insbesondere den Planungsverfahren) betraut sei und bei diesen Pro­
jekten durch seine Entscheidung für Rechtssicherheit sorge. „Alles, was schwierig ist, 
bündelt sich beim RP,“ findet Holger Schach, im Ermessensspielraum sei das Regie­
rungspräsidium aber politisch an die Landesregierung gebunden. 
	 Das Studio Fulda des Hessischen Rundfunks (hr), das für die regionale Bericht­
erstattung aus dem Regierungsbezirk zuständig ist, erlebt nach Angaben seiner Leiterin  
das Regierungspräsidium Kassel in erster Linie als Genehmigungsbehörde in der Region 
(z.B. Verkehrs- oder Infrastrukturprojekte). Mit der Befürwortung oder Ablehnung 
solcher Projekte wirke das Regierungspräsidium gestaltend für Nordhessen, dasselbe 
gelte auch für die Regionalversammlung. Die Studioleiterin stellt allerdings auch fest, 
dass auch die politischen Verhältnisse und Mehrheiten (in der Regionalversammlung 
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und in der Frage der Parteizugehörigkeit des Regierungspräsidenten) auf diese plane­
risch/genehmigende Komponente Einfluss nehme (z.B. Flughafen- und Autobahnaus­
bau, Windkraftanlagen), in der Funktion als Aufsichtsbehörde (z.B. Veterinärwesen, 
Tierschutz, Hygiene, Kommunalaufsicht) das Regierungspräsidium davon unabhän­
gig aber objektiv und weniger politisch auftrete.

150 Jahre Regierungspräsidium Kassel … ?
Welche Rolle soll das Regierungspräsidium in Zukunft spielen ?

Kurz und bündig ist die Antwort der CDU auf diese Frage: „Weiterhin eine große 
Rolle“ soll das RP Kassel in Zukunft in Nordhessen spielen. Die SPD weist auf ihre 
Vorstellungen zu einer Stärkung der regionalen Funktion des Regierungspräsidiums 
hin (s. Kapitel I. 2.2 „Diskussion in Hessen“) und wünscht sich, dass die regionalen 
Aufgaben unter dem Dach des Regierungspräsidiums „durch eine von den Kreis- 
tagen und den Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte der Region, also 
mittelbar, gewählten Regionalversammlung wahrgenommen werden.“ Für Michael 
Wagner von den Grünen besteht ebenfalls in Zukunft die Notwendigkeit für eine leis­
tungsfähige administrative Ebene zwischen dem Land und den Kommunen. „Gerade 
angesichts immer komplexer werdender Anforderungen, die oftmals über die Gren­
zen einzelnen Gebietskörperschaften hinaus gehen, braucht es auf regionaler Ebene 
transparente, bürgerfreundliche und demokratische legitimierte Entscheidungs- und 
Verwaltungsstrukturen.“ Auch die Grünen fordern – wie in Kapitel I. 2.2 dargestellt 
– eine regionale parlamentarische Anbindung, unabhängig davon würden aber nach 
Wagners Auffassung viele Tätigkeitsbereiche, „die heute von den Regierungspräsidien 
wahrgenommen werden, so bleiben, wie sie sind und sich bewährt haben.“ Konkrete 
Zukunftswünsche hat auch Dieter Posch von der FDP. Gerade im Hinblick auf die 
demografische Entwicklung ist es sein Wunsch, dass das Regierungspräsidium „im Zu­
sammenhang mit seinen Möglichkeiten der Regionalplanung und Landesentwicklung 
die Belange der demografischen Veränderung in die landespolitische Diskussion unter  
Hinweis auf die sachlichen Notwendigkeiten verstärkt einbringt.“ Posch sieht die 
demografische Entwicklung nicht als Unglücksfall, sondern als Herausforderung, die 
angenommen werden müsse. Zwischen Nord- und Südhessen zeichneten sich auf­
grund der demografischen Entwicklung „neue Verteilungskämpfe“ ab. Auf diese Pro­
bleme müsse „in der angemessenen Weise“ gegenüber dem Land hingewiesen werden.

Da die Auffassung der hessischen Parteien zur allgemeinen Diskussion und damit 
Zukunft der Regierungspräsidien bereits in Kapitel I. 2.2 („Diskussion in Hessen“) 



375

dargestellt wurden, werden diese hier nicht noch einmal wiedergegeben. Doch auch 
die anderen befragten Institutionen äußerten sich zur Frage einer möglichen Abschaf­
fung bzw. Ersetzung der Regierungspräsidien in Hessen durch Alternativlösungen. 
Diese Antworten sollen hier verknüpft mit den Antworten zur Zukunft des Regie­
rungspräsidiums Kassel nun wiedergegeben werden.
	 Die Handwerkskammer Kassel hat grundsätzlich auch beim Regierungspräsidium 
Kassel nichts gegen Aufgabenüberprüfung und innere Umstrukturierungen einzuwen­
den, aber kleine und mittelständische Unternehmen dürfen davon keine Nachteile 
haben. Die Notwendigkeit einer regionalen Bündelungsbehörde wird von der Hand­
werkskammer allerdings unterstrichen: „Im Rahmen einer mittelstandsfreundlichen 
Politik braucht Nord- und Osthessen eine effiziente Mittelbehörde.“ Die Pläne zur 
Abschaffung der hessischen Mittelbehörden im Jahr 1999 seien daher von der Hand­
werkskammer „als grundlegend falsch abgelehnt“ worden. Möglichen Alternativ­
lösungen wie ein Landesverwaltungsamt lehnt die Handwerkskammer aufgrund der 

„unvertretbar“ längeren Wege ab, diese wären den Handwerksbetrieben nicht zuzu­
muten. Eine komplette Abschaffung der Regierungspräsidien würde nach Auffassung 
der Handwerkskammer die Genehmigungsverfahren „deutlich komplizierter machen“ 
und zu mehr Bürokratie führen. Die Kommunen würden „vor enorme Probleme ge­
stellt, da weder die personellen noch sachlichen Ressourcen vorhanden wären“, stellt 
die Handwerkskammer fest und nennt als Beispiele die bereits genannten Aufgaben 
der Regierungspräsidien im Bereich der Handwerksordnung.
	 Die IHK würde in Zukunft gerne das regionale Wachstum mit der Rolle des Re­
gierungspräsidiums verknüpfen. Es sei denkbar, dass das Regierungspräsidium selbst 
zu einem Motor für den Bürokratieabbau werde. Auch wenn die Verantwortung für 
langwierige und Bürger und Unternehmen frustrierende Planungsverfahren „eher in 
den Verfahrensvorschriften und den gesetzlichen Grundlagen liegt“, komme dem RP 
für den Bürokratieabbau eine zukünftige Schüsselrolle zu, und zwar sowohl in seiner 
Rolle als „Botschafter“ der Landespolitik, als auch in der Rolle des Sachwalters der re­
gionalen Interessen. Der Zuschnitt des Regierungsbezirks wird von der IHK recht kri­
tisch gesehen. Die Größe des Bezirks „dürfte in jedem Fall im europäischen Maßstab 
die Untergrenze sein, um überhaupt als Region wahrgenommen werden zu können.“
	 Anders als die Handwerkskammer ist die IHK bei der Frage nach möglichen 
Alternativen zu den Regierungspräsidien grundsätzlich der Auffassung, dass Hessen 
„ein solch kleines Bundesland [sei], dass es ganz grundsätzlich nicht noch weiterer regio­
naler Gliederungen bedürfte. Vielleicht würde das tatsächlich eine hessische Identität 
eher fördern.“ Allerdings liefert die IHK im Gegenzug auch Vorteile der regionalen 
Verwaltung im Bezug auf das RP Kassel: 
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	 „Die grundsätzlichen Vorteile der RP dürften in der Ortsnähe, ihrer regionalen Ver-
bundenheit und Kenntnis liegen. Sie schaffen häufig eine regionale Identität. Die Ambiva-
lenz liegt aber genau darin, dass sie damit auch die Separierung eines Bundeslandes eher 
begünstigen, gerade wenn dieses ein Gebilde ist, das in dieser Form erst nach 1945 geschaffen 
wurde. Die Erfahrungen mit RP´s haben belegt, dass ihre Vorteile dann deutlich überwie-
gen, wenn sie eine exzellente und anerkannte Führung haben. Das kann man aber gerade 
dem Kasseler RP in jeder Weise bescheinigen.“ (IHK Kassel)

Regionalmanager Holger Schach bringt das Regierungspräsidium für die Zukunft in 
Zusammenhang mit dem Regionalmanagement. Zurzeit erfülle der große Apparat des 
Regierungspräsidiums Kassel eine reine Verwaltungsaufgabe, so Schach. Die Aufgaben, 
die das Regionalmanagement wahrnehme, seien für Nordhessen „genau der richtige 
Ansatz“: Es erfülle Entwicklungsaufgaben, sorge für eine Dynamisierung der Regio­
nalentwicklung, fördere die Wirtschaft und bringe Dinge „auf den Weg.“ Doch das 
Regionalmanagement sei mit ca. 20 Mitarbeitern im Verhältnis zum Regierungsprä­
sidium „nur dünn ausgestattet.“ In der Einschätzung des Regionalmanagers könnte 
das Regierungspräsidium bei der Regionalentwicklung „erfolgreicher sein als das  
Regionalmanagement“, wenn es nicht nur verwalten würde, sondern auch konkrete 
Entwicklungsaufgaben übernähme. Für Holger Schach wäre dies „gut vorstellbar“, 
das RP könnte in seinen Augen die projektbezogene Entwicklung und Realisierung 
regionaler Maßnahmen von der Konzeption bis zur Umsetzung übernehmen. Von den  
Ressourcen her könnte das Regierungspräsidium nach Schachs Einschätzung diese 
wichtige Rolle einnehmen. Die Entscheidung dazu sei aber eine politische. Es müs­
se geklärt werden, welche Aufgaben der Staat haben solle (nur Rahmenbedingungen 
setzen oder aktive Strukturpolitik betreiben) und wie der Begriff „Regionalmanage­
ment“ ausgefüllt werden soll – in Schachs Auffassung muss „Regionalmanagement“ 
Entwicklung beinhalten und darf nicht nur „Umsetzung und Verwaltung“ bedeuten.
	 In der Diskussion um die Regierungspräsidien schließt der Regionalmanager die 
Schaffung eines Landesverwaltungsamtes für Hessen aus. Das Bundesland sei zwar 
nicht zu groß für eine solche Lösung, doch da ein Landesverwaltungsamt vermutlich 
in Wiesbaden sitzen würde, wäre dies für die Region Nordhessen „nicht akzeptabel.“ 
Es sei für Nordhessen schon schwer, dass die Landesregierung in Wiesbaden sitze. Das 
Regierungspräsidium als Gegenmodell sei „näher dran“ und verpflichte sich, sich mit 
den Problemen der Region zu identifizieren, sagt Schach.
	 Um einen Regionalkreis als Alternative für das Regierungspräsidium Kassel zu 
schaffen, müssen zur Bewertung erst konkretere Vorschläge gemacht werden. Während 
die SPD den geplanten Zusammenschluss von Stadt und Landkreis Kassel favorisiere, 



377

strebe die CDU nach Angaben des Regionalmanagers eine „große Version“ aus den 
fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel an – die Art des Regionalkreises 
sei damit politisch umstritten. Die Schaffung eines solchen großen Regionalkreises 
birgt für den Regionalmanager auch Gefahren, insbesondere könnten nach seiner Auf­
fassung die kleineren Kommunen „hinten runter fallen“: 
–	 ein „Regionalkreis Nordhessen“ bekäme ein Regionalparlament und einen  
	 Regionalpräsidenten als neuen Machtfaktor;
–	 es würde neue Entscheidungszwänge geben; 
–	 die unteren, bei den Landkreisen angesiedelten Behörden würden nach oben  
	 (Regionalkreis) oder nach unten (Städte/Gemeinden) verlagert.
Das Regierungspräsidium könnte in diesem Modell nach Schachs Einschätzung so­
wohl erhalten bleiben, als auch funktional gestärkt werden oder im Regionalkreis auf­
gehen.
	 Auch Silvia Georg vom Hessischen Rundfunk nennt als Grund für den Erhalt des 
Regierungspräsidiums Kassel, dass es für Nordhessen „näher“ dran sei als eine mög­
licherweise übergeordnete Behörde. Nach ihrer Einschätzung wäre das RP zwar mit 
der Einführung „der viel diskutierten Regionalkreise im Bestand gefährdet“, allerdings 
nur, wenn es überall im Bundesland diese Regionalkreise gibt. Frau Georg macht im 
Zuge dieser Diskussion darauf aufmerksam, dass vielleicht gerade die Regionalkreise 
„weil sie größer und damit auch unübersichtlicher und mächtiger werden“ staatliche 
Kontrolle benötigen.

III. 4.2 Kundenbefragung
	
Im Jahr 2006 führte das Regierungspräsidium Kassel eine weitere Kundenbefragung 
durch. Die Kundenbefragungen waren aus dem Verwaltungsreformprozess hervorge­
gangen und sollen laut „Bericht der Kundenbefragung“ von 2006 ermitteln, inwieweit 
die aus dem Leitbild abgeleiteten Ziele des Regierungspräsidiums – die Verbesserung 
der Kundenorientierung und die Erhöhung der Leistungs- und Ergebnisorientierung 
der Behörde – erreicht worden sind.
	 Das Konzept zur Kundenbefragung wurde in einer Arbeitsgruppe im Regierungs­
präsidium Kassel erstellt, die Befragung fand nach Angaben des Berichtes im Mai/
Juni 2006 durch Fragebögen und Interviews statt. Die Fragebögen konnten von den 
Kunden auch im Internet beantwortet werden. Auf diesem Gebiet arbeitete das RP mit 
dem Internationalen Zentrum für Hochschulforschung (INCHER) der Universität 
Kassel zusammen.
Befragt wurden (vgl. Bericht):
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–	 ein festgelegter Adressatenkreis des Regierungspräsidiums: alle Kommunen und  
	 Abgeordnete des Regierungsbezirks, Gewerkschaften, Kammern, Behörden, Ver- 
	 eine, Stiftungen und Personen: 1.918 Fragebögen;
–	 alle Kunden, die zwischen dem 6. Mai und dem 30. Juni mit dem RP korrespon- 
	 dierten (der Fragebogen wurde dem Postausgang beigefügt): 3.385 Fragebögen;
–	 die Beihilfekunden wurden zudem gesondert befragt; zwischen dem 8. Mai und  
	 dem 26. Mai wurden 13.266 Fragebögen mit den Beihilfebescheiden versandt.

An der Kundenbefragung beteiligten sich laut dem Bericht schließlich 1.023 der 5.303 
angeschriebenen Kunden (19%), im Beihilfebereich antworteten 1.694 Kunden (13%). 
Außerdem wurden persönlich im Regierungspräsidium (Steinweg, Scheidemannplatz, 
Bad Hersfeld) erscheinende Kunden per standardisiertem Interview befragt. Die Frage­
bögen beinhalteten acht Fragen, die Interviewfragebögen 14 Fragen. Ausgenommen 
von der Befragung waren die Bußgeldstelle und das Ausländerrechtsdezernat.

Die Ergebnisse der Kundenbefragung wurden im Dezember 2006 von der Arbeitsgrup­
pe präsentiert. An dieser Stelle sollen einige Ergebnisse der Kundenbefragung – aller­
dings nicht detailliert, sondern auf die gesamte Behörde bezogen – dargestellt werden. 
Auf die Darstellung der einzelnen Bewertungen der Dezernate und die Ergebnisse der 
einzelnen Fragestellungen wird hier verzichtet. Die Daten und Abbildungen wurden 
vom Organisationsdezernat des Regierungspräsidiums Kassel zur Verfügung gestellt. 

Zunächst erlaubt die Kundenbefragung einen Einblick in die Kundengruppen des 
Regierungspräsidiums Kassel (allerdings ohne Beihilfestelle): Wer nimmt die Behör­
de eigentlich in Anspruch? Dabei fällt auf, dass über ein Viertel der Kunden, die 
auf die Befragung antworteten, Unternehmen waren, gefolgt von den kommunalen 
Gebietskörperschaften und – zu immerhin 20 Prozent – Privatpersonen. An vierter 
Stelle stehen Vereine, Verbände und Stiftungen. Diese vier Gruppen machen etwa 85 
Prozent der Kunden des Regierungspräsidiums aus. In den Kundengruppen spiegeln  
sich damit die Aufgaben der Behörde insbesondere im Genehmigungs-, Bewilligungs- 
und Aufsichtsbereich wider. Der Anteil der Privatpersonen verdeutlicht, dass das  
Regierungspräsidium tatsächlich keine Behörde mit unmittelbarem Bürgerkontakt ist; 
allerdings bilden die Privatpersonen immerhin die drittgrößte Gruppe – ihr Anteil 
dürfte durch die Zunahme erstinstanzlicher Tätigkeiten vermutlich in den vergan­
genen Jahrzehnten gestiegen sein.
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Abb. 4: Kundengruppen des Regierungspräsidiums Kassel (ohne Beihilfe) 

Abb. 5: Angelegenheiten, mit denen die Befragten zu tun haben (ohne Beihilfe)
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Die Kundenbefragung im Jahr 2006 bringt eine relativ hohe Zufriedenheit der Kunden, 
die an der Befragung teilgenommen haben, zum Ausdruck. Im Fragebogen waren den 
Befragten die Bewertungsmöglichkeiten zwischen 1 (sehr gut) und 5 (sehr schlecht) 
vorgegeben, nur in wenigen Fällen zeigt die Auswertung eine schlechtere Einschätzung 
als 3. Die Kunden der Beihilfe bewerten die Beteiligungsmöglichkeiten an ihren Ver­
fahren teilweise schlechter als drei (im Durchschnitt aber mit 2,98 noch unter 3 [vgl. 
Beihilfe, Tabelle 6]) und alle Kunden zeigen sich mit der Parkplatzsituation rund um 
das RP nicht zufrieden, hier kassierte das RP eine 3,1 im Durchschnitt – und damit 
die schlechteste Durchschnittsbewertung der gesamten Befragung. Besonders gut be­
wertet werden die Freundlichkeit der Beschäftigten und auch ihre Kompetenz und 
ihr Sachverstand. Für die Qualität der Arbeit des Regierungspräsidiums wurde von 
den befragten Kunden (ohne Beihilfe) eine glatte 2 vergeben. Nicht so gut, aber noch 
immer unterhalb einer 2,5 wurden die Informationen zum Verfahrensstand und die 
Beteiligungsmöglichkeiten am Verfahren von allen Kunden bewertet.

Abb. 6: Bewertung der Arbeit des Regierungspräsidiums (Mittelwert)
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Abb. 7: Bewertung der Arbeit des Regierungspräsidiums Kassel  
nach Angelegenheiten (ohne Beihilfe)
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Abb. 8: Beurteilung der Erreichbarkeit des Regierungspräsidiums Kassel  
(ohne Beihilfe)
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Bewertung von innen

III. 5	 Die Bewertung durch die Interviewpartner von innen

„Recht reibungslos“

III. 5.1 Das Verhältnis zu unter- und übergeordneten Behörden

Als Mittelbehörde steht das Regierungspräsidium Kassel zwischen den Kommunen 
(und unteren staatlichen Behörden) und den Ministerien in Hessen und muss mit bei­
den Ebenen zusammenarbeiten. Bei der Vorstellung der einzelnen Aufgabenbereiche 
wurde das Verhältnis zu den über- und untergeordneten Behörden teilweise bereits 
angesprochen – im Tenor lässt es sich als gut zusammenfassen. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommen auch die befragten ehemaligen und amtierenden Mitglieder der 
Behördenleitung.

Die Zusammenarbeit mit den Ministerien in Wiesbaden verläuft nach Einschätzung 
des Regierungspräsidenten „recht reibungslos.“ Natürlich gebe es immer wieder Sach­
fragen, die das Ministerium anders sehe, als die Kasseler Behörde. 

	 „Aber das liegt in der Natur der Sache und liegt auch daran, dass wir natürlich bei 
der Beurteilung häufig auch regionale Bezugspunkte haben und das dann etwas anders 
sehen als ein Mitarbeiter in einem Ministerium, der für das ganze Land denken muss. 
Aber das ist auch unsere Aufgabe, den regionalen Bezug jeweils immer herzustellen und sich 
dafür einzusetzen.“ (Lutz Klein)

Das u.a. bei Freudenberg genannte Problem, die Ministerien würden zu stark in die 
Arbeit der Regierungspräsidien „hineinregieren“ (etwa durch Weisungen der verschie­
denen Fachressorts), sieht Lutz Klein während seiner bisherigen Amtszeit in Kassel nicht: 

	 „Solange ich hier sitze, ist es noch nicht einmal passiert, dass wir einen Erlass bekom-
men haben oder einen Anruf oder ein persönliches Gespräch, dass ein Fachminister oder der 
Ministerpräsident uns angewiesen hat, in einer konkreten Angelegenheit so oder so zu ver-
fahren, weil sie mit der Arbeitsweise, wie wir es angehen wollten oder handhaben wollten, 
nicht einverstanden waren. Eine direkte Einflussnahe aus Wiesbaden ist nicht vorhanden. 
Man lässt uns schon sehr an der langen Leine laufen.“

Einer der Vorgänger des heutigen Regierungspräsidenten, Dr. Ernst Wilke, sieht die 
Lage etwas differenzierter. Ein Hineinreden in die Arbeit des Hauses habe es „nicht bei 
allen, aber doch bei einigen“ Ministerien gegeben. Insbesondere die Zusammenarbeit 
mit dem Wirtschafts- und dem Sozialministerium sei aber während seiner Amtszeit 
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hervorragend gewesen, so Dr. Wilke. Nach seiner Einschätzung hängt die Intensität 
der Einflussnahme auf die RP-Arbeit von den unterschiedlichen Ministerien ab: „Die 
Ressorts haben unterschiedlich auf das Regierungspräsidium eingewirkt.“ Auch Vize­
präsident Dr. Werner Neusel bestätigt, dass es zwar Versuche der Einflussnahme durch 
die Ministerien gebe, schätzt diese aber nicht als problematisch ein:
	 „Das wird von verschiedenen Ministerien immer wieder versucht, das ist immanent, 
aber ich kann nicht sagen, dass ich das als sehr destruktiv oder als lästig empfinden würde. 
Das hält sich in Grenzen. Ich denke, insgesamt besteht mit den Ministerien ein recht kolle-
giales Miteinander.“

Dr. Neusel nennt auch die relativ weite Entfernung von Wiesbaden als einen Faktor, 
der die Einflussnahme der Ministerien begrenze. Er könne sich denken, dass die Versu­
chung der Ministerien, auf die Arbeit eines Regierungspräsidiums Einfluss zu nehmen, 
bei Behörden in unmittelbarer Nähe zum Ministerium größer sei. Diese Einschätzung 
wird auch von Freudenberg (S. 237) geteilt. Für Dr. Neusels Amtsvorgänger Herbert 
Schestag hängt die Zusammenarbeit mit den Ministerien insbesondere von den Per­
sonen auf beiden Seiten ab. Je besser das Vertrauensverhältnis zwischen Regierungsprä­
sident und Ministerpräsident bzw. Ministern sei, „umso weniger besteht das Bedürfnis, 
sich in das Tagesgeschäft einzumischen.“ Das Gleiche gelte auch für die Beamten in 
Ministerium und Regierungspräsidium, die Zusammenarbeit hänge auch von deren 
Persönlichkeit ab.
	 Im Zusammenhang mit der Frage der „Einmischung“ der Ministerien in die Arbeit 
 der Regierungspräsidien steht auch die Frage nach dem eigenen Gestaltungsspielraum. 
Regierungspräsident Klein macht dies von der jeweiligen Aufgabe abhängig – diese 
Aussage wird in der Vorstellung der einzelnen Aufgabenbereiche bestätigt:
	 „Es gibt Angelegenheiten, wo der Gestaltungsspielraum gleich null ist, weil von Heppen
heim an der Bergstraße bis Bad Karlshafen das deckungsgleich gestaltet und abgearbeitet 
werden muss. Aber es gibt auch eine Reihe von Dingen, bei denen es regional Gestaltungs-
möglichkeiten gibt, z.B. im Rahmen der EU-Programme zur Regionalförderung, wo dann 
die besonderen Gegebenheiten der Region Berücksichtigung finden.“

Dr. Wilke bringt neben den Aufgaben selbst auch wieder das Verhältnis zu den Minis­
terien ins Spiel: „Ich hatte bei meinem direkten Vorgesetzten – dem Innenminister 
– relativ viel Freiheit, um diese Gestaltung wahrnehmen zu können. Andere Minis­
terien […] haben da sehr viel rigider gehandelt“, z.B. in der Schulpolitik seien dem 
Regierungspräsidium „ziemlich enge Fesseln“ angelegt worden.
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Entkräftet wird von den Interviewpartnern auch der Vorwurf, das Regierungspräsidi­
um habe nur eine „Briefträgerfunktion“ und werde von Kommunen und Ministerien 
übersprungen. Der Vorwurf sei nicht aus der Welt zu schaffen, beklagt Dr. Neusel, 

„aber das findet faktisch nicht statt.“ Sowohl die Landesregierung als auch das RP 
achteten darauf, „dass letztlich auch die Stimme des Regierungspräsidiums Einfluss 
nimmt.“ Dr. Neusel und Herbert Schestag bestätigen allerdings, dass dies noch ein 
Problem war, als die Landräte gleichzeitig Landtagsabgeordnete waren. Damals hätten 
die Landräte „ihr eigenes Süppchen gekocht“, da sie direkt in Wiesbaden saßen. Diese 
Zeiten seien aber vorbei, so Dr. Neusel und Herbert Schestag, der auf die Landräte­
konferenzen des Regierungsbezirks hinweist, deren Ergebnisse der Regierungspräsi­
dent in Wiesbaden vortrage.

Auch das Verhältnis zu den Kommunen gilt beim Regierungspräsidenten als „durch­
weg gut.“ Es gebe natürlich immer auch gegenteilige Einzelfälle – „es gibt keinen Be­
reich im Leben, wo es konfliktfrei zugeht“ – aber auch in Streitfällen werde sachlich 
zusammengearbeitet. Das wird auch von Dr. Neusel so gesehen: „Es war immer ein 
Vertrauensverhältnis zu den unteren Behörden“, sagt der Vizepräsident. Dass man 
fachlich manchmal anderer Meinung sei, sei zwangsläufig. Aber atmosphärisch sei das 
Verhältnis „in Ordnung.“

„Wesentlich verändert“ habe sich im Laufe der Jahre der Umgang mit dem Publikum, 
beschreibt Herbert Schestag das Verhältnis zu den „Kunden“ der Behörde: „Heute ist 
man soweit zu sagen, wir sind Dienstleistungsbehörde. Diejenigen, die zu uns kom­
men, sind Kunden, und wir behandeln sie auch so.“ Für Regierungspräsident Lutz 
Klein wird dieses gute Verhältnis u.a. durch die regelmäßige Kundenbefragung bestä­
tigt, die „durchweg gut ausgefallen“ sei. Aber auch bei Informationsveranstaltungen 
– z.B. im Rahmen der Umweltallianz, zu der Unternehmen eingeladen werden – bliebe 
kein Platz im großen Sitzungssaal mehr frei. 
	 „Das zeigt, dass die Kunden uns als Partner sehen, und umgekehrt wir sie auch, und 
wir nicht hoheitlich von oben runter zu ihnen sprechen und sie als arme Bittsteller ansehen, 
sondern als ernstzunehmende Partner.“ (Lutz Klein)
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Nach der „Operation Sichere Zukunft“

III. 5.2 Die Abteilungen II und III aus Sicht der Abteilungsleiter

Die Zusammenfassung von Wasserwirtschaftsamt, Bergamt, Immissions- und Strahlen­
schutz und schließlich auch dem Arbeitsschutz sowie die Operation Sichere Zukunft 
bewertet Ernst Bergbauer, Leiter der Abteilung III (Umwelt- und Arbeitsschutz) „unter 
dem Strich positiv.“
	 Die Operation Sichere Zukunft habe für die Abteilung 20 Prozent Personalabbau 

„gekostet“, doch sei dies zu verkraften gewesen, da man freiwillige Aufgaben weitestge­
hend abgebaut habe und sich nun im Kern auf Genehmigungen und – in begrenztem 
Maße – Überwachungen konzentriere. „Aber jetzt sind wir an einer Grenze, wo man 
sagen muss: Jetzt darf nicht weiter abgebaut werden, weil sonst die Qualität unserer 
Bescheide leidet“, sagt Bergbauer. Negative Auswirkungen durch ein Ende der regel­
mäßigen Überwachungen von Betrieben sind Bergbauer nicht bekannt. Die Firmen 
wüssten, dass „wenn sie irgend etwas machen, das nicht in Ordnung ist“, das RP „mit 
der ganzen Kraft und Härte des Gesetzes“ vorgehen werde.

Die Bündelung der Aufgabenwahrnehmung des Umwelt- und Arbeitsschutzes in einer Be­
hörde hält Bergbauer „für richtiger und für schneller und für wirtschaftsfreundlicher.“ Es  
gebe einen wesentlich schnelleren und besseren Output, als wenn fünf oder sechs Behör­
den, „die an unterschiedlichen Stellen sitzen und eigenständig regieren“ zusammenarbei­
ten müssten. Zwar sei die Zusammenlegung am Anfang nicht bei allen Mitarbeitern gut 
angekommen, doch müsse man das mittel- und langfristige Ziel – die Nutzung von Syn­
ergieeffekten – sehen, und danach ist für Bergbauer die Eingliederung positiv verlaufen.
	 Die fachliche Beurteilung und das Aussprechen der Genehmigungen liegen nun 
in einer Hand, „im Regelfall von ein und derselben Person.“ Dies spare Zeit und Geld, 
der Kunde habe nur noch einen Ansprechpartner: So könne ein möglicher Investor 
schnell alle notwendigen Informationen erhalten und ebenfalls schnell eine Geneh­
migung bekommen, was gut für die Region sei: „Schnelle Genehmigung bedeutet 
schnelle Investitionen, und Investitionen bedeuten Arbeitsplätze.“
	 Ernst Bergbauer sieht das Regierungspräsidium Kassel daher nicht als „Verhin­
derungsbehörde“: „Wir suchen nicht Probleme, um etwas zu blockieren, sondern wir 
versuchen, die Probleme zu lösen.“ Diese Denkweise habe sich im Hause inzwischen 
durchgesetzt. Der Kunde genieße absolute Priorität, schon allein das Wort „Kunde“ 
zeige, „wie wir mit den Menschen hier umgehen. […] Die Zeiten, wo man früher Angst 
hatte, zu einer Behörde gehen zu müssen und einen Bückling zu machen, um in ein Zim-
mer rein zu dürfen, beim Rat oder Oberrat, die gibt es nicht mehr.“
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Allerdings ist für Bergbauer auch klar, dass alle Genehmigungen unter dem Aspekt 
des Umweltschutzes ausgesprochen werden: „Es ist nicht so, das wir auf Teufel komm 
raus Genehmigungen erteilen, sondern diese Genehmigungen müssen auch gerichts­
fest sein.“
	 Mit der Bündelungspraxis – auch über die Abteilungen hinweg – habe das Regie­
rungspräsidium Kassel gute Erfahrungen gemacht:
	 „Wenn von den Firmen Lob kommt, und zwar nicht selten, sondern häufig – dass 
es gut gelaufen ist, dass es schnell gelaufen ist, dass der Inhalt der Genehmigungen richtig 
war, dass sie gerichtsfest sind – , dann kann unser Haus ja gar nicht so schlecht sein, sonst 
würden wir ja nur Kritik bekommen.“

In diesem Zusammenhang schätzt Bergbauer die Kundenbefragung des Regierungs­
präsidiums als wichtiges Instrument ein, um festzustellen, „wo liegen unsere Schwä­
chen, was machen wir falsch, was könnte besser gemacht werden?“ Die Ergebnisse der 
Befragung würden nicht nur gesammelt, sondern ernst genommen. Verbesserungen 
– etwa der Parksituation oder der telefonischen Erreichbarkeit – seien zwar oft nur 
Kleinigkeiten, „aber die sind auch wichtig für die Zufriedenheit der Kunden.“ Wenn 
ein Mangel mit wenigen Mitteln ausgeräumt werden könne, „dann machen wir das 
natürlich auch. Da stellen wir uns nicht stur, nur weil wir eine Behörde sind.“

Abteilungsleiter Hans-Peter Conrad bewertet die Operation Sichere Zukunft und die da­
mit verbundene Schaffung der Abteilung II – Verkehr, Planung, ländlicher Raum und 
Verbraucherschutz – ebenfalls insgesamt positiv. Conrad verweist insbesondere auf die 
Bündelungsfunktion, die er als „Ratio“ für die Bildung der Abteilung II bezeichnet. 
Die Abteilungen II und III machen in Conrads Augen heute das operative Kernge­
schäft des Regierungspräsidiums aus: 
	 „Ohne die Abteilungen II und III wäre das RP eine obere Ordnungsbehörde mit 
Kommunalaufsicht, da würde von Bündelung und Gestaltung und Förderung von Infra-
struktur nur noch wenig übrig bleiben.“

Die Vorteile der Bündelungsfunktion der Abteilung II machen sich laut Conrad zwar 
vor allem an den Großprojekten fest – Conrad: „die Großprojekte haben für die Region 
eine enorme Bedeutung“ – , aber Bündelung spiele auch eine große Rolle bei kleineren 
Vorhaben, insbesondere verweist der Abteilungsleiter auf Gewerbeansiedlungen. 
	 Er betont, dass die verschiedenen Fachbereiche im Hause selbstverständlich auch 
vor der Zusammenlegung schon zusammengearbeitet hätten, doch die Kommunika­
tion untereinander habe sich mit der Schaffung der neuen Abteilung verändert. Heute  
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falle die Abstimmung leichter, da die Kommunikation eingespielter sei und alle 
Themen gleich „am runden Tisch“ besprochen würden. Auch unterschiedliche Auffas­
sungen der Fachgebiete werden so frühzeitig in diese neue Kommunikationsstruktur 
eingebunden.
	 Die Bündelungsfunktion des Regierungspräsidiums beschränke sich aber nicht 
auf das Geschehen innerhalb einer Abteilung, so Conrad, „sondern ist abteilungs
übergreifend. Das funktioniert nach meiner Erfahrung sehr gut. Es hat sich zwischen den 
Fachbelangen eingespielt, die Kollegen […] sind über die Aufgaben und Kompetenzen des 
Anderen informiert.“

Insgesamt sei das Regierungspräsidium Kassel bei der Operation Sichere Zukunft 
„glimpflich davongekommen“, der Personalabbau ist nach Einschätzung Conrads 
„ohne Härten“ und ohne Beschädigung der Personen bewerkstelligt worden. Nach sei­
ner Einschätzung habe sich die OPSZ aber auch negativ auf die Stimmung im Hause 
ausgewirkt, da sich die Aufstiegschancen verschlechtert hätten und insbesondere viele 
Dezernatsleiter ihre Leitungsaufgabe aufgeben mussten. Die Regelung der ständigen 
Vertretung schaffe zwar einen Ausgleich, sei aber kein vollkommener Ersatz, so Conrad. 
Gleichwohl beobachte er, dass die Mitarbeiter „ihre Arbeit mindestens genau so gut 
wie vorher“ machten. Auch die Schaffung eines zentralen Justitiariats habe Kritik her­
vorgerufen, da die einzelnen Fachbereiche es lieber sähen, „wenn der Jurist, der für sie 
zuständig ist, auch bei ihnen angebunden wäre.“
	 Eine wesentliche Auswirkung der Operation Sichere Zukunft sei, dass die neue 
Organisation der Behörde das Führungspersonal vor erheblich höhere Anforderungen 
als vorher stelle, da Dezernats- und Abteilungsleiter nun größere Organisationsein­
heiten leiten müssen. Conrad will dies aber nicht unbedingt als Nachteil bezeichnen. 
Da Dezernats- und Abteilungsleiter „auf zwei Feldern aktiv werden“ müssten, nämlich 
einerseits fachlich und anderseits in Organisations- und Personalfragen, ergebe sich 
nun die Notwendigkeit, „in einem viel größeren Maße, als es in der Vergangenheit 
nötig war“, Schwerpunkte zu setzen. Dies könne zu Konflikten führen, bedeute aber 
auch eine größere Selbstständigkeit für die Führungskräfte und die Mitarbeiter.
	 Die Frage der inneren Organisation des Regierungspräsidiums bezeichnet Conrad 
insgesamt als Prozess, „der nie abgeschlossen ist.“ Der Abteilungsleiter hat daher die 
Vorstellung, dass zukünftig das operative Geschäft und „die Dienstleistungen“ von­
einander getrennt werden könnten: „Man könnte unter der Überschrift ,Dienstleis­
tungen‘ die Bereiche Versorgung, Beihilfe und Bußgeldstelle zusammenfassen“, sagt 
Conrad. Auch „die Verwaltung der Verwaltung, also das, was wir für die Aufrechterhal­
tung unseres Dienstbetriebes brauchen – Personalverwaltung, Organisation, Haushalt, 
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Controlling“ könnten in seinen Augen vom operativen Geschäft in der Abteilung I 
getrennt werden.

Auch Hans-Peter Conrad spricht sich dafür aus, die Planungsabteilungen der Ämter 
für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) in die hessischen Regierungspräsidien einzu­
gliedern (vgl. Kapitel III. 1.1.1 „Verkehrsprojekte“). Dies würde „das RP stärken, aber 
würde auch der Sache dienen. Es würde Reibungsverluste verringern und würde die 
Koordination und die Prozesssteuerung erleichtern.“ Bei der Straßenplanung gebe es 
nicht nur die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit z.B. mit den Naturschutz- und 
Wasserdezernaten des Regierungspräsidiums, sondern auch das Problem, dass viele 
Behörden an der Planung beteiligt sind. Conrad nennt die ASVen, das zugehörige 
Landesamt, das Verkehrsministerium und das RP. „Alle vier Köche rühren in dem 
Brei, und es gibt keine koordinierende Stelle […], die einen Überblick darüber hat: 
Wer ist wie weit und wo muss nachgesteuert werden?“ Dies könne man in den Griff 
bekommen, wenn man die Planung bei den Regierungspräsidien ansiedle und die Re­
gierungspräsidien auch den Planfeststellungsbeschluss aussprechen könnten. Daneben 
nennt Conrad den Denkmalschutz als ein Gebiet, das ebenfalls aufgrund vieler Ver­
bindungen zur Infrastruktur- und Siedlungsplanung in das RP eingegliedert werden 
könnte. 

Eindeutiges Votum

III. 5.3 Die Diskussion um die Regierungspräsidien

Aus ihrer praktischen Erfahrung im Regierungspräsidium heraus wurden die Inter­
viewpartner auch zur Diskussion um die Regierungspräsidien befragt. Ihre Einschät­
zung zur Notwendigkeit, zu Vor- und Nachteilen der Regierungspräsidien und zu 
möglichen Alternativen soll hier wiedergegeben werden.

Für Regierungspräsident Lutz Klein „gibt es eine eindeutige und klare Antwort“ auf die 
Diskussion um die Mittelinstanz: Man brauche eine Mittelstufe zwischen kommu­
naler Ebene und Regierungsebene, „die sich mit der Abwicklung der Regierungsarbeit 
befasst.“ Für den Regierungspräsidenten kommt weder eine komplette Aufgabenverla­
gerung auf die Ministerien noch auf die Kommunen in Betracht. Aufgabe der Ministe­
rien sei es, zu regieren, und keine Verwaltungsarbeit zu leisten. Sämtliche Verwaltungs­
aufgaben auf die Kommunen zu übertragen, sei nicht möglich, da die Kommunen 
entweder „von der Fachlichkeit her“ damit überfordert wären oder die Aufgaben nicht 
so häufig anfielen, dass etwa ein Landkreis sich qualifiziertes Personal dafür leisten 
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könne. Lutz Klein nennt zum Beweis praktische Beispiele aus der täglichen Arbeit des 
Regierungspräsidiums Kassel:
–	 die Luftaufsicht: Ein Kreis könne diese Aufgabe nicht wahrnehmen, da für das  
	 Kreisgebiet die Aufgabe zu speziell ist. Luftaufsicht sei aber auch nicht Aufgabe  
	 eines Ministeriums, da ein Ministeriumsmitarbeiter nicht darüber wachen könne,  
	 „ob die Segelflieger in Hofgeismar oder Waldeck die Vorschriften einhalten“ und  
	 z.B. nicht die einzelnen Prüfungen abnehmen könne;
–	 ein weiteres, aktuelles Beispiel sieht Klein in den Infrastrukturmaßnahmen, von  
	 denen viele über die Kreisgrenzen hinweggehen: Der Stromkonzern E.ON  
	 plant nach Angaben des Regierungspräsidenten derzeit, eine Stromleitung von  
	 Norddeutschland bis in die Nähe von Bad Hersfeld zu bauen, um Strom aus  
	 Windenergie in das Binnenland zu bringen. „In Niedersachsen muss sich der  
	 Antragssteller von Kreis zu Kreis vorarbeiten. In Hessen ist Ansprechpartner: das  
	 Regierungspräsidium Kassel.“ Dies bringe dem Antragssteller „mit Sicherheit  
	 erhebliche Arbeitserleichterungen“, im Gegensatz zu Niedersachsen, wo die Regie- 
	 rungspräsidien abgeschafft worden seien.

In den Regierungspräsidien als Mittelinstanzen sieht Lutz Klein für Hessen die zurzeit 
optimale Lösung. Die Erfahrungen in Niedersachsen – unter anderem von Landräten, 
mit denen der Regierungspräsident in Kontakt steht – zeigten, dass es nach der Ab­
schaffung der Mittelinstanz „anscheinend nicht so reibungslos funktioniert.“ Dies sei 
eine stille Genugtuung für alle Länder, „die ein Regierungspräsidium haben.“ Mit 
Blick auf die umstrukturierte Mittelinstanz in Rheinland-Pfalz spricht sich der Regie­
rungspräsident auch dafür aus, den Namen Regierungspräsidium beizubehalten. Der 
Name sei eine „über Jahrhunderte gewachsene Bezeichnung“, mit der die Bürger etwas 
anfangen könnten. 

Auch Regierungsvizepräsident Dr. Werner Neusel hält die Mittelinstanz „in einem grö­
ßeren Flächenstaat wie Hessen“ für zwingend erforderlich. „Wenn es Mittelinstan­
zen nicht geben würde, müsste man sie erfinden,“ ist seine Einschätzung, „von 
der Effizienz her gibt es aus meiner Sicht zu einer Mittelbehörde keine Alternative.“ 
Als wesentliche Vorteile der Regierungspräsidien nennt der Vizepräsident die Bün­
delung der Aufgaben aller Fachbereiche unter einem Dach und die Neutralität der 
Behörde bei der Aufgabenwahrnehmung: „Hier wird relativ neutral verhandelt und 
gehandelt“, ist seine Einschätzung, die Sache selbst stehe im Vordergrund, nicht die 
Parteipolitik. Aus diesen Gründen lehnt Dr. Neusel mögliche Alternativvarianten auch  
ab: 
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	 „Ich halte es für falsch, Aufgaben erstinstanzlich auf verschiedene Sonderbehörden 
zu übertragen, weil der Abstimmungsprozess extrem schwierig und zeitaufwändig ist und 
meines Erachtens zu völlig ineffektiven Ergebnissen führt.“

Die Schaffung von Sonderbehörden (Dr. Neusel nennt als Beispiel eine Diskussion 
um ein Landesveterinäramt) sei geleitet durch „egoistische Motive“ der Ministerien, 
die einen „direkten Strang“ aufbauen wollten, die aber der Bearbeitung der Sache 
insgesamt nicht dienen würden: „Artverwandte Dinge […] kann ich am Besten in 
einer Behörde koordinieren, in der alle Fachrichtungen im Hause sind.“ Wie Lutz 
Klein spricht Dr. Neusel auch die Frage an, wer denn an Stelle der Regierungspräsidi­
en die Planungs- und Genehmigungsverfahren von Großprojekten durchführen solle 
– die Landkreise seien zu klein und hätten nicht die Fachkompetenz, die Ministerien 
könnten es auch nicht. Die Alternative eines Landesverwaltungsamtes sei nur in klei­
nen Flächenstaaten denkbar, nicht in Hessen. Und bei der Schaffung von Regionalkrei­
sen sei die Frage, was man darunter verstehe. Ein Zusammenschluss von Stadt Kassel 
und Landkreis Kassel würde nach seiner Einschätzung zwar zu Aufgabenverlagerungen 
führen, die Mittelinstanz aber nicht überflüssig machen. Aufgabenverlagerungen von 
der Mittelinstanz (z.B. auf die Kommunen oder in andere Behörden) seien zwar mög­
lich, müssten im Einzelfall aber geprüft werden. Hier ist der Bündelungsaspekt aber 
das entscheidende Kriterium: „Dort, wo Aufgaben zusammengefasst werden müssen, 
wo sie letztlich unter Beachtung verschiedener Aspekte bearbeitet werden müssen, […] 
wird es ohne eine Mittelinstanz nicht gehen.“
	 Die Abschaffung der Regierungspräsidien in Niedersachsen bezeichnet Dr. Neusel 
als falsch, die Eingliederung der Sonderbehörden in die Regierungspräsidien in Baden-
Württemberg als „vorbildliche Entscheidung.“ Eine Mittelinstanz sei „notwendig für 
ein effektives Verwaltungsarbeiten“, ist Dr. Neusels Fazit, er könne jeder Landesre­
gierung nur empfehlen, „[...] die Mittelinstanz als Bündelungsbehörde zu stärken und 
nicht zu schwächen. Und das meine ich nicht deshalb, weil ich hier über 30 Jahre tätig bin, 
sondern aus Überzeugung und Kenntnis der Aufgabenbewältigung hier im Hause.“

„Eindeutig: ja“, antwortet auch Dr. Neusels Amtsvorgänger, Herbert Schestag, auf die 
Frage, ob man ein Regierungspräsidium benötigt. Wie Lutz Klein und Werner Neusel, 
so ist auch Schestag der Auffassung, dass zwischen Ministerien und Kommunen eine 
staatliche Verwaltungsinstanz notwendig ist. Die Ministerien seien zur Wahrneh­
mung von Verwaltungsaufgaben nicht geeignet, der Ressortegoismus „verhindert eine 
sinnvolle, fachübergreifende und kooperative Zusammenarbeit.“ Die Wahrnehmung 
staatlicher Aufgaben sollte zwar „vom Grundsatz her immer so nah wie möglich zum 
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Bürger, also auf der kommunalen Ebene“ liegen, aus Zweckmäßigkeitsgründen brau­
che man aber auch die Mittelinstanz. Deren wichtigste Aufgaben sieht der ehema­
lige Vizepräsident in der Bündelung, der kooperativen Zusammenarbeit der Fach­
richtungen und in der Aufgabe, „die Interessen der Region wahr[zu]nehmen und auf 
die Regierungsebene [zu] vermitteln.“ Auch Regionalkreise seien kein Ersatz für die 
Bündelungsfunktion, für ein Landesverwaltungsamt sei Hessen zu groß. Gefragt nach 
Nachteilen der Regierungspräsidien antwortet Herbert Schestag, dass man diese nur 
im Vergleich mit Alternativen nennen könne, und dieser Vergleich spreche für die Bei­
behaltung der Regierungspräsidien. Die in der Diskussion um die Regierungspräsidien 
auch geforderte Änderung der Behördenbezeichnung bezeichnet Schestag als „Wort­
klauberei“ und fasst als Fazit des Interviews die Vorteile des Regierungspräsidiums in 
vier Punkten zusammen:
–	 regionalbezogen, 
–	 bündelungsfähig, 
–	 kooperativ, 
–	 in der Lage, jederzeit Aufgaben aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne die  
	 Struktur wesentlich zu verändern.

Auch der ehemalige Leiter der Regionalplanungsabteilung, Helmut Bauknecht, sieht 
in den Regierungspräsidien mehr Vor- als Nachteile. Als wichtigste Funktionen der 
Regierungspräsidien bezeichnet er die Koordinierung der Aufgaben im Regierungsbe­
zirk und die Vertretung der Interessen des Regierungsbezirks bei der Landesregierung. 
Als Alternativlösungen sind laut Bauknecht Regionalkreise denkbar, „ein Landesver­
waltungsamt lehne ich ab.“ Höher spezialisierte Sonderbehörden könnten zwar die 
Kompetenzen der Regierungspräsidien ersetzen, „nicht aber ihre Fähigkeit, zu bün­
deln.“ Früher vorhandene Nachteile des Regierungspräsidiums, die „zu große Behör­
de“, seien „durch die Verwaltungsreform weitgehend abgebaut worden.“

Wie Helmut Bauknecht, so war auch Dr. Klaus Ruppert nicht nur im Regierungsprä­
sidium Kassel tätig, sondern kennt auch die Tätigkeit in einer eigenständigen Fach­
behörde. Dennoch kommt auch Ruppert – der über die Eingliederung der Bezirks­
direktionen für Forsten und Naturschutz in die Regierungspräsidien nicht unbedingt 
erfreut war – zu dem Schluss, dass es für Hessen keine Alternative zu den Regierungs­
präsidien gebe, da die Wege sonst zu lang würden. 
	 „Der Vorteil ist, dass die vielfältigen Aufgaben, die nun einmal in unserer Gesellschaft 
wahrgenommen werden müssen und nicht alle in einer Fachverwaltung angesiedelt werden 
können, gebündelt werden. Entscheidungen dürfen nicht durch unterschiedliche Positionen 
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von Fachverwaltungen verzögert werden. Der RP kann in einem solchen Fall ohne lang-
wierige Rückkopplung mit den Fachministerien entscheiden.“ 

Entscheidend sei, dass das Regierungspräsidium als Bündelungsbehörde auftrete. Auf­
gaben, die nicht unmittelbar der Bündelungsfunktion unterliegen, kann man nach  
Dr. Rupperts Auffassung auch in einer anderen größeren Einheit zusammenfassen. Aus 
seinen eigenen Erfahrungen heraus (s. Kapitel II. 2.6 „Die Abteilung für Forsten und 
Naturschutz“) weist Dr. Ruppert aber auch darauf hin, dass die Behörde bestrebt sein 
müsse, die Querschnittsaufgaben der Personal- und Haushaltsverwaltung, „die nun 
einmal im Rahmen eines solchen Präsidiums notwendig“ seien, auf das Notwendigste 
zu beschränken.
	 Für Hessen hält Dr. Ruppert übrigens zwei Regierungspräsidien (in Darmstadt 
und Kassel) für angemessen. In seinen Augen ist allerdings nicht eine weitere Ver­
waltungsreform, sondern zunächst eine Länderneuorganisation überfällig. Er bringt 
einen Zusammenschluss der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Hessen und Thüringen ins Spiel, ein solches Land benötige auch mehrere Regierungs­
präsidien.

Ähnlich wie Dr. Ruppert, so sieht auch Günter Pletsch die Frage der Regierungspräsi­
dien in einem größeren Zusammenhang: Das Problem sei, dass es keinen einheitlichen 

„Gesamtplan“ für die Verwaltungsentwicklung in Hessen gebe, sondern jedes Ressort 
seine eigene Politik mache. Als Beispiel nennt er die Eingliederung der Umweltab­
teilung in die Regierungspräsidien, die ursprünglich gar nicht vorgesehen war und 
letztendlich als Kompromiss „im Flurgespräch“ zustande kam. Selbst das Innenminis­
terium, „das eigentlich ein Interesse an einer Stärkung der RP haben müsste“, habe 
gegenteilig gehandelt und die Polizei aus den Regierungspräsidien ausgegliedert. Für 
die Diskussion um die Regierungspräsidien sei daher ein theoretisches Denkmodell als 

„konstruktives Alternativmodell“ notwendig, in dem vor einer Abschaffung der Regie­
rungspräsidien alle Auswirkungen auf Personal, Standorte und Aufgaben durchgeplant 
würden. Pletsch nennt dafür einige Punkte:
–	 Bündelung könne optimal nur vor der Kabinettsebene stattfinden, bevor „das Kind  
	 in den Brunnen gefallen“ sei;
–	 einiges spreche dafür, dass die Dreistufigkeit der Landesverwaltung überholt sei  
	 (s. u.a. Kapitel I. 2 „Die Diskussion um die Regierungspräsidien“; III. 8 „Abschluss- 
	 bewertung“);
–	 eine Regionalkreisdiskussion in Kassel könne nicht unabhängig von der  
	 Mittelinstanz geführt werden;
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–	 eine überzeugende regionale Gliederung Hessens müsse Abkehr nehmen von der  
	 bisherigen, da Hessen weder durch zwei noch durch drei Einheiten zu gliedern sei,  
	 von Ausgewogenheit könne dabei keine Rede sein;
–	 Regionalkreise seien eine Möglichkeit (z.B. nach Vorbild der ursprünglich acht  
	 Amtsbereiche der Umweltämter, aber auch fünf bis sechs Regionalkreise);
–	 die kommunalen Regionalkreise könnten mit staatlicher Verwaltung auf gleicher  
	 Ebene verknüpft werden.

In der Diskussion um die Regierungspräsidien dürfe es keine „heiligen Kühe“ geben, 
so Pletsch, das Regierungspräsidium sei ein mögliches Instrument der Verwaltung, „es 
ist nun einmal da, aber es funktioniert auch.“ Allerdings weist der Jurist auch darauf 
hin, dass eine Abschaffung der Regierungspräsidien nur eine einzige Gewähr biete: 

„Dass es nach einer Reform nicht mehr funktioniert.“ Als speziellen Nachteil einer 
Regionalkreisbildung für Kassel sieht Pletsch den damit verbundenen Traditionsver­
lust an, die Tradition sei ein großer Vorteil des Regierungspräsidiums. Außerdem gibt 
Günter Pletsch zu bedenken, dass der Staat nicht alle Fachaufgaben aus der Hand 
geben kann (s. auch die Einschätzung von Dr. Weißkopf, Kapitel II. 2.8.1 „Das Fach­
zentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe“). Eine Delegation von Aufgaben auf 
die Gemeinden sei möglich, auch die Privatisierung von Aufgaben. Aber man könne 
dann auch „die staatliche Aufsicht mit privatisieren“, da Aufsicht immer eine Frage 
des Know-hows sei. Wenn das fachliche Wissen durch die Auslagerung von Fachaufga­
ben nicht mehr vorhanden sei, dann sei auch Aufsicht nicht mehr möglich: „Aufsicht 
brauche Know-how.“

Bei der Diskussion um die Regierungspräsidien und der Frage, ob eine Mittelstufe in 
der Landesverwaltung notwendig ist, argumentieren die beiden Abteilungsleiter Ernst 
Bergbauer und Hans-Peter Conrad ähnlich. Die Aufgaben, die das Regierungspräsi­
dium wahrnehme, müssen aufgrund verschiedener Gesetze wahrgenommen werden, 
so Bergbauer. Für beide Abteilungsleiter stellt sich daher die Frage nach möglichen 
Alternativen zur Mittelinstanz:
	 „Die Alternative wäre, entweder alle Aufgaben, die hier wahrgenommen werden, 
nach unten zu geben oder nach oben zu geben. Und dann muss man fragen, ob das sinnvoll 
ist.“ (Hans-Peter Conrad)

Beide Varianten scheiden für die beiden Abteilungsleiter allerdings aus. Ernst Bergbauer:
	 „Tatsache ist, dass es viele Verfahren gibt, die sich nicht in einer Kommune abspielen 
oder in einem Landkreis, sondern die übergreifend sind. Und für diese übergreifenden Ver-
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fahren braucht man zwingend eine Behörde, die das koordiniert, damit kein Kirchturm-
denken entsteht.“

Diese über den Horizont eines Kreises hinausgehenden Aufgaben seien diejenigen, „die 
im Bündelungsgeschäft von zentraler Bedeutung sind“, ergänzt Hans-Peter Conrad. 
Er führt außerdem an, dass spezielle oder vom Umfang begrenzte Aufgaben, für die 
besonderes Fachwissen vorgehalten werden muss, nur auf einer Ebene oberhalb der 
Kreise rationell erledigt werden könnten.
	 Bei der Ansiedlung der Aufgaben des Regierungspräsidiums auf der nächsthöheren 
Ebene argumentiert auch Conrad mit der Steuerungsfunktion der Ministerien, die bei 
der Übernahme von Verwaltungsaufgaben „nicht mehr überschaubare Dimensionen“ 
annehmen würden. Für den Leiter der Abteilung II ist aber auch die Ortsferne von 
Ministerien oder einem Landesverwaltungsamt – dies wäre in seinen Augen ebenfalls 
durch dessen Größe nicht steuerbar – ein entscheidendes Argument:

	 „Wir brauchen eine Behörde, die mit den Belangen der Region vertraut ist und sich 
als Sachwalter der Region versteht. […] Denn die Regionen unterscheiden sich. Jede Region 
hat eigene Schwerpunkte in der wirtschaftlichen Entwicklung, in ihrer Struktur, in der na-
turräumlichen Ausstattung, in Infrastruktur, Besiedlung, Altersstruktur, der Dynamik der 
Bevölkerungsentwicklung und der Dynamik der Wirtschaftsentwicklung. […] Das ist zwar 
ein weicher Faktor, […] aber es hat eine für mich nicht zu unterschätzende Bedeutung.“ 
(Hans-Peter Conrad)

Für Hessen spiele in diesem Zusammenhang außerdem eine Rolle, dass Wiesbaden 
sehr weit entfernt von Kassel sei, die regionale Bindung erleichtere zudem die Kom­
munikation z.B. zu den Kommunen.
	 Die Schaffung von Sonderbehörden – etwa Landesämtern – wird von beiden 
Abteilungsleitern mit dem Hinweis abgelehnt, dass dann die Bündelungsfunktion der 
Mittelinstanz preisgegeben würde. 
	 Allerdings kann sich Hans-Peter Conrad auch die Bildung von Regionalkreisen 
in Hessen vorstellen. Bei der gegenwärtigen kommunalen Gebietsstruktur sei das  
Regierungspräsidium zwar die sinnvollste Lösung. Würden sich aber in Hessen Regio­
nalkreise bilden – was Conrad für unausweichlich hält – erscheint es dem Abteilungs­
leiter denkbar, „dass dann in der Tat die Aufgaben der Regierungspräsidien von den 
Regionalkreisen wahrgenommen werden.“ Auch für Ernst Bergbauer spielt es letztlich 
keine Rolle, ob die Aufgaben der Mittelinstanz unter dem Namen Regionalkreis oder 
Regierungspräsidium wahrgenommen werden. Ein Problem, das bei der Schaffung 
von Regionalkreisen in den Augen von Hans-Peter Conrad allerdings eine Rolle spie­
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len könnte, sei die Frage, „wie gut oder wie schlecht ist es, die Verwaltungsaufgaben 
einer stärkeren politischen Einflussnahme zu unterwerfen?“

Vergleich durch Erfahrung
Regierungspräsidium, Landesverwaltungsamt, Landesamt

Neben Dr. Ruppert, Herrn Bauknecht und Herrn Bergbauer, die Verwaltungserfah­
rungen auch in selbstständigen Sonderbehörden gesammelt haben, kann insbeson­
dere der ehemalige Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke das Regierungspräsidium 
mit zwei möglichen Alternativlösungen aus eigener Erfahrung heraus vergleichen. Vor 
seiner Amtszeit als Regierungspräsident leitete Dr. Wilke das Landesamt für Ernäh­
rung, Landwirtschaft und Landentwicklung in Hessen und nach seiner Amtszeit das 
Landesverwaltungsamt in Thüringen. Als ehemaliger stellvertretender Abteilungsleiter 
und Staatssekretär kennt Dr. Wilke auch die Ministeriumsebene. 
	 Für Dr. Wilke muss die Verwaltung „in einer starken Mittelinstanz“ gebündelt 
werden, denn „in den Ministerien wird regiert.“ Daher äußert sich der Staatssekretär 
a.D. kritisch über die derzeitige Situation in den Landesministerien, die sich eben 
nicht auf ihre Regierungsfunktion beschränken, sondern auch Verwaltungsaufgaben 
an sich ziehen. Den Grund dafür sieht Dr. Wilke in einer Überbesetzung der Ministe­
rien, die auf Landesebene außerdem damit zu kämpfen haben, dass ihnen immer mehr 
Kompetenzen – z.B. an die Europäische Union – verloren gehen. Die Ministerien 
müssten nach Ansicht von Dr. Wilke daher personell verkleinert werden, um sich 
auf ihre Regierungstätigkeit konzentrieren zu können. Aufgabe der Ministerien sei es, 
Gesetze und Erlasse so auszuarbeiten, dass die Verwaltung damit arbeiten könne. Eine 
Verwaltungsreform müsse daher bei den Ministerien beginnen: „Eine gute Hausfrau 
kehrt die Treppe von oben nach unten“, die Mitarbeiter der Ministerien machten es 
umgekehrt.
	 Dr. Wilke nennt einige Beispiele, wie Verwaltungsaufgaben von den Ministerien 
angezogen werden:

–	 im aktuellen Fall der Beurlaubung des Landrates aus Waldeck-Frankenberg, indem  
	 sich auch die Landesregierung zu Wort meldete, sei es nicht um eine politische  
	 Entscheidung gegangen. Die Gesetzeslage sei eindeutig gewesen. Die Entscheidung  
	 war also eine reine Verwaltungsentscheidung der Kommunalaufsicht des Regie- 
	 rungspräsidiums;
–	 in jüngster Zeit würde „jeder kleine Bewilligungsbescheid von 10.000 Euro oder  
	 von 15.000 Euro von einem Minister persönlich überreicht.“ Das möge zwar alles  
	 richtig sein, aber dies verkenne die Aufgaben einer Verwaltungsbehörde;
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–	 als Extrembeispiel nennt Dr. Wilke die Anfrage eines Landtagsabgeordneten beim  
	 zuständigen Minister, „wenn in einem kleinen Ort ein Kanaldeckel hochgeht und 	
	 der Abgeordnete aus dem Wahlkreis sich wichtig machen will.“ Ein Minister dürfe 
	 auf solch eine Anfrage nicht eingehen und müsse antworten, dass sich der Abge- 
	 ordnete an das zuständige Straßenbauamt wenden solle. Doch die Ministerien  
	 würden auch solche Anfragen „an sich saugen, um ihre Daseinsberechtigung zu  
	 haben“, damit würden sachliche Anfragen plötzlich zu einem Politikum.

Aber nicht nur die Regierungsfunktion der Ministerien sieht Dr. Wilke durch das 
Verwaltungshandeln der Ministerien eingeschränkt, er weist auch darauf hin, dass sich 
der Minister mit diesem Handeln angreifbar mache. Eine Mittelbehörde sei als Mittler 
zwischen unterer Ebene und als Puffer für die Politik sehr hilfreich, „weil sie auch 
die Politik schützt.“ Voraussetzung sei, dass in der Mittelbehörde keine Parteipolitik 
stattfinde. Oben werde regiert (in Brüssel, Berlin und Wiesbaden) und in der Mitte 
verwaltet – „wenn das so ist, dann hat das Regierungspräsidium mehr als nur Daseinsbe-
rechtigung. Weil es eben die ausführende Behörde ist, als gestaltende Dienstleistungsbehörde. 
Jeder Gesetzestext lässt einige Freiräume zu. Und was weiß denn der Referent in Wiesbaden 
schon, wie es in Helmarshausen aussieht. Das kann er nicht wissen – das Regierungspräsi-
dium weiß das.“ (Dr. Ernst Wilke)

Als wesentliche Vorteile der Mittelinstanz nennt Dr. Wilke drei Aspekte:
–	 die Bündelung, 
–	 die fachliche Kompetenz und 
–	 die politische Neutralität.
Für einen stark parteipolitisch geprägten Regierungspräsidenten könnte das Amt zwar 
eine Versuchung sein, allerdings würde er von der Landesregierung schnell in seine 
Schranken verwiesen. Dr. Wilke hält es unter dem Neutralitätsaspekt übrigens nicht 
für gut, dass die Regierungspräsidenten bei einem Regierungswechsel ebenfalls ausge­
tauscht werden. Eine längere Amtszeit „ist für die Kontinuität der Arbeit bedeutend 
besser“, als wenn man nach vier Jahren wieder gehen müsse. Als Beispiel zeigt er, wie 
viele Regierungspräsidenten vor Dr. Wilke – bis 1987 waren es vier Präsidenten in  
42 Jahren – und nach ihm – „das sind jetzt 15 Jahre“ – in Kassel im Amt waren: „Seit 
1992 jetzt der Fünfte. Das ist nicht gut.“

Erfahrungen aus Thüringen
Zu DDR-Zeiten war das heutige Bundesland Thüringen in die drei Bezirke Erfurt,  
Suhl und Gera untergliedert. Diese Bezirksgliederung sei nach der Wende laut  
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Dr. Wilke aufgrund der „unseligen Erinnerungen an die Räte der Bezirke“ nicht zu 
halten. Die Politik wollte aber eine Mittelinstanz, man entschied sich für ein Landes­
verwaltungsamt mit Sitz in Weimar.
	 Diese Lösung findet auch bei Dr. Wilke Zustimmung: „Ein Landesverwaltungs­
amt, keine Landesämter mehr, das war meine Erfahrung aus Kassel“ – obwohl er auch 
Leiter eines sehr großen Landesamtes gewesen sei. Das Landesverwaltungsamt sollte 
daher nach Dr. Wilkes Ansicht sämtliche Sonderbehörden der Mittelstufe vereinigen. 

„Und das haben sich die Politiker nicht getraut“, stellt der ehemalige Regierungsprä­
sident heute fest. Bevor Dr. Wilke nach Thüringen kam, habe ein Aufbaustab bereits 
die „Pflöcke eingeschlagen“ gehabt. Das Dilemma sei gewesen, dass Bayern, Rhein­
land-Pfalz und Hessen am Aufbau in Thüringen beteiligt waren, „und jeder glaubte, 
seine Verwaltungsstruktur sei das allein Seligmachende.“ So wurde zuerst die Forst­
verwaltung aus dem Landesverwaltungsamt wieder herausgenommen (weil in Weimar 
praktisch kein Wald war und die Forstverwaltung nach Suhl kam, findet diese Lösung 
bei Dr. Wilke noch Zustimmung). Dann wurden u.a. auch ein Landessozialamt und 
ein Landesamt für Straßenbau geschaffen, „sodass die große hehre Idee, alles zusam­
menzufassen, alles unter einem Dach zu vereinigen – und wir hatten ja die Möglichkeit 
[…] – nicht geglückt ist, bis heute nicht.“ Den Grund sieht Dr. Wilke in den „Egois­
men der Ministerien“ Dies sei immer die Gefahr für eine gebündelte Mittelbehörde, 

„und je nach Stärke der einzelnen Kabinettsmitglieder kommt es auch so.“
	 Er sei zu kurz im Amt gewesen, um diese Erosionen zu verhindern, meint 
Dr. Wilke im Rückblick. Bei seinem Amtsantritt hatte er den Ministerien das Angebot 
gemacht, im Landesverwaltungsamt für sie zwar die Verwaltungsarbeit zu überneh­
men, den Fachministerien im Gegenzug aber die Dienstaufsicht zu belassen. Diese 
Idee sei dann aber – ebenfalls aus Machtkalkül – vom Innenministerium über den 
Haufen geworfen worden. „Und damit war klar, dass die Ressorts versucht haben, aus 
der Umklammerung des Innenministeriums wieder herauszukommen.“ 

In Hessen ist nach Einschätzung von Dr. Wilke ein Landesverwaltungsamt „bei den 
Strukturen, die wir auf der kommunalen Ebene haben“, keine denkbare Alternative. 
Ein Landesverwaltungsamt wäre nach Ansicht Dr. Wilkes nur dann möglich, „wenn 
die Zahl der Landkreise erheblich reduziert würde.“ Ein Landesverwaltungsamt müss­
te dann aber in Mittelhessen sitzen. Als weiteres Problem einer solchen Lösung nennt 
Dr. Wilke auch die unterschiedliche Mentalität in Hessen.
	 Regionalkreise als eine alternative Lösung für die Regierungspräsidien lehnt  
Dr. Wilke ab, „[...] wenn meine Überlegungen nicht ganz falsch sind, wegen des Regierens 
und Verwaltens. Wenn die Mittelinstanz wegfällt, ist das gleiche Problem wieder da – der 
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Landrat ist ja auch eine politische Figur – , dass dann die politischen Fragen sofort nach 
oben gespült werden zum Ministerium, weil der Landrat sie nicht lösen will oder kann.“ 

Eine Mittelinstanz sei daher auch bei Regionalkreisen als Puffer richtig, man bräuchte 
dann eben keine drei Regierungspräsidien mehr.

Aus seinen Erfahrungen heraus nennt Dr. Wilke die Reformperspektive, die Mittel­
instanzen durch die Eingliederung von Sonderbehörden weiter zu stärken:
	 „Man sollte in einer Mittelinstanz alles zusammenfassen, was zusammenfassbar ist, 
und keine Sonderverwaltungen mehr daneben haben. Denn diese zu koordinieren, dazu 
braucht es im Ministerium wieder jemanden. Und das soll nicht sein, die sollen regieren, 
nicht verwalten.“ 

Anfänge dazu seien in Hessen gemacht, aber es gebe noch immer Sonderbehörden. 
Auch das Herunterbrechen von Aufgaben auf die Kommunen müsse konsequent fort­
gesetzt werden.
	 Als ein Problem des Reformprozesses bezeichnet er, dass Umorganisationen oft 
nicht zur Sache gemacht würden, sondern zu Personen: „Wir haben hier den Mann, 
der muss untergebracht werden […]. Und das ist einfach verkehrt.“

Positives Fazit

III. 5.4 Persönlicher Rückblick und Ausblick der Interviewpartner

Am Schluss der Interviews wurden die Befragten gebeten, die gesamte Entwicklung 
des Regierungspräsidiums Kassel und dessen Bedeutung noch einmal aus der eigenen, 
persönlichen Sicht zu beurteilen.

„Wir existieren noch.“
Die Entwicklung des Regierungspräsidium Kassel seit 1960

Die Entwicklung, die das Regierungspräsidium Kassel seit 1960 genommen hat, wird 
von allen Befragten insgesamt positiv beurteilt. Bei allen kommt zum Ausdruck, dass 
„die Regierung“ in Kassel dabei aber starken Schwankungen unterworfen war.

Als Regierungspräsident Lutz Klein 1970 als Verwaltungsbeamter in das Regierungs­
präsidium kam, sei gerade darüber diskutiert worden, ob man die Regierungspräsidien 
noch benötige.
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	 „37 Jahre später stellen wir fest: Wir existieren noch. Und wir existieren noch etwas 
stärker als zuvor, durch die Aufgabenveränderungen und durch die Hereinnahme frü-
her selbstständiger Fachbehörden. Das spricht für die Arbeit, die hier im Hause gemacht 
wird.“

Auch Regierungspräsident a.D. Dr. Ernst Wilke spricht die Diskussion um die Regie­
rungspräsidien in Hessen an. Die Bedeutung des Kasseler Regierungspräsidiums sei 

„im Großen und Ganzen“ so geblieben wie 1960. Es habe mit den politisch Verant­
wortlichen in Wiesbaden zusammengehangen, ob das Regierungspräsidium gestärkt 
oder geschwächt worden sei: „Je nachdem, ob man Anhänger der Mittelinstanz ist 
oder nicht“, sei von den Regierungen versucht worden, Erosion am Regierungspräsi­
dium zu betreiben oder es zu stärken, und diese Diskussion dauere bis heute an.
	 Für Dr. Werner Neusel ist die Entwicklung „insgesamt positiv verlaufen.“ Die 
Regierungspräsidien in Hessen seien zwar immer wieder in Frage gestellt worden. 
Doch das Regierungspräsidium Kassel habe nach wie vor das Image einer fachlich an­
erkannten Behörde und einen guten Ruf in der Region, dem es „durch qualitativ gute 
Dienstleistungen auch gerecht geworden“ sei.
Diese Einschätzung teilt auch Herbert Schestag. Sowohl in der Bevölkerung als auch 
bei den zu beaufsichtigenden Gebietskörperschaften habe das Regierungspräsidium 
Kassel einen guten Ruf in Nordhessen. Durch Aufgabenverluste sei das Regierungs­
präsidium einerseits geschwächt, durch die Eingliederung neuer Aufgaben aber wieder 
gestärkt worden. „Mit dieser Handhabung wurde auch der politische Wille bekundet, 
dass man die Regierungspräsidien aufrecht erhalten will“, so Schestag.
	 Helmut Bauknecht sieht die Entwicklung des Regierungspräsidiums Kassel seit 
1960 in „leicht aufsteigender Tendenz“, sowohl was die Aufgabenentwicklung als auch 
die Stellung des Regierungspräsidiums in der Öffentlichkeit betrifft. Die Stellung des 
Regierungspräsidiums Kassel im Land sei gefestigt worden. 
	 Während seiner Zeit, so Dr. Klaus Ruppert, habe sich die Aufgabenwahrnehmung 
des Regierungspräsidiums kaum verändert, positiv beurteilt er allerdings die Eingliede­
rung der Regionalplanung in das RP. „Positive Veränderungen sind, dass betriebswirt­
schaftliches Denken in die Verwaltung einkehrt, Delegation und Mitarbeiterführung 
verbessert werden.“ Als „ungute Entwicklung“ bezeichnet Dr. Ruppert die Zentralisie­
rung von hessenweiten Aufgaben bei den Regierungspräsidien.
	 Auch Günter Pletsch stellt fest, dass das Regierungspräsidium Kassel in der öf­
fentlichen Wahrnehmung nicht an Bedeutung verloren habe, es sei „angesehen wie 
eh und je.“ Pletsch hebt auch die Person des Regierungspräsidenten hervor, die für 
die öffentliche Wahrnehmung der Behörde bedeutsam sei. Personen und Institution 
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hätten sich miteinander entwickelt, unter jedem Regierungspräsidenten habe sich das 
Amt verändert.
	 Entscheidende Veränderungen sieht Ernst Bergbauer im „Verwaltungsdenken“ des  
Regierungspräsidiums in den vergangenen Jahrzehnten, womit sich vieles zum Posi­
tiven gewandelt habe. Zwar spreche man in Kassel beim Regierungspräsidium noch 
immer von „der Regierung“, doch sei Regierung „etwas Allmächtiges“, und da habe 
sich entscheidend etwas geändert: „dass wir von dem preußischen Verwaltungsdenken  
und -handeln weggekommen sind, zu einem kundenorientierten Dienstleister.“ Dieser 
Wandel habe für einige Mitarbeiter einen „wahnsinnigen Umdenkungsprozess“ bedeu­
tet, doch kundenorientiertes Arbeiten sei heute das oberste Gebot: „Das sagen wir nicht  
nur, das leben wir auch. Und zwar im Interesse der Region und der Arbeitsplätze.“
	 Für Abteilungsleiter Hans-Peter Conrad ist das Regierungspräsidium moderner 
geworden, insbesondere die Kommunikation und das Über-Unterordungs-Verhält­
nis habe sich verändert: „Man kooperiert stärker miteinander, arbeitet zusammen, ist  
offener geworden“, ist Conrads Beobachtung. Wichtig sei auch, dass sich der Aufga­
benschwerpunkt des Regierungspräsidiums deutlich verlagert habe: Das Kerngeschäft 
des Regierungspräsidiums liege heute in den Abteilungen II und III, während früher 
die Bereiche Ordnung (auch im Bereich Wirtschaft), Hoheit und Soziales die Schwer­
punkte der Arbeit gewesen seien. Seit der Eingliederung der Regionalplanung und der 
Ausweitung des Naturschutzes habe der Aufgabenbereich der Inanspruchnahme von 
Fläche eine wesentliche Aufwertung erfahren.

Unverzichtbar
Die Rolle des Regierungspräsidiums Kassel für die Region

Das Regierungspräsidium Kassel spielt in Nordhessen eine gewisse Sonderrolle, was 
auch in den Interviews der (ehemaligen) Abteilungs- und Behördenleiter zum Aus­
druck kam (s.a. im folgenden Kapitel). Nach ihrer Einschätzung spielt aber auch ins­
gesamt die Behörde für die Region eine wichtige Rolle, insbesondere in Bezug auf die 
Vertretung regionaler Interessen.
	 Unter Verweis auf seine vorherigen Antworten hält Regierungspräsident Klein 
das Regierungspräsidium Kassel für eine „wichtige Behörde der Mittelinstanz, die aus 
meiner Sicht auch unverzichtbar ist.“
Vizepräsident Dr. Neusel sagt, das Regierungspräsidium habe „Impulse in die Region“ 
gegeben und Anregungen aus der Region aufgegriffen. „Das Haus und die Bedienste­
ten kennen die Region, und ich denke, dass sie entsprechend ihre Arbeit daran ausge­
richtet haben.“
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	 Für Herbert Schestag hat das Regierungspräsidium Kassel insbesondere auch 
durch die Lage Nordhessens eine wichtige Funktion: 
	 „Kassel und die nordhessische Region sind von unserer Landeshauptstadt Wiesbaden 
geografisch weit entfernt. Zur kompetenten Aufnahme der Interessen der Region ist es daher 
wichtig, dass eine ortsnahe Mittelbehörde etabliert ist.“ 

„Das Regierungspräsidium Kassel ist für die Region wichtig, weil es nach innen ord­
nend und nach oben interessenvertretend wirkt“, ist die Einschätzung von Helmut 
Bauknecht. Und Dr. Klaus Ruppert unterstreicht die sachliche Aufgabenwahrnehmung:

	 „Für die Stadt Kassel und die Region hat der RP traditionell eine geachtete Stellung. 
Man spricht in Nordhessen von ‚unserer Regierung‘. Das zeigt schon, dass man Vertrauen 
hat in diese Institution. In der Regel sind die Fachbeamten nicht so nah an der Politik, wie 
das teilweise in den Kreisverwaltungen der Fall ist. D.h., die von der Politik unbeeinflusste 
Fachmeinung und Fachkenntnis kommt stärker zum Durchbruch.“ 

Als eine „wichtige Stimme“ der Region in Wiesbaden schätzt Günter Pletsch das Re­
gierungspräsidium Kassel ein. Direkten Kontakt zur Landesregierung gebe es auf zwei 
Wegen, die beide „enorm wichtig“ seien: Über die Fachstränge (also auf Ebene der Mit­
arbeiter) und über den Regierungspräsidenten. Parteipolitische Beziehungen spielten 
dabei nur eine untergeordnete Rolle, stimmt auch Pletsch mit den Aussagen anderer 
Interviewpartner überein. Vielmehr sei die Behörde durch ihre Organisation weitest­
gehend objektiv und das Regierungspräsidium Kassel daher für die Landesregierung 
das „objektive Ohr in Kassel“ und für den Ministerpräsidenten von wichtigem Wert. 
Der Regierungspräsident vertrete die Interessen der Region und nicht die Interessen 
der einzelnen Landräte, die vor allem auf ihren eigenen Kreis bezogen seien. Auch 
für die Kommunikation von Wiesbaden in die Region sei das Regierungspräsidium 
wichtig für Nordhessen.
	 Die Wichtigkeit des Regierungspräsidiums Kassel für die Region Nordhessen 
ergibt sich für Ernst Bergbauer daraus, „dass wir eine gute Beratung machen für die 
Investoren, und dass wir gute und schnelle Genehmigungen aussprechen können“ und 
dadurch Investitionen und Arbeitsplätze in der Region entstehen könnten.
	 „Dem RP kommt ein integrierender Faktor zu, es ist Anknüpfungspunkt für 
ein regionales Selbstverständnis, für regionalorientiertes, einheitliches Handeln“, sagt 
Hans-Peter Conrad. Er bezeichnet das RP als „Problemlösungsorgan für Nordhessen“, 
das „eine psychologisch große Bedeutung“ habe, da es ein organisatorisches Gegenge­
wicht zum südhessischen Raum bilde. Nord- und Mittelhessen bräuchten stärker diese 
regionale Vertretung als der Süden des Landes. 
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Zwischen Verwaltung und Weisungsgebundenheit
Die politisch-gestaltende Rolle des Regierungspräsidiums

Wie stark das Regierungspräsidium politisch-gestaltend wirken kann, sollten die Inter­
viewpartner ebenfalls einschätzen. Einige Aussagen dazu – insbesondere die der beiden 
befragten Regierungspräsidenten – finden sich auch in den einzelnen Kapiteln. Nach­
folgend die zusammengefassten Einschätzungen der (ehemaligen) Abteilungsleiter:

Die gestalterischen Möglichkeiten sieht Dr. Werner Neusel in der oben genannten 
Antwort beantwortet. Für ihn sei es ein wichtiger Punkt, dass gerade der Regierungs­
präsident gestaltend auftrete. Politisch im Sinne von Parteipolitik sieht der Vizepräsi­
dent das Regierungspräsidium nicht, aber „politisch im Sinne von gesellschaftspoli­
tisch und sachlich gestaltend, ja. Das ist mit ihre Aufgabe.“ 
	 Herbert Schestag hebt auch bei der Frage der politisch-gestaltenden Rolle des 
Regierungspräsidiums die jeweiligen Personen hervor:
	 „Der Regierungspräsident ist politischer Beamter. Er hat die Aufgabe, die Landespo-
litik, die vom Ministerpräsidenten und den Ministern vorgegeben wird, in seinem Bezirk 
zu vertreten. Insoweit ist er an die Weisungen gebunden und hat nur einen geringen  
politischen Spielraum. Allerdings hängt es vom Gewicht der Persönlichkeit des jeweiligen 
Behördenleiters ab, ob er beim Ministerpräsidenten und den Ministern Gehör findet und 
damit auf die politische Gestaltung Einfluss nimmt.“

„Im Rahmen seiner Funktion als staatliche Behörde, weisungsgebunden an die Landes­
regierung, weisungsbefugt gegenüber unteren Ebenen, wirkt es politisch gestaltend“, 
weist auch Helmut Bauknecht auf die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten des  
Regierungspräsidiums hin.
	 Für Dr. Klaus Ruppert wirkt insbesondere die Spitze des Hauses politisch-gestal­
tend, politischen Einfluss erhalte das Regierungspräsidium auch in seiner Funktion als 
Überbringer der Botschaften der Landesregierung. Der ehemalige Forstabteilungsleiter 
bringt aber auch eine neue Dimension in die Beantwortung dieser Frage mit ein: die 
einzelnen Mitarbeiter. 
	 „Was ich andererseits feststelle, dass die Generation, die nach meiner Generation folgte, 
unpolitisch ist. Ich schätze, dass der Anteil der Beamten, die sich politisch in einer demo-
kratischen Partei engagieren, deutlich zurückgegangen ist. In meiner Generation waren 
von den Forstleuten in allen Parteien Leute engagiert. Das galt auch für andere Bereiche. 
Die Fachbeamten sind unpolitischer geworden und haben dadurch natürlich auch weniger 
Kontakte mit der Politik.“
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Dr. Ruppert macht auf den Zwiespalt dieser Entwicklung aufmerksam: „Vielfach wird 
das begrüßt“, weist er auf den bereits erwähnten Neutralitätsaspekt der Mittelbehörde 
hin, „mit Blick auf Weimar stimmt diese Entwicklung aber bedenklich.“ 
	 Die (partei-)politische Rolle des Regierungspräsidiums Kassel bezeichnet Ernst 
Bergbauer als „sehr zurückhaltend“. Die Zusammenarbeit zwischen Regierungspräsi­
dent, Vizepräsident und Abteilungsleitern sei trotz unterschiedlicher Parteizugehörig­
keit hervorragend, Bergbauer habe keinen Fall erlebt, indem über eine Partei versucht 
worden sei, „[...] irgendetwas zu steuern, in eine Richtung zu lenken. Sondern wir ent-
scheiden einfach: Was ist richtig, was ist gut, für den Investor, was ist gut für die Region, 
und was muss nach Gesetz gemacht werden.“

In diesem Rahmen komme dem RP allerdings eine gestaltende Rolle zu, etwa bei der 
Raumordnung. Gestaltung für die Region sei ein generelles Ziel der Bündelungstätig­
keit: „dass wir keine Investitionen verzögern, sondern möglichst schnell aufgrund der 
bestehenden Gesetze und Vorschriften eine Genehmigung ausgeben können, damit 
investiert werden kann. Das ist für uns die Quintessenz.“
	 Für Hans-Peter Conrad ist die politisch-gestaltende Funktion des Regierungsprä­
sidiums schwer zu bewerten. Man müsse allerdings sehen, welche Projekte durch das 
Regierungspräsidium angestoßen wurden, etwa die Autobahn A 4 oder im Bereich der 
Krankenhausfinanzierung. Das Regierungspräsidium habe die Möglichkeit, aktiv zu 
werden, „man darf die Möglichkeiten des RP aber nicht überschätzen, es fügt sich ein 
in ein Konzert politischer Akteure.“

Blick nach vorn
Welche Rolle soll das Regierungspräsidium Kassel in Zukunft spielen ?

Regierungspräsident Lutz Klein würde der Landesregierung – „egal, wer sie stellt“ –  
raten, „sich eher am Beispiel Baden-Württemberg zu orientieren, als an dem Beispiel 
Niedersachsen. Und das bedeutet dann, dass auch in der Zukunft eine starke Mittel­
instanz da ist, und das wäre dann auch zum Vorteil der Region.“
	 Nach dem Wunsch von Regierungspräsident a.D. Dr. Wilke soll das Regie­
rungspräsidium Kassel auch in Zukunft „eine große Rolle spielen, weil es die 
eigentliche Integrationsbehörde, die integrierende Behörde ist.“ Es habe sich  
gezeigt, dass das Regierungspräsidium schnell und flexibel auf Gegebenheiten 
reagieren, durch seine gebündelte Verwaltungskraft die Dinge vorantreiben und 
Probleme unmittelbar lösen könne. Wie Regierungspräsident Klein, so hofft auch 
Dr. Wilke, „dass sich die jeweils Regierenden dieser Tatsache bewusst sind und die  
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Mittelbehörden nicht in Frage stellen, sondern ihnen weitere Aufgaben zuweisen.“
	 Dr. Werner Neusel wünscht dem Regierungspräsidium, „weiterhin Gestalter zu 
sein“, die Chancen der nordhessischen Region zu nutzen, die Infrastruktur zu ver­
bessern und alles zu tun, die Arbeitsplatzsituation zu verbessern. „Das ist im Grunde  
genommen auch unsere Aufgabe durch die Bewältigung der Maßnahmen und Pro­
jekte, die anstehen: Letztlich dafür Sorge zu tragen, dass die Bevölkerung in einer 
lebenswerten und liebenswerten Region lebt.“
	 Die wichtige Rolle, die Herbert Schestag dem Regierungspräsidium im Interview  
für die Region zugeschrieben hat, solle das RP nach seiner Einschätzung auch in  
Zukunft wahrnehmen.
	 Dr. Klaus Ruppert würde sich freuen, „wenn der RP seiner Verantwortung als 
Bündelungsbehörde in allen Lebensbereichen hier in Nordhessen gerecht würde und 
[ich] sehe darin eine wichtige Zukunftsaufgabe.“
	 Und für Günter Pletsch darf das Regierungspräsidium Kassel auch in Zukunft 

„nicht in die Defensive gehen.“ Das 140-jährige Bestehen müsse unter dem Motto 
„Hessenerfolgsmodell RP Kassel“ stehen, wichtig sei die Betonung der Verankerung der 
Kasseler Behörde in der Bevölkerung und die Betonung dessen, dass die Regierungs­
präsidien die Politik der Landesregierung umsetzen. Pletsch sieht es als notwendig an, 
dass das Land Hessen viele Arbeitsplätze in der Region erhält, auch wenn technisch 
die Aufgabenwahrnehmung von Wiesbaden aus möglich sei. Für den ehemaligen  
Abteilungsleiter ist ausschlaggebend, dass die Aufgaben von Menschen aus der Region 
erledigt würden. Ansonsten gehe für die Bevölkerung schnell der Bezug zur Verwal­
tung verloren, „dann heißt es: ‚die aus Wiesbaden‘“. Es sei für die Bevölkerung wich­
tig zu wissen, „wir werden von unseren Leuten verwaltet“, nur dann sei die Arbeit 
der Verwaltung, der behördliche Vollzug, auch vermittelbar: „Wenn die Mitarbeiter 
wie bisher ihren Wohnsitz überall in der Region haben, wenn Aufgaben entschieden 
werden beim RP“, dann gebe es einen persönlichen Bezug, denn nahezu jeder könne 
sagen, „ich kenne einen, der da arbeitet.“
	 Ernst Bergbauer strebt für die Zukunft an, „die Arbeit, die wir jetzt machen, noch 
besser machen“ zu wollen: Bessere Kundenorientierung, bessere Beratung und Sprach­
rohr der Region seien die Schlagworte. 
	 Entscheidend seien schließlich die Genehmigungen, die das RP ausspreche, und 
damit die Investitionen und Arbeitsplätze für die Region. Ein Investor müsse das Ge­
fühl haben, „im Hause Regierungspräsidium Kassel gut aufgehoben“ zu sein. Wenn es 
Probleme gebe, müsse versucht werden, „das Gesetz nicht so auszulegen, dass es gegen 
den Investor spricht, sondern eine Lösung zu finden, die das Gesetz mitträgt und die 
dem Investor hilft.“ Lösungen zu suchen, und nicht Probleme, sei die Devise.
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	 Für die Zukunft wünscht sich Abteilungsleiter Conrad „eine aktive Rolle“ des 
Regierungspräsidiums in der Infrastruktur- und Freiraumplanung. Aufgabe sei es, „die 
Region weiter zu bringen.“ Dabei gelte es, die Eigenarten und Attraktionen der Region 
zu wahren.
	 Conrad macht darauf aufmerksam, dass die Region eine Institution brauche, „die 
alle an einen Tisch ruft.“ Diese Aufgabe sieht der Abteilungsleiter weiter beim Regie­
rungspräsidium, es müsse zum Vorteil der Region und zum Vorteil der Behörde „alle 
Bälle spielen.“

Ein persönlicher Rückblick

Die Interviewpartner wurden auch gebeten, einen persönlichen Rückblick auf ihre 
Zeit im Regierungspräsidium Kassel zu werfen und für sie wichtige Ereignisse aus ihrer 
Amtszeit zu schildern. Ausnahmslos nannten alle Befragten hier die Wiedervereini­
gung, die alle anderen Ereignisse in den Schatten stellte. Die Wende 1989/90 und ihre 
Auswirkungen auf das Regierungspräsidium Kassel sind in Kapitel II. 5.1 „Zonenrand­
lage und Wiedervereinigung“ beschrieben. 
	 Dem amtierenden Regierungspräsidenten Lutz Klein sind mit Bezug auf seine 
bisherige Amtszeit zwei Punkte besonders wichtig: 
	 „Das eine ist die Operation Sichere Zukunft, die uns vor einen gewaltigen Problem-
berg gestellt hat, den wir aber gemeinsam in kurzer Zeit abgearbeitet bzw. erklommen 
haben. Das Zweite sind eine Reihe wichtiger Entscheidungen, die hier im Hause getroffen 
wurden, die auch heftig im Laufe der Genehmigungsprozesse mit Diskussionen begleitet 
wurden, und wo wir […] durch Gerichte in unserer Arbeit bestätigt wurden […]. Und 
dass wir auch schwierige oder immer schwieriger werdende Genehmigungsverfahren erfolg-
reich abgeschlossen haben.“

Der Regierungspräsident lobt in diesem Zusammenhang die Mitarbeiter des Hauses, 
die diese aufwendigen und teilweise emotionsbeladenen Verfahren abwickeln und 
damit eine hohe Belastung aushalten müssen (s. auch Kapitel III. 1 „Bündelung in der 
Praxis“). 

Regierungsvizepräsident Dr. Werner Neusel wird im Jahr 2008 nach 36 Jahren das  
Regierungspräsidium verlassen und in den Ruhestand treten. Sein persönliches Fazit:

	 „Was mir hier im Hause insgesamt gefallen hat, war über die gesamten Jahre hinweg 
eine ausgesprochen gute Atmosphäre. Ich finde, hier herrscht eine hervorragende und wun-
derbare Kollegialität. Was mich beeindruckt, ist die hohe Qualität der Mitarbeiter, und 
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was sicherlich vom Prozess her interessant war, ist die technische Entwicklung der letzten 
Jahre gewesen. Ich finde, wir sind jetzt – davon bin ich überzeugt – ohne Zweifel ein aus-
gesprochen moderner Dienstleistungsbetrieb.
	 Ich habe nun insgesamt neun Behördenleiter kennen gelernt, und ich muss sagen, […] 
die Zusammenarbeit war immer ausgezeichnet, sehr vertrauensvoll. Eben weil sie auch 
nicht parteipolitisch geprägt war.“
	 „Ich war am Anfang nicht so begeistert, in die Verwaltung zu gehen. Aber ich habe es 
letztlich nie bereut. Und zwar auch wegen der Vielfalt der Aufgaben, die hier zu verrichten 
waren. Ich fand die Tätigkeit hoch interessant, vielschichtig und insofern auch bereichernd. 
Wenn ich in diesem Jahr gehe, ist mein Rückblick ausgesprochen positiv.“

Auch der ehemalige Vizepräsident Herbert Schestag hebt die Kollegialität in der Be­
hörde besonders hervor:
	 „Seit 1970 war ich 27 Jahre lang in führenden Funktionen als Abteilungsleiter und 
Regierungsvizepräsident tätig. Ich dieser Zeit habe ich sieben verschiedene Regierungsprä-
sidentinnen und Präsidenten kennengelernt. Es gab Höhen und Tiefen, aber überwiegend 
Zeiten harmonisch kollegialer Zusammenarbeit.“

Helmut Bauknecht, ehemaliger Leiter der Regionalplanungsabteilung, zitiert aus seiner 
Rede anlässlich seiner Versetzung in den Ruhestand. Er habe an den Abteilungsleiter­
besprechungen immer gerne teilgenommen, „[...] ich mache meine berufliche Arbeit 
überhaupt gerne. Insbesondere seit der Ausweitung meines Verantwortungsbereichs auf die 
Baudezernate, die Verkehrsdezernate, die Wirtschaftsförderung und den Datenschutz hatte 
ich eine sehr interessante Leitungsaufgabe in dieser Behörde. Auch die in den letzten Jahren 
verstärkt einsetzende Beschäftigung mit der Verwaltungsreform hat mein Aufgabenfeld um 
interessante Aspekte bereichert.“
	 Für den Architekten Bauknecht habe sich „mit dem Hinzukommen der Bau- und 
Verkehrsdezernate […] in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit […] für mich 
der Kreis in sehr zufrieden stellender Weise geschlossen.“

Der Rückblick des ehemaligen Forstabteilungsleiters Dr. Klaus Ruppert:
	 „Gern erinnere ich mich an den kollegialen Umgang miteinander, selbst in fachlichen 
Konfliktfällen; das gilt sowohl für die Spitze des Hauses als auch unter den Abteilungsleitern 
und zu den Dezernenten und Mitarbeitern der Abteilungen.“ Ohne ernsthafte Konflikte 
sei auch der Dialog mit den Personalräten gewesen, „in 25 Jahren gab es nur eine ernsthafte, 
unschöne Auseinandersetzung. Fachlich unterschiedliche Meinungen wird es immer geben, 
wo verschiedene Fachleute aufeinander stoßen. Aber persönlich war der Umgang immer 
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ordentlich und gut. Ich erinnere mich sehr gern an mein Berufsleben zurück und meine, 
dass wir auch einiges bewegt haben.“
	 „Was für mich entscheidend war, war, dass ich meinen Beruf liebte. Das war auch der 
Grund, weswegen ich nicht bei der Politik blieb. Nach fünf Jahren Ministerbüro wollte ich 
unbedingt auf ein Forstamt, ich bin eben Forstmann. Aber ich habe mich dann, wie das 
damals so war, dem Willen des Ministers und des Chefs der Landesforstverwaltung gebeugt 
und wechselte zum RP Kassel. Ich habe beruflich und persönlich eine schöne Zeit hier in 
Nordhessen gehabt und fühle mich nach meiner Pensionierung auch in Nordhessen sehr 
wohl. Ich habe nie bereut, dass ich nach Nordhessen gegangen bin. Es ist schön hier.“

Auch der ehemalige Leiter der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Günter Pletsch, 
zeiht ein positives Fazit:

	 Die Tätigkeit im Hause habe er immer als ausgesprochen positiv erlebt, er habe nur 
mit netten Menschen mit allen ihren Stärken und Schwächen zu tun gehabt.
	 „Persönliche Freude“ habe ihm vor allem seine Tätigkeit im Ausbildungsbereich wäh-
rend seiner Zeit im Justitiariat gemacht, der Umgang mit den jungen Menschen war für 
ihn wichtig. Den Juristen habe er dabei die Vorzüge der Mittelbehörde verdeutlicht (die 
meisten Juristen blieben nicht beim Staat und gingen hinterher in die Wirtschaft). Es sei 
ihm ein Anliegen gewesen, neben dem fachlichen Aspekt auch die Behörde des Regierungs-
präsidenten zu vermitteln. Er habe die Menschen kritisch mit den Stärken und Schwächen 
des Regierungspräsidiums vertraut machen wollen, sie aber auch so auszubilden versucht, 
dass sie auch außerhalb eines Regierungspräsidiums arbeiten könnten.

Für den amtierenden Leiter der Umweltabteilung, Ernst Bergbauer, ist es sehr an­
genehm zu sehen, „[...] wenn man feststellt, dass eine Firma schnell eine Genehmigung 
bekommt und bauen kann und neue Arbeitsplätze schaffen kann.“ Daher empfindet er 
seine Arbeit in der Umweltabteilung als „die Interessanteste überhaupt“, da man ständig 
mit neuen Projekten, neuen Gesprächspartnern und einer Vielzahl von Aufgaben zu 
tun habe. Als „Meilensteine“ bezeichnet er die Eingliederung der Umweltbehörden 
in das RP, die Operation Sichere Zukunft und die Eingliederung des Arbeitsschutzes. 
Durch diese „Zwangssituation“ habe sich einiges sehr geändert, „indem wir kompakter 
geworden sind, noch mehr bündeln konnten als in der Vergangenheit und kundenorien-
tierter geworden sind – quasi aus der Not heraus.“

Als besondere Ereignisse während seiner Berufslaufbahn im RP nennt Abteilungsleiter 
Hans-Peter Conrad zunächst die Wiedereingliederung der BFN, die Eingliederung 
Regionalplanung und die Operation Sichere Zukunft. Darüber hinaus nennt Conrad 
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die Demonstration für den Erhalt des Regierungspräsidiums im Landtagswahlkampf 
1999: 

Er habe als Abteilungsleiter damals in der Fußgängerzone mitgeholfen, Unter­
schriften für das RP zu sammeln: „Ich fühlte mich in der Verantwortung“, so 
Conrad, die Aktion sei ein „Akt der Solidarität“ gewesen und habe ein Stück weit 
zur Erhaltung des Regierungspräsidiums beigetragen.
	 Spannend seien auch die Tage nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl 
gewesen, da sie „so völlig aus dem Rahmen gefallen“ seien im Vergleich zu Conrads 
bisheriger Tätigkeit. Der Lenkungsstab habe rund um die Uhr gearbeitet, Re­
gierungspräsident Dr. Vilmar habe zum Abendessen halbe Hähnchen für alle 
besorgt. 
	 Auch die Wiedervereinigung und vor allem die anschließende Unter­
bringung von Asylsuchenden, politischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern ist 
Conrad als „eine große Herausforderung für die Behörde“ in Erinnerung geblieben.
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Mehr als ein „schlichter Amtsbereich“

III. 6 	 Die besondere Stellung  
des Regierungspräsidiums Kassel

„Für die Stadt Kassel und die Region hat der RP traditionell eine geachtete Stellung. Man 
spricht in Nordhessen von ‚unserer Regierung‘. Das zeigt schon, dass man Vertrauen hat in 
diese Institution.“ (Dr. Klaus Ruppert)

Das Regierungspräsidium Kassel ist mehr als eine reine Verwaltungsbehörde. Das Re­
gierungspräsidium nimmt auch politisch-gestaltende Aufgaben in der Region wahr. 
Diese Einschätzung lässt sich aus den besonderen Funktionen der Regierungspräsidien 
und insbesondere auch durch die Rolle des Regierungspräsidenten herleiten, die be­
reits angesprochen wurden. Diese über die reine Verwaltungstätigkeit hinausgehende 
Funktion ist aber kein Alleinstellungsmerkmal der Kasseler Behörde, sie ist Teil der 
Funktion der Regierungspräsidien in Deutschland und ist vermutlich – in Abhängig­
keit eines Netzwerkes von gesetzlichen Grundlagen, der Abhängigkeit von der Landes­
regierung, der Persönlichkeit des Regierungspräsidenten und der Verankerung in der 
Region – von Behörde zu Behörde und von Zeit zu Zeit unterschiedlich ausgeprägt. 
Dennoch scheint das Regierungspräsidium Kassel unter den Regierungspräsidien (zu­
mindest in Hessen) eine gewisse Sonderrolle einzunehmen. Dies legen Aussagen der 
Interview- und Gesprächspartner, aber auch Fundstellen in der Literatur nahe. Am 
stärksten kam diese Sonderrolle im ersten geführten Interview mit Günter Pletsch zum 
Ausdruck, das in der überspitzten Aussage gipfelte, dass die Landesregierung zwar die 
Regierungspräsidien in Hessen abschaffen könne, das in Kassel aber bestehen bleiben 
werde. Günter Pletsch war im Zuge dieser Arbeit der erste, aber nicht der einzige, der 
auf diese Sonderrolle des Regierungspräsidiums Kassel hinwies. 
	 Zusammengefasst lässt sich die hervorgehobene Bedeutung des Regierungspräsi­
diums (und des Regierungsbezirkes) Kassel in der Aussage der hessischen CDU auf die 
Frage der Bedeutung des Regierungspräsidiums für die Region wiedergeben. Das Regie­
rungspräsidium sei „Stifter einer nordhessischen Identität“, schreiben die Christdemo­
kraten (s. Kapitel III. 4 „Die Bewertung von außen“). Die Gründe für diese identitäts­
stiftende Wirkung scheinen in drei Faktoren zu liegen, die man bei Interviewpartnern 
und in der Literatur finden kann, und die miteinander im Zusammenhang stehen:
–	 der Anknüpfung an die ehemalige Selbstständigkeit Kurhessens,
–	 der langen Geschichte des Regierungspräsidiums Kassel,
–	 der (relativ) weiten Entfernung zur Landeshauptstadt Wiesbaden.
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Wegner bezeichnet das ehemalige hessische Kurfürstentum, das in Kassel seine Haupt­
stadt hatte, als „Rückgrat“ und „Kontinuitätslinie“ der hessischen Geschichte (vgl. 
S. 1). Wie bereits in Kapitel I. 2.2 („Mittelinstanz in Hessen“) beschrieben, so ging 
die Entwicklung des heutigen Bundeslandes von dem heutigen Nordhessen aus, der 
Begriff Hessen wurde hier geboren (vgl. u.a. Wegner, S. VII). Diese staatliche Selbst­
ständigkeit hatte im Jahr 1866 ein Ende:
	 „Am 17. September 1866 beschloss der preußische Landtag mit 273 zu 14 Stim­
men die Annektierung […] des Kurfürstentums Hessen […]“ (Wegner, S. 131). Der 
Regierungsbezirk Kassel, „der das bisherige Kurhessen, einschließlich der Exklaven 
Schmalkalden und Grafschaft Schaumburg, umschloss“ (Wegner, S. 132), trat an die 
Stelle des Kurfürstentums, „als einzige größere Verwaltungsbehörde des neuen Regie­
rungsbezirkes trat die preußische Regierung praktisch die Nachfolge der bisherigen 
kurhessischen Ministerien an“ (Dülfer, S. 367). „Die Regierung in Kassel“, wie Dülfer 
seine Geschichte des Regierungspräsidium nannte, und wie das Regierungspräsidium 
nach preußischem Muster auch hieß, scheint in Nordhessen also tatsächlich zumin­
dest das Ansehen einer „echten“ Regierung gehabt zu haben und vielleicht noch zu 
haben: Das aktuelle PR-Konzept des Regierungspräsidiums Kassel (vgl. Kapitel II. 4.2 

„Der Verwaltungsreformprozess“) spricht von der „Marke“ Regierung, das RP sei „Die 
Regierung“, Regionalmanager Holger Schach berichtet, der Regierungspräsident sei 
in Nordhessen eine Art regionaler Ministerpräsident. Auch der ehemalige Regie­
rungspräsident Dr. Ernst Wilke und Günter Pletsch bringen für die Erklärung der 
Sonderstellung des Regierungspräsidiums die Anbindung an das Kurfürstentum ins 
Spiel. Das Regierungspräsidium Kassel sei „schon etwas wie die Fortsetzung des Kur­
fürstentums“, sagte Pletsch, das RP verkörpere die fürstliche Tradition bis heute. Für 
Hillmann sind solcherlei traditionelle und psychologische Faktoren bei der räumlichen 
Einteilung eines Landes in Regierungsbezirke zu berücksichtigen. Die „Würde“ ehe­
maliger Hauptsstädte spielt demnach bei der Frage der Diskussion um die Regierungs­
präsidien und ihren räumlichen Zuschnitt auch eine Rolle, „in derartigen Fällen kann 
sich mit einem Verwaltungsbezirk mehr verbinden als der schlichte Gedanke, dass es 
sich dabei um einen Amtsbereich der staatlichen Mittelinstanz handelt“ (Hillmann, 
S. 216/217). Und auch, wenn der Regierungsbezirk durch den Verlust von Hanau 
und Marburg sowie seiner Exklaven Schmalkalden und Schaumburg nach Angaben 
Wegners (vgl. S. 161) eine Bereicherung verloren hat, so ist nach seiner Einschätzung 
„Das alte Kurhessen […] in den Strukturen des heutigen Bundeslandes Hessen vor allem 
im Regierungsbezirk Kassel lebendig, daneben in vielen Verbänden, Organisationen und 
Kammern und Vereinigungen, die für dieses Gebiet arbeiten. Seit über 700 Jahren wird 
das Land von dem Felssporn hoch über der Fulda, der heute das Regierungspräsidium an 
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Stelle des alten Landgrafenschlosses trägt, regiert. […] Es ist zur wesentlichen Aufgabe des 
heutigen nördlichen Teils von Hessen geworden, diese Kräfte des alten Kurhessen lebendig  
zu erhalten und weiterhin zu bündeln, damit sie ihre historischen und gegenwärtigen  
Aktivposten in die kulturelle und politische Weiterentwicklung des Gesamtlandes einbrin-
gen können.“ (Wegner, S. 160/161)

1867 entstand neben dem Regierungspräsidium Kassel auch das Regierungspräsidium 
Wiesbaden auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen. Gemeinsam bildeten 
diese beiden Regierungsbezirke die preußische Provinz Hessen-Nassau, deren Ober­
präsident ebenfalls in Kassel saß, wie Dr. Wilke unterstreicht. Nach der Auflösung des 
Wiesbadener RP 1968 ist damit das Regierungspräsidium Kassel heute das älteste Re­
gierungspräsidium in Hessen, und daraus begründet Regierungspräsident Lutz Klein 
die „gewisse Sonderrolle“ des Hauses: „Wir sind in Hessen mit Abstand das älteste 
Regierungspräsidium; wir sind die Preußen unter den Regierungspräsidien, das sagt 
man uns nach.“ Und die preußischen Tugenden seien nicht die Schlechtesten, gera­
de heute erinnere man sich gelegentlich wieder daran. Darin stimmt der amtierende 

„nordhessische Ministerpräsident“ (diese Bemerkung soll an dieser Stelle einmal er­
laubt sein) mit zweien seiner Amtsvorgänger überein, die das „Preußische“ des Kasseler 
RP ebenfalls hervorgehoben haben: 
	 „Entsprechend ihrer Geschichte wird sie [die Regierung in Kassel, d. Verf.] auch heute 
noch von den preußischen Tugenden der Pflichterfüllung, Einsatzfreudigkeit und Gewissen-
haftigkeit, der Disziplin und Sparsamkeit und vor allem der hohen Verpflichtung für das 
Gemeinwohl geprägt“,

schrieb Alfred Schneider im Vorwort von „Brücke und Mittler“ (S. 8). Und anläss­
lich seiner Verabschiedung sagte Bertram Hilgen (vgl. Archivordner 7dA): „Dass das 
Kasseler Regierungspräsidium eine im positiven Sinne preußische Behörde ist, deren 
Mitarbeiter qualifizierte Arbeit leisten, ist in Hessen allseits bekannt.“
	 Schließlich dürfte auch die Auswahl der insbesondere aus nordhessischer Sicht 
peripher gelegenen Stadt Wiesbaden als Hauptstadt des neuen Bundeslandes Hessen 
(damit vermied man laut Wegner einen Konflikt zwischen den beiden bisherigen 
Hauptstädten Kassel und Darmstadt, vgl. S. 160) zu einer stärkeren Identifikations­
wirkung der nordhessischen Behörde geführt haben. Denn „der Regierungssitz Wies­
baden bedeutete für Kurhessen eine Umkehrung der bisherigen historischen Entwick­
lung: Seit dem Hochmittelalter hatte sich das Territorium der Landgrafschaft Hessen 
von Kassel aus entwickelt“ (Wegner, S. 160). Die Gewichte hätten sich 1945 „einseitig 
in das Rhein-Main-Gebiet“ verlagert (ebd.). Der ehemalige Regierungsvizepräsident 
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Herbert Schestag beispielsweise schreibt dem Regierungspräsidium Kassel daher durch 
die Lage Nordhessens eine wichtige Funktion zu, da die Region „von unserer Landes­
hauptstadt Wiesbaden weit entfernt“ sei.
	 Regierungspräsidenten Klein und Dr. Wilke deuten einen weiteren Grund an, 
warum sich das Kasseler Regierungspräsidium neben der längeren Historie insbeson­
dere vom RP Darmstadt unterscheidet: 
	 „Bei Darmstadt kommt noch die Besonderheit hinzu – gegenüber uns – , dass weitest
gehend dieser Bereich Ballungsgebiet ist, in dem große Städte sind, die alle riesige Verwal-
tungen haben mit Spezialisten wie im Regierungspräsidium, und das Präsidium nicht so 
auffällt. Hier haben wir zwei Oberzentren in Nordhessen – das sind Kassel und Fulda 
– und dann haben wir noch zwei Hände voll von Städten zwischen 20.000 und 30.000 
Einwohnern, und die überwiegende Mehrheit der 139 Städte und Gemeinden liegt irgend-
wo zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern. Da hebt sich dann automatisch die Behörde 
hervor.“ (Lutz Klein)

Und Günter Pletsch nennt ein weiteres mögliches – und sicherlich mit den genann­
ten verbundenes – Argument für die Sonderstellung des Regierungspräsidiums Kassel: 
Die Bevölkerung in Nordhessen sei obrigkeitsgläubiger als in Ballungsräumen. Hier 
spielen die oft in der Öffentlichkeit dargestellten unterschiedlichen Identitäten der 
Süd- und Nordhessen eine Rolle. Für Pletsch sei der Regierungsbezirk „aus Sicht aus 
Wiesbaden“ Provinz. Man akzeptiere die hohe Akzeptanz des Regierungspräsidiums 
beim Bürger, aber in Kassel geborene Ideen hätten kaum eine Chance in Wiesbaden: 

„Uns glaubt man nicht, dass wir innovativ sein möchten“, sagt Pletsch (was allerdings 
z.B. durch Projekte wie eBeihilfe und Owi21 widerlegt werden kann). Südhessen sehe 
sich als „Nabel der Welt“, die Personalkarrieren seien ganz anders als in Nordhessen, 
die Mitarbeiter hier stärker mit der Region verwurzelt. Den Autoritätsvorsprung des 
Regierungspräsidiums in Nordhessen habe Pletsch gleich nach Beginn seiner Tätig­
keit in der Behörde erlebt (s. auch Dr. Kreusch/Kapitel II. 2.3.3 „Das Gesundheits- 
und Sozialwesen“): „Ich kam als Laie zu Terminen und sollte entscheiden – was ich 
sagte, galt.“ Als Beispiele nennt Pletsch, der damals im Verkehrsdezernat war, eine 
Verkehrsschau in Hofgeismar (die unterschiedlichen Entscheidungsträger saßen alle 
in einem Bus, Pletsch wurde vorn platziert und sollte sagen, wo Verkehrsschilder 
hinkommen) und den Bau der Marburger Stadtautobahn, wo das Verkehrsdezernat 
zwischen den Interessen der Gewerbetreibenden und der Anwohner entscheiden 
musste. „Dies hat mir vor Augen geführt, welche Verantwortung man trägt“, berichtet 
Günter Pletsch und unterstreicht, dass bei jeder Entscheidung eine hohe Sorgfalt nötig  
sei.
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	 Wie stark diese unterschiedlichen Identitäten eine Rolle spielen, und inwieweit 
das Regierungspräsidium Kassel eine nordhessische Identität prägt, kann Inhalt einer 
anderen Untersuchung sein und hier nicht abschließend geklärt werden. Doch die 
unterschiedlichen Aussagen deuten eindeutig darauf hin, dass es für die Region Nord­
hessen das Regierungspräsidium Kassel eine besondere Rolle spielt. Einige weitere Aus­
sagen sollen dies untermauern:
	 Ministerpräsident Roland Koch nannte das Regierungspräsidium Kassel in sei­
ner Festansprache zum 140-jährigen Bestehen einen „zentralen Integrationsfaktor“ für 
die Region. Das Regierungspräsidium sei nicht nur Verwaltungsdienststelle, sondern 
auch ein Stück Identität und eine andere Instanz als das Regierungspräsidium in Süd­
hessen. In diesem Zusammenhang billigte Koch dem Regierungspräsidium Kassel 
zu, nicht nur Botschafter für die Landesregierung, sondern auch Schutzherr vor der 
Landesregierung in Nordhessen zu sein (vgl. auch WLZ, 29. September 2007). Auch 
Günter Pletsch hatte im Interview davon gesprochen, dass der Regierungsbezirk eine 
Art „Schonraum“ vor Wiesbaden sei, „uns trifft hier nichts so hart.“ 
	 Den von Pletsch genannten Begriff des „Schonraums“ Nordhessen hat Regie­
rungsvizepräsident Dr. Neusel nach eigenen Angaben noch nie gehört, er bestätigt 
aber auch die im Vergleich zu anderen Regierungspräsidien besondere Rolle des 
Regierungspräsidiums Kassel: „Es hat eine Sonderrolle, traditionell. Es ist ja auch das 
älteste Regierungspräsidium.“ Dies habe auch dazu geführt, dass die Öffentlichkeit 
sich bei der Diskussion um die Abschaffung der Regierungspräsidien im Wahlkampf 
1999 für das RP in Kassel eingesetzt habe. „Wir wurden ja bis vor einiger Zeit – und so 
meldete sich unsere Telefonzentrale noch bis vor 15 Jahren – als ‚Regierung in Kassel‘ 
bezeichnet […]“, so Dr. Neusel weiter. Er glaube, dass das Regierungspräsidium in 
Nordhessen fester verankert sei, als die Präsidien in den anderen Landesteilen: 
	 „Wegen dieser relativ starken Akzeptanz in der Bevölkerung habe ich schon den Ein-
druck, dass die beiden anderen Regierungspräsidien ab und zu ein bisschen neidisch auf 
uns gucken, weil sie eben vielleicht nicht so integriert und akzeptiert werden, wie wir hier 
in Nordhessen.“

Auch Regierungspräsident Klein bescheinigt, „dass das Haus in der Bevölkerung einen 
anderen Stellenwert hat, als in Mittelhessen […] oder Darmstadt“, und führt dies auf 
die „Lebenszeit von 140 Jahren“ zurück. Aus seiner Zeit im Verkehrsdezernat wisse er 
noch, dass vom Ministerium oft festgestellt worden sei:
	 „In Kassel läuft das, und in Darmstadt und damals Wiesbaden und heute vielleicht 
Gießen wird das ein bisschen anders gehandhabt. Manchmal auch ein bisschen großzügiger, 
aber in Südhessen lebt auch ein anderer Menschenschlag.“
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Das Regierungspräsidium Kassel mit seinem Regierungsbezirk ist damit „eine admi­
nistrative und kommunikative Klammer für Nordhessen“ (IHK Kassel) und „das ein­
zige Bindeglied zwischen Region und Landeshauptstadt“ (Handwerkskammer Kassel). 
Diese doppelte Funktion als Sachwalter nordhessischer Interessen und Repräsentant 
der Landesregierung macht auch für Hessens ehemaligen Wirtschaftsminister Dieter 
Posch den „besonderen Wert“ des Regierungspräsidiums Kassel aus (s. sein Zitat in 
Kapitel III. 4 „Die Bewertung von außen“). Im Interview betitelte der ehemalige 
Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke den Kasseler Regierungspräsidenten daher wohl 
nicht von ungefähr als den wichtigsten Regierungspräsidenten in Hessen. Sein spä­
terer Nachfolger, Bertram Hilgen, bedankte sich bei seiner Verabschiedung beim Land 
Hessen dafür, „dass es mir die schönste Aufgabe, die es zu vergeben hat, Regierungs­
präsident in Kassel zu sein – für drei Jahre übertragen hat.“
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Fest verankert in der Erden?

III. 7	 Das Problem der fehlenden Legitimation

Fehlt sie, oder fehlt sie nicht ?
Die demokratische Kontrolle über die Regierungspräsidien

Ein Problemfall bzw. Kritikpunkt an den Regierungspräsidien ist der Vorwurf einer 
mangelnden demokratischen Legitimation bzw. Kontrolle der Regierungspräsidien. 
Immer wieder werde die Frage aufgeworfen, „ob die Bezirksregierungen mit ihren teil
weise weitreichenden Entscheidungskompetenzen in politisch sensiblen Bereichen nicht einer 
stärkeren demokratischen Legitimation und Kontrolle bedürfen.“ (Stöbe/Brandel, S. 23) 

Die Frage betrifft die „Machtkonzentration“ (vgl. Kilian, S. 119) der Regierungspräsi­
dien und damit auch die relativ starke Stellung des Regierungspräsidenten, aber auch 
ein allgemeines Kontrolldefizit über die Behörde der Mittelstufe. Denn: auf dieser 
Ebene gibt es eben kein parlamentarisches Kontrollorgan, wie es auf der oberen Ebene 
durch die Landtage und auf der unteren Verwaltungsebene durch die Kreistage und 
Gemeindeparlamente gegeben ist.
	 Einen weiteren damit zusammenhängenden Aspekt bringen Stöbe/Brandel und 
Behrens mit in die Diskussion ein: will man den Regierungspräsidien in Zukunft eine 
stärker aktiv-verknüpfende Funktion auf regionaler Ebene zukommen lassen (also 
mehr gestalten statt verwalten), z.B. im Bereich regionaler Förderprogramme oder 
einer „Entwicklungspolitik“ für die Region, dann sei die Existenz eines politischen 
Gremiums an der Seite der Regierungspräsidien erforderlich (vgl. Stöbe/Brandel, S. 55; 
Behrens, S. 321).

Wie Freudenberg und Köstering übereinstimmend schreiben, ist die Frage der demo­
kratischen Legitimation der Regierungspräsidien eigentlich geklärt. Als Teil der Landes­
verwaltung sind die Regierungspräsidien „in die exekutive Hierarchie eingegliedert“ 
(Hillmann, S. 186), sie stehen auch nicht im Widerspruch zum demokratischen 
Verfassungsprinzip (Sachverständigenkommission 1967, S. 37). Eindeutig wird auch 
Lange: „Die Regierungspräsidien leiden unter keinem Demokratiedefizit“ (Lange; 
in: RP Gießen, S. 26): Die demokratische Verantwortung und Legitimation werde 
durch die parlamentarische Verantwortlichkeit der Mitglieder der Landesregierung 
vermittelt, die Regierungspräsidien unterschieden sich insofern nicht von anderen 
Teilen der Landesverwaltung (ebd.). Auch der Mittelinstanzbericht stellt fest, dass 
die Regierungspräsidien damit „der vollen parlamentarischen Kontrolle“ unterliegen 
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(Mittelinstanzbericht, S. 9). Im Hinblick auf die Person des Regierungspräsidenten 
verweisen Stöbe/Brandel außerdem unter Bezug auf Hoffmann darauf, dass der Präsi­
dent als politischer Beamter ebenfalls der parlamentarischen Kontrolle unterstehe. 

Was die Möglichkeit einer Angliederung bzw. Schaffung eines Gremiums an der Seite 
der Regierungspräsidien betrifft, so verdeutlicht Siedentopf (vgl. RP Gießen, S. 41), 
dass politische Kontrolle kein Selbstzweck sei, sondern nur bei einem „entsprechenden 
eigenverantwortlich wahrzunehmenden Aufgabenbestand der zu kontrollierenden 
Ebene“ erforderlich ist. Ähnlich sieht es Klaus Lange:
	 „Die Einführung einer parlamentarischen Kontrolle auf Regionsebene läge im Sinne 
des Demokratieprinzips, wenngleich sie durch dieses Prinzip nicht geboten ist und auch die 
heutige staatliche Mittelinstanz selbstverständlich legitimiert ist. Eine parlamentarische 
Kontrollinstanz auf Regionsebene kann nur dann in Betracht kommen, wenn ihr relevante 
Entscheidungsbefugnisse sinnvoll zugewiesen werden können.“ (RP Gießen, S. 14)

Im Hinblick auf ein „Mehr“ an Demokratie wäre ein demokratisches Organ auf  
Bezirks/Regionsebene zwar wünschenswert, so Lange, das „Mehr“ an Demokratie 
kann aber schnell ins Gegenteil umschlagen. Eine zusätzliche Ebene führe zu mehr 
Unübersichtlichkeit und hätte Folgen für das Wahlverhalten der Bürger (vgl. RP 
Gießen, S. 26); die Bereitschaft, wählen zu gehen, könnte beeinträchtigt werden (vgl. 
RP Gießen, S. 14). Auch die Sachverständigenkommission warnte 1967 davor, dass 
eine weitere parlamentarische Ebene (in diesem Falle die Schaffung von Kommunal­
verbänden) zu einer „nicht vertretbaren Vielzahl von Gebietskörperschaften führen“ 
werde (S. 57). Die „logisch klare Lösung wäre schon die Einrichtung eines Regional­
parlaments auf Bezirksebene“, steht auch Freudenberg einem „Mehr“ an Demokra­
tie positiv gegenüber, doch aus praktischen Gründen könne man die Schaffung einer 
fünften Ebene in der Bundesrepublik nicht gutheißen (S. 413).

Auch die Ersetzung der Regierungspräsidien durch eine mögliche Selbstverwaltung auf 
Bezirks-/Regionalebene wird von Lange hinsichtlich einer besseren demokratischen 
Legitimation kritisch beurteilt; eine Vergrößerung der Landkreise (z.B. Regional­
kreise) würde eine Verringerung der Zahl der Repräsentanten je Einwohner mit sich 
bringen (RP Gießen, S. 26). Zudem warnt Lange vor einem Einflussverlust der kom­
munalen Vertretungskörperschaften (S. 42), wenn ein Selbstverwaltungsorgan mit ent­
sprechenden Aufgaben und Kompetenzen auf Regionalebene geschaffen würde. Dies 
würde auch die Bürgernähe verringern (Götz; in: RP Gießen, S. 44) und die Frage 
nach der Notwendigkeit der Bundesländer aufwerfen (Koetz; in RP Gießen, S. 43).
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Politikferne als Vorteil
Neutralität durch Abstand

Die relativ weite Entfernung der Regierungspräsidien von der Politik wird sogar als ein 
Vorteil der Regierungspräsidien angesehen. Die Zwischenposition der Regierungspräsi­
dien sei bedeutend, so Wahl (S. 229), da durch ihre „angemessene Verortung“ zwischen 
Kommunen und Ministerien Entscheidungen getroffen werden können, „die nicht 
ortsnah unter dem Einfluss des lokalen Politikfelds getroffen werden sollen.“ Wäh­
rend auf der einen Seite also die (widerlegte) mangelnde demokratische Legitimation 
sowie damit zusammenhängend die Politik- und Bürgerferne der Regierungspräsidien 
als Kritikpunkte angesehen und der Vorwurf eines absolutistisch-obrigkeitsstaatlichen 

„Fossils“ (vgl. Kilian, S. 119) geäußert werden, wird auf der anderen Seite die neutrale 
Stellung der Regierungspräsidien hervorgehoben, da „die Entscheidungen dieser Be­
hörde im Durchschnitt doch weniger politisch anfällig seien als auf der Stadt- und 
Kreisebene einerseits und auf der Ministerialebene andererseits“ (Wagener 1981, S. 157). 
Die Regierungspräsidien gelten laut Wagener als „neutral urteilende hoheitliche Staats­
macht“, die keinen Eigeninteressen ausgesetzt seien und denen es auch nicht um eine 
politische Profilierung gehe. Die Bürger müssten ebenfalls nicht befürchten, dass die 
Entscheidungen der Regierungspräsidien einem „allzu intensiven Einfluss örtlicher 
Interessen ausgesetzt“ seien (vgl. Wagener, S. 158).
	 Diese neutrale Stellung der Regierungspräsidien und ihre Konzentration auf die 
Sache im Sinne einer allumfassenden Aufgabenwahrnehmung für den Bezirk kann nur 
durch ihre einmalige Stellung und Funktion gewährleistet werden: durch die Mittel­
lage und deren relative Politik- und Bürgerferne und durch die Bündelungs-, Koor­
dinations- und Ausgleichsfunktion auf regionaler Ebene. Der Regierungspräsident sei  
„ein Mann des Ausgleichs, der Koordination und der gediegenen, rechtlich begründbaren 
Sachlichkeit. Hierin besteht seine spezielle bürgerfreundliche Aufgabe“, (Wagener, S. 158). 

Problem gelöst ?
Die Frage der öffentlichen Wahrnehmung

Die Kritik an einer mangelnden demokratischen Legitimation der Regierungspräsidien  
erscheint also widerlegt, und doch ist sie ein Problem für die Regierungspräsidien. 
Dierk Freudenberg sieht in dem Vorwurf der fehlenden demokratischen Verankerung  
auch kein staatsrechtliches, sondern ein politologisch ungelöstes Problem (vgl. S. 413): 
	 „Juristisch-staatsrechtliche und sozialwissenschaftlich-politologische Sichtweise fallen 
hier auseinander. Sicher ist die Bezirksregierung als Behördentyp demokratisch legitimiert. 
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Aber: Der kommunale Abgeordnete hat mit dem Amtsleiter seiner Stadt- oder Kreisverwal-
tung schon mehr als ein Bier getrunken, der Landtagsabgeordnete besucht öfters die Leiter 
der Referate […] in den Ministerien […].“ (Freudenberg S. 235)

Während Amtsleiter und Abgeordneter also gerade in der Kneipe sitzen, ein Bier­
chen zischen und damit persönlich in Kontakt stehen und sich gegenseitig mehr oder 
weniger über die jeweiligen verwaltungs-politischen Probleme austauschen, werden 
die Mitarbeiter der Regierungspräsidien von der Politik allein gelassen: Den zuständi­
gen Dezernatsleiter in den Regierungspräsidien habe der Landtagsabgeordnete noch 
nie gesehen, so Freudenberg (ebd.), und das trifft wohl auch auf die kommunalen 
Mandatsträger zu. Der Vorwurf der mangelnden demokratischen Legitimation hängt 
also auch eng mit der Wahrnehmung der Regierungspräsidien in Politik und Öffent­
lichkeit zusammen (vgl. auch Freudenberg, S. 235). 

Das ungeliebte Kind
Regierungspräsidien als Behörden ohne Lobby

Ein wesentlicher Grund für die andauernde Diskussion um die Beibehaltung oder 
Abschaffung der Mittelinstanz scheint die Frage der öffentlichen Wahrnehmung der 
Regierungspräsidien zu sein. Denn folgt man der wissenschaftlichen Literatur und der 
Erfahrung der Praxis, so sind Sinn und Nutzen der bündelnden Mittelinstanz bei der 
Mehrheit von Wissenschaftlern und Verwaltungskennern hoch anerkannt, wie auch 
in dieser Arbeit angedeutet wurde. Dennoch werden die Regierungspräsidien von po­
litischer Seite nunmehr seit ihrer Gründung immer wieder infrage gestellt, in Hessen 
zuletzt im Landtagswahlkampf 1999, in Niedersachsen wurden sie aller mittelinstanz­
freundlicher Literatur zum Trotz abgeschafft.
	 „Die Beibehaltung der Regierungspräsidien ist primär eine politische Frage“, fol­
gert daher Kilian (S. 109), die Regierungspräsidien seien die „am meisten politisch 
gefährdeten Institutionen“ (Kilian, S. 118). Aber warum sind die Mittelbehörden so 
umstritten, wenn sie fachlich doch so hoch anerkannt sind?

Die Verwaltung – ganz allgemein – ist beim Bürger unbeliebt (vgl. Kilian, S. 115). Belege 
dafür finden sich fast täglich in den Medien, wenn wieder über die neuesten „Foltertech­
niken“ der „Paragrafenreiter“ gegenüber dem braven Bürger berichtet wird. Selbst in der 
(schöngeistigen) Literatur sei das Bild der Verwaltung „fast schon traditionell miserabel“, 
hat Kilian herausgefunden (vgl. S. 115). Und Wagener schrieb 1981 (S. 154): „Das öffent­
liche Interesse an der Verwaltung ist heute weit disparater und negativer bestimmt als 
noch vor einem Jahrzehnt.“
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	 Politikern, die den Abbau von Bürokratie versprechen (und womöglich auch um­
setzen) werden die Wähler daher auch in mehr oder minder großen Massen nachlaufen. 
Insoweit betrifft das Problem der Unbeliebtheit die gesamte Verwaltung. Dabei ist es 
vor allem im Wahlkampf wohl leichter und öffentlichkeitswirksamer, im Rahmen des 
(sicherlich oftmals notwendigen) Abbaus der Bürokratie und vor dem Hintergrund 
leerer Staatskassen die komplette Abschaffung einer ganzen Behörde zu fordern, als 
nur eine innerbehördliche Verwaltungsoptimierung auf allen Ebenen. Viele Reform­
vorschläge seien von Populismus geprägt, so Hillebrandt/Sümmermann (in: Bogumil 
2006, S. 1), „[...] sie suggerieren, dass mittels der Abschaffung von Regierungspräsidien oder 
Institutionen per se Effizienzgewinne erzielt werden können. Gängige Vorurteile über in-
effiziente Verwaltungen werden genutzt, um der Öffentlichkeit weiszumachen, ein solcher 
Aktionismus führe zu Einsparungen.“

Bogumil et al. weisen in ihrem Gutachten zur Qualität der Aufgabenwahrnehmung 
im Bereich der Umweltverwaltung der Bundesländer nach, dass die Qualität der Ver­
waltung unter solcherlei Reformen tatsächlich leidet (vgl. S. 212). Der „kaum gekann­
te Grad“ der Umsetzung der politischen Zielvorgaben sei zwar positiv zu bewerten 
(z.B. die großen Reformen in Baden-Württemberg und Niedersachsen), durch eine 
Politisierung und Ideologisierung der Diskussion würden sachliche Widersprüche aber 
ausgeblendet. Der Wunsch der Politik nach einer Rückgewinnung der Steuerung der 
Verwaltung sei zwar legitim, doch müsse überlegt werden, „[...] was es heißt, wenn 
politisch als erfolgreich geltende Reformen systematisch die administrative Problemlösungs-
fähigkeit und damit die Effizienz und Effektivität staatlichen Handelns konterkarieren.“ 
(Bogumil 2007, S. 215). 

Wie Kilian feststellt, sind die Regierungspräsidien im besonderen Maße von diesen 
Tendenzen betroffen:
	 „Die ungeliebte Verwaltung als gesellschaftliche Erscheinung umgreift erst recht das 
anonyme Regierungspräsidium; es ist noch ungeliebter, weil unbekannter und weil ihm 
eine Aufsichtsfunktion zukommt.“ (Kilian, S. 115)

Die Mittelinstanzen kämpfen demnach mit dem „Dilemma öffentlicher Wertschät­
zung:“ Das Regierungspräsidium habe weder den Glanz eines Ministeriums, noch 

„die bürgernahe, kommunaldemokratische Weihe“; der Wert des Regierungspräsidi­
ums ergebe sich damit nicht von selbst, so Kilian (vgl. S. 115). Die Gründe für dieses 

„Dilemma“ liegen auf der Hand und lassen sich vor allem durch die Mittellage und 
die Aufgaben der Regierungspräsidien begründen: Sie sind sowohl relativ politik- als 
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auch relativ bürgerfern (vgl. auch Stöbe/Brandel, S. 28). Durch die traditionellen, 
vor allem zweitinstanzlichen Aufgaben haben die Bürger kaum Verwaltungskontakt 
zu den Regierungspräsidien, eine geforderte Abschaffung tangiert sie daher nicht so 
sehr. Schließlich ist da auch noch die Aufsichtsaufgabe, die bei den zu Beaufsichti­
genden nicht unbedingt ein positives Bild auf die Regierungspräsidien wirft; Freu­
denberg vergleicht den Regierungspräsidenten in diesem Zusammenhang mit dem 
Paragrafenreiter und den Kommunalpolitiker mit einem Macher-Typen (vgl. S. 234). 
Der ehemalige Kasseler Regierungspräsident Fröbel schreibt dazu in der hessischen 
Gemeindezeitung (vgl. Fröbel, S. 322/323), dass die Kommunen dazu geneigt seien 

„unangenehme Tatbestände“ auf den Staat zu verlagern. Er sei „[…] gern bereit, alle 
unangenehmen Entscheidungen auf den Regierungspräsidenten zu übernehmen, wenn an-
dererseits die Kommunen bereit sind, alle positiven Entscheidungen ebenfalls in meinem 
Namen auszusprechen.“ (ebd.)

Freudenberg gibt ein weiteres Beispiel darüber, wie mit Hilfe der „bei uns sogenannten 
‚Ich-freue-mich-Erlasse‘ “ die „Volkswut auf die Bürokratenbehörde Bezirkregierung“ ge­
lenkt werde (vgl. S. 236): Ein Minister teile einem Antragssteller mit („Ich freue mich, 
Ihnen mitteilen zu können …“), dass er das Geld zur Verfügung stellen werde, den 
förmlichen Bewilligungsbescheid aber das Regierungspräsidium auszustellen habe:

	 „Der Zuwendungsempfänger teilt frohgemut der Bezirksregierung seine Kontonum-
mer mit und wartet auf das Geld. Diese muss ihm sagen, dass von den 14 Punkten der 
Verwaltungsvorschriften […] 3 Punkte (noch) nicht erfüllt seien.“ (ebd.)

Diese Auffassung wird auch vom Pressesprecher des Regierungspräsidiums Kassel be­
stätigt (s. auch Kapitel II. 4.5 „Die Öffentlichkeitsarbeit“). Das Regierungspräsidium 
als Mittelbehörde sei auf der einen Seite „ziemlich weit weg vom Bürger“, auf der 
anderen Seite aber auch „nah genug dran, um zu wissen, dass es da ist“. Dies führe 
dazu, dass der Bürger ein „unscharfes Bild“ vom Regierungspräsidium erhalte, und 
dieses unscharfe Bild ermöglicht es nach Einschätzung des Pressesprechers, Vorurteile 
gegen das Regierungspräsidium zu bilden.
	 Davon ist auch die politische Ebene nicht ausgenommen, wie Freudenberg (vgl. 
S. 234) meint. Er kommt zu dem (von Bogumil/Kottmann [vgl. S. 58] am Beispiel 
Niedersachsen letztendlich nachgewiesenen) Schluss:
	 „Hinter dem Ressortprinzip steht der geballte politische Wille der Fachpolitiker  
aller Parteien, für die Bezirksregierungen streiten nur die Verwaltungsfachleute.“ 
(Freudenberg, S. 235)
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Sein Lösungsvorschlag:

	 „Man müsste die Politiker mit der ungeliebten, unpolitischen und ,undemokratischen‘ 
Bürokratiebehörde Bezirksregierung versöhnen und entweder die Landtagsabgeordneten des 
Bezirks oder die Kommunalparlamentarier der Kreisebene des Bezirks für die Bezirksregie-
rung gewinnen.“ (Freudenberg, S. 413)

So könnten die politischen Mandatsträger in den ressortübergreifenden Informations- 
und Willensbildungsprozess der Bündelungsbehörde auf regionaler Ebene eingebun­
den werden. Möglichkeiten dazu hat nach Angaben Freudenbergs Jo Baron vorgelegt, 
der einerseits die Schaffung eines Landtagsausschusses für jeden Regierungsbezirk („Re­
gionalausschuss“) in Erwägung zieht und andererseits die Schaffung von „allgemeinen 
politischen Beiräten“ vorschlägt, in denen kommunale Mandatsträger enger an die Re­
gierungspräsidien gebunden werden. In beiden Fällen gibt es jedoch auch rechtliche 
Bedenken, die nach Angaben Freudenbergs von Heiko Faber vorgetragen wurden: 
	 „Die Landtagsabgeordneten seien verfassungsrechtlich dem ganzen Land verpflichtet, 
und ein kommunal bestellter Regionalausschuss mache die zu Beaufsichtigenden zu Auf
passern.“ (Freudenberg, S. 413)

Das Regierungspräsidium Kassel hat diesem Manko seit einigen Jahren insofern Rech­
nung getragen, als es sämtliche Abgeordnete aus seinem Bezirk (Europa-, Bundes­
tags- und Landtagsabgeordnete) einmal jährlich zu einem Treffen einlädt und sie mit 
wichtigen Fragen und Problemen der Region vertraut macht. Dieses habe sich bisher 
außerordentlich bewährt, was auch durch die sehr gute Teilnahme der Abgeordneten 
bestätigt werde: „Die Mandatsträger aus allen Parteien sind an diesem Termin sehr 
interessiert und können sich dadurch viel besser in die Aufgaben unseres Hauses und 
den Wert unserer Arbeit hineinversetzen“, sagt Regierungspräsident Lutz Klein.

Das Regierungspräsidium Kassel aus Vorbild
Legitimiert und anerkannt

Für die beiden hier geschilderten und in engem Zusammenhang stehenden Probleme 
der demokratischen Legitimation der Regierungspräsidien und ihrer öffentlichen 
Wahrnehmung erscheint das Regierungspräsidium Kassel zumindest nach den in die­
ser Arbeit gemachten Erfahrungen als mögliche Problemlösungsalternative.
	 Die demokratische Kontrolle des Regierungspräsidiums ist grundsätzlich auch 
in Kassel durch die Landesregierung und die Stellung des Regierungspräsidenten als 
politischen Beamten gewährleistet. An der Stelle, an der das Regierungspräsidium tat­
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sächlich planend und gestaltend in die Region eingreifen kann, nämlich bei der Regio­
nalentwicklung, ist dem RP – wie allen Regierungspräsidien in Hessen – die Regionale 
Planungsversammlung als indirekt von den Kommunen gewählte parlamentarische 
Kontrollinstanz beigegeben, und zwar eben genau für diesen Aufgabenbereich. Eine 
Mitsprache der Kommunen ist damit gewährleistet, ebenso eine Kontrolle (und nö­
tigenfalls Einschränkung) des Gestaltungsspielraumes des Regierungspräsidiums. In 
den anderen, rein verwaltungsfachlichen Aufgabenbereichen des Regierungspräsidi­
ums dürfte ein parlamentarisches Kontrollorgan überflüssig sein, außerdem ist hier 
(z.B. bei großen Genehmigungsverfahren) durch die gesetzlich vorgeschriebenen An­
hörungen (s. Kapitel III. 1 „Bündelung in der Praxis“) ebenfalls eine Mitsprache von 
Bürgern und Institutionen gewährleistet. 

Was die mangelnde Verankerung der Regierungspräsidien in den politischen Ak­
teuren in Land und Region angeht, so scheinen beim Regierungspräsidium Kassel 
diese Probleme nicht so stark zu sein, wie bei den verschiedenen Gesprächspartnern 
zu vernehmen war und sich auch in der Kundenbefragung oder beispielsweise dem 
Einsatz der Bürger für das RP erkennen lässt. Natürlich wird dies zu weiten Teilen mit 
der im vorhergehenden Kapitel angesprochenen „Sonderrolle“ des Regierungspräsi­
diums für die Region zu tun haben. Aber diese (zumindest im Regierungspräsidium 
wahrgenommene) Verankerung in der Region ist sicherlich auch auf die Kontaktpfle­
ge des Kasseler RP vor allem zu den Kommunen (vgl. „beratende Aufsicht“, Regio­
nalplanung) zurückzuführen, weitere Aspekte dürften die Öffentlichkeitsarbeit des 
Regierungspräsidiums (s. dort), die Person des Regierungspräsidenten (s. Kapitel II. 3.1 
„Regierungspräsident und Regierungsvizepräsident) und schließlich auch die gesamte 
Qualität der Arbeit der Behörde sein. 
	 Statt der Etablierung von Parlamenten, Beiräten oder Landtagsausschüssen, die 
jeweils auch in der Kritik stehen, könnte die von Freudenberg geforderte Gewinnung 
von Kommunal- und Landespolitikern für die Belange der Regierungspräsidien und 
damit ihre festere Verankerung innerhalb von Politik und Gesellschaft nach Kasseler 
Vorbild auf nicht institutionalisierten Wegen bzw. nach in der Behörde bereits vorhan­
denen Möglichkeiten erfolgen:
–	 durch eine gute Kontaktpflege zu den kommunalen Gebietskörperschaften im  
	 Rahmen der Aufsicht und der Aufgabenwahrnehmung,
–	 durch die Durchführung von Informationsveranstaltungen für Abgeordnete  
	 (s. Kapitel II. 3.1.2 „Der Gestaltungsspielraum des Regierungspräsidenten“;  
	 evtl. auch auf Kommunen übertragbar);
und insgesamt durch eine gute Qualität der Arbeit und rege Öffentlichkeitsarbeit.
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„Keine andere Verwaltungsinstitution ist seit 1945 so häufig in Frage gestellt gewesen wie 
die Regierungspräsidien, für keine andere sind so viele und phantasievolle Alternativen ent
wickelt worden; am Ende der Diskussion wurden die Regierungspräsidien jedoch immer als 
unentbehrlich eingeschätzt.“ (Wahl, S. 227)

III. 8 Abschlussbewertung

Trotz der auch in Hessen (zuletzt im Landtagswahlkampf 1999) geführten Diskussion 
um die Regierungspräsidien hat das Regierungspräsidium Kassel als Behörde der all­
gemeinen Landesverwaltung auf der Mittelebene bis heute überlebt. Zumindest für 
die nächste Legislaturperiode scheint nach Aussage der hessischen Parteien das Weiter­
bestehen auch gesichert zu sein. Für Wahl ist diese Konsolidierung der Mittelinstanz 
nicht nur auf das Fehlen einer überzeugenden Alternative zu den Regierungspräsidien, 

„sondern auch dem Vorhandensein eines positiven Funktionsbildes und Leistungspro­
fils“ (ebd.) zurückzuführen. 
	 „Es ist die viel verkannte Stärke unserer Behörde, dass sie durch ihre Konstruktion die 
besten Voraussetzungen dafür hat, gut koordinierte Entscheidungen und Verwaltungsmaß-
nahmen treffen zu können“,

fasste Alfred Schneider (S. 120) zum 100-jährigen Bestehen den Vorteil des Behörden­
typs Regierungspräsidium zusammen. Diese Vorteile des Regierungspräsidiums Kassel 
– insbesondere die Bündelungsfunktion, die Rolle als „Brücke und Mittler“ zwischen 
Landesregierung und regionalen Interessen sowie die besondere Bedeutung dieser  
Behörde für die Region – sind in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt worden.

Das Regierungspräsidium Kassel ist aber dennoch nicht mehr das Regierungspräsidi­
um, das es 1867 war, und auch nicht mehr die Behörde von 1967. Man würde die Ver­
waltungspolitische Diskussion verkürzen, „[...] wenn man nur die Frage der Abschaffung 
oder Stärkung dieser Ebene diskutiert […]. Faktisch hat sich einiges getan, die Aufgaben 
der Bezirksregierungen […] waren in den vergangenen Jahren einigen Veränderungen 
unterworfen.“ (Bogumil 2005, S. 13)

Die Diskussion um die Regierungspräsidien und um eine allgemeine Verbesserung 
der Verwaltungsstrukturen mit teils berechtigten Kritikpunkten, teils auch auf das RP 
Kassel nicht zutreffenden Vorwürfen, aber auch politische und gesellschaftliche Ver­
änderungen haben ihre Spuren in der Behörde hinterlassen. Kißler/Kersting/Lange 
stellen fest, dass „interessanterweise […] die Regierungspräsidien aufgrund des starken 



426

Drucks von außen bereits mit einem weitgehenden Modernisierungsprozess im Innern 
reagiert“ haben. Auch im Regierungspräsidium Kassel wurde der Druck von außen 
(etwa bei der Operation Sichere Zukunft) oder der Aufgabenwandel als Chance begrif­
fen, um von innen heraus die Behörde zu modernisieren und zu einer „gestaltenden 
Dienstleistungsbehörde“ umzubauen. Gerade mit der Operation Sichere Zukunft und 
dem Verwaltungsreformprozess der vergangenen Jahre wurden die Verwaltungsorga­
nisation gestrafft und Arbeitsabläufe optimiert. Die Mitarbeiter der Behörde gestal­
teten den Wandel selbst und nehmen dabei – soweit dies hier vergleichbar ist – in 
vielen Bereichen eine Vorreiterposition gegenüber anderen Mittelbehörden ein. Dies 
zeigt einmal mehr, dass das Regierungspräsidium kein unbewegliches „Fossil“ ist, son­
dern wie kaum eine andere Behörde auf Veränderungen reagiert hat und dabei viele 
neue Aufgaben übernommen, andere aber auch abgegeben hat. Ehemals klassische 
Aufgabenbereiche, die das Regierungspräsidium seit Beginn innehatte – insbesondere 
die Polizei, die Schulverwaltung, das Gesundheitswesen sowie die Personalführung 
für sämtliche untergeordneten Behörden des Regierungsbezirks (und damit eine einst 
zentrale Funktion des Behördentyps) – sind in den vergangenen vierzig Jahren verlo­
rengegangen. Der Verlust klassischer Aufgaben wurde jedoch auf der anderen Seite 
ausgeglichen durch die Übernahme neuer Aufgaben, die vor allem die Planungsfunk­
tion des Regierungspräsidiums gestärkt und einen Schutzcharakter für Umwelt und 
Einwohner des Regierungsbezirks innehaben. Damit ging auch eine verstärkte Wahr­
nehmung erstinstanzlicher Aufgaben einher – auch dies veränderte das ursprüngliche 
Funktionsbild der Regierungspräsidien als typische „übergeordnete“ Behörde.
	 Aber nicht nur die Aufgabenbereiche, auch die Inhalte der Aufgaben haben sich 
– oft in einem engen Zusammenhang zu den gesellschaftlichen Veränderungen – ver­
ändert und sind wesentlich komplexer geworden, wie die Interview- und Gesprächs­
partner andeuteten. Große, oft umstrittene, öffentlichkeitswirksame Verfahren lassen 
heute das Regierungspräsidium in das Blickfeld der Öffentlichkeit treten. Zudem 
wurden zentrale Aufgaben des Landes auf das Regierungspräsidium Kassel übertragen, 
damit ist das RP heute geprägt von Bündelungsaufgaben auf der einen und zentralen 
Personalversorgungs- und Hoheitsaufgaben auf der anderen Seite. Die Mitarbeiterzahl 
des Regierungspräsidiums ist heute so hoch wie nie.
	 Auch an den Mitarbeitern erkennt man den Wandel des Regierungspräsidiums. 
Das Verhältnis von Fach- und Verwaltungspersonal hat sich tiefgreifend verändert, wie 
etwa Günter Pletsch beschreibt. Heute überwiegt eine breite Palette an unterschied­
lichen Fachkräften die Zahl der reinen Verwaltungskräfte. Nicht nur mehr Fachbe­
rufe, auch mehr Frauen haben in den vergangenen 40 Jahren Einzug in das Regie­
rungspräsidium gehalten – und auch hier übernimmt die Kasseler Behörde mit ihrem 
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Gender-Konzept eine Vorbildfunktion. Vorbei sind damit die Zeiten, dass den Frauen 
in der Behörde verboten war, Hosen oder kurze Röcke zu tragen. Auch das Verhältnis 
unter den Mitarbeitern ist nach Angaben des ehemaligen Vizepräsidenten kollegialer 
geworden, während es vor 40 Jahren noch „ungeheuer formal“ und von der Anrede 
der Beamten mit der Amtsbezeichnung geprägt war. Diese hohe Kollegialität wurde 
im Rückblick von den Interviewpartnern besonders hervorgehoben.
	 Gewandelt hat sich auch die Technik der Aufgabenbearbeitung. Noch im Jahr 
1969 wird in den „wichtigen Ereignissen“ (Band I) festgehalten, dass die Möglich­
keiten zur Einführung der elektronischen Datenverarbeitung im Regierungspräsidium 

„nur sehr gering sind.“ Den Grund sah man damals in den Aufsichts- und Entschei­
dungsaufgaben, „die nicht einer Datenverarbeitungsanlage einprogrammiert werden 
können.“ Fast vierzig Jahre später hat sich diese Einschätzung – und damit verbunden 
die gesamte Arbeitsweise der Mitarbeiter der Behörde – grundlegend verändert. Regie­
rungsvizepräsident Dr. Neusel hat diese technischen Veränderungen im Interview zu­
sammengefasst:
	 „Ohne Technik geht es überhaupt nicht mehr, die vor 30 Jahren quasi keine Rolle  
gespielt hat. Dadurch ist natürlich eine erhebliche Rationalisierung eingetreten, das 
Personal musste sich entsprechend fortbilden, was auch ohne Schwierigkeiten gelungen 
ist, und insofern sind wir durchaus zu vergleichen mit einem modernen Wirtschaftsunter
nehmen, das auch technisch immer auf der Höhe der Zeit sein muss. Wir haben selbst immer  
auf diese Entwicklung sehr großen Wert gelegt, ich denke, das war auch der richtige Weg. 
Die Ausstattung in unserem Hause mit Technik und EDV würde ich als vorbildlich  
bezeichnen.“

In der Einschätzung nahezu aller Befragten innerhalb und außerhalb der Behörde wur­
de das Regierungspräsidium Kassel trotz oder gerade durch all diese Veränderungen in 
der Tendenz eher gestärkt als geschwächt. Von allen Seiten wurde auch die besondere 
Bedeutung, die diese Behörde für den Regierungsbezirk Kassel spielt, hervorgehoben. 
Mit dieser Sonderrolle, aber auch mit dem Selbstverständnis der Behörde als „Part­
ner“ der „Kunden“ dürfte sich das ebenfalls oft erwähnte gute Verhältnis des Regie­
rungspräsidiums zu Kommunen, Bürgern und Wirtschaft begründen, das durch die 
kleine Befragung innerhalb dieser Arbeit, durch die Kundenbefragung und während 
der Podiumsdiskussion zum 140-jährigen Bestehen bestätigt wurde.
	 Das Regierungspräsidium Kassel ist aber nicht nur eine verwaltende Dienstleis­
tungsbehörde, es sieht sich selbst auch in einer aktiv-gestaltenden Rolle für die Region, 
was in Behördenzielen und Leitbild zum Ausdruck gebracht wird und sich insbeson­
dere an Hand der vielfältigen Initiativen, die durch die Behörde und vor allem auch 
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durch die Person des Regierungspräsidenten in Nordhessen angestoßen und durchge­
führt wurden, aufzeigen lässt. Mit diesen Gestaltungsspielräumen verbunden ist aber 
auch eine hohe Verantwortung für die Region, etwa bei der Regionalplanung (hier 
angebunden an die Regionale Planungsversammlung) oder bei der Entscheidung zu 
den einzelnen (Groß-)Vorhaben, die stark mit der Entwicklung der Region und dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen und Naturraum verbunden sind. Bei all diesen strukturpoli­
tischen Entscheidungen ist der Ausgleich der vielen einzelnen Interessen eine wichtige 
Voraussetzung, wie auch der Regierungsvizepräsident betont.
	 Das Regierungspräsidium Kassel hat damit den Weg zur geforderten „Mittel­
instanz neuen Typs“ (vgl. Kißler/Kersting/Lange, S. 17) eingeschlagen. Viele der in 
der Literatur geforderten Modernisierungsvorschläge (zusammengefasst nach Melzig, 
S. 87), wie:
–	 ein größeres Selbstverständnis als Regionalinstanz,
–	 ein Selbstverständnis als dienstleistende Instanz
–	 sowie organisatorische Reformen
wurden durch die unterschiedlichen (Verwaltungs-)Reformprozesse innerhalb der 
Behörde und auf Landesebene umgesetzt. Das Regierungspräsidium bleibt damit ein 
zukunftsfähiges Modell der Landesverwaltung.

	 „Aber keine Instanz kann gesamtstaatliche, regionale und kommunale Interessen so 
gut miteinander verbinden, wie der Regierungspräsident und seine Behörde.“ (Köstering, 
S. 17)

In der Position und der Person des Regierungspräsidenten laufen die Funktionen des 
Regierungspräsidiums quasi noch einmal zugespitzt zusammen. Der Regierungsprä­
sident ist gleichermaßen Vertreter der Landesregierung in der Region und Vertreter 
der Region bei der Landesregierung und steht sozusagen als Person für die besondere 
Mittelstellung des Regierungspräsidiums. „All das wird am besten ausgedrückt im 
Begriffspaar ‚Brücke und Mittler‘“, sagte Regierungspräsident Dr. Vilmar anlässlich 
seiner Verabschiedung 1987 (vgl. Akte Amtseinführung). Bei der Amtseinführung des 
ersten Gießener Regierungspräsidenten im Jahr 1981 verdeutlichte der damalige Innen­
minister Gries, dass der Auftrag des Regierungspräsidenten „sogar über die gesetzliche 
Formulierung des Mittelstufengesetzes hinaus“ gehe: „Er beruht auf der Tradition 
dieses Amtes und ist Ausfluss der Eigenschaft dieser Behörde als Behörde der Allge­
meinen Landesverwaltung“ (vgl. Akte Errichtung RP Gießen). Und gerade in die­
ser Person des Regierungspräsidenten, die – auch ohne gesetzlichen Auftrag – sowohl 
der Landesregierung, als auch seiner Region verpflichtet ist, liegt ein weiterer Vorteil 
des „Modells Regierungspräsidium“ gegenüber möglichen Alternativen: sozusagen 
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ein andauernder Kompromiss, die (neutrale) Mittlerrolle zwischen kommunalen, ge­
sellschaftlichen und staatlichen Interessen. Diese Mittlerrolle könnte in Zukunft eine 
viel stärkere Bedeutung spielen und beherbergt ein großes Potenzial, folgt man Stöbe/
Brandel: Der Staat wandelt sich zum Steuerungsstaat und übernimmt die Funktionen 
der Moderation, Verhandlung, Koordination und Sicherung der Verbindlichkeit von 
Entscheidungen, die unter den gesellschaftlichen Akteuren ausgehandelt werden (vgl. 
S. 25/26). 

•  •  •  •

Deutlich wurde bei den Gesprächen im Regierungspräsidium Kassel auch, dass die 
Veränderungen – insbesondere im Aufgabenbereich – nicht immer einem einheitlichen 
Muster folgen und Verwaltungsreformen nicht unbedingt von einem theoretischen 
Gesamtplan oder einer einheitlichen Linie in der Landesregierung abhängig sind, was 
eine These Koenigs (vgl. Kapitel I. 2.2) bestätigt:

	 „Organisationsveränderungen in der Landesverwaltung sind sehr oft von Macht
fragen geleitet, weniger von Zweckmäßigkeitserwägungen. […] Je nachdem, wie mächtig 
ein Fachbereich in der Landesverwaltung war, so unmittelbarer wollte er seine Aufgabe 
wahrnehmen.“ (Herbert Schestag)

Dies wird unter anderem am Beispiel der Eingliederung der Umweltverwaltung in 
die Regierungspräsidien deutlich. Alle Interviewpartner bestätigten, dass die verschie­
denen Ein- und Ausgliederungen von Aufgabenbereichen weniger auf sachlichen, 
sondern vor allem auf politischen Entscheidungen beruhten. Damit sind die Regie­
rungspräsidien insgesamt „[...] häufig bei Funktionalreformen zum Spielball der Politik 
geworden. Sie haben es in seltener Zähigkeit überlebt, obwohl ihnen die Lobby fehlte und 
sie im Widerstreit von Reformen standen, ihre Kompetenzen seitens der Politik ausgehöhlt 
oder ihnen nützliche Kompetenzen vorenthalten wurden. Ruhe für eine eigene Konsolidie-
rung fanden sie nie.“ (Kilian, S. 130)

Allerdings lässt sich im Trend feststellen, dass das Regierungspräsidium Kassel – und 
damit die Regierungspräsidien in Hessen – in den vergangen Jahrzehnten eher gestärkt 
als geschwächt worden ist, wenngleich wichtige Aufgabenbereiche wie die Polizei und 
die Schulverwaltung verloren gingen. Ebenfalls ist festzustellen, dass im Moment 
keine der vier im Landtag vertretenen Parteien die Dreistufigkeit der Landesverwal­
tung infrage stellt.
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Eine Stärkung ist möglich

Die Mehrheit der Interviewpartner und auch der befragten Institutionen sprach 
sich für eine weitere Stärkung des Regierungspräsidiums Kassel bzw. der hessischen 
Regierungspräsidien aus. Als konkrete Maßnahme wünschten sich sowohl der Re­
gierungspräsident als auch sein ständiger Vertreter die Eingliederung der Straßen­
verkehrsverwaltung in die hessischen Regierungspräsidien (bzw. zumindest der Teile 
der Straßenverkehrsverwaltung, die mit der Planung von Bauvorhaben befasst sind). 
Dies würde im Rahmen der Bündelungsfunktion „wunderbar passen“, so Lutz Klein. 
Ein heute vorhandener hoher Abstimmungsbedarf ließe sich nach Angaben von 
Dr. Werner Neusel damit reduzieren, was auch durch die Aussagen des Verkehrs­
dezernenten und des Leiters der Abteilung II (der sich auch für die Eingliederung 
des Denkmalschutzes ausspricht) belegt wird (s. Kapitel III. 1 „Bündelung in der 
Praxis“/III. 5.2 „Die Abteilungen II und III aus Sicht der Abteilungsleiter“). Auch 
der Hessische Innenminister Volker Bouffier sprach sich im Rahmen der Jubiläums­
feier des Regierungspräsidiums Kassel im September 2007 für eine solche Möglichkeit  
aus.
	 Der ehemalige Leiter der Regionalplanungsabteilung, Helmut Bauknecht, regt 
außerdem an, in Zukunft die Entscheidung über die Vergabe von Landeszuschüs­
sen stärker auf die Regierungspräsidien zu verlagern. Sein Vorschlag läuft damit in 
Richtung der Ideen des Regionalmanagements hinaus, das das Regierungspräsidi­
um insbesondere in seiner regionalen Funktion gestärkt sehen will. Ähnliche For­
derungen, die Regierungspräsidien verstärkt als regionale Managementbehörden 
umzubauen, werden auch in der Literatur (u.a. Stöbe/Brandel; Behrens; Kilian) 
erhoben. Im Bereich der Stärkung des regionalen Selbstverständnisses (vgl. Kilian, 
S. 125) und einer stärker aktiv-verknüpfenden Wahrnehmung der Bündelungsfunk­
tion (vgl. Stöbe/Brandel, S. 30) gibt es also noch weitere Möglichkeiten, das Regie­
rungspräsidium noch stärker – evtl. in Verbindung mit dem Regionalmanagement 
Nordhessen – zu einer Regionalinstanz auszubauen. Allerdings wird sich hier erneut 
die Frage der demokratischen Legitimation bzw. einer parlamentarischen Vertre­
tungskörperschaft stellen (s. Kapitel III. 7 „Das Problem der fehlenden Legitimati­
on“). Überlegenswert wäre in einem solchen Fall eine Stärkung der Kompetenzen der 
Regionalversammlung in bestimmten Bereichen, wie es die hessische SPD in Betracht  
zieht.

Blickt man außerdem auf die Aufgabenveränderungen der vergangenen Jahre, so wäre 
es wünschenswert, die zentralisierten Aufgaben mit regionaler bzw. Bündelungsbedeu­



431

tung – also vor allem das Pharmazie- und Medizinalwesen – wieder in die Behörde  
zurückzuholen. Aus forstfachlicher Sicht scheint außerdem das Zusammenbringen 
von Forsthoheit und Forstbetrieb überlegenswert.
	 Auch eine Übernahme des baden-württembergischen Modells mit der Eingliede­
rung sämtlicher Sonderbehörden in die allgemeine Verwaltung kann sich Regierungs­
präsident Klein vorstellen und wäre sicherlich eine bedeutende Stärkung der hessischen 
Regierungspräsidien. Allerdings sind bereits heute – bis auf die Straßenverkehrs- und 
die Katasterverwaltung – sämtliche Behörden der Mittelstufe entweder in den Regie­
rungspräsidien integriert oder zugunsten einer zweistufigen Verwaltung (Polizei, Schul­
wesen) aufgelöst bzw. aus den Regierungspräsidien ausgegliedert. Es stellt sich also die 
Frage, inwieweit politisch deren Rückeingliederung in die Regierungspräsidien (wofür 
es nach Angaben der Gesprächspartner gerade im Schulbereich gute Gründe gibt) 
durchsetzbar ist, auch müsste untersucht werden, inwieweit die Landesämter und evtl. 
Landesbetriebe in die Regierungspräsidien (u.U. zentral) ein- oder auch nur angegli­
edert werden können. Bei zu großen Behörden könnten die Vorteile des Regierungs­
präsidiums – Bündelung, Nutzung von Synergieeffekten, Flexibilität – nämlich auch 
ins Gegenteil umschlagen (s. Kapitel I. 2 „Die Diskussion um den Regierungspräsi­
denten“). Hier bieten sich zuvor eine Untersuchung der Qualität und Effektivität der 
Aufgabenwahrnehmung und eine Aufgabenkritik bei den unterschiedlichen Behörden 
der Verwaltungsebenen an. Eine weitere Stärkung der Bündelungsfunktion wäre aber 
mit Sicherheit vorteilhaft. 
	 Die Diskussion über die Zukunft der Regierungspräsidien kann allerdings nicht 
nur allein betrachtet, sondern muss im Zusammenhang mit dem Gesamtsystem des 
Staates gesehen werden (vgl. Kapitel I „Definition“). Dabei stehen die Fragen nach 
den Aufgaben des Staates (welche Aufgaben soll der Staat, welche Aufgaben kann der 
Staat wahrnehmen?) und die Frage nach der Raumgliederung des Staates (Länder­
neugliederung? Infragestellung der Bundesländer durch Regionalisierung als Folgen 
der Europäisierung/Globalisierung?) im Mittelpunkt, aus denen sich Anforderungen 
an die Organisationsstruktur der Verwaltung ergeben. Auch daraus leiten sich weitere 
Untersuchungsmöglichkeiten und mögliche Alternativlösungen zu den Regierungs­
präsidien ab.
	 Zu berücksichtigen ist auch, dass „[...] die Suche nach dem optimalen Verhältnis 
von klassischer Bündelungsbehörde und Sonderbehörde […] sehr schnell zu der Erkenntnis 
[führt], dass sich eine Antwort auf die Frage nach dem optimalen Aufbau der Landesver-
waltung nur mit Bezug auf die konkreten Verhältnisse in dem jeweiligen Bundesland geben 
lässt.“ (Helbing, S. 2)
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Für das Land Hessen – aber gerade den Regierungsbezirk Kassel – hat sich die „klas­
sische Bündelungsbehörde“ anscheinend als ein solches optimales Modell erwiesen. 
	 Wehling (vgl. RP Gießen, S. 69) weist darauf hin, dass Probleme, die in einem 
Gebiet als Gesamtprobleme auftauchen, auch gebündelt und nicht sektoralisiert  
angefasst werden müssten. Die nordhessische Region mit ihrer Strukturschwäche (die 
sie gerade überwinden will) braucht ein solches gebündeltes Angehen der Probleme, 
eine Vernetzung sämtlicher Entscheidungsträger. Anders als in Ballungsräumen sind 
die vergleichsweise kleinen Gemeinden auch auf die Spezialkenntnis und die Beratung 
durch das Regierungspräsidium eher angewiesen, gerade auch, weil Wiesbaden „weit 
weg“ von Nordhessen ist. Schließlich bilden Regierungspräsidium und Regierungs­
bezirk jene „Verklammerung“ der Region, mit der sich die Bürger identifizieren 
können. Hier werden die Vorteile der Bündelungsbehörde Regierungspräsidium deut­
lich, hier liegen sicherlich auch weitere Optimierungsmöglichkeiten verborgen. Diese 
Möglichkeiten selbst zu nutzen und selbst Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen ist 
eine Zukunftsaufgabe des Regierungspräsidiums, wie auch Günter Pletsch fordert.
	 Eine fortwährende Verwaltungsmodernisierung ist sicherlich geboten und wird 
in jedem Wahlkampf immer einer Rolle spielen, wie Regierungspräsident Klein an­
merkt. Eine Pauschalgarantie für das Weiterbestehen des Regierungspräsidiums Kassel 
kann man damit nicht geben, denn die Arbeitsmaxime müsse immer lauten, „dass 
die Verwaltung für den Bürger da zu sein hat“ (Regierungspräsident a.D. Dr. Vilmar 
anlässlich seiner Verabschiedung). Eine überzeugende Alternative zur Mittelbehörde, 
dem Regierungspräsidium, muss aber zunächst den Nachweis erbringen, dass diese 
Verwaltung auch „funktioniert“. Diesen Nachweis sind die Gegner der Mittelinstanz 
bisher schuldig geblieben.
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Eingliederung der Bezirksdirektionen für Forsten und Naturschutz); Nr. 33/1989; 
Nr. 9/1990; Nr. 52/1990; Nr. 38/1992; Nr. 40/1994; Nr. 40/1997; Nr. 12/2001;  
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Anhang I : Organisationsplan des Regierungspräsidiums Kassel

Stand: 01.01.2008

Regional-
versammlung

Abteilung I

Zentralabteilung,
Inneres, Soziales

Herr Dr. Neusel  106 - 1100

Abteilung II

Verkehr, Planung, ländlicher Raum,
Verbraucherschutz

Herr Conrad       106 - 2100

Abteilung III

Umwelt- und Arbeitsschutz

Herr Bergbauer  106 - 3500

11 Organisation, Organisations-
entwicklung, Haushalt,
Controlling, Informations-
technik
Herr Hausmann        106 – 1110
Herr Merz                  106 - 1120

12 Personal, Personalentwick-
lung, Aus- und Fortbildung
Herr Schneider         106 - 1210

13 Justitiariat (für alle Abteilun-
gen), Datenschutz
Frau Schröder         106 – 1470

14.1 Beamtenversorgung 
Herr Spitzenberg      106 – 1360

14.2 Beihilfen
Herr Zappi              106 – 4670
Frau Aue                106 – 1295
Herr Eck          06652 9684–101

15.1 Hoheitsverwaltung, Gewerbe
Frau Abel               106 – 3320

15.2 Kommunalaufsicht, Brand-
und Katastrophenschutz,
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Herr Lüll                  106 – 2140

16 Soziales, Lastenausgleich,
Förderung
Herr Dr. Kreusch      106 – 2440
Herr Wehnes          106 - 2550

17 Ausländerrecht
Herr Nödler              106 – 1440

21 Regionalplanung, Bau- und
Wohnungswesen, Wirtschaft
Herr Kaivers                106 – 3110
Frau Linnenweber     106 - 3126

22 Verkehr
Herr Steinmetz            106 – 3310
Frau Sommer             106 - 3335

23 Veterinärwesen und Verbrau-
cherschutz
Frau Dr. Rothe           106 – 2510

24 Verkehrsordnungswidrigkeiten
Frau Dombois            106 – 1700

25 Landwirtschaft, Fischerei
Herr Dr. Lißmann        106 – 4210

26 Forsten, Jagd
Herr Buchert             106 – 4180

27.1 Eingriffe, Landschaftsplanung, 
Naturschutzdaten
Herr Vahle                 106 – 4510
Frau Müller                106 - 4520

27.2 Schutzgebiete, Artenschutz,
Landschaftspflege
Herr Liphardt               106 – 4560
Herr Dr. Tamm            106 - 4570

31.1 Grundwasserschutz, 
Wasserversorgung*
Herr Büff                106 – 3550
Herr Schädlich 06621 406 - 740

31.2 Oberirdische Gewässer, 
Hochwasserschutz*
Herr Kreil                106 – 3590
Frau Kaemling   06621 406 - 775

31.3 Kommunales Abwasser, 
Gewässergüte*
Herr Vicum            106 – 3630

31.4 Industrielles Abwasser,
wassergefährdende Stoffe*
Herr Trautmann        106 – 3670
Frau Schäfer  06621 406 - 800

31.5 Altlasten, Bodenschutz*
Frau Krumminga     106 – 3710
Herr Fehl          06621 406 - 810

32 Abfallwirtschaft*
Herr Werneburg      106 – 3790
Frau Lange      06621 406 - 830

33 Immissions- und Strahlen-
schutz*             
Frau Tanneberg 06621 406-860
Herr Mirk                  106 - 3857

34 Bergaufsicht **
Herr Selle        06621 406 – 870
Herr Laun         06621 406 - 871

35.1 Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik/Kassel
Herr Kny                 106 – 2730
Frau Gräb-Trinter    106 – 2750

35.2 Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik/Bad Hersfeld**
Herr Palm        06621 406 – 920

35.3 Fachzentrum für Produkt-
sicherheit und Gefahrstoffe
Herr Dr. Weißkopf   2000 – 510
Frau Dr. Vater         2000 - 199

*  Dezernat ist an den Standorten
    Kassel und Bad Hersfeld vertre-

ten
** nur am Standort Bad Hersfeld
   (ohne * nur am Standort Kassel)

Fax: 106 - 1611 Fax: 106 - 1691 Fax: 106 - 1661

Vorwahl 0561, sofern keine andere Vorwahl-Nr. angegeben ist. Ständige Vertretungen in kursiver Schrift

Persönlicher R

Regierungsvizepräsident

Pressestelle
Herr Klein 106 - 1000

Herr Dr. Neusel      106 - 1100

Herr Conrad 106 1010

eferent

-

Herr Weber  106 1011-

Frau Schäfer  106 1020–
Frauenbeauftragte

Regierungspräsident
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Anhang III: Behördenziele des Regierungspräsidiums Kassel

Behördenziel 1

Das Regierungspräsidium vertritt die Interessen Nord- und Osthessens. Es nimmt ak­
tiv eine Moderatorenfunktion wahr und ist Sprachrohr der Region.

Behördenziel 2

Die Bündelungsfunktion des Regierungspräsidiums wird vor dem Hintergrund der 
verstärkten Tendenz zur Steuerung durch die Ressorts erhalten und weiter ausgebaut.

Behördenziel 3

Das Regierungspräsidium versteht sich als kundenorientierte Dienstleistungsbehörde 
in der Region. Zu den Kunden des Regierungspräsidiums gehören die Landesregie­
rung, die regionale Wirtschaft, die Gebietskörperschaften, die Bürger und andere Ver­
waltungen. Das Regierungspräsidium trägt auf allen Handlungsfeldern zur wirtschaft­
lichen Entwicklung von Nord- und Osthessen bei. Maßnahmen, die der Schaffung 
und der Sicherung von Arbeitsplätzen dienen, werden vorrangig angegangen. Vor­
haben, die zum Ausbau der Infrastruktur in der Region geeignet sind, werden mit 
Priorität bearbeitet. Im Auftrag der Landesregierung werden zentrale Aufgaben für alle 
Bürger Hessens kompetent und konsequent wahrgenommen.

Behördenziel 4

Der ansteigende Aufgabenumfang wird vor dem Hintergrund geringer werdender per­
soneller Ressourcen durch gezielte Setzung der Prioritäten bewältigt. Diese Prioritäten 
dienen der Aufgabenbewältigung und einer für die Mitarbeiter nachvollziehbaren Per­
sonalverteilung. Der Verwaltungsreformprozess der hessischen Landesverwaltung und 
des Regierungspräsidiums wird konsequent durchgeführt.
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Anhang IV
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Kopie aus: Sachverständigenkommission für Verwaltungsreform und  
Verwaltungsvereinfachung in Hessen, Veröffentlichungen 1, 1967. S. 85 – 87.
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Anhang VI: Die Standorte und Gebäude des Regierungspräsidiums Kassel
im Jubiläumsjahr 2007

„Das Regierungspräsidium“: Das Hauptgebäude in Kassel

Außenstellen im Regierungsbezirk: Bad Hersfeld und Hünfeld

Das Dr.-Fritz-Hoch-Haus ist das 
Hauptgebäude des RP Kassel. Es steht 
auf historischem Grund im Kasseler 
Steinweg direkt über der Fulda.
(Ganz links: Garagen/Tiefgarage; links 
vorn: Nordflügel; Mitte [Vordach]: 
Haupteingang; rechts: Kantine; zur 
Fulda (verdeckt): Sitzungssaal). 

Umwelt- und Arbeitsschutz: In der 
Konrad-Zuse-Straße in Bad Hersfeld 
sind Teile der Abteilung III (zuständig 
für die Landkreise Fulda, Hersfeld- 
Rotenburg und Werra-Meißner) und 
die Bergaufsicht für den gesamten  
Bezirk untergebracht.

Likörfabrik: Dort, wo früher in 
Hünfeld hinter alten Mauern die Firma 
Aha Liköre herstellte, sitzt heute ein Teil 
des Beihilfedezernates des RP Kassel. 
Sämtliche Schriftstücke für die Beihilfe 
gehen hier ein und werden eingescannt.
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Schrecken aller Autofahrer? In diesem 
Hochhaus in der Oberen Königsstraße 3 
(gegenüber dem Rathaus) ist das  
Dezernat für Verkehrsordnungswidrig­
keiten untergebracht.

Goldene Fünfziger: Das EAM-Hoch­
haus am Scheidemannplatz direkt  
neben der Treppenstraße beherbergt  
die Beihilfestelle, das Dezernat für  
Hoheitsverwaltung und Gewerbe sowie 
die Wirtschaftsförderung.

Schlichter Bau: In der Kurt- 
Schumacher-Straße 31, gleich in  
der Nähe des Regierungspräsidiums, 
sitzt das Dezernat Ausländerrecht.

Die Kasseler Außenstellen

Kaserne mit Nachleben: In der ehema­
ligen Jägerkaserne in der Ludwig-Mond-
Straße 33 (Bild) und 43 teilt sich das 
Fachzentrum für Produktsicherheit und 
Gefahrstoffe seine Laborräume mit dem 
Landesamt für Umwelt und Geologie.



Die Fotos aus der „Bauwelt“ (Heft 2 – 3/1990, S. 63) verdeutlichen die Dimensionen, die der 
Erweiterungsbau des Regierungspräsidiums im Vergleich zum bestehenden Gebäude haben 
sollte. In der Mitte oben erkennt man jeweils das Staatstheater, rechts den Steinweg und links 
das Dr.-Fritz-Hoch-Haus mit dem Nordflügel.

Anhang VII : Erweiterungsplanungen des Regierungspräsidiums Kassel
Architektenwettbewerb 1989

Die Preisträger:
1. Preis: Bieling und Bieling, Kassel: 
Gebäuderiegel entlang des Steinwegs bis 
zum Staatstheater, der das bestehende 
Gebäude des Regierungspräsidiums 
samt Nordflügel und Wiese umschließt.

2. Preis: Gerber und Partner,  
Dortmund: Schräg vom bestehenden 
RP-Gebäude in Richtung Schauspiel­
haus verlaufender Anbau.

3. Preis: Frank Hellwig, Kassel:
An das Regierungspräsidium anschlie­
ßender „Dreiecksbau“ auf der Wiese  
vor dem RP, der den bestehenden Nord­
flügel umschließt.
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Die 24 Kasseler Regierungspräsidenten (von links nach rechts)

1. Reihe: Ober- und Regierungspräsidenten Eduard von Moeller, Ludwig von Bodelschwingh, 
August Freiherr von Ende, Botho Graf zu Eulenburg; 
Regierungspräsidenten Eduard Magdeburg, Anton Rothe.

2. Reihe: Regierungspräsidenten Maximilian Graf Clairon d’Haussonville, 
August von Trott zu Solz, Percy Graf von Bernstorff, Gustav Springorum,  
Dr. Otto Stoelzel, Dr. Ferdinand Friedensburg.

3. Reihe: Regierungspräsident Kurt von Monbart; Ober-/Regierungspräsident 
Dr. Ernst Beckmann; Regierungspräsidenten Dr. Fritz Hoch, Alfred Schneider,  
Dr. Burghard Vilmar (zwei Amtszeiten), Heinz Fröbel.

4. Reihe: Regierungspräsident Dr. Ernst Wilke; Regierungspräsidentinnen Ilse Stiewitt, 
Inge Friedrich; Regierungspräsident Bertram Hilgen;  
Regierungspräsidentin Oda Scheibelhuber; amtierender Regierungspräsident Lutz Klein.

Anhang VIII : Die Kasseler Regierungspräsidenten
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Anhang IX: Die Interviewpartner

Lutz Klein, Feinmechaniker und Polizeivollzugsbeamter, seit 2003 Regierungspräsident in  
Kassel. Von 1975 bis 1996 Bürgermeister der Stadt Battenberg (Eder), anschließend bis 
zur Berufung als Regierungspräsident Erster Beigeordneter und Kämmerer des Landes­
wohlfahrtsverbandes Hessen.

Dr. Ernst Wilke, Agrar-Ökonom, Staatssekretär a.D. Von 1987 bis 1992 Regierungspräsident in 
Kassel. Zuvor Präsident des Hessischen Landesamtes für Ernährung, Landwirtschaft  
und Landentwicklung. 1992 Präsident des Landesverwaltungsamtes Thüringen in Weimar, 
anschließend bis zur Pensionierung Staatssekretär in Thüringen. 

Dr. Werner Neusel, Jurist, seit 1997 Regierungsvizepräsident in Kassel. Seit 1972 beim Regie­
rungspräsidium Kassel, übernahm u.a. den Aufbau der Zentralen Bußgeldstelle, ab 1991 
Leiter der Abteilung I.

Herbert Schestag, Jurist, von 1991 bis zur Pensionierung 1997 Regierungsvizepräsident in  
Kassel. Seit 1965 beim Regierungspräsidium Kassel, zunächst im Dezernat für  
Kommunal- und Sparkassenaufsicht, von 1970 bis 1991 Leiter der Abteilung I.

Helmut Bauknecht, Diplom-Ingenieur (Architektur), von 1981 bis zur Pensionierung 1999 
Leiter der Abteilung Regionalplanung im Regierungspräsidium Kassel. Von 1972 bis 1980 
Leitender Planer bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Osthessen in Fulda.

Ernst Bergbauer, Bauingenieur, seit 2001 Leiter der Abteilung Umwelt-/Arbeitsschutz  
(zunächst Bad Hersfeld). Von 1993 bis 1997 Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kassel, 
zuvor Leiter der Stadtentwässerung der Stadt Kassel. Seit der Eingliederung der  
„Staatlichen Umweltämter“ 1997 beim RP Kassel.

Hans-Peter Conrad, Jurist, seit 2005 Abteilungsleiter der Abteilung II (Verkehr, Planung,  
ländlicher Raum, Verbraucherschutz; zu Beginn gemeinsam mit Frau Geisler/Herrn 
Serwaty, seit 2007 allein). Zuvor Leiter der Abteilung Inneres/Soziales (ab 1998)  
bzw. der Sozialabteilung (ab 2003). Seit 1977 beim Regierungspräsidium Kassel. 

Hans-Günter Pletsch, Jurist, ab 1998 Leiter der Abteilung „Staatliches Umweltamt Kassel“ und 
bis 2006 Leiter der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz. Seit 1972 im Regierungs- 
präsidium Kassel, ab 1974 Verkehrsdezernat, anschließend Justitiar der Präsidialabteilung, 
ab 1995 stellvertretender Leiter der Abteilung III/Dezernatsleiter Wasserrecht.

Dr. Klaus Ruppert, Forstwirt, von 1975 bis 1978 und von 1988 bis zur Pensionierung 2001  
Leiter der Abteilung Forsten im Regierungspräsidium Kassel. Seit 1975 beim Regierungs­
präsidium Kassel, zuvor Geschäftsführer des Naturparks Hochtaunus, abgeordnet zum 
Institut für Forstpolitik der Georg-August-Universität Göttingen, persönlicher Referent 
der Forstminister Dr. Best, Kollmann und Görlach in Wiesbaden. Von 1978 bis 1988 
Leiter der Bezirksdirektion für Forsten und Naturschutz in Kassel.
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Danke

Die Erstellung dieser Magisterarbeit wäre ohne eine umfangreiche Unterstützung, ins­
besondere durch das Regierungspräsidium Kassel, nicht möglich gewesen. Mein Dank 
gilt daher zuallererst Herrn Regierungspräsidenten Lutz Klein und seinen Mitarbei­
tern für die Idee zu dieser Arbeit und dafür, dass mir im Regierungspräsidium Kassel 
alle Türen (und Archivakten) offenstanden.
	 Ebenfalls danke ich meinen Gutachtern, Prof. Dr. Eike Hennig und Prof. Dr. 
Jens Flemming, dass sie mich auf diese Arbeit aufmerksam gemacht und betreut ha­
ben.

Die Unterstützung durch das Regierungspräsidium reichte von der Tasse Tee bis zur 
Übernahme der Druckkosten dieser Arbeit. Dafür danke ich dem Regierungspräsi­
dium. In der Bücherei des Fritz-Hoch-Hauses am Steinweg wurde mir gar ein eige­
ner Schreibtisch (dem Anschein nach so alt und ehrwürdig wie die Behörde selbst) 
zur Verfügung gestellt. Und im Fachzentrum für Produktsicherheit und Gefahrstoffe 
konnte ich nicht nur erfahren, wie unglaublich vielfältig die Arbeit des Regierungsprä­
sidiums ist, sondern bekam auch einen Einblick, „wie China riecht“ (oder zumindest 
in China hergestellte Billigprodukte).
	 Besonders herzlich danke ich allen Interviewpartnern, die mir mit ihren persön­
lichen Erfahrungen und Einschätzungen einen wertvollen Einblick hinter die Kulissen 
des Regierungspräsidiums ermöglicht haben. Allein aus ihren Interviews könnte man 
ein ganzes Buch schreiben …
	 Besonderer Dank gilt auch Herrn Hausmann sowie Herrn Dr. Neusel für die 
persönliche Betreuung, die Gespräche und die Beantwortung vieler Fragen. Für das 
Zur-Verfügung-Stellen von Materialien, Büchern und Akten danke ich Frau Steinbach 
(RP-Archiv), Frau Kuhrmann (RP-Bibliothek) und den Mitarbeitern der Pressestelle. 
Mein Dank gilt auch allen Gesprächspartnern in den verschiedenen Dezernaten, die 
mit ihren Auskünften meine Arbeit unterstützt und mir einen wertvollen Einblick in 
das „Innenleben“ und die umfangreichen Aufgaben des Regierungspräsidiums gege­
ben haben. Bei der Kundenbefragung 2006 hat die Freundlichkeit der Mitarbeiter des 
Regierungspräsidiums am Besten abgeschnitten. Durch die Gespräche im Hause sei 
dieses Ergebnis hiermit wissenschaftlich bestätigt.

Aufgrund des Hessischen Archivgesetzes ist die Einsicht und Veröffentlichung von 
Material aus Archivakten erst nach Ablauf einer Frist von 30 Jahren gestattet. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten wurde mir im Hessischen Staatsarchiv in Marburg  
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dennoch Einblick in die dort lagernden Archivakten des Regierungspräsidiums  
gewährt, dafür danke Herrn Prof. Dr. Menk und Herrn Dr. Murk.

Mein Dank gilt schließlich den (nord-)hessischen Parteien und Institutionen, die 
schriftlich oder im Gespräch meine Fragen beantwortet haben, sowie all denen (allen 
voran meiner Freundin und meinen Eltern), die mich bei der Schaffung dieser Arbeit 
unterstützt (und ausgehalten) haben.

Helmarshausen, im Mai 2008
Marcus Dittrich
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